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Die römischen Ziffern bedeuten die Nummern der betreffenden Blätter der „Verordnungen rc." , die arabischen Ziffern die in diesen Blättern
fortlaufenden Seitenzahlen .)

(Jede der in diesem Jahre ausgegebenen XII Nummern der „ Verordnungen rc ." enthält ein Verzeichnis der im Reichs - und Landesgesetzblatte für
Österreich unter der Enns jeweilig erschienenen Gesetze und Verordnungen .)

Die Zusammenstellungen wichtiger Gesetze , Verordnungen und Entscheidungen , sowie Normativbcstimmnngen
des Gemeinderathes , Stadtrathes nnd des Magistrates sind allmonatlich der letzten Nummer des Amts¬

blattes angeschlossen.



A.

Abortierte Leibesfrucht . IV,
Acten , siehe Terminacten.

Ärztekammerpflichtig sind die Stadtphysikats - und
städtischen Bezirksärzte . . XI,

Ärztestellen , erledigte — Ausschreibung im „Öster¬
reichischen Ärztckammerblatt " . III

Ärztliche Behandlung auf brieflichem Wege ( strenge
Überwachung ) . . . IV,

Afrika , siehe Südafrika.
Amerika — amtliche Sendungen an dortselbst wohnende

Österreicher ( genaue Adressangabe ) . IX,
Amerikanische Consularagentie , siehe Innsbruck.
Amtsblatt — Bekanntgabe aller wichtigen Entscheidungen,

Verordnungen rc. an dasselbe . XI,

Animalin — Geheimmittel desH . Mesaros —- verboten  IV,
— von Vladimir Svozil — verboten . VIII,
Annoncen , siehe Placatierungen.

Anschaffungen für städtische Ämter im Handeinkaufe . X,

Anstreicher dürfen Farben , Lacke und Firnisse im ge¬
ringen Umfange verkaufen . XII,

Antimonin (Gift ) — Handel damit . IX,

Apotheken — Handverkauf in denselben . V,
— sieben neue in Wien . II,

Apotheker - Concessionen — Bekanntgabe der Ver¬
leihungen an die Abgewiesenen . X,

Arbeiter , „ selbständiger " — im Sinne des Kranken¬
gesetzes . XII,

Arbeiter , siehe Krankencassa.
— siehe Krankenversicherung.
Arbeiterversichernngsgesetze — Abstellung von Un¬

zukömmlichkeiten gegen dieselben . XI,

Arbeitsverrichtnngcu von Bediensteten für seinen Herrn I,
Arzneimitteln — Hintanhaltung der Verwechslung von VIII.
Aspernbriickc — Verkehr auf derselben . IX,
Assentierung , siehe Stellung.
Aufnahme städtischer Bediensteter . III,

Ausgleiche insolventer Kauflente — Agenten oder
Bureaux hiefür . IX,

Austrägerscheine an Zuckerbäcker , Canditen - und Ge-
srornes -Erzeuger . I,

Austritt eines Hilfsarbeiters— vorzeitiger . II, 11
Auswanderung, siehe Staatsverband.
Auszahlung, siehe Co Uten.

B.
Bahnen , siehe Straßenbahnen.
Ballonfahrten nach Russland . XI , 87
Baudienst — öffentliche Vorschriften . IV , 33
Ballführungen — Beachtung von öffentlichen sanitären

und sicherheitspolizeilichen Rücksichten . . . . III , 18
— städtische , aus fremden Grundstücken . X , 89
Bauwasser — Abgabe desselben . III , 20
Bauwasserleitungen — Ablösung . V , 41
Bauweise , freistehende — Znsatzbestimmnngen *) . . VIII , 66
— Zusatzbestimmungen . VII , 50
Banwerkzeuge — deren Reparaturen stehen dem Bau¬

unternehmer nicht zu . - . V , 38

Befähigungsnachweis , siehe Untcrrich tsanstalten.
Bedienstete , siehe Arbeitsverrichtungen.
Belgier — deren Eheschließung . II , 12
Bergbauzwecke , siehe Wasserrechtliche  C o n c e ss  i o n e II.
Berlin , siehe Stellung.
Bern , Canton — directes Consulat . IX , 73
Betriebsanlagen . V , 37
— Erhebungen . XII , 113
— Necursrecht der Anrainer dagegen . III , 19

Betriebseinstelliings -Anzeige » — stempelfrei . . . . II , 13
Bezirkskranken - respective Genossenschaftskrankencassa —

Zugehörigkeit . VI , 46
Bistritz , siehe Hausierhandel.
Binncnschifsahrts -Jllspection . X , 97
Bogenöfsnnngcn , siehe V er k a ufsstän d e.

C.
Canäle — deren Beschädigung . I, 15
Cap-Cvlonie — Warnung vor Auswanderung dahin. I, 4
Cassaschliisseln aller städtischen Cassen sind in der

städtischen Hauptcassa zu hinterlegen . . . . X , 89

*) Siehe die Richtigstellung im Verordnungsblatte IX , pax 78 , II . Spalte,
unten .)
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III

Cataster , siehe W ass e rca t a st e r.
Checkverkehr, siehe Stammeinlage.
Closctventilator „ Mestcrn " — dessen Einbanung im

Anschlüsse an die Hochquellenleitung (Probeweise
Einbauung in eine Schule ) . VI , 47

Colonialwaren , siehe Sonntagsruhe.
Commissionen an Vormittagen sind zu vermeiden . . VII , 51
Commissionsgebiiren , siehe Pol izei o rg a ne.
Concessionierte Gewerbe — Verpachtung oder Zwangs¬

verwaltung . IV , 35
Conslilariimter , k. k. — deren Verkehr mit inländischen

Behörden . VIII . 60

Consnl , siehe Honduras.
— siehe Siamesischer Consul.
Conslilariimter — Verkehr der inländischen Behörden

mit denselben . IV , 31
Consulat , siehe Stellung.
Conten und Quittungen — Auszahlungen . V, 41

D.

.Daiiienfrisiere » — Befähigungsnachweis für dieses Ge¬
werbe . VIII , 57

Damenschneider — Hilfsarbeiterinnen . XI , 101
Decken, siehe Rippen decken.
Desinfektion , siehe V ieh tr  a n sp  o rt  w a g g o n.
Diener , städtisches deren Bezüge . III , 20
Dicnstpragmatik für die Bediensteten der Sladt Wien —

Abänderung des Z 4 (Besondere Erfordernisse
für die Anstellung ) . I , 5

Diplom -Entziehung gegenüber Ärzten und Hebammen II , 13
Dörranlagen für Obst rc. X, 83
Diurnisten , siehe Urlaube.
Drapala , siehe Gipsgusswände.
Dunaföldvar , siehe Hausierverbot.

E.

Ehefähigkcitszengnisse . 1, 3
Einjahrig -Freiwillige , siehe N ever  s e.
Einstellungen , siehe gewerbehör bliche Einstel¬

lungen.

Eiscnstadt , siehe Hausierhandel.
Eisgewinnung und Erzeugung — Überwachung . . VIII , 57
Elektricitiits -Bnreaux von concessionierten Firmen —

sind Zweigniederlassungen mit eigenen Concessionen X , 88
Elektricitiitswerke , siche wasserrecht l iche Conces¬

sio  n c II.

Enteignungen , Eisenbahn — Sachverständige hiefür . IV , 29
Erkeranlagen — Ansuchen darum haben nur bedingungs¬

weise an de» Stadtrath zu gelangen . . . . XI , 101

Essig- und Schwefeläther als Zusätze zu alkoholischen
Getränken . - . . . X , 82

Essigsäure Lösungen .VIII , 64
Execution ohne Einvernahme des angeblichen Schuldners

unstatthaft . V , 40

Expropriationen , siehe Enteignungen.

3

Fahrverbot für die Waisenhansgasse , IX . Bezirk . . II , 14
Farben , siehe Anstreicher.
Fasanen , siehe Rebhühner.
Fcldschaden — Erhebungs -Commission . V, 39
Fenersicherheit — K 64 der Wiener Bauordnung . . IX , 70
Fenerwchrfuhrwerke — deren Beachtung seitens der

Fußgänger und Fuhrwerke aller Art . . . . IX , 76
Fiuanz -Bezirks -Direction — deren Amtslocalitüten . IV , 33
Findel -, siehe G e b är a » st a l t.
Firnis , siehe Anstreicher.
Flaschenbierhandel ist separat anzumelden . X, 81
Fleischmarkt , täglicher , in der Großmarkthalle — Markt-

gebüren -Tarif dafür . I , 3
Franzosen — Unterstützungen an diese, Refundierung VIII , 63
Friedhofzwccke — Gebürenfreiheit der Gemeinden bei

Grunderwerbungen hiezu . I , 2
Fuhrwerk (Lasten) durch die Cottage -Anlagen im XVIII.

und XIX . Bezirke . XII , 112
Fnhrwerksverkchr im I . Bezirke (während der Nacht-

märkte ) , Freyung und Judeuplatz ; III ., Rochus¬
gasse ; IV ., Alleegasse ; XI, , Geringergasse . . IX , 76

— im IV . Bezirke . VIII , 62
— auf dem Kärnthuerthormarkic . VIII , 63
— im XVIII . Bezirke . X , 88

G.

Gänse , rohe — deren Ausschrotung durch Gemischt-
waren -Verschleißer — unstatthaft . XI , 93

Gänserndorf , Unter - — Bezirkshauptmannschaft . . . III , 20
— Bezirkshauptmannschaft . IV , 32

Gasdruck -Regulator „Haarscharf " — von Mühlen¬
thal .IV , 34

Gast - und Schankgcwerbeconcession — beschränkte . . I , 1
Gast - und Schankgewerbe — gerichtlich verfügte

Zwangsverpachtung oder Zwangsverwaltung
(Stellvertreter zulässig ) . IX , 71

Gebäranstaltcn , öffentliche — Verpflegskosten für die
Wöchnerinnen . X , 81

Gebär - und Findelanstalt , Landes - — deren Leitung VII , 50
Gebären , siehe Marktge büren.
— siehe Polizeiorgane.



IV

Gebären , siehe  Stempel.
Gefrornes , siehe  Austrüg ersch eiIIe.
Gemciiidczuschliige.
Gemischtwaren -Verschleißer — deren Gewerbeberechti¬

gung . X'
Genossenschaften sind von Offerlausschreibungen zu

verständigen . I-

Gcschiiftseintheilnng und Geschäftsordnung (neue) des
Magistrates . XI,

Geschäftszahlen — deren Austragung in den Geschäfts¬
büchern der städtischen Ämter . XII,

Gesuche, siehe Heimatszusicherungs - Eingaben.

Gcwerbe -Jnspectorat (Versetzung von Inspektoren ) ! . VIII.
Gewerbebehördliche Einstellungen von ämtlich zu ver¬

folgenden Übertretungen — Recnrs dagegen
unzulässig . H-

Gewerbeordnnng — Abänderung und Ergänzung
(Lehrlingswesen , Errichtung von Genossen¬
schaften ) . ^ '

Gewerbeordnungs -Ubertretungen - sind von der
Competeuz des k. k. Verwaltungsgerichtshofes
ausgeschlossen. IX.

Gewerbcschnlbesuch . XII,
Gisthandel . XI.
Gifthändler -Verzeichnis . IV.
Gift -Verschleiß . I. 3. V.
Gipsccmentplatten — Meise ' sche, zur Herstellung von

Wänden — deren Zulassung . IV,

Gipsgnsswändc — System Drapala .III,
Gipsplattcn von A. Scheffel und A. Ruhe  —

deren Verwendung . I.

— von Hedeman  in Kophenhagen . XI,
— von F . Frizzi .XI,
Görzer städtisches Franenspital — Verpflegstaxen . . III,
Gulden (Zweigulden - und Einviertelguldenstücke — deren

Einlösung ) . III.
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Hausierhandelberbot im Gebiete der Gemeinde Török-
Becse und der Stadt Skalitz in Ungarn . . .XI,  95

— im Gebiete der Gemeinde Karolyfalva (Ungarn ) des
Szepeser - Comitates (Ungarn ) , der Gemeinde
Vizje (Comitat Belovar Körös ), der Stadt
Szombathely (Steinamanger ) . XI , 97 , 98 , 99

— in Daruvar (Ungarn ) . XII , 112
Hauscanal — Verpflichtung zur Herstellung eines solchen X, 80
Hanscaiiälc — Hcrstellungspflicht . XI , 96
Hailszinsstcuer von Super -Ädificaten — Einbringung IX . 77
Hcbammen -Diploine — Missbrauch mit denselben . . IV , 34
Heilmethoden , neue (Elektrotherapie , neue Medicamente ) VIII , 65
Heimarbeiter — deren Versicherungspflicht. IX , 69
Hcimatsgeskhliovelle vom 5 . December 1896 — Durch¬

führung . III , 21
Heimatsgesnche — deren Behandlung . I . 15
Heimatsrecht , siehe Z u st än dig ke i t.
Hcimatsvcrband — Aufnahme . IX , 77
Heimatszusichcrungs -Eiiigaben — stempelpflichtig . . III , 21
Hilfsarbeiter , siehe Austritt.
Hilfscasscn , registrierte — deren Jahresstatistik . . . X , 82
Hochgnellenwasserabgabe— Aufhebung der Anordnung

eines continuierlichen Wasserstrahles . . . . X . 89
Hochquellcnwasscr—Beschränkungsrecht der Gemeinde

auf den normalen Verbrauch . IX , 70
Honduras , Bestellung eines Honorar -General -Consuls III , 17
Hof -Behörden — deren Einladung zu Bauverhandlungen I, 7

Industrie , heimische — deren Förderung . . - . . XI , 100
Innsbruck — Auflassung der amerikanischen Consnlar-

agentie daselbst . IX , 71
Inspektion , siehe Binnenschiffahrt.

H
„Haarscharf ", siehe Gasdruck - Regulator.
Hadern — deren Verwendung zum Maschinenpntzen. VIII, 62
Hängegerüste — deren Verwendung. VIII , 64
Handelskammer, siehe Umlagen.
Handels- und Gewerdckammcrn— Organisations-

Abänderungen . VIII , 67

Hausierhandel im Ödenbnrger Comitate — eingeschränkt IV , 30
Hausierhandelverbot im Gebite der Gemeinde Duna-

földvar . I . 14
— im Gebiete der Trabt Ruma - . IV , 33

— in Eisenstadt (Ungarn ) und Bistritz (Ungarn ) . . IV . 3b
— in der Gemeinde Sed ( Comitat Szerem , Ungarn ) V . 38
— im Comitate Bokas . . VI . 45

— auf dem Gebiete der Stadl Breznöbänya . . . . IX , 74

— im Gebiete der Stadt Hamburg . X , 84

I ( Jot ).

Jagdkarten -Blankctte .VI , 47

K.

Kanäle , siehe Canäle.
Kanzleipersonal des Wiener Magistrates — dessen

Ausbildung . XII , 113

Kataster , siehe Wasser ca taster.
Kaufleute , siehe Ausgleiche.
Kessel, siehe Klein kessel.
Kirchenbanten und Pfarrhvfbanten in Wien . VIII , 65 , IX , 72
Kirchliche Knnstgegenstände (Hintanhaltung des Ex¬

portes dieser Gegenstände ) . XI , 98
Kleinkessel . . IV , 32
Knallpräparate , siehe Pfann.



V

29

73

74

72
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Krankenanstalten , öffentliche — die im Krankenversiche¬
rungsgesetze so bezeichnet werden , sind nur in¬
ländische . ^

Krankencassa -Bciträge (genossenschaftliche) — Executive
Einhebung . IV , 35

Krankcncassa , siehe Bezirkskrankencassa.
Krankenkassen, aufgelöste — Versicherung der Mit¬

glieder derselben . IX.
— deren Anzeigcpflicht des Austrittes von Mitgliedern

(ß 61 des Krankenversicherungsgesetzes ) . . . IX,
— haben Arbeiterverzeichnisse für die Arbeiter -Unfall¬

versicherungsanstalt zu liefern . IX,
Krankenversicherung der Arbeiter — ärztliche Zeugnisse

derselben sind stempelfrei . VIII-

— siehe P ostsp a rc a ssa.
Krems, sieheV erp fl egs kosten.

L.

Lack, siehe Anstreicher.
Landwehr -Ergänzungs -Bezirks -Coinmando Nr . 24 (neue

Adresse ) . XII , 13
Landwirtschaftliche Angelegenheiten — Sachverständige,

deren Zuziehung . VIII , 63
Lebensmittel , siehe Sonntagsruhe.
Ledeusmittelgesetz — Entschädigung für die Entnahme

von Proben (Z 3 ) . XII , 107

Legalisierung von Urkunden . VIII , 65
Lehrer , Regelung deren Versorgnngsgenüsse . . . . XII , 114
Lehrlinge — deren Anmeldung bei Krankenkassen . IX , 75
— deren Meldung bei den Gewerbe -Genossenschaften . VI , 46
Leichen — deren Überführung aus Ungarn oder in

das Ausland . XII , 106

Lichteinsalls -Ösfnungen . VIII , 66
Licferungsausschreibungcn der Gemeinde Wien — Ver¬

ständigung des Centralverbandes der Indu¬
striellen Österreichs . XII , 113

Localaugenscheine — Einladung der gemeinderäthlicheu
Commissions -Mitglieder . X , 90

Lokalitäten , städtische— deren unentgeltliche Überlassung
gelten als Subventionen . IV , 35

Luftballon , siehe Ballon.

Meise ' schc Platten , siehe Gipscement - Platten.
Mcistbotvcrtheilungen (Feilbietungen von Liegen¬

schaften ) — rechtzeitige Bekanntgabe der even¬
tuellen Steuerrückstände . VIII , 67

Meisteikrankencasscn , genossenschaftliche — genießen
Gebürenfreiheit . I , >4

Mesaros , siehe Animalin.
„Mestcrn " , siehe Closetventilator.
Milch — glasweise Verabreichung an Gäste — durch

Viktualienhändler . II , 12

Militär -Dienstpflicht der städtischen Bediensteten . . . XI , >01
Mineralöle — Verkehr damit . XI , 93
Miihlenthal , siehe Gasdruck - Regulator.

N.

Natal — Warnung vor Auswanderung dahin
Niederlande ersetzen keine Verpflegskosten . . .

I , 4

IX , 75

Oberhollabrnnner öffentl . Krankenhaus — Verpflegs-
taxen . VIII . 63

Obst , siehe Dörr an lagen.
Ofsert -Ansschreibungen , siehe Genossenschaften.
Orden und Medaillen der städt . uniformierten Bedien¬

steten (Tragen derselben ) . V , 42

P

i,

M.

Magistrats -Anträge — deren Kompetenz für den Stadt-
rath oder für den Gemeinderath . III . 21

Mahnboten , siehe Z ustellungeII.
Marktgcbliren, siehe Fleischmarkt.
Maschinenputzen , siehe Hadern.
Medaillen , siehe Orden.
Medikamente , siehe Arzneimittel.
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Pachtverträge — deren rechtzeitige Vorlage an den
Stadtrath.

Parcelliernngs - und Grundabtretnngspläne — bau-
ämtliche Genehmigungs -Clausel . XI,

Pensionisten — Auszahlungstermin , deren eventuelle
Mietzinsbeiträge . H,

— siehe Quartiergeld.
Peru — General -Consulat . VIII,
Pfann ' sche Knallpräparate. IX,
Psarrhof , siehe Kirch enb aIItcII.
Pfarrhofbauten , siehe Kirchen bauten.
Psarrsprengcl X. Bezirk, heil. Anton von Padua — Ab¬

grenzung . I-

Pflanzenschutz-Station in Wien , landwirtschaftlich -bakte¬
riologische — deren Errichtung . XI,

Pharmaceutische Specialitäten , siehe Apotheken.
Placaticrungen an städtischen Objecten. XII , 114
Platten , siehe S chl a ck en ste i n p l a tt e n.

99



VI

Plattenbalkeu -Construction der Firma G . A. Wayß
L Comp. — zulässig . VI,

Polizeiorgane — deren Gebürenansprüche — Com-
pctenz . VIII,

Polizeiliche Übertretungen — deren Anzeiger haben keine
anwaltschaftlichc Rechte . Ill,

Pomade des Dr . Spitzer (Gesichlspomade ) verboten I,
Postsparcassa , siehe St am IN einlag  e.
— Verpflegskostensendungen durch dieselbe . . . . . V,
— und Local -Telephonbedienstete — deren Kranken¬

versicherungspflicht . II,
Präsidialstiege im Rathhanse . V,
Praterhütten -Steuer , siehe HauSzinssteuer.
Processe — deren Durchführung (wo nicht Advocaten-

zwang besteht ) durch Magistraisbeamte . . . VII,

Q.

Quartiergeld — Ansuchen von Pensionisten (städtischen
Angestellten ) um die zweite Hälfte sind vom
Magistrate abzuweisen . V,

Quittungen , siehe Conten.

R.

Radschuhe oder Schleifen zur Hemmung der Räder . X,
Ncallastcn , öffentliche — hat der Ersteher ( Meist-

bieter ) einer Liegenschaft zu übernehmen . . . VIII,
Rebcneiufuhr (amerikanische) — Gesuchstempel . . . X,
Rebhühner , Fasanen , im Hausierhandel . VI.
Reibsand , Reibwascheln — Hausierhandel damit nach

dem Hausierpatente . VIII,
Religionsaustritt aus der israelitischen Neligious-

gemeinde . V,
Renten , siehe Unfalls ! enteil.
Reparaturen , siehe Bauwerkzeuge.
Reverse (Sustentations -) für Einjährig -Freiwillige —

gebürenpflichlig . VI , 47 , VIII,
Revision , siehe Stempel.
Rippendecken der Firma G . A. Wayß L Comp . . X,
Rochusgasse , siehe Sch wersuhrwerksv erkehr.
Rosenau (Rozsnyo ), Katholisches Stiftungs -Privat-

Spital des Dr . R o s a - S ch o p p e r daselbst
— Öffentlichkeitsrecht . I,

Rückstände von Grund - und Hauselassensteuern —
Form der Ausweise darüber . VIII,

Ruma , siehe Hausierhandel.

S.
Saccharin — Controls über dessen Verwendung . . V,
— Einfuhrregister und Vormerkbücher . VIII,
Sammlungen , öffentliche I , 5, I , 14, III , 20 , IV , 35 , XII , 1
— allgemeine Normen . V,

Sammlungen unter den städtischen Beamten und Dienern
für Dienstjubiläen rc. verboten . X , 91

Sanitätswcsen , das österreichische — Wochenschrift —
Concursnuschreibungen in derselben . V , 39

Schankconcession , siehe Gastgewerbe.

! Schäden durch Tiuppenübungen — Ersatzpflicht der
Militärverwaltung . IV , 30

Schiedsgerichtliche Ausschüsse — gemeinsame , für mehrere
Gewerbe -Genossenschaften . VI , 47

Schiffahrt , siehe Binnenschiffahrt.

Schlackensteinplatten für Wände — der Firma Otto
Grases Nachfolger — zulässig . . . . VI , 46

Schleppbahnanlage » — Bauconsens . III , 18
Schneeballcnsystem (Gutscheine ) verboten . IX , 75
Schüblinge aus Ungarn — deren Weiterbeförderung . III , 17
Schnllocalitäten — deren Benützung . IX , 76
Schwefeläther , siehe Essig.

Schwerfuhrwerksverkehr in der Rochus - und Scchs-
krügelgasse . IV , 30

! Sechskriigelgasse , siehe Schwerfuhrwerksverkehr.
Siamesischer Consul — - dessen Bestellung eines öster¬

reichischen Staatsbürgers für Siam . . . III , 17

Silbergnldcn — deren vorläufige Belastung im Verkehr XII , 112
Silberscheidcmüiize — Einlösetermin verlängert . . . III , 19

Sonntagsruhe , betreffend Colonialwaren als Lebens¬
mittel . II . 9

! — im Baugewerbe . IX , 75

Spanischer Vice -Consnl in Wien — Bestellung des¬
selben . IX , 71

Specialitäten — pharmaceutische . II , 13
Sprache , siehe Umgangssprache.
Staatsverband , österr . — Austritt ans demselben —

Gesuche um dessen Bescheinigung — gebüren-
Pflichtig . VI . 47

Stadtbahn — deren Wasser -Agenden . VIII , 66
Stadtbibliothek — deren Benützung . VI , 48
— Entlehnen von Werken aus derselben . I , 7

Stammeinlage für Anweisungen (Check und Clearing)
Postsparcassa ( mit 100 L fixiert ) . XI , 97

Stampiglien für die städtischen Ämter . IX , 77
! Steinplatten , siehe Schlackenplatten.

Stellung in Berlin , durch das k. k. General -Consulat IV , 30
StcllungSumtricbe — Hinianhaltung . XI , 97
Stempclfreiheit , siehe Krankenversicherung.

Sttinpelgebür -Zahlnngsaufträge (ungarische oder bos¬
nische) sind nicht mehr dem k. k. Finanz¬
ministerium vorzulegen . XII , 107

Stempklgebrechen — ämtliche Befunde . IV , 31
^ Stempel und Gebären — Revisionsrecht der Finanz¬

behörden . II , 9
— ämtlicher Aufdruck derselben auf Papier oder Blankettc VIII , 61
Stenerrückstände , siehe Meistbotvertheilungen.
Steuer - und Wahlcataster — dessen Abtrennung vom

Steueramte . XI , 101

Störungen , siehe Straßenverkehr.
Straftabellcn — vom Auslande einlangende . . . . I , 4
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I. VerorkmuiuM und Entscheidungen.
i.

Ertheilrittg einer beschränkten Gast - » nd Schank-
gewerbe -Coucession.

Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgcrichtshofes vom 29 . Sep¬
tember 1900 , Nr . 6687 ( G .-Z . 38083 , Mag . Bcz .-A . f. d.
XIII . Bcz .) :

Im klmnm Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.

Senats -Präsidenten Marquis Bacqueheui , in Gegenwart der Näthe des
k k. Vcrwaltnngsgerichtshofes Praxmarer , Freiherrn v. Jacobi , Dr . Klee¬
berg und Dr . Edlen v. Schuster , dann des Schriftführers k. k. Bezirks-
Commissärs Freiherrn v. Apfaltrern , über die Beschwerde des Gerson
Zeisel , Gastwirtes in Wien , gegen die Entscheidung der k. k. Statthalterei
in Wien vom 27 . September 1899 , Z . 83986 , betreffend die Ertheilung einer
beschränkten Gast - und Schankgewerbc - Concession , nach der am 29 . September
1900 dnrchgesührten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach
Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie derAnsführungen des Dr . Hans
Christ , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , für die Beschwerde und des
k. k. Stalthaltercirathes Leopold Grafen Knenbnrg  für die belangte k. k.
Statthalterei in Wien zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als » »begründet abgewiesen.

E n t sche i d n n g s g r ü n d e.

Mit dem Decrete des magistratischen Bezirksamtes für den XIII . Bezirk
in Wien vom 31 . Mai 1899 , 'Z . 10019 , wurde dem Gerson Zeisel  die
Concession zur Verabreichung von Speisen , znm Ausschanke von Bier , Wein
und Obstwein lind zur Haltung von erlaubten Spielen mit Ausnahme des
Billardspieles , ferner zum Ausschanke , beziehungsweise zur Verabreichung —
jedoch nur im Nahmen eines GestwirtSgewerbes — von gebrannten geistigen
Getränken , von Kaffee , Thee , Chocolate , anderen warmen Getränken und von
Erfrischungen gemäß Z 16 , lit . b , e , ä , 1 und g- der Gewerbeordnung ver¬
liehen . Gegen die Beifügung „jedoch nur im Nahmen eines Gastwirts-
gewerbes " Hot der Genannte , hierin eine Einschränkung der ihm verliehenen
Concession erblickend , den Necnrs eingrbracht , welchem mit der Entscheidung
der Statthaltern vom 27 . September 1899 , Z . 83986 , unter Ausschließung
eines weiteren Nccnrsznges keine Folge gegeben wurde . Der gegen den Ab '-
sprnch ' des weiteren Necnrsrechtes , sowie gegen den mcritorischen Inhalt der
Slatihalterei -Entschkidnng cingebrachle MimsterialrecnrS wurde mit dem Erlasse
des Ministeriums des Innern vom 20 . November 1899 , Z . L8562 , als

I unstatthaft zurückgewiesen , ohne dass dagegen beim Verwaltnngsgerichtshofe
Beschwerde geführt wurde.

Es handelt sich sonach nur um die im Decrete des magistratischen Be¬
zirksamtes zu den Berechtigungen der lit . ä und k gemachte Beifügung „jedoch
nur im Rahmen eines Gastwirlsgewerbes " , welche mit der gegen die be¬
stätigende Staltbalterei -Entscheidung gleichzeitig mit dem erwähnten Ministerial-
recurse Hiergerichts eingebrachten Beschwerde als eine gesetzwidrige Gewerbe¬
beschränkung angefochten wird.

Der Verwaltnngsgerichtshof hat bei der Prüfung der angefochtenen
Entscheidung und der Beschwerde Folgendes in Erwägung gezogen:

Den Administralivacten zufolge hat der Beschwerdeführer um die Er-
thcilnng der Concession znm Betriebe eines Gast - und Schankgewerbes mit den
snb lit . b, e, ä , 1 und p: des Z 16 der Gewerbeordnung anfgeführten Be¬
rechtigungen in der bezeichneten Lokalität angcsucht und ist ihm die Concession
mit allen diesen Berechtigungen laut des eingangs bezogenen Decretes des
magistratischen Bezirksamtes verliehen worden.

Da also der Beschwerdeführer die Concession süc ein Gast - und Schank¬
gewerbe mit allen Berechtigungen des Z 16 lex . oit . mit Ausnahme der snb
lit . s. und s angeführten zur Fremdenbeherbergung und znm Kunst - und
Halbwein -Ansschank angestrebt hat und ihm diese Concession erlheilt worden
ist, hat derselbe offenbar keinen Grund , sich dadurch beschwert zu erachten , dass
ihm durch die beanständete Beifügung zu den Berechtigungen der lit . cl und k
bedeutet wird , er habe alle ihm verliehenen Berechtigungen und nicht etwa

! ausschließlich oder vorzugsweise nur den Ansschank von gebrannten geistigen
Getränken oder die Verabreichung von Kaffee, Thee ec. anszuüben.

Es kann ja zugegeben werden , dass die aus den Administrativacten
ersichtliche Absicht der Gewerbebehöcde . durch die erwähnte Beifügung zu den

! Berechtigungen der lit . ä und k vorzubeugen , dass die nach Maßgabe der
örtlichen Verhältnisse für ein Gast - und Schankgewerbe mit allen ange-

! führten Berechtigungen ertheilte Concession nicht zum Betriebe eines Braut-
weinschankcs oder eines Kafseeschankes missbraucht werde , in nicht ganz
glücklicher Form znm Ausdrucke gelangt ist und deutlicher hätte formuliert
werden können . Dass aber der Beschwerdeführer nicht darüber im Zweifel ivar
und ist, was ihm mit jener Beifügung gesagt und untersagt werden wollte,
zeigt seine Beschwerdesührnng , mit welcher ec die Beseitigung der Beifügung
anstrebt , um sich die Möglichkeit offen zu lassen , eben jene Berechtigungen , die
nach Inhalt der Concession nur im Nahmen eines Gastwirtsgewerbes , das ist
neben den übrigen in der Concession bezeichneten Berechtigungen betrieben

I werden sollen , ausschließlich ansüben zu können . Ein anderer Sinn und
Zweck kann der vorliegenden Beschwerde nicht unterlegt werden , da dem
Beschwerdeführer , wie gesagt , die Concession mit dem von ihm angesnchten

i Berechtignngsnmfange verliehen wurde.
Außer Zweifel endlich steht die Berechtigung der Gewerbebehörde , bei

Ertheilung der Concession znm Betriebe eines Gast - und  Schankgewerbes durch
entsprechende Fassung der Concession Vorsorge zu treffen , dass nicht unter

> Berufung auf ein concessionsmäßiges Recht ans dem verliehenen vollen Gast-
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und Schankgewerbe eine bloße Schenke gemacht werde , welche die Behörde
aus öffentlichen Rücksichten nicht ccncessioniert haben würde . Denn wenn die
Behörde im gegebenen Falle dem Beschwerdeführer die Berechtigungen zu »,
Ausschanke von gebrannten geistigen Getränken und zur Verabreichung von
Kaffee , Thee und so weiter nach freiem Ermessen hätte verweigern können , so
muss sie wohl auch berechtigt sein , bei Verleihung jener Berechtigungen in der
angedenteten Richtung eine geeignete Cantel zu treffen.

Die Beschwerde war demnach als völlig unbegründet abznweisen.

Ä.

Gebnrcnfreihcit derGemeinde bei Grnndertverbnngcn
zu Friedhofszwecken.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 9. Oc-
tober 1900 , Nr . 6885 (M .-Z . 127586/1 ) :

Im Namen Seiner Mnscstät des Kaisers!
Der k. k. VerwaltnngsgerichtShof hat unter dem Vorsitze des k. k.

zweiten Präsidenten Dr . Freiherrn v. Lehmayer , in Gegenwart der Räthe
des k. k. Verwaltungsgerichtshofes Ritter v. Sawicki , Dr . Ritter v.
Popelka , Dr . Edlen v. Schuster und Dr . Balko,  dann des Schriftführers
k. k. Nalhsecretärs -Adjnncten Dr . Freiherr » v . Sternbach,  über die Be¬
schwerden der Gemeinde Wien gegen die Entscheidungen des k. k. Finanz¬
ministeriums vom 30 . Jänner 1900 , ZZ . 50013 , 64893 und 67513 , betreffend
Bermögensübertragungsgebüreu nach der am 9 . Oktober 1900 durchgeführten
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Ferdinand Czelechowsky,
Hof - nnd Gerichtsadvocaten in Wien , als Vertreter der Beschwerde , dann
des k. k. Ministerial -Secretärs Dr . Ritter v . Koznbowski,  in Vertretung
des belangten k. k. Finanzministeriums , zu Recht erkannt:

Die angefochtenen Entscheidungen werden als gesetzlich nicht begründet
aufgehoben.

Entscheidungsgründe.
Zum Zwecke  der Erweiterung des Banmgartener nnd Simmeringer

Friedhofes , zum Theile auch zur Fortführung der Friedhofstraße kaufte die
Gemeinde Wien mit vier Kaufverträgen mehrere Grnndparcellen an . Die
Finanzbehörden unterwarfen diese Kaufverträge der Percentualgebür von
entgeltlichen Vermögensübertragungen unbeweglicher Sachen nach Tarif¬
post 65 , L , indem sie die auf Grund des Z 75 Iit . d des Gebürengesetzes
>om 9 . Februar 1850 , N .- G .-Bl . Nr . 50 , beanspruchte persönliche Gebüren-
freiheit der Gemeinde als nicht begründet erachteten.

Die Gemeinde Wien hält diese mit der angefochtenen Entscheidung auf¬
recht erhaltene Nechtsanschaunng für nicht begiündet nnd weist in ihren
Beschwerden darauf hin , dass an der Eigenschaft der Gemeinde -Friedhöfe als
öffentlicher Anstalten im Hinblicke auf die Sanitätsgesetze kein Zweifel be¬
stehen kann und dass sonach die Gemeinde für die zu Zwecken der Er¬
weiterung des Friedhofes vollzogenen Grundankäufe die persönliche Befreiung
in Gemäßheit der Tarifpost 75 iit . b des Gebürengesetzes genieße.

Der Vcrwaltnngsgerichtshof konnte die Anschauung der Fiuanzbehörden
in Betreff des Nichtbestandes der persönlichen Gebürenfreiheil der Gemeinde
nicht für gesetzlich begründet erachten.

Tarifpost 75 , Iit . b des Gebürengesetzes vom 9 . Februar 1850 , R .-G .-Bl.
Nr . 50 , statuiert die versönliche Gebürenbefreinng der Gemeinden hinsichtlich
der Urkunden und Schriften , welche dieselben für die ihnen anvertranten
öffentlichen Zwecke ausstellen , dagegen aber nicht hinsichtlich derjenigen Rechts¬
geschäfte und Urkunden , welche die privatrechtlichen Beziehungen oder das Ver¬
mögen der Gemeinden , die Renten und die Überschüsse von denselben zum
Gegenstände haben ; in den letzteren Beziehungen sollen die Gemeinden als
Privatpersonen angesehen werden . Dass die Errichtung oder Erweiterung von
Friedhöfen und die Fortführung der zum Friedhofe führenden Straßen in
den Bereich der den Gemeinden anvertranten öffentlichen Zwecke gehören , er-
gibt sich aus den Bestimmungen des Gesetzes vom 30 . April 1870 , N .- G .-Bl.
Nr . 68 , betreffend die Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes , indem
nach Z 3 , Iit . ci dieses Gesetzes die Errichtung und Instandhaltung der Be-
gräbnisplätze zu der dem selbständigen Wirkungskreise der Gemeinde zuge¬
wiesenen Gesuudheilspolizei zu rechnen ist ; auch ergibt sich dies ans dem
§ 39 , Z . 5 des Gemeindestatntes für Wien (Landesgesetz vom 19 . December
1890 , L.-G .-Bl . für Niederösterreich Nr . 45 ), wonach die Gesundheitspolizei in
den selbständigen Wirkungskreis der Gemeinde Wien gehört , soweit die Ge¬
sundheitspolizei nach ß 3 des bezogenen Reichsgesetzes vom 30 . April 1870
den Gemeinden zukommt . Die Erwerbung von Liegenschaften für Zwecke eines
Friedhofes gehört demnach ohne Zweifel nicht in den Bereich der rein privat¬
rechtlichen Beziehungen oder des Gemeindcvermögens , sondern trägt in sich die
Bestimmung für einen her Gemeinde anvertrauten öffentlichen Zweck. Die per¬
sönliche Befreiung , welche in Tarispost 75 , Iit . b des Gebürengesetzes den Ge¬
meinden znkommt , könnte demnach nur dann für die hier in Frage stehenden
Verträge ansgeschlosseu sein , wenn sich die persönliche Befreiung der Gemeinden
grundsätzlich nur ans Stempelgebüren , nicht aber ans die unmittelbar zu ent¬
richtende Vermögensüberlragnngsgebür beziehen würde . Diese letztere Auffassung
hat nun allerdings eine gewisse Stütze in dem ersten Theile der Tarifpost 75,
Iit . b des Gebürengesetzes , indem daselbst die Gebürenbefreinng nur aus¬
gesprochen wird hinsichtlich der „ Urkunden und Schriften " welche Gemeinden
für die ihnen anvertranlen öffentlichen Zwecke ausstellen . Hieraus könnte
deducicrt werden , dass diese persönliche Gebürenbefreinng auf solche Vermögens-
übertragungsgebüreu keine Anwendung findet , welche in Gemäßheit des 8 1,

Punkt I des Gebürengesetzes ohne Rücksicht auf die Ausfertigung einer Urkuud-
zn entrichten sind . Allein diese von dem Vertreter des Finanzministeriums bei
der öffentlichen mündlichen Verhandlung vertretene Auffassung lässt sich nicht
aufrecht erhalten , sobald die Schlussworte der Tarifpost 75 b ins Auge gefasst
werden , wonach eine Ausnahme von der persönlichen Gebürensrciheit der Ge¬
meinde hinsichtlich derjenigen Rechtsgeschäfte und Urkunden einzutreten hat,
welche die privatrechtlichen Beziehungen oder das Vermögen der Gemeinden,
die Renten nnd die Überschüsse von denselben zum Gegenstände habe»

Wenn diese Ausnahme nur auf eine gewisse Elaste von Nechtsgc Ichästen,
nämlich auf Rechtsgeschäfte in Betreff der privatrechtlichen Beziehungen nnd
des Vermögens , sowie der Überschüsse des Vermögens der Gemeinden sich
bezieht , so muss daraus gefolgert werden , dass rücksichtlich derjenigen Rechts¬
geschäfte, welche die den Gemeinden anvertranten öffentlichen Zwecke betreffen,
die im ersten Theile der Tarifpost 75 i> statuierte persönliche Gcbürenfreiheit
der Gemeinden allerdings aufrecht besteht . Hiezu kommt noch die Erwägung,
dass die Natur der Geschäftsführung der Gemeinden eine andere , als die
urkundliche Abschließung von Rechtsgeschäften für die ihnen anvertranten
öffentlichen Zwecke Praktisch ansfchließt , so dass also der Fall eines ohne Aus¬
fertigung einer Urkunde stattfindenden vertragsmäßigen Immobil : arerwerbes
für öffentliche Gemeindezwecke thatsächlich kaum jemals vorkommn wird . Jeder
Zweifel an der Nichtigkeit der Auffassung , wonach die p -rsönleche Gebüren-
freiheit der Gemeinden sich ans die Gebür .n von Nechtsgeschäfiteu , betreffend
die Übertragung unbeweglicher Sachen bezieht , muss j-doch schwinden , wenn
die Bestimmungen der Verordnung vom 9 . Februar 1850 , N .-G .-Bl . Nr . 48,
ins Auge gefasst werden , durch welche einige Änderungen des Stempel - und
Tax -Patentes vom 27 . Jänner 1840 für di - Zwischenzeit vom 15 . März 1850
augefangen bis zum Beginne der Wirksamkeit gesetzt wurden . Nach dem 8 10
dieser Verordnung sind nämlich die Bestimmungen des Stempel - und Tax-
gesetzes vom 27 . Jänner 1840 über die persönlichen Befreiungen auch auf die
Rechtsgeschäfte anzuwenden , wodurch das Eigenthum einer unbeweglichen Sache
übertragen wird . Dnrch diese Bestimmung wurden die bis dahin nur für das
Gebiet des Stempelwesens gütigen persönlichen Befreiungen auch auf die durch
jene Verordnung eingeführten Jmmobilargebüren (W 2, 5 bis 9 dieser Ver¬
ordnung ) ausgedehnt . Nun hatte aber in Betreff der Anwendung des Stempel-
nnd Taxgesetzes vom 27 . Jänner 1840 (Politische Gesetzessammlung , 68 . Band
Nr . 13 , insbesondere 8 81 ) , auf die Gemeinden und ihre Vermögensverwaltung
das aus Grund Allerhöchster Entschließung vom 15 . Juni 1847 erlassene
Declaratorinm , welches in der politischen Gesetzessammlung , 75 . Band unter
Nummer 93 eingeschaltet erscheint , im Wege authentischer Interpretation für
die Stempelsreiheit der Gemeinden im Wesen dieselben Bestimmungen auf¬
gestellt , welche in Tarifpost 75 Iit . b des Gebürengesetzes vom 9 . Februar 1850
N .-G -Bl . Nr . 50 , wieder zu finden sind.

Wenn nun kraft des 8 10 der Verordnung vom 9. Februar 1850
N .-G .-Bl . Nr . 48 , für die Zeit vom 15 . März bis znm Beginne der Wirksam¬
keit des Gebürengesetzes die persönliche Befreiung der Gemeinden von der
Stempclpflicht sich zweifelsohne auch auf die bezeichnet « ! Vermögensüber-
tragungsgebüren zu erstrecken hatte , so kann der mit der früheren Norm im
Wesen gleichlautenden Bestimmung der Tarifpost 75 d des dasselbe Datum
tragenden Gebürengesetzes vom 9. Februar 1850 (N .-G .-Bl . Nr . 50 ) wohl
unmöglich eine engere Bedeutung beigelegt werden , als die Gebiüenfreiheit
der Gemeinden unmittelbar vor Beginn der Wirksamkeit des Gebürengesitzes
batte . Hienach kann kein Zweifel darüber bestehen , dass nach der Absicht des
Gesetzes sich die persönliche G -bürenfreiheit der Gemeinden auch auf die
Gebären von solchen Rechtsgeschäften zu beziehen hat , welche ohne Rücksicht
auf die Ausstellung einer Urkunde in Gemäßheit des 8 1, 3- 1 des Gcbüren-
gesetzcs gebürenpflichtig sind , wie dies in Bezug auf die hier iu Frage stehenden
Kaufverträge bezüglich unbeweglicher Sachen zu Friedhofszwecken der Fall
war . Es war sonach gesetzlich nicht begründet , wenn die Fiuanzbehörden der
Gemeinde Wien für diese Kaufverträge die persönliche Gebürensreiheit ab-
sprachen.

In die von der Gemeinde in ihren Beschwerden berührte weitere Frage,
ob ans der persönlichen Gebürenfreiheü der Gemeinde bereits die volle Gebüren-
sreiheit der bezeichnet « ! Rechtsgeschäfte abgeleitet werden kann , oder ob sich —
ungeachtet der (das Gebüren -Dar in keinem Falle berührenden ) vertragsmäßigen
Übernahme der Zahlung von ÜbertragnngSgebüren durch die GemUnde — eine
Gebürenpflichtigkeit der anderen Contrahente » gegenüber dem Staatsschatz¬
ergebe , hatte der Verwaltungsgerichtshof nicht einzugeheri , weil sich die an¬
gefochtenen Entscheidungen mit dieser Frage nicht befasst haben ; vielmehr
waren die angefochtenen Entscheidungen , welche die hier allein in Streit be¬
findliche persönliche Gebürensreiheit der Gemeinde Wien mit Unrecht anerkannt
haben , als gesetzlich nicht begründet nach 8 7 des Gesetzes vom 22 . October
1875 , N .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , aufznheven.

L

Pfarrsprengel - Abgrenzung der neuen Pfarre zum
heil . Anton von Padna im X . Bezirke.

Laut des Erlasses der k. k. n .- ö. Statthalter « vom 13 . November 1900,
Z . 98224 , hat das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht mit dem Er¬
lasse vom 24 . October 1900 , Z . 27404 , im Grunde des 8 20 des Gesetzes
vom 7 . Mai 1874 , R .-G .- Bl . Nr . 50 , zur Ausscheidung der in der Vorlage
des fürsterzbischöflichen Ordinariates Wien vom 24 . August 1900 , Z . 7577,
näher bezeichneten Theile der Pfarren Jnzersdorf , Ober -Laa , Simmering und
St . Johann Evang . im X . Wiener Gcmeindebezirke aus diesen Pfarrsprengeln
und Zutheilnng derselben an die neu errichtete Pfarre St . Antonius ebenda¬
selbst die staatliche Genehmigung ertheilt.
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Mit dem weiteren Erlaffe vom 27 . December 1900 , Z . 113278 , wurde
dem Magistrate seitens der k. k. n .- ö. Statthalterei eröffnet , dass laut Vorlage
des sürsterzbischöflichen Ordinariates Wien vom 9 . December 1900 , Z . 11249,
die neue Pfarre St - Anton von Padua im X . Bezirke am 1. Jänner 1901
eröffnet werden und an diesem Tage die mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums
fiir Cultus und Unterricht vom 24 . October 1900 , Z . 27404 , im Grunde des
8 20 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 , N .-G .-Bl . Nr . L0 , genehmigte Pfarr-
sprcngelbestimmung für den X . Bezirk in Kraft treten wird.

Demzufolge sind für die neue Pfarre zum heil . Anton von Padua im
X . Wiener Gemeindebezirke nachstehende Grenzen bestimmt:

Im Norden : Qnellengasse , die ungeraden Nummern.
Im Westen : Bezirksgrenze.
Im Süden : Windtenstraße , die der Inneren Stadt zugekehrte Seite.

Weiters die Luftlinie : Windtenstraße — Weichsclgarten —Himbergerstraße 152—
Laaerstraße 122 — Ärarisches Fouragcdepot — Beim Brunn - Unt . Abliffeu.

Im Osten : Bahnkörper der k- k. priv . österr .-ungar . Staatseisenbahn
(rechte Seite ) .

Durch diese Pfarrgrenzbestimmung erleiden nebst der Pfarre St . Johann
Evang . im X . Bezirke auch die angrenzenden Pfarren Jnzersdorf , Ober -Laa
lind Simmering eine Abänderung.

Die Pfarre St . Johann Evang . hat infolge obiger Pfarrgrenzbestimmung
nunmehr folgende Grenzen:

Im Norden : Bezirksgrenze.
Im Westen : Bezirksgrenze.
Im Süden : Quellengasse , die geraden Nummern.
Im Osten : Bahnkörper der k. k. Priv . österr .-ungar . Staatseisenbahn.

Bezirksgrenze . (M -Z . 132322,Hl .)
4 .

Ghcfähigkeits -Zengnisse.
Note des Amtslciters des magistratischen Bezirksamtes für

den XVIII . Bezirk vom 26 . November 1900 , Z . 38515 , an
die Amtsleiler der übrigen magistratischen Bezirksämter in Wien:

Bei dem magistratischen Bezirksamte XVIII . Bezirk wurde seitens eines
Brautpaares , wovon der Bräutigam ungarischer Staatsangehöriger ist und
der griechisch-katholischen Religion angehört und die Braut österreichische
Staatsangehörige und Israelitin ist, behnfs Verehelichung in Ungarn um die
Ausstellung des Ehefähigkeitszcugniffes der Braut augesucht.

Über dieses Ansuchen wurde der letzteren vom magistratischen Bezirksamte
XVIII mit Entscheidung vom 14 . September 1900 , Z . 35555 , bckanntgegeben,
dass dem magistratischen Bezirksamte zwar kein Hindernis bekannt ist, welches
nach der mit Rücksicht auf ihre österreichische Staatsangehörigkeit für sie maß-
gebenden österreichischen Gesitzgebung ihrer Ehefähigkeit für ihre Person cnt-
gegenstehen würde , dass jedoch dieses magistratische Bezirksamt die Ausstellung
des angesnchten Ehefähigkeits -Zeugnisses für sie zum Zwecke ihrer Verehelichung
in Ungarn mit dem erwähnten Bräutigam auf Grund des 8 64 des öster¬
reichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zu verweigern findet , da
derselbe der griechisch-katholischen Religion augehört sic aber Israelitin ist und
nach der citierten Gesetzesstelle Ehevcrlräge zwischen Christen und Personen,
welche sich nicht zur christlichen Religion bekennen , nicht giltig eingegangcn
werden können , sie also nach der für sie maßgebenden österreichischen Gesetz¬
gebung die Ehefähigkeil hinsichtlich der beabsichtigten Verehelichung mit diesem
Herrn Bräutigam nicht besitzt.

Gegen diese Verweigerung des begehrten Ehefähigkeits -Zeugnisses hat
die Braut an die k. k. n .-ö. Statthalterei recurriert und im Necurse unter
Hinweis ans die ungarische,Ehegesetzgebnng und darauf , dass ihr die ungarische»
Behörden ohne formelles Ehefähigkeits -Zeugnis hinsichtlich der vorhabenden
Verehelichung Schwierigkeiten bereiten , gebeten , dem magistratischen Bezirks¬
amts aufzmragkn , ihr , wie dies bei anderen magistratischen Bezirksämtern
üblich ist, dieses Zeugnis auszustellen , in welchem constatiert wird , dass ab¬
gesehen von dem Ehehinderniffe des 8 64 des allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches der beabsichtigten Eheschließung nach österreichischem Rechte keine
anderen Hindernisse entgegenstehen.

Die k. k. n -ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 3 . October 1900,
Z . 87786 , diesem Necurse ans den Gründen der angefochtenen Entscheidung
und unter Hinweis ans 8 4 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches , wonach
die österreichischen Staatsbürger auch in Handlungen und Geschäften , die sie
außer dem österreichischen Staatsgebiete vornehmen , an die österreichischen
bürgerlichen Gesetze gebunden bleiben , insoweit als ihre persönliche Fähigkeit
sie zu unternebmen , dadurch eingeschränkt wird , keine Folge gegeben.

Von dieser seither rechtskräftig gewordenen Entscheidung wird dem
magistratischen Bezirksamte mit Rücksicht ans die im Recurfe enthaltene Be-
rufung ans den angeblich bei anderen magistratischen Bezirksämtern in dieser
Hinsicht üblichen abweichenden Vorgang der Ausstellung eines in der be-
zeichneten Weise beschränkten Ehesähigkeitszeugnisses die Mittheilnng gemacht.

5 .
Gift -Verschleiß.

Zufolge Bescheides des magistratischen Bezirksamtes für den VIII . Bezirk
vom 28 . November 1900 , Z . 117623 , wurde dem Herrn Leopold Löbenstein,
VIII ., Josefstädterstraße 31 , die angesuchte Coucession zum Verschleiße von
Giften im VIII . Bezirke , Josefstädterstraße 31 verliehen.

Diese Coucession wurde unter der Zahl 552 in das Gewerberegister ein¬
getragen und hiefür der Steuerconto Ass.-Z . 149467 eröffnet.

Zufolge Bescheides vom 14 . December 1900 , Z . 34790 , hat das magi¬
stratische Bezirksamt für den XII . Bezirk dem Herrn Rudolf Hotter , XII .,
Schönbrunnerstraße 182 , die angesuchte Coucession zum Verschleiße von Gisten
im XII . Bezirke , Schönbrunnerstraße 182 , verliehen.

Diese Concession wurde unter Zahl 847 in das Gewerberegister ein¬
getragen und wegen der Steuerbemeffung sub Aff.-Z . 8138 ein Conto
eröffnet.

6 .

Marktgebliren Tarif für den täglichen Fleischmarkt
in der Großmarkthalle.

Festgesetzt mit dem Gemeinderaths -Beschlusse vom 13 . Juli

1900 , Z . 12218 , genehmigt mit dem Erlasse der k k. n .-ö. Statt¬
halterei vom 6 . December 1900 , Z . I07o17 (M .-Z . 123910/XV ) :

Nr . 1. Für Fleisch - und Feltwaren in Quantitäten zu 100 L§*) 30 b.
Nr" 2 . Für Kälber per Stück 14 d.
Nr . 3 . Für Schafe , Lämmer , Ziegen und Ferkel per Stück 6 Ii.
Nr . 4 . Für Schweine per Stück 20 li.
Nr . 5 . Für Hirsche Per Stück 60 Ii.
Nr . 6 . Für Rehe , Gemsen , Damwild und Muffon per Stück 30 I>.
Nr . 7 . Für Wildschweine per Stück 20 ll.
Nr . 8 . Für Fasane per Stück 10 Ir.
Nr . 9 . Für Auer - , Birk -, Schnee - und Haselwild , Enten und Wildgansc

per Stück 6 lr. ^
Nr . 10 . Für Rebhühner , Schnevfen und Trappen Per Stuck 4 t>.
Nr . 11 . Für Hausgefügel Per Stück 4 !>.
Nr . 12 . Für Hasen per Stück 4 ü.
Nr . 13 Für Kaninchen per Stück 2 ü.
Nr . 14 . Für Krammetsvögel , Wachteln , Drosseln und andere zum Genu,se

zulässige Vögel per Dutzend 4 ll.

7.
Verbot des „ clektrouiotorischen Zahnhalsbandes"
der Apotheke » Firma Gebrüder Gehrig in Berlin.

Circular -Erlass der k. k n .-ö. Statthalterei vom 10 . De-

ccmber 1900 , Z . 107534 (M .-Z . 128326/VIII ) :
Von der Apotheken -Firma Gebrüder Gehrig in Berlin , IV. Königgrätzer-

straße 18 , wird ein sogenanntes „ elektromotorisches Zahuhalsband " in Form
eines Sammtbandes , in welchem ein in Papier gehülltes medicamentöses Pulver
eingeschlossen ist, in Verkehr gebracht.

Da diesem Mittel fälschlich eine den Zahnnugsprocess der Kinder auf
geheimnisvolle Weise fördernde , demselben jedoch in keinerlei Weise znkommende
Wirkung zugeschrieben , dasselbe nach Art eines Arcanums angepriesen und in
Vertrieb gesetzt wird , da ferner durch das anhaltende Tragen dieses Bandes
am kindlichen Körper infolge der Beschmutzung und der Durchnässiing desselben
mit Schweiß , sowie infolge des Hautreizes allerlei Hauterkrankungen mit ihren
Folgen verursacht werden können , wird der Magistrat zufolge Erlasses des
k. k. Ministeriums des Innern vom 19 . November 1900 , 38972 , aufmerksam
gemacht , dass der Vertrieb dieses Geheimmittels nach den bestehenden Vor¬
schriften sowohl in als außerhalb der Apotheken verboten ist.

Hievon wird der Magistrat zur Verständigung der Apotheker , Droguisten
und einschlägigen Geschäftskreise , sowie zur Überwachung des Vertriebsverbotes
in Kenntnis gesetzt.

Dieser Erlass ergeht an all - k. k. Bezirkshauptmannschaften Nieder¬
österreichs , den Wiener Magistrat , die magistratischen Bezirksämter n , Wien,
die Stadträthe in Wr .-Neustadt , in Waidhofcn an der Ybbs und die k. k.
Polizei -Lircction in Wien.

8 .

Verleih,mg des Öffentlichkeitsrechtes an das Katho¬
lische Stift,nigs -Privatspital des Dr . Rofa -Schopper

in Nozsnyo ( Nofenan ) .

Note des königl . ungar . Ministeriums des Innern vom
10 . December 1900 , Z . 118020 (M .-Z . 131130 ), an den Wiener

Magistrai:
Es wird diensthöflich mitgetheilt , dass das Katholische stiftungs -Privat-

spital des Dr . Nosa - Schopper  in Nozsnyo (Rosenau ) vom 1. Zauner 1901
an den Charakter eines öffentlichen Spitales erhalten hat , und dass die Ber-
pflcqskostcn für die auf Rechnung des Landesverpflegsfondes und des Staats¬
ärars verpflegten Kranken pro 1901 mit täglich 1 X 20 I> festgesetzt wurden.

») Quantitäten bis zu SVI-x werden mit 15 !>, Quantitäten über SV Iix mit so >>
berechnet.
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8 .

Die gedribbelten Gipsplatten des A . Scheffel nnd
A . Ruhe können ohne jede Einschränkung verwendet

werden.

Erlass des Magistrats - Direktors Preyer  vom 18 . De-
cember 1900 , M .-Z . 118010/IX:

Unter Bezugnahme auf die zufolge hierämtlicher Erledigung vom
17 . September 1900 , Z . 90713 ex 1900 , erfolgte bedingungsweise Zulassung
der gedribbelten Gipsplatten des A. Scheffel nnd August Ruhe , VIII . Bezirk,
Lerchenfelderstraße 70 , wird die Bedingung , dass diese Platten zur Abgrenzung
der Aborte von Wohn - oder Kuchenräumen nicht verwendet werden dürfen,
in der Voraussetzung fallen gelassen , dass entsprechend der Eingabe vom
6 . November 1900 nicht mehr mit Hohlraumen versehene , sondern nur volle,
ans einem Gemenge von Gips und Kesselschlacke hergestellle Platten verwendet
werden.

1«.
Warnung vor der Auswanderung nach Transvaal,

in die Cap -Colonie und nach Natal.
Erlass der k. k. n.-v. Stalthalterei vom 29 . December 1900,

Z . 114976 (M .-Z . 579/XVII ), an alle politischen Bezirksbehörden
in Nicderösterreich nnd an die k. k. Polizei -Direction in Wien:

Wie das k. „k. Ministerium des Innern auf Grund der dem k. und k.
Ministerium des Außer » zngekommenen Nachrichten mit dem Erlasse vom
7. December 1900 , Z . 10963 , eröffnet hat , sind die Erwerbsverhältnisse in
Transvaal , sowie in der Cap -Colonie nnd in Natal gegenwärtig derart ungünstig
gestaltet , dass Warnungen vor der Auswanderung nach diesen Gebieten an¬
gezeigt erscheinen.

Spcciell bezüglich des durch den Krieg unterbrochenen Minenbetriebes
in Johannesburg ist hieuach vorläufig nicht abzuseheu , wann dessen Wieder¬
aufnahme zulässig erscheinen wird.

Arbeitsuchende sind diesbezüglich zu warnen.

11 .
Verbot von Dr . Spitzers Gesichtspomade.

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 4 . Jänner
1901 , Z . 114154 ex 1900 (M .-Z . 1981 ox 1901/VIII ) :

Laut einer amtlichen Feststellung enthält der Toiletteartikel „ Dr . Spitzers
Gesichtspomade " , dessen Vertrieb durch die alleinige Vertretung von Mine.
Frankl , Wien , VIII ., Kochgajse 28 , in Tagesjournalen angekündigt wird,
unter anderen Bestandtheilen auch Quecksilberchlorid (Sublimat ).

Der Magistrat wird ausmcrtsam gemacht , dass der Vertrieb dieses
Toiletteartikels gemäß Z 6 der unterm 13 . October 1897 , N .- G .-Bl . Nr . 234,
republicierten Ministerial -Verordnnng vom 1. Mai 1866 , N .-G .-Bl . Nr . S4,
verboten ist.

1L.
Behandlung der vom Auslände einlangenden Straf-

tabellen.

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5 . Jänner
1901 , Z . 112297 (M .-Z . 2562/XVI ) :

Ans Grund einer Vereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern
und dem Justizministerium werden zufolge Erlasses des erstgenannten
Ministeriums vom 2. December 1900 , Z . 37868 . von nun an die im diplo¬
matischen Wege einlangenden Straftabellen über die im Auslande erfolgten
Abstrafungen österreichischer Staatsangehöriger nicht mehr vom k. k. Mini¬
sterium des Innern an die k. k. Statthaltern , sondern durch das k. k. Justiz¬
ministerium unmittelbar an die Strafregisterämter , d. i . an jene Staats¬
anwaltschaften gesendet werden , in deren Sprengel die Verurtheilten heimats¬
berechtigt sind.

Gleichzeitig erhalten die erwähnten Strafregisterämter mit der in der
Anlage mitfolgenden Verordnung des k. k. Justizministeriums die Weisung,
diese Straftabellen nach gemachtem Amtsgebrauche an die k. k. Stalthalterei
zu leiten , damit die politischen Behörden in die Lage kommen , die diesfalls
erforderlichen Verfügungen rücksichtlich dieser Slrafnachrichten wie bisher
zu treffen.

Dieser Erlass geht unter Bezugnahme auf den hierortigen Normal-
Erlass vom 28 . December 1897 , Z . 119792 , betreffend die Einführung der
Straskarten bei den Strafregisterämlern , sowie unter Anschluss einer Litho¬
graphie der bezüglichen Verordnung des k. k. Justizministeriums , sämmtlichen
Herren Bezrrkshauptmännern (Leitern ), den Herren Bürgermeistern in Wien
Wiener - Neustadt nnd Waidhofen a . d. Dbbs , sowie dem Herrn Präsidenten
der k. k. Polizei -Direction in Wien zur weiteren Veranlassung mit der Auf-
forderung zu , die diessällige Thätigkeit der Staatsanwaltschaften , insbesondere
auch in der Richtung entsprechend zu unterstützen , dass dieselben , falls seitens
der politischen Unterbehörden , beziehungsweise der Hcimatsgemeinden erhebliche

Unrichtigkeiten in den Tabellen constaliert werden , hievon jederzeit im kürzesten
Wege , eventuell durch Acteneiusichc , verständigt werden.

Ausländische Straftabellen , bei denen zu ihrer Ergänzung oder Richtig¬
stellung die Einleitung von Erhebungen im diplomatischen Wege sich als
»othwendig erweist , ebenso Tabellen von Individuen , deren Identität sich
nicht feststellen lässt , ferner offenbar unrichtige Tabellen und dergleichen sind
mit dem Ergebnisse der hierauf bezüglichen Erhebungen an die betreffende
Staatsanwaltschaft zurückzuleiten , welche dieselben behufs eventueller Ver¬
anlassung dem k. k. Justizministerium vorzulegen hat.

Der eingangs erwähnte Ministerial -Erlass wird im Anschlüsse an die
bezügliche Verordnung des k. k. Justizministeriums im Verordnungsblatte
desselben abgedruckt.

*
*

Verordnung
des k. k. Justizministeriums vom 21 . November 1900 (J .-M .-V -Bl.
Nr . 42 ) über die Behandlung der vom Auslände eintresfendeu

Straftabellen.
Es wurde die Vorkehrung getroffen , dass die im diplomatischen Wege

einlangenden Nachrichten über ausländische Abstrafungen österreichischer Staats¬
angehöriger durch das Justizministerium den Slrafregisterämtern , d. i . jenen
Staatsanwaltschaften , in deren Sprengel die Verurtheilten heimatsznständig
sind , unmittelbar zugänglich gemacht werden.

Die Staatsanwaltschaften haben den Inhalt jeder ausländischen Straf¬
nachricht (Straftabelle ) auf eine Strafkarte (J .-M .-V . vom 8 . December 1897,
Nr . 47 ) zu übertragen ; hiebei ist eine neue Stcafkarte (unter Beschränkung
auf die in der anSläudischen Strasnachricht enthaltenen Daten ) nur dann
anznlegen , wenn auf den betreffenden Namen eine solche bisher im Straf¬
register nicht vorkam ; andererseits genügt dagegen eine Ergänzung der vor-
liegenden Stechkarten in der Weise , dass die im Auslande erlittene Ab¬
strafung den Vorstrafen bcigefügt wird , und die etwa sonst noch erforderlichen
Richtigstellungen angebracht werden.

Sobald die Staatsanwaltschaft auf eine der beiden erwähnten Arten die
misländische Vernrtheilung im Strafregister ersichtlich gemacht hat , ist die
Straftabelle ohne begleitende Zuschrift , aber gegebenenfalls mit den ent¬
sprechenden Correctnren versehen , unter Umschlag , so wie sie vom Justiz¬
ministerium eintraf , an die politische Landesstelle weiter zu leiten.

Ergeben sich bei Prüfling einer Tabelle durch die Staatsanwaltschaft
hinsichtlich der Heimatsgemeinde oder der Identität des Verurtheilten Zweifel,
deren Aufklärung nach der Lage des Falles geboten erscheint , so kann , wenn
diese Zweifel voraussichtlich durch die Heimatsgemeinde sich beheben lassen,
eine entsprechende Zuschrift im Geleite der Straftabelle an die Landesstelle
gerichtet werden , wenn aber Erkundigungen im diplomatischen Wegs einge¬
zogen werden sollen , ist dem Justizministerium unter Wiedervorlage der be¬
treffenden Tabelle Bericht zu erstatten.

Bemerkt wird hiebei , dass das bloße Fehlen einer Angabe über Heimats¬
zuständigkeit in der Tabelle regelmäßig keinen Anlass zur Vornahme
ergänzender Erhebungen zu bilde » hat , solche Tabellen sind vielmehr sofern
nicht noch Bedenken anderer Art obwalten , so zu behandeln , als wäre der in
der Tabelle angegebene Geburtsort gleichzeitig auch die Znständigkeitsgemeinde
des Verurtheilten.

Wird in der Folge eine andere Heimalszuständigkeit bekannt , so ist die
Straskarte an die zuständige Staatsanwaltschaft abzutreten.

Tabellen , deren Angaben so mangelhaft sind , dass das Strafregisteramt,
zu welchem sie gehören , sich nicht ermitteln lässt , sind mit einer kurzen Be¬
merkung versehen ohne besonderen Bericht dem Justizministerium vorzulegen,
wo sie bis auf weiteres in alphabetischer Reihenfolge anfbewahrt werde » .

Straftabellen bilden keinen Gegenstand des allgemeinen Sammelrcgisters,
iusolange nicht weitere Erhebungen sich daran knüpfen.

IS.

Stempelfreihcit der Gesuche um Ausfertigung des
Amtszeuguiffcs über de» vollzogene » zehnjährigen
Aufenthalt behnfs Aufnahme in den Heimatsverband

einer Gemeinde.

Note der k. k. Polizei -Direction in Wien cm den Wiener
Magistrat vom 9. Jänner 1901 , Z . 1521 (M .-Z . 2931/XVI ) :

Die k. k. Finanz -Landes -Direction Wien hat über hierämtliche Anfrage
mit Note vom 3. d. M ., Z . 21 , anher mitgetheilt , dass laut Erlasses des
k. k. Finanzministeriums vom 29 . December 1900 , Z . 78729 , die Gesuche um
Ausfertigung des zur Geltendmachung des Anspruches auf ausdrückliche Auf¬
nahme in den Heimatsvcrband einer Gemeinde im Sinne des Gesetzes vom
5 . December 1896 , R .- G .-Bl . Nr . 222 , erforderlichen Amtszcngnisses über den
vollzogenen zehnjährigen Aufenthalt in der betreffenden Gemeinde im Sinne
des Z 4 des bezogenen Gesetzes stempelfrei sind.

Das Amtszeugnis selbst genießt die bedingte Gcbürenbefreiung nach
T .-P . 117 , iit . ck des Gebürengesetzes.

Hievon beehrt sich die Polizei -Direction Mittheilnng zu machen.
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Öffentliche Sammlungen.
Die k. k. n .- ö. Statthalter « Hit mit dem Erlasse vom 1l . Jänner I90l,

Z . 111670 sM . -Z . 3268/III ), dem Grei senasyle in Währing die Be¬
willigung ertheilt , zum Zwecke der Erhaltung des Asyls im Jahre 1901 im
Kronlande Niederösterreich , mit Ausschluss des Stadtgebietes Wiener -Neustadt,
bei bekannten Wohlthätern , also mit Ausschluss des Sammelns von Hans zu
Haus und bei öffentlichen Behörden und Ämtern , eine Sammlung milder
Spenden veranstalten zu dürfen.

Zur Durchführung der Sammlung darf nur eine Person bestellt werden,
die der k. k. Polizei -Direction behufs Vidierung des auf deren Namen lautenden
und mit der Personsbeschreibnng versehenen Sammelcerlificates namhaft zn
machen ist.

Ferner hat die k. k n - ö. Statthalter « hat mit Erlass vom 11. Jänner 1901,
Z . 106681 (M .-Z . 3259/111 ), dem Vereine „ Werk des heil . Franci .scus
Negis " in Wien die Bewilligung ertheilt , zum Zwecke der Erhaltung des St.
Marien Knaben -Asyles und zur Sanierung von Concubinatcn im Kronlande
Niederösterreich mit Ausschluss des Gemeindegebietes vou Wiener Neustadt,
bei bekannten Wohlthätern , also mit Ausschluss des Sammelns von Haus zu
Hans und bei öfsentlichen Behörden und Ämtern , eine Sammlung milder
Spenden veranstalten zu dürfen.

Diese Sammlungsbewillignng erlischt mit Ablauf eines halben Jahres
vom Tage der erlheiltcn Bewilligung an gerechnet.

Mit der Durchführung der Sammlung darf nur eine Person betraut
werden , die der k. k. Polizei -Direction behufs Vidierung des auf deren Namen
lautenden und mit deren Personsbeschreibung versehenen Sammlungscertificates
namhaft zu machen ist.

Bezüglich der Ausnahme des Stadtgebietes von Wiener Neustadt in
diesen beiden Entscheidungen erscheint in denselben die Bemerkung ausgenommen,
dass sich die k. k. Statthalter « über Antrag des Stadtralhes veranlasst ge¬
sehen hat , diesen Stadthezirk , dessen Bewohner durch Spenden für locale,
cnlturclle und humanitäre Zwecke derzeit vollauf in Anspruch genommen
werden , bis auf weiteres bei Erlheilung von Sammlungen ansznnehmcn.

!I. NlMMlluüiestimilmiuM.
HeliieiilkMath:

15.
Abänderung des tz 4 der Dienstpragmatik für die
Gemeinde -Beamten und Diener der Stadt Wie»

Infolge Statthalterci -Erlasses vom 3 . Juli 1900 , Z . 2669/Pr.
(St .-N .-Z . 13538 , M .-D .-Z . 1681 ) , hat der Wiener Gemeinde-
ralh mit Beschluss vom 4 . Jänner 1901 den Z 4 der Dienst-
Pragmatik für die Gemeinde -Beamten und Diener der Stadt Wien
im Sinne des Z 39 des Wiener Gcmeindestatntes vom 24 . März
1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17 , wie folgt , abgeändert:

8 4.
Besondere Erfordernisse für die Anstellung.
Hier werden nur die Erfordernisse sür die Erlangung der in der Rang¬

rind Bezngsclassen -Eintheilnng angeführten Dicnstesstellen verzeichnet . Be¬
züglich der Erfordernisse sür die Anstellung der übrigen Gcmeindebedieustcten
gelten die von Fall zu Fall von dem Gemeinderathe festgesetzten Bestimmungen.

Die in diesem Paragraphen bezeichneten Studien und Prüfungen müssen
au Lehranstalten der im Neichsrathc vertretenen Königreiche und Länder ab¬
solviert beziehungsweise abgelegt worden sein.

I . Für den C o n c e p t s d i c » st.

Zur Anstellung als Conccptsaspirant ist der Nachweis über die voll¬
ständige Zurücklegung der rechts - und staatswissenschastlichen Studien und über
die mit gutem Erfolge abgelegten theoretischen Staatsprüfungen erforderlich.

Die Anstellung als Conceptspraktikant kann erst nach sechsmonatlicher,
vollkommen befriedigender Probepraxis erfolgen.

Zur Erlangung einer Anstellung in der niedersten Nangclasse im Status
der rechtskundigen Beamten ist erforderlich , dass die Conccptspraktikanten in
dieser Eigenschaft mindestens sechs Monate im Gemeiudedienste zngebracht und
die praktische Prüfung sür die politische Geschäftsführung mit günstigem Er¬
folge abgelegt habe » .

Binnen drei Jahren vom Tage der Beeidigung als Conceptspraktikant
hat der Angestellte dir praktische Prüfung für die Politische Geschäftsführung
mit gutem Erfolge abznlegen , widrigenfalls er aus dem Conceptsdienfte zu
entlassen wäre.

2. Für den S t a d t b a u a m t s d i e n st.

rr) Für die technischen Beamten.

Zur Anstellung als Banaivirant ist erforderlich , dass der Bewerber an
einer technischen Hochschule die Diplomprüfung oder die zweite Staatsprüsung
aus einem der bestehenden vier Fächer (Jngeuieurbanfach , Hochbaufach,
Maschinenbaufach , chemisch-technisches Fach ) mit gutem Erfolge abgelegt hat.

Die Anstellung als Baupraktikant kann erst nach sechsmonatlicher , voll¬
kommen befriedigender Probeproxis erfolgen.

Zur Erlangung einer Anstellung in der niedersten Nangclasse im Status
der technischen Beamten ist erforderlich , dass die Banpraktikanten in dieser
Eigenschaft mindestens sechs Monate im Gemeindedienste zugebracht haben und
entweder die Eignung zu einer besoldeten Anstellung im Staalsbaudieuste
erworben oder die dem Erlasse des k. k. Mmisteriums des Innern vom
S. Jänner 1894 , Z . 5 , entsprechende praktische Prüfung für den Stadtbau-
amtsdieust mit gutem Erfolge abgelegt haben.

Binnen drei Jahren vom Tage des Eintrittes in den Gemcindedienst
hat der Angestellte die vorbczeichnete Prüfung mit gutem Erfolge abzulegen,
widrigens er aus dem Stadtbauamtsdieuste zu entlasten ist.

b ) Für das Personale des Belcnchtnugs -, Beheizungs -, Wasserleitungs - und
Banaussichtsdienstes.

Bewerber um eine Stelle im Beleuchtnngs -, Beheizungs -, Waster-
leitungs - und Bauanssichtsdienste haben das Reifezeugnis einer Ober -Rcal-
schule oder einer höheren Staatsgewerbeschule oder einer gleichwertigen Lehr¬
anstalt und den Nachweis über eine zweijährige praktische Verwendung in dem
betreffenden Fache beizubriugcu.

Die Anstelln " g erfolgt auf ein Jahr provisorisch . Die definitive Anstellung
kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische Dienstleistung eine vollkommen
befriedigende war.

3 . Für den ä r z t l i ch e u D i e n st.

Bewerber um die Stelle eines städtischen Arztes , sowie eines Arztes
beziehungsweise Assistenten in den städtischen Versorgnngsanstalten haben sich
mit dem Diplome eines graduierten Doctors der gesummten Heilkunde und
über eine mindestens zweijährige spitalsärztliche Praxis nach Erlangung des
Doctorgrades , die Bewerber nm eine sonstige Stelle im Status des Stadt-
phyfikalcs angrrdcni noch mit dem Zeugnisse über die mit gutem Erfolge ab¬
gelegte ärztliche Physikalsprüfung ausznweiseu.

Die Anstellung erfolgt ans ein Jahr provisorisch.
Die definitive Anstellung kaun nur daun erfolgen , wenn die provisorische

Dienstleistung eine vollkommen befriedigende war.

4 . Für den Dienst in den städtischen Sammlungen
(Bibliothek und Historisches Musen m) und im Archiv.

Bewerber um eine der für die städtischen Sammlungen oder für das
Archiv systemisierten Stellen haben den Nachweis über die Absolvierung der
philosophischen oder juridischen Faculiät beiznbringeu , oder ihre literarischen
und bibliog >aphischcn , knnsthistorischen beziehungsweise archivarischen Kenntnisse
durch die praktische Verwendung im Dienste öffentlicher Sammlungen be¬
ziehungsweise Archive nachznweisen und überdies die hinreichende Kenntnis
einer zweiten lebenden , insbesondere der französischen , englischen oder italienischen
Sprache nackzuweiscn.

Die Anstellung erfolgt auf die Dauer eines Jahres provisorisch.
Die definitive Anstellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische

Dienstleistung eine vollkommen befriedigende war.

5 . Für den Dienst in der Stadtbuchhaltung,

a) Für die Beamten der Stadtbuchhaltnug.

Zur Anstellung als Ncchnuugsaspirant ist die Beibringung des Zeugnisses
eines öffentlichen Gymnasiums oder einer Oberrealschule über die mit gutem
Erfolge abgelegte Maturitätsprüfung erforderlich.

Das Magisterium der Pharmacie ist sür den Fall , als die Aufnahme
eines pharmaceutisch gebildeten Beamten oder Praktikanten nothwendig ist, deu
angeführten Studien gleichzuhalten.

Die Anstellung als Nechnnngspraktikant kann erst nach sechsmonatlicher,
vollständig befriedigender Probepraxis erfolgen.

Zur Erlangung einer Anstellung in der niedersten Nangclasse im Status
der Bnchhaltnngsbeamten ist erforderlich , dass die Bewerber mindestens ein
Jahr als Rcchnnngspraktikanten in vollkommen befriedigender Weise im Ge¬
meindedienste zugebracht und die Prüfung ans der Staatsrechnungswisseuschaft
mit gutem Erfolge abgelegt haben.

1i) Für die Beamten des Wasserbezugs -Rcvisorates.

Bewerber um eine der sür das Wasserbezngs -Nevisorat systemisierten
Stellen haben den Nachweis über die zur Anstellung im Cöncretalstatus der
Praktikanten erforderliche Vorbildung (vergleiche Punkt 14 ) beizubringen und
müssen sich der sür die Aufnahme in diesen Status erforderlichen Prüfung mit
gutem Erfolge unterzogen haben.

Die Anstellung erfolgt auf ein Jahr provisorisch.
Die definitive Anstellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische

Dienstleistung eine vollkommen befriedigende war.
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6 . Für den Dienst in der H an ptcassa und im Steueramte.

Bewerber um eine der für die Hauptcassa und für das Steueramt
systemisiertcn Beamlenstellen müssen zur diesfälligen Geschäftsführung nach den
für Staatsbedienstete der bezüglichen Dienstzweige geltenden Vorschriften
befähigt sein.

7 . Für den Dienst im Marktamte.

Die dem Marktamte zngewiesenen Praktikanten haben im ersten Jahre
ihrer Dienstleistung im Marltamte die Prüfungen a ) über Vieh - und Fleisch¬
beschau , b ) über die mikroskopische Fleischbeschau und e) über die Kenntnis der
Nahrungs - und Gennssmittel , sowie der Giftpflanzen und Pilze ; im zweiten
Jahre der Dienstleistung die Prüsungen al über chemische Technologie der
Nahrungsmittel , b) über das Aichwesen mit gutem Erfolge abzulegen.

Die Marktamts -Accessisten, welche auf die Beförderung in die VII . Rang-
classe Anspruch machen , müssen die praktische Prüfung über die Brot - und
Mehlbeschan und die nach Inhalt des Magistrats -Decretes vom 2 . September
1895 , Z . 180121 er 1893 (Nr . 19 der Beilage IX zum Amtsblatte der k. k.
Reichshaupt - und Residenzstadt Wie » Nr . 78 ) , vorzunehmende Prüfung über
die für den Marktamtsdienst jeweilig geltenden Normalien und Dienstesvor¬
schriften mit gutem Erfolge abgelegt haben.

8 . Für den Dienst im Veterinäramte.

Für den Eintritt in den Dienst des Veterinäramtes ist die Beibringung
des an einer thierärztlichen Hochschule erlangten Diplomes eines Thierarztes
erforderlich.

Die Anstellung als Veterinäramts - Praktikant kann erst nach sechs¬
monatlicher , vollständig befriedigender Probepraxis erfolgen.

Zur Erlangung einer Anstellung in der niedersten Nangclasse im Status
des Veterinäramtes ist erforderlich , dass die Veterinäramts -Praktikanten in
dieser Eigenschaft mindestens sechs Monate im Dienste der Gemeinde zngebracht
haben und die zur Erlangung einer bleibenden Anstellung im öffentlichen
Sanitätsdienste bei den politischen Behörden mit Ministerial -Verordnung vom
21 . März 1873 , N .-G .-Bl . Nr . 37 , vorgeschriebene thierärztliche Physikats-
prüfnng mit gutem Erfolge abgelegt haben.

Diese Prüfung ist von dem Angestellten binnen drei Jahren vom Tage
des Eintrittes in den Gemeindedienst mit gutem Erfolge abzalegen , widrigen¬
falls er aus dem Gemeindedienste entlassen werden kann.

9 . Für den Dienst imConscriPtionsamte.

Bewerber um eine der für das Conscriptiousamt systemisierten Beamten¬
stellen müssen die für die Erlangung dieser Stellen mit Magistrats -Decret vom
22 . August 1887 , M .-D .-Z . 324 (Magistratisches Verordnungsblatt , Jahr¬
gang 1887 , Seite 139 ), vorgeschriebcne Fachprüfung mit gutem Erfolge ab¬
gelegt haben.

10 . Für den Dienst in derKanzlei.

Zur Erlangung einer der für den SlalnS der Kanzlei sristemisierten
Beamlenstellen ist die Ablegung einer Fachprüfung nicht erforderlich.

11 . Für den Dienst im Executionsamte.

Bewerber um eine der für das Executionsamt systemisierten Beamten¬
stellen müssen die Absolvierung der Bürgerschule oder von mindestens zwei
Elasten eines Gymnasiums , einer Realschule oder einer diesen gleichwertigen
Lehranstalt nachwesten und sich einer Prüfung über Schön - und Schucll-
schreiben , Rechtschreibung , schriftliche Nechnungsaufgaben mit gutem Erfolge
unterzogen haben.

Diese Prüfung entfällt , wenn ein Bewerber bei der Aufnahme in den
Gemeindedienst eine Prüfung gleicher Art bereits abgelegt hat.

Die Anstellung erfolgt auf zwei Jahre provisorisch . Die definitive An¬
stellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische Dienstleistung eine
vollkommen befriedigende war , und wenn der Angestellte die für das Execu-
lionsamt vorgeschriebene Nachprüfung mit gutem Erfolge abgelegt hat.

12 . Für den Dienst in  d e n H u in a n i t ä t s a n st a l t e n.

Bewerber um eine der für die Versorgungsanstalten oder für das Asyl-
und Werihans systemisierten Beamtenstellen müssen die Prüfung aus der
Staatsrechnungswissenschaft und die vorgeschriebene Nachprüfung Uber den
Verwaltungsdienst in den bezeichnet « ! Anstalten mit gutem Erfolge ab¬
gelegt haben.

Die Bestimmungen über die Anstellung des ärztlichen Personales in den
Versorgungsanstalten sind im Z 4 , Punkt 3 , enthalten.

13 . Für den Dienst der Verwaltung des Central-
Friedhofes.

Zum Eintritte in den Dienst der Verwaltung des Central -Friedhofes
find von den Bewerbern die für die Aufnahme in den Kanzleidienst vor¬
geschriebenen Erfordernisse nachzuweisen.

Bei Besetzung einer Controlorstelle in der V . Nangclasse ist auf Bewerber,
welche eine technische Vorbildung besitzen, besonders Rücksicht zu nehmen.

Zur Erlangung der Stelle des Verwalters des Central -Friedhofes ist die
Absolvierung einer technischen Hochschule erforderlich.

Die Besetzung der Stellen erfolgt auf zwei Jahre provisorisch , wobei die
bereits im Gemeiudedienste zugebrachte Dienstzeit einzurechnen ist.

Die definitive Anstellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische
Dienstleistung eine vollkommen befriedigende war.

14 . Für die Anstellung im Concretalstatus der
Praktikanten.

Sämmtliche Praktikanten der Hauptcassa , des Steneramtes , des Markt¬
amtes , des Conscriptionsamtes und der Kanzlei bilden einen Concretalstatus,
aus welchem der Bedarf an Praktikanten in dem für die bezeichneteu Ämter
systemisierten Ausmaße gedeckt wird.

Bewerber um eine Praktikantenstelle müssen eine sechsmonatliche , voll¬
kommen befriedigende Probepraxis als Aspiranten zurückgelegt haben . Prakti¬
kanten , welche sich „um eine Anstellung in der niedersten Nangclasse eines der
oben bezeichneteu Ämter bewerben , müssen mindestens zwei Jahre als Prakti¬
kanten im Dienste der Gemeinde zugebracht haben.

Zur Aufnahme als Aspirant ist erforderlich , dass der Bewerber entweder
das Unter -Gymnasium , die Unter - Realschule oder eine Lehranstalt , mit deren
Absolvierung das Recht zum einjährigen Präsenzdienste verbunden ist, vollständig
und mit gutem Erfolge absolviert hat , oder den Auszug aus den Classifica¬
tionslisten über die abgelegte Prüfung zum Berufscadetten oder das Zeugnis
der Prüfungs - Commission für Einjährig -Freiwilligen -Aspiranten über die mit
gutem Erfolge abgelegte Prüfung beibringt.

Außerdem müssen sich die Bewerber einer Aufnahmsprüfung über Schön-
und Schnellschrciben , Reckfischreibung , schriftlichen Gedankenausdruck und die
Lösung von Nechnungsaufgaben , welche dem Lehrziele eines Unter -Gymnasiums
oder einer Unter -Realschule entsprechen , mit gutem Erfolge unterzogen haben.

Bei der Besetzung von Aspirantenstellen ist auf die bereits im Dienste
der Gemeinde stehenden Diurnisten und Kanzlisten , welche die erforderliche
Vorbildung besitzen, sowie auf Bewerber , welche der Stenographie kundig
sind, besonders Rücksicht zu nehmen.

15 . Für den Dienst der städtischen Feuerwehr.

Bewerber um eine der für die städtische Feuerwehr systemisierten
Beamtenstellen haben nachznweisen , dass sie entweder die zu einer besoldeten
Anstellung im Staalsbaudienste vorgeschriebene Eignung besitzen oder an einer-
technischen Hochschule die Prüfungen aus einem der bestehenden vier Fächer
(Jngenieurbaufach , Hochbaufach , Maschinenbaufach , chemisch- technisches Fach)
mit gutem Erfolge abgelegt oder in einer technischen Truppe als Officier
gedient haben.

Die Anstellung erfolgt auf die Dauer eines Jahres provisorisch , wobei
die bereits im Gemeindedienste zugebrachte Dienstzeit einzurechnen ist.

Die definitive Anstellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische
Dienstleistung eine vollkommen befriedigende war.

Die physische Eignung zum Feuerwehrdienste ist durch ein Zeugnis des
Stadtphystlaics auch von jenen Bewerbern nachzuweisen , welche bereits im
Gemeindedienste stehen.

16 . Erfordernisse zur Erlangung einer der in der Be-
zugsclassen - Eintheilung angeführten Dienstesstellen.

Bewerber um eine der in der Bezugsclassen -Eintheilung angeführten
Dienstesstellen müssen durch eine vor dem Director des Expedites abzulegende
Prüfung eine ausreichende Fertigkeit im Lesen und Schreiben erweisen und
von kräftiger und gesunder Körperbeschaffenheit sein.

Für die nachbezeichneten Dieustesstellen sind außerdem folgende Er¬
fordernisse nachznweisen:

s ) Bewerber um die Stelle eines Zeugwartes für das Historische Museum
müssen das Schlosser -, Büchsenmacher - , Mechaniker - oder Schwerlfeger-
gewerbe erlernt haben und die Kenntnis der Behandlung von Waffen
Nachweisen.

b ) Bewerber ' um die Stelle eines Markthallendieners haben sich beim
Director des Marktamtes einer Prüfung Uber ihre Fertigkeit im schreiben
und Rechnen zu unterziehen , ferner ihre Befähigung zum Wagdienste
durch die Ablegung der Wagmeisterprüfung (Ministerial -Verordnung
vom 12 . October 1876 , N .-G .-Bl . Nr . 126 ) nachzuweisen . Die An¬
stellung erfolgt auf die Dauer von fünf Jahren provisorisch . Die defini¬
tive Anstellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische Dienst¬
leistung eine vollkommen befriedigende war.

e) Bewerber um die Stelle eines Schlachtbrückenaufsehers müssen das
Fleischergewerbe erlernt und die Prüfung über Vieh - und Fleisch¬
beschau, sowie di - Wagmeisterprüfnng mit gutem Erfolge abgelegt haben.

ck) Bewerber um die Stelle eines Hausaufsehers in den Schlachthäusern
müssen das Maurergewerbe erlernt haben.

s ) Bewerber um die Stelle eines Nachtwächters in den Schlachthäusern
müssen das Fleischergewerbe erlernt haben.
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ZliaMiai:
i «.

Einladung von Hof Behörden zu Bauverhandlungen.
Magistrats -Director Pr eher  hat nachstehenden Präsidial-

Erlass des Bürgermeisters Dr . Karl Lueger  ästto . 5 . Jänner
1001 , Pr .-Z . 128 , mit Jndorsat -Erlass vom 11 . Jänner 1001,
M .-D .-Z . 63 , sämmllichen Bezirksamtsleitern rc. zur Kenntnis¬
nahme und Danachachtung zugemittelt:

Es ist mir zur Kenntnis gebracht worden , dass die Einladung von
Hof -Behörden zu Bauverhandlungen wiederholt in solchen Fällen unterblieben
ist, in welchen sie nach A 30 der Bauordnung für Wien unbedingt nothwendig
gewesen wäre.

Nachdem sich aus einer derartigen Unterlassung leicht spätere Schwierig¬
keiten ergeben , deren Vermeidung im Interesse der betreffenden Bauwerber
gelegen ist, so ersuche ich Sie , Herr Magistrats -Director , zu veranlassen , dass
in den im ß 30 der Bauordnung für Wien gekennzeichneten Fällen die be-
rreffenden Hof -Behörden zu den über das Baugesuch abzuhallenden commis-
sionelleu Verhandlungen rechtzeitig eingeladen werde » . (M . -D .-Z . 63 ex 1900)

17.
Verständigung der Genossenschaften von Offert-

ausschreibungen.
Magistrats -Director P re her hat unterm 11 . Jänner 1001,

M .-D .-Z . 67 , unter Bezugnahme auf die Normal -Erlässe vom
16 . Februar 1805 , M .-D .-Z . 104 (abgedrnckt im Mag .-Vdg .-Bl.
ex 1805 , III , Seite 22) und vom 3 . December 1806 , M .-
Z . 153307/IV (abgedruckt im Mag .-Vdg .-Bl . ex 1806 , XII,
Seile 123) , nachstehenden Präsidial -Erlass des Vice-Büraermeisters
Dr . Nenmayer,  ääto . 5 . Jänner 1901 , Z . 15171 , sümmtlichen
Magistrats -Referenten zur Kenntnisnahme und genauen Danach-
achtuug zugemittelt.

Der Fall , dass die Verständigung von einer für den 17 . December 1800
anbcraumten Offertverhandlnng erst am Abende des 11 . December 1900 dem
betreffenden Genossenschafts -Vorsteher zugieng , hat diesem zu einer Beschwerde
an den Herrn Bürgermeister Anlass gegeben.

Der Stadtrath hat hierüber in der Sitzung vom 4 . Jänner 1801 be¬
schlossen, der Magistrat werde beauftragt , die Kundmachung einer Offertver-
handlung den betreffenden Genosseuschafts - Vorstehungen früher zukommeu
zu lassen.

Hievon werden Herr Magistrats -Director zur entsprechenden Veranlassung
in Kenntnis gesetzt.

18.

Feststellung des Znstellungstages von Erkenntnissen
in Verpflcgskosten - Angelegenheiten gegenüber

Landesausschüssen.
Erlass des Magistrals -Directors Pr eher  vom 11. Jänner

1901 , M .-D .-Z . 66:
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit dem Erlasse vom 31 . December

1900 , Z . 1146I9 , anlässlich der Entscheidung über den Necurs eines Landes-
ansschusscs gegen die Entscheidung des magistratischen Bezirksamtes für den
I . und VIII . Bezirk vom 17 . Mai 1899 , Z , L781I , in einer Verpslegskostcn-
Angelegenheit anher die Aufforderung gerichtet , es sei in Hinkunft für die
genaue Feststellung des Tages der Zustellung der Eikenntnisse auch den
Landesausschüssen gegenüber Sorge zu tragen.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren zur genauen Danachachtung in
Kenntnis.

LS.
Rechtzeitige Vorlage von Pachtverträgen an den

Stadtrath.
Magistrats -Director Preyer  hat unterm 17 . December 1900

(M .-D .-Z . 3216 ) nachstehenden Erlass hinansgegeben:
Seitens eines magistratischen Bezirksamtes wurde kürzlich dein Stadtrathe

ein Antrag ans Verlängerung eines Pachtverhältnisses verspätet vorgelegt.
Aus diesem Anlasse hat der Stadtrath beschlossen, den Magistrat und

die magistratischen Bezirksämter aufznfordern , Pachtverträge oder Pachlver-
läugernngen in Hinkunft rechtzeitig zur Beschlussfassung vorzulegen.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren zur genauen Danachachtung in
Kenntnis.

2 «.
Entlehnung von Werken ans der städtischen

Bibliothek.
Erlass des Magistrals -Directors Preyer  vom 18 . De¬

cember 1900 , M .-D .-Z . 3227:
Die Direction der städtischen Bibliothek hat anher die Mittheilung gemacht,

dass zahlreiche städtische Beamte und sonstige Angestellte der Gemeinde Wien
Bücher , welche sie über die festgesetzte einmonatliche Ausleihefrist okue weitere
Bewilligung der Bibliothets -Dircction entlehnt haben , trotz oftmaliger Mahn¬
schreiben nicht zurückgeben.

Abgesehen davon , dass durch diese ganz ordnungswidrige Saumseligkeit
den Bibliotheksbeamten wegen der Ausfertigung der Mahnschreiben viel Zeit
verloren geht und durch die besondere Evidenthaltnng der säumigen Entlehnen
eine bedeutende Mühewaltung erwächst , ist zu besorgen , dass durch ein der¬
artiges lässiges Gebaren Werke der Bibliothek leicht in Verstoß gerathcn , ins¬
besondere wenn dieselben , wie constaticrt wurde , unzulässigerweise von den
städtischen Angestellten weitergeliehen wurden.

Ich sehe mich daher veranlasst , den Beamten und sonstigen Bediensteten
der Gemeinde Wien insbesondere die bezügliche Bestimmung des Z 15 der
Bibliotheks -Ordnung mit allemNachdrucke in Erinnerung zu bringen , nach welcher
jedes entlehnte Werk , wenn nicht eine Verlängerung der Ausleihefrist erwirkt
wurde , nach Ablauf eines Monates znrückzustellen ist, widrigens nach zwei¬
maliger Mahnung unnachsichilich die Anzeige gegen den Entlehnen an den
Herrn Bürgermeister erstattet werden würde.

Schließlich bemerke ich, dass ich den Director der städtischen Sammlungen
ersucht habe , jene städtischen Angestellten , welche der Mahnung nicht Folge
leisten oder bereits gegenwärtig nicht Folge geleistet haben , der Magistrats-
Direction namhaft zu machen.

21 .
Gewerberechtliche Behandlung von Arbeitsver-

richtungen eines Bediensteten für feinen Herrn.
Erlass des Magistrats -Dircclors Preyer  vom 21 . De¬

cember 1900 , M .-Z . 107488/XVII:
Anlässlich einer Beschwerde der Genossenschaft der Zimmer - und Deco-

rationsmaler in Wien gegen den Bescheid des magistratischen Bezirksamtes
I/VlII vom 30 . Jänner 1900 , Z . 2260/VIIl , mit welchem in einem concreten
Falle die Einleitung einer Strafamtshandlung gegen einen Hausbesorger
wegen unbefugter Ausübung des Zimmermalergewerbes abgelehnt wurde , hat
die k. k. n .- ö. Statthalterei mit dem Erlasse vom 22 . Septembir 1900 , Z . 57587,
dem Magistrate Folgendes zur eigenen Kenntnisnahme und Verständigung der
magistratischen Bezirksämter bemerkt:

„Der in der Begründung zu der in Beschwerde gezogenen Entscheidung
angeführte , an das magistratische Bezirksamt für den XII . Bezirk gerichtete
Erlass vom 22 . April 1888 , Z . 27899 (in der Beilage zum AmtSblatte der
Stadt Wien , Jahrgang 1898 , auf Seite 45 abgedrnckt ), war keineswegs als
ein normativer gedacht , sondern enthielt nur eine Entscheidung in einem be¬
stimmten einzelnen Falle.

Es bleibt daher der Beurtheilung der erkennenden Gewerbebehörden in
jedem zur Entscheidung kommenden concreten Straffalle überlassen , ob in der
Leistung gewerblicher Arbeiten der Thatbcstand eines unbefugten selbständigen
Gewerbes liegt oder nicht.

Das Bezirksamt VIII wird demnach im concreten Falle zu veranlassen
sein , die Strafamtshandlung dnrchznfithren , beziehungsweise mir der Fällung
eines Erkenntnisses vorzugehen . "

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Lnndes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre
1Ä6V/1S61 pnblieierten Gesetze nnd Verordnungen.

X. Neichsgesetzblatt.
ISO « .

Nr . 215 . Kundmachung des  Finanzministeriums
nnd des Handelsministeriums vom 29 . November  1900,
betreffend die Errichtung einer Zollexpositur mit Hafen - und Seesanitätsdienst
zu Faresina.

Nr . 216 . Kundmachung des  Finanzministeriums
vom 7 . December  1900 , betreffend die Aufhebung des Nebenzoll¬
amtes II . Classe in Jablanac nnd Errichtung einer Expositur des Hauptzoll¬
amtes Zengg in Jablanac mit den .Befugnissen eines Nebenzollamtes
II . Classe.
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Nr . 217 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 17 . Decembcr 1900 . betreffend Abänderungen in der Ein-
thcilung der Patentclaffen.

Nr . 218 . Verordnung des Handclsministerinms
vom 20 . Decembcr 1900 , womit die Veröffentlichung der Liste der
angcineldcten Patente im Patentblatie eingestellt wird.

Nr . 2 ! 9 . Verordnung des Ministeriums desJnnern
vom 21 . Decembcr 1900 , mit welcher die Ministerial-Verordnnng
vom 23 . August 1899 , N .- G .-Bl . Nr . 163 , betreffend die Gefahrenclaffeu-
eintheilung der unfallversicherungspflichtigeu Betriebe , abgeändert wird.

Nr . 220 . Concessionsnrknnde vom 22 . December
1900 , für die Localbahnen Kaaden — Willomitz und Radonitz ^ Duppau.

Nr . 221 . Kaiserliche Verordnung vom 2l . Dc-
cember 1900 , über die Stempel- und Gebürenbefreinng bei Erneuerung
der beim Brande in Mielec zugrunde gegangenen Gerichlsaclen.

Nr . 222 . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . December 1900 , womit der Betrag des von den Sträflingen
in den Strafanstalten zu leistenden täglichen Ersatzes an Strafoollstrecknngs-
kosten für die Jahre 1901 , 1902 und 1903 bestimmt wird.

Nr . 223 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 22 . Decembcr 1900 , betreffend die Errichtung eines Steuer-
und gerichtlichen Depositenamtes in Zakliczyn in Galizien.

Nr . 224 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 28 . December 1900 , betreffend die Einlösung von Partial-
Hypothekaranweisnngen und die Herabmindcrung dieser schwebenden Schuld
auf den Betrag von 94,280 .905 I! .

Nr . 225 . Kundmachung der Minister des Handels
und der Finanzen vom 28 . December 1900 , betreffend
ine Hinansgabe eines abgeänderten statistischen Warenverzeichnisses für den
auswärtigen Handel des österr .-ungar . Zollgebietes.

Nr . 226 . Kaiserliche Verordnung vom 27 . Dc-
ccmber 1900 , betreffend die Forterhebnng der Steuern »nd Abgaben,
sowie die Bestreitung des Staatsaufwandes in der Zeit vom 1. Jänner bis
Ende Juni 1901.

Nr . 227 . Kaiserliche Verordnung vom 27 . Dc-
cember 1900 , betreffend die Verfassung desC.ntral-Rcchnnngsabschluffes
über den Staatshaushalt der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder
für das Jahr 1900 und die Wciierverwendniig von der Gebarnngsperiode
des Jahres 1900 angehörenden Beträgen bis Ende des Jahres 1901.

Nr . 228 . Kaiserliche Verordnung vom 27 . De¬
cember 1900 , wegen Verlängerung der Wirlsamkeit des Gesetzes vom
10 . August 1895 , N -G .-Bl . 131 , betreffend die zeitliche Steuer - und Gebüren-
bcsreinng für im Gebiete von Triest und der Catastralgcmeinde Muggia neu
zu errichtende Jndustriennternehmnngen.

Nr . 229 . Kaiserliche Verordnung vom 27 . De¬
cember 1900 , betreffend die Steuerbefreiung der Seehandelsschiffe,

Nr . 23V . Kundmachung der Ministerien desJnnern,
für Cnltus und Unterricht , derFinanzen und der Justiz
vom 22 . November 1900 , betreffend die in einzelnen der im
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder cingeführteu Schulbeiträge
oder sonstigen gesetzlichen Beiträge zu öffentlichen Anstalten von unbeweglichem
Nachlassvermögen , welches zu einer nach den allgemeinen Regeln über die
Gerichtszuständigkeit in einem anderen der im Reichsrathe vertretenen König¬
reiche und Länder abznhandelnden Verlassenschast gehört.

Nr . 231 . Kaiserliche Verordnung vom 21 . De¬
cember 1900 , betreffend die Erstreckung der Wirksamkeit des Gesetzes
vom 4. April 1892 , N .-G .-Bl . Nr . 66 , über die Leistung von Beiträgen aus
Staatsmitteln an die Erste k. k. prtv . Donan -Dampfschiffahrts -Gesellschaft.

Nr . 232 . Kaiserliche Verordnung vom 29 . De¬
cember 1900 , betreffend den Betrag und die Verwendung der dem
staatlichen Meliorationsfonde im Jahre 1901 ans Staatsmitteln znznführenden
Dotation.

Nr . 233 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 30 . December 1900,
betreffend die Anfbebnng des mit der Ministerial -Verordnnng vom 27 . Sep¬
tember 1900 , N .-G .-Bl . Nr . 163 , erlassenen Ein - und Durchfuhrverbotes
gegenüber Glasgow in Schottland.

1961 .
Nr. 1. Verordnung des Finanzministeriumsvom

13 . December 1900 , betreffend die Anwendung der Stempel- und
Gebürengesetze auf die Verhandlungen des Patentgerichtshoses.

Nr . 2 . Kundmachung 'des Finanzministeriums vom
22 . December 1900 , betreffend die Errichtung einer Zollexpositur im
Gebäude des Post - und Telegraphenamtes zu Feldkirch.

Nr . 3 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
22 . December 1900 , betreffend die Ermächtigung desk. k. Hanptzoll-
amtes 1l . Classe in Kolin zur zollfreien Behandlung von voraus - und nach-
gesendelcn Reise -Effecten.

Nr . 4 . Kuudmachung des Handelsministeriums vom
8 . Jänner 1901 , betreffend die provisorische Zulassung der Elektricitäls-
zählcr -TyPe XI,III zur aichaüitlichen Beglaubigung.

L. Landesgesetzblatt.
1SVV.

Nr . 69 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom 16 . De-
vember 1900 , Z . I 11 308 , betreffend die Verlautbarung des vom
Donaugraben -Concnrrenzausschusse mit der Douanregnliertings -Lvinmission,
dem niederösterreichischen Landesansschusse und der Staatsverwaltung in Ge¬
mäßheit des Gesetzes vom 19 . August 1900 , L.-G .-Bl . Nr . 53 , abgeschlossenen
Übereinkommens bezüglich der Regulierung des Donangrabens von oberhalb
Rückersdorf bis zur Ansmündnng in die Donau.

IKVl.

Nr . 1 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom 20 . De¬
cember 1900 , Z . 1 13786 , betreffend den zur Bedeckung der Kosten
für die niederösterreichische Handels - und Gewcrbekammer im Jahre 1901
cinzuhebenden Zuschlag zur allgemeinen Erwerbstencr und Erwerbsteuer der
zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen.

Nr . 2 . Kundmachung der k. k. n .-ö. Fiunnz-
Landes -Direction vom 31 . December 1600 , betreffend dir
Termine zur Einzahlung der dirccten Steuern im Jahre 1901.

Nr . 3 . Verordnung der k. k. n.-ö. Finanz -Landes-
Direction vom 22 . December 1900 , Z . 85510 , wegen Ab¬
änderung der Tara -Tabelle zum Wiener Linienverzehrnngsstener -Tarife.

Nr . 4 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogthume Österreich unter der Enns vom 7 . Jänner
1901 , Z . 116071 . betreffend die Bestimmung der Mäklergebüren.
welche die zur Vermittlung des Verkehres in Effecten , Wechseln , Münzen und
Edelmetallen bestellten Sensale der Wtener Börse (Effectcnsensale ) anznsprechen
haben.
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GM ;»', Vt'wrdmlluikll »»i, Enlscheidnugkn,
sowie

Noiumtivbestiimimitge» des Gcineiuderathcs, Stadtrathesn„ddes Magistiatcs
in Aiigeiegeiijikiteii der Geineiiideneillillltluig und pollüHeu Ailitzfuiiinug.

Anhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1. Colonialmaie » sind ii» Sinne der Sonntagsruhe - Vorschriften als
Lebensmittel anzusehen.

2 . Das Revisionsrecht der Finanzbehörden in Stempel - und Gebürensachen.
3 . Kiankenvcrsicherungspflicht der nicht mit festem Gehalte an gestellten

Bediensteten des k. k. Postsparcassenamtes in Wien , beziehungsweise der
Local -Telcphon -Anstalten.

4 . Compctcnz zur Handhabung der im Z 85 der Gewerbe -Ordnung ent¬
haltenen Vorschriften , betreffend den vorzeitigen Austritt eines Hilfs¬
arbeiters.

5 . Eheschließung belgischer Staatsangehöriger.
6 . Nichtvergütung von Verpflegskosten für in Niederösterreich Heimats-

bercchtigte , welche nach Serbien desertieren und dort verpflegt werden.
7 . Die Krankenveisicherung der sogenannte » Wafserer.
8 . Berechtigung der Victualienhändler zur glaswcisen Verabreichung von

Milch an Sitz - und Stehgäste.
9 . Stempelfreiheit der Betriebseinstellungs -Anzeigen nach Z 53 G .-O.

10 . Handels - und Gewerbekammer -Umlagen.
11 . Vertrieb pharmaceutischer Specialiläten.
12 . Schadenersatzpflicht der Eisenbahn -Unternehmungen.

13 . Durchführung der Diplom -Entziehung gegen Ärzte und Hebammen.
14 . Unzulässigkeit des Necurses gegen die das Verfahren einstellenden Ver¬

fügungen der Gewerbebehördc bei den von amtswegen zu verfolgenden
Übertretungen.

15 . Verbot des Befahrens der Waisenhausgasse im IX . Bezirke in der
Richtung gegen die Währingerstraße mit schwerem Lastenfuhrwerke.

18 . Errichtung von sieben neuen Apotheken in Wien.
17 . Gebürcnfreiheit in Angelegenheiten der genossenschaftlichen Meister-

kraukeucassen.
18 Hansiervcrbot für das Gebiet der Gemeinde Dunaföldvar.
19 . Öffentliche Sammlungen.

I I . Normativbestimmungeu:
Magistrat:

20 . Behandlung der Gesuche in Heimats -Angelegenheiten.
21 . Vorkehrungen bei Beschädigung von Canälen.
22 . Einschränkung der Ertheiluug von Anslrägerscheinen an Zuckerbäcker,

Canditen - und Gefrornes - Erzeuger.
23 . Führung eines Wassercatasters.

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte
für Österreich unter der Enns im Jahre 1901 pnblicicrten
Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
1.

Colvnialwaren sind im Sinne der Sonntagsrnhe-
Borschriften als Lebensmittel anzusehen.

Das magistratische Bezirksamt für den XIl . Bezirk hat mit Erkenntuis
vom 29 . Juli 1899 , Z . 23732 , einen Gemischtwaren -Verschleißer , der nur
Zucker , Kaffee und andere Colonialwaren führt , wegen Übertretung der Vor¬
schriften , betreffend die Einhaltung der Sonntagsruhe , bestraft , weil er an
Sonntagen zu einer Zeit , in welcher nur der Verkauf von Lebensmitteln ge¬
stattet ist, sein Geschäft offen hielt.

Dieses Erkenntnis wurde mit Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom
21 . Juni 1900 , Z . 54463 (B .-A .-Z . 35104/X1I . Bezirk ) , über den Necurs
der Partei mit der Begründung aufgehoben , dass nach einem anlässlich des
vorliegenden Falles eingeholten stichhältigen Gutachtens der n .-ö. Handels-
nnd Gewerbekammer Zucker , Kaffee , Feigeukaffee , Thec , Chocolate rc . als
Lebensmittel im Sinne der Sonntagsruhe -Vorschriften anzusehen sind , welcher
Anschauung die Statthalterei entgegen der seinerzeit geübten Praxis beizn-
treten fand.

2 .

Das Revisionsrecht der Finanzbehörden in Stempel
nnd Geburensachen.

Entscheidung des k. k. Verwaltmigsgerichtshofesvom 18. Sep¬
tember 1900, Nr . 6386 (M .-D .-Z . 3176) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichishof hat unter dem Vorsitze dcs k. k. Zweiten

Präsidenten Dr . Freiherr » v. Lemayer , in Gegenwart der Räthc des k. k.
Verwalinngsgerichlshofcs Weisser , Dr . Schön , Dr . Ritter v. Popelka und
Dr . Edlen v. Schuster , dann des Schriftführers k. k. Nathsecretärs -Adjuncten
Dr . Greger über die Beschwerde des Gemeindrrathes der Stadt Ungarisch-
Hradisch gegen die Entscheidung des k. k. Finanzministeriums vom 2 . Mai
1899 , Z . 1136 , betreffend das Revisionsrecht in Stempel - und Gcbüreusachen
nach der am 18 . September 1900 dnrchgesührten öffentlichen , »lündlichen Ver¬
handlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der
Ausführungen des Dr . Victor Moser , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien,
in Vertretung des Beschwerdeführers , und der Gegenausführungen des k. k.
Ministerial -Sicretärs Dr . Freiherr » v. Leiupru ch, in Vertretung des belangten
k. k. Finanzministeriums zu Recht erkannt:

Die angefochlene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

Entscheid nngsgrün de:

Die Finanz -Bezirks -Direction Ungarisch -Hradisch hat gegenüber der
Weigerung des Bürgermeisters der königlichen Stadt Üugartsch -Hradisch , die
Bestand - und Kaufverträge , die Belege zu den Jahresrechnungen (Quittungen,
Rechnungen ), die Gemeinderathsausschuss -Sitzungs -Protokolle , überhaupt jene
Urkunden , welche sich auf das Prvivalvermögen nnd die private Verwaltung
der Gemeinde beziehen , zur periodischen Stempelrevision vorzulegen , mit dem

s Decrete vom 7. September 1898 , Z . 17038 , ausgesprochen , dass die Finanz¬
verwaltung im Grunde des Z 97 des Gesetzes vom 9 . Februar 1850 , sämmtliche,
also auch die erwähnten Schriften und Urkunden der Gemeinde der Revision
zu unterziehen berechtigt erscheine , zumal der Staatsverwaltung auch nach
Artikel XVI des ReichsgemeindegesetzeS vom 5 . März 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 18,
das Aufsichtsrecht über die Gemeinden in der Richtung , dass dieselbe» nicht
gegen die begehenden Gesetze vorzugehen überhaupt znkoinme.

Diese im Recnrswege angefochtene Entscheidung wurde von der zweiten
und dritten Instanz , und zwar aus den gleichen Gründen bestätigt.

Der Gerichtshof ist bei Prüfung der Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung
von nachstehenden Erwägungen ausgegangen.

In dem von den Gesetzesübertretungen handelnden dritte » Hauptstücke
des Gesetzes vom 9 . Februar 1850 , R .-G .- Bl . Nr .50 , ist unter der Überschrift die
„Anzeigen der Übertretungen " sub 1 im Z 97 die Bestimmung getroffen , dass
zur Leitung der Gefälls -Angelegenheiten bestellten Behörden berechtigt sind,
vei den öffentlichen Behörden und Ämtern , dann bei den Notaren von Zeit
zu Zeit Untersuchungen in Absicht auf dis Beobachtung des gegenwärtigen Ge¬
setzes Pflegen zu lasten.

Aus der ihsteinatischen Einreihung dieser Ermächtigung unter die die
Anzeigen von Übertretungen betreffenden Gesetzesbestimmungen , sowie aus
dem Zusammenhänge mit den Bestimmungen der ZA 92 nnd 93 desselben
Hauptstückes , in welchem der bei Entdeckung einer Übertretung gelegenhcitlich
einer Amtshandlung zu beobachtende Vorgang geregelt und bestimmten
Funclionären die Verbindlichkeit anferlegt wird , über die genaue Beobachtung
dcs Gesetzes zu wachen und im Falle einer Entdeckung einer Übertretung oder
Abweichung von demselben die Anzeige zu machen , ergibt sich, dass mit der
Einführung periodischer finanzbehördlicher Revisionen eine Supercoutrole über
die zur Wahrnehmung von Gesetzesübertretungen verpflichteten Amtsorgane
geschaffen werden wollte , wie denn auch in dem mit Fiuanzmiiiisterial -Erlass
vom 3 . Mai 1850 , Z . 5824 , biiiansgegebenen Unterrichte über die Ver¬
pflichtungen , welche das Provisorische Gesetz über die Gebüren von Rechts¬
geschäften , Urkunden , Schriften und Amtshandlungen den öffentlichen Behörden,
Ämtern und Amtspersonen anferlegt , eine nähere Erläuterung dieser Ver¬

pflichtungen erlassen , und im Z 10 desselben Unterrichtes der Zweck der
periodischen Revisionen im obigen Sinne definiert worden ist.
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War aber für diese Controlseinrichtung leitender Gesichtspunkt die
Sicherung rechtzeitiger Wahrnehmung von Gesetzesübertretungen dritter Per¬
sonen durch öffentliche Funclionäre , so hat dies selbstverständlich auch gegen¬
über Gemeinden in Betreff ihrer Amtsgebarnng und überhaupt nur insoweit
zu gelten , als eben der Gemeindeverwaltung der Charakter einer öffentlichen
Behörde , eines öffentlichen Amtes zuzuerkennen ist . Dies trifft — selbst¬
verständlich abgesehen von der Besorgung der zum Wirkungskreise der
politischen Bezirksbehörde gehörigen Geschäfte (Z 68 des Gemeindestatutes ) —
zunächst hinsichtlich der zum übertragenen Wirkungskreise gehörigen Geschäfte
überhaupt zu, wo also die Gemeinde zur Mitwirkung für die Zwecke der
öffentlichen Verwaltung im Grunde bestehender Gesetze verpflichtet ist ; dieses
Revisionsrecht besteht aber nach obiger Rücksicht auch aus dem weiten Gebiete
des selbständigen Wirkungskreises der Gemeinde (Z 67 des Gemeindestatutes)
und zwar überall dort , wo der Gemeinde statutarisch die Ausübung ämtlicher
Befugnisse zukommt , wo also in den Anordnungen und Verfügungen der
Gemeinde die Thätigkeit eines mit obrigkeitlichen Befugnissen ausgestalteten
Verwaltungsorganes , somit eine behördliche Thätigkeit der Gemeinde zu er¬
blicken ist, dagegen fehlt es an der gesetzlichen Voraussetzung für die Revisions¬
vornahme hinsichtlich der Besorgung aller jener Angelegenheiten , wo die Ge¬
meinde ausschließlich als zur freien Verwaltung ihres Vermögens berufener
korporativer Verband , als selbständiges Rechtssnbject in die Erscheinung tritt,
wo also in der Bethätigung des von den Gemeindeorganen wahrzunchmenden
Interesses der Gemeinde nur eine private , nicht aber eine behördliche Action
erblickt werden kann . Es ist demnach der Standpunkt der Finanzverwaltung,
welcher dahin geht , da ' s bei der allgemeinen Fassung des H 97 sich das
Revisionsrecht ausnahmslos ans sämmtliche Urkunden und Schriften der
Gemeinde zu erstrecken habe , offenbar verfehlt , indem mit „der gesetzlichen
Einschränkung dieses Rechtes auf öffentliche Behörden und Ämter dasselbe -
auch der gemeindeämtlichen Gebarung gegenüber nach Maßgabe des behörd¬
lichen oder privaten Charakters derselben determiniert erscheinen muss.

Nicht minder unhaltbar ist auch der Standpunkt des Gemeinderathes,
welcher bestimmte Kategorien gemeindeämllicher Urkunden und Schriften
(Sitzungs -Protokolle , Verträge , Rechnungen u . dgl .) von der Revision von
vornherein ausgeschlossen wissen will ; denn nach dem Vorausgeschickten kann
für die Beurtheilung der gesetzlichen Zulässigkeit einer solchen Revisionsvornahme
nicht die Form und nicht der Inhalt der Schriftstücke für sich allein , sondern
nur der Umstand maßgebend sein , ob die Gemeinde mittels der fraglichen
Schriftstücke im concreteu Falle in amtlicher oder nur in privatwirtschaftlicher
Hinsicht in Actiou getreten ist, zumal an und für sich die beiden Verwaltungs¬
sphären einander öfters berühren und ein ursprünglich bloß für Zwecke der
freien Vermögensverwaltung bestimmtes , also privates Gemeindeschriftstück bei
späterem Anlasse sehr wohl in den Kreis behördlicher Verfügungen der Gemeinde
einbezogen werden kann.

Dass aber die bloße Verwahruug von revisionspflichtigen und nicht zu
revidierenden Schriftstücken bei einer und derselben Behörde und die daraus
resultierende Schwierigkeit einer Scheidung nicht schon die Verallgemeinerung
des Nevistonsrechtes von selbst zur Folge haben , die allgemeine Fassung des
H 97 also auch nicht in diesem Sinne gedeutet werden kann , ergibt sich aus
der Erwägung , dass dann auch etwaige nur vorübergehend in den Ämtsräumen
von Functionären hinterlegte private Schriften und Urkunden bei Vornahme
einer gesällsämtlichen Revision von dieser nicht ausgeschlossen zu bleiben
hätten , was der Tendenz des Gesetzes offenbar widerstreiten würde . Dass
aber ancb das im Z 115 des Gemeindestatutes , Artikel XVI des Reichsgemeinde¬
gesetzes vom Jahre 1862 statuierte Aussichtsrecht der Staatsverwaltung über
die Gemeinde dahingehend , dass dieselbe nicht gegen die bestehenden Gesetze
vorgehe , nicht auch das von der Finanzverwaltung für sich in Anspruch ge¬
nommene Revisionsrecht in sich begreift , ergibt sich aus dem Zusammenhalte
dieser mit den übrigen Bestimmungen des Gemeindestatutes , wonach unter den
bestehenden Gesetzen des Z 115 nur Verwaltungsgesetze , also nicht auch Abgaben¬
gesetze verstanden werden können , wie denn auch zur Ausübung dieses Auf¬
sichtsrechtes laut derselben Gesetzesbestimmung die Statthaltern , also eine mit
der Handhabung von Abgabengesetzen directivmäßig nicht betraute Verwaltungs¬
behörde berufen erscheint.

Wenn endlich von Seite des Regierungsvertreters bei der öffentlichen
mündlichen Verhandlung zur Entkräftigung der Beschwerdeausführungen auf
die wirtschaftliche Thätigkeit auch verschiedener Staatsbehörden hingewicsen
wurde , bezüglich welcher trotz dieser wirtschaftlichen Seite ihrer Amtsthätigkeit
das Revisionsrecht in seinem vollen Umfange nicht in Frage gestellt erscheine,
so ist hierauf zu bemerken , dass staatliche Behörden und Ämteranch in Aus¬
übung wirtschaftlicher Functionen „ öffentliche Behörden und Ämter " bleiben
und als solche von der Bestimmung des Z 97 des Gebürengesetzcs betroffen
erscheinen , wogegen Gemeinden in Sachen der freien Vermögensverwaltung
durch ihre Organe als selbständige Rechtssnbjecte thätig sind , deren Thätigkeit
in diesem Belange kraft der gesetzlich gewährleisteten Gemeindeantonomie als
eine private betrachtet werden muss . Ebenso ist gegenüber der vom Regierungs-
Vertreter für den Fall der Einräumung eines instanzmäßigen Abspruches über
die Zulässigkeit von Revisionsvornahmen bei vorliegenden Controversen be¬
haupteten Uudurchführbarkeit solcher Revisionen ans den im Einvernehmen
mit dem Ministerium des Innern erflossenen Normal -Erlass vom 22 . Juli 1898,
Z . 20262 , zu verweisen , wonach die Finanzbehörden über die Frage , „ ob die
Anordnung der Stempelrevision bei dem Gemeindeamte überhaupt , und speciell
in dem verlangten Umfange den geltenden Gebürenvorschriften entspreche"
unter Ofsenhallung des Jnstauzenzüges zu entscheiden haben , womit eine
instanzmäßige Einschränkung des Umfanges dieses Revisionsrechtes je nach
der Rechtslage des concreteu Falles selbst zugegeben wurde.

Diesen Erwägungen zufolge war die angefochtene Enischeidung als
gesetzlich nicht begründet anfzuheben.

Krankenvcrsicherungspflicht der nicht mit festem (He
halte angestellte » Bediensteten des k. k. Postspar-
cassenamtes in Wie », beziehungsweise der Local-

Telephon -Aiistalten.
I.

Entscheidung des k. k. Benvaltnngsgerichtshofes vom 28 . Sep¬
tember I960 , Nr . 6634 (M .-Z . 40167 ox 1900 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.

Senats -Präsidenten Dr . Ritter ». Alter , in Gegenwart der Räthe des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes Dr . Haderer , Dr . Reißig , Dr . Zistler und
Ritter v. Schnrda , dann des Schriftführers k k. Bezirks - Commissärs
Freiherr v. Weigelsperg , über die Beschwerde der Bezirkskrankencassa in
Wien gegen die Enischeidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 24 . No¬
vember 1899 , Z . 37613 , betreffend die Krankenversicherungspflicht der nicht
mit festem Gehalte angestelllen Bediensteten des k. k. Postsparcassenamtes in
Wien , nach der am 28 . September 1900 durchgeführten öffentlichen münd¬
lichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten,
sowie der Ausführungen des k. k. Ministerial -Secretärs Freiherrn v. Winkler,
in Vertretung der belangten Behörde , dann jener des k. k. Ministerialrathes
Dr . Edlen v . Schuster in Vertretung des mitbetheiligten k. k. Postsparcassen¬
amtes in Wien , zu Recht erkannt : Die Beschwerde wird als unbegründet
abgewiesen.

Entscheidungsgründe:
Mit der angefochtenen Entscheidung wurde ausgesprochen , dass auch auf

die nicht mit festem Gehalte angestellten Bediensteten des k. k. Postsparcasseu-
amtes die Bestimmung des Z 1 des Kraukenversichernngsgesetzes keine An¬
wendung finde , weil dieselben nicht irr einem gewerbsmäßigen Unternehmen
des Staates beschäftigt seien.

Der Verwaltnngsgerichtshof vermochte nicht in dieser Entscheidung eine
Gesetzwidrigkeit zu erkennen . Es ist allerdings richtig , dass das öffentliche
Interesse , welchem ein Unternehmen zu dienen bestimmt ist, dessen Charakteri¬
sierung als eines gewerblichen oder gewerbsmäßigen Unternehmens nicht aus¬
schließt, zumal jeder Betrieb des Staates , wenn er auch zunächst nur wirt¬
schaftliche Zwecke verfolgt , nach seinem Endzwecke öffentlichen Interessen dient,
wie ja sogar überhaupt jedes Gewerbe , wenn auch nicht in concroto , so doch
in abstracto , ein öffentliches Interesse zu befriedigen bestimmt ist.

Allein es gibt sehr viele solche Thäiigkeiten , wie beispielsweise das Er-
theilcn von Unterricht gegen Entgelt , welche an sich ohneweiters sowohl vom
Staate als auch von Privaten gewerbsmäßig betrieben werden können , welche
aber diesen Charakter sofort dadurch verlieren , dass sie zu Slaatsaufgabeu , zu
eigentlichen Verwaltungsgeschäften des Staates erhoben werden , dass also das
wirtschaftliche Moment bei denselben in den Hintergrund tritt und die Er¬
füllung einer dem Staate als solchem grundsätzlich obliegenden Aufgabe zum
hervortretenden Zwecke derselben wird.

Jede gewerbsmäßig , also nach Art eines Gewerbes betriebene Unter¬
nehmung muss mit dem Gewerbe , als der auf Erwerb gerichteten ständige»
Arbeitsthätigkeit , das Gemeinsame haben , dass sie nach freiem Belieben des
Unternehmens (eventuell also auch im Wege der staatlichen Gesetzgebung)
wieder eingestellt werden kann , wenn sie den erhofften Gewinn nicht abwirft,
oder wenn ein nicht erwarteter Verlust eintritt.

Dieses Moment trifft aber bei Unternehmungen (Anstalten ), welche
zunächst der Ersülluug des Staatszweckes dienen , nicht zu , da deren Bestand
mit den Verwaltungsanfgaben des Staates in untrennbarem Zusammen¬
hänge steht.

Es ist also festznhalten , dass eine Staatsaustalt , welche zur Erfüllung
von Verwaltungsaufgaben beziehungsweise Verwaltungspflichten des Staates
bestimmt ist, begrifflich die Bezeichnung als gewerbsmäßig betriebene Unter¬
nehmung , beziehungsweise überhaupt als „Betrieb " ausschließt.

Es handelt sich also für die Entscheidung der vorliegenden Streitsache
lediglich um die Frage , ob sich die mit dem Gesetze vom 28 . Mai 1882,
R .-G .-Bl . Nr . 56 , errichtete „Slaatssparcaffa " nach dem heutigen Stande der
Auffassung von den Aufgaben des Staates , sowie nach dem Stande der
Gesetzgebung als Staatsanstalt des eben bezeichnten Charakters , sohin als
Ausfluss der dem Staate begriffllich obliegenden Verwaltungsthätigkeit
darstellt.

Nach Z 1 des Sparcaffen -Regulativs vom 26 . September 1844 , Politische
Gesetzfammlung Nr . 123 , besteht die Bestimmung der Sparkassen darin,
den minderbemittelten Volksclaffen Gelegenheit zur sicheren Aufbewahrung,
Verzinsung und allmählichen Vermehrung kleiner Ersparnisse darzubieten,
dadurch aber den Geist der Arbeitsamkeit und Sparsamkeit bei denselben zu
beheben.

Die Erlassung des Regulatives selbst entsprang , wie im Eingänge des¬
selben constatiert wird , der Absicht, die Sparcaffen mit ihren auf die allmähliche
Verbesserung des Zustandes der ärmeren Volksclaffen gerichteten Zwecke in
Übereinstimmung zu bringen und die bei diesen Anstalten betheiligten wichtigen
öffentlichen und Privaliuteressen zu befördern.

Hieraus ergibt sich, dass schon bei Erlassung dieses Regulativs die
Anschauung bestand , dass die Sorge für die Hebung des Sparsinnes der
Bevölkerung und die Darbietung der hiezu erforderlichen Mittel als eine
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Aufgabe und Pflicht der staatlichen Verwaltung erscheinen , dass jedoch aller¬
dings — nach der damals bestehenden Annahme — der Erfüllung dieser
Aufgabe Genüge geleistet werde , wenn die Errichtung der Sparcafsen der ge¬
werbsmäßigen Thätigkeit von Privaten (Verein ) oder Gemeinden überlassen
wird und der Staat nur überwachend , beziehungsweise in gewissen Richtungen
disponierend eingreift.

Diese Annahme hat sich jedoch nicht als vollkommen zutreffend erwiesen
und die Erkenntnis hievon hat dazu geführt , dass der Staat behufs voll¬
ständiger Erfüllung seiner diesbezüglichen Verwaltungsanfgabe zur Errichtung
einer Staatssparcassa geschritten ist.

Die Entstehungsgeschichte des Gesetzes vom 28 , Mai 1882 , lässt über
diesen Charakter der Institution der Staatssparcassa gar keinen Zweifel.

So wird in dem Motivenberichte zu diesem Gesetze constatiert , dass bei
den hierländigen Privatsparcafsen die kleinen Einleger , sür welche dieselbe»
nach Z 8 des Regulativs unter Ausschluss der Verträglicheren eigentlich be¬
stimmt waren , nur in geringer Zahl vorhanden , dagegen Capitalien deponiert
sind , welche sonst im Handel , Industrie und Gewerbe engagiert oder sich in
Staats - und anderen Wertpapieren veranlagt finden , dass dieses ungünstige
Verhältnis nur dem Mangel an Gelegenheit , den geringsten Sparpfennig
nutzbringend anzulegen , zugeschrieben werden könne , und dass demnach die
zur Hebung des Spürsinnes der ganz unbemittelten Bevölkerung zu errichtende
Postsparcassa ein Institut sei, welches im Dienste der Ethik die Volkserziehung
befördert , indem der Sparsinn den Fleiß , die Rechtschaffenheit und Nüchtern¬
heit , sowie das Gesühl der Unabhängigkeit bei dem Manne aus dem Volke
habe und die Verbreitung des Spürsinnes die edlen Eigenschaften der Menschen
in den Kamps führen werde gegen Neid und Genusssucht.

Die Institution der Staatssparcassa sei daher eine nationalökonomische
Institution im besten Sinne des Wortes,

Auch der über den Regierungsentwurf erstattete Ausschnssbericht con-
statierte , dass nicht so sehr der sparende Ackerbauer , kleine Gewerbsmann,
Dienstbotc , Arbeiter und Taglöhner , wohl aber vorwiegend der kleine und
mittlere Capitalist zu den Einlegern der Privatsparcafsen gehöre , dass dies ans
den Mangel der leichten Zugänglichkeit der Privatsparcasse » für die Un¬
bemittelten zurückzuführen und dass daher die Nothwendigkeit einer starken
Vermehrung der Sparstellen , welche einzig und allein durch die Institution
der Staatssparcassa bewerkstelligt werden könne , allgemein anerkannt werden
müsse , zumal der oben bezogene H 8 des Regulativs vom Jahre 1844 bei
den Privatsparcassen so gut wie in Vergessenheit gerathen sei.

Es sei daher Pflicht des Staates , die Propaganda des Sparens in die
Hand zu nehmen und sich z»m Sammler und Hüter der kleinsten Spar-
betröge zu machen.

Aus dem Gesagten ergibt sich unzweifelhaft , dass die Errichtung der
Postsparcassa ausschließlich aus der Absicht hervorgieng , hiemit eine Staats¬
aufgabe zu erfüllen , nicht aber eine gewerbsmäßige Unternehmung zu gründen,
was noch insbesondere dadurch markiert wurde , dass die Möglichkeit einer Schädi¬
gung der gewerblichen Thätigkeit der Privatsparcassen , also einer gewerblichen
Concnrrenz durch die gesetzliche Feststellung eines ungemein niedrigen Zins¬
fußes der Postsparcasseneiulagen vorgebeugt wurde . Aus allen diesen Gründen
war die Beschwerde der Bezirkskrankencaffa abzuweisen,

*

II.

Entscheidung des k. k. Berwultungsgerichlshofes vom 28 . Sep¬
tember 1900 , Nr . 6635 (G .-Z , 26448 , VIII , Bezirk ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k, k, Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k, k. Senats-

Präsidenten Dr , Ritter v. Alter in Gegenwart der Räthe des k, k. Vcr-
waltungsgerichtshoses Dr , Haberer , Dr . Reißig , Dr . Zistler und Ritter
v , Schur da , dann des Schriftführers k. k, Bezirks -Commissärs Fceiherrn v,
Weigelsperg  Uber die Beschwerde der Bezirkskrankencaffa in Wien gegen
die Entscheidung des k. k, Ministeriums des Innern vom 2 , Dccember 1899,
Z , 37614 , betreffend die Krankenversicherungspflicht der bei den Local -Telephon-
anstalteu nicht definitiv angestellten Staatsbediensteteu , nach der am 28 , Sep¬
tember 1900 dnrchgefnhrten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach
Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des k, k,
Ministerial -Secretärs Freiherrn von Winkler  in Vertretung der belangten
Behörde zu Recht erkannt.

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen,

Entsch eidungsgründe:
Mit der angefochtenen Entscheidung wurde ausgesprochen , dass die bei

den Lo cal -Telephonanstalten nicht definitiv angestellten Staatsbedievsteten der
Krankenversicherungspflicht nicht unterliegen , weil die Ausübung des Post-
nnd Telegraphenregales seitens des Staates nicht unter den Begriff der ge¬
werbsmäßigen Unternehmung fällt und die bezeichneten Telephonanstalten zu
den ans Grund dieses Regales vom Staate betriebenen Anstalten gehören.

Es ist allerdings richtig , dass , wie in der Beschwerde hervorgehoben
wird , das öffentliche Interesse , welchem ein Unternehmen zu dienen bestimmt
ist, dessen Charakterisierung als eines gewerblichen oder gewerbsmäßigen Unter¬
nehmens nicht ausschließt , zumal jeder Betrieb des Staates , wenn er auch
zunächst nur wirtschaftliche Zwecke verfolgt , nach seinem Endzwecke öffent¬
lichen Interessen dient , wie ja sogar jedes Gewerbe , wenn auch nicht in concreto,
so doch in abstracto , ein öffentliches Interesse zu bclhätigen bestimmt ist.
Allein es gibt sehr viele solcher Tätigkeiten , wie beispielsweise das Erchilen

von Unterpicht gegen Entgelt , welche an sich ohneweiters sowohl vom Staate
als auch von Privaten gewerbsmäßig betrieben werden können , diesen Charakter
aber dadurch sofort verlieren , dass sie zu eigentlichen Verwaltungsausgaben
des Staates emporgehoben werden , wodurch das wirtschaftliche Moment in
den Hintergrund tritt und die Erfüllung einer dem Staate als solchen grund¬
sätzlich obliegenden Aufgabe zum hervortretenden Zwecke des Unternehmens
wird . Es ist also festznhalten , dass eine Staatsanstalt , welche zur Erfüllung
von Verwaltungsausgaben beziehungsweise Verwaltungspflichten des Staates
bestimmt ist, begrifflich die Bezeichnung als gewerbsmäßig betriebene Unter¬
nehmung , beziehungsweise überhaupt als Betrieb ansschließt.

Die Herstellung von Telephonanlagen wurde im ß 1 der Verordnung
des Handelsministeriums vom 7 , October 1887 , R, - G, -Bl . Nr , 161 , aus¬
schließlich der Post - und Telegraphen -Verwaltung eingeräumt . Die Telephon¬
anlagen bilden daher einen Bestandtheil derselben . Die solchergestalt hergestellten
Telephouanlagen bilden die Fortsetzung des Staatstelegraphen , sind als
solche Eigenthnm des Staates und werden den betreffenden Theilnehmern
sAbonnenten ) zum Behnfe der telephonischen Correspondenz gegen Entrichtung
bestimmter Gebären zur Benützung überlassen.

Hieraus erhellt , dass die staatlichen Telephonanstalten ein Ausfluss des
staatlichen Telegraphenregales sind und deren Verwaltung eine Verwaltungs¬
ausgabe des Staates bildet . Denn dass der Telegraph eine der öffentlichen
Wohlfahrt dienende und ausschließlich sür diese geschaffene Staatsanstalt sei,
kann angesichts der Normativ -Vorschrift der Allerhöchsten Entschließung vom
16 . Jänner 1847 (Hofkanzlei -Decret vom 25 . Jänner 1847 , politische Gesetz¬
sammlung Nr . 9 ), umsoweniger einem Zweifel unterliegen , als der Telegraph
ursprünglich nur als eine zur Förderung der staatlichen Verwaltung bestimmte
Institution ins Leben gerufen wurde und anfangs sür die Benützung durch
das Publicum gar nicht zugänglich war.

Für die Beurtheilung der Krankenversicherung der Bediensteten des
Staates wird nun immer die Frage maßgebend bleiben , ob das concrete
Dienstverhältnis nicht der Erfüllung der dem Staate als solchem zukommenden
Verwaltungsausgaben gewidmet ist. Nur wenn dies nicht der Fall ist. kann
von einer gewerbsmäßig betriebenen Unternehmung im Sinne des Z 1, be¬
ziehungsweise von einem Betriebe des Staates im Sinne des 8 2 des
Krankenverstcherungsgesetzes gesprochen werden , dagegen fehlt es an Begriff¬
merkmalen der Unternehmung und der Gewerbmäßigkeit gänzlich bei jenen
staatlichen Einrichtungen , welche entweder zur Ausübung des staatlichen Im¬
periums berufen oder in Erfüllung einer Staatsaufgabe zur Förderung der
allgemeinen Wohlfahrt bestimmt sind . Die ersteren fallen unter den Begriff der
staatlichen Behörden und Ämter , die letzteren sind die Staatsanstalten im
technischen Sinne des Wortes . Eine solche Staatsanstalt ist wie erwähnt , die
Telegraphen - und mit ihr die Telephonanstalt . Dieser Charakter einer Staats¬
anstalt wird aber gewiss dadurch nicht ausgeschlossen , dass von ihr Leistungen
nicht nur im öffentlichen , sondern auch im Specialintereffe oder über be¬
sonderes Verlangen der Privatparteien vollzogen werden.

Wenn sich die Beschwerde darauf stützt, dass die Local -Telephonanstalten
erst auf Grund des Übereinkommens vom 2. December 1894 durch das Gesetz
vom 28 . Mai 1895 , R .-G .- Bl . Nr . 76 , verstaatlicht , früher aber von der
Wiener Privat -Telegraphen -Gesellschaft betrieben wurden , und dass durch die
Verstaatlichung der denselben zur Zeit des Betriebes durch die erwähnte Ge¬
sellschaft anhaftende Charakter einer gewerbsmäßig betriebenen Unternehmung
keine Änderung habe erfahren können , so hat dieser bereits im Administrativ¬
verfahren vorgebrachten Einwendung das k. k. Ministerium des Innern in der
angefochtenen Entscheidung mit Recht entgegengesetzt , dass nicht die Gesellschaft
das Recht zur Ausübung des Unternehmens an den Staat übertragen habe,
sondern vielmehr der Gesellschaft vom Staate seinerzeit die Bewilligung zur
Ansübung dieses Unternehmens ertheilt worden sei, welche Bewilligung der
Staat durch das getroffene Übereinkommen wieder zurückgenommen habe.

Der Staat kann ja die Vollziehung einzelner Verwaltungsausgaben
an Private übertragen , und wenn der Private diese Aufgabe zu Zwecken des
Erwerbes übernimmt , so betreibt er ein gewerbsmäßiges Unternehmen — so
ist es ja auch bei den Privat -Postämlern — sowie aber der Staat selbst
wieder die Erfüllung der betreffenden Verwaltungsaufgabe übernimmt , kann
von einen , gewerbliche » Unternehmen nicht inehr die Rede sein.

Diese Erwägungen führen zu der Erkenntnis , dass die Local -Telephon-
anstalten , beziehungsweise deren Bedienstete , der Krankenversicherungspflicht,
welche sich nur auf gewerbliche und gewerbsmäßig betriebene Unternehmungen
bezieht , nicht unterliegen , weshalb die Beschwerde als unbegründet abgewiesen
werde » musste.

4.

Competenz zur Handhabung der im tz 85 der Ge¬
werbe -Ordnung enthaltenen Vorschriften , betreffend

den vorzeitigen Austritt eines Hilfsarbeiters.
Cirrular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . October

1900 , Z . 87673 (M .-Z . 110264/XVII ) :
Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 19. September

I960 , Z . 32416 , im Einvernehmen mit dem k. k. Justiz - und dem k. k. Handels¬
ministerium in Angelegenheit der Competenz zur Handhabung der im H 85
der Gewerbe - Ordnung enthaltenen Vorschriften Nachstehendes zu eröffnen
gefunden.

Nach dem Wortlaute des ß 85 der Gewerbe -Ordnung macht sich ein
gewerblicher Hilfsarbeiter , welcher den Gewerbsinbaber ohne gesetzlich zulässigen
Grund verlässt , einer Übertretung der Gewerbe -Ordnung schuldig

1*
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Außerdem erwächst eine civilrechtliche Verpflichtung zum Schadenersätze
und kann der Hilfsarbeiter zur Rückkehr in die Arbeit sür die noch fehlende
Zeit verhalten werde » .

Die durch den Bruch eines gewerblichen Arbeitsvertrages eintretendeu
Folgen sind also zweierlei Art : einerseits die polizeiliche Strafbarkeit des
Hilfsarbeiters , andererseits der Arbeilszwang auf der ursprünglichen Vertrags¬
grundlage in der Form zwangsweiser Zurücksühruug iu die Arbeit und die
Schadenersatzpflicht.

Während sich nun die Strafbarkeit des Contractbruches ausschließlich als
eine öffentlich rechtliche (polizeiliche ) Folge darstelll , berührt dagegen der über
Begehren des Gcwerbsinhabers eintretende Arbeitszwang den eigentlichen
Vertragszweck , die Erfüllung des Vertrages selbst und gehört daher in den
Complex der dermalen den Gewerbegerichten , beziehungsweise den ordentlichen
Gerichten zur Judicatur zugewieseneu gewerblichen Lohnstreitigkeite » .

Da aber lediglich die Austragung der gewerblichen Nechtsstreitigkeiten
und nicht auch die gewerbepolizeiliche Strafbefugnis den erwähnten Gerichts¬
behörden übertragen worden ist, so bleibt die Amtshandlung über die gewerbe-
polizeiliche Übertretung nach wie vor den Gewerbebehörden Vorbehalten , welche
hiebei von amtswegen vorzugehen haben.

5 .
Eheschließung belgischer Staatsangehöriger.
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 12 . De-

cember 1900 , Z . 107865 (M .-Z . 129582 ) :
Auf Grund von Verhandlungen , welche im diplomaiischen Wege mit

der königlich belgischen Negierung gepflogen wurden , hat das k. k. Ministerium
des Innern mit dem Erlasse vom 24 . November 1900 , Z . 38338 , Nach¬
stehendes anher eröffnet:

Für die in Österreich zu einer Ehe schreitenden belgische» Staats¬
angehörigen wird das im Sinne des Hofkanzlei -Decretes vom 22 . De-
cember 1814 , P .- G .-S . Nr . l08 , beizubringende Ehefähigkeitszenguis von der
königlich belgischen Gesandtschaft in Wien ausgestellt.

Die Ausstclluug erfolgt nur unter der Voraussetzung , dass kein Umstand
bekannt ist, welcher nach belgischem Rechte der Schließung der betreffenden
Ehe entgegenstünde.

Zu den Förmlichkeiten , deren Beobachtung vor Eingehung der Ehe das
belgische Recht den belgischen Staatsangehörigen vorschreibt , gehört unter
anderen auch die Erwirkung des Aufgebotes der Ehe in Belgien , beziehungs¬
weise bei einer belgischen Gesandtschaft oder einem ebensolchen Consulate.

Die Außerachtlassung dieser Norm hat nun allerdings die Üngiltigkeit
der Ehe nicht zur Folge , und cs kann daher auch der Nachweis darüber , dass
das im belgischen Gesetze geforderte Aufgebot thalsächlich erfolgt sei, nicht als
eine unerlässliche Bedingung der Zulässigkeit der Eheschließung i» Österreich
betrachtet werden . Gleichwohl handelt es sich hier um eine Förmlichkeit , deren
Beobachtung den belgischen Parteien zu empfehlen ist.

Aus diesem Grunde erscheint es angemessen und wird den österreichischen
Tranungsorganen hiemit aufgetragen , dass sie derartige Parteien , welche ihre
Intervention behufs Eheschließung in Anspruch nehmen , erinnern , sich auch
in dieser Beziehung — nicht bloß wegen Ausstellung des Ehefähigkeits-
zeugnisses — a» die belgische Gesandtschaft in Wien zu wenden , damit diese
dasjenige veranlasse , was dem belgischen Rechte je nach der Lage des Falles
entspricht . Hievon bleiben selbstverständlich vollkommen u »berührt jene Normen,
welche das österreichische Recht in Bezug auf die Ausbietung einer hierzulande
von einem hierländischen Trauungsorgane zu schließenden Ehe aufstellt.

Hievon werden das hochwürdigste fürsterzbischöfliche Ordinariat in Wien
und das hochwürdigste bischöfliche Ordinariat in St . Pölten mit dem Er¬
suchen um entsprechende Verständigung der ihnen unterstehenden Pfarrämter,
ferner das altkatholische Pfarramt in Wien , das griechisch- orientalische Pfarr¬
amt zur heil . Dreifaltigkeit , das griechisch-orientalische Pfarramt zum heil.
Georg , das griechisch-orientalisch -serbische Pfarramt zum heil . Sava in Wien,
das griechisch-katholische Pfarramt zur heil . Barbara in Wien , die Vorstände
der israelitischen Cultusgemeindeu ,n Amstetten , Baden , Floridsdorf , Horn,
Krems , Mistelbach , Mödling , Neunkirche », Wiener -Neustadt , St . Pölten , Tulln,
Waidhofeu a . d. Thaya und Wien , alle Bezirkshauptmannschaften iu Nieder¬
österreich , der Wiener Magistrat , die Stadträihe in Wieuer -Neustadt und
Waidhofen a. d. Ibbs zur Danachachtuiig in Kenntnis gesetzt.

«
Nichtvergütung von Berpflegskosten für in Nieder-
österreich Hennatsberechtigte , welche nach Serbien

desertieren und dort verpflegt werden.

Note der k. k. n .-ö . Statthaltern vom 12 . Deccmber 1900,

Z . 108913 , an den n .-ö. Landesausschuss ( M .-Z . 129057/XVI
ex 1900 ) :

Da laut Mittheilung des k. und k. Ministeriums des Äußern an das
k. k. Ministerium des Innern die königlich serbische Regierung an dem
Grundsatz festhälk, die Kosten für die in öffentliche » Krankenanstalten
Österreich -Ungarns und des Occupationsgebietes verpflegten serbischen Deserteure
nicht zu vergüten und der rcciproke Vorgang gegenüber Serbien seitens der
königlich ungarischen Regierung und der bosnisch - hercegovinischen Laudes-
vcrwallnng bereits eingehaltcn wird , wird der Landesausschuss zufolge Erlasses

des k. k. Ministeriums des Innern vom 21 . November 1900 , Z . 38737 , ein¬
geladen , zu veranlassen , dass auch für in Niederösterreich Heimatsbcrechligtc,
welche nach Serbien desertieren und die dortsclbst verpflegt werden , künftig
eine Vergütung der von serbischer Seite etwa angesprochenen Spitalsverpflegs-
kosteu aus dem Landesfonde nicht statlfinde.

7.
Die Krankenversicherung der sogenannten Wasserer.

Die k. k. ii .-ö . Statthaltern hat mit dem Erlasse vom

14 . Decembcr 1900 , Z . 111315 , B .-Z . 1256/111 , dem magistra¬
tischen Bezirksamte für den III . Bezirk Nachstehendes bekannt¬
gegeben :

Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 1 . December
1900 , Z . 27372 , dem Recurse der Bezirkskrankeucassa in Wien gegen die
h. ä . Entscheidung voni 21 . März 189t », Z . 122523 , mit welcher erkannt
wurde , dass die Bezirkskraukencassa in Wien verpflichtet sei, die vierwöchent¬
lichen Berpflegskosten sür den im k. k. allgemeinen Krankcnhanse i» Wien in
der Zeit vom 10 . Juli bis 28 . September 1896 verpflegten Wasserer F . K.
im Betrage von 28 fl . zu ersetzen, ans nachstehenden Gründen keine Folge
gegeben:

Da der Verpflegte vor seiner Erkrankung als Wasserer auf einem be¬
stimmten Standplätze beschäftigt war , handelt es sich um die Frage , ob solche
Wasserer überhaupt als Arbeiter in einem gewerblichen Unternehmen im Sinne
des Z 1 des Krankenversichernngsgesetzes angesehen werden können . Der Be¬
jahung dieser Frage steht gewiss nicht der Umstand im Wege , dass diese
Wasserer vielfach nicht von den Fuhrwerksbesitzern selbst, sondern von deren
Kutschern ausgenommen und entlohnt werden . Maßgebend hiebei ist, ob , wie
in zahlreichen Gewerbebetrieben , dem Bediensteten das Recht eiugeräumt ist,
die zu den Hilfsdiensten erforderlichen Arbeitskräfte anfz »nehu >en , oder ob sich
nicht der betreffende Bedienstete durch eigenmächtige Übertragung der Arbeit
an einen dritte » einer ihm obliegenden Verpflichtung eutschlägt.

Auch bei dem Mangel einer ausdrücklichen Vereinbarung wird der erstere
Fall gewiss daun anziinehmen sein , wenn der betreffende Bedienstete gar
nicht in der Lage ist, selbst alle diese Hilfsdienste zu besorgen , oder wenn diese
Hilfsdienste usuell von einem derartigen Bediensteten nicht selbst verrichtet
werden

Wenn auch von beteiligter Seite behauptet wird , dass die Kutscher
trotz ihrer besseren Kleidung das Wagenwäschen auf den Standplätzen selbst
besorgen könnten , so wird doch nicht bestritten , dass regelmäßig die Kutscher
diese Arbeit auf dem Standplätze nicht verrichten , und es muss also angesichts
dieser Übung wohl angenommen werden , dass den Kutschern bei ihrer Be¬
stellung auch das Recht eiugeräumt wird , derartige Hilfspersoneu für die be¬
sprochene notwendige Verrichtung anfzuuehmen.

Dass der Unternehmer nicht immer selbst auf diese Bestellung Einfluss
nimmt , erklärt sich auch hier , wie bei anderen Gewerben , durch die Art der
Entlohnung des betreffenden Kutschers.

Aber auch die Frage , ob die Thätigkeit der Wasserer nicht als selbständige
Beschäftigung auzusehen sei, war zu verneinen . Dieselben sind vielmehr als
Angestellte der Fuhrwerksunternehmnngen anzusehen , weil sie von den den
gleichen Standplatz beziehenden Fuhrwerksbesitzern oder deren Kutschern
gemeinsam bestellt werden , und auf Grund dieser Bestellung einerseits zur
Arbeitsleistung innerhalb einer bestimmten Arbeitszeit verpflichtet find , anderer¬
seits auf eine bestimmte Entlohnung Anspruch haben.

Die Beilagen des Berichtes vom 15 . Juli 1900 , Z . 86318 , folgen mit
dem Aufträge zurück , von dieser Entscheidung auch die Verwaltung des k. k.
allgemeinen Krankenhauses , sowie den n .-ö . Landesausschuss zu verständigen.

8 .

Berechtigung der Viktualienhändler zur glasweisen
Verabreichung von Milch an Sitz und Stehgäste.

Erlass der k. k. Statthalterei vom 17 . December 1900,
Z . 94355 (M .-Z . 130553/XVI1 ) :

Die k. k. Statthalterei findet über de» Recurs des Leopold B ., Victualien-
Verschleißers in Wien , gegen die Entscheidung des magistratischen Bezirksamtes
für den XVII . Bezirk in Wien vom 15 . April 1898 , Z . 14160 , mit welcher
dessen Ansuchen um Bewilligung zur Aufstellung von Tischen vor seinem
Geschäftslocale zum Zwecke der Veiabreichuug von Milch in Gläsern an L>itz-
gäste abgewiesen wurde , die angefochtene Entscheidung , insofern dieselbe daS
Verbot der glasweisen Verabreichung von Milch an Sitzgäste beinhaltet , als-
gesetzlich nicht begründet zu beheben , nachdem der Recurrent als Viktualien¬
händler zum Verschleiße von Milch und sohin im Sinus des Erlasses des
k. k. Ministeriums des Innern vom 19. November 1892 , Z . 26310 (hierortiger
Erlass vom 28 . November 1892 , Z . 76540 ), auch zur glasweisen Verabreichung
von Milch berechtigt erscheint.

Die Beilagen des Berichtes vom 16 . October 1900 , Z . 201333 , folgen
zur weiteren Veranlassung , insbesondere auch Entscheidung über das Gesuch -
begehren des Recurrenten vom localpolizeilichen Standpunkte mit dem Bemerken
zurück, dass der von dortamls gestellte Antrag , den Viktualienhändlern die
Verbreichnug von Milch in Gläsern an Stehgäste zwar zu gestatten , an Sitz¬
gäste jedoch mit Rücksicht ans die hiedurch gegebene Gelegenheit zur Übertretung
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der HZ 16 und 132 lit . a der Gewerbeordnung zu untersagen , gesetzlich nicht
begründet ist.

Es wird vielmehr bei einer im concreten Falle nachgewicsenen Übertretung
des H 16 der Gewerbeordnung Sache der Gcwerbehörde sein , die entsprechende
Strafamtshandlung durchzuführen.

»
Stempelfreiheit der Betriebseiustellnngs - Anzeigen

nach K 53 GO.
Circular Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 26 . De-

cember 1900 , Z . 108616 (M . Z 132096/XVI1 ) :
Anlässlich eines speciellen Falles bat das k. k. Finanzministerium mit

dem Erlasse vom 12 . November 1900 , Z . 60905 , ausgesprochen , dass die
nach H 53 der Gewerbenovelle vom 15 . März >883 , N .-G .-Bl . Nr . 39 , bei
der Gewcrbebehörde zu erstattenden Anzeigen von der Einstellung des Ge¬
werbebetriebes unter die Tarispost 44 , !it . 8 des Gesetzes vom 9 . Februar
1850 fallen und daher keinen Gegenstand der Stempelabgabe bilden.

1<t

Handels - nnd Gewerbekammer -Umlagen.
Erlass der k. k. Finanz -Landes -Direction in Wien vom

30 . December 1900 , Z . 87405 (M .-Z . 44 sx I901/XHI ), an
die k, k. (Haupt -) Stenerämter in Niederösterreich, den Magistrat
der k. k, Reichshaupt - nnd Residenzstadt Wien , die magistratischen
Bezirksämter in Wien und die k. k. Finanz - und gerichtlichen
Depositencasseu in Wien:

Laut Note der k. k. » ,-ö. Statthalterei vom 20 . December 1900,
Z . 113786 , wurde zur Bedeckung des Erfordernisses der u .-ö. Handels - und
Gewcrbekammer für das Jahr 1901 durch die Verordnung des k. k. Statt¬
halters im Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 20 . December 1900,
Z . 113786 , welche unter einem im u .-ö. Landes -Gesetz- und Verordnnngs-
blatte kundgemacht wurde , auf Grund der Genehmigung des k. k. Handels¬
ministeriums vom 12 . December 1900 , Z . 59641 , eine Umlage von 1 '5 ii von
jeder Krone der von den Wählern der Kammer entrichteten allgemeinen
Ertvcrbstener nnd Erwerbsteuer der zur öffentlichen Rechnungslegung ver¬
pflichteten Unternehmungen ausgeschrieben.

Hievon erfolgt die Verständigung mit dem Aufträge , diese Umlage von
den Wahlberechtigten einznheben , getrennt von den im Jahre 1901 für frühere
Jahre zur Einzahlung gelangenden Umlagen zu verrechnen und an die k. k.
u .°ö. Landeshanptcassa abznführen.

LI
Vertrieb pharmaceutischer Specialitäten.

Laut Circular -Erlasses der k. k. u .-ö. Statthaltern vom 9 . Jänner 1901,
Z . 116105 , ist das k. k. Ministerium des . Innern zur Kenntnis gelangt , dass
sich einzelne Apotheker beim Vertriebe von ihnen erzeugter pharmaceutischer
Specialitäten nach den Länder » der ungarischen Krone unzulässiger Bezeichnungen
und verbotswidriger Neclameschrifien bedienen , obgleich ein solcher Arznci-
warenverlrieb durch die Ministerial -Verordnung vom 17 . December 1894,
N .-G .-Bl . Nr . 237 , allgemein verboten wurde.

Der Magistrat wurde daher zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 17 . December 1900 , Z . 41425 , aufgefordert , sämmtliche Apotheker
zur genauen Danachachtung ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen , dass
die gedachte Vorschrift denselben bei der Herstellung nnd dem Vertriebe pharma¬
ceutischer Zubereitungen jeder Art und Bestimmnua in ihrer Apotheke zur
genauen Richtschnur zu dienen hat . (M .-Z . 4140/Vlll .)

1L.
Schadenersatzpflicht der Eisenbahn -Unternehmungen.

Der Nummer 2 der „Österreichischen Zeitschrift für Ver¬
waltung " vom 10. Jänner 1901 ist Folgendes zu entnehmen:

Die im H 10 lit . b der Ministerial - Verordnung vom 14 . Sep¬
tember 1854 , N .-G .-Bl . Nr . 238 zEisenbahn - Concessionsgcsetz)
normierte Verpflichtung der Eisenbahn - Unternehmung zur Ver¬
gütung des Schadens ist nicht an die im 30 . Hanptstücke des
II . Theiles des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches über den
Schadenersatz festgesetzteu Voraussetznngeu gebunden . Die Eisen¬
bahn - Unternehmung ist vielmehr verpflichtet , allen durch den
Bau der Bah nveranlassten Schaden auch in dem Falle zu ersetze n,
als sie keinerlei Verschulden trifft.

Der Eigenlhümcr eines Hauses in Sechshans belangte , gestützt auf
H 10 , lit . b der Ministerial -Verordnung vom 14 . September 1854 , R .-G .-Bl.
Nr . 238 , die Commission sür Verkehrsanlageu in Wien mittels Klage auf
Zahlung eines Entschädignugtbetrages von 22 .750 fl . mit der Bebauptnua,
dass sein Haus durch den Ban und Betrieb der Gürtellinie der Stadtbahn
entwertet worden sei, indem hiedurch insbesondere der Licht- nnd Luftzutritt
beschränkt , die Aussicht benommen sei, die Parteien durch den Lärm und das

Geräusch belästigt werden , der Bauzustand gelitten habe und dadurch der
Mietwert herabgemindert sei. Die Sachverständigen schätzten das Haus auf
88 000 fl , nahmen als Wertverminderung durch Vorlagerung der Stadtbahn-
Vincke 10 Perceul des Wertes , somit 8800 fl. , ferner als Äquivalent für die
Mindereinnahme an Mietzins infolge von Leerstehungen einen Capitalsbetrag
von 6000 fl . an und berechneten somii die angemessene Schadloshaliung des
Hauseigenthümers sür die durch den Ban der Stadtbahn erlittenen Nachtheile
mit dem Gesammtbelrage von 14 .800 fl.

Die erste Instanz nahm als erwiesen an , dass Kläger durch den Um¬
stand dass die Gürtellinie der Stadtbahn in unmittelbarer Nähe seines
Hauses vorübergeführt wurde , einen Schaden erlitten habe , für welchen die
beklagte Commission nach Z 10 , lit b der citierten Ministerial -Verordnung
aufznkommen habe , und sprach , gestützt auf das Gutachten der Sachver¬
ständigen , dem Kläger hiefür den Betrag von 14 .800 fl. zu.

Das Berufungsgericht hat der Berufung beider Theile aus dem Grunde
keine Folge gegeben , weil es nach dem Verhandlnngsresultate keinem Zweifel
unterliegt , dass eine Wertminderung des fraglichen Hauses eingetreten ist,
welche durch den Eisenbahnban veranlasst wurde , weil diese Wertminderung
ein Schaden am Vermögen des Klägers im Sinnendes H 1293 a . b . G .-B.
ist und weil zur Verpflichtung zum Ersätze dieses Schadens nicht nothwendig
ist dass derselbe durch eine widerrechtliche Handlung der Beklagten , durch
einen Eingriff in die Rechtssphäre des Klägers , also etwa durch Verletzung
eines Servilutsrechtes desselben auf Licht, Luft und Aussicht n . s. w . ver-
il >sacht wurde , da nach dem bezogenen H 10 , lit . b, aller durch den Eisen¬
bahnbau veraulasste Schaden ohne Rücksicht daraus , ob derselbe auf einem
Bei schulden der Unternehmung beruht oder nicht , zu vergüten ist.

Der Oberste Gerichtshof hat der aus den Rcvisionsgrund der Zahl 4
des 8 503 C .-P .-O . gestützten Revision der Beklagten mit Entscheidung vom
24 . Jänner I960 , Z . 16931 er 1899 , keine Folge gegeben aus folgenden

Gründen:
Der Revisionsgriiud will in einer angeblich unrichtigen Interpretation

des 8 10 , lit . b des Eiseubahn -Concessioiisgesetzes (Ministerial -Verordnung
vom 14 . September 1854 , N .-G .-Bl . Nr . 238 ) gefunden werden . Allein die
dicsfällige » Ausführungen der Revision erscheinen nicht zutreffend . Wenn
nämlich der citierte H 10 . lit . l>, bestimmt , dass die Eisenbahn -Unternehmungen
verpflichtet sind , allen Schaden an öffentlichem oder Privatgute zu vergüten,
welcher durch den fraglichen Eisenbahnbau veranlasst worden ist, sowie dass
die Eisenbahn -Unternehmungen solche Vorkehrungen zu treffen haben , dass die
angrenzenden Gebäude , Grundstücke rc . durch die Bahn weder während des
Baues derselben , noch in der Folge Schaden leiden , und dass sie verpflichtet
sind , sür derlei Beschädigungen zii haften , so ist es klar , dass hienach den
Eisenbahn -Unternehmungen in der angegebenen Hinsicht ein - weit Uber die
Bestimmungen des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches betreffs des Schaden¬
ersatzes und über die Norm des H 364 a. b . G .-B . hüiansrcichende Ersatz¬
pflicht aufcrlegt wurde . Diese ausgedehntere Ersatzpflichl bildet eben ein
Cvrollar . zu den den Eisenbahn -Unternehmungen im H 9 des Eisenbahn-
Conccssionsgesetzes eingeräumten besonderen Rechten und beruht auf dem
Grundsätze , dass die Coucession zu einem Eisenbahnbau nnd -Betrieb noch
keineswegs die Autorisation zu unverantwortlicher Schadenszufügung in sich
fasst . Der citierte H 10 , lit l>, normiert also nicht nur , dass die Eisenbahn-
Unternehmung selbst dann hafte , wenn st- kein Verschulden (H 1294 a . b.
G .- B .) trifft , sondern auch, dass sie sür allen durch den Bau und Betrieb der
Bahn an angrenzenden Gebäuden , Grundstücken -c. entstandenen und ent¬
stehenden Schaden , also nicht bloß für einen unmittelbar durch einen directen
Eingriff in die Rechtssphäre eines Dritten verursachten , sondern für jeden,
wenngleich nur mittelbar durch den Ban nnd Betrieb der Bahn hcrvor-
gernfeneu Schaden zu hasten habe . Die zweite Instanz har daher mit vollem
Rechte ihr Urtheil auf die Bestimmung des H 10 , lit . b des E,senbahn -Con-
cessionsgeseyes basiert nnd ebenso mit Recht auf Grund der Feststellung , dass
Kläger durch den Ban und Betrieb der Wiener Stadtbahn an seinem Hanse
einen Schaden in der Höhe von 14 .800 st. erleide , den beklagten Theil zum
Ersätze desselben , erhalten.

Da mithin der geltend gemachte Revisionsgriind nicht vorliegt , war der
Revision nicht stattzugeben.

> 3 .

Durchführung der Diplom -Entziehung gegen Ärzte
und Hebammen.

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 11. Jänner
1901 , Z . 115058 (M -Z . 3770/V1II ) :

Anlässlich der Durchführung der Diplom -Entziehung bei einer wegen
Verbrechens der Mitschuld an der Abtreibung der Leibesfrucht vernribeilten
Hebamme hat das k. k. Ministerium des Innern im Einvernehmen mir dem
k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht mit dem Erlasse vom 7. December
1900 , Z . 42151 , anher eröffnet , dass jedes Diplom , welches einem Arzte oder
einer Hebamme wegen Verlustes der Praxisberechtignng infolge gerichtlicher
Veriirtheilung wegen Verbrechens von der politischen Behörde abgenommen
wurde , unter entsprechender Verständigung von dem Sachverhalte jener Lehr¬
anstalt znrückznstellen ist, von welcher das betreffende Diplom ausgestellt wurde.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshaiiptmannschasten Nieder-
österreichs , an die Stadträlhe in Wiener -Neustadt und Waidhofen an der IbbS,
an den Wiener Magistrat , alle magistratischen Bezirksämter und an die k. k.
Polizei -Direction in Wien.
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Unzulässigkeit des Rekurses gegen die das Verfahren
einstellenden Verfügungen der Gewerbebehörde bei
de » von amtswegen zu verfolgenden Übertretungen.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 19 . Jänner 1901,
Z . 2819 (G .-Z . 2307/XIX . Bez .), an das magistratische Bezirks¬
amt für den XIX . Bezirk:

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 8 . Jänner 1901,
Z . 45254 er 1900 , über den Recnrs der Genossenschaft der Großfuhrwerks¬
besitzer Wiens gegen die hieräintliche Entscheidung vom 22 . October 1900,
Z . 84091 , betreffend Verweigerung der Einleitung der Strafamtshandlnug
gegen I . W . und L. K. in Wien wegen Überschreitung ihrer Gewerbebefngnis
Nachstehendes zu eröffnen gefunden:

Mit dem Bescheide vom 23 . August 1900 , Z . 5000 , hat das magistratische
Bezirksamt für den XIX . Wiener Gemeindebczirk den Genossenschaften der
Groß - und der Kleinfuhrwerksbesitzer in Wien in Erledigung einer gegen die
Holzhändler I . W . und L. K. in Wien erstatteten Strafanzeige wegen unbe¬
fugten Betriebes der Fuhrwerkerei eröffnet , dass nach den gepflogenen Er¬
hebungen ein unbefugter Gewerbebetrieb nicht vorliege.

Gegen diese Verstaudignng , in welcher ein Recnrs nicht offen gelassen
wurde , haben die genannten Genossenschaften eine Beschwerde an die k. k.
Statthalterei eingebracht , welche mit dem Erlasse vom 22 . October 1900,
Z . 84091 , aus dem Grunde als unstatthaft zurückgewiesen worden ist, weil
gegen lossprechende Erkenntnisse und daher auch gegen das Verfahren ein-
stellende Verfügungen der Gewerbebehörde bei von amtswegen zu verfolgenden
Übertretungen der Gewerbe -Ordnung niemandem ein Reciirsrecht zusteht.

Den hiegegen eingebrachten Ministerialrecurs findet das Ministerium des
Innern als unzulässig zurückznweisen , weil weder durch die das administrative
Strafverfahren im allgemeinen regelnden Vorschriften der Ministerial -Ver-
ordnnngen vom 3 . April 1855 , R .-G .-Bl . Nr . 61 , und vom 5 März 1858,
R .-G .-Bl . Nr . 34 , noch durch die besonderen Vorschriften des IX . Hauptstückes
der Gewerbe -Ordnung im Falle der,ZurUcklegung von Anzeigen über von
amtswegen zu verfolgende polizeiliche Übertretungen irgend jemandem anwalt-
schastliche Rechte gegenüber der Gewerbebehörde eingeräumt worden sind , ja
nicht einmal ein Anspruch auf Verständigung von der erfolgten Zurücklegnng
solcher Anzeigen zu Recht besteht.

Die Beilagen des Berichtes vom 5 . December 1900 , Z . 24731 , folgen
im Anschlüsse zur weiteren Veranlassung zurück.

LS.
Verbot des Befahrens der Waisenhansgasse im
IX . Bezirke in der Richtung gegen die Währinger-

strahe mit schwerem Lastenfuhrwerke.
Kundmachung des Magistrates vom 24 . Jänner 1901,

M .-Z . 1301/XIV:
Auf Grund des Z 100 des Gemeindestatutes für Wien vom 24 . März

1900 . L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17 , wird das Befahren der Waisenhausgasse
im IX . Bezirke in der Richtung gegen die Währingerstraße mit schwerem
Lastensuhrwerke in beladenem Zustande verboten.

Übertretungen dieses Verbotes werden mit Geldstrafen bis zum Betrage
von 400 X oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

L«.
Errichtung von sieben neuen Apotheken in Wien.

Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 25 . Jänner 1901,
Z . 111934 (M .-Z . 6984/VIII ) :

Die Statthalterei findet über die mit dem Berichte vom 30 . November
1900 , Z . 41699 ex 1899 , gestellten Anträge nach Anhörung des Landes-
saniiätsrathes die Errichtung sieben öffentlicher Apotheken in Wien , und zwar
zweier im III . und je einer im V ., IX ., XVII . und XX . Gemeindebezirke in
den vom Magistrate vorgeschlagenen Rayons zu genehmigen , und zwar je eine
Apotheke:

1. im III . Bezirke für das Fasangassenviertel;
2 . für den Bezirkstheil Erdberg in der Nähe der Erdbergerlinie;
3 . im V . Bezirke in der Matzleinsdorferstraße jenseits der Blechthurm¬

gaffe;
4 . im IX . Bezirke in der Gegend der Sechsschimmelgasse;
5 . im XIV . Bezirke in der Gegend des Wieningerplatzes oder Johnstraße;
6 . im XVII . Bezirke in der Gegend des Zimmermannsplatzes;
7 . im XX . Bezirke in der Gegend des Mathildenplatzes.
Hingegen ist die Statthalterei vorläufig nicht in der Lage , dem in dem

eingangs erwähnten Berichte gestellten Anträge auf Errichtung einer Apotheke
im II . Gemeindebezirke (Umgebung der Schüttelstraße ) Folge zu geben , da die
Apotheke in der Erdbergstraße und jene in der Löwengafse relativ nahe
liegen , die Zahl der Gebäude in der Schüttelstraße und Umgebung , sowie
der in denselben wohnenden Parteien gegenwärtig verhältnismäßig noch eine
geringe ist , so dass die Existenzfähigkeit einer daselbst zu errichtenden Apotheke

^ nicht als gesichert angenommen werden kann . Die Errichtung dieser Apotheke
wird daher einem späteren Zeitpunkte Vorbehalten.

Hievon wird der Magistrat unter Rückschluss der Beilagen des bezogenen
Berichtes zur weiteren Veranlassung mit dem Bemerken in Kenntnis gesetzt,
dass den Interessenten gegen diese Entscheidung der binnen vier Wochen von
dem dem Znstcllnngstage nachfolgenden Tage an gerechnet , bei der Statt¬
haltern in Wien einzubringende Recnrs an das k. k. Ministerium des Innern
offen steht . Die Einbringung des Necnrses wird gleichzeitig auch beim Wiener
Magistrate anzumelden sein.

Nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung wird der Magistrat den
Standort der neubewilligten Apotheken im Einvernehmen mit den zur Be-
urtheilung dieser Angelegenheit kompetenten Factoren auf Grund der dies¬
bezüglich zu pflegenden commisstonellen Localerhebungen unter Ofsenlassung
der gesetzlichen Recursfrist für die Betheiligten festzusetzen und sodann mit der
Verleihung der betreffenden Concessionen unter Einhaltung der mit dem hier-
ortigen Erlasse vom 29 . Februar 1896 , Z . 4028 , vorgeschriebenen Concnrs-
frist vorzugehen haben.

Der Zeitpunkt , die Zahl und Reihenfolge der Ausschreibung der neuen
Apotheken wird dem Ermessen des Magistrates anheimgestellt.

L7
Gebürenfreiheit in Angelegenheiten der genossen

schaftlichen Meisterkrankencaffen.
Circular -Erlass der k. k. n.-ö. Statthalteiei vom 31 . Jänner

1901 , Z . 7921 (M .-Z . 9060/XVII1 ) :
Anlässlich einer Anfrage hat das k. k. Finanzministerium mit dem

Erlasse vom 17 . December 1900 Z . 66536 , eröffnet:
Den genossenschaftlichen Meisterkrankencaffen kommt als registrierten

Hilfscasseu im Sinne des Gesetzes vom 16 . Juli 1892 , R .-G .-Bl . 202 , die
im S 48 dieses Gesetzes normierte Gebürenbesreinng zu . Diese Gebüren-
befreiung erstreckt sich auch auf alle gerichtlichen Verhandlungen mit Aus¬
nahme der gerichtlichen Erkenntnisse , insofern die gerichtliche Verhandlung
Rechtsverhältnisse zwischen der Krankencassa und den Versicherten zum Gegen¬
stände bat . Die Verhandlungen vor dem Schiedsgerichte der genossenschaft¬
lichen Krankencassa sind kein Gegenstand einer Gebür . Auch den beim Schieds¬
gerichte überreichten Eingaben oder den im schiedsgerichtlichen Verfahren auf-
genommenen Protokollen , welche sich im Sinne derT .-P . 43 lit . m , beziehungsweise
T .-P . 79 , Z . 2 des Gesetzes vom 13 . December 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 89,
zugleich als Nechtsurkunden darstellen , kommt bei Vorhandensein der Voraus¬
setzungen des Z 43 des Gesetzes vom 17 . Juli 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 202 , die
Gebürenbesreinng zu.

Dagegen unterliegen die Schiedssprüche der im Z 18 des Gesetzes vom
29 . Februar 1864 , R .-G .-Bl . Nr . 20 , normierten Gebür.

18
Hansierverbot für das Gebiet der Gemeinde

Dnnaföldvar.
Circular -Erlass der k. k. u .-ö. Statthallerei vom I . Februar

1901 , Z . 7612 , M .-Z . 9640/XVIII:
Laut Mitthcilung des königl . ungar . Handelsministeriums vom 1. De¬

cember 1900 , Z . 76070 , wurde die Ausübung des Hausierhandels auf dem
Gebiete der Gemeinde Dunaföldvär (Comitat Polna ) unter Anfrechthaltnng
der im Z 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den diesen Paragraphen
ergänzenden Nachtragsverordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden ge¬
währten Rechte verboten.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
16 . Jänner 1901 , Z . 442 , die k. k. Bezirkshauptmanuschaften , die k. k. Polizei-
Direction in Wien , der Wiener Magistrat und die Stadträthe Wiener -Neu¬
stadt und Waidhofen an der Abbs unter Hinweis auf § 10 des Hansierpatentes
in Kenntnis gesetzt.

LN.

Öffentliche Sammlungen.
Die k. k. n .-ö. Slatthalterei hat mit Erlass vom 19 . Jänner 1901,

Z . 93085 ex 1900 , über das Ansuchen des Comites zur Erbauung des
Kaiserin - Elisabeth - Kirchleins auf dem Hochschneeberg  mit dem
Sitze in Wien , III ., Gemeindehaus , äs prass . 20 . September 1900 die diesem
Comits mit dem Erlasse vom 30 . Mai 1900 , Z . 48500 , ans die Dauer eines
Jahres ertheilte Sammlungsbewilliguug unter den gleichen Modalitäten bis
znm 31 . December 1902 verlängert . (M .-Z . 6567/HI .)

Die k k. n .-ö. Statthaltecei hat mit dem Erlasse vom 10 . Jänner 1901,
Z . 109647 (M .-Z . 3492/III ), dem Klosterspitale des beil . Franciscns
von  Assisi , mir dem Erlasse vom 30 . Jänner 1901 , Z . 110891 ex 1900
(M .-Z . 9051/11 ), dem St . Laurentius - Kirchenbanverein in Wien,
XIII ., Hägelingafse 11 , und mit dem Erlasse vom 2. Februar 1901 , Z . 6900
(M .-Z . 9673/III ), dem Curatorinm der Stiftung „Haus der Barm¬
herzigkeit"  die Bewilligung erlheilt , im Kronlande Niederösterreich im Jahre
1901 eine Sammlung milder Spenden , und zwar von Hans zu Hans , jedoch mit
Ausschluss des Sammelns bei öffentlichen Ämtern und Behörden zn veranstalten
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Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . Jänner 1901,
Z . 114566 , dem Vereine zur Errichtung und Förderung von See¬
hospizen in Wien die Bewilligung ertheilt , im Jahre 1901 im Kronlande
Nicderösterreich bei bekannten Wokiihätern , also mit Ausschluss des Sammelns
von Haus zu Haus , sowie bei öffentlichen Ämtern und Behörden , für Ver-
einszwecke eine Sammlung milder Spenden veranstalten zu dürfen.

Mit der Durchführung der Sammlung dürfen nicht mehr als zwei
Personen betraut werden , die der k. k. Polizei -Direction behufs Bidieruug
des auf ihren Namen lautenden und mit ihrer Personsbeschreibung versehenen
Sammlungs -Certificates namhaft zu machen sind . (M .-Z . 4769/III .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 12 . Jänner 1901
Z . 2019 (M .-Z . 2019/III ), der Congregation der Töchter vom gött¬
lichen Heilande in Wien , mit dem Erlaffe vom 10 . Jänner 1901,
Z . 103688 (M .-Z . 3493/IIl ), dem Vereine der Kind erfrennd - in
Lainz und Speising , mit Erlass vom 11 . Jänner 1901 , Z . 111673
(M .-Z . 349I/III ) , dem Vereine der katholischen Arbeiterinnen und
mit Erlass vom 17 . Jänner 1901 , Z . 1307 (M .-Z . 4965/III ), dem Theresien-
Vereine die Bewilligung ertheilt , zu Vereinszwecken im Jahre 1901 im
Kronlande Niederösterreich mit Ausschluss des Stadtgebietes von Wiener-
Neustadt bei bekannten Wohlthätern , also mit Ausschluss des Sammelns von
Hans zu Hans , sowie bei öffentlichen Behörden und Ämtern eine Sammlung
milder Spenden veranstalten zu dürfen.

Bezüglich der Ausnahme von Wiener -Neustadt wird bemerkt , dass di?
k. k. n .-ö. Statthalterei über Antrag des Stadlratbes von Wiener -Neustadt
sich veranlasst gesehen hat , diesen Stadtbezirk , besten Bewohner durch spenden
für locale , cultnrelle und humanitäre Zwecke vollauf in Anspruch genommen
werden , bei Ertheilung von Sammelbewilligungen bis auf weiteres in der
Regel auszunehmen.

Mit der Durchführung der Sammlung dürfen nur Personen betraut
werden , die der k. k. Polizei -Direction behufs Vidierung des auf ihren Namen
lautenden und mit ihrer Personsbeschreibung versehenen Sammlnngscertificates
namhaft zu machen sind . —

Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat mit dem Erlasse vom 12 . Jänner 1901,
Z . 1658 (M .-Z . 4384/III ) und vom 26 . Jänner 1901 , Z . 5132 (M .-
Z . 7727/III ), der Congreg ation der Töchter der göttlichen Liebe in
Wien die gleiche Bewilligung liinter denkvorstehenden Beschränkungen , jedoch
mit der Erweiterung ertheilt , die Sammlungen von Haus zu Haus veranstalten
zu dürfen.

Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 12 . Jänner 1901,
Z . 111671 (M .-Z . 111671/III ), dem Llatsr ackmirabilis - Vereiue , mit
Erlass vom 14 . Jänner 1901 , Z . 113384 (M . -Z . 4768/III ), der Congre¬
gation der Töchter von , armen Kinde Jesu , mit Erlass vom
14 . Jänner 1901 , Z . 113709 <M .-Z . 4387/111 ), dem Asylverein der
Wiener Universität , mit Erlass vom 14 . Jänner 1901 , Z . 133379 (M .-
Z . 4386/IIl ), dem katholischen Schnlverein für Österreich , mit Erlass
vom 15. Jänner 1901 , Z . 116073 sx 1900 (M .-Z . 4385/III ), dem Vereine
der Kinderfreunde in Breitensee in Wien , mit Erlass vom 17 . Jänner
1901 , Z . 116671 (M . -Z . 4966/III ), dem Verein zur Heranbildung
katholischer Lehrer in Wien , mit Erlass vom 29 . Jänner 1901 , Z . 2839
(M .-Z . 8049/III ), der Gesellschaft vom blauen Kreuze , mit Erlass vom
29 . Jänner >801 , Z . 5637 (M .-Z . 9052/III ), dem Vereine zur Heran¬
bildung katholischer Lehrlinge , mit Erlass vom 31 . Jänner 1901,
Z . 2575 (M .-Z . 9050/III ) , dem katholischen W aisen -Hil fsv erei n in
Wien und mit Erlass vom 8 . Februar 1901 , Z . 9197 (M .-Z . 11342/IIl ),
dem Maria - Elisabethen - V erein in Wien die Bewilligung ertheilt , zu
Vereinszwccken im Kronlande Niederösterreich mit Ausschluss des Stadtgebietes
von Wiener -Neustadt bei bekannten Wohlthätern , also mit Ausschluss des
Sammelns von Hans zu Haus , sowie bei öffentlichen Behörden und Ämtern
eine Sammlung milder Spenden zu veranstalten.

Die Bewilligung erlischt mit Ablauf eines halben Jahres vom Tage
der ertheillen Bewilligung an gerechnet , wobei bemerkt wird , dass einem all¬
fälligen Ansuchen um Verlängerung keine Folge gegeben werden könnte.

Bezüglich der Ausnahme des Stadtgebietes von Wiener -Neustadt wird
bemerkt , dass sich die k. k. Statthallerei über Antrag des Stadtralhes von
Wiener -Neustadt veranlasst gesehen hat , diesen Stadtbezirk , dessen Bewohner
durch Spenden für locale , humanitäre und cultnrelle Zwecke gegenwärtig vollauf
in Anspruch genommen werden , bis ans weiteres bei Ertheilung von Sammel¬
bewilligungen in der Regel auszunehmen.

Mit der Durchführung der Sammlung darf nur eine Person betraut
werden , die der k. k. Polizei -Direction behufs Vidierung des auf ihren Namen
lautenden und mit ihrer Personsbeschreibung versehenen Sammliings -Certi-
ficates namhaft zu machen ist. —

Die k. k. n .- ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 21 . Jänner 1901,
Z . 116823 (M .-Z . 5613/III ), dem Wiener Wärmestuben - und Wohl-
thätigkeitsv erein in Wien die Bewilligung ertheilt , zu Bereinszwecken
im Jahre 1901 im Wiener Polizeirayon eine Sammlung milder Spenden,
und zwar von Haus zu Haus , jedoch mit Ausschluss von öffentlichen Behörden
und Ämtern veranstalten zu dürfen.

Mit der Durchführung der Sammlung darf nur eine Person betragt
werden , die der k. k. Polizei -Direction behufs Vidierung des auf ihren Namen
lautenden und mit ihrer Personsbeschreibung versehenen Sammlungs -Certificates
namhaft zu machen ist.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 14 . Jänner 1901,
Z 111674 (M .-Z . 4145 sx 1901/III ), dem Franenwohlthätigkeits-
verein für Wien und Umgebung die Bewilligung ertheilt , zu Vereins-
zwecken im Polizeirayon Wien bei bekannten Wohlthätern , also mit Ausschluss

des Sammelns von Hans zu Hans und bei öffentlichen Behörden und Ämtern,
eine Sammlung milder Spenden veranstalten zu dürfen.

Die Sammelbewilligung erlischt nach Ablauf eines halben Jahres , vom
Tage der ertheilten Bewilligung an gerechnet.

Einem allfälligen Ansuchen nm Verlängerung könnte keine Folge gegeben
werden.

Mit der Durchführung der Sammlung darf nur eine Person betraut
werden , die der k. k. Polizei -Direction behufs Vidierung des auf deren Namen
lautenden und mit deren Personsbeschreibung versehenen Sammlnngscertificates
namhaft zu machen ist.

II. NlUmalivtleKimmumM.
ZltaMial:
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Behandlung der Gesuche in Heimats -Angelegenheiten.
Bürgermeister Dr . Lueger  hat mit Rücksicht auf die Be¬

stimmungen der Heimatsgesetz -Novelle (Gesetz vom 5 . December
1896 , N .-G .-Bl . Nr . 222 ) nachstehenden Erlass cläto . 29 . Jänner
1901 , Z . 1137 , an den Magistrats -Director gerichtet:

Der Ausschuss des Wiener Gemeinderathes für Verleihung des Heimats¬
und Bürgerrechtes hat in seiner Sitzung vom 24 . Jänner 1901 beschlossen,
dass alle Ansuchen um die Aufnahme oder nm die Zusicherung der Aufnahme
in den Wiener Heimatsverband , welche sich auf eine Ersitzung im Sinne des
Gesetzes vom 5. December 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 222 , gründen , ausnahmslos
ihm zur Entscheidung vorgelegt werden sollen.

Ferner verfüge ich, zur Erzielung einer möglichst einfachen und gleich¬
förmigen Geschäftsbehandlnng derartiger Ansuchen , sowie zur Erzielung einer
möglichst einheitlichen Entscheidungspraxis , die Errichtung einer besonderen
Abtheilnng des magistratischen Armen - Departements , welche für die Geschäfts-
behandlung derartiger Ansuchen als Hilssorgau des Gemeinderaths -Ausschuffes
zu dienen hat.

Es sind daher derartige Ansuchen von Personen , welche in Wien wohnen
oder von deren Heimatsgemeinden an das magistratische Bezirksamt des Wohn¬
ortes , von Personen , welche außerhalb Wiens wohnen oder von deren Heimats-
gemeiuden an das Conscriptions -Departement des Magistrates zu richten und
von diesen Ämtern insoweit in Verhandlung zu nehmen , dass durch sie eine
übersichtliche Aufnahme des Thatbestandes welcher den Ansuchen zugrunde
gelegt ist, vorgenommen wird.

Sodann aber sind diese Anstichen ohne Antragstellung an die oben er¬
wähnte neue Abtheilung des magistratischen Armen -Departements zu leiten,
welcher die Vorlage an den Gemeinderaths -Ausschuss obliegt.

An eben diese Abtheilung sind auch alle Berufungen gegen Entscheidungen
des Gemeiiideraths -Ausschnsses und die Verfügungen über Beschwerden , welche
etwa nach H 6 des Gesetzes vom 5 . December 1896 , R .- G .-Bl . Nr . 222,
erhoben werden , zur weiteren Amtshandlung zu leiten.

Indem ich mit der Führung der Geschäfte der neu zu errichtenden
Abtheilung des Armen -Departemens den Magistrats -Obercommiffär Dr . August
Mayr  betraue , ersuche ich Sie , Herr Magistrats -Director , zur entsprechenden
Durchführung dieser Verfügungen das Nöthige zu veranlassen.

In Ausführung dieses Erlasses wird eine Geschäftsanweisung zur amt¬
lichen Behandlung der Ansuchen um die Aufnahme oder die Zusicherung der¬
selben in den Wiener Heimatsverband ans Grund des Gesetzes vom 5 . Decem¬
ber 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 222 , erlassen und den magistratischen Ämtern eine
möglichst rasche Behandlung derartiger Ansuchen im Interesse der Gemeinde
Wien , wie im Interesse der Gesnchsteller zur strengsten Pflicht gemacht.

2L

Vorkehrungen bei Beschädigung vou Canälen.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 23 . Jänner

1901 , M .-D .-Z . >96:
Nach der Magistrats - Kundmachung vom 23 . Februar 1899 , M .-

Z . 104807 , Punkt 9 , ist cs untersagt , sehr heiße , sauere oder alkalische Flüssig¬
keiten oder andere Stoffe in die Canäle abzulaffeu , ' welche geeignet sind , die
Caiialwandungen und Canalsohlen zu beschädigen.

DieHandhabung dieserMagistrats -Kundmachuug obliegt den magistratischen
Bezirksämtern , welche bei wahrgenommenen Übertretungen derselben wohl die
Strafamtshandlung nach Z 100 des Gesetzes vom 24 . März 1900 , L.-G .- und
V .-Bl . Nr . 17 , durchzuführen Pflegen , nicht selten jedoch es gänzlich oder doch
monatelang unterlassen , wegen Abstellung der vorschriftswidrigen Ableitung
weitere Vorkehrungen zu treffen und den Schuldtragenden zur Wiederherstellung
der beschädigten Caualsohlen und -Wandungen zu verhalten , erforderlichenfalls
im civilprocessualen Wege die Schadenersatzsumme eindringlich zu machen.

Ich weise daher die Herreil Bezirksamtsleiter an , strengstens dafür Sorge
zn tragen , dass derartige Versäumnisse in Hinkunft vermieden , alle erforder¬
lichen Maßnahmen vielmehr mit größter Raschheit getroffen und nachdrücklich
durchgeführt werden.
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Gleichzeitig wird das Stadtbauamt beauftragt , durch rechtzeitige Er¬
stattung von Anzeigen Uber festgestellte Übertretungen der eingangs bezogenen
Magistrats -Kundmachung , sowie durch sorgfältige Überwachung der erlassenen
Aufträge und entsprechende Antragstellung die Thätigkeit der magistratischen
Bezirksämter auf dem gedachten Gebiete kräftig zu unterstützen.

23.

Einschränkung der Ertheilung von Austrägerscheine»
an Zuckerbäcker , Canditen und Gefrornes -Erzcugcr.

Magistrats -Director Pr eher hat mit Erlass vom 28 . Jänner
1901 (M .-Z . 15179/XVIII ex 1900 ) den magistratischen Be¬
zirksämtern Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die Genossenschaft der Wiener Zuckerbäcker , Lebzelter rc . hat den Magistrat
ans Übelstände aufmerksam gemacht , welche bei dem ans Grund von Auslräger-
scheinen (H 60 , Absatz 3 Gewerbeordnung ) betriebenen Verkaufe von Ge¬
frornem , Zuckerbäckerwaren und Canditen im Umherziehen bemerkl wurden,
und bat hiebei insbesondere auf die in der bezeichnet « : Gewerbsart vorkommende
sanitätswidrige Waren -Erzeugung und Betriebsform Hingelviesen.

Die letzterwähnten Übelstände rühren hauptsächlich daher , dass der in
Rede stehende Erwerbszweig in den meisten Fällen mit unzulänglichen Be-
triebscapnalien , oft nur für die Sommersaison und zuweilen auch ohne ge¬
werbebehördliche Genehmigung begonnen wird . Solche Unternehmer errichten
daher keine ordenllichen Betriebsstätten , sondern erzeugen die Ware in ihren
Behausungen , verwenden zur Waren - Erzeugung minderwertige Ingredienzen
und können daher wegen der bedeutend geringeren Betriebskosten den stabilen
Zuckerbäckern eine geradezu schädigende Concurrenz bieten.

Um diesen Übelständen nach Möglichkeit abzuhelfen , wird das magi¬
stratische Bezirksamt angewiesen , bei Ertheilung von Allsträgerscheinen an
Zuckerbäcker rc . im Sinne des Z 60 , Alinea 3 der Gewerbeordnung , stets mit
besonderer Rigorosität vorzngehen und hiebei nachfolgende Punkte zu be¬
obachten:

1 . Die Ansträger -Licenzen sind nur au Zuckerbäcker (Conditore , Ge¬
frornes -, Canditen - Erzeiiger rc .) hinauszugeben , welche im Verwaltnngs-
gebietc der Stadt Wien das Gewerbe in kleinerem Umfange in ordentlicher
Betriebsstätte und Lerkaufsladen seit mindestens zwei Jahren ununterbrochen
betreiben.

2 . Ist in jedem einzelnen Falle genau zu erheben , ob der Betrieb mit
Rücksicht ans die Zahl der beschäftigten Hilfspersonen , mit Rücksicht ans die
Steuerleistung und überhaupt mit Rücksicht auf die Erwerbs - und Vermögens-
Verhältnisse des Licenzwerbers dem Kleinbetriebe zuzurechnen ist.

3 . Ist durch Erhebungen festznstellen , ob die Austräger -Licenz nur zum
besseren Fortkommen oder zum Fortkommen überhaupt dienen soll ; in letzterem
Falle ist die Ertheilung eines Auslrägcrschcincs zu verweigern.

4 . Über die sud Punkt 2 und 3 angeführten Verhältnisse ist auch die
Genossenschaft der Zuckerbäcker einzuvernehmen.

5 . Schließlich ist darauf zu achten , dass der Licenzwerber in seinem Ge-
werbsbetriebe die ihn betreffenden Bestimmungen der Gewerbeordnung (Arbeiter¬
schutz, Krankenversicherung rc .) die sanitätspolizeilichen Vorschriften u . s. w.
erfüllt.

Sollte der Mangel einer gesetzliche» Voraussetzung für die Ertheilnug
einer AustragSlicenz erst nachträglich zum Vorschein kommen , so wird mit der
sofortigen Entziehung der Licenz vorzngehen sein.

Dies wird dem magistratischen Bezirksamte mit dem Bemerken zur
Kenntnisnahme und Danachachtung mitgetheilt , dass hievon zugleich die Ge¬
nossenschaft der Wiener Zuckerbäcker , Canditen - und Gefrornes - Erzeuger,
LebzcUer rc. verständigt und die k. k. Polizei -Direction in Wien um eine strenge
Überwachung der in Frage kommenden Austräger rücksichtlich ihrer gewerb¬
lichen Befugnisse , sowie hinsichtlich ihres Verhaltens auf der Straße ersucht
wurde.

2 »

Führung eines Wassercatafters.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer vom 4 . Februar

1901 , M .-D .-Z . 270 ax 1901:
Bis Ende 1891 wurde im Magistrats -Departement für Wasserleitungs -An¬

gelegenheiten ein Wassercataster geführt , in welchem auf einzelnen , nach Be¬
zirken , Gassen und Orientierungsnummern gelegten Blättern die Namen der
Wasser -bezugsberechtigten , die Art der Wasserabgabe (zum normalen , außer¬
gewöhnlichen oder industriellen Bedarfes , die Quantität des zngewiesenen
Wasiers und andere ans die Wasserabgabe beznghabende Daten , ferner die
Geschäftszahlen aller einschlägigen Acten angcmerkt waren.

Mit Hilfe dieses Katasters konnte jederzeit die Zahl der Wasserconsn-
menten und die Quantität des angemeldeten Wassers nach einzelnen Gebrauchs¬
zwecken festgestellt werden.

Bei der Aclivicrnng der magistratischen Bezirksämter wurden die Cataster¬
blätter an die einzelnen Bezirke vertheilt und es hatten die Bezirksämter der
Bezirke I bis X diesen Cataster fortzusühren und in Evidenz zu halten , die
Bezirksämter der Bezirke XI bis XIX hingegen einen derartigen Wassercataster
neu anzulegen.

Leider musste ich in Erfahrung bringen , dass in manchen Bezirken von
der Wetterführung dieses sehr nützlichen Behelfes Umgang genommen wurde.

Es erscheint jedoch unbedingt nothwendig , über die Wasserconsumenten
und die Wasserabgaben eine genaue Übersicht zu haben , und cs hat sich wieder¬
holt , insbesondere bei der jüngst im stadtralhe gepflogenen Verhandlung über
Wasserersparungsmaßregeln , der Mangel verlässlicher Daten über die an¬
gemeldete » Wasserquantitäten in empfindlicher Weise gezeigt , zumal weder das
Stadtbanamt , noch die Stadtbuchhaltung in der Lage sind , vorkommendenfalls
die bis in die neueste Zeit reichenden Daten über die Wasserabgabe liefern zu
können.

Ich sehe mich daher veranlasst , anzuordnen , dass der Wessercatastcr von
den sämmtlichen magistratischen Bezirksämtern genau weitergeführt , beziehungs¬
weise dort , wo derselbe etwa aufgelassen wurde , aus Grund der in besonderen
Fascikeln vereinigten Wasseranmeldnngs - Protokolle durch verlässliche Beamte
ergänzt und sorgfältig in Evidenz gehalten werde.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblattc »nd im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1SNL publicierten Gesetze und Verordnungen.

X. Rcichsgcsehblatt.

Nr . 5 . Kaiserliches Patent vom 20 . Jänner 1901,
betreffend die Einberufung des Reichsrathes.

Nr . 6 . Verordnung des Finanzministeriums im Ein¬
vernehmen mit bem Justizministeriums vom 4 . Jäuuer
1901 , betreffend die Gebürenbehandlung von Ehepacten.

Nr . 7 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 12 . Jänner 1901,  betreffend die Außerkraftsetzung der Con-
cession z»m Ban und Betrieb der Schleppkahn von Mogika zur Klostermühle
daselbst.

Nr . 8 . Erlass des Finanzministeriums vom
22 . Jänner 1901 , betreffend die Festsetzung der Stellungsfrist bei
der steuerfreien Wegbringung angewiesener steuerbarer Mineralölmengen.

Nr . S . Verordnung des Justizministeriums vom
23 . Jäuucr 1901 , womit das Gesetz vom 1. April 1872, R.-G.-Bl.
Nr . 13 , betreffend die Vollziehung der Freiheitsstrafen in Einzelhaft , im
Zclleugesängnisse des Kreisgerichtes und des Bezirksgerichtes in Wels vom
1 . April 1901 angesangen in Wirksamkeit gesetzt wird.

Nr . lv . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 28 . Jänner 1901 , betreffend die Erstreckung des Bauvoll-
endnngstcrmines für die Localbahn von Sattledt und Griinau.

Nr . Ll . Verordnung des Finanzministeriums vom
9 . Februar 1901 , betreffend die Verlängerung des in der Ver¬
ordnung vom 5 . Februar 1900 , R .-G .-Bl . Nr . 24 , festgesetzten Termines sür
die ausnahmsweise nachträgliche Einlösung der bereits präcludierten Silber¬
scheidemünzen zu 20 , 10 und 5 kr. ö. W . durch die k. k. Slaatscafsen.

0 . Lauüksgcsehblatt.
Nr . 5 . Verordnung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
25 . Jänner 1901 , Z . 6574 , betreffend die Einhebung der für
den Landesfoud im ersten Halbjahre 1901 erforderlichen Umlagen.

Nr . v . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
10 . Jänner 1901 , Z . 1261 , betreffend die vom Militär-Ärar
und aus Landesmitteln in dem Zeiträume vom 1. Jänner bis 31 . December
1901 zu leistende Vergütung für die den Mililärmannschaften auf dem Durch¬
züge vom Qnartierträger gebärende Mittagskost.
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I. Verordnungen und Entscheidungen.

Bestellung eines Houorar -Generalconsuls von
Honduras in Wien.

El lass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 12 . November 1900,
Z . 6768/Pr . (M .-Z . 120760/XVIII ) :

Seine k. u . k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 19 . Oktober 1900 dem österreichischen Staatsangehörigen Alexander
Singer  die Annahme des ihm verliehenen Postens eines Honorar -General¬
konsuls von Honduras in Wien unter der Bedingung , dass „hiedurch in seinen
staatsbürgerlichen und Jurisdictionsverhältuissen keinerlei Änderung eintrete,
allergnädigst zu gestatten und dem bezüglichen Bestallnngsdiplome das Aller¬
höchste Exequatur hnldreichst zu ertheilen geruht.

Diese Allerhöchste Schlusssassung wird mit dem Beifügen milgetheilt,
dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anerkannt und zur Ausübung
seiner Consnlarfunctionen zngelassen wird.

S.

Bestallung eines königlich siamesischen Consnls in
Wien.

Erlass der k k. n .-ö. Statthaltern vom 20 , December 1900,
Z 7642/83 (M .-Z . 130707/XV1II ) :

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Einschließung
vom 23 . November 1900 dem österreichischen Staatsangehörigen Leopold
Langer  in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines königlich
siamesischen Consnls in Wien unter der Bedingung , dass „hiedurch in seinen
staatsbürgerlichen und Jurisdictionsverhältnissen keinerlei Änderung eintrete,
allergnädigst zu gestatten und dem bezüglichen Bestallnngsdiplome das Aller¬
höchste Exequatur huldreichst zu ertheilen geruht.

Diese Allerhöchste Schlnssfassnng wird unter Bezugnahme ans die h. o.
Verlautbarung vom 1 . Oktober 1900 , Z . 5917/Pr ., mit dem Beifügen mit-
getheilt , dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anerkannt und zur
Ausübung seiner Conjnlarfnnctionen zugelassen wird.

rr
Weiterbeförderung von Schüblingen aus Ungarn
nach den im Reichsrathe vertretenen Königreichen

nnd Ländern nnd nach dem Auslande.
Circiilar -Erlass der k. k. n.-ö. Statthaltern vom 2b . Jänner

l90l , Z . 6112 (Expvs.-Z . 1040 ) :
Das königl . Ungar . Ministerium/des Innern hat , laut Zuschrift vom

28 . December 1900 , Z . 119055 , in Angelegenheit der Weiterbeförderung von
Schüblingen nach den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern
und nach dem Auslände Nachstehendes dem k. k. Ministerium des Innern
eröffnet:

Vom 1. Februar 1901 angefangen werden — bis zu der vom genannten
königl . Ungar . Ministerium in Aussicht genommenen endgilligen Regelung
dieser Angelegenheit — die von Budapest ans zu iustradierenden Schüblinge
per Eisenbahn befördert werden.

Dieselben werden durch Bndapester Polizisten nicht nur bis zur nächsten,
sondern bis zur letzten Schubstation begleitet werden . Die die Schüblinge
begleitenden Polizisten können auch sowohl auf der Hin - wie auf der Rück¬
fahrt in den am Wege liegenden Schubstationen Schüblinge behufs Weiter¬
beförderung übernehmen , wenn dieselben mit vorschriftsgemäßen Schnbpässen
versehen und in der Wegrichtnng weiter zu befördern sind.

Die Schüblinge werden wie folgt transportiert werden:
1 . Auf der Linie Budapest —Bruck nach Nieder - und Oberösterreich,

Böhmen , Salzburg , Steiermark , Tirol , Deutschland , Frankreich , Belgien nnd
der Schweiz jeden Montag mit dem um 6 Uhr 50 Minuten früh abgehenden
Personenzuge Nr . 10.

2 . Auf der Linie Budapest —Marchegg nach Mähren , Schlesien und
Preußen mit dem jeden Freitag um 9 Uhr 25 Minuten früh abgehenden
Personenzuge Nr . 116.

3 . Auf der Linie Budapest —Rntlka — Oderberg nach Galizien , Prenßisch-
Schlesien und Russland mir dem jeden Dienstag um 9 Uhr 35 Minuten vor¬
mittags abgehenden Personenzuge Nr . 306.

4 . Auf der Linie Budapest - Lawoczne nach Bukowina , Galizien und
Russland mit dem jeden Samstag um 8 Uhr 50 Minuten früh abgehenden
Personenzuge.

Dieser Erlass geht über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
19 . Jänner 1901 , Z 261 , sämmllichen Herren Bezirkshauplmännern (Leitern ),
den Herren Bürgermeistern in Wien , Wiener -Neustadt und Waidhosen a. d.
Ubbs , sowie der k. k. Polizei -Direktion in Wien zur Kenntnisnahme und weiteren
Verfügung zu , nnd wird auch eine Abschrift desselben dem n .- ö. Landesausschusse
in Wien behufs Verständigung der Schubstationsgemeinden übermittelt.
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4 .
Competenz zur Ertheilung des Banconseuses für

Schleppbahnanlagen.
Die k. k. n .-ö. Statthalter ei hat dem Magistrale mit dem

Erlasse vom 4. Februar 1901 , Z . 7263 (M .-Z . 10290/V ), im
Nachhange zu dem Normal -Erlasse vom 15 . October 1900,
Z . 86558 , welcher in dem Amtsblatte der Stadt Wien „Gesetze,
Verordnungen rc." XI sx 1900 , Seite 97 ff., abgedruckt erscheint,
den folgenden Erlass des k. k. Eisenbahnministerinms vom
17 . Jänner 1901 , Z . 53896/7 ex 1900 , intimiert:

Anlässlich eines speciellen Falles , in welchem eine politische Landesstelle
Zweifel über die Tragweite der Grundsätze ausgesprochen hatte , welche in dem
hieramtlichen Circular -Erlasse vom 20 . September 1900 , Z . 30740 (Ver¬
ordnungsblatt für Eisenbahnen und Schiffahrt Nr . 111 sx 1900 ), für die
Regelung der Competenz zur Genehmigung von Schleppbahnanlagen aus¬
gestellt worden sind , wurde derselben vom Eisenbahumiuisterium Folgendes eröffnet:

Im gegebenen Falle wurde vor Wirksamkeit der Ministerial -Verordnnng
vom 29 . Mai 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 57 , die Baubewilligung für die ursprüng¬
liche Schleppbahnanlage von der Landesstelle ertheilt , während nach den jetzt
geltenden Normen , da die in der cilierten Ministerial -Berordnung hiefür auf¬
gestellten Kriterien (Einmündung in eine öffentliche Bahn mit gleicher Spur¬
weite und Übergang von Fahrbetriebsmitteln auf die Hauptbahn ) für diese
Schleppbahn zutrefse » , die Competenz zu deren Consentiernng der Ministerial-
Jnstanz zugefallen wäre.

Das Eisenbahuministerium muss nun auch für diesen und gleichartige
Fälle an der in dem letzten Absätze des hierämtlichen Erlasses vom 20 . Sep¬
tember 1900 , Z . 30740 , ausgestellten , nicht extensiv zu interpretierenden Norm
ffesthalten , dass die Ertheilung des Bauconsenses für nachträgliche bauliche
Änderungen den politischen Landesbehörden nur in jenen Fällen zustehe , in
welchen weder eins direkte noch eine indirekte Einmündung in die Geleise
einer öffentlichen Bahn eiutritt , noch der Rayon der letzteren ans irgend eine
Weise durch die Schleppbahnanlage berührt wird . Wo die hier bezeichnet « !
Competenzgründe für die Landesstelle nicht zutreffen , wo also nach den jetzt
geltenden Normen für das Effenbahnministerium der Fall der Competenz zur
Consentiernng der ursprünglichen Schleppbahnanlage gegeben wäre , kan»
demnach der Umstand , dass seinerzeit der Bauconseus für die primären Her¬
stellungen von der politischen Landesbehörde ertheilt wurde , nicht ausschlag¬
gebend sein, da es nicht wünschenswert erscheint , veralteten und von den
Grundsätzen der Ministerial -Verordnnng vom 29 . Mai 1880 , N .-G .-Bl . Nr . 57,
abweichenden Normen ans diese Weise indirekt fortdauernde Geltung ein¬
zuräumen.

5 .
Der Anzeiger einer von amtswegen z» verfolgenden
polizeiliche » Übertretung hat keinerlei anwaltschaft-
liche Rechte nnd auch keinen Anspruch auf Ver¬
ständigung von der erfolgten Zurücklegung solcher

Anzeigen.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. Februar 1901,

Z . 5688 (G .-Z . 8320 , Bez .-Amt I . Bezirk) :
Über die von den Genossenschaften der Groß - und Kleinfuhrwerksbesitzer

in Wien dortamts erstattete Anzeige , dass E . nnd B . I ., öffentliche Gesell¬
schafter der Kohlenhandlnngsfirma G . I . in Wien , unbefugt den Fuhrwerks -
betrieb ausüben , indem sie mit mehreren Gespannen Kohle verführen , wurden
mit dem dortämtlichen Bescheide vom 27 . Juli 1900 , Z . 38950 , die Genossen¬
schaften verständigt , dass in dem angezeigten Thatbestande keine Übertretung
der Gewerbeordnung erblickt werden könne.

Mit der Statthalterei - Entscheidung vom 20 . October 1900 , Z . 77709,
wurde der gegen diese Verständigung überreichte Rekurs der Genossenschaften
der Groß - und Kleinfuhrwerksbesitzer in Wien als unzulässig znrückgewicsen,
weil gegen lossprechende Erkenntnisse und daher auch gegen das Verfahren
einstellende Verfügungen der Gewerbebehörden bei von amtswegen zu ver¬
folgenden Übertretungen der Gewerbeordnung ein Necursrecht überhaupt
niemandem zustehe.

Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 17 . Jänner
1901 , Z . 681 , den gegen diese Entscheidung überreichten Miuisterialrecurs der
Genossenschaften der Groß - und Kleinfuhrwerksbesitzer in Wien im Einvernehmen
mit dem k. k. Handelsministerium als unzulässig zurückzuweisen gefunden , weil
weder durch die das administrative Strafverfahren im allgemeinen regelnden
Vorschriften der Ministerial -Verordnungen vom 3 . April 1855 , R -G .-Bl . Nr . 61,
und vom 5. März 1858 , R - G .°Bl Nr . 34 , noch durch die besonderen Vor¬
schriften des IX . Hauptstückes der Gewerbeordnung im Falle der Zurücklegung
von Anzeigen über von amtswegen zu verfolgende polizeiliche Übertretungen
irgend jemandem ^anwaltschastliche Rechte zuerkannt worden sind, und nicht
einmal ein Anspruch auf Verständigung von der erfolgten Zurücklegung solcher
Anzeigen dem Anzeigenden zugesprochen wurde.

Die Beilagen des Berichtes vom 17 . December 1900 , Z . 64799 , folgen
zurück.

6 .

Die Baubehörden sind verpflichtet , bei Bauführungen
die öffentlichen , sanitären und sicherheitspolizeilicheu

Rücksichten wahrznnehinen.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 6. Februar

1901 , Z . 108921 (M .-Z . 11724/IX ), dem Magistrale Folgendes
eröffnet:

Mit Dekret des Wiener Magistrates vom 13 . Mai 1899 , Z . 197854
sx 1898 , wurde dem Asylvereine für Obdachlose in Wien die Bewilligung
ertheilt , auf den ihm gehörigen Realitäten Einl .-Z . 191 , 192 und 501 Grund¬
buch III . Bezirk , Blattgasse 4 nnd 6 nnd Seidlgasse 7 , nach Demolierung der
alten Bestände ein neues Wohnhaus als Asyl für Obdachlose zu erbauen.

Auf den gegen diese Baubewillignng von Johann Angelotti  und Ge¬
nossen eingebrachten Rekurs , sowie ans den gegen den beabsichtigten Bau über¬
reichten Protest der Kirchenvorstehung St . Othmar Unter den Weißgärbcrn
fand die Bandepntatiou für Wien laut Entscheidung vom 27 . Jänner 1900,
Z . 109 ex 1899 nicht einzngehen und übermittelte dieselbe den Rekurs,
sowie den erwähnten Protest der Statthalterei zur weiteren kompetenten Ver¬
fügung.

Die Statthalter « gab mit Entscheidung vom 2. April 1900 , Z . 26755,
den beiden Beschwerden keine Folge.

Über den sowohl gegen die Entscheidung der Bandepntatiou , als auch
gegen die Entscheidung der Statthalterei von Johann Angelotti  und Ge¬
nossen eingebrachten Rekurs hat das k. k. Ministerium des Innern laut des
in Abschrift mitgetheilten Erlasses vom 27 . November 1900 , Z . 32948 , an die
Baudeputation für Wien , beide angefochtenen Entscheidungen als im Gesetze
nicht begründet außer Kraft zu setzen nnd der Bandepntatiou die meritorische
Entscheidung über die gegen die ertheilte Baubewilligung erhobenen Beschwerden
aufzutrageu gefunden.

Diese Entscheidung stützt sich ans die Erwägung , dass nach den Be¬
stimmungen der Bauordnung für Wien die Baubehörden berechtigt nnd ver¬
pflichtet sind, bei Ballführungen in Wahrung des allgemeinen Wohles die
öffentlichen , sanitären nnd ficherheitspolizeilichen Rücksichten wahrzunehmen , und
dass nach Z 108 der Bauordnung für Wien die Bandepntation als Ban-
Oberbehörde über Rekurse in Bau -Angelegenheiten abzusprechen berufen ist.

Da die Baudeputation diese Competenz ab gelehnt nnd sich zur Prüfung
der von den Beschwerdeführern vorgebrachtcn Einwendungen nicht für berufen
erklärt hat , musste dieser Ausspruch und die inkompetente Entscheidung der
Statthalterei als im Gesetze nicht begründet behoben werden.

7.
Verpflegstaxen des städtischen Frauenspitales in

Görz.
Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 8. Februar 1901,

Z . 9257 (M .-Z . I2722/XVI ) :
Die k. k. Statthalter « in Triest hat mit Note vom 27 . Jänner 1901,

Z . 28631/IX ex 1900 , anher mitgetheilt , dass im städtischen Frauenspitale in
Görz vom 1. Februar 1901 bis 31 . December 1903 nachstehende Berpflegs-
taxen zur Einhebung gelangen werden , nnd zwar:

für die III . Verpflegsclasse . 1 X 32 I>,
„ , 11. .. . 2 X 72 Ii.

Hievon werden die k. k. Bezirkshauptmannschaften iu Niederösterreich,
der Wiener Magistrat nnd die Stadträthe in Waidhofen a. d. Abbs und
Wiener -Neustadt in die Kenntnis gesetzt.

8 .

Einlösung der Zweignlden - und Einviertelgnlden-
ftücke österreichischer Währung.

Erlass der k. k. n.-ö. Finanz -Laubes -Direktion vom 16. Februar
1901 , Z . 10638 , an sämmtliche unterstehenden Cassen und Ämter
in Niederösterreich (M .-Z . 17I34/III ) :

Das k. k. Finanzministerium hat mit der Verordnung vom 28 . Jänner
1901 , Z 476/F . M ., anlässlich des Vorkommens von Fällen , dass Zwci-
guldenstücke österreichischer Währung , welche durch das Gesetz vom 24 . März
1898 , N .-G .-Bl . Nr . 42 , außer gesetzlichen Umlauf gesetzt sind , an Stelle von
Fünskronenstücken bei den k. k. Cassen nnd Ämtern erlegt werden , die Ver¬
fügung getroffen , dass solche Münzen als außer Conrs gesetzt znrückzuweisen,
an die erlegende Partei aber erst dann zurückzustellen sind , sobald dieselben
auf die in den ZZ 60 und 79 der allgemeinen Cassavorschnft vom 16 . No¬
vember 1899 , V .-Bl . Nr . 220 , angegebene Weise als aus dem gesetzlichen
Umläufe ausgeschlossen gck-nnzeichnet wurden . Zugleich gestattet das Finanz¬
ministerium bis aus weiteres , dass diese Münzstücke von dem k. k. Haupt-
Münzamte und von den als Einlösungscassen fungierenden Punziernngs-
ämteru , sowie von den als Berwechslungscassen fungierenden k. k. Cassen in
Niederösterreich der k. k. Staats -Centralcassa über Verlangen von Parteien
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zur Einlösung nach dem Bruttogewichte und zum Einheitspreise von 120 X
per Kilogramm Münzgewicht angenommen werden . Weiters lönnen Ein-
viertelguldenstücke österreichischer Währung , deren cassamäßige Behandlung
bereits im Z 79 der allgemeinen Cassavorschrift vom 16 . November 1899,
V .- Bl . Nr . 220 , vorgesehen ist, von den bezeichnten Ämtern und Lassen Uber
Verlangen der Parteien zur Einlösung nach den , Bruttogewichte und dem
Einheitspreise von 70 1i per Kilogramm Mnnzgewicht angenommen werden.

Die durch diese Einlösung erwachsenden Kosten sind etatmäßig für die
allgemeine Caffaverwaltung unter einer besonderen Rubrik „ Einlösung von
Zweigulden - und Einviertelguldenstücken österreichischer Währung " zu ver¬
rechne » . Der Inhalt dieser Verordnung ist in dem Amtslocale an einer für
das Publicum leicht sichtbaren Stelle zu affichieren.

!>

Kostenlose Aufnahme von Concursausschreibungen
erledigter Ärztestelle » im „Österreichischen Ärzte¬

kammer -Blatt ".

Circular -Erlass der k. k. n.-ö. Statthaltern vom 26 . Februar
1901 , Z . 9485 (M .-Z . 18156/VIII ) :

Aus Anlass der erfolgten Aufrechnung von Jnsertionskosten für die .Aus¬
nahme von Concursansschreibnngen erledigter ärztlicher Stellen in das „ Öster¬
reichische Ärztekammer -Blatt " wird zufolge , Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 28 Jänner 1901 , Z . 2032 , und im Nachhange zum Erlasse
dieses Ministeriums vom 16 Juni 1900 , Z . 16884 (hierämtliche Jnti,Nation
vom 6. Juli 1900 , Z . 57211 ), bekanutgemacht , dass die Verlagsbuchhandlung
Wilhelm Branmüller in Wien Veranlassung getroffen hat , dass in Hinkunft
alle von den politischen Behörden einlangenden und für das „Österreichische
Ärztekammer -Blatt " bestimmten derartigen Concnrsansschreibungen kostenlos im
redactionellen Theile dieses Blattes eingeschaltet werden.

Hievon werde » alle politischen Bezirksbehörden Niederösterreichs in die
Kenntnis gesetzt.

1«.
Das Necursrecht der Anrainer bei Genehmigung

von Belriebsanlagen.
Die k. k. n -ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . Februar

1901 , Z . 16007 , im Wege des Magistrates (M .-Z . 16308 ) dem
magistratische » Bezirksamte für den XII . Bezirk nachstehende»
Erlass des Ministeriums des Innern vom 18. Februar 1901,
Z . 39800 , zur Kenntnis gebracht:

Mit der Statthalterei -Entscheidung vom 20 . September 1900 , Z . 62377,
wurde dem A. A . unter Behebung des Bescheides des magistratischen Bezirks¬
amtes für den XII . Bezirk in Wien vom 9. März 1900 , Z . 40109 , die ge¬
werbepolizeiliche Genehmigung für die Errichtung einer Betriebsaulage zur
Erzeugung von Spirituosen und Liqnenren auf kaltem Wege in Wien , XII .,
Arndtstraße 40 , unter mehrfachen Bedingungen und Beschränkungen ertheilt.

Gegen diese Entscheidung haben die Gemeinde Wien , der Bezirksschul-
rath der Stadt Wien und die Anrainerin I . S . rechtzeitig Ministerialrecurse
eingebracht.

Die Recurse der Gemeinde Wien und des Wiener Bezirksschulrathes ver¬
suchen nachzuweisen , dass durch die Projektierte Betriebsanlage eine Feners-
gefahr für das Schulgebäude Nr . 189 in der Schönbrnnnerstraßc und gesund¬
heitsschädliche Einwirkungen für die dasselbe besuchenden Schulkinder entstehen
werden.

Bei Überprüfung der angefochtenen Entscheidung konnte das Ministerium
des Innern nicht die Wahrnehmiing machen , dass bei Ertheilung des Consenses
die Vorschriften des Z 26 G .-O ., wonach bei Genehmigung von nicht dem
Ediktalverfahren unterliegenden Betriebsanlagcn , insbesondere von amtswegen
darauf zu achten ist, dass für Schulen aus derlei Gewerbeanlagen keine Störung
erwachse , nicht gehörig beachtet worden wäre.

Die der Erhebung vom 9 . Februar I960 beigezogenen Sachverständigen
haben übereinstimmend ihr Gutachten dahin abgegeben , dass bei Vorschreibnng
der von ihnen beantragten Bedingungen aus dem Bestände oder Betriebe der
projectierten Anlage weder für die Schule oder für die dieselbe besuchenden
Kinder eine Gefährdung im Falle eines in der Betriebsanlage entstehenden
Feuers , » och für die Schulkinder eine sanitäre Belästigung eintreten wird.

Gestützt auf dieses, sowie auf das Gutachten ihrer eigenen Sachver¬
ständigen , welche Gutachten auch hier als zutreffend befunden wurden , hat die
Statthalterei die Errichtung und den Betrieb der projectierten Anlage unter
den von den Sachverständigen beantragte » Bedingungen für zulässig erklärt
und daher den Vorschriften des Z 26 cit . in vollem Umfange entsprochen.

Das Ministerium des Innern findet sonach die Beschwerden der Ge¬
meinde Wien und des Bezirksschulrathes Wien als unbegründet znrUckznweisen.

Den Recurs der Anrainern , I . S . findet das Ministerium des Innern
als nnstatthast zurllckziiweisen , weil es sich im vorliegenden Falle um eine nicht
dev, Ediktalverfahren unterliegende Betriebsanlage handelt und die Gewerbe¬
ordnung eine Beiziehung von Anrainern zur gewerbepolizeilichen Prüfung der
allenfalls in Betracht kommenden Übelstände einer sochen Anlage nicht vor¬

schreibt, den Anrainern daher auch in derlei FiNen ein Recht auf die Ladung
zu einer etwa anberanmteii Erhebung , sowie zur Vorbringnng von Ein¬
wendungen und zur Recursführung gegen die Nicht ' oder angeblich unge¬
nügende Berücksichtigung ihrer vermeintlichen Interessen nicht zusteht.

Das Ministerium des Innern findet jedoch den nicht vollkommen klar
gefassten ersten Satz des Punktes 15 der Consensbedingnngen wie folgt zu
fassen : „Die Maximalmenge des Gesammtvorrathes an unverarbeitetem Spiritus
i» der Betriebsanlage darf 10 üi niemals üversteigen "— und weiters aus
öffentlichen Rücksichten den Eonsens noch durch die Bedingung zu ergänzen,
dass jene Räume , in welchen unverarbeiteter Spiritus oder Spirituosen ge¬
lagert werden , mit massiven eisernen , von außen verschließbaren Thür - und
Fensterläden zu versehen sind.

11 .

Verlängerung des Einlösungstermines für die Silber
fcheidemiinzen zu SV, 1v und S kr. ö. W.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 2. März 1901,
M .-Z . 14682/III:

Das k. k. Finanzministerium hat zufolge Erlasses vom 19 . Februar 1901,
Z . 8594 , den in der Verordnung vom 5 . Februar 1900 , Z . 7084 , R .-G .-Bl.
Nr . 24 (V .-Bl . Nr . 27 ), festgesetzten Termin für die ausnahmsweise nach¬
trägliche Einlösung der mit den Verordnungen vom 23 . Juni 1894 , R .- G .-Bl.
Nr . 125 , und vom 18 . December 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 192 , - inberufenen und
bereits präcludiertcn Silberscheidemünzen zu 20 . 10 und 5 kr. ö. W . bei den
als Verwechslungscaffen fungierenden landesfürstlichen Lassen (in Nieder-
Lsterreich der Staats -Centralcassa ) gegen gesetzliche Zahlungsmittel mit
50 Percent des Nennwertes nm ein weiteres Jahr , d i . bis zum 15 . Februar
1902 verlängert . *

12 .

Zulassung der Verwendung von Gipsgnsswänden
nach dem System Drapala.

In Erledigung des Ansuchens des Ignaz Drapala , Baumeister , VI .,
Gumpendorferstraße 35 , wurde auf Grund des Gutachtens des Stadthanamtes
zufolge Magistrats -Beschlusses vom 6 . März 1901 , Z . 12849/IX , di - Ver¬
wendung von aus Stuccatnrrohrstücken und Kohlenschlacke in Verbindung mit
Gips bestehenden Gipsgufsplatlen nach dem vom Genannten vorgelegten
Muster zur Herstellung von Wänden im Sinne des Schlusssatzes des Z 37
der Wiener Bauordnung unter folgenden Bedingungen für das Gebiet der
Stadt Wien als zulässig erklärt:

1. Diese Platten werden nur insolange als Baumaterial für Wände in
Wien als zulässig erklärt , als dieselben dem überreichten Muster entsprechen.

2 . Zur Herstellung von Wänden dürfen nur vollkommen trockene
Platten verwendet werden ; die letzteren müssen untereinander , sowie mit den
anderen Gebäudewänden zur Verhinderung des Umfallens mit Gipsmörtel,
erforderlichen Falles auch unter Anwendung weiterer Hilfsmittel gut ver¬
bunden werden.

3 . Die aus diesen Platten hergestellten Wände dürfen zur Abtrennung
einzelner Bestandtheile einer Wohnung oder eines Geschäftslocales , jedoch nicht
zur Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäftslocale , und nur dann
angewendet werden , wenn diese Wände keiner Belastung ansgesetzt , und nicht
höher als ein gewöhnliches Stockwerk ausgeführt werden.

Die Wände müssen bei einer Zimmertiefe bis 5 50 m und normaler
Stockwerkshöhe in unverputztem Zustande eine Dicke von mindestens 5 om
besitzen. Bei Wänden von größerer Länge und mehr als Stockwerkshöhe hat
die Wandstärke mindestens 7 >/z om zu betragen . Nach Lage der örtlichen Ver¬
hältnisse können mit Zustimmung der Baubehörde auch andere Wandstärken
zur Verwendung kommen.

Derartige Wände können bei untergeordneten und provisorischen Objecten
auch als Umfassungswände , jedoch nicht an Stelle der Feuermauern zur An¬
wendung gelangen , wenn nicht stcherheitspolizeiliche oder andere Rücksichten
gegen die Anwendung dieses Materiales sprechen, worüber im einzelnen Falle
die Entscheidung der Baubehörde umsomehr Vorbehalten bleiben muss , als
bei Durchnäffung der Wände eine Verminderung der Festigkeit eintritt.

4 . Die beabsichtigte Ausführung derartiger Wände ist in den Consens-
Plänen anszuweisen.

5 . Die Aufstellung solcher Wände hat in der Regel auf Traversen zu
erfolgen und gehört zu den Befugnissen der concessionierten Bangewcrbe-
treibenden , da es sich hier um sicherheitspolizeiliche Rücksichten, insbesondere
auch um die Beurtheilung der Tragfähigkeit von Decken und Trägern handelt.

Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen , eventuell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewillchnng ans Grund der praktischen Er¬
fahrungen mit diesem Baumateriale bleibt Vorbehalten.

Das beigebrachte Muster wurde im Evideuzbureau des Stadtbanamtes
hinterlegt.

1
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Bezirkshauptmattnschaft Unter -Gänserndorf.
Kundmachung des Ministeriums des Innern vom >3 . März

1901 , betreffend die Errichtung einer Bezirkshauptmannschaft in
Unter -Gänserndorf in Niederösterreich (R .-G .-Bl Nr . 27 ) :

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 17 . April 1899 in theilweiser Änderung der mit der Verordnung des
Ministeriums des Innern vom 10 . Juli 1868 , R .-G .-Bl . Nr . 101 , kund¬
gemachten administrativen Eintheilnng des Erzherzogthnmes Österreich unter
der Enns die Errichtung einer Bezirkshauptmannschaft in Unter -Gänserndorf
alleranädigst zu genehmigen geruht , deren Amtsbezirk die von den derzeitigen
politischen Bezirken Floridsdorf und Mistelbach abzutrenuenden Gerichtsbezirke
Matzen und Marchegg , sowie Zistersdorf zu umfassen hat.

Die Aintsrvirksamkeit der Bezirkshanptmannschaft Unter -Gänserndorf hat
am 1. Juni 1901 zu beginnen.

14 .

Öffentliche Sammlungen.
Die k. k. n .- ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 5 . Februar 1901,

Z . 6246 , dem Jubiläums - Kirchenbauvereine in Amstetten über sein
Einschreiten äs prass . 22 . November 1900 die Bewilligung zur Sammlung
milder Gaben für Bereinszwecke in Niederösterreich , jedoch mit Ausschluss der
Sammlung von Haus zu Haus für das Jahr 1901 zu ertheilen gesunden.

Hievon werden die k. k. Bezirkshauptmaunschaft Amstetten unter Bezug¬
nahme auf den Bericht vom 24 . December 1900 , Z . 21641 , zur Verständigung
des genannten Kirchenbauvereines , ferner alle anderen Bezirkshauptmann¬
schaften Niederösterreichs , der Wiener Magistrat , die k. k. Polizei -Direction in
Wien , die Stadträthe in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Ubbs unter
Bezugnahme auf den hierämtlichen Erlass vom 8 . März 1800 , Z . 202816,
der Wiener Magistrat auch behufs Verständigung der magistratischen Bezirks¬
ämter in Kenntnis gesetzt. (M .-Z . 10939/III .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 7. Februar 1901,
Z . 10771 , dem Verein „ Unter aämirabiiis " in Abänderung der mit
dem hierämtlichen Decrete vom 12 . Jänner 1901 , Z . II1671 , für ein halbes
Jahr erlheilten Sammelbewilligung unter Ausrechthaltung aller übrigen in dem
oben citierten Decrete bestimmten Modalitäten gestattet , die Sammlung in zwei
getrennten Zeiträumen von je drei Monaten , und zwar vom 15 . Februar bis
15 . Mai und vom 1. October bis 31 . December 1901 veranstalten zu dürfen.
(M .-Z . 19930 III .)

Die k. k. n -ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 16 . Februar 1901
Z . 13185 , dem Frauen - W o hlthäti g keitsv ereine für Wien und Um¬
gebung in Wien über dessen Ansuchen in Würdigung der eingebrachten
Gesuchsgründe und mit Rücksicht auf die ans der statutarischen Organisation
des Vereines resultierenden besonderen Verhältnisse in Abänderung des hier¬
ämtlichen Erlasses vom 14 . Jänner 1901 , Z . 111674 , die damit für den
Wiener Polizeirayon für ein halbes Jahr und mit der Beschränkung auf
eine Sammelperson ertheilte Sammelbewilligung auf das ganze Jahr 1901
erstreckt und gestattet , wie bisher durch die jeweiligen Mitglieder der einzelnen
Bezirksvereine in den betreffenden Bezirken sammeln zu lassen , wobei jedoch
bemerkt wird , dass ans principiellen Gründen alle übrigen im obcitierten Erlasse
enthaltenen Beschränkungen ausrecht bleiben müssen . (M .-Z . 13396/III .)

Die k. k. n .-ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 1. März 1901 , Z . 16259,
in besonderer Würdigung der vorgebrachten Gesnchsaründe in Abänderung des
hierämtlichen Erlasses vom 11 . Jänner 1901 , Z . 106681 , die damit dem
Vereine „ Werk des heil . Franciscus Regis " für ein halbes Jahr und
mit der Beschränkung auf eine Sammelperson für Niederösterreich ertheilte
Sammelbewilligung ausnahmsweise auf das Jahr 1901 erstreckt.

Alle übrigen im citierten hierämtlichen Erlasse enthaltenen Beschränkungen
bleiben aufrecht . (M .-Z . 17441/III .)

Die k. k. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . März 1901 , Z . 12041,
der Gesellschaft vom blauen Kreuze  in besonderer Würdigung der
Gesuchsgründe in Abänderung des hierämtlichen Erlasses vom 29 . Jänner
1901 , Z . 2839 , womit der genannten Gesellschaft die Bewilligung erlheilt
wurde , während eines halben Jahres mit Verwendung nur einer Sammel-
perso » im Kronlande Niederösterreich sammeln zu dürfen , ausnahmsweise
gestattet , mit der Durchführung der Sammlung zwei Personen zu betrauen,
wobei bemerkt wird , dass alle übrigen im oben citierten Erlasse enthaltenen
Beschränkungen aufrecht erhalten bleiben . (M .-Z . 18149/III .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . März 1901 , Z . 18309,
dem St . Josef - Knaben - Asylverein in Wien  die Bewilligung ertheilt,
zu Vereinszwecken im Jahre 1901 im Kronlande Niederöflerreich mit Aus¬
nahme des Stadtgebietes Wiener -Neustadt , bei bekannten Wohlthätern , also
mir Ausschluss des Sammelns von Haus zu Hans , sowie bei öffentlichen Be¬
hörden und Ämtern eine Sammlung milder Spenden zu veranstalten.

Mit der Durchführung der Sammlung dürfen höchstens zwei Personen
betraut werden , die der k. k. Polizei -Direction behufs Vidierung des auf ihre»
Namen lautenden und mit ihrer Petsonsbeschreibung versehenen Sammlungs-
Cerlificates namhaft zu machen sind . (M .-Z . 18461/IIl .)

II. NlMNlüivliestimmnmM.
Hemeindel ath:

»5

Ergänzung der Bestimmungen über die Bezüge
der städtischen Diener und der ihnen gleichgestellten

Bediensteten.
Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Sitzung vom

b . März 1901 , Z . 2136 , nachstehenden Beschluss gefasst:
Im Z 11 der Bestimmungen über die Bezüge der städtischen Diener

und der ihnen gleichgestellten Bediensteten ist als 3 . Abschnitt folgender Passus
auszunehmen:

„Wird einem noch nicht im Dienste der Gemeinde stehenden eine mit
Gehalt verbundene Stelle eines städtischen Dieners oder eines den städtischen
Dienern gleichgestellten Bediensteten verliehen , so ist ihm der Bezug an Gehalt
und sonstigen Zulagen mit dem Tage des Dienstantrittes anznweisen ."

KIMmlh:
i « .

Abgabe von Banwaffer.
Der Stadtrath hat mit Beschluss vom 6 . März 1901 die Wiederabgabs

von Bauwasser nach den Bestimmungen des Stadtraths -Beschlusses vom 2 . März
1898 , Z . 1769 , und auf Widerruf jedoch nur bis zum Maximalquautum von
täglich 25 lil genehmigt . (M .-Z . 340/VII .)

.MaMl al:
L7

Vereinfachung des Zustellungsdienstes.
Erlass des Bürgermeisters Dr . lkueger vom  26 . Februar

1901 , M .-D .-Z . 448 , au die Amtsleiter der magistratischen Be¬
zirksämter für den II . bis VII ., IX . bis XII . und XV . bis
XX . Bezirk:

Es wurde die Wahrnehmung gemacht , dass die zum Znstellungsdienste
verwendeten Amtsdiener der magistratischen Bezirksämter theilweise überbürdet
sind , jedenfalls aber in weit höherem Maße zur Dienstleistung herangezogen
werde » , als die den Gemeindebezirkskanzleien zugewiesenen Amtsdiener;
weiters ergab sich durch eine Umfrage , dass der Vorgang hinsichtlich der
Zustellung der von den Bezirksvertretungen , Ortsschulräthen und Armeu-
iustituten ausgehenden Geschäftsstücke , Sitzungseinladungen u . s. w . in den
verschiedenen Bezirken kein gleichförmiger ist, während nämlich die Zustellung
derartiger Geschäftsstücke in der Mehrzahl der Bezirke durch die den Herren
Bezirksvorstehern zugetheilten Amtsdiener erfolgt , welche im übrigen zum
Znstellungsdienste nicht herangezogen werden , wird in einigen Bezirken die
Zustellung aller oben bezeichnet ?» Acten oder doch der Ortsschulraths-
Erledigungen durch die Amtsdiener der Bezirksämter vorgenommen.

Um nun eine Zersplitterung der Kräfte zu vermeiden , die bei Vornahme
von Zustellungen durch zwei Amtsdiener in einem und demselben Hanse , ja
bei einer und derselben Partei , naturgemäß eintritt , sowie behufs gleichmäßiger
Verwendung der Amtsdiener der Bezirksämter und der Bezirksvertretungen
und zur Erzielung eines einheitlichen Vorganges finde ich folgende Anordnung
zu treffen:

Die den Herren Vorstehern der Bezirke II bis VII , IX bis XIII,
XV bis XX zugewiesenen Amtsdiener sind , unter Aufrechthaltnng ihrer dienst¬
lichen Unterordnung unter den betreffenden Bezirksvorsteher und unbeschadet
der in ihrem Wirkungskreise liegenden sonstigen Amtspflichten , in einer zwischen
den Herren Bezirksvorstehern und Bezirksamtsleitern zu vereinbarenden Weise
zum Znstellungsdienste derart heranzuziehen , dass die Zustellung sämmtlicher
Erledigungen , Einladungen , Erhebungsacten u . s. w ., gleichgiltig , ob sie vom
Magistrate , magistratischen Bezirksamte , von der BezirkSvertretnng , vom Orts-
schulrathe oder Ärmeninstitnte ausgehen , nach Rayons besorgt wird , für welche
sowohl die Diener der Bezirksämter als die der Gemeindebezirkskanzleicn
bestimmt werde » .

Hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen , dass den Dienern der Bezirks¬
vertretungen mit Rücksicht auf ihre sonstigen Obliegenheiten kleinere Rayons
zugewiesen werden.

Nicht unerwähnt kann ich lassen , dass der bezeichnte Vorgang im
XIII . Bezirke seit dem Jahre 1892 geübt wird und sich dort bestens be¬
währt hat.

Hievon werden Herr Bezirksleiter mit der Aufforderung in Kenntnis
gesetzt, mit dem Herrn Bezirksvorsteher wegen Durchführung der vorstehenden
Anordnung ehestens das erforderliche Einvernehmen zu Pflege » .
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18 .

Unfallserhebungen gemäß H «kl des Krankenver-
fichernngsgesetzes trotz bereits vorausgegaugener
Nachforschungen der Arbeiter Ilnfallbersichernngs

anstalt.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 6 Februar

1901 , M .-Z . 8620/XVIII:
Anlässlich einer Beschwerde des magistratischen Bezirksamtes für den

XVIII . Bezirk über die Übung der Arbeiter - Unfallversicherungsanstalt für
Niederösterreich in Wien , über Unfälle , insbesondere in Bau - oder Fnhrwerks-
betrieben in Wien , welche ihr zur Kenntnis gekommen sind , selbständig durch
Anstaltsbeamte Erhebungen beziehungsweise Einvernehmungen vorzunehmen,
wurde dem Wiener Magistrate mit dem Erlasse der k. k. n .-ö. Statthalterei
vom 24 . Jänner 1901 , Z . 4943 <M .-Z 8620/XVIII ex 1901 ) , eröffnet , dass
dieser zunächst in den besonderen Verhältnissen , unter welchen in diesen Be¬
trieben Unfälle sich ereigne » , begründete Vorgang dem Gesetze nicht wider¬
streitet , da es der Anstalt schon als betheiligte Partei nicht benommen sein
kann , geeignete Erhebungen nach ihrem Ermessen wann immer über die für
ihre Verwaltung , also auch für die Beziehungen zu ihren durch Unfälle be¬
schädigten Mitgliedern in Betracht kommenden Umstände vorzunehmen.

Selbstverständlich haben aber die Bezirksämter in dem im H 31 des
Uusallversicherungsgesetzes bezeichnet « ! Falle die vorgeschriebene amtliche Unfalls¬
erhebung auch dann vorznnehmen , wenn etwa die Anstalt bereits selbständig
durch ihre eigenen Organe die Umstände des Unfalles festgestellt habe » sollte.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt znr Kenntnisnahme und
Danachachtung verständigt.

ir».
Kranken - und Reeonvalescenten Urlaube für

städtische Diurnisten.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 16 . Februar

1901 , M .-D .-Z . 89 ox 1901 :
Von erkrankten Diurnisten langen nicht selten Gesuche um Gewährung

von Krankheits - und Reconvalescenten -Urlanben ein ; die Einbringung der¬
artiger Gesuche ist jedoch weder zur Abwesenheit vom Amte , noch zum Fort-
bezuge des Diurnums erforderlich , weil im Erkrankuugssalle einerseits der
vorschriftsmäßig erbrachte Nachweis der Krankheit genügt , um das Wegbleibeu
vom Amte als gerechtfertigt erscheinen zu lassen , andererseits der Fortbezug
des Diurnums für die Dauer der Krankheit — längstens für 20 Woche » —
durch die Gemeinderaths -Beschlüffe vom 22 . Juli l898 , Z . 7411 , 3 . März
1899 , Z . 12308 , und vom 2 . Juni 1899 , Z . 2945 , betreffend die Kranken¬
versicherung der städtischen Bediensteten , gesichert ist.

Auch zum zeitweiligen Aufenthalte eines Diurnisten außerhalb Wiens ist
nach der Vollzngsvorschnft , betreffend die Krankenversicherung der städtischen
Arbeiter (Bediensteten ) , kein Urlaub , sondern nur die Zustimmung des zu¬
ständigen städtischen Arztes nothweudig ; in weiterer Ausführung dieser Be¬
stimmung wird jedoch hiemit noch angeorduet , dass die betreffenden Diurnisten
im Falle ihrer mit Zustimmung des städtischen Arztes erfolgenden Abreise von
Wien die schriftliche Meldung hierüber dem unmittelbaren Vorgesetzten ein¬
zusenden haben.

Von der Einbringung von Urlaubsgesuchen in den erwähnten Fällen
hat es demnach das Abkommen zu finde » .

Bei diesem Anlasse wird auch darauf anfmerksam gemacht , dass die
Gewährung von Gesuchen um Ertheilnng von Urlauben für die Zeit nach
Ablauf der 20 . Krankheitswoche im Widerspruche mit den Bestimmungen über
die Krankenversicherung der städtischen Arbeiter (Bediensteten ) stünde , weshalb
derartige Gesuche unter keinen Umständen berücksichtigt werden können.

2«
Eingabe » nm Zusicherung der Aufnahme in den

Wiener Heimatsverband sind stempelpflichtig.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 12 . März

1901 , M .-D .-Z . 597:
Es ist zu meiner Kenntnis gelangt , dass hinsichtlich der Stempelpflichtig-

keit der aus Grund des H 5 der Heimatsgesetznovelle eingebrachten Eingaben
wegen Zusicherung der Ausnahme in den Wiener Heimatsverband bei den
magistratischen Bezirksämtern verschiedene Anschauungen herrschen.

Zur Erzielung eines einheitlichen Vorganges mache ich daher aufmerksam,
dass — wie schon in der Bezirksamtsleiterconferenz vom 6. Juli 1900 mit-
getheilt worden war — zwar die in Gemäßheit der ZZ 2 bis 4 dieser Novelle
eingebrachten Gesuche um Aufnahme in den Heimatsverband als stempelfrei
zu behandeln sind , dass jedoch die Heimatsgesetznovelle keine Anhaltspunkte
für die Stempelfreiheit der nach Z 5 derselben geltend gemachten Ansprüche
auflZusicherung der Aufnahme in den Heimatsverband bietet.

Es ist daher bei wahrgenommener Unterlassung der Stempelung der¬
artiger Eingaben nach den bestehenden Stempelvorschriften amtszuhaudeln.

Formelle und stilistische Trennung der Magistrats-
Anträge nach der dem Gemeinderathe , beziehungs¬

weise dem Stadtrathe zustehenden Competenz.
Magistrats -Director Preyer  hat mit Indossat -Erlass vom

14. März 1901 nachstehenden Präsidial -Erlass des Bürgermeisters
Dr . Lueger  ääto . 7. März 1901 , Pr .-Z . 2739 , sämmtlichen
Magistrats -Referenten znr Kenntnisnahme und genauen Danach¬
achtung zugemittelk:

Der Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 6 . März 1901 nachstehenden
Beschluss gefasst:

Der Herr Bürgermeister wird ersucht , an den Magistrat eine Weisung
ergehen zu lassen , dass bei umfangreicheren Anträgen , welche theilweise der
Beschlussfassung des Gemeinderathes zu unterziehen sind , stets diejenigen
Theile , welche durch Stadtraths -Beschluss erledigt werde » können , von den
Theilen , die dem Gemeinderathe vorzulegen sind , formell und stilistisch zu
trennen sind.

Ich ersuche Sie , Herr Magistrats -Director , Veranlassung zu treffen , dass
bei der Ausarbeitung der an den Stadtrath vorznlegenden Magistrats -Anträge im
Sinne dieses Beschlusses vorgegangen wird.
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Aufnahme städtischer Bediensteter.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 15 . März

1901 , M .-D .-Z . 481 sx 1901 , an sämmtliche Departements¬
und Amtsleiter:

Der Herr Bürgermeister hat unterm 27 . Februar 1901 nachstehenden
Erlass an mich gerichtet : „ . ,

„Ich finde mich bestimmt , anzuordnen , da,s von nun an all - Me Personen,
welche als Beamte , Diener oder Diurnisten in den städtischen Dienst aus¬
genommen werden sollen , sowie weiters alle anderen , wie immer bezeichnet -»
Ärbeits - und Hilfskräfte , welche bei der Gemeinde Dienst und Beschäftigung
finden sollen , vor ihrer Aufnahme nur vorznstellen sind.

Gleichzeitig verfüge ich, dass an jedem ersten Donnerstag im Monate:
1 . die Beeidigung der neu ernannten Bürger Wiens;
2 . die Beeidigung der Beamten und sonstigen Angestellten;
3 . die Eideserinnerung der im Dienste der Gemeinde stehenden be¬

förderten Beamten und sonstigen Angestellten;
4 . die Vorstellung aller eingangs bezeichnet « , Personen stattzuftnden hat.
Endlich ordne ich an , dass in die Personalstandesblätter , beziehungsweise

in die Qualificationstabellen der einzelnen die Bemerkung aufzunehmen ist,
zu welcher Umgangssprache sich der Betreffende bekennt.

Ich ersuche Sic , Herr Magistrats -Director , iu diesem Sinne die ent¬
sprechenden Weisungen zu erlassen ."

In Ausführung dieses Auftrages ersuche ich Euer Wohlgeboren , an das
Bureau der Magistrats -Direction stets rechtzeitig die Vor - und Zunamen , die
bisherige und die neue Diensteseigenschast , und bei Vorstellungen und An¬
gelobungen auch die Confessio » , das Heimalrecht , sowie die allsälligen Studien
bezüglich der in Ihr Ressort fallenden Personen bekanntzngeben , damit von
hieramts ein Verzeichnis der zur Vorstellung , Angelobung rc . bestimmten
Personen (mit Ausnahme der neu ernannten Bürger ) angefertigt werden kann.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren zur Danachachtung mit dem Bei¬
fügen in Kenntnis , dass mit Rücksicht darauf , dass der erste Donnerstag im
April ans den Gründonnerstag fällt , die nächsten Vorstellungen , Ange¬
lobungen rc. erst am zweiten Donnerstag den 11 . April 1901 stattfinden
werden.
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Durchführung der Heimatsgefetznovelle.
Dec Wiener Magistrat hat sub M .-D .-Z . 251 sx 1901 nach¬

stehende G es chä f ts an w e is un g zur Durchführung der
H ei in a tsg e setzn o vell  e vom 5 . December 1896 , N .-G .-Bl.
Nr . 222 , hinausgegeben:

1. Auslegung des Gesetzes.
4 . Der Anspruch.

Nach dem Gesetze vom 5 . December 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 222 , erwerben
österreichische Staatsbürger durch zehnjährigen Ersitzungswohnsitz in einer Ge¬
meinde den Anspruch auf die Aufnahme , Ausländer und Persouen , deren
Staatsbürgerschaft nicht nachweisbar ist, den Anspruch auf die Zusicherung der
Aufnahme in de» Heimatverband dieser Gemeinde.

Ersitzungswohnsitz . Den Ersitzungswohnsitz hat jemand in einer
Gemeinde nur so lange , als er eigenberechtigt , sreiwillig und ohne der öffenl-
licheu Armeuversorgung anheim zu fallen , daselbst wohnt.
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Wohnen an einem Orte heißt , daselbst seinen ständigen Aufentbalt haben.
Der Wohnsitz am Wohnorte wird daher durch eine bloß vorübergehende frei¬
willige Entfernung nicht unterbrochen . Nach dem Gesetze gilt er auch durch eine
Abwesenheit , welche lediglich durch die Erfüllung der gesetzlichen Wehrpflicht
verursacht ist, nicht als unterbrochen.

Eigenberechtigt wird eine Person regelmäßig durch die Großjährigkeit,
d .' i . durch Vollendung des 24 . Lebensjahres ; sie wird es ansnahmsweise
früher , durch gerichtliche Großjährig -Erklärnng , oder später , durch gerichtliche
Verlängerung der väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt . Die erlangte
Eigenbcrechtigung kann wieder verloren gehen durch gerichtliche Verhängung
der Vormundschaft wegen Geisteskrankheit.

Freiwillig wohnt eine Person an dem Orte , an welchen , sie ihren Wohnsitz
nehmen will und darf . Unfreiwillig ist an einem Orte die Person , welche
daselbst durch rechtlichen oder widerrechtlichen Zwang festgchalten wird , oder
sich daselbst zwar aufhält , aber kraft einer gesetzlichen Vorschrift oder kraft einer
gesetzlich begründeten behördlichen Verfügung ihren Wohnsitz daselbst nicht
haben darf . So der rechtlich oder widerrechtlich Gefangene , so die Ehefrau
(weil sie den Wohnsitz ihres Gatten theilts , so der aus dem Orte Aus¬
gewiesene (weil er daselbst nicht wohnen darf ) .

Öffentliche Armenversorgung ist nicht nur die Armenversorgiing durch
die Heimatgemeinde , sonder » jede Art der Unterstützung durch eine irgendwo
bestehende öffentliche Armenanstalt . Der öffentlichen Armenversorgiing fällt also
nicht nur der anheim , welcher von seiner Heimatgemeinde unterstützt wird,
sonder » auch der , welcher von der Ausenthaltsgemeinde oder ans irgend einem
Fände , irgend einer Anstalt des Staates , des Landes , einer Cnltusgemeinde,
ans einer Stiftung , welche zur Armennnterstütznng dient , unterstützt wird.

Und der Armenversorgiing fällt nicht nur anheim , wer für seine Person
unterstützt wird , sondern auch, wer für seine alimentationsberechtigten Familien¬
angehörigen unterstützt wird , gleichgiltig , ob die Unterstützung auf seinen oder
ihren Namen gewährt wird.

Nur bestimmte Unterstützungen gelten nach dem G >setze nicht als Acte der
öffentlichen Armenversorgiing , nämlich die Befreiung vom Schulgelde hinsichtlich
der eine Schule besuchenden Kinder , der Genuss eines Stipendiums und eine
nur vorübergehend (d. h. in einer vorübergehenden Nothlage ) gewährte Unter¬
stützung.

Ersitzungszeit . Die Zeit , während welcher der Ersttznvgswohnsitz
dauert , heißt die E sitzungszeit . Nur während der Ersitzungszeit läuft die Er¬
sitzung , d. h. ist der zu ersitzende Anspruch im Entstehen begriffen . Sobald
eine Thatsache eintritt , welche das Entstehen des Anspruches hindert , läuft die
Ersitzung nicht weiter . Die Thatsache » aber , welche das Entstehen des An¬
spruches hindern , hemmen entweder die Ersitzung oder unterbreche » sie.

Hemmiingslhatsachen lassen , solange sie bestehen , die Ersitzung nicht be¬
ginnen und , wenn sie bereits begonnen hat , nicht weiterlanfen ; sobald aber
die Hemmungsthalsache wieder wegfällt , läuft die begonnene Ersitzung weiter,
die vor der Hemmung und die nach der Hemmung verflossene Ersitzungszeit
sind zusammenrechenbar.

Sobald eine Unterbrechungsthalsache eintritt , hört die begonnene Ersitzung
gänzlich auf ; sie kann auch nach Wegfall dieser Thalsache nicht weiter laufen,
sondern nur neu beginnen . Die vor der Unterbrechungsthatsache verflossene
Ersitzungszeit ist daher nicht weiter anrechenbar , ist für die Ersitzung be¬
deutungslos.

Man sagt daher auch : Während einer Hemmnngsthatsache ruht die Er¬
sitzung , durch eine Unterbrechungsthatsache wird sie unterbrochen.

Die Ersitzungszeit ist somit nicht immer eine fortlaufende Kalenderzeit,
sondern kann auch aus Zeitstücken bestehen , zwischen welchen Hemmungsthat-
sachcn liegen.

Welche Thatsachcn sind nun Hemmungs - und welche sind Unterbrechungs-
Ihatsachen?

Hemmungsthatsachen sind : Der Mangel der Eigenberechtigung , un¬
freiwillige Anwesenheit in der Gemeinde , unfreiwillige Abwesenheit von der
Gemeinde.

Unterbrechungsthatsachen sind : freiwillige Abwesenheit von der Gemeinde
(außer sie ist nur eine vorübergehende , mit der Absicht, den Wohnsitz beizu¬
behalten , verbundene ) und der Eintritt der öffentliche » Armenversorgung.

Mit Rücksicht auf diese Thalsachen ist also die Ersitzungszeit zu berechnen,
um beurtheilen zu können , ob jemand den Anspruch ersessen hat oder nicht.
Die Zeltberechnung muss aber ausgehen vom Zeitpunkte der Geltendmachung
des Anspruches . Wem von diesem Zeitpunkte zurückgerechnet , eine zehnjährige
Ersitzungszeit , ein zehnjähriger Ersitzungswohnsitz in der Gemeinde augerechnet
werden kann , der hat den Anspruch ersessen. Seine Ersitzungszeit muss nicht
in die letzten zehn Kalenderjahre , vom Tage seines Ansuchens zurück gerechnet,
fallen ; denn sie kann ja aus Zeitbruchstücken bestehen , zwischen denen Hemmnngs-
lhatsachen liegen , so dass tue zehn Ersitzungsjahre auf einen mehr als zehn¬
jährigen Zeitraum sich vertheilen . Sobald aber diese Zurückrechnung , bevor sie
volle zehn Ersitzungsjahre ergibt , auf eine Unterbrechungsthatsache stößt, steht
fest, dass der Anspruch nicht ersessen ist ; denn zwischen dieser Unterbrechungs¬
thatsache und dem Zeitpunkte des Ansuchens liegen eben nicht zehn Ersitzungs¬
jahre.

Die Zurückrechnung muss also immer so weit fortgesetzt werden , bis
man entweder die zehn erforderlichen Ersitznngsjahre beisammen hat oder
vorher auf eine Unterbrechungsthatsache stößt . Im ersteren Falle ist der An¬
spruch ersessen, im letzteren nicht.

Von dieser Regel gibt es eine Ausnahme:
Wenn nämlich ein österreichischer Staatsbürger den Anspruch auf die

Aufnahme in den Heimatverband erhebt , so ist zunächst zu untersuchen , ob er
am zweiten Jahrestage vor dem Tage seines Ansuchens seinen Wohnsitz in

der Gemeinde gehabt hat ; hat er ihn daselbst gehabt , so ist weiter zu unter¬
suchen, ob er Vinnen der letzten zwei Jahre vor dem Tage seines Ansuchens
seinen Wohnsitz aus der Gemeinde wegverlegt hat oder unfreiwillig abwesend
gewesen ist. War das eine oder das andere der Fall , so ist nicht vom Tage
seines Ansuchens , sondern vom Tage seiner Entfernung aus der Gemeinde
znrückzurechneu , ob er in der Gemeinde einen zehnjährigen Ersitzungswohnsitz
gehabt hat ; hat er ihn gehabt , so bleibt ihm der Anspruch trotz seiner Ab¬
wesenheit in den letzten zwei Jahren , vorausgesetzt , dass er nicht seit seiner
Entfernung aus der Gemeinde der öffentlichen Armenversorgung anheimgefallen
ist. Denn nur die Abwesenheit soll seinem Ansprüche nicht schaden.

Hat aber der , welcher den Anspruch auf die Aufnahme iu den Heimat-
Verband erhebt , am zweiten Jahrestage vor dem Tage seines Ansuchens seinen
Wohnsitz nicht in der Gemeinde gehabt , so hat er keinen Anspruch mehr , auch
wenn er ihn vor seiner Entfernung gehabt hat.

Diese Ausnahme gilt nicht für Ansuchen um Zusicherung der Aufnahme
iu den Heimalverbaud.

Schließlich ist noch zu beachten , dass die Berechnung der Ersitzungszeit
nie über den k. Jänner 1891 znrückgehen kann.

L . Die zur Geltendmachung des Anspruches Berechtigten.

1. Berechtigt zur Geltendmachung des Anspruches ans die Aufnahme
in den Heimatverband ist vor allem der , welcher ihn selbst besessen hat . Er
ist der unmittelbar Ansprnchberechtigte , sein Anspruch ein unmittelbarer.

2 . Berechtigt dazu sind aber auch seine Nachfolger im Heimatrechte.
Nachfolger im Heimatrechte sind die Personen , deren Heimatrecht durch

das einer anderen Person nothwendig bestimmt wird , so dass Veränderungen
im Heiniatrechte dieser Person auch ihr Heimatrecht mitverändern.

Solange Veränderungen des Heimatrechtes einer Person auch das
Heimatrecht anderer Personen (der Kinder , der Gattin ) mitverändern können,
so lange besteht zwischen jener Person ( dem Vorgänger im Heimalrechte ) und
diesen Personen (den Nachfolgern ) ein besonderes Gewaltverhältnis bezüglich
des Heimatrechtes.

Das Gesetz bestimmt nun , dass der , welcher selbst den Anspruch aus die
Aufnahme ersessen hat , ihn seinen Nachfolgern im Heiniatrechte so vermittelt,
wie er ihnen sei» Heimatrecht vermittelt . Daraus folgt : Solange das oben
bezeichnte Gewaltverhältnis dauert , können die Nachfolger im Heimatrechte
den nnmittelbaren Anspruch , den ihr Vorgänger im Heimatrechte geltend
machen könnte , statt seiner geltend machen.

Und wenn das Gewaltverhältnis schon aufgehört hat , können die Nach¬
folger im Heimatrechte den nnmittelbaren Anspruch , den der Vorgänger am
Endpunkte des Gewaltverhältnisses hätte geltend machen können , noch immer
geltend machen . Sie können es in diesem zweiten Falle so lange , bis sie selbst
einen nnmittelbaren Anspruch ersessen haben.

Sie können es nicht mehr , wenn ihr Vorgänger im Heimatrechte am
zweiten Jahrestage vor dem Tage ihres Ansuchens in der Gemeinde nicht
wohnhaft , sondern freiwillig weggezogen oder unfreiwillig entfernt worden war.

3 . Berechtigt zur Geltendmachung des Anspruches auf die Anfnahme
in den Heimatverband ist endlich auch die bisherige Heimatgemeinde des
Anspruchberechtigten . Sie kann den Anspruch statt seiner oder statt seiner
Nachfolger im Heimatrechte geltend machen . Sie kann daher im allgemeinen
einen Anspruch nur geltend machen , solange der ursprünglich Anspruchberechtigte
oder seine Nachfolger im Heimalrechte einen Anspruch geltend machen könnten.
Diese Regel hat aber eine Ausnahme . Wenn der unmittelbare oder der mittel¬
bare Anspruch bloß deshalb abgewieseu werden müsste , weil der unmittelbar
Anspruchberechtigte am zweiten Jahrestage vor dem Ansuchen nicht in der
Gemeinde wohnte , so ist dem Ansuchen der Heimatgemeinde noch immer statt¬
zugeben , wenn der unmittelbar Ansprnchberechtigte am fünften Jahrestage vor
dem Tage des Ansuchens seiner Heimatgemeinde noch in der Ersttzungsgemeinde
gewohnt hat.

4 . Den Anspruch auf Zusicherung der Anfnahme in den Heimatverband
kan» nur erheben , wer ihn selbst ersessen hat.

6 . Die Geltendmachung des Anspruches , die Beweislast und die
entscheidende » Behörden.

Der Anspruch kann mündlich oder schriftlich geltend gemacht werden.
Gesuche oder Protokolle , in welchen der Anspruch ans die Aufnahme in den
Heimatverband erhoben wird , sind stempelsrei . Der Gesnchsteller muss der
Gemeinde olle jene Thatsachen klarlegeu , welche die Entstehung des Anspruches
bedingen.

Der unmittelbar Anspruchberechtigte muss somit seine Aufenthalte und
seine wirtschaftliche Lage während des ganze » Zeitraumes , innerhalb dessen er
den Anspruch ersessen zu haben behauptet , darlegen und beglaubige » .

Der mittelbar Anspruchberechtigte muss die Aufenthalte und die wirt¬
schaftliche Lage seines Vorgängers im Heimalrechte während des ganzen Zeit¬
raumes , innerhalb dessen sein Vorgänger nach seiner Behauptung den Anspruch
ersessen hat , darlegen und beglaubigen . Außerdem muss er sein Nachfolgerecht
(sein Gewaltverhältnis zum Vorgänger ) darlegen und beglaubigen.

Endlich muss er aber auch Nachweisen , dass er im Zeitpunkte seines
Ansuchens nicht selbst einen nnmittelbaren Anspruch auf die Aufnahme in den
Heimatverband einer anderen Gemeinde , als gegen die er seinen mittelbaren
Anspruch erhebt , bereits ersessen hat . Er muss also auch seine eigenen Auf¬
enthalte und seine eigene wirtschaftliche Lage während des Zeitraumes vor
seinem Ansuchen , innerhalb dessen er einen unmittelbaren Anspruch hätte er¬
sitzen können , darlegen und beglaubigen.
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Die Heimatgemeinde muss die Aufenthalte und die wirtschaftliche Lage
desjenigen , für den sie den Anspruch erhebt , innerhalb des für seinen Anspruch
maßgebenden Zeitraumes darlegen und beglaubigen . Sie muss also Nachweisen,
dass der , dessen mittelbaren Anspruch sie geltend macht , einen unmittelbaren
nicht selbst ersessen hat , und dass sein Vorgänger im Heimatrechte den Anspruch
ersessen hat.

Sie muss außerdem darlegen , dass sie die Heimatgemeinde (Zuweisungs-
gemeinde ) dessen ist, für den sie den Anspruch geltend macht.

Über die Form dieser dem Gesnchsteller obliegenden Darlegung und
Beglaubigung der für die Ersitzung des Anspruches maßgebenden Thaisachen
ist Folgendes zu bemerken:

Die Anfenthaltsaugabe » müssen den ganzen maßgebenden Zeitraum , vom
Zeitpunkte des Ansuchens zurück, ausfüllen . Die Aufenthaltsbestätigungen
müssen von den Behörde », welche den Aufenthalt an einem Orte zu bestätigen
berechtigt sind , ausgestellt sein ; andere Bestätigungen sind nur , wenn behördliche
Bestätigungen unmöglich zu erbringen sind , znzulassen.

Der Gesuchsteller muss auch den Nachweis erbringen , dass der fragliche
Aufenthalt an den einzelnen Aufenthaltsorten kein unfreiwilliger war . Geht
dies nicht aus den Aufenthaltsbestätigungen selbst unzweifelhaft hervor — was
gewöhnlich nicht der Fall sei» wird — so ist von ihm insbesondere die Be¬
stätigung zu erbringen , dass der, um dessen Aufenthalt es sich handelt (der
unmittelbar Anspruchsberechtigte oder sein Nachfolger ), während des ganzen
maßgebenden Zeitraumes keine Freiheitsstrafe erlitten hat . Eine solche Be¬
stätigung kann die Behörde , welche die Evidenzblätter über Freiheitsstrafen
führt , ertheilen.

Der Nachweis , dass der unmittelbar Auspruchberechtigte während des
maßgebende » Zeitraumes nicht der öffentlichen Armenversorgung anheimgefallen
ist, kann im allgemeinen auch durch Bestätigungen seiner Heimats - und seiner
jeweiligen Aufenihaltsgemeinde erbracht werden ; es kann aber auch aus den
Gesuchsangabeu über seine wirtschaftliche Lage während des maßgebenden Zeit¬
raumes , wenn dieselben vollkommen glaublich sind , hervorgrhen.

Zur Klarstellung dieses Umstandes ist es jedoch rathsam , die Äußerung
des Gkmeinde -Armeuamles der Heimatgemeiude und der Aufenthaltsgemeinden
zu verlangen.

Über die Berechtigung des erhobenen Anspruches entscheidet zunächst jene
Gemeinde , gegen die der Anspruch erhoben wird , selbst durch jenes Organ,
welches zur Aufnahme oder Zusicherung der Aufnahme in den Heimatverbaud
berufen ist . In Wien ist dies der Ausschuss des Gemeinderathes für Heimat¬
rechts - und Bürgerrechtsverleihung.

Unterlässt es dieses Organ , binnen sechs Monaten von der Einbringung
des ordnungsgemäßen Ansuchens zu entscheiden , so hat über Beschwerde des
Gesuchstellers die der Gemeinde Vorgesetzte politische Behörde zu entscheiden.
Dies ist für Wien die k. k. n .-ö. Statthaltern.

Ordnungsgemäß ist aber ein Ansuchen nur , wenn es mit allen Belegen
versehen ist, aus denen entnommen werden kann , ob der erhobene Anspruch
gesetzlich begründet ist oder nicht.

Gegen die abweisliche Entscheidung der Gemeinde , wie der Vorgesetzten
politischen Behörde findet der Rechtszug nach den allgemeinen Bestimmungen
über die Anfechtbarkeit von Erkenntnissen in Hcimatsfragen statt . Gegen zwei
gleichlautende Entscheidungen der politischen Behörden ist somit ein Rechtszug
ausgeschlossen.

II . Die Geschäftsbchandlnng von Ansuchen nin die Ausnahme oder die
Zusicherung der Aufnahme in den Wiener Heimatverband auf Grund der

Ersitzung.

^ . Behandlung der Ansuchen.
Ansuchen um Aufnahme oder Zusicherung der Aufnahme in den Wiener

Heimatverband sind von den in Wien wohnhaften Personen oder von ihren
Heimatgemeinden au das magistratische Bezirksamt ihres Wohnortes , von
auswärts wohnhaften Personen und von ihren Heimatgemeinden an den
Magistrat (Departement XVI ) zu richten . Über die von Einzelpersonen und die
von Gemeinden gestellten Ansuchen ist je ein eigenes Jndexmarginale zu führen.
Die Ansuchen um Aufnahme in den Heimatverband sind stempelfrei.

Die Ansuchen können schriftlich Angebracht oder zu Protokoll gegeben
werden.

In beiden Fällen ist es Sache des Ansuchcuden , die zur Begründung
seines Anspruches erforderlichen Angaben zu machen und durch die ent¬
sprechenden Belege zu beweisen . Nur der Umstand , ob dem geltend gemachten
Ansprüche etwa eine von der Gemeinde Wien gewährte Armenunterstützung
eutgegensteht , wird stets von amtswegen mittels des Central -Armencatasters
des Armen -Departements erhoben.

Ergeben sich Zweifel über Thatsachen , welche für die Ersitzung des
Anspruches maßgebend sind , so ist der Gesuchsteller schriftlich oder im Wege
des Protokollarverfahreus zur Aufklärung eivznladen , oder die nölhige Auf¬
klärung von der maßgebenden Behörde einzuholen.

Auf Grund der Partei -Angaben und der zu ihrer Bestätigung bei¬
gebrachten Beweismittel , sowie der etwaigen Amtserhebuugen ist sodann eine
Thatbestandsaufnahme anzufertigen , für welche besondere Formnlarien (Arbeits¬
bogen ) ausgegeben werden.

Diese Ärbeitsbogen sollen eine rasche Übersicht über alle für die be¬
hauptete Auspruchersitzung maßgebenden Verhältnisse und Thatsachen ermöglichen
und bloß als Amtsbehelf für die Entscheidung dienen . Sie sind kein Bestaud-
theil des Actes , sondern nur ein Aclenauszug , daher muss alles , was in
ihnen eingetragen ist, aus den schriftlichen oder protokollarischen Angaben der
Partei , aus den von ihr beigebrachten Beweismitteln oder aus amtlichen
Erhebungen entnommen sein.

Die verschiedenen Formnlarien der Arbeitsbogen entsprechen den ver¬
schiedenen möglichen Ansprüchen.

Das Formular X ist anzuwenden , wenn ein unmittelbarer Anspruch aus
die Aufnahme in den Wiener Heimatverband von jemand selbst oder von seiner
Heimatgemeinde statt seiner erhoben wird , oder wenn ein Anspruch auf die
Zusicherung der Aufnahme in den Wiener Hcimatverband erhoben wird.

Das Formular 8 ist anzuwenden , wenn ein mittelbarer Anspruch auf
die Aufnahme in den Wiener Heimatverband von jemand selbst oder von
seiner Heimatgemeinde statt seiner erhoben wird , und zwar dient dieses
Formular zunächst nur zur Darstellung der Rechtsverhältnisse , auf denen die
Legitimation zur Ansprucherhebnng und die Nachfolge im Heimatrechte beruht.

Die Thatbestandaufnahme auf dem Formular 8 ist daher entweder für
die Entscheidung über den Anspruch allein schon genügend oder nicht . Sie ist
allein schon genügend , wenn aus ihr sich entnehmen lässt , dass der be¬
hauptete Anspruch nicht besteht. Läßt sich dies aber nicht aus ihr entnehmen,
so ist die Thatbestandaufnahme fortzusetzen , und zwar unter Verwendung der
Formulare 0 oder 8.

Erstercs ist anzuwendeu , wenn das Nachfolgeverhältnis des angeblich
mittelbar Anspruchberechtigten zu seinem Vorgänger im Heimatrechte in dem
Zeitpunkte des Ansuchens noch besteht.

Letzteres ist dagegen anzuwendeu , wenn dieses Nachfolgeverhältnis in
dem Zeitpunkte des Ansuchens nicht mehr besteht.

Es bildet somit entweder das Formulare 8 allein oder 8 und 6
oder 8 und 8 die Thatbestandaufnahme über eineu mittelbaren Ersitzuugs-
aittpruch.

Die Arbeitsbogen sind genau und so vollständig als möglich auszusüllen,
die in ihnen bezogenen Beilagen und Bestätigungen sind mit lateinischen
Buchstaben in alphabetischer Reihe zu bezeichnen und im Arbeitsbogen unter
dieser Bezeichnung anzuführen.

Nach der Aufnahme des Thatbestandes auf den Ärbeitsbogen sind die
Ansuchen sammt allen Beilagen (mit Ausnahme von Steuer - oder Militär-
documenten , welche der Gesuchsteller benöthigen könnte ) und den Ärbeitsbogen
an die Magistratsablheilung XI a zur Veranlassung der nothwendigen Er¬
hebungen im Central -Armencataster und zur Vorlage an den Gemeinderaths¬
ausschuss für die Verleihung des Heimat - und Bürgerrechtes zu leiten.

Die ämtliche Behandlung der Ansuchen um die Aufnahme oder Zu¬
sicherung der Aufnahme in den Wiener Heimatverband auf Grund des Ge¬
setzes muss eine möglichst dringliche sein , damit der Gemeinderaths -Ausschuss
ausreichende Zeit habe , die Ansuchen zu prüfen , und damit nicht etwa das
Entscheidungsrecht der Gemeinde gemäß ß 6 des Gesetzes an die ihr Vor¬
gesetzte politische Behörde falle.

8 . Verständigung des Gesuchstellers von der Ent¬
scheidung.

Von der Entscheidung des Gemeiuderaths -Ausschusses ist der Gcsuch-
steller unter Rückschluss seiner Gesnchsbeilagen schriftlich zu verständigen.

Ist durch die Entscheidung die Aufnahme des Gesuchstellers in den
Wiener Heimatverband ausgesprochen , so ist auch die bisherige Heimatgemeinde
des Gesuchstellers (wenn das Ansuchen nicht ohnehin von ihr gestellt wurde)
davon in Kenntnis zu setze» .

Abweisliche Entscheidungen sind dem Gesuchsteller mit der vom Ge-
meinderaihs - Ausschusse ausgesprochenen Begründung bekanntzugeben.

0 . Beschwerde wegen Säumnis.
Beschwert sich ein Gesnchsteller bei der k. k. n .-ö. Statthalterei über die

Nichterledigung seines Ansuchens , so ist^ die hierüber ergangene Verfügung der
k. k. n .- ö. Statthalterei unverzüglich an die Magistralsabtheilung XI a zur
weiteren Amtshandlung zu leiten.

Gleichzeitig ist das betreffende Ansuchen sammt Beilagen und Arbeits¬
bogen unter Begründung der L-äumnis dahin zn leiten oder , wenn dies schon
früher geschehen sein sollte , anzugebe », wann und unter welcher Act -Zahl die
Einsendung erfolgt ist.

8 . Berufung gegen Abweisung des Ansuchens.
Wenn ein abgewieseuer Gesnchsteller gegen die Abweisung die Berufung

ergreift , so ist diese unter Anschluss der Voracten an die Magistrats-
abtheilung XI a zur weiteren Amtshandlung zu leiten.

III . Die Ausscheidung von Personen aus dem Wiener Heimatverbande.
Wenn eine in Wien heimatberechtigte Person den Anspruch auf die

Ausnahme in den Heimatverband einer anderen Gemeinde ersessen hat , so
kann die Gemeinde Wien diese Person durch die Geltendmachung des An¬
spruches ans dem Wiener Heimatverbande ausscheiden.

Die Geltendmachung dieses Ausscheidnngsrechtes steht demselben Ge¬
meindeorgane zu , welches zur Aufnahme in den Heimatverband berufen ist,
in Wien also dem Gemeinderaths -Ausschusse für die Verleihung des Heimat-
nnd Bürgerrechtes.

Alle städtischen Ämter haben daher , wenn ^ bei einer ^ Amtshaudluug (,sich
ergeben sollte , dass eine in Wien heimatberechtigte Person den ^Anspruch ans
die Aufnahme in den Heimatverband einer anderen Gemeinde wahrscheinlich
ersessen hat , den zur Geltendmachung des Anspruches erforderlichen That-
bestaud mit Ausnahme der Frage , ob die Person der Armenversorgung ^der
Gemeinde Wien anheimgefallen ist, so rasch als möglich festzustellen und diese
Thatbestandaufnahme an die Magistratsabtheilung XI a zur weiteren Amts¬
handlung zu leiten.

Für die Thatbestandaufnahme können die Ärbeitsbogen mit sinngemäßer
Abänderung verwendet werden.
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Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte »nd im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1801 publicierten Gesetze nnd Verordnungen.

Reichsgeskhbiatt.

Nr . 12 . Verordnuilg der Ministerien des Innern,
der Finanzen , des Handels , des Ackerbaues und der
Eisenbahnen vom 23 . Jänner 1901 » betreffend den Verkehr
mit Mineralölen.

Nr . IS . Internationales Sanitäts -Übereinkommen
vom 19 . März 1897 , abgeschlossen zwischen Österreich- Ungarn,
Deutschland , Belgien , Spanien , Frankreich , Großbritannien , Griechenland,
Italien , Luxemburg , Montenegro , der Türkei , den Niederlanden , Persien,
Portugal . Rumänien , Russland , Serbien und der Schweiz.

Nr . 14 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 22 . December 1900 , womit mit
Bezug auf den 8 21 der Dnrchführungsvorschrift zum allgemeinen Zolltarife
des österreichisch-ungarischen Zollgebietes eine Nenausgabe des Verzeichnisses
der für dieses Gebiet aufgestellten Zollämter nnd Zollstellen verlautbart wird.

Nr . IS . Verordnung der Ministerien der Finanzen
nnd der Justiz , im Einvernehmen mit dem Obersten
Rechnungshöfe , vom 14 . Februar 1901 , betreffend die Er-
folglassnng von gerichtlichen Depositen.

Nr . IO. Verordnung des Justizministeriums vom
10 . Februar 1901 , womit das Gesetz vom1. April 1872, R.-G.-Bl.
Nr . 43 , betreffend die Vollziehung der Freiheitsstrafen in Einzelhaft , im
Zellengefängnisse des Kreisgerichtes nnd des Bezirksgerichtes in Ung .-Hradisch
vom 1 . April 1901 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird.

Nr . 17 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
20 . Februar 1901 , betreffend Abänderungen des mit dem Erlasse
vom 24 . April 1897 , R .- G .-Bl . Nr . 117 , kundgemachten Verzeichnisses der
Veranlagungsbezirke zur allgemeinen Erwerbsteuer.

Nr . 18 . Verordnung des Handelsministeriums vom
1. März 1901 , betreffend das Verhalte» der Seehandelsschiffe nnd
Nachten gegenüber Kriegsschiffen nnd Befestigungswerken.

Nr . 18 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
23 . Februar 1901 , betreffend die Bildung eines Erwerbstenerver-
anlagnngsbezirkes für den Bereich der nen errichtete » Bezirkshauptmaunschaft
Przeworsk in Galizien.

Nr . 20 . Verordnung des Eisenbahnministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien der Finanzen , des
Innern und der Justiz vom 28 . Februar 1901 , betreffend
die Verwendbarkeit der Obligationen Kategorie 4 , Emission 1901 , des k. k.
vrivilegirten österreichischen Kreditinstitutes sür Verkehrsuiitcrnehmungen und
öffentliche Arbeiten zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs - , Pupillar-
und ähnlichen Capitalien.

Nr . 21 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 0 . März 1901 , betreffend die Bildung eines Erwerbsteuer¬
veranlagungsbezirkes für den Bereich der neu errichteten Bezirkshauptmann-
schaft Mährisch -Ostrau und die hiedurch bedingte Änderung hinsichtlich des
Erwerbstcnerveranlagungsbezirkes Stadt Mährisch -Ostran.

Nr . 22 . Gesetz vom 14. März 1901 , womit sür das
Jahr 1901 die Geltungsdauer der Festsetzung der Recrutencontingente ver¬
längert und die Ausdehnung derselben bewilligt wird.

Nr . 23 . Kundmachung des Ministeriums fürLaudcs-
vertheidigung vom 20 . Februar 1901 , womit die Eintragung
der höheren deutschen Gewerbeschule in Hohenstadt (mechanisch - technischer
Richtung ) in das Verzeichnis der den Obergymnasien und Oberrealschulen in
Bezug auf den Einjährig -Freiwilligendicnst gleichgestellten Lehranstalten des
Inlandes verlautbart wird.

Nr . 24 . Concessionsurkuude vom 0 März 1901,
für die Localbahn Laun — Libochowitz.

Nr . 2S . Verordnung des Eiseubahumiuistcriums
im Einvernehmen mit den Ministerien der Finanzen,
des Innern und der Justiz vom 6 . März 1901 , betreffend
die Verwendbarkeit der Theilschuldverschreibuugen des von der Actiengesellschaft
Niederösterreichische Waldviertelbahn anfgenommenen Prioritätsanlehens zur
fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs -, Pupillar - nnd ähnlichen Capitalien.

Nr . 20 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 9 . März 1901 , betreffend die wechselseitige Überweisung der
Dnrchfuhrwaren an der österreichisch-russischen Grenze.

Nr . 27 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 13 . März 1901 , betreffend die Errichtung einer
Bezirkshauptmaunschaft in klnter -Gänserndorf in Niederösterreich .*)

II. Landesgesehbialt.
Nr . 7 . Kundmachung des k. k. Statthalters

im Erzherzogthume Österreich unter der E »»s vom
31 . Jänner 1901 , Z . 4710 , betreffend die der Gemeinde Wien
ertheilte Bewilligung zum Verkaufe mehrerer Gemeindegrundstücke im V . Wiener
Gemeindebezirke.

Nr . 8 . Verordnung der k. k. Statthalterei im Erz¬
herzogthume Österreich unter der Enns vom 14 . Februar
1901 , Z . 12141 . betreffend den Verkehr mit Wurzel- nnd Schnitt¬
reben , mit Rebholz nnd gebrauchten Weinpfählen in dem von der Reblaus
inficierten Gebiete Niederösterreichs nnd den als Jnfectionsgebiet erklärten
angrenzenden politischen Bezirken Nikolsburg und Znaim in Mähren.

Nr . 8 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
14 . Februar 1901 , Z . 11930 , betreffend die Durchführung der
regelmäßigen Stellung zur Aushebung des Recrutencontingentes für das Heer,
die Kriegsmarine und die Landwehr im Jahre 1901.

Nr . IO. Kundmachung der k. k. n.-ö. Statthaltcrei
vom 20 . Februar 1901 , Z 14214 , betreffend die Erweiterung
der Fassaichstelle in Mödling in ein Aichamt gewöhnlichen Umfanges.

Nr . II . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
28 . Februar 1901 , Z . 108490 ox 1900 , betreffend eine
Abänderung in der Widmung von Strecken des rechten Ufers des Donau-
hauptstrornes bei Wien als öffentliche Landungsplätze.

Nr . 12 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
6 . Februar 1901 , Z . 8440 , betreffend das Regulativ für den
Unterricht und den Dienst an der k. k. Hcbammcn -Lehranstalt in Wien.

Nr . 13 . Kundmachung des k. k. Statthalters i»,
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
1 . März 1901 , Z . l 0688 , betreffend die der Gemeinde Weidling
ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bicrconsnmanslage für die Jahre
1901 , 1902 und 1903.

Nr . 14 . Kundmachung des k k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
1. März 1901 , Z 17164 , betreffend die den Gemeinden Mistkl-
bach und Wollersdorf ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bier - und
Braulweiiiconsnmauflage für das Jahr 190l.

») Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen ec." vollinhaltlich ausgenommen.
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>»»'- IV.

Gesetze, Verordnungen»ni>Entscheidungen,
sowie

Normatilibestiiumimgen des Gemeiudcrathes, StM 'llthcs und der Magistlsttcs
III ZiigelkZeiihkiteii der GemeilidelieilllllltlliiZ lind politlSchen Aintsfiiljililig.

Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1. Wasserrechtliche Concessionen zur Anlage von Elektricitälswerken für
Bergbauzwecke.

2 . Benützung der k. k. Reichsstraßen für die Anlage und den Betrieb der
städtischen Straßenbahnen.

3 . Gifthändler -Verzeichnis.
4 . Unter den im ß 8 des Krankenversicherungsgesetzcs bezeichneten öffent¬

lichen Krankenanstalten sind nur inländische Anstalten zu verstehen.
5 . Sachverständige für Eisenbahn - Enteignungen Pro 1901.
6 . Abortierte Leibesfrüchte.
7 . Besorgung der Stellungs -Angelegenheiten durch das k. u . k. General-

consulat in Berlin.
8 . Einschränkung des Hausierhandels im Ödenbnrger Comitate.
9 . Schwerfuhrwerksverkehr in der Rochus - und Sechskrügelgasse.

10 . Ersatzpflicht der Militärverwaltung für die durch Truppenübungen
verursachten Schäden.

11 . Zulassung von Platten ans Meisi ' schrm Gipsceuient zur Herstellung
von Wänden.

12 . Slkinpelgebrcchen . — Einsendung amtlicher Befunde an das k. k.
Ccntral -Tax - und Gebürenbemessungsamt.

13 . Ärztliche Behandlung auf brieflichem Wege.
14 . Zulassung von „ Thierrys Balsam " und „ Thierrys Tentifolieusalbc"

zum Veikebre.
15 . Der Verkehr inländischer Behörden mit den k. n . k. Consularämtcrn.
16 . Bestimmungen für die Benützung der Verkanfsstände in den Bogen¬

öffnungen 4 und 5 der Wiener Verbindungsbahn auf dem Radetzky-
Platze im III . Wiener Gemeindebezirke.

17 . Abstand eines Kleiukessels von der Nachbargrenze . — Charakteristische
Merkmale eines Kleiukessels.

18 . Bezirkshauptmannschaft Unter -Gäuserndorf.

19 . Verbot des H . Mesaros ' schen Geheimmillels „ Animaliu " .
20 . Verlegung der Amtslocalitäte » der k. k. Finanz -Bezirks -Directiou.
21 . Österreichische Wochrn - und Vrerteljahrschriften für den öffentlichen

Baudienst.
22 . Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Nunia.
28 . Viehtriebordnung der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien.
24 . Einschaltung der Mühlenthal 'schen Gasdruck -Regulatoren (Gasspar-

Apparate ) „Haarscharf " .
25 . Hintanhaltung des Missbrauches mit H .bammen -Diplomeu.
26 . Hansierverbot für das Gebiet der Stadt Eisenstadt (Comitat Odenburg)

in Ungarn.
27 . Hausierverbot für das Gebiet der Gemeinde Bistritz (Comitat Bistritz-

Naszod ) .
28 . Öffentliche Sammlungen.

II . Normativbestimmungen:
Magistrat:

29 . Einhebung rückständiger Beiträge genossenschaftlicher Krankencassen im
gerichtlichen Executionswege.

30 . Stellungnahme des Magistrates zur Frage der gewerbebehördlichen
Bewilligung einer beabsichtigten Zwangsverwaltung oder Verpachtung
von coucessionierten Gewerben.

31 . Ansuchen um Überlassung von städtischen Localitäten in Verbindung
mit unentgeltlicher Benützung der Beleuchtung beziehungsweise Beheizung
sind als Subventionen dem Gemeinderathe vorzulegcn.

32 . Alle Gesuche, welche Ausnahmen von der allgemeinen Vorschrift über
die Wasserabgabe bezwecken, sind dem Magistrats -Departement VII vor-
znlegen.

33 . Zuweisung der Wasserrechts -Angelegenheiten an das Magistrats-
Departement für Canalisierungen (XIX b ) .

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatteund im Landesgesetzb latte
für Österreich unter der Enns im Jahre  1901 publicierte»
Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen nnd Entscheidungen.
i.

Wasserrechtliche Concessionen znr Anlage von
Elektricitätswerken für Bergbanzwecke.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthallerei vom 12 . December 1900,

Z . 104373 (M .-Z . 128562/XV ) :
Mit dem Erlasse des k. k. Ackerbauministeriums vom 10 . März 1899,

Z . 12185 ex 1898 lintimicrt mit dem hierortigen Erlasse vom 31 . März 1899,
Z . 25230 ) , wurden jene Momente bckanntgegeben , welche seitens der zuständigen
Behörden bei der Entscheidung Uber Gesuche um Verleihung von Wasser-
benütznngsrechten und Bewilligung von Wasseranlagcn znr Erzeugung und
Weilerleitung elektrischer Kraft zu beachten sind, und wurde insbesondere aus¬
gesprochen , dass derartige Wasserbenützungs -Concessionen nur auf eine be¬
stimmte Zeitdauer zu ertheilen sind , welche über 40 Jahre keinesfalls hinans-
zugehen hat.

Unter voller Anfrechthaltung aller in diesem Erlass : enthaltenen Normen
bat sich das Ackerbauministerium Wut Erlass vom 28 . October I960 , Z . 27790,
bestimmt gefunden , anlässlich der vorgekommenen Frage , welche Fristbestimmung
bei Verleihung wasserrechtlicher Concessionen znr Anlage von Elektricitätswerken,
die ausschließlich oder doch vornehmlich den Zwecken des Bergbaues dienen
sollen , zu treffen sei, zu eröffnen , dass in solchen, auf das Vorhandensein dieser
Zweckbestimmung sorgfältig zu prüfenden Fällen , wenn die übrigen Voraus¬
setzungen zur Verleihung der angestrebten Bewilligung zutreffen , die principiell
festzuhaltende zeitliche Beschränkung nicht mit einer bestimmten Anzahl von
Jahren auszudrücken ist, sondern dass derartige Concessionen auf die Dauer
des betreffenden Bergbaues , beziehungsweise der in Betracht kommenden
Betriebsabtheilung zu ertheilen sind.

Hievon werden alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich,
der Wiener Magistrat und der Stadtrath in Waidhofen an der Mbs behufs
Danachachtung in Kenntnis gesetzt.

2 .
Benützung der k. k. Neichsstraßen für die Anlage

nnd den Betrieb der städtischen Straßenbahnen.

Rediiiguiige » ,
unter denen die Benützung der Neichsstraßen für die Anlagen

jener elektrisch zu betreibenden Bahnlinien zngestanden wird , welche
der Gcnieindevertretüiig der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt
Wien mit dem Erlasse des k. k. Eisenbahnministeriums vom
24 . März 1899 , Z . I3I8I , R .-G .-Bl . Nr . 58 ex 1899 , con-

cessioniert worden sind.

Bckanntgegeben mit Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom
16 . December 1900 , Z . 105220 (M .-Z . 130551/V ) .

4 . Allgemeine Bestimmungen.
1.

Durch die Anlage der Bahn darf der Straßenverkehr nicht gestört , der
Bestand der Straße nicht ' gefährdet nnd die Erhaltung derselben in keiner
Weise beeinträchtigt werden . Die Straßenbenützungs -Bedingungen sind demnach
immer in dem Sinne aufzufaffen , dass obige » grundsätzlichen Bestimmungen
Rechnung getragen erscheint.

2.
Für die Benutzung der Neichsstraßen ist kein Entgelt zu entrichten,

jedoch darf hieraus kein Servitutsrecht abgeleitet werden , und muss der
Staatsverwaltung das volle Verfügungsrecht über den Straßengrund gewahrt
bleiben.

3.

Die Gemeinde hat die Kosten aller durch die Bahnanlage an den Neichs-
straßen und ihren Kunstbauten nothwendig werdenden Arbeite » zu tragen nnd
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die Durchführung derselben im allgemeinen selbst zu besorgen ; doch steht es
der Straßenverwaltung frei , die Durchführung einzelner Herstellungen sich
vorznbehallen . .

In letzterem Falle hat die Vergebung der Arbeiten m der bei Staats¬
banken üblichen Weise zu erfolgen , wogegen die Gemeinde die sich hieraus
ergebenden Kosten nach Feststellung ihrer Zahlungspflicht ohne Bemängelung
der Preisansätze an die Straßenverwaltnng zu ersetzen hat.

4.

Die Verpflichtung der Gemeinde zur Erhaltung aller durch die Bahn-
anlaqe tbatsächlich benützten Straßentheile richtet sich nach den Bestimmungen
des am 28 . Oktober 1899 zwischen der Gemeinde und der Bau - und Be-
lriebs -Gesellschaft für städtische Straßenbahnen abgeschlossenen , in einem
Abdrucke angeschlossenen Bau - und Betriebs -Vertrages , indem ersterer nicht
weitergehende Verpflichtungen auferlegt werden,r als die Bau - und Betriebs-
Gesellschaft ihr gegenüber nach diesen Bestimmungen übernommen hat.

Desgleichen obliegen der Gemeinde die Kosten dcr durch die Bahnanlage
bedingten Neeonstriiction der Straße und jene Mehrkosten , welche eben durch
diese Benützung der Neichsstraße sür die Straßenerhaltnng veranlasst werden.
Auch hat die Gemeinde die ans Anlass des Bahnbanes im Straßenlörper
neu zuwachsendcn Bauobjecte in Hinkunft instand zu erhalten.

Dagegen gilt für alle aus Anlass des Bahnbanes nothwendig werdenden
Reconstructionen außerhalb der nach dem ersten Absätze dieses Punktes 4
zu bestimmenden Geleisezone , sowie für bloße Versetzungen und Ver¬
legungen von Bauobjecten die Bestimmung , dass die Gemeinde für die
ordnungsmäßige Vollendung dcr betreffenden Arbeiten innerhalb eines Jahres
vom Tage der cinvernehmlich zwischen der Gemeinde und dcr Neichsstraßen¬
verwaltung erfolgten Constatierung derselben die Haftpflicht zu tragen hat.

5.

Bei den von der Gemeinde durchgeführten Arbeiten hat dieselbe für alle
Maßregeln zur Aufrechterhaltuiig des Straßenverkehres , dann sür die Be¬
wachung und Beleuchtung dcr Baustellen zur Nachtzeit , Abschrankung rc . auf
ihre Kosten und unter eigener Berantwortnng Vorsorge zn treffen und dahin
zu wirken , dass die Fahrbahn nicht durch die Ablagerung von Baumaterialien
verengt und dass das zur Wiederverwendung nicht benöthigte , etwa aus den
Banketten abgelagerte Material rasch entfernt werde.

6.
Die Gemeinde Wien ist für alle Schäden , welche aus Anlass des Baues

oder Bestandes der Bahn an den Reichsstraßen und ihren Objecten , sowie
anrechtmäßig vorhandenen fremden  Objecten entstehen , haftbar und ver¬
pflichtet , die erfordcilichen Ausbesserungen sobald als möglich durchznftthren.

Um jedoch dcr Gemeinde den allfälligen Gegenbeweis gegen diese Haft¬
pflicht zn ermögliche » , wird die Reichsstraßenverwaltung die Gemeinde Wien
von dem Eintritte eines solchen Schadens sofort in Kenntnis setzen, worauf
es der letzteren srcisteht , womöglich noch vor Inangriffnahme der Reparatur-
arbeiten , jedenfalls aber noch während der Dauer derselben , einvernehmlich
mit den Organen der Neichsstraßenverwaltung die Ursache des entstandenen
Schadens im commissioncllei , Wege zn ermitteln . Sollte bei dieser com-
missionellen Erhebung ein Einverständnis über die Schadensursache nicht
erzielt werden , so obliegt der Gemeinde die Führung eines Gegenbeweises
gegen die von der Straßenverwaltung behauptete Schadensursache . In allen
Fällen kann aber die Gemeinde sofort nach Mitthcilung des Schadens-
eiiilrittes bei dem zuständigen Gerichte um die Beweisaufnahme im Sinne
der ZZ 384 bis 389 , der Civilprocessordnung vom 1 . Anglist 1895 , R .-G .-Bl.
Nr . 113 , ansnchen.

Der Gemeinde steht dagegen kein Recht auf Ersatzforderung der Straßen¬
verwaltung gegenüber zu , wenn durch Gebrechen an Straßenobjectcn oder ans
anderen Ursachen , oder selbst durch Verschulden von Straßenorginen , Schäden
an der Bahn und ihren Thcilen entstehen . Zur Auffindung der Schuld-
tragenden wird die Straßenverwaltnng beitragen.

7.

Dcr Gemeinde Wien obliegt ferner die Schneeschaililiing , Kothabränlnnng
und sonstige Säuberung innerhalb der Geleisczone , sowie die Reinhaltung der
anlässlich der Bahnanlage hergestellten Rinnsale , Mulden , Rohre und sonstiger
Wasserabzugsvorrichtungen.

Die von den Arbeitern der Gemeinde abgezogenen Staub - , Koth - und
Schneemassen dürfen auf der Straßenfahrbahn nicht deponiert werden und
sind aus Gemeindekoste » rasch zu verführen.

8.

Zur Straße gehörige Lagerplätze für Schotter , Koth , Schnee , Bau¬
materialien u . s. w ., welche durch die Anlage der Bahn unbenützbar werden,
sind durch andere , gleichwertige Depotflächen zu ersetzen . Falls dies un-
möglich wäre , hat die Gemeinde für die Erhöhung der Transportkosten Ersatz
zu leisten.

9.

Die von der Bahn benützten Straßentheile bleiben für den allgemeinen
Verkehr offen , ohne dass der Gemeinde aus diesem Titel irgend ein Ent¬
schädigungsanspruch zustände.

Sollte aiis Anlass einer Verbreiterung oder sonstiger Umgestaltung der
Straße oder ihrer Objecte , beziehungsweise ans Anlass des Neubaues oder
der Reparatur derselben , die zeitweilige Einstellung des Betriebes oder die
Verlegung der Bahngeleise nothwendig werden , so hat die Gemeinde diese

Vorkehrungen ohne Anspruch auf Entschädigung zn treffen und auch die
allenfalls erforderlichen Versicherungen der Bahnanlage nnh ihrer Theile ans
ihre Kosten vorzunehmen.

11.

Für den Fall der Auflassung des Betriebes der Bahn hat die Gemeinde
ebenfalls ohne Anspruch auf Entschädigung die anlässlich des Bahnbanes
vorgekommenen Umhauten , Verbreiterungen , Grabenüberbrücknngen u . s. w.
nach Maßgabe des Verlangens der Straßenverwaltnng in gutem Zustande an
diese zu übergeben , sonst aber alle dem besonderen Zwecke der Bahn dienenden
Vorrichtungen zu entfernen und überhaupt de» allen Zustand wieder her-
znstellen.

12.
Die Einhaltung der Straßenbenützungsbcdiugnngen wird durch die

beeideten Straßenverwaltungsorgane überwacht . Es steht aber der Gemeinde
frei , den Nachweis zu erbringen , dass die durch diese Organe festgestellten
Thatumstände und Thatsachen auf unrichtigen Wehrnehmungen oder irrthüm-
lichen Voraussetzungen Hernhen.

13.

Die normalen Neisegebüren der Staatsorgane , welche infolge des Baues,
beziehungsweise Bestandes der Bahn für nothwendige Commissioniernngen
und Erhebungen auflanfen , hat die Gemeinde Wien zu tragen und innerhalb
acht Tagen nach Erhalt der amtlichen Aufforderung zu berichtigeil.

14.

Mit Rücksicht auf die Nothwendigkeit der fortlaufenden Control e sind
den Aussichts - und Warteorgancn der Reichsstraßen acht auf Namen lautende
Dienstkarten sür die freie Fahrt auf sämmtlichen Linien der städtischen
Straßenbahnen zur Verfügung zn stellen.

15.

Wenn auf einer über eine Neichsstraße führenden Straßenbahnlinie
oder auf einer entsprechenden Anschlussstrecke von Seite der Gemeinde ein
Güterverkehr für ihre öffentlichen Zwecke eingeführt werden sollte , wird die
Gemeinde über Wunsch der Straßenverwaltiing auf dieser für den Güter¬
verkehr bereits in Anspruch genommenen Bahnstrecke , und falls dies nur eine
Anfchlufsstrecke an eine Reichsstraßenlinie sein sollte , auch auf letzterer die
Einführung des Güterverkehres für die öffentlichen Zwecke der Neichsstraßen-
Verwaltung veranlassen . Die näheren Bestimmungen bleiben jedoch einem für
diesen Fall zwischen der Gemeinde Wien und dcr Neichsstraßenverwaltung
abznschließenden besonderen Übereinkommen Vorbehalte » . Grundsätzlich wird
aber schon jetzt festgestellt , dass durch die Einrichtung eines Güterverkehres zn
Gunsten der Neichsstraßenverwaltung die Inanspruchnahme der Bahuanlage
zur fahrplanmäßigen Abwicklung des Personenverkehres nicht behindert
werden darf , und dass das von der Reichsstraßenverwaltnng für di - Be¬
sorgung des Güterverkehres zu leistende Entgelt analog den einschlägigen
Bestimmungen des Z 19 des zwischen der Gemeinde Wien und der Bau - und
Betriebs -Gesellschaft für städtische Straßenbahnen abgeschloffenen Ban - und
Betriebsvertrages festznsetzen sein wird.

16.

Diese Straßenbenütznngsbedingungen gelten bei einer von der Gemeinde
vorznnehmenden Verpachtung des Betriebes an eine Unternehmung auch sür
letztere ; bei ganzer oder theilweiscr Übertragung der Concession an dritte
Personen bleibt die Festsetzung der für diese geltenden Straße,lbenützungs-
bedingungen der k. k. Reichsstraßenverwaltniig Vorbehalten.

k . Besondere Bedingungen.
17.

Die Geleise sind in verbauten Streck -n derart zn führen , dass deren
Entfernung von den Gehwegen behufs Ermöglichung einer Zufahrt zu den
Häusern in der Regel nicht weniger als 2 '5 m betrage , doch bleibt die end-
giltige Bestimmung derselben in jedem einzelnen Falle der volitischen Be¬
gehung Vorbehalten und kann im Bedarfsfälle bis auf 0 60 in hernnter-
gegangen werden . Dort , wo gegenwärtig schon zweispurige Tramwaygeleise
bestehen , wird im allgemeinen gegen das Beibehalten der bisherigen Trace
nichts eingcwendet.

18.

Stockgeleise und Ausweichen sind links sin der Fahrtrichtung ) vom
Hanptgeleise anzulegen . Auch allfällige Weichenstellvorrichturigen , sowie die
für die Oberleitung nvthwendigen Säulen sind außer der Fahrbahn an-

zubringen . ^

Die Oberleitungen sür den elektrischen Strom sind mindestens 5 5 m
ober der Fahrbahn zu führen und so zu versichern , dass jede Gefahr , ins¬
besondere durch das Reißen der Drähte , vermieden werde.

Für die Herstellung unterirdischer Leitungen wird die Festsetzung der
Bedingungen nach Bekanntgabe des Systems Vorbehalten.

20.
Die Bahnschienen find immer so zn legen , dass deren Oberkante mit

der Straßenfläche zusammenfäll '. ..
Sollte , um dies zu erreichen , aus bahntechnischen Gründen eine Änderung

des Straßenniveaus nothwendig werden , so fallen die Kosten selbstverständlich
der Gemeinde zur Last.
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21.

Der Ablauf des Wassers von der Straße darf durch die Bahuanlage
nicht gehindert werden. 22.

Die Geleisezone muss durchaus ein neues Granitwürfelpflaster erhalten.
Dort , wo ein solches schon bestanden hat , kann das brauchbare alte Materiale
wieder verwendet werden , und ist nur das minderwertige durch neues von
derselben Herkunft zu ersetzen ; in jenen Theilen , in denen noch keine
Pflasterung vorhanden ist, bleibt die Wahl des Materiales der Slraßen-
verwaltung freigestellt . Sollte später die benachbarte Neichsstraßenfahrbahn
eine Decke besserer Qualität als die für die Geleisezone vorgeschriebene
erhalten , dann ist die Gemeinde verpflichtet , die correspondierende Umge¬
staltung in der ihr zur Herstellung und Erhaltung zngewiesenen Fläche vor¬
zunehmen.

Die Verbindung zwischen der Gelcisezone und der übrigen Fahrbahn ist
in zweckmäßiger Weise zu bewerkstelligen und aufrecht zu erhalten.

23.

Bei etwaigen Reconstructionen der Reichsstraßenobjecte sind die vor¬
handenen Lichtmaße einzuhalten.

Eine Verstärkung der Brücken ist vorzunehmen , wenn ungetheilte Lasten
von mehr als 7 3 t über dieselben befördert werden sollen.

24.
Sollte infolge der Herstellung der Bahn die Beseitigung von Rad¬

abweisern nothwendig werden , bleiben dieselben Eigenthnm des Straßenärars
und sind auf Kosten der Gemeinde Wien zu entfernen und auf die von der
Straßenverwaltung zu bezeichnenden Depotplätze zu verführen.

25.

Die bestehenden Alleebäume sind bei der Tracenführung möglichst zu
schonen . Ist deren Beseitigung jedoch nicht zu vermeiden , dann sind dieselben
nmzupflanzen oder durch neue zu ersetzen.

Für das Gedeihen solcher Alleebäume ist ein Jahr , vom Tage der Setzung
an gerechnet , welche der Ncichsstraßcnverwaltung acht Tage vorher anzuzeigeu
ist, zu haften.

26.

Auf Grund der Ergebnisse der politischen Begehung und nach Einsicht
' in die laut Puult 27 vorznlegenden Pläne wird eventuell eine Ergänzung der
besonderen Bedingungen erfolgen.

DurchsUhmllgs-Bcstimmlingen.
27.

Die Gemeinde Wien ist verpflichtet , für alle bei dem Baue zur Durch¬
führung kommenden Slraßenbenützungsanlagen und während des Bestandes
für alle Änderungen derselben die Zustimmung der Straßenadministration im
Wege der mit der unmittelbaren Verwaltung betrauten Stellen , gegenwärtig
für die Linzer , und Pressbnrger Rcichsstraße der Baubezirk Wien , für die
Triester » und Ödenburgerstraße die Bezirkshanptmannschaft Wr .-Neustadt , ein¬
zuholen . Einem solchen Ansuchen sind anzuschließen:

I . Die Pläne jener Neichsstraßentheile , welche in Anspruch genommen
würden , unter Angabe der beabsichtigten Herstellungen , und zwar:

a ) Lagevläae im Maßstabe von 1 : 1000;
ii) Detaillängenprofile im Maßstabe von 1 : 2000 für die Längen und 1 : 200

für die Höhe;
e) die maßgebenden Querprofile im Maßstabe von 1 : 200;
ä ) Detailpläne für die bestehenden , beziehungsweise beabsichtigten Kunst¬

bauten , ausgesertigt und bezüglich ihrer Tragfähigkeit belegt nach § 2
der Verordnung des Ministeriums des Innern vom 3 . December 1892,
Z . 21817 . respective des Handelsministeriums vom 15 . September 1887,
N .-G .-Bl . Nr . 109 , und vom 29 . Jänner 1892 , R .-G .-BI . Nr . 28.
II . Detailpläne des Oberbaues , der Signale und Stromführungs-

vorrichtungcn.
III . Eine generelle Zeichnung der Wagentypen , beziehungsweise die An¬

gabe des in Anspruch genommenen Lichtraumes.
IV . Ein erläuternder technischer Bericht.
Die Behelfe sind in dreifacher Ausfertigung vorznlegen , und zwar ein

Exemplar für die Statthalterei , eines für die unmittelbare Verwaltungsstelle
und eines , um nach Genehmigung an die Gemeinde rückgeleitet zu werden.

28.

Die Durchführung der Arbeiten muss einvernehmlich mit der Straßen-
verwaltnng stattfinden , und ist der Beginn acht Tage vorher bei der unmittel¬
baren Straßenverwaltungsstelle anzuzeigeu . Sollte eine derartige Mittheilung
wegen besonderer Dringlichkeit der Herstellung nicht unter Einhaltung des
obigen TermineS erfolgen können , dann ist dies wenigstens so rasch als thunlich
zu erstatten (eventuell telegraphisch ), damit eine Controle der Arbeiten nicht
unmöglich werde.

29.

Bevor die anlässlich des Bahubaues mit Benützung der Straße her¬
gestellten Anlagen , beziehungsweise die während des Bahnbestandes an den¬
selben vorgenommenen Änderungen für Bahnzwecke in Verwendung genommen
werden , müssen selbe durch die Straßenverwaltung überprüft werden.

Die Gemeinde hat rechtzeitig um die Vornahme dieser Überprüfung an-
zusuchen.

30.

Den Anforderungen der unmittelbaren Straßenverwaltung hat die Ge¬
meinde , insofern sie deren Berechtigung nicht anficht , thnnlichst rasch zu ent¬
sprechen.

Solche Arbeiten , welche in der au die Gemeinde gerichteten Aufforderung
als dringlich bezeichnet worden sind , deren Durchführung die Gemeinde jedoch
verweigert oder nicht zu den bestimmten Terminen beginnt , respective nicht
entsprechend fortführt , werden von der Straßenverwaltung nach dem im
Punkte 3 vorbehaltenen Rechte gegen Nückersatz der Kosten durchgesührt.

Die Gemeinde kann in einem derartigen Falle wohl die Verpflichtung
als solche bestreiten , hat aber nicht das Recht , die Höhe der Kosten anzufechten.

31.

Beschwerden gegen die Verfügungen der unmittelbaren Straßeuver-
waltungsstelle sind binnen 14 Tagen vom Empfangstermine an gerechnet , bei
diesen Stellen einznbriugen und werden nach dem Gesetze vom 31 . December
1894 , R .- G .-Bl . Nr . 2 er 1895 , Artikel XIV , Absatz 3 , zu behandeln sein.

Wien , am 16 . December 1900.
Für den k. k. Statthalter:

Kutscher « m. x.

Ä»ha»g.
Der in den vorstehenden „Bedingungen " bezogene Bau - und Betriebs-

Vertrag vom 28 . Oktober 1899 enthält folgende hieher gehörige Bestimmungen:

Z 6.
Pflasterungen und Straßenherstellungen.

Die Pflasterungen und Straßenherstellnugen bei Geleiselegungen ans in
öffentlicher Verwaltung stehenden Straßen werden nach folgenden Grundsätzen
bewiikt:

a) Bei Umwandlung bestehender Bahnstrecken für den elektrischen Betrieb.
Die etwa nothwendig werdenden Veränderungen am Pflasterbestande

beziehungsweise am Straßenkörper nimmt die Gesellschaft auf eigene Kosten
vor . Derzeit nicht gepflasterte Straßen müssen , wenn es die Gemeinde verlangt,
in der Geleisezone gepflastert werden . Die Art des Pflastermateriales , welches
für die Geleise und die angrenzende Straßenfahrbahn wenn möglich das gleiche
sein muss , bestimmt , wenn die Straße in der Verwaltung der Gemeinde steht,
die letztere.

b ) Bei Neuanlage von Bahnstrecken.
Auf sämmtlichen Bahnstrecken , welche in uugepflasterten Straßen liegen,

ist die Geleisezone über Verlangen der Gemeinde mit jenem Material nach An¬
ordnung des Stadtbauamtes auszupflastern , welches die Gemeinde bestimmen wird.
Bahnstrecken in bereits gepflasterten Straßen sind mit dem gleichen Pflaster-
material , wie es die Straße anfweist und unter Weiterverwenduug der vor¬
handenen Pflastersteine , soweit dies das Stadtbanamt für zulässig befindet , in
der Geleisezone nach Anordnung des genannten Amtes auszupflastern . Nicht
mehr verwendbares altes Pflastermaterial ist dabei durch neues zu ersetzen;
das Altmateriale verbleibt der Gesellschaft.

Wird bei der Nenanlage einer Bahnstrecke nach dem Ermessen der Ge¬
meinde eine Regulierung der Höhenlage der Straße nothwendig , so trägt die
Gesellschaft die Kosten der Abänderung des Straßenunterbaues innerhalb der
Geleisezone.

Zu a. und b . Die Gemeinde wird in beiden Fällen unter s und 1>,
wenn sie dies für zweckdienlich erachtet , das zur Auspflasterung der Geleise
in bisher nicht gepflasterten Straßen erforderliche Pflastermaterial im Wege
öffentlicher Ausschreibung oder aus ihren Vorräthen beschaffen und der Gesell¬
schaft zu den Selbstkosten , das heißt zu den Herstellungskosten einschließlich der
Fracht - und Manipulationsspesen , zur Verfügung stellen.

Die Gelcisezone wird bei eingeleisigen Strecken mit 2 53 m, bei ge¬
koppelten Doppelgeleisen mit 5 06 m und bei sonstigen Doppelgeleisen je mit
2 ' 53 m bestimmt.

8 17.
Verlegung der Geleise bei Veränderungen in der Führung oder

in der Höhenlage der Straßen.

Die von der Gemeinde beschlossenen Veränderungen in der Führung
oder in der Höhenlage der Straßen dürfen durch den Bestand der Geleise
nicht aufgehalten oder behindert werden . Zu diesem Zwecke hat die Gesellschaft
die erforderlichen Geleisevcrlegnngen und Umpflasterungen nach den Angaben
des Stadlbauamtes auf ihre Kosten vorznnehmen.

8 18.
Streckenerhaltung und Reinigung.

Die Gesellschaft hat in den gegenwärtigen oder künftigen , in öffentlicher
Verwaltung stehenden gepflasterten Straßen die Pflastersteinreihen beiderseits
jeder Schiene , sowie deren Unlerbettung unter Beistellnng der erforderlichen
Steine in gutem Zustande zu erhalten und die zu diesem Zwecke erforderlichen
Pflasterungsarbeiten auch an den anstoßenden Steinen auf ihre Kosten zu
bewirken.

In macadamisierten oder mit einem anderen als Steinpflaster ver¬
sehenen Straßen obliegt der Gesellschaft die Erhaltung einschließlich der Bei¬
stellung der erforderlichen Materialien auf je 30 cm Breite beiderseits jeder
Schiene.

Bei Umpflasterungen der Geleisezonen trägt die Gesellschaft die Kosten
der Pflasterungsarbeiten für die je 30 em breiten Streifen beiderseits jeder
Schiene.

1*
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Das bei der Pflastererhaltnng seitens der Gesellschaft verbleibende Alt¬
materiale gehört der Gesellschaft , soweit es die vorerwähnten , an den Schienen
liegenden Streifen betrifst.

Alle Pflasterungen , welche aus Anlass der Geleiseerhaltung von der
Gesellschaft vorgenommen werden , erfolgen ans deren alleinige Kosten.

Die Gesellschaft hat sich diesfalls allen ihr von Seite der Gemeinde
znkommenden Weisungen bezüglich der erforderlichen Ausbesserungen zu fügen
und die aufgetragenen Arbeiten ohne Aufschub zu vollziehen , widrigenfalls
die Gemeinde berechtigt ist, diese Arbeiten auf Gefahr und Kosten der Gesell¬
schaft selbst Herstellen zu lasse» . Letzteres gilt auch bei Gefahr im Verzüge.

Die Gesellschaft besorgt längs der Bahnlinien die Reinigung der Straßen¬
fahrbahn von Schnee , und zwar von Rmnsal zu Rinnsal der Fahrbahn , in
welcher die Geleise liegen . Sie hat den Schnee zur Abfuhr nach den Weisungen
des Stadtbauamtes anzuhänfen . Dagegen besorgt die Gemeinde die Abfuhr
des Schnees und übernimmt die sonstige Straßenreinigung und Bespritzung
auf ihre Kosten.

Die Reinigung der Schienenrillen hat die Gesellschaft ans ihre Kosten
zu besorgen , wobei jede Verunreinigung der Straße bei sonstiger Vertrags¬
strafe zu vermeiden ist.

Das Einstreuen von Salz in die Schienenrillen hat durch entsprechende
Vorrichtungen und nur in dem unbedingt nothwendigen Maße stattzufindcn.

8 19.
Benützung der Bahn für öffentliche Zwecke der Gemeinde.

Sollte die Gemeinde die Benützung der Bahnlinien zur Beförderung
von Leichen oder zu anderen öffentlichen Zwecken der Gemeinde , z . B . zur
Abfuhr von Kehricht oder Schnee , zum Transporte des lebenden Schlacht¬
viehes vom Central -Viehmarkte in St . Marx zu den Schlachthäusern u . s. w .,
beabsichtigen , so ist die Gesellschaft verpflichtet , die dazu erforderlichen Vor¬
kehrungen zu treffen , die nöihigen Anlagen (Stockgelcise , Weichen re.) herzn-
stellen , sowie den Betrieb selbst zu übernehmen.

Für diesen Fall ist zwischen der Gemeinde und der Gesellschaft ein be¬
sonderes Übereinkommen über das zu leistende Entgelt derart zu treffen , dass
der letzteren außer der Verzinsung der zu obigem Zwecke erforderlichen An-
schafsungs - und Anlagekosten mit jährlich Bier von Hundert noch ein Nutzen
von Vier von Hundert jährlich verbleibt.

Sollte die Gemeinde einen derartigen Betrieb selbst durchführen wollen,
so müssen ihr die bestehenden Geleise für solche Zwecke unentgeltlich zur Mit¬
benützung überlassen werden . Es darf jedoch hiedurch der fahrplanmäßige
Bahnbetrieb der Gesellschaft nicht beeinträchtigt werden.

(Vgl . Amtsblatt Nr . 34 sx 1899 , „ Gesetze re . IV ", 25 , paZ . 29 )

Gifthändler Verzeichnis.
Erlass der k. k. n.-ö. Statthalters vom 27. Februar 1901,

Z. 16882 (M .-Z. 1857/VIII ) :
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 13 Februar 1901,

Z . 4911 , ist das in der Ministerial -Berordnnng vom 2 Jänner 1880,
9k. G . Bl . Nr . 10 , erwähnte Verzeichnis der auf Grund der Gewerbeordnung
zum Absätze von Gift berechtigten G .uverbsleute nach dem Stande vom
31 . October 1900 im Berlage der k. k. Hof - und Staatsdrnckerei bereits
erschienen.

Der Bezugspreis des Verzeichnisses wurde mit 80 Ii festgesetzt.
Mit Beziehung auf den b. ä . Erlass vom 14 . März 1900 . Z . 21937,

wird dem Wiener Magistrate aufgetragen , auch weiterhin strengstens darüber
zu wachen , dass jeder zum Absätze von Gift berechtigte Gewerbsmaun mit
dein jeweilig neuesten Verzeichnisse versehen sei.

Weiters wird der Magistrat aufgefordert , die Namen der in Wien
etablierten , zum Giftvcrkehre berechtigten Gewerbetreibenden und die Betriebs¬
orte im dortigen Amtsblattc zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

Schließlich wird der Magistrat daran erinnert , dass der für das Jahr
1901 zu erstattende Bericht mit den diesbezüglichen Vorlagen zuverläsSliy bis
5 . November 1901 vorzulegen ist.

» *
*

Verzeichnis
der zum Absätze von Giften berechtigten Gewerbsleute in

Name des zum Giftverkaufe
concessionierten Gcwerbs-

mannes

Standort
Beschäftigung desselben des

Gewerbes

Alder Marie
(Geschäftsleiter Josef

Pillcr)

Gemischtwarenhändlerin u . !V . Bezirk und
Erzeugerin chemischer Producte X . Bezirk

Baicr Robert
(Firma : Felix Nenmann)

Bcitis Heinrich Benjamin

Händler mit photographischen . ^ .
Bedarfsartikeln ! ^ ^ z>rr

Handel und Verschleiß von . „ > ,
chemische» Prodncten u . Giften ! ' 1

Name des zum Giftverkaufe
concessionierten Gcwerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Vockschütz Joses
Verschleiß von Materialwaren,!

Droguen , Chemikalien , Ver - ! IX . Bezirk
bandstoffcn , Parfüms » . Giften

Boitdy Emil Gifthändler VII . Bezirk

Braun Engen
(Firma : Pctzold u . Süß)

Matcrialwarenhändler

Brestowsky August
niaZ . xkarm. Giftverschleiß

Brosche Franz Xav.
und Sohn

(Geschäftsführer
Friedrich Brosche)

Verschleißer von Giften

Dum Julius
Ludwig

lkhmann Leo
(Firma : W . I . Nohrbecks

Nachfolger)

Ehsank v . Marienscls
Moriz

Feßler Maximilian

Verschleißer von Giften,
chemischen Prodncten und Be¬
darfsartikeln für Galvaniseure

I . Bezirk

I . Bezirk

III . Bezirk

Händler mit physikalischen und
chemischen Geräthschaften

Verschleißer von Droguen und
Chemikalien

Händler mit chemischen und
pharmacentischen Präparaten

und Giften

XVI . Bezirk

I . Bezirk

V. Bezirk

III . Bezirk

Dr . Förster Karl
und Max Hlawatschck

Franke Karl

Friedländcr Benno

Verschleiß von Giften IV . Bezirk

Händler mit pharmacentischen
Geräthschaften

Erzeuger von Zugehörartikeln
für Schleifer und Galvaniseure

Fritz Gustav und Richard
(Firma : G . L R . Fritz) Materialwarenhändler

I . Bezirk

IV . Bezirk

I . Bezirk

Fritz Victor
(Firma : Gebrüder Fritz)

Gaschler Josef
Ganmannmiillcr Anton

(Firma : Krenn L
Gaumannmüller)

Matcrialwarenhändler

Giftverschlciß

Matcrialwarenhändler

Gehe Robert

Gstöttner Johann

Gtliicsch Gustav

Heiner Georg
(Firma : Dr . I . Schorm)

Hell Gustav
(verantwortl . Geschäftsleitcr

W . Winkelmann)

Gifthändler

I . Bezirk

XVIII . Bezirk

IV . Bezirk

III . Bezirk

Gcmischtwarenhändlcr V . Bezirk

Materialwarenhändler

Droguist und Gifthändler

Giftverschleiß

Heß Joses Julius Erzeuger chemischer Producte

Hlawaczek Max
(Firma : Lenorr und Förster)

Inhaber eines chemisch-physika¬
lischen Institutes

IX . Bezirk

VI . Bezirk

I . Bezirk

X V. Bezirk

IV . Bezirk

Hofmann Alfred Verschleiß von Giften u . phar - B « i,-k
maceutischen Präparaten ^ ziri

Falsch Ignaz Gemischtwaren -Verschleißer

Jelinek Isidor
Dr . Kopp Eduard , Ritter v.

(Firma : Strubecker und
Holubcrs Nachfolger)

Verschleißer von Giften

Matcrialwarenhändler,
Verschleißer von Giften

VI . Bezirk

II . Bezirk

I . Bezirk

Kratzer Franz
Spezerei -, Material - und

Farbwarenhändlcr VII . Bezirk
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Name dcS zum Giftvcrkaufe
concessionierten Gewerbs-

maunes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

KrziwancI Karl
(verantwortlicher Geschäfts¬

leiter Franz Exner)

Kühle Fritz

Händler mit photographischen ! g- .. . !
Beoarssartileln

Händler mit photographischen
Bedarfsartikeln VI . Bezirk

Lambrecht Wilhelm Heinrich
Verschleißer von Abzugbildern,

Gemischtwarenhändler und ^ III . Bezirk
Ölfarben -Erzeuger

Lebert Anton Materialwarenhändler

Lesch Karl
Verschleiß von Gilten und
Arznei -Präparaten , Erzeugung

von Gelatinekapseln

Mcdingcr Emil
«Firma : Medinger L Söhne) Spezereiwarenhändler

V . Bezirk

XVIII . Bezirk!

IV . Bezirk

Miller l>. Aichholz Vincenz
(Firma : I . M . Miller

L Comp .)

Moll August z' nn.

Naumann Rudolf
(Firma : Naumann

<d Orilieb)

Nenber Wilhelm

Neugebaner Leopold

Orator Franz

Pawlikowsky Henriette

Pensens Walther
(Firma : Josef Hnß ' Nach¬

folger)

Pfanhanscr Wilhelm

Material -, Colonial - und
Spezereiwarenhändler III . Bezirk

Materialwarenhändler und
Apotheker

I . Bezirk

Brechweinstein -Erzeugung X . Bezirk

Gemischtwarenhändler VI . Bezirk

Gift -Verschleißer VIII . Bezirk

Gemischtwarenhändler

Materialwarenhändlerin

Materialwarenhändler

Erzeuger und Verschleißer von
Giften

VII . Bezirk

X . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

Pichler Franz
Buchhändler und Verschleißer
von Lehr- und Unterrichts¬

mitteln
V . Bezirk

Pieniczka Josef Verschleißer von Materialwaren ^ »> . .
und Chemikalien j ' ^

Polasek Alois
Materialwarenhändler und

Verschleißer von Giften und ! VII . Bezirk
Arzneipräparaten

Prandstettcr Karl Richard Verschleißer von Giften und
Arzneipräparaten I . Bezirk

Raabe Hermann
(Firma : Friedrich

Bruno Raabe)
Materialwarenhändler II . Bezirk

Raupensttnnch Camillo
Erzeuger und Verschleißer von
Giften , pharmaceulischcn Prä - .XVIII . Bezirk

paraten und Apotheker

Dr . Ranpenstranch Gustav
Adolf

Verschleiß von Giften und
pharmaceutischen Präparaten II . Bezirk

Rodck Josef
(Firma : W . Mandelblühs
Nachfolger Niklas L Rodek)

Gift -Verschleißer

Noeder Philipp August Materialwarenhändler

I . Bezirk

III . Bezirk

Rothziegcl Hermann
(Firma : Langbein L Comp .)

Verschleiß von Giften und
pharmaceutischen Präparaten VII . Bezirk

Schcibcrt Andreas Materialwaren - und Droguen-
Verschleißer VI . Bezirk

! Name des z»m Giftverkaufe
concessionierten Gewerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Sichert Rudolf Händler nnt chem.-pharm.
Geräthschaften n . Giflverschleiß IX . Bezirk

Sobel Max
Commissionshandel mit technisch-
chemischen und pharmaceutischen

Präparaten
I . Bezirk

Traillcc Marei
(verantwort !. Geschäftsführer

Julius Lorbeer)

Materialwarenhändlerin und
Händlerin mit pharmaceutischen

Präparaten
IX . Bezirk

Tiirinsky Johann Erzeuger pharmacennscher
Präparate IX . Bezirk

Voigt Karl so » .
(Firma : Joseph Voigt L

Comp .)

Material , und Farbwaren-
händler und Spirituosen-

Verschleißer
I . Bezirk

Wachtel Bernhard
Verschleißer photographischer
Utensilien und Steindrncker VII . Bezirk

Wachtel Julius Verschleiß von photographischen
Bedarfsartikeln VII . Bezirk

Wallace Michael

Gemischtwarenhändler und
Verschleißer von Giften , Arznei-
präparaten und imprägnierten

Verbandstoffen

I . Bezirk

Walliczek Heinrich, Dr. Erzeugung von Giften und
pharmaceutischen Präparaten

III . Bezirk

Wibiral Wilhelm
(Firma : A . Pfantzerts

Nachfolger)

Material - und Farbwaren-
händler

I . Bezirk

Wilhelm Eduard Drognenhändler III . Bezirk

Will Philipp Adolf
(Firma : I . Wurth L

Comp .)
Erzeuger chemischer Producte VII . Bezirk

Wurm Franz
Material -, Colonial - und

Farbwaren -Verschleiß

Zisarsky Emanucl
ma ^ . pbari » .

Verschleiß von Giften und
Arznei -Präparaten

II . Bezirk

I . Bezirk

4 .
Unter den im K 8 des Krankenversicherungsgesetzes
bezeichneten öffentlichen Krankenanstalten sind nur

inländische Anstalten zu verstehen.
Mit Erlass der k. k. n .-ö . Statthalterei vom 4 . März 1901 , Z . 15335

wurde dem Magistrate (M -Z . I8810/XVIII , bekanntg -geben , dass das k. k.
Ministerium des Innern in einer Entscheidung vom 15 . Februar 1901 , Z . 677,
über den Anspruch einer ungarischen öffentlichen Krankenanstalt gegen eine
Bezirkskrankencassa in Niederösterreich auf Zahlung von Gebüren für die
Pflege eines Cassenmitgliedes folgenden Grundsatz ausgesprochen hat:

„Unter den im Z 8 des Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten öffent¬
lichen Krankenanstalten , welchen allein schon kraft des Gesetzes ein Anspruch,
auf Ersatz der tarifmäßigen Verpflegskosten zukommt , können nur solche An¬
stalten verstanden werden , welchen nach der hierländigen Gesetzgebung die
Eigenschaft einer Einrichtung der hierländigen öffentlichen Verwaltung zukommt,
nicht aber ähnliche Einrichtungen anderer Staaten ."

5 .
Sachverständige für Eisenbahn - Enteignungen

pro 4801.
Die k. k. ii .-ö. Statthalterei hat dem Magistrate mit dem

Erlasse vom 6 . März 1901 , Z . 15188 (M .-Z . 19965/V ) , die
Liste der im Sprengel des k. k. österreichischen Oberlandesgerichtes
gemäß ß 24 des Gesetzes vom 18 . Februar 1878 , N .-G .-Bl.
Nr . 30 , für das Jahr 1901 bestellten Sachverständigen in Fällen
der Enteignung zum Zwecke der Herstellung und des Betriebes
von Eisenbahnen übersendet.

2
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Von den in dieser Liste verzeichnten Sachverständigen
kommen für das Wiener Gemeindegebiet folgende Persönlichkeiten
in Betracht:

Karl Adametz , Giiterschätzmeister , III ., Hetzgasse 23.
Ferdinand Bönisch , Gutsverwalter i . R -, XVIll ., Währinger-

gürtel 114.
Josef Ritter «. Brenner , Gutsbesitzer und Pächter , IV ., Taub-

stummengasse 6.
Adolf Ebert , Domänen -Oberdirector i . R ., III -, Hörnesgasse 24.
Rudolf Ritter v . Feistmantel , Gülerdirector i . N . und Güterschätz¬

meister , XIII ., Lainzerstraße 53.
Wilhelm Frankel , Architekt und Stadtbaumeister , IV ., Favoriten¬

straße 11.
Heinrich Gerl , Architekt , I ., Himmelpfortgaffe 9.
Johann Glasauer , Wirtschaftsbesitzer , XIII ., Glasanergasse 31.
Johann Görlich , Baumeister , IV ., Schaumburgergasse 6.
Ferdinand Greiner , Wirtschaftsbesitzer , XIX ., Greinerqaffe 36.
Sebastian Grünbeck , Weinschenkec und Hausbesitzer , XVII ., Hernalser

Hauptstraße 68.
Johann Gschwandner , Baumeister und Realitätenbesitzer , XVII .,

Hernalser Hauptstraße 37.
Adolf Halla , gräflich Tranttmansdorffscher General -Domänen -Jnspector,

IV ., Favorilenstraße 20
Georg Haller , Bürger und Gastwirt , II ., k. k. Prater 41.
Franz Hauck , Forsttechniker und Ökonom , II ., Ausstellungsstraße 21.
Karl Kapp , Stadt -Zimmermeister , III , Petrusgassei.
Karl Kellner , gräflich Hoyos ' scher Forstmeister , IV ., Schäffergasse 17.
Michael Koller , Milchmeier und Hausbesitzer , X , Bnchengasse 40.
Adolf Kronsky , behördlich autorisierter Civil -Jngeuieur , XV ., Zinck-

gasse 5.
Ferdinand Machts , WirlsLaftsrath und landesgerichtlicher Güter-

schätzmetster , XVIII ., Währingergürtel 37.
Josef Mayerhofer , Gärtner und Grundbesitzer , XI ., Dorfgasse 9.
Josef Müller , behördlich autorisierter und beeideter Civtlingenieur,

XVIII . , Währingergürtel 37.
Theodor Nenmayer , Baumeister , I ., Scbottengasse 7.
Heinrich Pernsnß , Giiterschätzmeister . XVIII ., Gymnasiumstraße 15.
Karl Prager , Wirtschaftsbesitzer , XVIII . , Gersthoferstraße 111.
Leopold Reinagl , Güterinspeclor und Hausbesitzer , III ., Hörnes-

gasie 24.
Johann Reinhart , Stadtbaumeister , VIII , Piaristengasse 47.

Ignaz Rohaczek , Banrath im k. k. Eisenbahnministerium , XVII .,
Hernalser Hauptstraße 112.

Gustav Schlierholz , Architekt und Baumeister , I ., Mölkerbastei 14.
Karl Schönbichler , Baumeister , V., Wienstraße 77.
Paul Spitaler , Landtags -Abgeordneter , Grundbesitzer und Bezirks¬

vorsteber , III ., Nennweg 73.
Johann Steinmetz , Baumeister , Grund - und Weingartenbesitzer,

XVII . , Dornbacherstraße 85.
Franz Straßer , Bürger und Hausbesitzer , XX . , Wallensteinstraße 80.
Franz Weese , Baumeister , XVII , Klampfelberggasse 401.
Dr . Arthur Wich von der Reuth , Wirlschaftsrath , I ., Weihburg-

gafse 22.
Julius Wich von derNenth , Bevollmächtigter der fürstlich Batthyany-

schen Generalpachtung , X ., Leebgasse 18.
Anton Zagorsky , Baumeister . XVI ., Thaliastraße 80.
Leopold Zierer , Wirtschaftsbesitzer , XII -, Khleslplatz 8.

«.
Abortierte Leibesfrüchte.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthallerei vom 8 . März 1901,
Z . 11916 ( M .-Z . 19967/VIIl ) :

Anlässlich eines besonderen Falles , in welchem in dem von einer Matriken-
stelle vorgelcgten vierteljährigen Matrikenauszuge (lit . L ) über Volksbewegung
ein Abortus aus dem fünften Schwangerschaflsmonate als Todtgeburl ohne
weitere Angabe mit einer laufenden Zahl (numerus eurrsns , Anleitung für
die Matrikenämter zur Lieferung statistischer Auszüge , Z 4 ) eingetragen wurde,
hat das k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 31 . Jänner 1901,
Z . 30550 , eröffnet , dass bis zur Lebensfähigkeit entwickelte Kinder , welche todt
zur Welt gekommen sind , sowohl in die Geburten - als auch in die Sterbe-
matrik — in beiden mit der Bezeichnung „ todtgeboren " — einzutragen sind,
während dieselben für die statistischen Auszüge aus den Malrikenbüchern gemäß
Z 21 der Anleitung für die Matrikenämter nur die Liste der Geborenen
(Formular ö ) Aufnahme zu finden haben.

Abortierte Leibesfrüchte , das sind solche, welche in ihrer Entwicklung die
Lebensfähigkeit noch nicht erreicht haben , sind von der Matrikulierung aus¬
geschlossen , wohl aber im Sinne des Gutachtens des „ Obersten Sanitätsrathes
über die Vorschriften , betreffend die Todtenbeschau (Österreichisches Sanitäts¬
wesen , Jahrgang 1893 , Nr . 49 ) der Beschau durch den Todtenbeschauer zu
unterziehen.

Bezüglich dieses letzteren Abschnittes wird darauf hiugewiesen , dass hin¬
sichtlich der Normen der Todtenbeschau bei abortierten Leibesfrüchten dies¬

bezügliche Bestimmungen in den Todtenbeschau -Ordnungen für Wien und
für Niederösterreich mit Ausnahme von Wien , L.-G .-Bl . Nr . 31 or 1900
und Nr . 33 er 1897 , bereits enthalten sind.

Von dem Inhalte vorstehenden Erlasses sind sämmtliche Matrikenstelleir
zu verständigen und haben die politischen Behörden erster Instanz die Ein¬
haltung dieser Bestimmungen zu überwachen.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , an den Wiener
Magistrat und an die beiden Stadträthe Wiener -Neustadt und Waidhofeu
a. d. Abbs.

7.

Besorgung der Stellungs - Angelegenheiten durch
das k. « . k. Generalkonsulat in Berlin.

Erlass der k. k. n .-ö. Slatlhalterei vom 8 . März 1901,

Z . 15339 (M .-Z . 19970/XVI ) :
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom

15 . Februar 1901 , Nr . 4458/887 II a , wird vom laufenden Jahre angefangen
das k. und k. Geaeral -Consnlat in Berlin die Agenden und Corcespondenzen
in Stellungssachen im Namen der dortigen k. k. Botschaft besorgen.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschasten in Nieder -,
österreich , den Wiener Magistrat , die Stadträthe in Wiener -Neustadt und-
Waidhofeu an der Mbs , die k. k. Polizei -Direclion in Wien.

8 .

Einschränkung des Hausierhandels im Ödenburger
Comitate.

Circular - Erlass der k. k. n .-ö. Slatlhalterei vom 11 . März.

1901 , Z . 19856 (M .-Z . 21071/XVIII ) :
Laut Mittheiluug des königlich ungarischen Handelsministeriums vom

17 . November 1900 , Z . 77021 , wurde die Ausübung des Hausierhandels im
Comitate Ödenburg unter Aufrechthaltnng der im Z 17 der bestehenden Hausier-
vorschriften und in den diesen Paragraphen ergänzenden Nachtragsverordnungen
den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte derart eingeschränkt , dass
die Hausierer , ausgenommen die Städte Rust und Eisenstadt , in den Gemeinden
wöchentlich nur einmal und nnr für die Dauer von 48 Stunden den Hausier¬
handel ansüben dürfen.

Hievon werden alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener Magistrat
und sämmtliche magistratische Bezirksämter , die Stadträthe in Wiener -Neustadt,
und Waidhofeu an der Ibbs in Kenntnis gesetzt.

8 .

Schwerfnhrwerksverkehr in der Nochns - und Sechs¬
krügelgasse.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 14 . Mürz 1901,

M .-Z . 14450/XIV:
Auf Grund des Z 100 des GemeindestatnteS für Wien vom 24 . März.

1900 , L.- G .- und V .-Bl . Nr . 17 , wird der Verkehr des schweren Fuhrwerkes
im III . Bezirke durch die Rochnsgasse in der Richtung von der Landstraße
Hauptstraße zur Ungargasse , und in der Sechskrügelgasse in der Richtung von
der Ungargasse zur Landstraße Hauptstraße verboten.

Übertretungen dieses Verbotes werden mit Geldstrafen bis zum Betrage
von 400 X oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

1«.
Ersatzpflicht der Militärverwaltung für die durch

Truppenübungen verursachten Schäden.
Circular -Erlass der k. k. u .-ö. Slatlhalterei vom 14 . März

1901 , Z . 17878 (M .-Z . 22197/XVI ) :
Das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat laut Erlasses vom

21 . Februar 1901 , Nr . 4451/880 II b , zu wiederholtenmalen wahrgenommen,
dass in Entscheidungen , welche im Grunde des Z 56 des Einquartierungsgesetzes
über die durch Truppenübungen hervorgerusenen Ersatzansprüche getroffen
werden , eine Militär -(Landwehr -) Behörde , beziehungsweise ein Truppen - Com-
mando als ersatzpflichtig bezeichnet wurde.

Nachdem in Gemäßheit des Alinea 4 des bezogenen Paragraphen der
durch Truppenübungen verursachte volle Schaden und Nutzentgang von der
Militärverwaltung vergütet wird , ist in den bezüglichen Ersatzerkenntniffen stets
die Militär - beziehungsweise Landwehrverwaltuug , nicht aber eine Militär - oder
Landwehrbehördc oder ein Truppen - Commando als ersatzpflichtige Partei an-
zusühren.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschasten in Nieder¬
österreich , den Wiener Magistrat , die Stadträthe in Wiener -Neustadt und-
Waidhofeu an der Wbs.



31Amtsblatt der k. k. NeichShaupt- und Residenzstadt Wien. —- Nr . 35 , 30 . April 1S0I.

II.
Zulassung von Platten ans Meise 'schem Gipscemeni

zur Herstellung von Wänden.
In Erledigung des Ansuchens des Herrn Leopold Ottitzky,  Wien,

III . , Barichoassc 26 , wurde zufolge Magistrals -Beschlusses vom 21 . März 1301,
Z . 12082/IX , die Verwendung vou Planen ans sogenanntem Meise ' schem
Gipscemcnt (siehe Magistrats -Decrel vom 16 . November 1897 , Z . 175245)
zur Herstellung von Wänden bei Eauführnngcn unter folgenden Bedingungen
als zulässig erklärt:

1 . Die ans sogenanntem Meise ' schen Gipscement und Schlacke hergestellteu
Platten werden im Sinne des Schlusssatzes des A 37 der Wiener Banordnung
nur insolange als Baumaterial für Wände in Wien als zulässig erklärt , als
diese Platten dem überreichten Muster entsprechen.

2 . Zur Herstellung von Wänden dürfen nur vollkommen trockene Platten
verwendet werden ; die letzteren müssen untereinandrr , sowie mit den anderen
Gebändewünden zur Verhinderung des Umfallens mit Gipsmörtel , erforder¬
lichen Falles auch unter Anwendung weiterer Hilfsmittel gut verbunden
werden.

3 . Die ans diesen Platten hergestellten Wände dürfen zur Abtrennung
einzelner Bestandtheile einer Wohnung oder eines Geschäftslocales , jedoch nicht
zur Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäftslocale und nur dann
angewendet werden , wenn diese Wände keiner Belastung ansgesetzt und nicht
höher als ein gewöhnliches Stockwerk ausgesührr werden . Die Wände müssen
bei einer Zimmertiefe bis 5 '50 in und normaler Stockwerkshöhe in unver¬
putztem Zustande eine Stärke von mindestens 5 ein besitzen. Bei Wänden von
größerer Länge und mehr als Stockwerkshöhe hat die Wandstärke mindestens
7 ' 5 ein zu tragen.

Nach Maßgabe der ältlichen Verhältnisse können mit Zustimmung der
Baubehörde auch andere Wandstärken zur Verwendung kommen.

Derartige Wände können bei untergeordneten und provisorischen Objecten
auch als Umfassnngswäiide , jedoch nicht an Stelle der Fencrmancr zur An¬
wendung gelangen , wenn nicht sicherheilspolizeiliche oder andere Rücksichten
gegen die Anwendung dieses Materiales sprechen , worüber im einzelnen Falle
die Entscheidung der Baubehörde umsomehr Vorbehalten bleiben muss , als bei
Dnrchnässung der Wände eine Verminderung der Festigkeit eintritt.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von derartigen Wänden ist in den
Consensplänen ansznweisen.

5 . Tie Ausstellung solcher Wände hat in der Regel ans Traversen zu
erfolgen »nd gehört zu den Befugnissen der concessionierten Baugewerbc-
lreibenden.

Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen , eventuell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung ans Grund der mit diesem Bau-
materiale gemachte » praktischen Erfahrungen bleibt Vorbehalten.

Die beigebrachte Musterplatte hat das Stadtbauamt im Magistrats-
Departement IX zu beheben und zur Ermöglichung der Controle aufzube¬
wahren.

SÄ.
Stempelgebrechen . — Einsendung amtlicher Befunde
an das k. k. Ceutral -Tax - nnd Gebürenbcmesfuugsamt.

Note der k. k. Finanz Bezirks -Dircclion Wien vom 16. März
1901 , Z . 10929/VI G .-A. (M .-D .-Z . 708 ), an den Wiener
Magistrat:

In Absicht auf eine rasche Erledigung und zur Vermeidung überflüssiger
Schreibarbeit wird das Ersuchen gestellt , zu veranlassen , dass jene ämtlichen
Befunde über wahrgenominene Verkürzungen der mittels Stempels oder un¬
mittelbar zu entrichtenden Gebüren , welche gegen in Wien wohnende Parteien
ausgenommen werden , unmittelbar an das hiesür competente k. k. Central-
Tax - nnd Gebürenbemessnngsamt in Wien und nicht an die k. k. Finanz-
Bezirks -Direction in Wien gesendet werden.

13.

Ärztliche Behaudluug auf brieflichem Wege.
Circular -Erlass der k k. n.-ö. Statthaltern vom 18. März

1901 , Z . 16720 (M .-Z . 24264/V1II ) :
Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 19 . Februar

1901 , Z . 9911 ex 1900 , betreffend die in Tagesblättern vorkommenden
Annoncen , in welchen dem Publicum ärztliche Hilfe auf brieflichem Wege
angeboten wird , unter Hinweis ans den M 'nisterial -Erlass vom 22 . Juli 1898,
Z . 5877 ex 1898 (h. o. Jntimation vom 17 . August 1893 , Z . 71345 öster¬
reichisches Sanitätswesen 1898 , S . 265 bis 268 ), anher eröffnet , dass einem
berufs - und standeswidrigen Betriebe der ärztlichen Praxis durch inländische
Ärzte , welche dis professionsmäßige Behandlung von Krankheiten auf bloße
schriftliche Information hin ankündigen , ans dem durch das Ärztekammergesetz
eröffnet « : Wege , sowie durch strenge Überwachung dieser Art ärztlicher Be-
rnfsausübnng , welche leichthin zu sträflichen Gesnndheitssch ädignngen nnd
sanitären Versäumnissen führen kann , zu begegnen sein wird.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den h. o. Erlass vom
27 . Mai 1898 , Z . 5982 , zur Danachachtnng in die Kenntnis gesetzt.

14 .
Zulassung von „Thierrys Balsam " und „Thierrys

Centifoliensalbe " zum Verkehre.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 19. März 1901,

Z . 20712 (M -Z . 23424/VIII ) :
Der Apotheker A . Thierrq  in Pregrada (Croatien ) hat durch den Hof-

nnd Gerichtsadvocaten Dr . Adolf Gallia  in Wien , IX ., Maximitianplatz 16,
in einer an das k k. Ministerium des Innern gerichteten Eingabe äs prass.
11 . December 1900 , angezeigt , dass die von ihm hergestellteu , durch die
Ministerial -Erläsje voni 24 . December 1893 , Z 30169 , nnd vom 20 September
1894 , Z . 20067 (intimiert mit den bierorligcn Erlässen vom 13 . März nnd
8 . November 1894 , ZZ . 436 und 76246 ), mit dem Verlriebsverbote m Apotheken
belegten Präparate „ Wunderbalsam " nnd „Englische Wnndersalbe " außer
Verkehr gesetzt sind , und angesucht , dass die nunmehr in neuer Act nnd Form
vou ihm in Vertrieb gesetzten Präparate „Thierrys Balsam " nnd „ Thierrys
Centifoliensalbe " , welche nach den zuliegendcn Bereitnngsvorschristen den Be¬
stimmungen der Ministerial -Verordnnng dom 17 . December 1894 , N .- G .-Bl.
Nr . 239 , nicht znwiderlanfen , zum Verkehre zngelassen werden.

Der Gesnchsteller wwd durch seinen obgenannten Rechtsvertreter in die
Kenntnis gesetzt, dass hinsichtlich des Vertriebes dieser Artikel die Bestimmungen
der obcitierten Ministerial -Verordnnng , bei deren genauer Befolgung gegen
den Vertrieb dieser Arzneipräparate kein Anstand obwaltet , maßgebend sind,
nnd dass die mit den obcitierten Ministerial -Erlässsn ausgesprochenen Verbote
ans die in anderer Form nnd Ausstattung in Verkehr gelangenden Pcävarale
„Thierrys Balsam " nnd „Thierrys Centifoliensalbe " keine Anwendung finden.

Hievon wird der Wiener Magistrat zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums
des Innern vom 1. März 1901 , Z . 44977 ex 1900 , behufs Verständigung
der Apotheker mit dem Bemerken in die Kenntnis gesetzt, dass gleichzeitig der
Ministerial -Erlass vom 26 . Jänner 1899 , Z 628 (intimiert mit dem hier-
orligen Erlasse vom 22 . Februar 1899 , Z . 11546 , siehe Amtsblatt Nr . 34
ex 1899 , „ Gesetze rc." IV 12, pa ^ . 25 ), betreffend die Erstattung von An¬
zeigen über den Bezug der Thierrys Präparate außer Wirksamkeit gesetzt wird.

15.
Der Verkehr inlä «discher Behörden mit den k. u . k.

Consularämtern.
Erlass des Präsidiums der k. k. n.-ö. Statthalterei Z . 1614/ ? r.

(cingelangt beim Präsidium des Wiener Gemeinderathes und Magi¬
strates am 20 . März 1901 8ul> M .-D .-Z . 669 ) :

Das k. n . k. Ministerium des Äußern hat davon Kenntnis erhalten , dass
Anfragen oder Rcqnisitionsschreiben inländischer Behörden an k. u . k. Consnlar-
ämter von denselben oftmals sehr spät nnd erst nach wiederholten Urgenzen
ihre Erledigung finden.

Wenn nun auch die in solchen Fällen gepflogenen Erhebungen , insoweit
es sich nm effective k. u . k. Consularver -tretnngen handelt , fast ausnahmslos
zu dem Ergebnisse geführt haben , dass die concrete Sachlage der einzelnen
Angelegenheiten die frühere Hinausgabe einer meritorischen , Erledigung nicht
möglich erscheinen ließ , so hat sich das Ministerium des Äußern doch ver¬
anlasst gesehen , an sämmtliche k. u . k. Consularvertretungen eine Circular¬
weisung des Inhalts hinauszugeben , dass in Fällen , wo der meritorischen
Erledigung einer Requisition , sei dieselbe von Seite einer Behörde oder eines
Staatsangehörigen der Monarchie eingebracht , Hindernisse im Wege stehen,
der Empfang des betreffenden Schreibens zu bestätigen ist. wobei gleichzeitig
die Gründe , welche einer sofortigen Erledigung im Wege stehen, anzu¬
führen sind.

Über Wunsch des Ministeriums des Äußern , welches eine thunlichst
durchgreifende Abstellung des erörterten Übelstaudcs anstrebt , werden die
politischen Bezirks - beziehungsweise Polizeibehörden zufolge Erlasses des k. k.
Ministeriums des Innern vom 8 . März 1901 , Z . 1786/M . I ., hievon mit
dem Aufträge in die Kenntnis gesetzt, dass künftighin Fälle der Nichtbeanl-
wortung oder der säumigen Erledigung amtlicher Zuschriften durch ein
Consnlaramt im hierolligen Wege zur Kenntnis des Ministeriums des Äußern
zu bringen sein werden.

Bei diesem Anlasse wird gleichzeitig auch die analoge Behandlung der
den politischen Bezirks - beziehungsweise Polizeibehörden zukommenden Re-
quisilionsschreiben der k. u . k. Consularämter hiemit angeordnet , und wird
daher in Fällen , wo der meritorischen Erledigung einer solchen Requisition
Hindernisse im Wege stehen, der Empfang des betreffenden Schreibens zu
bestätigen nnd gleichzeitig anzuführen sein, welche Gründe einer sofortigen
Erledigung im Wege stehen.

1«.
Bestimmungen für die Benützung der Verkaufsstände
in den Bogenöffnnngcn 4 und 5 der Wiener Ver¬
bindungsbahn auf dem Radetzkyplatze im SII . Wiener

Gemeindebezirke.
Festgesetzt mit den Stadtrnths -Beschlüssen vom 26 . October

1900 , Z . 11663 , und 7 . März 1901 , Z . 1931 , genehmigt zufolge
2*
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Erlasses der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 21 . März 1901,
Z . 23264 (M .-Z . 23582/XV ) :

1 . Die Verkaussstände sind bloß zum Detailverschleiße von Fleisch und
Fleischwaren , sowie von allen den Marktvictualienhändlern zustehenden Artikeln
bestimmt.

2 . Der Verlauf hat bei allen Feilschaften , insofern bei einzelnen Artikeln
nicht besondere Vorschriften bestehen , nach Maß oder Gewicht oder nach der
Stückzahl siatiznfindcn.

3 . Der Verkauf bei diesen Ständen findet täglich von 5 Uhr früh bis
1 Uhr nachmittags , an Sonn - und Feiertagen von 5 Uhr früh bis 10 Uhr
vormittags statt.

4 . Die Zuweisung der Verkaufsplätze und die Einhebnng der im Tarife
angeführten Gebären obliegt dem Marktamte.

Die Marktgebüren sind stets im vorhinein monatsweise zu entrichten.
Dem Magistrate steht das Recht zu , jenen Parteien , welche mit der fälligen
Marktgebür im Rückstände bleiben , die überlassenen Objecte sofort zu entziehen.

5 . Den Parteien ist nicht gestaltet , die ihnen zugewiesenen Verkaussstände
eigenmächtig an andere Parteien zu übertragen , zu überlassen oder gegen
andere Zellen nmzutauschen.

Adaptierungen in den Zellen dürfen nur im Einvernehmen mit dem
Marktamte und dem Stadtbauamte vorgenommcn werden , und sind die Stand¬
inhaber verpflichtet , in dem Falle , als sie den innegehabten Stand anfgeben,
denselben ans eigene Kosten wieder in den früheren Zustand zu versetzen.

6 . Die Parteien haben in de» ihnen überlassenen Verkaufsständen di:
möglichste Reinlichkeit zu beobachten und haften für alle durch sie oder ihr
Personal verursachten Beschädigungen an den Markteinrichtungen.

Jeder Partei , welche die ihr zur Benützung überlassenen Objecte nicht
rein hält oder sonst gegen die Vorschriften für die Benützung der Verkaufsstände
wiederholt verstößt , kann vom Magistrale das Benützungsrecht entzogen werden.

Die betreffende Partei hat in diesem Falle kein Recht , die bezahlte Markt¬
gebür znrückzufordern.

7 . Die Inhaber der Verkaussstände sowie ihr Personal haben die markt -,
sanitäts - und veterinärpolizeilichen Vorschriften genauestens cinzuhalten.

Die Befolgung dieser Vorschriften wird durch das Markt - und Veterinär¬
amt überwacht . Den Anordnungen der hiezu bestellten Organe der genannten
Ämter ist unbedingt Folge zu leisten.

Das Marktamt har für die Anfrechthaltnng der Ruhe und Ordnung zu
sorgen.

8 . Im übrigen gelten die Bestimmungen der allgemeinen Marktordnung
für die k. k. Neichshanpt - und Residenzstadt Wien.

Die Marktgebüren betragen , und zwar:
1 . für die Benützung eines Flerschstandes per Quadratmeter und Tag 10 k;
2 . für dicBenütznug eines Victualienstandes per Quadratmeter und Tag 6K.

17 .

Abstand eines Kleinkessels von der Nachbargrenze.
— Charakteristische Merkmale eines Kleinkessels.

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 22 . März 1901 , Z . 21578 (M .-Z . 25080/IX ) , folgende
Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 5. März
1901 , Z . 42291 ox 1900 , mitgelheilt:

Mit der Entscheidung der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 9 . Februar 1900,
Z . 6929 , wurde in Bestätigung des Bescheides des Wiener Magistrates vom
6 . November 1899 , Z . 74418 , die der Firma CH. Reißer L Werthner , Buch¬
druckerei und Lithographie in Wien , erthcilte gewerbebehördliche Genehmigung
zur Aufstellung eines Wasserröhren -Dampfkessels in der Buchdruckerei im
Hause Nr . 16 derWchrgasse ans die Dauer der dermaligen Berbannngsverhältnisse
auf den Nachbarrealitäten eingeschränkt.

In dem hiegegen von der Firma Reißer L Werthner rechtzeitig ein-
gebrachten Ministerial -Recurse wird die Statthalterei - Entscheiduug aus dem
Grunde bekämpft , weil angeblich der neue Kleinkefsel an einem Platze aus¬
gestellt werden soll, der für die Ausstellung eines Kleinkessels bereits behördlich
als geeignet befunden wurde und weil es hiebei von keinem ausschlaggebenden
Belange sei, dass der neue Kessel nicht genau die gleiche Construction besitzt
wie der alte.

Die Prüfung der Acten hat ergeben , dass die erstere Behauptung des
Recurses nicht zutreffend ist. Nach der Actenlage wurden im Betriebe der
Firma CH. Reißer L M . Werthner nacheinander drei Kessel aufgestellt.

Der erste Kessel war ein Locomobilkessel , welcher laut Genehmiguugs-
bescheides des Wiener Magistrates vom 23 . August 1882 , Z . 173942 , in einem
ebenerdigen Anbaue zwischen der dritten und vierten Fensteröffnung des
Quertractes zur Aufstellung gelangte.

Dieser Anbau , sowie die Situation des Locomobils ist in den Consens-
plänen zur M .-Z . 173942 vom 23 . August 1882 genau ersichilich, in diesen
Plänen sind zu beiden Seiten des Quertractes schmale Lichkhöfe ciugezeichnet.

Die Aufstellung des zweiten Dampfkessels wurde mit dem Consens-
bescheide des Wiener Magistrates vom 3 . Jänner 1887 , Z . 56601 er 1885,
ansdrücklich „ an Stelle des mit magistratischem Bescheid vom 23 . August 1882,
Z . 173942 , bewilligten , vicrpserdigen Locomobils " genehmigt.

Der dritte Dampfkessel , welcher den Gegenstand des vorliegenden Ne-
curses bildet , wurde anfangs 1899 zwischen der ersten und zweiten Fenster¬

öffnung des mittlerweile durch Verbauung der beiderseitigen Lichthöfe aus¬
gedehnten Quertractes , somit an einer anderen Stelle situiert , als der erste
Locomobilkessel genehmigt wurde.

Wenn der Betriebsinhaber behauptet , dass der neue (dritte ) Kessel un¬
mittelbar an die Stelle des zweiten Kessels ansgestellt wurde , so , beweist dies
nur , was auch ans der ganzen Actenlage hervorgeht , dass die Änderung des
Standortes entweder bei der Ausstellung oder während der Verwendung des
zweiten Dampfkessels , jedoch entgegen der behördlichen Bewilligung erfolgte.

Es handelt sich daher im vorliegende » Falle nicht um die Wieder-
anfstellung eines Kessels ans einem bereits genehmigte » Platze , sondern um
die Erlheilung eines neuen Consenses gemäß ZA 25 und 26 der Gewerbe¬
ordnung . Bei Beurtheilung der Zulässigkeit dieser Aufstellung des Kessels
hatten die Behörden ans die Vorschriften des Z 68 . Punkt 3 der Bauordnung
für Wien Rücksicht zu nehmen , wonach jeder Kleiukcssel mindestens 3 m von
jeder Nachbargrenze zu situieren ist . Wenn die Unterbehörden von der Forderung
der stritten Befolgung dieser Vorschrift für insolange abgesehen haben , als die
Verbanungsverhältnisse in der Nachbarschaft der Anlage sich nicht ändern , so
haben dieselben sich in ihrer Entscheidung von einem sehr weitgehenden Ent¬
gegenkommen für den Unternehmer leiten lassen.

Das Ministerium des Innern findet daher dem vorliegenden Ministerial-
Recurse keine Folge zu geben , obgleich es die weitere Begründung der an¬
gefochtenen Entscheidung , dass der neue Kessel sich infolge seiner Construction
und größeren Heizfläche nicht als Ersatz des alten darstellt , für zutreffend
nicht befinden konnte.

Es bilden nämlich nach Z 68 der Bauordnung für Wien nicht die Con¬
struction oder die Heizfläche , sondern der Durchmesser , Cubikinhalt und der
Dampfdruck die Merkmale für die Einreihung eines Kessels unter die Kleinkefsel.

18 .
Bezirkshanptmannschaft Unter -Gänserndorf.
Erlass dcr k. k. n .-ö. Statthalkerei vom 26 . März 1901,

Z . 1666/ ? r . (M .-D .-Z . 744 ) :
Die neu zu aclivierende Bezirlshanptmannschaft in Unter -Gänserndorf,

deren Amtssprengel die dermalen zum politischen Bezirke Floridsdorf gehörenden
Gerichtsbezirke Matzen und Marchegg , sowie den zur Zeit dem politischen Be¬
zirke Mistelbach angehörenden Genchtsbezirk Zistersdorf umfassen wird , hat
laut Kundmachung des k. k. Ministeriums des Innern vom 13 . März 1901
lverlautbart im XI . Stücke des Jahrganges 1901 des Reichsgesetzblattes unter
Nr . 27 ) ihre Anttswirksamkeit mit 1. Juni 1901 zu beginnen.

Ans diesem Anlasse wird anfmertsam gemacht , dass die Erledigung jener
Geschäflsstücke , welche eine Gemeinde der erwähnten Gerichtsbezirke betreffen,
insofern diese Erledigung bei Einrechnnng des für die Expedition und den
Postenlauf erforderlichen Zeitraumes zuverlässig noch vor Ende Mai d . I.
an ihren Bestimmungsort gelangen kann , noch an die Bezirkshanptmann-
schaften in Floridsdorf beziehungsweise Mistelbach , ansonsten aber sofort an die
neue Bczirlsbaiiptmannschaft in Unter -Gänserndorf zu richten sein wird.

Diese Weisung ergeht an die Herren Vorstände aller Bezirkshanptmann-
schasten Niederösterreichs (mit Ausnahme jener in Floridsdorf und Mistelbach ),
dann an die k. k. Polizei -Direction in Wien , den Wiener Magistrat und an
die Wiener magistratischen Bezirksämter , die Stadträthe in Wiener -Neustadt
und Waidhofen a. d. MbL und au den Vorstand der Arbeiter - Uufallver-
sichernngsanstalt für Nnweröstcrreich in Wien.

Seitens der k. k. Polizei -Direction in Wien sind hievon auch die unter¬
stehenden Bezirks -Polizei -Commifsariate zu verständigen.

IN.
Verbot des H . Mesaros 'sche» Geheimmittels

„Animalin ".
Circular -Erlass der k. k. n.-ö. Skatthalkerei vom 27 . Mürz

1901 , Z . 21996 (M .-Z . 25597/VIII ) :
Ein gewisser H . Mesaros , Wien , IV , Frenndgasse 4 . bringt ein Pflanzen-

heilmiltel unter dem Namen „ Animalin " in den Handel , das er in seinen Reclame-
circularen als einen „wahren Gottessegen für Arm und Reich " anpreist . Der
Verkaufspreis beträgt ungefähr I II 50 i> per Kilogramm.

In Wirklichkeit hat das Präparat einen Wert von 20 k das Kilogramm,
und ist seine Wirksamkeit gleich oder nahezu gleich Null.

Es besteht nach der von der k. k. landwirtschaftlich -chemischen Versuchs¬
station in Wien vorgeuommenen Analyse aus 8 Percent Kupfervitriol , ferner
aus Ammoniumsulfat , Gips , gelöschtem Kalk, Kochsalz, Natronsalpeter und
Spuren von Kaliumpermanganat . Von diesen Substanzen kann höchstens das
Kupfervitriol als Samenbeizmittel wirken , doch ist seine Menge so gering , dass
die Wirkung gar nicht in Betracht kommt.

Die anderen Bestandtheile sind ganz unwirksam . Bei Anschaffung dieses
Geheimmittels wurde also das,Kilogramm Kupfervitriol , das sonst 70 k kostet,
mit 60 L bezahlt.

Die k. k. landwirtschaftlich -chemische Versuchsstation in Wien hat bereits
im Vorjahre Gelegenheit genommen , in der Fachpresse vor dem Ankäufe des
Animalins zu warnen.

Da jedoch Mesaros  mit der Anpreisung dieses wertlosen Erzeugnisses
fortfährt und , wie es scheint , in weiteren landwirtschaftlichen Kreisen ein
gläubiges Publicum findet , so ist eine neuerliche Warnung am Platze , und
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zwar scheint es geboten , dieselbe , um eine weite Verbreitung zu sichern , im
Wege des Amtsblattes des Wiener Magistrates ergehen zu lassen.

Der Wiener Magistrat wird zufolge Erlasses des k. k. Ackerbauministeriums
vom 23 . Februar 1901 , Z . 4571 , beauftragt , in diesem Sinne das weitere zu
veranlassen.

20 .
Verlegung der Amtslocaliläte » der k. k. Finanz-

Bezirks -Direction.
Laut Zuschrift der k. k. Finanz -Bezirks -Direction in Wien vom

27 . März 1901 , Z . 158 (M .-D .-Z . 743 ), wurden die Amtslocalitäten dieser
Behörde ab 1 . April 1801 in das neue Amtsgebäude , III ., Vordere Zoll¬
amtsstraße 7 , 1 . Stock , verlegt.

21 .
Österreichische Wochen - nnd Vierteljahrschriften für

den öffentliche » Baudienst.
Erlass des k. k. n.-ö. Statthalterei -Präsidiums vom 29 . März

1901 , Z . 1216/ ? r . (M .-Z . 26311/III ) :
In der Absicht , die vom Ministerium des Innern bisher herausgegebcnen

technischen Amtsblätter „Österreichische Monatsschrift für den öffentlichen Bau-
dienst " und „ Allgemeine Bauzeitung (österreichische Vierteljahresschrift für den
öffentlichen Baudienst )" in möglichst vollkommener Weise auszugestalten und
das Gebiet derselben im Dienstesintereffe auf das gesammte öffentliche Bau¬
wesen überhaupt , also auch auf diejenigen Zweige desselben , welche bei den
k. k. Ministerien für Handel , Eisenbahnen und Ackerbau rcffortieren , auszu¬
dehnen , hat das Ministerium des Innern mit den vorgenannten k. k. Ministerien
ein Übereinkommen in dem Sinne getroffen , dass sich dieselben bereits ab
l . März 1901 an der gemeinsamen Herausgabe der iu Rede stehenden , ent¬
sprechend umzuwandelnden Zeitschriften belheiligen werden.

Die vom 1. März 1901 angefangen allwöchentlich an jedem Samstag
im Umfange von zwei Druckbogen Text nnd Text -Illustrationen im erforder¬
lichen Ausmaße , sowie zwei Tafeln in farbigem Umschläge erscheinende neue
Wochenschrift wird den Titel führen : „Österreichische Wochenschrift für den
öffentlichen Baudienst . Amtliches Fachblatt , herausgegeben von den k. k.
Ministerien des Innern , des Handels , der Eisenbahnen nnd des Ackerbaues ."

In analoger Weise wird die vom Jahre 1901 »» gefangen in einem
Umfange von 6 Druckbogen Text mit den erforderlichen Illustrationen und
12 Tafeln in färbigem Umschläge erscheinende „ Allgemeine Bauzeitung " den
Titel führen : „ „ Allgemeine Bauzeitung (gegründet von Pros . Ehr . Ludwig
Förster ) — Österreichische Vierteljahrsschrift für den öffentlichen Baudienst,
herausgegeben von de» k. k. Ministerien des Innern , des Handels , der Eisen¬
bahnen und des Ackerbaues ."

Mit Rücksicht auf den wesentlich vermehrten Umfang der . Österreichischen
Wochenschrift für den öffentlichen Baudieust " wird der bisherige Abonnement¬
preis von 16 L auf 20 L jährlich erhöht , wogegen der Abonnementpreis der
„Allgemeinen Bauzeitnng " von jährlich 24 L auch weiterhin ungeändert
verbleibt.

Der Verlag beider Zeitschriften bleibt nach wie vor der bisherigen
Verlagsanstalt R . v. Waldheim in Wien (VII ., Seidengaffe 7), die
Redaction dem bisherigen Nedactionsbureau (Wien , I ., Salvatorgaffe I2j,
welches durch die Bestellung besonderer Redacteure für die Ressorts der mit¬
wirkenden k. k. Ministerien für Handel , Eisenbahnen und Ackerbau verstärkt
wurde , anvertrant.

Durch die Einbeziehung der bei den k. k. Ministerien des Handels , der
Eisenbahnen und des Ackerbaues reffortierenden Angelegenheiten in den
Rahmen der in Rede stehende » Zeitschriften erfährt deren Umfang und Inhalt
eine sehr beträchtliche Bereicherung , worauf zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums
des Innern vom 15 . Februar 1901 , Z . 438 , aufmerksam gemacht wird.

Dieser Erlass ergeht an alle Bezirkshauptmannschaften (jene in Florids¬
dorf , Krems , St . Pölten und Wiener - Neustadt erhalten noch besondere
Weisungen im Gegenstände ) , an den Wiener Magistrat und alle magistratischen
Bezirksämter in Wien , an die Stadträthe in Wiener -Neustadt und Waidhofen
an der Ubbs , sowie an die Wiener Polizei -Direction.

22 .
Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete der

Stadt Ruma.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . März 1901,
Z . 26066 (M .-Z . 267I4/XVII ) :

Laut Mittheilung des köuigl . Ungar . Handelsministeriums vom
22 . Jänner 1901 , Z . 89710 «x 1900 , wurde die Ausübung des Hausier¬
handels auf dem Gebiete der Stadt Ruma unter Aufrechthaltung der im
H 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den diesen Paragraphen
ergänzenden Nachtrags -Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden ge¬
währten Rechte verboten.

Hievon werden alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener
Magistrat und sämmtliche magistratischen Bezirksämter , die Stadträthe von
Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Mbs nnd die n .-ö. Handels - nnd
Gewerbekammer in Kenntnis gesetzt.

23 .
Viehtriebordnung der k. k. Reichshanpt - nnd

Residenzstadt Wien.
(Kuudgemacht im März 1901 , sub M .-Z . 48524/XV .)

I . Bestimmungen für das Treiben von Großhornvieh.
8 1-

Das Treiben von Großhornvieh mit Ausnahme der Nutzrinder ist im
Gemeindegebiete von Wien nur auf den hiezu bestunmten Triebwegen und
gegen genaue Beobachtung der in dieser Viehtriebordnung enthaltenen Vor¬
schriften gestattet.

8 2.
Das Abtreiben des Großbornviehes vom Wiener Central -Biehmarkte in

die Wiener Schlachthäuser in Gumpendorf , Meidling , Hernals und Nussdorf,
sowie über die Verzehrungsstenerlinie hinaus , ist nur in den Tagesstunden,
und zwar in den Monaten November , December , Jänner und Februar bis
4 Uhr , in den übrigen Monaten aber bis 6 Uhr nachmittags gestattet.

8 3.
Großhornvieh darf vom Central -Viehmarkte und von jenen Bahnhöfen,

in welchen eine Ausladung desselben stattfindet , nur gekoppelt und nur in
Partien von höchstens 20 Stück getrieben werden.

8 4.
Jeder Viehcigenthllmer hat zum Treiben seines Hornviehes die erforderliche

Anzahl von Treibern beizustellen , nnd zwar:
a) Für ein einzelnes Thier , welches an der Leine zu führen ist, oder für

zwei Thiere einen Treiber;
b ) für eine Partie von drei bis zehn Stück zwei Treiber;
e) für eine größere Partie bis 20 Stück drei Treiber.

Bei Verwendung von zwei oder drei Treibern hat einer vor den Thiere»
zu gehen , um das Ausbrechen derselben zu verhindern.

Bei genügender Breite der Straße ist das Treiben des Viehes auf de»
Tramwahgeleisen verboten.

8 5.
Zum Treiben des Großhornviehes dürfen unter Verantwortung des

Eigenthümers nur brauchbare und verlässliche Individuen mit Ausschluss von
Kindern verwendet werden.

Treiber , welche dem für Dienstleistungen auf dem Central -Viehmarkte
behördlich bestellten Personale entnommen werden , sind verpflichtet , ihre vom
Marktamte erhaltenen Nummern auch während des Treibens auf eine leicht
sichtbare Weise zu tragen nnd über Verlangen der Überwachungsorgane (Z 12)
das Licenzbuch vorzuweisen.

Der Name des Leiters des Triebes wird in dem betreffenden Abtriebs-
zettel verzeichnet »nd letzterer dem Leiter des Triebes eingchändigt.

8 6.
Die einzelnen Partien dürfen nur in einem Abstande von beiläufig

30 Schritten getrieben werden.
Während des Treibens ist das Zusammeuziehen mehrerer Partien unter¬

sagt . Die Treiber haben während des ganzen Weges unmittelbar bei der
Partie , zu der sie gehören , zu verbleiben , jedes ungerechtfertigte Anhalten der
Thiere zu unterlassen nnd sich insbesondere jeder Mißhandlung der Thiere bei
Vermeidung der gesetzlichen Strafen zu enthalten.

8 7.
Vom Central -Viehmarkte darf das Großhornvieh zu seinem Bestimmungs¬

orte nur auf folgenden Wegen getrieben werden:
Durch das rückwärtige Thor des Central -Vichmarktes in die Döblerhof-

gasse, von da auf der Simmeringer Hauptstraße zum Biaducte der Wien—
Aspangbahu , dann gegen die Skene ' sche Fabrik , weiter nach Übersetzung des
Staatsbahukörpers iu die Gudrnnstraße , von dieser durch die Laimeckergassc,
Kndlichgasse , Waldgaffe , Bürgergaffe , den oberen Theil des Bürgerplatzes , die
Davidgasse und Neilreichgaffe in die Quellengasse bis zum Protestantischen
Friedhofe , dann auf dem hinter diesem Friedhöfe gegenüber den Weber ' scheu
Häusern angelegten Triebwege , sohin durch den Matzleinsdorfer Biaduct der
Südbahn über die St . Marx -Meidlingerstraße.

Von da sind jene Rinder , welche für das Gnmpendorfer Schlachthaus
bestimmt sind , über den Margarethenergürtel dorthin zu treiben , dagegen sind
jene Rinder , welche für das Meidlinger Schlachthaus bestimmt sind , durch die
Wilhelmsstraße , Meidlinger Hauptstraße , den Feldweg zum Schlachthanse,
eventuell durch die Ratschkhgasse in das Schlachthaus zu bringen . Rinder,
welche ins Hernalser Schlachthaus getrieben werden , haben ihren Weg Uber
den Margarethener -, Gaudenzdorfer -, Mariahilfer -, Neubau - nnd Lerchenfelder¬
gürtel , dann weiter durch die Hasnerstraße , Thalheimergasse , nach Übersetzung
der Thaliastraße durch die Wichtelgasse bis zur Wilhelminenstraßs und durch
diese in die Wattgaffe und von dieser durch die Sautergaffe in die Wichtel¬
gaffe in Hernals , und nach Übersetzung der Hernalser Hauptstraße in die
Neffelgaffe zum Schlachthanse zu nehmen . Rinder endlich , welche für das
Schlachthaus in Nussdorf bestimmt sind , haben nach Passierung der Gürtel¬
straße folgende Richtung eiuzuschlagen : Vom Lerchenfeldergürtel durch die
Veronikagasse in Ottakring nnd Hernals , die Martinsstraße in Währing,
schin durch die Gymnasiumstraße nach Döbling und hierauf durch die Schegar-
und Billrothstraße in die Heiligenstädterstraße und Grinzingerstraße iu das
genannte Schlachthaus.
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Für Rinder , welche nach Brunn , Mödling , Baden u. s. w . gebracht
werden sollen , wird die Triesterstraße als Triebstrabe bestimmt.

Die ans dem Central -Viehmarkte St . Marx angekauften und für Schwechat,
Albern , Fischamend , Hainburg , Bruck a . d. Leitha und andere in dieser Nrchtnng
gelegenen Orte bestimmten Rinder sind entweder von dem Hinteren Abtriebs-
tbore des Central Viehmarktes durch die Döblerhofgasse brs znm städtischen
Gaswerke , längs der Nord - und Ostplanke desselben (Gnglgassc ) bis znm
neuen Wirtshause , unterhalb desselben durch de» Durchlass der Slaatseisenbahn
auf die Simmeringerlände und auf dieser bis unterbalb der thermo - chemischen
Fabrik , von da weiter durch die Fuchsbodeu - und Ziiinergasse , Kaiser -Ebers-
dorfer beziehungsweise Dreherstraße nach Albern , Schwechat u. s. w . zu treiben
oder aber mittels Wagen auf der Simmeringer Hauptstraße dorthin zu führen.

8 8.
Bejnlvieh darf nur daun getrieben werden , wenn es vom Veterinäramte

als marschfähig erkannt wird ; im anderen Falle ist dasselbe mittels geeignet
construierter Wagen zu transportieren.

Insbesondere aber sind scheue oder nicht marschfähige Stiere direct vom
Markte in das Schlachthaus St . Marx zu bringen und daselbst zu schlachten;
andere Stiere dürfen nur unter besonderen Vorsichten vom Markte abgetrieben
und müssen gefesselt und über jeweilige Anordnung des Vcterinäramtes mit
Blenden versehen , mindestens von je zwei Treibern geführt oder auf geeigneten
Wagen transportiert werden.

II . B e st i m m u n g e n s ü r den Transport der Kälber und
Schweine.

8 9.
Kälber und Schweine dürfen in Wien nicht getrieben werden , sondern sind

mittels hiezu geeigneter Wagen in nicht gefesseltem Zustande zu transportieren.
Hiebei sind Überladungen verboten,

III . Bestimmungen für das Treiben von Schafen.
8 10.

Das Treiben von Schafen in den Bezirken I bis IX und XX ist mit Aus¬
nahme derBezirkstheile Kaisermühlen und Neu -Margarethen untersagt . In den Be-
zirkstheilen Kaisermühlen und Neu -Margarethen und in den Bezirken X bis XIX
können Schafe in Partien bis zu 100 Stück auch zur Tageszeit getrieben
werden , wobei jedoch Partien bis zu 50 Stück von zwei Treibern , solche über
50 Stück von drei Treibern begleitet werden müssen . Das Treiben größerer
Schafpartien in den Bezirken X bis XIX ist nur zur Nachtzeit , d. i. von
10 Uhr nachts bis 5 Uhr früh gestaltet.

8 ii.
Der Abtrieb vom Wiener Central - Viehmarkte ist nur während der im

8 2 festgesetzten Zeit gestattet , und darf der Trieb selbst nur auf den im Z 7
bezeichneten Wegen , welche erst behufs Erreichung des Bestimmungsortes ver¬
lassen weiden dürfen , erfolgen.

S ch l u s s b c st i m in u u g e n.
8 12.

Die Überwachung der genauen Einhaltung dieser Viehtriebordnung wird
durch die Organe des Veterinäramtes , des Marktamtes und der k. k. Sicher-
hcitswache geübt.

Zu diesem Zwecke werden diese Organe an Markttagen die vorgeschriebenen
Viebtriebsrouten begehen , vorkommcuden Falles die entsprechenden Verfügungen
treffen und Übertretungen dieser Viehtriebordnung zur Strafamtshandlung
anzeigen.

8 13.
Übertretungen dieser Viehtriebordnung werden auf Gcnnd des Z 100

des Gemeindestatukes für Wien mit Geldstrafen bis zu 400 X oder mit
Arreststrafen bis zu 14 Tagen bestraft.

8 14-
Diese Bestimmungen treten sofort in Kraft.

8 15.
Gleichzeitig werden alle früheren den Viehtrieb betreffenden Kund¬

machungen vom 22 . April 1893 , Z . 31839 . vom 23 . März 1900 , Z . 17803,
vom 8 . August 1900 , Z . 58186 , vom 14 . December 1900 , Z . 119178 , außer
Wirksamkeit gesetzt.

24 .
Einschaltung der Mühleuthal 'scheu Gasdruck-
Regulatoren ( Gasspar -Apparate ) „Haarscharf".

Erlass der k. k. n.-ö. Statthallerei vom l . April 1901,
Z . 24417 (M .-Z . 27957/XIV ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat in Erledigung des Necurses der
Gemeinde Wien gegen meinen Erlass vom 13 . October 1900 , Z . 88370,
betreffend die Einbauung der Gasapparate der Firma Mühlcnthal L Comp.
„Haarscharf " in die Hausleitungen Wiens und die Sistierung einer bezüglichen
Magistratskundmachung , mit dem Erlaße vom 14 . März 1901 , Z . 42929 er 1900,
diesen angefochtenen hierortigen Erlass behoben , weil die vom Wiener Magistrate
als politischer Behörde I . Instanz erlassenen Verfügungen zwar der im Z 104
des Gemeindestatutes vorgesehenen Anfechtung im Jnstanzenzuge , eventuell,

wenn sie in Gewerbesachen erflossen sind — der im Z 146 , Absatz 2 der Gewerbe¬
ordnung festgesetzten Überprüfung durch die Oberbehörde unterliegen , die Aus¬
führung solcher Verfügungen jedoch nicht auf Grund des nach ß 107 des
Gemeindestatutes dem Statthalter zustehenden Aufsichtsrechtes untersagt
werden kann.

Zu dieser Entscheidung bestimmte das Ministerium des Innern die Er¬
wägung , dass unter den im H 107 des Wiener Gemeindestatutes bezeichneten
Verfügungen nur jene verstanden werden können , welche im selbständigen
Wirkungskreise der Gemeinde getroffen wurden . Dies folge zunächst aus dem
verwaliungsrechtlichen Begriffe der Staatsaufsicht gegenüber Gemeinden und
erhelle auch ans dem Wiener Gemeindcstaiute selbst, indem die Vorschriften
Uber das Sistierungsrecht des Statthalters iu dem vierten „ von der Übel .' -
wachung der Gemeinde " handelnden Abschnitte des Statutes Aufnahme gefunden
haben , und der zweite Absatz des ß 107 der Gemeinde ein Necursrecht gegen
derlei Verfügungen des Statthalters einräuml , womit wohl sicherlich ein
Necursrecht dcr Unterbehörde gegen Entscheidungen der Oberbehörde nicht
statuiert werden wollte.

Mit Rücksicht auf vorstehende Entscheidung des k. k. Ministeriums des
Innern findet nunmehr die k. k. Statthalterei in ihrem Wirkungskreise als die
dem Wiener Magistrate als politischer Behörde Vorgesetzte Oberbehördc , sowie
in inslanzmiißiger Erledigung des seinerzeit im Gegenstände eingebrachten Statt-
Halterei -Necurses dcr Firma Mühlenthal L Comp , in Wien die vom Wiener
Magistrate als Gewerbebehörde I . Instanz am 15 . September 1900 unter
Z . 100484 , erlassene und öffentlich knndgemachte Vorschrift für die Einschaltung
der Gasdruckcegulatoren „ Haarscharf " der genannten Firma in die Gasleitungen
in Wien als ungesetzlich aufznheben.

Gründe:
Für die Ausführung von Gasrvhrleitungen und Beleuchtungsanlagen

ist nach dcr Ministerial -Verordnung vom 9 . Mai 1875 , R .-G .-Bl . 76 , das
mit eben derselben Verordnung knndgemachte Regulativ maßgebend.

Durch die in diesem Regulativ enthaltene genaue Umschreibung der den
Gewerbebehörden I . Instanz obliegenden Aufsichtspflicht erscheint mittelbar jede
Competenz dieser Behörde zu generellen Anordnungen im Gegenstände aus¬
geschlossen.

Dies ergibt sich auch aus der in erwähntem Regulativ enthaltenen Schluss-
bemerkung , nach deren ganzen Fassung etwaige Änderungen des Regulativs
als den belheiligten Ministerien Vorbehalten erachtet werden müssen , also von
den Gewerbebehördeu I . Instanz giltig gewiss nicht verfügt werden können.

Es darf demnach über die Zulässigkeit der Einbauung der iu Rede
stehenden Regulatoren , welche mit Rücksicht ans H 25 des mehrerwähnteu
Regulativs zu den durch dasselbe vorgesehenen Einrichtungen zweifellos gehören,
seitens der Gewerbebehörden I . Instanz nur in Handhabung und im Rahmen
der in der bezogenen Ministerial -Verordnung vorgeschriebenen Aufsichtspflicht,
also nur nach Beschaffenheit des jeweiligen concreten Fall .s einer derlei Ein-
bauung , nicht aber , wie es mit der behobenen Magistratsvorschrift geschehen
ist, mittels generalisierender Anordnungen aberkannt werden.

Der im Gasregulativ den G -werbebehördenI . Instanz zugewieseneWirkungs-
kreis hat in den durch dasselbe geregelten Angelegenheiten eine Erweiterung im
Sinne eines Rechtes zur Erlassung genereller Vorschriften bisher nicht erfahren;
insbesondere die Gewerbeordnung normiert ein solches Recht nicht ; die Com¬
petenz der politischen Behörden zu gewerbepolizeilichen Regelungen im Sinne
des ß 54 , Alinea 2 dieses Gesetzes bezieht sich nur auf die dort taxativ aus¬
gezählten Gewerbe , kann daher gegenüber Gasinstallationsarbeiten nicht zur
Anwendung kommen.

Wenn also seitens des Wiener Magistrates als politischer Behörde
gleichwohl mit der Erlassung generalisierender Vorschriften hinsichtlich der
erwähnten Sparapparate vorgegangen wurde , so hat derselbe eben dadurch
seinen Wirkungskreis überschritten , und gegen Z 54 , Alinea 2 der Gewerbe¬
ordnung verstoßen , und musste schon aus diesem Grunde die beanständete
Vorschrift als ungesetzlich aufgehoben werden.

Diese Vorschrift erscheint übrigens auch deshalb ungesetzlich , weil sie auch
Normen über nicht nach öffentlich rechtlichen Grundsätzen zu beurtheilende
Fragen , so zum Beispiel über die Frage ausstellt , wer die mit der Einbauung
der Apparate verbundenen Kosten zu tragen hat ; weiters weil sie Arbeiten,
welche von den hiezu befugten Gewerbetreibenden über Bestellung überall ver¬
richtet werden dürfen , den Organen der das Gas liefernden Unternehmung
vorbehält , also dem Z 41 der Gewerbeordnung widerstreitet und die befugten
Installateure an der Ausübung ihrer Befugnis in unzulässiger Weise behindert.

Gegen vorstehende hierortige Entscheidung ist der innerhalb der Frist von
vier Wochen , von den der Zustellung folgenden Tage an gerechnet beim Wiener
Magistrate einzubringende Recurs an das k. k. Ministerium des Innern , jedoch
ohne ausschiebende Wirkung zulässig.

(Vergleiche Amtsblatt Nr . 78 „ Gesetze rc. " IX , 24 spnA . 81j und Amts¬
blatt dir . 87 „ Gesetze rc ." X, 15 sp-rx . 88j >.

25 .
Hi, »tanHaltung des Missbrauches mit Hebammeu-

Diplomen.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 8. April 1901,

Z . 29020 (M .-Z . 29419/VI1I ) :
Da es vorgekommen ist, dass eine verehelichte Hebamme , welcher infolge

gerichtlicher Vcrurtheilnng wegen Verbrechens die Praxisberechtigung entzogen
worden war , das auf ihren früheren Familiennamen lautende Diplom jedoch
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nicht abgenommen werden konnte , nach einiger Zeit unter Vorweisung des¬
selben anderwärts die Hebammenpraxis anznmelden versuchte , wird zufolge
Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 20 . März 1901 , Z . 4674,
angeordnet , dass in der jeweiligen Verständigung der politischen Behörden
über die erfolgte Entziehung der Praxisberechtigung einer Hebamme nicht nur
der Name derselben , den sie zur Zeit der Vernrtheilung und Praxisentziehung
führte , sondern auch der Name , auf welchen das Hebammen -Diplom derselben
lautete , nebst dem Dalum des letzteren anzugeben ist.

Hievon werden die k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener Magistrat,
di - magistratischen Bezirksämter in Wien , die Stadträthe in Wr .-Neustadt und
Waidhofen an der Ddbs und die k. k. Polizei -Direction in Wien in Kenntnis
gesetzt.

Die Beilage des Berichtes vom 25 . Jänner 1091 , Z . 81065 folgt zurück.

2«.
Hausicrverbot für das Gebiet der Stadt Eisenstadt

(Comitat Ödenburg ) in Ungarn.
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 12 . April

1901 , Z . 28913 (M .-Z . 30222/XVIII ) :
Laut Mittheilung des königlich ungarischen Handelsministeriums vom

21 . Februar 1901 , Z . 4356 , wurde die Ausübung des Hausierhandels auf
dem Gebiete der Stadl Etsenstadt (Comitat Ödenburg ) unter Aufrechthaltung
der im 8 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in diesen Paragraphen
ergänzenden nachträglichen Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden
gewährten Rechte verboten.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
21 . März 1901 , Z . 9130 , alle k. k. Bezirkshauptmannschaslen , der Wiener
Magistrat und sämmtliche magistratischen Bezirksämter , die Stadträthe Wiener
Neustadt und Waidhofen a . d. Dbbs und die n .-L. Handels - und Gewcrbc-
kammer in Kenntnis gesetzt.

27 .
Hansiervcrbot für das Gebiet der Gemeinde Bistritz

(Comitat Bistritz Naszod ) .
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalters vom 12 . April

1901 , Z . 28595 (M .-Z . 30620/XVIII ) :
Laut Mittheilnng des königlich ungarischen Handelsministeriums vom

6 . Februar 1901 , Z . 2727 , wurde die Ausübung des Hausierhandels im
Gebiete der Gemeinde Bistritz , Comitat Bistritz -Naszod , unter Anfrechthaltung
des im ß 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in deu diesen Paragraphen
ergänzenden nachträglichen Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden
gewährten Rechte verboten.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
20 . März 1901 , Z . 9478 , alle k. k. Bezirkshanptmannschaften , der Wiener
Magistrat und sämmtliche magistratischen Bezirksämter , die Stadträthe in
Wr .-Neustadt und Waidhofen an der Dbbs und die n .- ö. Handels - und Ge-
werbckammer in Kenntnis gesetzt.

28 .
Öffentliche Sammlungen.

Die k. k. n .-L. Statthalterci hat mit dem Erlasse vom 8 . März 1901,
Z . 19946 , dem St . Antonins - Ashlvereine  in Wien die Bewilligung
erlheilt , zu Vcreinszwecken im Jahre 1901 im Kronlande Niederösterreich mit
Ausschluss des Stadtgebietes von Wiener - Neustadt bei bekannten Wohlthätern,
also mit Ausschluss des Sammelns von Haus zu Haus und bei öffentlichen
Ämtern und Behörden eine Sammlung milder Spenden veranstalten zu
dürfen.

Bezüglich der Ausnahme des Stadtgebietes Wiener -Neustadt wird be¬
merkt , dass sich die k. k. Statthalterei über Antrag des Stadtrathes von
Wiener -Neustadt veranlasst gesehen hat , diesen Stadtbezirk , dessen Bewohner
durch Spenden für locale , kulturelle und humanitäre Zwecke derzeit vollauf
in Anspruch genommen werden , bis auf weiteres bei Enheilung von
Sammelbewilligungen ausznuehmen.

Zur Durchführung der Sammlung darf nur eine Person bestellt
werden , die der k. k. Polizei -Direction behufs Vidierung des auf deren
Namen lautenden und mit deren Personsbeschreibung versehenen Sammlungs-
Certificates namhaft zu machen ist. (M .-Z . 19722/III .)

II. UlMmüivbkstimmmllM.
ZllaMmI:

2S.
Einhebnttg rückständiger Beiträge genossenschaftlicher

Kraukencassen im gerichtlichen Execntiouswege.
Erlass des Magistrats -Dircctors Pr eher  vom 21 . Februar

1901 , M .-Z . 46 er 1901/XV1II:
Vom magistratischen Bezirksamte für deu XV1I1 . Gemciudebezirk wurde

eine Entscheidung darüber angeregt:

1 . ob die genossenschaftlichen Kraukencassen berechtigt sind , rückständige
Krankencassenbeiträge unter vollständiger Umgangnahme von dem Politischen
Einhebnngsverfahren ohneweiteres im gerichtlichen Wege eiuznheve »,?und

2. ob und unter welchen Modalitäten und Cautelen die politischen Be¬
hörden verpflichtet sind , den von den genossenschaftlichen Kraukencassen vor¬
gelegten Nückstandsansweisen auch ohne vorausgeganqenes volitiswes Exe-
cutionsverfahren zum Zwecke der gerichtlichen Einhebung die Vollstreckbarkeus-
clansel beizusetzcn.

Hierüber wird dem magistratischen Bezirksamte unter Verweisung auf den
in Abschrift mitfolgenden Plenissimar -B -schluss des k. k. obersten Gerichtshofes vom
7 . November 1899 , Z . 486 , Judicalenbuch Nr . 144 eröffnet , dass nach Ansicht
des Magistrates die genossenschaftlichen Gehilfen -Kraukencassen auch ans dem
Grunde berechtigt sind, rückständige Krankencassenbeilräge unter Umgangnahm:
von dem politischen Einhebnngsverfahren im gerichtlichen Execulionswege ein-
znhebcn , weil nach 8 121 , Alinea 10 der Gewerbeordnung diese Beiträge im
Verwaltungswege eingehoben werden können,  und aus dieser Textierung nicht
gefolgert werden kann , dass sie im Verwaltungswege eingetrieben werden
m lis scn.

Was die zweite Frage betrifft , so ist dem erwähutnn Judicate zu ent¬
nehmen , dass die Rllckstandsausweise der genossenschaftlichen Kraukencassen,
um gerichtlich execulionsfähig zu sein mit der Rechtskraftclausel der poli¬
tischen Behörde versehen sein müssen , ferner , dass die politische Behörde vor
Beisetzung dieser Clausel zu prüsen hat , ob die Forderung liquid ist u „ d
endlich , dass den genossenschaftlichen Krankencassen thatsächlich die Wahl frei steht,
ob sie einen Beitragsrückstand im politischen oder im gerichtlichen Execntions-
wege eintreiben wollen.

Nachdem aber die Wahl der gerichtlichen Execution nur unter Mit¬
wirkung der politischen Behörde wirksam werden kann , ergibt sich, dass die
politische Behörde die Beisetzung der Vollstreckungsclausel im Falle der Vorlage
entsprechender Ausweise und , wie schon erwähnt , nach voranSgegangencr
Prüfung der Liquidität der Forderung wohl nicht verweigern kann.

3 «.
Stellungnahme des Magistrates zur Frage der
gewerbebehördliche » Bewilligung einer beabsichtigten
Zwangsverwaltung oder Verpachtung von eonces-

sionierten Gewerbe » .
Über Anfrage eines magistratischen Bezirksamtes , betreffend die Stellung¬

nahme des Wiener Magistrates zur Frage der gewerbebehördlichen Bewilligung
einer beabsichtigten Zwangsverwaltung oder -Verpachtung von concessionierlen
Gewerben hat der Magistrat in der Seuatssitzung vom 14 . März 1901
aä M .-Z . 18489/XVIl nachstehenden Beschluss gefasst:

1 . Gegen die Pfändung einer Gewerbeberechtigung gemäß 8 331 E .-O.
und die Verwertung des Pfandrechtes gemäß ß 340 und 8 341 E .-O . durch
Zwangsverwaltung oder Zwangsverpachtung wird von Seite des Magistrates
als Gewerbebehörde keine principielle Einwendung erhoben.

2 . Falls es sich um die Bewilligung der Zwangsverwaltung oder Zwangs¬
verpachtung von Gewerbe -Concessiouen des 8 15 G .-O . handelt , hat das
magistratische Bezirksamt als Gewerbebehörde die Eignung der in Vorschlag
gebrachten Person des Stellvertreters oder Pächters zu prüfen und die Stell¬
vertretung beziehungsweise Verpachtung bei dem Mangel eines in der Person
gelegenen Abweisungsgrnndes zu genehmigen.

3 . Falls es sich nm die beabsichtigte Zwangsverwaltung oder -Verpachtung
von Gast - und Schankgewerbe -Concessionen (8 16 G .-O .) handelt , ist der
Magistrat der Anschauung , dass in dem privalrecytlichen Interesse der Gläubiger
des Concessionsinhabers kein genügend wichtiger Grund ( im Sinne des
8 19 G .-O .) zur Bewilligung derselben gefunden werden kann.

4 . Bei beabsichtigter Zwangsverwaltung oder -Verpachtung der im
8 341 , Alinea 1, bezeichneten , von der Execution eventuell ausgenommeneu
Gewerbe hat das magistratische Beziiksamt , falls das Execulionsgerichl nm
die gewcrbebehördliche Genehmigung e>sucht, dieses Gericht auf die etwa vor¬
handenen Gründe der Executionsbefreiung aufmerksam zu machen.

31 .

Ansuchen nm Überlassung von städtischen Lokalitäten
in Verbindung mit unentgeltlicher Benützung der
Belenchtnng beziehungsweise Beheizung sind als

Subventionen dem Gemeinderathe vorznlegen.
Erlass des Magistrats -Dircctors Preyer  vom 29. März

1901 , M .-D .-Z . 705 ox 1901 , an sämmtliche Magistrats-
Referenten :

Der Herr Bürgermeister bat angeordnet , dass in Hinkunft alle Acten,
welche die Überlassung von städtischen Lokalitäten an Vereine rc. in Ver¬
bindung mit unentgeltlicher Benützung der Beleuchtung , eventuell der Be¬
heizung , beziehungsweise , welche letzteren Umstand allein betroffen , als Sub¬
ventionen zu behandeln und daher dem Gemeinderathe vorznlegen sind.

Hiebei ist nolhwendig , dass seitens des Magistrates , beziehungsweise der
magistratischen Bezirksämter ausdrücklich angegeben wird , welcher Consum au
Gas , beziehungsweise welche Kosten der Gemeinde in den einzelnen Fällen
auflaufen.
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Weiter - ist sich bei Behandlung derartiger Ansuchen die Entscheidung
des k. k. VerwaltnngSgerichlshofes vom 8 . März 1899 , Z . 1570 (abgedruckt
im magistratischen Verordnungsblatt Nr . V sx 1899 , Seite 39 ), gegenwärtig
z» halten und sind die darin ausgesprochenen EutscheidungSgründe zur Richt¬
schnur zu nehmen.

Sollte sich dessenungeachtet ein begründeter Zweifel ergeben , so ist der
Act dem Magistrats -Departement III zur Entscheidung zu übermitteln , sonst
jedoch tritt in der Zutheilung dieser Acten eine Änderung nicht ein.

Ferner bemerke ich noch , dass die Bestimmungen des Stadtralhs-
Beschlusses vom 1. Februar 1898 , Z . 974 (siehe Magistrats -Verordnungsblatt
Nr . II ex 1898 - Seite 18), betreffend die Festsetzung eines Einreichungs¬
termines für Subventionen , ans die vorliegenden Fälle keine Anwendung zu
finden haben.

Weiters hat der Gemeinderaths -Ausschuss für die städtische Gas¬
beleuchtung zufolge Beschlusses vom 16 . d. M ., Z . 1881 , den Magistrat be¬
auftragt , in Hinkunft alle jene Acten , welche sich auf die unentgeltliche Ab¬
gabe von Gas aus dem Wiener städtischen Gaswerke oder auf die Abgabe
von Gas zu ermäßigtem Preise an Private , Humanitätsanstalten rc. beziehen,
vor ihrer Erledigung , beziehungsweise vor der Vorlage an den Stadtrath
vorher dem Gemeinde ! aths -Ausschufse für die städtische Gasbeleuchtung vor-
znlegen.

Dies gilt somit nur für jene Fälle , wo die Abgabe von Gas ans Kosten
der Firma „ Gemeinde Wien — städtische Gaswerke " stattfindet.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren zur Danachachtung in Kenntnis.

32.
Alle Gesuche , welche Ausnahmen von der allge
meinen Borschrist über die Wasscrabgabe bezwecken,
sind dem Magistrats Departement HII vorznlegen.

Erlass des Magistrats -Dircctors Preyer  vom 29. März
1901, M .-Z . 841,VII:

Einzelne Bezirksämter haben Gesuche von Häuscigcnthümcrn um Ge¬
stattung des Revirements bei Berechnung der Wassergebüren mit Umgehung
des Magistrates direct dem Stadtrathe vorgelegt.

In einzelnen dieser Anträge erscheint dem bisher eingehaltenen Grund¬
sätze, dass Realitäten , für welche das Revirement bewilligt werden soll , baulich
ein Ganzes bilden müssen , keine Rechnung getragen , und wird auch hiebei auf
gegentheilige Verhältnisse nicht deutlich genug hingewiesen , nm solche, den
Interessen der Gemeinde nicht günstige Erleichterungen bei Bezahlung der
Wassergebüren hiutanzuhalten

Nachdem alle Agenden , welche eine allgemeine oder speciell auf einen
Fall beschränkte Abänderung der Bestimmungen der Kundmachung über die
Wasserabgabe betreffen , nicht in den Wirkungskreis der Bezirksämter fallen,
sondern im Interesse der Gemeinde central und gleichmäßig behandelt werden
müssen , wird das magistratische Bezirksamt beauftragt , alle Gesuche um Ge¬
währung von Revirements , sowie überhaupt Gesuche , welche Ausnahmen von
der allgemeinen Vorschrift über die Wasserabgabe bezwecken, dem Magistrats-
Departement VII (I ., Wipplingerstraße 8 , Altes Rathhaus ) zur kompetenten
Erledigung abzutreten.

33.
Zuweisung der Wasserrechts -Augelegeuheiien au das
Magistrats -Departement für Canalisiernngeu (XIXb).

Erlass des Bürgermeisters Dr . Lueger  vom 13. April
1901, M .-D .-Z. 907:

Ich habe mich bestimmt gefunden , die bisher von Magistratsrath Dr.
Krona Wetter , beziehungsweise vom Magistrats - Departement XV dnrch-
geführten Wasserrechts -Angelegenheiten (einschließlich der Führung des Waffer-
buches ) dem Magistrats -Departement XIX b zuzuweisen , welches in Hinkunft
dementsprechend die Bezeichnung zu führen hat : „ Magistrats -Departement
XIX b für Kanalisierungen und Wafferrechls -Angelegenheiten " .

Die Verfügung hat sofort in Kraft zn treten und es sind daher die
sammtlichen einschlägigen Acten , Behelfe u . s. w . unverzüglich vom Magistrats-
Departement XV dem Magistrats -Departement XIX b zur weiteren Amts¬
handlung abzutreten.

Ich behalte mir übrigens vor , wegen Decentralisierung der Behandlung
bestimmter wasserrechtlicher Angelegenheiten weitere Verfügungen zu treffen.

Hievon setze ich Sie , Herr Bezirksamtsleiter , zur Danachachtung inKenntnis.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Laudes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

LSOL publicierten Gesetze und Verordnungen.
H.. Rcichsgeschblatt.

Nr . 28 . Verordnung des Finanzministeriums vom
16 . März 1901 , betreffend die Schlusseinheiten der an den in¬

ländischen Börsen (Wien , Prag und Triest ) notierten Effecten als Grundlage
für die Bemessung der Effectenumsatzsteuer.

Nr . 29 . Kundmachung des Eisenbahnminlsteriums
vom 12 . März 190 l , betreffend die Liste der Eisenbahnstrecken, ans
welche das internationale Übereinkommen Uber den Eisenbahufrachtverkehr vom
14 . October 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 186 ex 1892 , Anwendung findet.

Nr . 3V . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 13 . März 1901 , betreffend die Fest¬
setzung des Tarasatzes sür Papier der T . Nr . 191 und 192 in Stößen mit
Schutzbrettern.

Nr . 31 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 13 . März 1901 , betreffend die Zoll¬
behandlung von Maschinen , Apparaten , Instrumenten und sonstigen Vor¬
richtungen für elektrische Zwecke.

Nr . 32 . Kuudiuachnng des Handelsministeriums
Vom 27 . März 1901 , betreffend die Errichtu ng einer Permanenz-
Commission für die Handelswerte der Zwischenverkehrsstatiflik im Handelsmini¬
sterium.

Nr . 33 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 28 . März 1901,
betreffend die Nachweisung des Ursprunges von serbischem Getreide bei der
Einfuhr in das österreichisch-ungarische Zollgebiet.

Nr . 34 . Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen nnt den Ministerien des Innern und
der Finanzen vom 20 . März 1901 , betreffend die Ein¬
führung eines neuen Tarifes für die Gebüren der gerichtsärztlichen Sachver¬
ständigen im Strafverfahren.

Nr . 35 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen  mit dem Finanzministerium vom
11 . März 1901 , betreffend die Gebären der Beamten des arbeits-
statistischcn Amtes bei deren dienstlicher Verwendung außerhalb des Amts¬
gebäudes.

Nr . 36 . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 2 . April 1901 , womit die Ver¬
wendung ungenießbarer Gegenstände für Esswaren , sowie das Verkaufen und
Feilhalten solcher mit ungenießbaren Gegenständen versehener Esswaren ver¬
boten wird.

Nr . 37 . Erlass des Ministeriums für Cnltns und
Unterricht vom 13 . April 1901 , betreffend die Verleihung des
Promotionsrechtes an die technischen Hochschulen der im Reichsrathe ver¬
tretenen Königreiche und Länder.

Nr . 38 . Verordnung des Ministers für Cnltns
und Unterricht vom 13 . April 1901 , womit eine Nigoroseu-
ordnung für die technischen Hochschulen der im Reichsrathe vertretenen König¬
reiche und Länder erlaffen wird.

Nr . 39 . Verordnung des Gesammtministeriums
vom 15 . April 1901 , womit diek. u. k. Consularämter in Balona,
Prisren und Bagdad zur vollen Ausübung des Nichteramtes ermächtigt und
die hiefür maßgebenden Rechtsnormen bestimmt werden.

L. Landesgclkhblatt.
Nr . 15 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
26 . März 1901 , A. 26464 , betreffend die der Gemeinde Mödling
erthcilte Bewilligung zur Einhebnng von Caualeinmündungsgebüren.

Nr . 16 . Kundmachung des k. k. Statthalters ini
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
2 . April 1901 , A. 27840 , über eine Änderung des Statutes der
Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt für Niedcröstcrreich in Wien.

Nr . 17 . Kundmachung des k. k. uicderöster-
reichischen Landesschnlrathcs vom 10 . April 1901,
Z . 4222/K, . 8 . II ., betreffend Änderungen in der territorialen Eiu-
theilung der Schulbezirke des Erzherzogthumes Österreich unter der Enns
anlässlich der Errichtung einer Bezirkshauptmannschaft in Unter -Gänserndorf.
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Gesetze, Verordnungen»»>>Entscheidungen,
sowie

Normativbestiitiinililgc» des Gcmcinderathes, Stadtrathcs»»ddes Magistrates
in Angelegenheiten der Oeineindenerwaltnug und politischen Amtsführung.
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1. Abfuhr von Verpflegskostenbeträgen durch Benützung der k. k. Post-
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4 . Die Vornahme von Reparaturen an Banwerkzengen steht den Ban-

Unternehmern nicht zu.
5 - Verbot des Färbens von Wnrstwaren mittels Theerfarben.
6 . Hausierverbot für das Gebiet der Gemeinde Sed (Comitat Szörem ) in

Ungarn.
7 . Gifthandel beziehungsweise -Verschleiß.
8 . Normen , betreffend die öffentlichen Sammlungen.
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14 . Die Einleitung von Executionsmaßregeln über einseitiges Einschreiten
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17 . Ablösung von Bauwasserleitnngen.
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städtischen Bediensteten.

III . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen
Verwaltungsdienst:

24 . Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung.

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Lau des gesetzblatte
für Österreich unter der Enns im Jahre 1901 p nblici erten
Gesetze und Verordnungen.

I. Venn-iUlMMil und Entscheidungen.
i

Abfuhr vou Verpflegskosteubeträge »! durch Benützung
der k. k. Postfpareaffa.

Circular » ote beziehungsweise -Erlass der k. k. n.- ö. Statt¬
haltern vom 8. Deeeilibn 1900 , Z . l 10941 (M .-D .-Z . 3259
ex 1900 ) :

Über Ermächtigung des k. k. Ministeriums des Innern hat die k. k. n .- ö.
Statthalterei ab 1. Jänner 1901 den Beitritt der k. k. n .-ö. Landeshanptcassa,
und zwar speciell für die Gebarungen des Wiener k. k Krankenanstaltenfondes,
ferner den Beitritt aller nenn Wiener k. k. Krankenanstalten zum Check- und
Clearingverkehre des k. k. Postsparcassenamtes in Wien angemeldet.

Die bezüglichen Checkconto -Nnmmern lauten , und zwar:
für die !. k. n .-ö. Landeshanptcassa ( Wiener k k/Krankenanstaltensoud)

Nr . 852701;
für die Verwaltung des fk. k. Allgemeinen Krankenhauses Nr . 852702;
für die Verwaltung des k. I. Krankenhauses Wieden Nr . 852703;
für die Verwaltung der k. k. Krankenanstalt Rudolf -Siftung Nr . 852704;
für die Verwaltung des k. k. Franz Josef - Spitales Nr . 852705;
für die Verwaltung des k. k. Kaiserin Elisabeth -Spitales Nr . 852706;
für die Verwaltung des k. k. Kronprinzessin Stephanie - Spitales

Nr . 852707;
für die Verwaltung des k. k. Wilhelminen -Spitales Nr . 852708;
für die Verwaltung ins k. k. Nochns -Spitales Nr . 852709 und
für die Verwaltung der k. k. Krankenanstalt Erzherzogin Sophien-

Spital -Stistung Nr . 852710
Veipflegskostenbeträge wollen sohin nach Thnnlichkeit und bei ent¬

sprechender gleichzeitiger Avisierung , durch Benützung des k. k. Postsparcassen¬
amtes fallweise ans das Conto der in Betracht kommenden Wiener k. k. Kranken¬
anstalt gezahlt werden.

Diese Zuschrift ergeht au stimmliche Landesansschüsse der im Neichsrathe
vertretene » Königreiche und Länder , und zwar an den niederöstcrreichischen
Landesansschnss mit Bezug auf die Note vom 16 . October 1897 , Z . 39890,
an den Wiener Magistrat mit Bezug auf den Bericht vom 19 . Juni 1900,
Z . 2972 , an sämmtliche magistratischen Bezirksämter in Wien , an die Arbeiter-
Ünfallversicheruugsanstalt und an die Wiener Bezirkskrankencassa.

2 .
Zustellung von eiuem Rechtszuge unterliegende»

Ausfertigungen.
Das k. k. Ministerium des Innern hat anlässlich eines ihr» vorgelegtcn

Necnrses in einer Strafsache mit dem Erlasse vom 17 . December 1900 . Z . 42296,
ansgcsprochen , dass die Zustellung eines Straferkenntnisses in rechtswirksamer
Werse nur an den Bestraften selbst oder an - inen von ihm zur Übernahme
solcher Schriftstück - ermächtigten Vertreter erfolgen kann , keineswegs aber etwa
an Familienangehörige oder sonstige Hausgenossen desselben.

Hierauf haben die politischen und Polizeibehörden in Niederöstsrreich in
Hinkunft bei der Zustellring ihrer einem Nechtsznge unterliegenden Aus¬
fertigungen Bedacht zu nehmen . ( Statthalterei -Erlass vom 29 . Dece aber 1900,
Z . 115399 , M .-Z . 590 sr 1901/XVIl .)

3.

Genehmigung von Betriebsaulagen.
Der Verwaltnngsgerichtshof hrt mit dem Erkenntnisse vom 16 . Februar

1900 , Z . 605/V - G .-H . er 1900 , eine Beschwerde gegen ein - Entscheidung des
Ministeriums des Innern und des Ackerbaues , betreffend die Ectheilnng des
gewerbepolizeilichcn Consenses für die Errichtung einer Bierbrauerei , als un¬
begründet abgewicsen und hrebci den Nechtssatz ausgesprochen , dass der Umstand,
dass der gewerbe - und wasserrechtliche Conseils im Princip erthcilt nnd ern-
abgesonderte Prüfung und Genehmigung der vorn Consenswerber erst vor-
znlegenden Detailpläne für die einzelnen Bestandtheile der con sentierten Be-
triebsanlage (des Kessel- nnd Maschinenhanses , der Sndhansanlage , der Pich¬
halle , der Maschinen , Apparate , der Heizsi,steme. Transmissionen , Commnni-
cationcn , der Elektricitätsanlage , der Einrichtung der Wasserförd .-rnngsanlage,
der Klär - und Abwässerleitnngsanlagen rc ) Vorbehalten wurde , kein- Gesetz¬
widrigkeit begründet , weil weder die G .merbcordnnng . noch das Wasserrechts-
gesetz eine Bestimmung enthalten , welche dem entgegenstünde , dass in einer
Confentiernngs -Augelegenheit zunächst die Frage der principiellen Zulässigkeit
eniel.' odev Wa^eldenüIZnug und vol'detzaltllch del.'
späteren Prüfung der Details gelöst werde.

Infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 12 . April
1900 , Z . 11213 , wird der Magistrat auf dieses eine bedeutende Erleichterung
für die Errichtung industrieller Anlagen bedeutende Erkenntnis mit der Auf¬
forderung aufmerksam gemacht , bei Entscheidung ähnlicher Falle diesen Rechts¬
satz zu beachten . (M .-Z . 69977 er 1900 .)
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4 .
Die Vornahme von Reparaturen an Bauwerkzengen

steht den Bauunternehmern nicht zu.
Eine Firma , deren Gewerbeschein aus Baunuteruehmuug unter aus¬

schließlicher Berweudung berechtigter Geschäftsleute lautet , ist nicht berechtigt,
an den zu den Ballführungen erforderlichen Werkzeugen durch Gehilfen anderer
Gewerbe Rcpalatnren vornehmen zu lassen . Denn eine Bauunternehmung ist
als solche selbst nicht zu Ballführungen berechtigt , daher auch nicht zur Vor¬
nahme von Reparaturen an de» hiezu erforderlichen Werkzeugen durch Gehilfen
anderer Gewerbe . (Statthalterei -Eutscheidnug vom 22 . März 1901 , Z . 17035,
M .-Z . 26316/XVII)

5 .
Verbot des Färbens von Wurstwaren mittels

Theerfarben.
Ei lass der k. k. n.-ö. Statthallerei vom I I . April 1901,

Z 18928 (M .-Z . 30207/XV ) , an den Wiener Magistrat:
Alllässlich einer anher gestellten Anfrage , ob das von einem gewissen

F . E . Börkel in Bcilin 8 , Coiilmandaiitenslraße 45 , angekiindigie Präparat
„Sanquis ", Darmröihe , von den Selchern zum Färben von Wurstwaren in
Verwendung ffrzogen werden darf , hat die t. k. allgemeine Untersuchungsanstalt
für Lebensmittel in Wien unterm 18 . December 1900 , Z . 1261 , Uber hier-
ortigc Veranlassung im Gegenstände nachstehendes Gutachten abgegeben:

„Das untersuchte Präparat , welches von einem gewissen F . E . Vörkel
in Bellin z»m Färben von Wurstdärmen und Wurstfüllmassa (Wurstbrat)
empfohlen und verkauft wird , ist ein Gemisch von zwei Theerfarbstofsen
lAzofarbstoffen ), und zwar einem orangegelben , dessen Neactionen mit den
Reaciionen des „ Brillautorange ö " von Meister , Lucius und Brüning
in Höchst nahe zusammenfalleu , und einem rochen Farbstoff , der nicht näher
charakterisiert werden kann ."

Da Theerfarbstoffe in Österreich laut Verordnung vom 19 . September
1895 , N .-G .-Bl . Nr . 147 , und 22 . Jänner 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 22 , nur zum
Färben von Zuckeiwaren und Liquenren erlaubt , für alle anderen Lebensmittel
hingegen verboten sind , so würde in der Verwendung dieses Farbstoffgemisches
zum Färben von Wurstwaren eine Übertretung der Verordnung vom 1. März
1886 , R .-G .-Bl . Nr . 34 , respective der Verordnung vom 13 . October 1897,
R .-G .-Bl . Nr . 234 , gegeben sein . Die k. k Untersnchnngsanstalt hat überdies
noch hinzugesUgt , dass die Färbung von Fleischwaren (Würsten u . dgl .) nur
den Zweck haben kann , den Käufer dieser Ware über die Qualität zu täuschen
und ein beginnendes Verderben zu verdecken.

«.
Hausierverbot für das Gebiet der Gemeinde Sed

(Comitat Sz « rem > in Ungarn.
Circular -Erlass 1er k. k. n .-ö. Statkhalterei vom 12. April

1901 , Z . 28594 (M .-Z . 30223/XVIII ) :
Laut Mittheilung des kön . ungar . Handelsministeriums vom 12 . Februar

1901 , Z . 5620 , wurde die Ausübung des Hausierhandels auf dem Gebiete
der Gemeinde Sed (Comitat Szörem ) unter Ausrechihallung der im § 17
der bestehenden Hausiervorschristen und in den diesen Paragraphen ergänzenden
Nachtragsoerordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte
verboten.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
21 März 1901 , Z . 8091 , alle k. k. Bezirkshauptmannschasten , der Wiener
Magistrat und sämmtliche magistratischen Bezirksämter , die Stadträche Wiener-
Neustadt und Windhosen an der Ibbs und die Niederösierreichische Handels¬
und Gewerbekammer in Kenntnis gesetzt.

7.
Gifthandel beziehungsweise -Verschleiß.

Das magistiatische Bezirksamt für den IX . Bezirk hat mit Decket vom
12 . April 1901 , Z . 3341 , dem Engen Staub , Inhaber der protokollierten
Fwiiia „Joief Pieniczka " , die Concession zum Gisthandel mit dem Betriebs-
vlte IX, , Währingerstraßc 3 , gegen genaue Beobachtung aller einschlägigen
Vorlchristen , insbesondere der Ministerial -Verordnung vom 2l . April 1876,
N .-G .-Bl , Nr , 60 , und der Ministelial -Verordnung vom 2, Jänner 1886,
R .- G .-Bl . Nr . 10 , ertheilt.

» *
*

Das magistratische Bezirksamt für den XVI . Bezirk in Wien hat mit
Bescheid vom 8 . Mai 1901 , Z . 49486 , ans Grund der gepflogenen Er¬
hebungen tue Bestellung der Frau Elise Dum , XVI ., Reinhartgasse 41 , als
Geschäftsführerin in dem von Herrn Julius Dum betriebenen Gewerbe des
Gist -Verschleißes , XVI ., Neinhartgasse 41 , bis zur Wiedererlangung der Eigen-
berechiigung des genannten Gewerdsnchabers gemäß Z 55 der Gewerbeordnung
genehmigt.

8 .

Normen , betreffend die öffentlichen Sammlungen.
Erlass der k. k. n .-ö. Stallhalterei vom 14. April 1901,

Z , 26924 (M, -Z . 31811/III ) :
Das k. k. Ministerium des Innern hat sich zur Sicherung eines ein¬

heitlichen Vorganges bei der Durchführung von behördlich bewilligten öffent¬
lichen Gcldsammlnngen und zur Hintanhaltung von Missbräuchen , sowie
Unregelmäßigkeiten im Einvernehmen mit dem k. k, Ministerium für Cultus
und Unterricht ans Grund einer diesfälligen hierämtlichen Anregung bestimmt
gesunden , folgende Anordnungen zu treffen:

Als Sammler dürfen nur durchaus vorwurfsfreie , vertrauenswürdige
und verlässliche Personen bestellt werden.

Ordenspersonen können nur als Sammler für kirchliche Zwecke oder
Zwecke ihres Ordens verwendet werden , und ist deren Zulassung zur
Sammelthätigkeit überdies an die Zustimmung der Ordinariate jener Diöcesen
gebunden , in welchen dieselben zu sammeln beabsichtigen.

Die persönliche Bewilligung zum Sammeln wird durch die amtliche
Ausfertigung eines besonderen Sammclbnches ertheilt.

Zur Ertheilung dieser Sammellicenz , beziehungsweise zur Ausfertigung
des Sammelbuches sind in jenen Fällen , in welchen die Sammlungs-
bewtlligung vom Ministerium des Innern oder einveruehmlich mit demselben
vom Ministerium für Cullns und Unterricht ertheilt wurde , die politischen
Landesstellen jener Länder berufen , auf deren Gebiet sich die Sammlnngs-
bcwilliguug erstreckt. Die Sammellicenz bezieht sich auch bei Sammlungen,
welche in mehreren Verwaltnngsgebieten vorgenommen werden dürfen , nur
auf das Verwaltuugsgebiet der betreffenden Landesstelle ; doch kann in dem
Falle , als sich ein Sammler durch Vorzeigung seines Sammelbuches darüber
ausweist , dass er bereits seitens einer anderen Landesstelle die Licenz zum
Sammeln für denselben Zweck erhalten hat , von der Ausfertigung eines
neuen Sammelbuches abgesehen und die Ertheilung der Licenz bezüglich
weiterer Verwaltungsgebiete lediglich in dem vorgewiesenen Sammelbnche
bescheinigt werden.

In allen übrigen Fällen hat die Ertheilung der Sammellicenzen und
die Ausfertigung der Sammelbücher von jenen Behörden zu erfolgen , welche
die betreffende Sammlungsbewilligung ertheilt haben.

Die politischen Landesstellen beziehungsweise Bezirksbehörden haben vor
Ertheilung der in Rede stehenden Bewilligung stets iu ausreichender Weise,
jedoch mit Vermeidung jeder zweckwidrigen Verzögerung durch geeignete
Erhebungen sicherzustcüen , dass gegen die Zulassung des Bewilligungswerbers
zum Sammeln in keiner Richtung ein Bedenken obwaltet.

Das Sammelbuch muss steif gebunden sein ; au der inneren Seite des
vorderen Deckels ist die Photographie des Sammlers derart auzubringen,
dass dieselbe ohne Beschädigung des Deckels nicht entfernt werden kann.

Die Behörde hat das Buch amtlich zn heften , zu paginieren und mit
dem Amtssiegel zu versehen , welch letzteres auch der Photographie aufzu-
drücken ist.

In das Sammelbuch sind an erster Stelle die genaue Personsbeschreibung
des Sammlers , sowie die ertheilte Sammlungsbewilliaung iu ihrem vollen
Wortlaute unter deutlicher Hervorhebung aller eventuellen Beschränkungen,
insbesondere auch bezüglich der Ausdehnung des Sammelgebietes , einzutragen;
ferner ist zn bemerken , wie viele Sammler innerhalb des Vcrwaltungs-
gcbietes (Bezirkes ) für den betreffenden Sammelziveck bestimmt sind.

Weiters ist eine entsprechende Anzahl von Seilen für die Vidierung der
Sammellicenz zu reserviere » . Die restlichen Seiten des Buches sollen Rubrcken
behufs Eintragung der Sp ndeu und Namensunterschriften der Spender auf-
weisen , damit so eine Conlrole über die Gebarung des Sammlers ermöglicht
werde.

Am Schlüsse des Sammelbuches sind die für die Sammler wichtigen
allgemeinen Vorschriften , darunter insbesondere das Verbot der Vornahme
der Sammlungen von Haus zu Haus , d . i . die Einschränkung der Samm¬
lungen auf bekannte Wohlthäter , sowie der wiederholten Vornahme von
Sammlungen in den einzelnen Gemeinden auf Grund einer und derselben
Sammlungsbewilltgung mit dem Beisätze ersichtlich zu machen , dass jeder
Missbrauch der Sammellicenz , sowie die Außerachtlassung der bezüglichen
Vorschristeu , insofern diesfalls nicht die strasgerichtliche Ahndung eintritt,
nach der Ministerial -Verordnung vom 30 . September 1857 , R .-G .- Bl.
Nr 198 , bestraft wird und eventuell auch die Zurücknahme der behördlichen
Sammlungsbewilligung zur Folge haben kann.

Der Sammler ist verpflichtet , das Sammelbuch stets bei sich zu führen
und aus allsälliges Verlangen seitens eines amtlichen Organes vorzuweffen.

Derselbe hat in jedem politischen Bezirke , in welchem er zu sammeln
beachsichtigt , vor Beginn der Sammelthätigkeit das Buch von der betreffenden
politischen Bezirksbehörde (Statutsgemeinde ) vidieren zu lassen . Zur Durch¬
führung der Sammlung im Wiener Gemeiudegebiete ist die vorherige
Vidierung des Wiener Magistrates und der k. k. Polizei -Direction erforderlich.
Diese Behörde ist berechtigt , die Vdierung des Buches aus wichtigen
Gründen , so namentlich wenn der Bezirk oder ein Theil desselben durch
Elementarereiguisse betroffen worden sind , ganz zu verweigern oder die
Sammlung im Bczi ke zeitlich oder örtlich zu beschränken . Doch ist zu einer
solchen ausnahmsweise » Verweigerung oder Einschräukuug der Vidierung die
Genehmigung der Landesstelle erforderlich, , welche eventuell mit aller Be¬
schleunigung nachträglich einzuholen ist . Über derlei Beschränkungen der
Sammelthätigkeit ist in jenen Fällen , in welchen die Sammlnngsbewtlligung
vom Ministerium des Innern oder vom Ministerium für Cultus und
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Unterricht ertheilt worden ist, jedensalls auch unverzüglich an das betreffende
Ministerium zu berichten.

Seitens der zur Ertheilung der Sanimellicenzen berufenen Behörden
ist in geeigneter Weife , so etwa durch Zuweisung bestimmter Gebiete an die
einzelnen Sammler , Sorge zu tragen , dass die wiederholte Inanspruchnahme
des Wohlthätigkeitssinnes der B -völkerung für denselben Samimlzweck thun-
lichst hintangehalten werde.

Bei den politischen Landesstellen und Bezirksbehörden ist ein Vormerk
über die ertheilleu Sanimellicenzen , bei den Behörden I . Instanz überdies
ein Bormerk über die erfolgten Vidierungen zu führen ; die fortlaufende Zahl
des Vormerkes ist auf der ersten Seite des Sammelbuches , beziehungsweise
bei der Vidiernngsclausel anzugebe » .

Hinsichtlich der Vornahme von Sammlungen ans Anlass von Tlementar-
ereignissen , dann hinsichtlich gewisser Sammlungen zu localen Zwecken in
räumlich sehr beschränktem Umfange kann nach Ermessen der Landesstellen von
de» vorstehenden Anordnungen nach Maßgabe der obwaltenden Verhältnisse
ganz oder theilweise abgesehen werden.

Die allfällige Verlautbarung der von den Sammlern zu beobachtenden
Vorschriften in den Amtsblättern , jedoch nicht in den Landesgesetzblättern,
unterliegt keinem Anstande . Eine Verlautbarung über ertheilte « ammel-
licenzen in den Amtsblättern hat zu unterbleiben.

Die Drucklegung eines entsprechenden Borrathes von den obigen Vor¬
schriften entsprechenden Sammelbüchern wird unter einem verfügt und werden
mit denselben auch die unterstehenden politischen Bezirksbehörden ( Stadt¬
magistrate ) nach ihrem baldigst anher bekanntzngebenden Bedarfs betheilt
werden.

Bei Ansfolgnng der Sammelbücher an die Parteien wird der den Ge¬
stehungskosten entsprechende Betrag (welcher hierämtlich nachträglich bekannt-
gegeben werden wird ) einzuheben sein. Von der Betheilnng der ans Grund
einer bereits Pro 1901 ertheilten Sammelbewillignng gegenwärtig sammelnden
Personen mit den neu vorgeschriebenen Sammelbüchern , und von der Ein¬
ziehung der in Händen befindlichen bisher üblichen Sammelbücher wird zur
Vermeidung einer unbilligen Unterbrechung der bewilligten Sammelthätigkeit
Umgang genommen . Doch werden unter einem sämmtliche für das laufende
Jahr bereits mit Sammelbewilligungen betheilten Vereine , Korporationen rc.
von der ihren Sammlern nunmehr obliegenden Vidiernngspflicht verständigt.
Ein gleicher Vorgang ist auch seitens der unterstehenden politischen Bezirks-
behörden bezüglich der für den Amtsbezirk ertheilten Bewilligungen ein-
znhalte » .

Die zur Vidiernng berufenen politischen Bezirksbehörden (k. k. Bezirks-
bauptmannschaften und Stadtmagistrate ) , dann die k. k. Polizei -Dircction in
Wien haben bis zum Widerrufe dieser Anordnung im Monate Jänner über
die erfolgten Vidierungen anher zu berichten , damit hierämtlich der Vorgang
der Sammler im ganzen Lande überblickt werden könne und hienach die etwa
noch erforderlichen speciellcn Anordnungen getroffen oder die zweckdienlichen
Anträge an das k. k- Ministerium des Innern erstattet werden können.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschafteu , die beiden
Stadlräche Wiener -Neustadt und Waidhofcn a. d. Ibbs , den Wiener Magistrat
und an die k. k. Polizei -Direction in Wien.

A.
Feldschaden -Erhebungs -Connnissionen.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 1b . April 1901,
Z . 20825 (M .-Z . 31352/XVI ) :

Über Erlass des k. k. Ministeriums für Landesverlheidignng vom 26 . März
1901 , Nr . 8408/1928116 , wird im Anschlüsse die Abschrift eines über An¬
regung des genannte » k. k. Ministeriums vom k. n . k. Reichs -Kriegsminifleiium
hinansgegebenen Erlasses , betreffend die Delegierung der militärischen Com-
missionsmitgliedcr zn den nach Z 56 des Einqnartiernngsgesehes zusammen¬
tretenden Feldschaden -Erhebungs -Commissionen , zur Danachachtnng mit dem
Bemerken zngestellt , dass in jenen Fällen , in welchen die Entsendung einer
Commission von den Ersatz suchenden Parteien angesprochen wird , die Ver¬
ständigung über die bezügliche Commissionsausschrcibung seitens der betreffenden
politischen Bezirksbehörde an die zuständige Mi >itär - (Laudwehr -)Territorial-
bchörde zu erfolgen hat.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshanptmanuschaften in Nieder¬
österreich , den Wiener Magistrat , die Stadträthe in Wr .-Nenstadl und Waid¬
hofen an der Abbs.

»

Reichs -Kriegsministerial -Erlass , Abth . 5, Nr . 535 ox 190l,
an das k. u . k. 1., 2., 3 ., 8 ., 9., 10., 11 . und 14 . Corps-
Cvmmando und Militär -Commando in Zara:

Laut Miltheilnng des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung ist es
wiederholt vorgekommen , dass zu den gemischten Commissionen , welche gemäß
den Durchführungs -Bestimmungen zu Z 56 des Einquartierungsgesetzes behufs
Constatiernng und Bewertung von Feldschäden znsammenzutreteu halten , die
militärischen Stellvertreter aus dem Grunde nicht erschienen sind , weil sie eine
directe Verständigung seitens der betreffenden politischen Behörden abgewartet
haben.

Um solchen Vorkommnissen in Hinkunft vorzubeugen , wollen die unter¬
stehenden Commanden und Truppen aufmerksam gemacht werden , dass die
politischen Behörden , bei denen die Entsendung einer gemischten Commission

angesucht wird , Zeit und Ort des Zusammentrittes dieser Commission dem an¬
suchenden militärischen Commando rc . bekanntzngeben haben , und dass es Sache
dieser militärischen Stelle ist, ihre Vertreter rechtzeitig zu der Commission / zn
entsenden.

Auch sind Charge , Name und Trnppenkörper (Commando rc .) dieser
militärischen Behörde oder doch wenigstens dem Commissionsleiter noch vor
dem Zusammentritte der Commission bekanntzugeben.

Dieser Erlass ergeht an das 1., 2, , 3 ., 8 ., 9 ., 10 ., 11 . und 14 . Corps-
Commando , dann an das Militär -Commando in Zara.

(Vgl . Amtsblatt Nr . 35 ex 1901 , „ Gesetze rc ." IV . Nr . 10, paz . 30 .),

1«.
Concurs - Ausschreibungen in der Wochenschrift

„Das österreichische Sanitätswesen ".
Circular -Erlass der k. k. n.-ö. Statlhalterei , Z . 28293 , eiu-

gelangt im Präsidial -Bureau des Wiener Gemeinderathes nnd
Magistrates am 15 . April sud M .-Z . 30210/VIII:

In wiederholten Fällen ist es vorgekommen , dass die von den politischen
Behörden I . Instanz ausgehenden Concnrs -Ausschreibnngen , wie jene zur Ver¬
leihung der Concession für öffentliche Apolheken , welche gemäß den Ministerial-
Erlässen vom 13 . December 1888 , Z . 20604 , nnd vom 6 . April 1894 , Z . 8348
zur Veröffentlichung in der Wochenschrift „ Das österreichische Sanitätswesen"
dem k. k. Ministerin, » des Innern vorznlegen sind , so spät einlangten , dass die
Veröffentlichung im genannten Fachblaltc ihrem Zwecke nicht mehr entsprechen
konnte.

Das k. k. Ministerium des Innern hat daher mit Erlass vom 27 . März
1901 , Z . 11I2I , angeordnet , dass künftighin eine Abschrift von derlei Cvncurs-
Ansschreibnngen seitens der betreffenden politischen Behörde 1. Instanz direct
und mit aller Beschleunigung demselben vorgelegt werde.

Zugleich wird die k. k. Bezirkshauptmannschaft darauf aufmerksam gemacht,
dass die bloße Fixierung der Concursfrist von dem Tage der ersten Verlaut¬
barung in der Amiszeitnng an hinsichtlich des Ablaufes des Concnrstermines
leicht zu Irrungen führen kann , und dass daher in den Concnrs -Ausschreibnngen
in der Regel das Datum genau zu bezeichnen ist, mit welchem der Concurs»
termin abläuft.

Ferner wird die k. k. Bezirkshanptmannschaft verständigt , dass auch die
Concnrs -Ausschreibnngen für Stellen im Gemeinde - Sanitätsdienste behufs Ver¬
öffentlichung im ..Österreichischen Sanitätswesen " mit aller Beschleunigung direct
dem k. k. Ministerium des Innern vorzulegen sind , und dass in den von der
k. k. Bezirlshauptmannschaft selbst ausgehenden derartigen Verlautbarungen
stets der Tag des Ablaufes der Concursfrist genau zu bezeichne» ist.

Hievon werden die k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener Magistrat,
im Wege des letzteren die magistratischen Bezirksämter in Wien , die Stadträthe
in Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Ibbs in Kenntnis gesetzt.

11 .
Controle über die Verwendung des Saccharins.

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Stalthallcrei vom 15. April
1901 , Z . 29516 (M .-Z . 31814/VIII ) :

Laut der in Gemäßheit des Ministerial - Erlasses vom 18 . October 1899,
Z . 27680 , intimiert mit Statthalterei - Erlass vom 3 . November 1899,
Z . 94655 , betreffend die Controle über die Verwendung des Saccharins in
öffentlichen Apotheken nnd in Drognen - nnd Material -Großhandlungen , ein-
gesandten Berichte wurden die bei der Controle erhobenen Ocdnnngswidrig-
keilen in der Gebarung mit Saccharin in der Regel nur den zuständigen
Finanzbehörden angezeigt.

Da jedoch die Mmisterial -Verordnnng vom 20 . April 1898 , N .-G .-Bl.
Nr . 52 , wesentlich sanitätspolizeiliche , im Grunde des Z 7 des Gesetzes vom
16 . Jänner 1896 , N .- G .-Bl . Nr . 89 ox 1897 , getroffene Anordnungen über
die Verwendung von Saccharin enthält , sind zufolge Erlasses des k. k.
Ministeriums des Inner » vom 20 . März 1901 , Z . 3443 , Übertretungen dieser
Verordnung im Sinne der Z§ 10 und 22 des citierten Gesetzes auch den
competenten Gerichtsbehörden mitznlheilen , beziehungsweise von den politischen
Behörden — so in Fällen unterlassener oder mangelhafter Führung der Vor¬
merkbücher — zu beamtshaudeln.

Hievon werden die k. k. Bezirksbauptmannschaften , der Wiener Magistrat,
die magistratischen Bezirksämter in Wien , die Stadträthe in Wiener -Neustadt
und Waidhofen an der Ibbs in Kenntnis gesetzt.

12 .

Handverkauf in Apotheken ; Herstellung und Betrieb
pharmaceutischer Tpecialitäten.

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 16 . April
1901 , mit welcher der Punkt 6 der Verordnung des Ministeriums
des Innern vom 17 . December 1894 , N .-G .-Bl . Nr . 239 , betreffend
Bestimmungen über den Handverkauf in Apolheken, sowie über

1*



40 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 44 , 31 . Mai 1901.

die Herstellung und den Vertrieb der als pharmaceutische Speciali-
tätcn sich darstellenden arzneilichen Erzeugnisse , abgeändert wird
(R .-G .-Bl . Nr . 40 ) :

Auf Grund des Z 2, lit . s des Gesetzes vom 30 . April 1870 , R .-G .-
Bi . Nr . 68 , findet das Mlnisterium des Innern an Stelle des Punktes 6
der Ministenal -Verordiiung vom 17 . December 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 239,
nachstehende Bestimmungen zn treffen!

6 . Der Politischen Behörde 1. Instanz obliegt es , die Herstellung und
den Vertrieb der gedachten pharmacentischen Erzeugnisse z» Überwachen , die
Verzeichnisse derselben zu prüfen und die Erzeugung und den Vertrieb von
pharmaceutische » Erzeugnissen , welche den gütigen Vorschriften nicht entsprechen,
unter Freilassung des Necurses zu untersagen.

Der Besitzer oder verantwortliche Lener einer Apotheke ist verpflichtet,
die Erzeugung jedes neuen zum allgemeinen Vertriebe bestimmten pharmaceuti-
schen Artikels , auf welchen die vorstehende Verordnung Anwendung findet,
sowie die Übernahme ausländischer pharmacenlischer Zubereitungen und
Specialitätcn (Punkt 5 ) zum Vertriebe vor Aufnahme desselben der politischen
Behörde I . Instanz anznmelden.

Falls diese die Erzeugung oder den Vcrtiieb nicht im eigenen Wirkungs¬
kreise zu untersagen findet , ist die Anmeldung unter Anschluss der authenti¬
sche» Bereitnngsvorschrift und zweier Proben des Artikels in Original-
ausstattung an die politische Landesbehörde zn leiten und von dieser , falls
auch sie die Erzeugung oder den Vertrieb nicht im eigenen Wirkungskreise zu
untersagen findet , dem Ministerium des Innern vorznlegen.

Mit dem Vertriebe des angeineldelcn Artikels darf in der Apotheke erst
drei Neonate nach der Anmeldung , oder wen » über diese von dem Anmeldenden
weitere Auskünfte begehrt wurden , erst drei Monate nach der Präsentation
der letzten Äußerung begonnen werden , wenn dem Apotheker nicht vorher die
amtliche Verständigung zitgegangen ist, dass sich das Ministerium des Innert,
zur Erlassung eines Verbotes der Erzeugung beziehungsweise des Vertriebes
desselben nicht bestimmt gefunden hat.

Es ist untersagt , sich beim Vertriebe des Artikels auf diese Amts-
mittheilnng zn berufen.

Die Kosten für die allfällige Untersuchung des pharmacentischen Er-
zeugniffks oder einer ausländischen pharmacentischen Zubereitung oder Speciali-
tät sind von dem Apotheker , der den Artikel angemeldct hat , zu tragen.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
(Vergl . Amtsblatt Nr . 9 ex 1895 , „ Gesetze rc ." , I Nr . II , xax . 5.)

* »
*

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei pom 30 . April 1901,
Z . 37856 ( M .-Z . 35974/VIII ) :

Das am 23 . April 1901 ansgegebene Stück XIX des Neichsgesetzblattes
enthält unter Nr . 40 die Verordnung des Ministeriums des Innern vom
16 . April 1901 , mit welcher der Punkt 6 der Ministerial -Verordnung vom
17 . December 1894 , R .- G .-Bl . Nr . 239 , betreffend Bestimmungen über den
Handverkauf in Apotheken , sowie über die Herstellung und den Vertrieb der
als pharmaceutische Specialitätcn sich darstellenden arzneilichen Erzeugnisse,
abgcändert wird.

Hienach ist nunmehr dem Ministerium des Innern die unmittelbare
Entscheidung über die Zulassung neuer inländischer pharmacenlischer Erzengnisse
und » eil eingeführter ausländischer pharmaceutischer Zubereitungen und
Specialitäten zum Apothekervertriebe , sowie die instanzmäßige Entscheidung
über die von der Unierbehäide ausgesprochene » Verbote derartiger Arznei¬
artikel Vorbehalten.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des
Jniiein vom 23 . April 1901 , Z . I03I5 , mit dem Aufträge in Kenntnis gesetzt,
die interessierten Kreise zu verständigen , die einlangenden Anmeldungen pharma-
cenliicher Artikel als dringlich zn behandeln und dem Obersten Sanitätsrathe
im Sinne des Punktes V des hierortigen Erlasses vom 13 . December 1888,
Z . 20604 , sogleich zur Kenntnis zu bringen.

Dieser Erlass erg »ht an alle Bezirkshanptmannschafleu in Niederösterreich,
die beiden Stadlräihe in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Abbs und
den Wiener Magistrat.

I ».
Nnterrichtsanstalten , durch deren Abgangszeugnisse
der Nachweis der Befähigung znm Antritte be¬
stimmter concessionsmähiger Gewerbe erbracht wird.

Kundmachung des Handelsministeriums im Einvernehmen
mil dem Ministerium des Innern und dem Ministerium für
Cullns und Unterricht vom 19 . April 1901 . betreffend die Er¬
gänzung der Kundmachung vom 5 . December 1897 , R .-G .-Bl.

Nr . 281 , mit welcher jene Unkcrrichtsanstalten bezeichnet wurden,
durch deren Abgangszeugnisse der Nachweis der Befähigung znm
Antritte bestimmter concessionierter Gewerbe erbracht wird (R .-G . -
Bl . Nr . 44 ) :

Aiif Grund der Ministerial -Verordnung vom 17 . September 1883,
R .-G .-Bl . Nr . 151 , betreffend die Erbringung des Nachweises der besonderen
Befähigung znm Antritte concessionierter Gewerbe , wird Nachstehendes ver¬
lautbart:

Znm Antiitte des inner den Punkt 1 der citierten Verordnung fallenden
concessionierten Buchdrnckcrgewerbes wird das Abgangszeugnis der ordent-
lichen Schüler der Section für Buch - und Jllustralionsgemerbe an der k. k.
graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien , beziehungsweise die außer¬
ordentlichen Schüler » dieser Sectio » ansgeferligte Bestätigung , dass sie ihre
Studien mit gutem Erfolge absolviert haben , als ausreichender Nachweis der
Befähigung erklärt.

*

Kundmachung des Handelsministeriums im Einvernehmen
mil dem Ministerium des Innern und dem Ministerium für
CnlttiS und Unterricht vom 5 . December 1897 , betreffend die
Bezeichnung jener Unterrichtsanstallen , durch deren Abgangs¬
zeugnisse der Nachweis der Befähigung zum Antritte bestimmter
concessionierter Gewerbe erbracht wird (R .-G .-Bl Nr . 281 ox
1897 ) :

Auf Grund der Ministerial -Verordnung vom 17 . September 1883 , R .-G .-
Bl . Nr . 151 . betreffend die Erbringung des Nachweises der besonderen Be¬
fähigung zum Antritte concessionierter Gewerbe , wird Nachstehendes ver¬
lautbart:

Zum Antritte des im Punkte 5 , Absatz 2 , der citierten Verordnung
genannten concessionierten Gewerbes der Verfertigung und des Verkaufes von
Schusswaffen wird das Abgangszeugnis der Fachschule für Gewehrindustrie
in Ferlach als ausreichender Nachweis der Befähigung erklärt.

Znm Antritte des im Pnnkte 9 derselben Verordnung erwähnten con-
cessionierlen Gewerbes der Erzeugung und Reparatur von Dampfkesseln sind
die Zeugnisse nachfolgender Unterrichtsanstallen in Verbindung mtt dem Aus¬
weise über die Verwendung in dem genannten Gewerbe als ausreichender
Nachweis der besonderen Befähigung auzusehen:

das Zeugnis über die an den technischen Hochschulen in Wien , Graz,
Prag , Brünn oder Lemberg mit Erfolg abgelegte erste Staatsprüfung aus
dem Maschincnbaufache , beziehungsweise die Zeugnisse über die Ablegung von
Einzelprüfungen aus allen Gegenständen dieser Staatsprüfung mit mindestens
genügendem Erfolge nebst den Zeugnissen über die erfolgreiche Ablegung von
Fortgangsprüfungen aus Maschinenlehre , Maschinenbau und mechanische
Technologie;

das Reifezeugnis oder das Zeugnis über den mit Erfolg absolvierten
letzten Jahrgang der mechanisch -technischen Abtheilungen der höhnen Gewerbe¬
schulen an den k. k. Staatsgewerbeschulen in Wien ( I . Bezirk ), Triest , Prag,
Neichenberg , Pilsen (Deutsche Staatsgewerbeschulc ), Brünn (Deutsche Staats-
gewerbeschnle ), Bielitz und Krakau , ferner der Niederösterreichischen Landcs-
gcwcrbeschule in Wiener -Neustadt und des Schiffbaucuises an der k. k. Staats-
gewerbeschnle in Triest.

Diese Zeugniffe der eben genannten Anstalten sind auch , in Verbindung
mit dem Ausweise über eine mindestens zweijährige praktische Verwendung in
dem betreffenden Jnstallalionsgewerbe , als ausreichender Nachweis der Be¬
fähigung für das im Pnnkte 8 der citierten Verordnung erwähnte Gewerbe
der Ausführung von Gasrohrleitnngm , von Gasbelenchtungsanlagen und von
Waffereinleitungen anznsehen.

14 .
Die Einleitung von Execntionsniahregeln über ein¬
seitiges Einschreiten einer Partei vor Einvernehmung

des angeblichen Schuldners ist unzulässig.
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 23 . April 1901,

Z . 35648 , anlässlich der Beschwerde des Hagelschade » . Erhebungsbnreaus , I .,
Riemergaffe 1b , über die vom magistratischen Bezirksamt - für den I . Bezirk
am 30 . November 1900 vorgcnommene execntive Einhebung eines Betrages
von 86 L 40 n von dieser Unternehmung zur Berichtigung einer von der
Wiener Bezirkskrankencassa gegen die Unternehmung erhobenen Forderung
angeblich rückständiger Mitgliedsbeiträge dem genannten Bezirksamte auf-
getragen , unverzüglich die Bezirkskrankencassa zur Rückstellung des abgeführte»
Betrages an den Beschwerdeführer zn veranlassen und sohin erst instauzmäßig
über das Begehren der Bezirkskrankencassa zn entscheiden.

Zugleich hat die k. k. n . -ö. Statthalterei augeordnet , dass die Übung,
irgendwelche Executionsmaßregeln über einseitiges Einschreiten einer Partei
vor Einvernehmung des angeblichen Schuldners einznleiten , unbedingt ab¬
zustellen ist. (G .-Z . 24466 , Magistratisches Bezirksamt für den I . Bezirk)

15
Wiederherstellung eines schadhaften Trottoirs.

Bescheid des magistratischen Bezirksamtes für den II . Bezirk
am 27 . April 1901 , G .-Z . 21121 (enthaltend die Entscheidung
des k. k. Ministeriums des Innern vom 6 . März 1901 , Z . 7669 ) :

Die Baudeputation für Wien hat mit dem Erlasse vom 14 . März 1901,
Z . 64 , Nachstehendes anher eröffnet:
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Mit der Entscheidung vom 3 . August I960 , Z . 122/B . D , hat die Bau¬
deputation den seitens des magistratischen Bezirksamtes für de» II . Bezirk
unter dem 19 . Ociober 1899 , Z . 93042 , an Simon Marmore!  als Eigen-
lhümcr des Hauses II ., Taborstraße 108 , erlassenen Auftrag , die Instandsetzung
des vor diesem Hause befindlichen schadhaften Trottoirs bei Strasvermcidung
unverzüglich vornehmen zu lassen , behoben.

Gegen diese Entscheidung haben sowohl die Stadtgcmeinde Wien als
auch Oskar Marmore!  als behördlich bestellter Administrator der Nachlass-
realiläten des inzwischen verstorbenen Simon Marmore!  Rekurse eingcbracht.

Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 6 . März 1901,
Z . 7669 , dem Necuise der Stadlgemeinde Wien Folge zu gebe» , die ange-
sochtene Bandkpntatioiis -Enlschcidnng außer Kraft zu setzen und den bezogenen
Mogistratsausliag wiederhirznstkllen gefunden . Diese Entscheidung beruht auf
nachstehender Erwägung.

Es erscheint weder seitens des Simon Marmorek  oder seinem Rechts¬
nachfolger nachgewiesen , noch durch die gepflogenen Erhebungen festgestellt,
dass das in Rede stehende Trottoir im Sinne des § 61 der Bauordnung für
Wien vom 17 . Jänner 1883 , L.-G . Bl . Nr . 35 , vorschriftsmäßig hergestellt
der Sladtgemeinde Wien übergebe » wurde , oder dass der Hanseigcnlhümcr
wenigstens einen hierauf abzielenden Antrag gestellt hat . Bis zum Zustande¬
kommen einer formellen Übergabe einerseits und Übernahme andererseits aber
ist nach dem cilierien Gesctzesparagraphen der Haliseigenthümer zur Instand¬
haltung des Trottoirs verpflichtet.

Der dem Simon Marmore!  eilheiltc Auftrag stellt sich daher insofern
als gesetzlich begründet dar , als die Schadhaftigkeit des Trottoirs von dem
Genannten selbst zugegeben wurde , mithin als erwiesen anznschen ist.

Durch die vorstehenden Ausführungen findet gleichzeitig der von Oskar
Marmorek  eingebrachle Ministerial -Necurs , welchen die Bandepnlalions - Enl-
schcidnng nur deshalb anficbt , weil mit derselben die Gemeinde nicht ausdrücklich
zur Instandsetzung des Trottoirs verhalten wurde , seine abweisliche Erledigung.

Hievon werden Sie als behördlich bestellter Administrator der Nachlass-
lealitälen des verstorbenen Simon Marmorek  mit der Aufforderung in
Kenntnis gesetzt, das obcitierle Trottoir nunmehr binnen 14 Tagen nach
Zustellung dieses Decretes ordnungsmäßig in Stand setzen zu lassen , widrigen¬
falls nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen strafend vorgcgangcn
werden würde.

II. UinimilwlikstinumllUM.

1«.
Ansuchen »im gnndenweise Bewilligung der zweiten
Hälfte des Quartiergeldes sind r» abzu¬

weisen.
Der Wiener Stadtralh hat in seiner Sitzung vom 2 . April 1901 , Z . 3995

(M .-Z . 21004/IIl ), den Beschluls gefasst , den Magistrat zu ermächtigen , An¬
suchen von im Ruhestande befindlichen städtischen Angestellten um guadenweise
Bewilligung der zweiten Hälfte des Quarüergeldes a limine abznweisen.

17
Ablösung von Banwasserleitungen.

Der Wiener Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 24 . April
1901 zur Z . 4507 (M .-Z . 17358/IV ) angeordnet , dass in die
speciellen Bedingnisse für Erd - und Banineisterarbeitcn an ge¬
eigneter Stelle folgende Bestimmung anfzunehmcn ist:

„Die allsällig hergestellte Banwasscrlcitung ist gegen eine in nachstehender
Weise zu berechnende Bergütung über Berlangen der Gemeinde derselben ins
Eigenthum zu übergebe » .

Von den gesamniten Herstellungskosten der Wasserleitung werden zunächst
die Kosten für die Einschaltung des Wassermessers und jener Bestaudlheite , die
zu einer Wiederverwendung nicht geeignet sind , und zwar unter Hinzurechnung
eines 15perceutigen Regiezuschlages für beide Posten in Abzug gebracht . Die
Hälfte des sonach verbleibenden Betrages bildet die Vergütung für die Ab¬
lösung der Bauwasserleituug ."

Das Siadtbanamt hat bei Neudruck der erwähnten Bedingnisse aus die
Aufnahme dieser Bestimmungen zu achten , vorläufig sind dieselben hand¬
schriftlich den Bedingnisse » beizusetzen.

Zltagistrat:
18 .

Zuweisung der Agenden , betreffend die städtische
Wasenmeisterei , an das Magistrats -Departement X V.

Erlass des Bürgel Meisters Dr . Lueger  vom l5 . April
190 l , M -D .-Z . 943:

Ich finde m ch bestimmt , die nach der gegenwärtig gütige » Geschäfls-
eintheilnug für die Magistrats -Departements vom Magistrats -Departement Vlll

durchzusührendin Angelegenheiten , betreffend die städtische Wasenmeisterei dem
Magistrats -Departement XV ziiznweisen , wohin sie als veterinärpolizeiliche
Agenden aiihören . . , ^ ^ . . . . . .

Diese Anordnung hat mit Rücksicht auf die bevorstehenden , einheitlich
durchzusührenden Verhandlungen über die Auflassung der Filiale am Arjenal-
weqe , sowie über die Wiederverpachtung der städtischen Wasenmeisterei und
der thermo -chemischen coinmunalen Anstalt für Verwertung der Thiercadaver
und animalische, , Abfälle , eventuell Einführung der eigenen Regie in deiselben
sofort in Kraft zu treten , wcShalb die sämmtlichen einschlägigen Acten un¬
verzüglich vom Magistrats -Departement Vlll dem Magistrats Departement XV
abzutreten sind . ^ „

Hievon setze ich Sic , Herr Magistralsralh , zur weiteren Ber - » las,nng in
Kenntnis. ir».

Annahme nicht fälliger Bestand - oder Platzzins
Zahlungen.

Bürgermeister Dr . Lueger  hat unterm 4 . Mai 1901 , Pr .-
Z . 3909 ex 1901 , an den Magistrats -Director Pr eher  nach¬
stehenden Präsidial -Erlass gerichtet:

Es hat sich der Fall ereignet , dass ein Kaffeesieder den einjährigen
Platzzins für die Ausstellung von Tischen geraume Zeit , bevor derselbe fällig
war , der städtischen Hauptcassa in der Absicht eingesendet hat , sich durch diese
vorzeitige Zahlung die ihm ans Widerruf crtheille Bewilligung zur Tischaus¬
stellung auf ein weiteres Jahr zu sichern.

Die städtische Hauptcassa hat dies- Zahlung bedauerlicherweise anstandslos
(iilgegengenommen und es dadurch dem Stadtrathe erschwert , von dem Rechte
des Widerrufes Gebrauch zu mache,i.

Zufolge Beschlusses des Stadlrathes vom 4 . d. M . wird der Magistrat
beauftragt , i» Hinkunft solche voreilige Zahlungen nur mit Vorbehalt anzn-
nehmen »nd hierüber sofort entweder selbst einen Beschluss zu fassen oder
aber den Gegenstand , wenn er in die Competenz des Stadlrathes fällt , letzterem
vorznlegen.

Ich ersuche Sie , Herr Magistrats - Director , von diesem Beschlüsse
schleunigst die städtischen Ämter in Kenntnis zu setzen » nd ihnen die genaueste
Befolgung desselben ausziitragen.

Ich säge bei, dass sich der Stadtraths -Beschluss selbstverständlich a-nf
alle Fälle bezieht , in welchen überhaupt städtischer Grund gegen Entrichtung
eines Bestand - oder Platzzinses gegen Widerruf überlassen wurde.

20 .
Auszahlung von Couten und Quittungen durch die

städtische Hauptcassa.
Erlass des Magistrats -Direclors Pr eher  vom 2. April

1901 , M .-D .-Z . 808:
Auf Grund des Ergebnisses einer Hieramts obgehaltenen Besprechung

finde ich mich bestimmt , den Gemeinderalhs -Beschlnss vom 24 . October 1865,
Z 6234 , M .-Z . 142442 (abgedruckt im magistratischen Verordnnngsblatte
Nr . 150 ex 1865 , Seite 102 ) unter Berücksichtigung der seither eingetretenen
Änderungen neuerlich zu verlautbaren.

Nach demselben sind alle jene Conte » und Quittungen , welche den
Betrag von 2000 X überschreite » und bis zum Dienstag einer jeden Woche
eingereicht worden sind , am Mittwoch morgens um 9 Uhr der städtischen
Hauptcassa im Summarbetrage von der Buchhaltung bekanntzugebeu , von dieser
zu adjustieren und am Freilag dem betreffenden Magistrats -Referenten zur
Unterschrift >orzulegen.

Nach geschehener Vidierung durch letzteren sind dieselben sogleich der
städtischen Hauptcassa zuznstellen , damit diese in die Lage gesetzt werde , die
erforderliche » Summen in Bereitschaft zu halten.

Alle nach dem Dienstag eingelangte » Couten und Quittungen , welche
den Betrag von 200 X überschreiten , können erst in der nächsten Woche zur
Auszahlung gelangen , so dass der Samstag der alleinige Zahlungstag für die
in Rede stehenden Conten und Quittungen ist.

21 .
Anzeige » über den Austritt von Personen ans der

israelitischen Religionsgenossenschaft.
Erlass des Magistrals -Direclors Preyer  vom 22 . Apiil

1901 , Z . 30820/111:
Der Vorstand der Wiener israelitischen Cultnsgemeiirde hat anher die

Mittheilung gemacht , dass die von den magistratischen Bezirksämtern in
Gemäßheit des Gesetzes vom 25 . Mai 1868 . N .-G -Bl . Nr . 49 , au diese
Gemeinde gerichteten Note » , belrefs . n ) den Austritt von Personen aus der
israelitischen Neligiousgenofsenschaft , häufig iusoferu mangelhaft sind, als der
Beruf der Ausgetretenen nicht angegeben ist.

Da in solchen Fälle » bei Namensgleichheileu die Identität der Aus¬
getretenen nicht festgestellt werden kann , so stellt der Vorstand das Ersuchen,
zu veranlassen , dass in den oberwähnten Anstrillsanzeigen stets auch der
Berns der Ansgetretenen angegeben werde.

Der Magistrat bringt dies zur entsprechenden Veranlassung zur
Kenntnis.
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SS.

Reservierung der Präsidialftiegc im Neuen Nathhause.
Currende des Magistrats -Direclors Preyer  vom 30 . April

1901 . M .-Z . 8533/IV:
Der Stadtrath hat zufolge Beschlusses vom 17 . April 1801 , Z . 4410,

den Magistrat aufmerksam gemacht , auf die Reservierung der Präsidialstiege
des Rathhauses bei Vorladungen rc , Bedacht zu nehmen.

Es ist daher seitens der im 2 .,, Stockwerke des Tractes in der Lichlen-
felsgasse untergebrachten städtischen Ämter den Parteien als Aufgang stets nur
die Stiege 5 zu bezeichnen.

23

Das Tragen von Orden und Medaille » seitens der
uniformierten städtischen Bediensteten.

Erlass des Magistrats -Direclors Preyer  vom 7. Mai 1901,
M .-D -Z . 1171:

Über Weisung des Herrn Bürgermeisters ersticke ich Euer Wohlgeboren,
im dorlämtlichen Wirkungskreise zn veranlassen , dass alle jene städtischen
Angestellten , welche städtische Uniformen besitzen und welche zum Tragen von
Orden und Medaillen (Kriegsmedaille , Jnbilänms -Erinneruugsmcdarllc ) be¬
rechtigt sind , diese Ehrenzeichen im Dienste und bei feierlichen Gelegenheiten
stets anlegen.

HI. Geskhk
»on kesouderer Wichtigkeit für den jiotitische» ller-

matluilg.Meiist.
S4

Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung.
— llöpublicslion . —

Gesetz vom 23 . Februar 1897 , betreffend die Abänderung
und Ergänzung der Gewerbeordnung (N .-G .-Bl . Nr . 63 ) :

Mit Zustimmung beider Häuser des Ncichsrathes finde Ich auznordnen,
wie folgt:

Artikel ! .
In Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung (kaiserliches Patent

vom 20 . December 1859 , R .-G -Bl . Nr . 227 , Gesetz vom 15 . März 1883,
N .-G .-Bl . Nr . 39 , und Gesetz vom 8 . März 1885 , R .- G .-Bl . Nr . 22 ) haben
an Stelle der nachfolgend hezcichneten Paragraphen , beziehungsweise als Zu¬
sätze und Einschaltungen zu einzelnen Paragraphen der Gewerbeordnung die
nachstehenden Bestimmungen zn treten.

8 99.
Aufnahme der Lehrlinge.

Die Aufnahme minderjähriger Lehrlinge hat ans Grund eines besonderen
Vertrages zn geschehen, welcher spätestens mit Ablauf der Probezeit (ß 99 a)
abgeschlossen werden muss.

Der Lehrvertrag kann mündlich oder schriftlich abgeschlossen werden ; im
elfteren Falle muss der Vertragsabschluss vor der Genofsenschaflsvorstehnng,
oder , wenn der Lcbrherr keiner Genossenschaft angehört , vor der Gemeinde¬
behörde statlfinden . Im zweiten Falle ist der Vertrag sofort nach Abschluss der
Genossenschaftsvorsiehnug , rcspcctive der Gcmeindebehöide einznsenden . In
beiden Fällen aber muss er in einem hiezn anzulegenden Protokollsbnche vir-
zeichnet werden.

Der Lehrvertrag ist stempel - und gebürenfrei.
Derselbe muss enthalten:
1 . den Namen und das Alter des Lehrherru , das Gewerbe , welches er

betreibt und den Aufenthaltsort desselben;
2 . den Namen (Vor - und Zunamen ), das Alter und den Wohnort des

Lehrlings;
3 . den Namen , die Beschäftigung und den Wohnort seiner Eltern , seines

Vormundes oder sonstigen gesetzliche» Vertreters;
4 . das Datum des Vertrages und die Dauer des Vertragsverhällnisses;
5 . die Bestimmung , dass insbesondere — unbeschadet der den beiden

Contraheuten obliegenden sonstigen gesetzlichen Verpflichtungen — der Gewerbe-
inhaber sich verpflichtet , den Lehrling in de» Fertigkeiten des von ihm z» er¬
lernenden Gewerbes zn unterweisen oder durch einen hiezn befähigten Stell¬
vertreter unterweisen zn lassen , und dass der Lehrling zur fleißigen Verwendung
in diesen, Gewerbe verhalte » ist;

6 . die Bedingungen der Aufnahme in Betreff des Lehrgeldes oder
etwaigen Lohnes , der Verköstig,r g, der Bekleidung , der Wohnung , der Dauer
der Lehrzeit und der genossenschaftlichen Aufding - und Freisprechgebür.

Die wesentlichsten Vertragsbedingungen sind von der Gemeindebehörde
in das Arbeitsbuch anfznnehmen.

Gewerbeiiihalnr , welche bei der Aufnahme von Lehrlingen sich nicht an
diese Bestimmungen halten , machen sich einer Übertretung der Gewerbeordnung
schuldig.

Z 99 b.
Pflichten des Lehrlings.

Der Lehrling ist dem Lehrherrn zur Folgsamkeit , Treue und Verschwiegen¬
heit , zn Fleiß und anständigem Betragen verpflichtet , und muss sich nach dessen
Anweisung im Gewerbe verwenden.

Ein minderjähriger Lehrling ist der väterlichen Zucht des Lehrherrn
unterworfen , dessen Schutz und Obsorge er genießt.

Die Lehrlinge sind , insofern sie den gewerblichen Fortbildung ?- oder
einen anderen mindestens gleichwertigen Unterricht noch nicht mit Erfolg ab¬
solviert haben , verpflichtet , die bestehenden allgemeinen gewerblichen Fortbildungs¬
schulen (beziehungsweise Vorbercitungscnrse ), sowie die fachlichen Fortbildungs¬
schulen in der durch den bezüglichen Lehrplan vorgeschriebenen Weise regel¬
mäßig zu besuchen.

Für jene Lehrlinge , welche den Unterricht wiederholt , und zwar ans
eigenem Verschulden vernachlässigen , kann seitens der Gewerbebehörde ans
Grund der von dem betreffende » Schnlaussichtsorgane erstatteten Anzeige die
statuten - oder vertragsmäßig festgesetzte regelmäßige Dauer der Lehrzeit ver¬
längert werden.

Eine solche Verlängerung der Lehrzeit kann von der Gewerbebehörde
auch über Anzeige der Genossenschaft dann verfügt werden , wenn der Lehrling
die durch das Statut der betreffenden Genossenschaft vorgeschnebenc Lehrlings-
Prüfung nicht besteht.

Die Gesainmtdaner der im Sinne der vorstehenden Bestimmungen ver¬
längerten Lehrzeit darf jedoch in beiden Fällen in Summe nicht mehr als ein
Jahr betragen.

8 IVO.
Pflichten des Lehrherrn.

Der Lehrherr hat sich die gewerbliche Ausbildung des Lehrlings an¬
gelegen sein zu lassen und ihm die hiezn erforderliche Zeit und Gelegenheit
durch Verwendung zn anderen Dienstleistungen nicht zn entziehen.

Ihm , beziehungsweise seinem Stellvertreter obliegt die Überwachung der
Sitten und der Aufführung des minderjährigen Lehrlings in und außer der
Werkstätte ; er hat denselben zur Arbeitsamkeit , zn guten Sitten und znr Er¬
füllung der religiösen Pflichten zn verhalten ; er hat ferner jede Misshandlung
desselben zu unterlassen , ihn gegen solche von .Seite der Arbeits - und Haus¬
genossen zu schützen, und dafür Sorge zn tragen , dass dem Lehrlinge nicht
Aibeitsverrichtnngen , wie Transportierung von Lasten u . dgl . in einer solchen
Art und Dauer zugewiesen werden , dass sic seinen physischen Kräften nicht
angemessen sind.

Der Lehrherr , beziehungsweise sein Stellvertreter ist weiter verpflichtet,
jenen Lehrlingen , welche den gewerblichen Fortbildungs - oder einen anderen
mindestens gleichwertigen Unterricht noch nicht erfolgreich absolviert haben,
die zum Besuche der im Z 99 b , Alinea 3 , erwähnten Anstalten erforderliche
Zeit einz,träume » , sie zum Besuche dieser Schulen zn verhalten und den regel¬
mäßigen Schulbesuch zn überwachen.

Im Falle der Erkrankung oder des Entlanfens des minderjährigen
Lehrlings und bei anderen wichtigen Vorkommnissen hat der Lehrherr die
Eltern , Vormünder oder sonstigen Angehörigen desselben , sowie die Genossen¬
schaft hievon sofort zu benachrichtigen.

Wenn der Lehrherr durch sein Verschulden eine mehr als vierzchntägige
Verzögerung der Aufdingnng oder Freisprechung des Lehrlings herbeiführt,
begeht er eine Übertretung der Gewerbeordnung.

8 106
Bestand und Errichtung von Genossenschaften.

Unter denjenigen , welche gleiche oder verwandte Gewerbe in einer oder
in nachbarlichen Gemeinden selbständig oder als Pächter betreiben , mit In¬
begriff der Hilfsarbeiter derselben , ist der bestehende gemeinschaftliche Verband
aufrecht zu erhalten und , insofern er noch nicht besteht und es die örtlichen
Verhältnisse nicht unmöglich mache », nach Einvernehmung des etwa be¬
stehenden Genosseilschaftsverüandes und der Handels - und Gewerbekammer,
welche diesfalls die Betheiligten zn hören hat , durch die Gewerbebehörde
herzustellen.

Die Gewerbeinhaber (beziehungsweise Pächter ) sind Mitglieder , die Hilfs¬
arbeiter der zn einer Genossenschaft vereinigten Gewerbeinhaber sind Angehörige
der Genossenschaft.

Eine Genossenschaft kann nach Umständen auch die Gewerbetreibenden
und Hilfsarbeiter mehrerer Gemeinden oder Bezirke und verschiedenartiger
Gewerbe umfasse » .

Sofern in diesem Hanptstücke von Gehilfen (Gesellen ) die Rede ist, sind
hierunter gewerbliche Hilfsarbeiter überhaupt , mit Ausnahme der Lehrlinge
(8 73 , lit . a, b und ä ) zu verstehen.

Wenn sich unter den Angehörigen einer Genoffenschaft eine größere
Anzahl von Arbeitspersonen befindet , welche zu untergeordneten Hilfsdiensten
beim Gewerbe verwendet werden (ß 73 , lit . ä ), können für diese Arbeits-
per ' onen abgesonderte genossenschaftliche Institutionen (schiedsgerichtliche Aus¬
schüsse, Hilfsarbciterversammlungen und Krankencassen ) gebildet werden,

8 107.
Beitrittspflicht.

Wer in dem Bezirke einer solchen Genossenschaft das Gewerbe , für
welches dieselbe besteht , selbständig oder als Pächter betreibt , wird schon durch
den Antritt des Gewerbes Mitglied der Genossenschaft und hat die damit ver¬
bundenen Verpflichtungen zn erfüllen.

Insbesondere hat er die etwa festgesetzte Jncorporationsgebnr (8 126,
lit . Ir) zu entrichten und den Erlag derselben schon bei der Anmeldung des
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Gewerbes , beziehungsweise bei der Bewerbung um ein concessioniertes Gewerbe
auszuweisen . Wenn er die Gewerbeberechtigung nicht erlangt , ist die Genosscn-
schast verpflichtet , ihm die entrichtete Gebär znrückzucrstatten.

Wer ans Grund von mehr als einem Gewerbescheine , bezichuugsweise
von mehr als einer Concessionsnrknnde selbständig oder als Pächter mehrere
Gewerbe betreibt , welche nicht in eine Genossenschaft vereinigt sind, hat allen
säc diese Gewerbe bestehenden Genossenschaften als Mitglied anzngehöre » .

8 N4-
Zwecke.

Der Zweck der Genossenschaft besteht in der Pflege des Gemeiugeistes,
in der Erhaltung und Hebung der Standesehre unter den Genossenschafts-
mitglicd . rn und Angehörige », sowie in der Förderung der gemeinsamen
Humanitären Interessen ihrer Mitglieder und Angehörigen durch Grändnng
von Kranken - und Unterstütznngscasien , beziehungsweise Unterstützungsfonds
für ihre Mitglieder und Angehörigen u . s. w ., ferner i » der Förderung der
gemeinsamen gewerblichen Interessen durch Errichtung von Vorschusscassen,
Rohstofflagern , Verkausshallen , durch Einsührnng des gemeinschaftlichen
Maschinenbetriebes und anderer Erzeugungsmcthoden u . s. w.

Insbesondere obliegt ihr:
a ) die Sorge für die Erhaltung geregelter Zustände zwischen den Gewerbe-

inhabern und ihren Gehilfen , besonders in Bezug ans den Arbeitsverbaud,
sowie die Errichtung und Erhaltung von Gcnossenschaftsherbergen und
die Arbeitsvermittlung;

1>) die Vorsorge sär ein geordnetes Lchrlingswesen durch Erlassung von
der behördlichen Genehmigung zu unterbreitenden Bestrmmnngen:

über die fachliche und religiös -sittliche Ausbildung der Lehrlinge;
über die Lehrzeit , die Lehrlingspräfungen u . dgl ., sowie die Über¬

wachung der Einhaltung dieser Bestimmungen , dann die Bestätigung
der Lehrzengnisse und die Ausstellung der Lehrbriefe;

über die Bedingungen für das Hallen von Lehrlingen überhaupt,
sowie über das Verhältnis der letzteren zur Zahl der Gehilfen im
Gewerbe;

o) die Bildung eines schiedsgerichtlichen Ausschusses (88 122 , 123 und 124)
zur Austragung der zwischen den Genossenschaftsmitgliedern und ihren
Hilfsarbeitern aus dem Arbeits -, Lehr - und Lohnverhältniffe entstehenden
Streitigkeiten ; dann die Förderung der schiedsgerichtlichen Institution
zur Austragung von Streitigkeiten zwischen den Genossenschaftsmitgliedern,
zu welchem Zwecke sich auch mehrere Genossenschaften vereinigen können;

ä ) die Gründung oder Förderung von geiverblichen Fachlchranstalten
(Fachschulen , Lehrwerkstätten u . dgl .) und die Beaufsichtigung derselben;

e) die Vorsorge für die erkrankten Gehilfen (Gesellen ) durch Gründung von
Krankencassen , oder den Beitritt zu bereits bestehenden Krankencassen;

k) die Fürsorge für erkrankte Lehrlinge;
Z) die alljährliche Erstattung von Berichten über alle jene Vorkommnisse

innerhalb der Geuossenschast , welche für die Aufstellung einer Gewerbe¬
statistik von Wesenheit sind.
Außer den in ^ vorgeschriebene » regelmäßige » Berichten haben die Ge¬

nossenschaften über die ihren Zweck berührenden Verhältnisse an die Behörden
und an die Handels - und Gemerbekammer ihres Bezirkes über Verlangen
Auskünfte und Gutachten zu erstatten und können in diesen Beziehungen auch
ans eigenem Antriebe diese öffentl chen Organe behufs Förderung ihrer Zwecke
in Anspruch nehmen.

Insbesondere haben die Genossenschaften an die Gewerbebehörde ihr
Gutachten dann abzugcben , wenn diese Behörde vor Ausfertigung eines Ge¬
werbescheines für ein handwerksmäßiges Gewerbe oder vor Verleihung eines
coneessionierten Gewerbes , zu dessen Antritt eine besondere Befähigung ge¬
fordert wird , falls ihr die zweifellose Stichhältigkeit des beigebrachlen Nach¬
weises der Befähigung nicht genügend dargethan erscheint , ein solches Gut¬
achten verlangt.

Die Genosseuschaften einer oder mehrerer Gemeinden oder Bezirke können
zur besseren Wahrung ihrer Interessen einen Verband errichten , welcher ent¬
weder ans den gleichartigen oder verwandten , oder auch ans verschiedenartigen
Genossenschaften durch freiwilligen Beitritt derselben gebildet werden kann.

Wo ein solcher Verband ans allen Genossenschaften eines politischen Be¬
zirkes besteht , bildet sein Ausschuss eine» gewerblichen Beirath der politischen
Bezirksbehörde , dessen Competenz im Verordnnngswege zu bestimmen ist.

8 ns.
Die Genossenschaften sind berechtigt , Ausnahme - (Jncorporations -)

Gebüren , welche von den Mitgliedern der Genossenschaft , daun Anfnahme-
(Aufding -) und Freisprechgebüre », welche von den Lehrlingen zu entrichten
sind , statutenmäßig vorzuschreiben und einzuheben.

Die Höhe dieser Gebüren wird von den politischen Landesbehörden nach
Einvernehmung der Genossenschaften , welche hierüber den Beschluss der Ge-
nossenschaftsversammlnng einznholen haben , festgesetzt.

Die genannten Behörden haben binnen drei Monaten nach dem Geltnngs-
bcginne dieses Gesetzes die Statute » der Genossenschaften von amtswegen hin¬
sichtlich der Höhe der erwähnten Gebüren zu revidieren und den Betrag der
letzteren , sofern derselbe unverhältnismäßig hoch bemessen ist , unter Beobachtung
des im vorstehenden Alinea erwähnten Verfahrens ans das entsprechende Maß
herabzusetzeu.

Von dem jährlichen Eingänge an Jncorporationsgebüren dürfen höchstens
drei Viertheile zn den laufenden Ausgaben der Genossenschaft verwendet
werden , wogegen der Rest fruchtbringend anzulegen ist. Von dem Ertrage an
LehrlingsgebUren darf höchstens die Hälfte zur Deckung der Ausgaben sür die
Geschäftsführung der Genossenschaft heraugezogen werden . Der Rest darf nur

zu solchen Zwecken verwendet werden , welche der Ausbildung der Lehrlinge
oder sonstigen Interessen derselben zugute kommen.

Im übrigen werden die sür die Erfordernisse der Genossenschaften mit
Ausnahme der Beiträge für die Krankencassa (Z 121 ) nöthigen Geldmittel,
soweit solche nicht ans de» Zinsen des vorhandene » Vermögens die Deckung
erhallen , ans die Mitglieder der Genossenschaft (tz 108 ) nach dem statutenmäßig
feslgestellteu Maßstabe umgelegt.

Die erwähnten Einkünfte der Genossenschaften , sowie die Ordnungs¬
strafen (Z 125 ) werden im Verwaltungswege eingetrieben.

8 115 s.
Die Errichtung der im ß H4 . Alinea I , erwähnten Gcschäftsnnter-

i lieh,nungen , im Sinne des Gesetzes über Erwerbs - und Wirlschaflsgeuoffen-
! schäften , ferner von Meisterunterstützungscassen und Meisterkrankencasscn im

Sinne des Gesetzes , betreffend die registrierten Hilfscassen , sowie die Geschäfts-
theilnahme der Genossenschaft an solchen Unternehmungen , oder die materielle
Förderung derselben aus den Mitteln der Genossenschaft kann von der Ge-
nossenschaftsversammlung nur , nachdem der Gegenstand in der Tagesordnung
dieser Versammlung genau angegeben und mit der Tagesordnung vorher ge¬
hörig verlantbart worden ist, mit einer Majorität von drei Viertheilen sämmt-
licher anwesenden Mitglieder beschlossen werden . Der Beschluss unterliegt der
Genehmigung der Gewerbebehörde.

Zur Fassung derartiger gütiger Beschlüsse ist diese Versammlung be¬
rechtigt , wenn die Anwesenheit einer Anzahl von Genossenschaftsmitgliedern
in dem nachfolgend bezeichneten Verhältnisse protokollarisch bei der Abstimmung

^ constatierl werden kann . Dieses Verhältnis wird für Genossenschaften mit einer
Mrtgliederzahl:

bis zn einhundert mit fünfzig Percent,
von einhundert bis fünfhundert mit vierzig Perceut , jedoch mindestens

mit fünfzig Mitgliedern,
von fünfhundert bis tausend mit dreißig Percent , jedoch mindestens mit

s zweihundert Mitgliedern , und
Uber tausend mit zwanzig Percent , jedoch mindestens mit dreihundert

Mitgliedern festgesetzt.
Für die vorstehenden Bestimmungen ist jene Mitgliederzahl maßgebend,

welche die Genossenschaft am Tage der Einberufung der Versammlung besitzt.
Kommt zn einer solchen Versammlung der Genossenschaft die beschlnss>

fähige Anzahl ihrer Mitglieder nicht zusammen , so ist zur Berathnng über
dieselben Gegenüände der Tagesordnung eine neue Versammlung einzubernfen,
welche ohne Rücksicht ans die Zahl der Erschienenen gütige Beschlüsse
fassen kann.

Ans diese Bestimmungen muss bei dieser neuen Einberufung ausdrücklich
hingewiesen werden.

Die Genoffenschaft kann unter den eben erwähnten Modalitäten und mit
Genehmigung der Gewerbebehörde auch beschließen, dass der Meisternnter-
stütznngs - oder Meisterkrankencassa , welche sie sür ihre Mitglieder selbst er¬
richtet , oder welcher sie beitritt , alle Mitglieder der Genoffenschaft anzngehören
habe » . In diesem Falle kann nur die Befreiung einzelner Mitglieder von der
Versichernngspflicht bei dieser Cassa ans bestimmten , in dem behördlich ge-

> nehmigten Statut enthaltenen Gründen seitens der Genossenschaft erfolgen.
Durch das Cassastatnt kann auch bestimmt werden , dass Gewerbetreibende,
welche ihr Gewerbe znrückgelegt haben , Mitgüeder der Cassa bleiben dürfen.

Zur Theilnahme an den im Alinea 1 erwähnten Geschäftsnnternehm,Ingen
kann , außer in Fällen , wo derlei Anlagen ans öffentlichen Rücksichten errichtet
oder ungeordnet werden , kein Mitglied oder Angehöriger der Genossenschaft
Wider" seinen Willen herangezogen werden.

8 115 d.
Alljährlich sind der Gewerbebehörde ein Bericht über die Jahresver¬

sammlung und die ordnungsmäßige Wahl der Genossenschafrsvorstehnng , sowie
eine mit den ordnungsmäßigen Behelfen versehene Schlussrechnung Uber die
Einnahmen und Ausgaben der Genossenschaft vorzulegen , welche vom Genoffeu-
schaftsvorsteher und zwei Ausschüssen gefertigt sein muss.

8 N8.
Stimmrecht lind Wählbarkeit.

Stimmberechtigt und wählbar in der Genoffenschaft sind alle Mitglieder
derselben.

Ausgeschlossen vom Stimmrechte und der Wählbarkeit sind:
s ) diejenigen Gewerbetreibenden , welche und insolange sie infolge einer

strafgerichtlichen Verurtheilung von der Wählbarkeit in die Gemeinde¬
vertretung ausgeschlossen sind;

i>) jene Gewerbetreibenden , über deren Vermögen der Concurs eröffne.
worden ist, während der Dauer der Concursverhandlung;

o) jene Gewerbetreibenden , denen das Gewerbe durch die Behörde entzogen
wurde , während der ausgesprochenen Dauer der Entziehung;

ä ) jene Gewerbetreibenden , welche wegen Geistesschwäche oder wegen Ver¬
schwendung unter Cnratel stehen.
Die vorstehenden Bestimmungen finden rücksichtlich der Stimmberechtigung

und Wählbarkeit der Gehilfe » sinngemäße Anwendung.
Zur Wählbarkeit für das Schiedsrichteramt insbesondere ist sowohl für

die Gewerbetreibenden , als auch sür die Gehilfen das zurückgelegte 24 . Lebens¬
jahr erforderlich und es müssen die Gehilfen , um in den sonstigen Fälle»
stimmberechtigt und wählbar zu sein , das 18 . Lebensjahr zurückgelegt haben.

8 1l9 st.
Der Genossenschaftsvorsteher und dessen Stellvertreter werden in der

Genossenschaftsversammlung von der Gesammtzahl der anwesenden Mitglieder
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mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt . Wird diese Majorität nicht erzielt,
so haben sich die Wähler bei der engeren Wahl ans jene zwei Personen zn
beschränken , welche die relativ meisten Simmen erhalten habe ». In Fälle » von
Stimmengleichheit entscheidet das Los , wer in di - engere Wahl einzubeziche »,
beziehungsweise in derselben als gewählt zn betrachten ist. . . .

Der gewählte Genossens taslsvorsteher und dessen Stellvertreter sind der
Gewerbebehörde zur Anzeige zu bringen . Die Wahl kann nur , wenn sie gesetz¬
widrig zustande gekommen oder wenn der Gewählte von der Wählbarkeit ge¬
setzlich ausgeschlossen ist lZ 118 ) , von der Gewerbebehörde für ungiltig erklärt
werden in welchem Falle sogleich eine Neuwahl zn veranlassen ist.

Der Vorsteher oder im Verhinderungsfälle dessen Stellvertreter , ve,tritt
die Genossenschaft nach außen , er leitet und Überwacht die gesammte Geschäfts-
siihrung »nd initerschreibt alle Ausfertigungen . ^ ^

Durch das Genossenschaftsstatnt können dem Vorsteher » och besondere
Geschäfte und Befugnisse zugewiesen werden.

8 ILO, Alinea 3.
Der gewählte Obmann ist der Gewerbebehörde zur Anzeige zn bringen.

Die Wahl 'kann nur , wenn sie gesetzwidrig zustande gekommen oder wenn der
Gewählte von der Wählbarkeit gesetzlich ausgeschlossen ist lß H8 ) , von der
Gewerbcbchörde für ungiltig erklärt werden , in welchem Falle sogleich eine
Neuwahl zn veranlassen ist.

ß 137.

Entziehung des Rechtes, Lehrlinge oder jugendliche Hilfsarbeiter zu halten.
Das Recht , Lehrlinge oder jugendlich - Hilfsarbeiter zu halten , ist solchen

Gewerbeinhabern , welche sich grober Pflichtverletzungen gegen die ihnen anver-
trauten Lehrlinge oder jugendlichen Hilfsarbeiter schuldig gemacht haben , oder
gegen welche Thatsachen vorliegen , welche sie in sittlicher Beziehung znm
Halten von Lehrlingen oder jugendlichen Hilfsarbeitern ungeeignet erscheinen
lasse» unabhängig von der sonstigen nach der Gewerbeordnung oder dem all¬
gemeine » Strafgesetze zn verhängenden Strafe , fiir eine bestimmte Zeit oder
für immer zu entziehen . . ^ ,

Insbesondere ist das Recht , Lehrlinge zu halten , solchen Lehrherren,
welche der ihnen nach 8 100 , Alinea 3 , obliegenden Verpflichtung bezüglich
des gewerblichen Fortbild, » igsnnterrichtes ihrer Lehrlinge trotz wiederholter
Aufforderung nicht Nachkommen , das erstemal für eine bestimmte Zeit , un
Wiederholungsfälle aber dauernd zn entziehen.

Die Entziehung des Rechtes . Lehrlinge zn halten , erfolgt » ach Anhörung
der Genossenschaft , welcher der Lehrherr angehört.

Artikel  II.

Dieses Gesetz tritt drei Monate nach seiner Knndmachung in Wirksamkeit.
Artikel  III.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind Mein Handelsniinister »nd Mein
Minister des Inner » betraut . _

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich nnter der Enns im Jahre

1001 publicierte » Gesetze und Verordnungen.
L . Reichsgcschblatt.

Nr . 40 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 16 . April  I 90 1 , mit welcher der Punkt 6 der Verordnung des
Ministeriums des Innern vom 17 . December 1891 , N .-G .-Bl . Nr . 23S , be¬
treffend Bestimmungen über de» Handverkauf >» Apotheke », sowie über die
Herstellung und den Vertrieb der als pharinaccntische Specialitäten sich dar¬
stellenden arzneilichen Erzengnisse , abgeändert wird .*)

Nr . 41 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
20 . April >901 , betreffend die Verlegung des Nebcnzollamtes II . Classe
in Novi » ach Cirkvenica , Auslassung der bisher in Cirkvenica bestandenen
Zollexpofltnr , Errichtung einer Expositnr des Hanvtzollamtes Zengg ,n Novi
mit den Befugnissen eines Nebenzollamtes II . Classe und Unterstellung der
Zollexpositur in Selce mit den bisherigen Befugnissen dem genannten Haupt-
zollanite.

Nr . 42 . Verordnung des Justizministeriums vom
24 . April 1901 , betreffend die Errichtung einer gerichtlichen Anctions-
halle in Graz.

Nr . 4L . Kundmachung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Jnnein und
der Finanzen vom 14 . April 1901 , betreffend das Verbot
des Hausierhandels im Cnrorte Gossensass.

Nr . 44 . Kundmachung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
und dem Ministerium für Cultus und Unterricht vom

19 . April 1901,  betreffend die Ergänzung der Kundmachung vom
5 . December 1897 , R -G .-Bl . Nr . 281 , mit welcher jene Unterrichtsanstalten
bezeichnet wurden , durch deren Abgangszeugnisse der Nachweis der Befähigung
zni » Antlitte bestimmter concessionierter Gewerbe erbracht wird .*)

Nr . 45 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
UNd des Handels VVM 25 . April 1901 , betreffend die Fest¬
setzung eines Taraznschlages bei Verzollung von Steinlohlenthkerölen der
T . Nr . 127 in Cisterncnivaggons.

Nr . 40 . Kundmachung des Eisenbahumillistcriums
vom 27 . April 1901,  betreffend die Abänd.rang des 8 7 der Aller¬
höchsten Concessionsilrkiinde vom 15 . December 1885 , Ni -G .-Bl . Nr . II ex
1886 , für die Locoinotiveisenbahn von Kolonien nach Zloboda ningnrska
(Nopa ) mit Abzweigungen.

Nr . 47 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Inner » und
der Finanzen vom 3 . Mai 1901 , womit die Bestimmungen der
88 2 und 3 der Ministerial -Verordnniig vom 8 . Jänner 1878 , N .-G .-Bl . Nr . 8,
betreffend die de» Aichbediensteten zukoinmenden Gebüren für Aichiingen
außerhalb des Aichamtes , abgeändert werden.

Nr . 48 . Knndmachung des Finanzministeriums vom
5 . Mai 1901 , betreffend die Einschränkung der Befugnisse der k. k.
Pnnziernngsamts -Expositnren.

Nr . 40 . Verordnung des Ministeriums des Innern
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Cultus
und Unterricht VVM II . Mai 1901 , mit welcher sanitäts¬
polizeiliche Vorschriften zur Verhütung von Jnsectionen anlässlich der fach-
technischen Untersuchung und Verwertung von Objecten , welche Keime der ans
Menschen allgemein übertragbaren Ansteckilngskrankheiten enthalten , erlassen
weiden.

11. Laudcsgcsehblatt.
Nr . 18 . Verordnung des k. k. Ministeriums für

Cultus nud Unterricht vom 28 . Mürz 1901 , Z . 35612
6X 1900 , betreffend eine Änderung in der Abgrenzung der israelitischen
Cilllnsgemeiudesprengel im Erzherzogthume Österreich nnter der Enns nnd
Errichtung der Cultusgemeinde Oberhollabrunn.

Nr . 10 . Verordnung des k. k. Ministeriums für
Cultus nnd Unterricht vom 28 . März 1901 , Z 35612
6X 1900 , mit welcher ans Anlass der Änderung in der Abgrenzung der
israelitischen Cultnsgem - indespreng -l in , Erzherzogthume Österreich nnter der
Enns nnd Nenerrichtung der israelitischen Cnltnsgemeinde i» Oberhollabcunn
im Sinne des 8 29 des Gesetzes vom 21 . März 1890 , N .-G .-Bl . Nr . 57,
provisorische Anordnungen getroffen werden.

Nr . 20 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
17 . April 1901 , Z . 29528 , betreffend die anlässlich der Er¬

richtung einer neuen israelitischen Cnltnsgemeinde in Oberhollabrnnn geänderte
Einiheilnng des Eizherzogthnmes Österreich unter der Enns in israelitische
Malrikeubezirke.

Nr . 21 . Knndmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
26 . April 1901 . Z . 34734 , betreffend die Verleihung des Öffeut-
lichkeitsrechtes an das von der Gemeinde Gars erbaute „Kaiser Franz Joscf-
Krankenhans (Nainharter -Sliftung ) in Gars " und die Festsetzung der Verpflegs-
laxe für dasselbe.

Nr . 22 . Kundmachung der k. k. n. ö Finanz-
Landes - Direktion vom 30 . April 1901 , Z . 29183,
betreffend eine Ändern,ig im Umfange der Vermessnngsbezirke Krems I nnd
Krems II.

Nr . 2L . Gesetz vom 10. April 1901,  betreffend die
Regulierung des Perschlingbaches von Atzenbrngg bis zur Donau.

Nr . 24 . Verordnung der k. k. n.-ö Finanz -Landes-
Direction vom 30 . April 1901 , Z . 29053 , betreffend die
linieuverzchrnngsstenerämllich - Abfertigung von Gegenständen des Wiener
Littienverzehrnngssteueitarifes im Eisenbahnverkehre vom Aspangbahnhofe in
Wien zur Station Hauplzollamt.

« ) Erscheint in dieser Nilninier der „Verordnungen !c." vollinhaltlich ausgenommen. Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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I. Verordnungen und Enllcheidnngen.
1.

Anwendung der Bestimmungen des Hansierpatentes
ans den Handel mit Rebhühnern und Fasanen

(Wildbret ) im Nmherziehen.
Aus Anlass eines besonderen Falles hat die k. k. n .-ö. Statthalterei dem

Wiener Magistrate mit dem Erlasse vom 30 . April 1901 , Z . 27728 <M .-
Z . 35978/XVIII ex 1901 ), eröffnet , dass der unbefugte Handel mit Rcb-
kiihnern und Fasanen (Wildbret ) im Umherziehen nach den Strafbestimmungen
des Hansierpatentes und nicht im Sinne der Gewerbeordnung zu ahnden ist.

2.
Hansierverbot für das Gebiet des Comitates B ^k̂ s.

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 7 . Mai 1901,
Z . 35517 (M .-Z . 38506 ox 1901 ) :

Laut Miltheilung des königl . Ungar . Handelsministeriums vom 27 . Fe¬
bruar 1901 , Z . 10593 , wurde die Ausübung des Hausierbandels ans dem
Gebiete des Comitates Bskss unter Aufrechthaltung der im ß 17 der bestehenden
Hausiervorschristen und in den diesen Paragraphen ergänzenden nachträglichen
Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte in den
Ortschaften Bskss , Bskes -Czaba und Oroshäza verboten und auf dem weiteren
Gebiete des Comitates folgendermaßen eingeschränkt : Das Hausieren ist nur
während der auf die Vidiernng der Hausierbücher folgenden zwei Tage

Der Hausierer darf aber erst nach dem Verlaufe von drei Monaten zur
Ausübung seines Handels am Orte , wo er das letztem -,! hausiert hat , erscheinen.
Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom 12 . April
1901 , Z . 11638 , alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener Magistrat
und sämmtliche magistratischen Bezirksämter , die Stadträthe Wiener -Neustadt
und Waidhofen a . b. Dbbs und die n .-ö. Handels - und Gewerbekammer in
Kenntnis gesetzt.

»

Hintanhaltung von Störungen oder Hemmungen des
Straßenverkehrcs.

Kundmachung des Magistrates vom 8 . Mai 1901 , M .-
Z . 69626/XIV:

Auf Grund des Z 100 des Gemeindestatutes für Wien vom 24 März
1900 , L.-G .- und V .-Bl . für N .-Ö . Nr . 17 , wird Nachstehendes verordnet:

I 1-
Das Aushängen der Waren vor den Geschäftslocalitäten wird unter der

i Bedingung gestattet , dass die ausgehängten Waren die Sicherheit und Be-
I qnemlichkeit des Publikums in keiner Weise gefährden.

Dieselben dürfen daher bis zur Höhe von 2 20 m vom Gehwege an gerechnet
! nicht mehr als 15 om und über diese Höhe von 2 20 m , nicht mehr als 30 cm

über die Hansflucht , beziehungsweise über das Portal hervorragen , und ist in
beiden Füllen für die Hintanhaltung jeder , den Straßenverkehr hemmenden
oder störenden Bewegung der ausgehängten Waren durch eine angemessene
Befestigung derselben Sorge zu tragen.

Das Aushängen aller Kleider und gebrauchter Gegenstände ist verboten.

11.

Für die Reinigung der Portale , sowie für das Ordnen und Aushängen
der Waren wird die Zeit bis 11 Uhr vormittags ohne Rücksicht auf die Jahres-

^ zeit gleichmäßig für alle Bezirke bestimmt.
Die Entnahme von Waren zum Zwecke des Verkaufes und die Wieder-

ausfüllnng des hiedurch leer gewordenen Platzes ist auch außerhalb dieser Zeit
statthaft , wenn dies ohne Beeinträchtigung des Verkehres geschehen kann . In
allen Fällen darf aber das Schaufenster nur soweit geöffnet werden , als noth»
wendig ist, damit ein - Person in den Schaufensterraum gelange . Wenn ein
Geschäftslocale mehrere Schaufenster hat , darf nur je e,n Schaufenster zu
obigem Zwecke geöffnet sein.

III.

Die Jnansvruchnabme von dem allgemeinen Verkehre gewidmetem
Straßen - und Troltoirgrund zur Aufstellung von Gegenständen jeder Art
(Waren , Stellagen , Automaten n . s. w .) ist nur gegen vorher erwirkte Be¬
willigung und stets nur auf Widerrns gestattet.

Das Abwägen der Waren und Liegenlassen der Kisten und Colli und
sonstiger Gegenstände auf der Straße , beziehungsweise den Gehwegen ist
unbedingt verboten.

IV.

Das Befahren des Gehweges mit Handwagen , ausgenommen Kinder¬
wagen , sowie das Tragen von umfangreichen , die Fußgeder möglicherweise
gefährdenden oder belästigenden Gegenständen , ferner bas Verstellen der
Passage durch die sogenannten Aufpasser und Abfänger bei Verkaufsgewölben
ist verboten.

V.

Das Ausladen der Waren auf die Fracht - und Streifwägen und das
Abladen von denselben bat , wo es möglich ist, in den Hofräumen zu geschehen,
wo dies jedoch nicht möglich ist, ist das Auf - und Abladen thunlichst zu be¬
schleunigen.

Die gleichzeitige Aufstellung von mehr als einem Fracht - oder Lastwagen
vor den Geschäftslocalitäten ist nur dort gestattet , wo es unvermeidlich ist und
ohne alle Beirrnng des freien Verkehres geschehen kann ; das Auf - und Ab¬
laden ist ohne Verzug vorzunehmen.
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VI.
Jede eigenmächtige Veränderung in dem Zustande des Straßenkörpers,

sowie der Geh - und Fakrwege einschließlich des darüber befindlichen Luftraumes
ist verboten und verpflichtet ebenso wie jede absichtliche oder durch den Mangel
der gehörigen Obsorge veranlasste Beschädigung der Straße oder der dazu
gehörigen Objecte und Bestandtheile , unbeschadet der Straffolgen , zur sofortigen
Herstellung des vorigen Zustandes auf Kosten des Schuldtragenden.

VII.
Für die genaue Befolgung dieser Verordnung ist der unmittelbare Über¬

treter , eventuell der Auftraggeber , insofern letzterer an dem vorschriftswidrigen
Vorgänge betheiligt ist oder zur Hintanhaltung eines solchen Vorganges die
nothwendige Anordnung unterlassen hat , verantwortlich.

Die Bestimmungen dieser Kundmachung treten am I .Juli 190l in Wirk¬
samkeit : gleichzeitig tritt die Kundmachung vom September 1896 , Z . 77614
vr 1882 , außer Kraft.

Übertretungen obiger Vorschriften werden , insofern sie nicht der Be¬
strafung nach dem allgemeinen Strafgesetze unterliegen , nach H 100 des Ge-
meindestatutes für Wien mit Geldstrafen bis zum Betrage von 400 X oder
mit Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

4 .
Wände ans Schlackensteinplatten der Firma Otto

Gräfes Nachfolger.
In Erledigung des Ansuchens der Firma Otto Grases  Nachfolger,

Wien , II . , Taborstraße 64 , wurden zufolge Magistrats -Beschlusses vom
9 . Mai 1901 , M .-Z . 22764,IX , die von derselben erzeugten Schlackensteine
(aus Gips - und Kohlenschlacke) zur Herstellung von Wänden bei Hochbauten
im Gemeindcgebiete von Wien unter folgenden Bedingungen für zulässig
erklärt:

I . Die Schlackensteine der Firma Otto Gräfes  Nachfolger werden im
Sinne des H 87 der Bauordnung msolange als Banmateriale für Wände
in Wien als zulässig erklärt , als dieselben dem zur M .-Z . 27764 überreichten
Muster und der angegebenen Zusammensetzung entsprechen.

2 . Zur Herstellung der Wände dürfen nur vollkommen trockene Steine
verwendet werden ; die einzelnen Steine müssen untereinander und die Wand
selbst muss , um sie standhaft zu machen , mit den anderen Gebäudetheilen
durch dünnflüssigen Gebirgsmörtel und erforderlichenfalls durch Anwendung
anderer Hilfsmittel gut verbunden werden.

3 . Die aus diesen Schlackensteinen hergestellten Wände dürfen zur Ab¬
trennung einzelner Bestandtheile einer Wohnung oder eines Geschäftslocales,
jedoch nicht zur Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäftslocale,
und zwar nur dann angewendet werden , wenn diese Wände keiner Belastung
ausgesetzt und nicht höher als ein gewöhnliches Stockwerk ausgeführt werden.
Die Wände müssen bei einer Zimmertiefe von 5 5 in und normaler Stock-
werkshöhe eine Stärke von mindestens 5 om besitzen. Bei Wänden von größerer
Länge oder Stockwerkshöbe hat die Wandstärke mindestens 7 om zu betragen.
Nach Lage der örtlichen Verhältnisse können auch mit Genehmigung der Bau¬
behörde andere Wandstärken zur Verwendung kommen.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von Wänden aus Schlackensteinen ist
in den Consensplänen ausznweiscn.

5 . Die Aufstellung solcher Wände hat in der Regel auf Traversen zu
erfolgen und gehört zu den Befugnissen der concessiouierten Bangewerbe¬
treibenden.

6 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen , eventuell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung aus Grund der praktischen
Erfahrungen mit diesem Baumaterials bleibt Vorbehalten.

Die beigebrachten Musterplatten werden vom Stadtbauamte zur
Sicherung der Controle aufbewahrl.

5 .
Zulassung von Plattenbalken - Constructioueu der

Firma G . A . Waliß S7 Comp.
Über Ansuchen der Firma G . A . Wayß  L Comp ., Wien , I ., Walfisch¬

gasse 11 , wurde zufolge Magistrats -Beschlusses vom 17 . Mai 1901 , Z . 4589/IX,
die Verwendung von Plattenbalkeu -Constrnctioneu mit gegliederten Rund - oder
Flacheiseneinlagen der obgedachten Firma zur Herstellung von Decken bei
Hochbauten im Gemeindegebieie von Wien unter denselben Bedingungen für
zulässig erklärt , die gelegentlich der Zulassung von Betondecken mit Rundeisen¬
einlagen derselben Firma in dem Magistrats - Dekrete vom 6 . Mai 1899,
Z . 82910 (Beilage zum Amtsblatte Nr . V , Seite 52 ), gestellt worden sind.

Die Pläne und statischen Berechnungen wurden dem Stadtbauamle zur
Verwahrung übergeben.

8 .
Verfahren in Streitfällen Zugehörigkeit zur
Bezirkskrankencasfa , beziehungsweise zu einer Ge-

nossenschafts -Krankencassa.
Erlass der k. k. n .-ö. Slatthalterei vom 16 . Mai 1901,

Z . 42256 (M .-Z . 41275/XVIII ) :
Das k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 24 . April 1901,

Z . 3262 , im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern anlässlich

eines Falles , in welchem es sich darum handelte , welcher Vorgang einzuhalter
sei, wenn von einer Genossenschafts -Krankencassa Personen als Mitglieder
rcclamiert werden , welche bei einer Bezirkskrankencafsa versichert sind , ange¬
ordnet , dass in derartigen Fällen zunächst vor Entscheidung der Frage der
Casteuangehörigkeit die Bezirkskrankencassa zu hören und , wenn auch diese
ihre Competenz zur Versicherung behauptet , die Angelegenheit als ein zwischen
zwei Lassen bestehender Streitfall zu behandeln und im Sinne des H 66 des
Arbeiter -Krankenversicherungsgesetzes vom 30 . März 1888 , R .-G .-Bl . Nr . 33,
der k. k. Statthaltern behufs Entscheidung vorzulegen ist.

7.
Die Behelfe zur Erwirkung der Aufnahme in den
Heimatsverband auf Grund derHeimatsrechtsnovelle

vom Jahre I8 « 6 sind stempelfrei.
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 18 . Mai

1901 , Z . 40595 (M .-Z , 42122 ) :
Anlässlich einer gestellten Anfrage hat das k k. Finanzministerium mit

Erlass vom 17 . April 1901 , Z . 14233 , ausgesprochen , dass die zur Geltend¬
machung des Anspruches auf Aufnahme in den Heimatsverband einer Gemeinde
im Sinne des Gesetzes vom 5 . December 1896 , R .-G .- Bl . Nr . 222 , erforder¬
lichen Behelfe , wie Zeugnisse , Tauf -, Geburts - und Tcauungsbestätigungen,
Heimatsscheine u . dgl . unter Beachtung der Bestimmungen des Punktes 5 der
Vorerinnerungen zum Tarife des Gebürengesetzes vom 9 . Februar 1850,
R .-G .-Bl . Nr . 50 , wonach an der Stelle , an welcher der Stempel angebracht
zu sein pflegt , der Zweck der Urkunde und die Perion , welcher sie zu diesem
Zwecke zu dienen hat , anzugeben ist, stempelfrei sind.

Hievon werden zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
2 . Mai 1901 , Z . 14315 , alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , die Lckadträlhe
in Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Mbs , sowie der Wiener Magistrat
zur eigenen Kenntnis , erstere auch zur entsprechenden Belehrung der Gemeinden
,n Kenntnis gesetzt.

8 .

Meldung der Lehrlinge bei den Gewerbegenossen¬
schaften.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterci vom 20 . Mai 1901,
Z . 40871 (M .-Z . 42839/XVIII ) :

Durch die Bestimmungen des Z 99 der Gewerbeordnung , wonach der
spätestens nach Ablauf der Probezeit — diese darf nach Z 99 a . G .-O . nicht
länger als drei Monate dauern — mündlich oder schriftlich abzuschließende
Lehrvertrag entweder vor der Genossenschasls -Vorstehung abzuschließen oder
ihr sofort eiuzuscnden ist, ist Vorsorge getroffen , dass die Genossen,chafts-
Vorstehungen Loch spätestens drei Monate nach dem Eintritte eines Lehrlings
in die Lehre von diesem Eintritte Kenntnis erhalten.

Da das Gesetz eine andere Bestimmung über eine Verpflichtung der
Lehrhcrren , ihre Lehrlinge gleich bei der Aufnahme bei der Genossenschaft
anzu melden , nicht enthält , so ist seitens der politischen Bezirksbehörden mit
umso größerem Nachdrucke durch strenge Handhabung der Bestimmung im
Schlussabsatze des H 99 über die Strafbarkeit der Außerachtlassung der¬
er,vähnten Vorschrift nach Z 133 , lit . a der Gewerbeordnung auf eine genaue
Einhaltung dieser Vorschrift hinzuwirken.

Die in dieser Beziehung — wie bei vielen Anlässen hierorts wahrgenommen
wurde — fast allgemein eingerissene Nachlässigkeit der Lehrherren verhindert aber
nicht nur die Belbätigung der den Genossenschaften pflichtgemäß znkommenden
Obsorge für die Lehrlinge , sondern schädigt diejenigen Genossenschaften , welche
Lehrliugs -Krankencassen errichtet haben , auch unmittelbar dadurch , weil ihnen
Beiträge entgehen , welche sie für diese Lasten einzuheben berechtigt sind,
während der Lehrherr seinerseits nicht ermangelt , die Krankencassa in Anspruch
zu nehmen , wenn der Lehrling erkrankt ; einen Ersatzanspruch aber hinsichtlick,
ihres Aufwandes für die Krankenunterstützung eines Lehrlings gegen den
Lehrherrn , welcher die Anmeldung des Lehrlings unterlassen oder erst nach
dessen Erkrankung erstattet hat , wie ein solcher den Bezirkskrankencasten durch
Z 32 K.-V .-G . eingeräumt ist, besitzen die Genossenschaften auch in solchen
Fällen nicht.

Wohl haben die Genossenschaften in den Statuten ihrer Lehrlings-
Krankencassen die Pflicht der Lehrherren , ihre Lehrlinge gleich bei der Auf¬
nahme zur Genossenschaft , beziehungsweise zur Lehrlings -Krankencasta anzu-
melden , festgesetzt; dieser Anmeldepflicht kann aber nicht durch eine Strafe
der Gewerbebehörde auf Grund der Gewerbeordnung , sondern nur durch
Ordnungsstrafen der Genosteuschafts -Vorstehung auf Grund des Z 125 G .- O.
Nachdruck verliehen werden.

Dass die Genossenschafts -Vorstehungen von diesem Strafrecht nur selten
Gebrauch machen , ist bekannt und aus mehrfachen Gründen erklärlich.

Sämmtliche politische Bezirksbehördeu in Niederösterreich werden daher
aufgefordert , von nun an eine besondere Aufmerksamkeit der Einhaltung der
eingangs bezeichnet -:! Vorschriften über den Abschluss der Lehrverträge zuzu-
weuden und Übertretungen dieser Vorschriften strenge zu ahnden.



47Amtsblatt der k. k. Neichshaupt- und

Ä.

Gebürenpflicht der den Snstentations -Reversen der
Einjährig - Freiwilligen - Aspiranten beizufiigende»

Bestätigungen der politischen Behörden.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 28 . Mai 1901,

Z . 41369 (M .-Z . 44671 ) :
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom

8 . Mai 1901 , Z . 13587 , bar das k. k. Finanzministerium aus Anlass einer
gestellten Anfrage , betreffend die Stempelbehandlung der den Sustentalions-
Neversen der Einjährig -Freiwilligen - Aspiranten beigesetzten Bestätigungen der
politischen Behörden , säinmttichen Finanz -Landcsbebörden zur Verständigung
der Unterbebörden eröffnet , dass Bestätigungen der politischen Behörden über
die Richtigkeit der im Reverse enthaltenen Angaben , beziehungsweise über
die Vermögensverhältnisse des Reversausstellers die bedingte Gebürenfreiheit
nach Tarispost 102 G .-G . genießen.

Dagegen unterliegen Bestätigungen der politischen Behörde über die
Echtheit der Unterschrift des Reners -Ansstellers der Gebür nach Tarif-
Post 66 a a ». des Gesetzes vom 13 . December 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 89.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshanptmannschasten in Nieder¬
österreich , an den Magistrat in Wien und an die Stadträthe in Wiener-
Neustadt und Waidhofen a . d. Ubbs.

1V.
Jagdkarten -Blankette.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 31 . Mai 1901,
Z . 42282 (M .-Z . 45794/XV ) :

Anlässlich der Prüfung der von den politischen Behörden I . Instanz
verfassten Quartalsausweise über die Gebarung mit den Jagdkarten -Blanketten
wurde vom n .-L. Landesansschuffe die Wahrnehmung gemacht , dass bezüglich
der Verrechnung der verdorbenen Blankette sich ein ungleichmäßiger Vorgang
«ingebürgcrt hat.

Während einzelne k. k. Bezirkshaiiptmannschaften , beziehungsweise magi¬
stratische Bezirksämter die verdorbenen Jagdkarten -Blankette den bezüglichen
QuartalsanSweisen anschließen , pflegen andere dieselben bloß als „ verdorben"
in Ausgabe zu stellen , ohne den n .- ö. Landes »,islchuss in Kenntnis zu setzen,
ob die verdorbenen Exemplare der k. k. Statthalterei übermittelt oder aber
gleich an Ort und Stelle vernichtet worden sind . Zur Erzielung eines gleich¬
förmigen Vorganges werden über Ersuchen des n .-ö. Landesansschnsses die
zur Ausfertigung der Jagdkarten berufenen politischen Behörden I . Instanz
hiemit angewiesen , die verdorbenen Jagdkarten -Blankette stets den bezüglichen,
dem n .- ö . Landesansschuffe vorzulegenden Ausweisen anzuschließen.

Gleichzeitig werden die politischen Behörden I . Instanz weiters beauf¬
tragt , das Ergebnis der von denselben gelegentlich des Quartalsabschlusses
vorznnehmenden Conslatierung der Übereinstimmung der rechnungsmäßig aus-
gewieseuen Bestände mit den wirklichen Vorräthen , auch in den für den n .- ö.
Landcsansschuss bestimmten , vierteljährigen Gebarungsansweisen zum Aus¬
drucke zu bringen . Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshanptmannschasten
in Niederösterreich , an den Wiener Magistrat , an alle magistratischen Bezirks¬
ämter und an die Stadträthe in Wiener -N -ustadt und Waidhofen an der Ybbs.
Die k. k. Bezirkshauptmannschaflen Unter -Gänserndorf , Gmünd , Lilienfeld
Melk , Mödling und Pöggstall erhalten ferner je eine Abschrift des an alle

BezirkshanvNnanttsc ^ afmiZergangenen hierämtlichen Normal - Erlasses vom

II.
Gebürenpflicht der Gesuche um Ausstellung der
Bescheinigungen über den Austritt aus dem öster¬
reichischen 4̂ taatsverbande uud der Bescheinigungen

selbst.

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 31 . Mai
1901 , Z . 45659 (M .-Z . 45780 ) :

Das k. k. Finanzministerium hat in Beantwortung einer an dasselbe
gerichteten Anfrage mit Erlass vom 8. Mai 1901 , Z . 27152 , ausgesprochen
dass Bescheinigungen über den Austritt aus dem österreichischen Staals-
verbande der Stempelgebür von 2 L vom ersten und 11 ! von jedem weiteren
Bogen noch Tarifpost 116 , lit . Las,  des Gesetzes vom 13 . December 1862,

^unterliegen , und dass Gesuche um Ausstellung solcher
Bescheinigungen mit 1 L von jedem Bogen nach Tarifpost 49 lit n U 2
des bezogenen Gesetzes zu stempeln sind . '

Hievon werden alle k. k. Bezirkshanptmannschasten in Nicderösterreich,
der Wiener Magistrat , die magistratischen Bezirksämter und die Stadträthe in
Wiener -Neustadt und Waidhofen a , d. SMs zufolge Erlasses des k k
Ministeriums des Innern vom 18 . Mai 1901 , Z . 17574 , in Kenntnis gesetzt.

izstadt Wien. - Nr . 52 , 28 . Juni 1901.

12 .
Errichtung gemeinsamer schiedsgerichtlicher Aus¬

schüsse durch mehrere Gewerbegenossenschaften.
Statlhalterei -Erlass vom 9. Juni 1901 , Z . 45116 (M .-

Z . 48725/XVI1I ) :
Das k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 25 . April 1901,

Z . 29509 , nach gepflogenem Einvernehmen mit dem k. k. Justizministerium
anher eröffnet , dass unvorgreiflich der fallweise eintretenden instanzenmäßiqen
Entscheidung gegen die Errichtung gemeinsamer schiedsgerichtlicher Ausschüsse
durch mehrere Gewerbegenossenschaften ans den Gesichtspunkten der geltenden
gewerbegesetzlichen Vorschriften grundsätzlich eine Einwendung nicht erhoben wird.

Dieser Erlass ergeht an alle Bezirkshaiiptmannschaften mit Ausnahme
von Amstetten und Nennkirchen , an den Magistrat Wien und die Stadträthe
in Waidhofen a . d. Ubbs und Wr .-Neustadt.

II. UlMMltwbkstiimlNliUM.
8tadtia1h:

i » .

Einbannng des Closetventilators „ Mestern " im
Anschlnsse an die Hochqncllenleitung

Der Stadtrath hat mit Beschluss vom 21 . Mai 1901 , Z . 6058 , die
Einbannng des Closetsventilators „ Mestern " im Anschlüsse an die Hoch-
quellenleitung nach dem Ergebnisse der commissionellen Prüfung unter den
mit Gemeinderaths -Beschlnss vom 7 . Februar 1889 , Z . 7857 , M .-Z . 351609
ex 1888 , festgestellten Bedingungen bewilligt und gestaltet , dass ein von der
Firma Mestern L Comp , ans deren Kosten beigestellter Ventilator durch
zwei Jahre probeweise in eine Schule eingebaut wird.

Über die bei dieser Probe gemachten Erfahrungen hat das Bauamt zu
berichten . (M .-Z . 1868/VIl .)

ZllmMal:
14 .

Verbot der Verwendung der Mahnboten zu Zu¬
stellungen.

Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 4. März
1901 , M .-D .-Z . 395:

Laut eines Berichtes des Vorstandes des Executionsamtes wird bei
einigen magistratischen Bezirksämtern die Zustellung der von den k. k.
Steueradministrationen einlaugenden Steuerbögen , Änlagscheinen re . durch
die städtischen Execntionsamtsorgane (Mahnboten ) besorgt.

Dies erscheint jedoch schon ans dem Grunde nicht für angezeigt , weil
die städtischen Mahnboten durch ihr Dienstklcid als Execnlionsorgane bekannt
sind , weshalb leicht Beschwerden seitens der Parteien erhoben werden können.

Da außerdem die städtischen Execnlionsorgane mit den mit der Ein¬
bringung von Abgaben unmittelbar zusammenhängenden Amtshandlungen,
welche im Interesse der Staats - und der Gemeindefinanzen ohne Verzug
vorzunehmen sind , ohnedies sehr stark belastet sind , so ist es wünschenswert,
dass die Zustellung der Stenerbögen rc . nicht durch die Mahnbote », sondern
durch die städtischen Amtsdiener besorgt wird.

15 .
Rechtzeitige Vorlage von Terminaetcn zur Unter¬

schrift.
Erlass des Magistrats -Direciors Preyer  vom 25 . Mai

1901 , M .-D .-Z . 1326:
In der letzten Zeit wurden in einigen Fällen Eingaben des Magistrates

an Gerichte und andere Behörden , welche an einem bestimmten Termine zu
überreichen waren , erst am letzten Tage des Tcrmines dem Herrn Bürger¬
meister zur Unterschrift vorgelegt.

Da cs in einem solchen Falle nicht ausgeschlossen ist, dass die Unterschrift
des Herrn Bürgermeisters nicht mehr eingeholt werden kann und sohin die
Frist versäumt wird , jo finde ich mich veranlasst , die Bestimmung des mit
hierämtlichem Decrete vom 31 . Mai 1897 , M .-D .-Z . 1395 , intimierten Erlasses
des Herrn Bürgermeisters in Erinnerung zu bringen , nach welchem Eingaben
an die Gerichte oder andere Behörden , welche beim Magistrate verfasst werden
und deren Überreichung an einen bestimmten Termin gebunden ist, zwei Tage

1*
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vor Ablauf des Termines zu überreichen , beziehungsweise wenn die Vorlage
der Munda an das Präsidium ans irgendeinem Grunde erforderlich ist, zwei
Tage vor Ablauf des Termines dem Präsidium vorzulegen sind.

In gleicher Weise sind auch derartige Munda . falls sie von mir zu unter¬
fertigen sind , mir spätestens zwei Tage vor Ablauf der Frist vorzulegen.

1«.

Benützung der Stadt -Bibliothek.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 29. Mai

1901, M .-D .-Z . 1329:
Laut Bekanntgabe der Direktion der städtischen Sammlungen finden in

Hinkunft , um den internen Geschäftsgang der Stadt -Bibliothek vor allzu
häufigen und großen Störungen zu bewahren , Entlehnungen und Rück¬
stellungen von Werken aus der Stadt -Bibliothek nur in der Zeit von 9 bis
12 Uhr vormittags statt.

Entlehnungen für ämtliche Zwecke sind jedoch von dieser Beschränkung
ausgenommen.

17
Aufnahme der Aufforderung zur Unfallversicherung
in die gewerbebehördlichen Betriebsbewilligungs

Bescheide.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 5. Juni

1901, M .-Z . 44996/LVIII:
Die Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt für Niederösterrcich in Wien hat

anher unter Bezugnahme auf Z 50 des Unfallversicherungsgesetzes das Ersuchen
gestellt , es möge in Hinkunft in die die magistratlichen Betriebsbewilligungen
betreffenden Rathschläge eine Aufforderung zur Anmeldung des respectiven
Betriebes im Sinne des Z 18 eit . Is § . und des Artikel I der Novelle , be¬
ziehungsweise der Verordnungen des k. k. Ministeriums des Innern vom 19 . Juni
1889 , R .-G .-Bl . Nr . 98 , und vom 27 . Juli 1894 , R -G .-Bl . Nr . 189 , aus¬
genommen werden . Hiezu bemerkte die vorgenannte Anstalt , dass in Anbetracht
ocs Umstandes , dass erfahrungsgemäß insbesondere die Besitzer von Betrieben,
in welchen Kleinmotoren verwendet werden , sich in Unkenntnis der Anmelde¬
pflicht ihrer Betriebe zur Unfallversicherung befinden , die vorgedachte Anregung
geeignet sein dürfte , die Unternehmer von den durch die Unterlassung der
Betriebsanmeldung zu gewärtigenden Folgen der W 25 und 52 U .-V .- G . zu
bewahren . Gleichzeitig erhofft diese Anstalt durch die Verminderung der aus
der Einleitung und dem Vollzüge der citierten Strafbestimmungen folgenden
Amtshandlungen eine nicht unbeträchtliche Entlastung der magistratischen
Bezirksämter und der Anstalt.

Da ein Anstand nicht obwaltet , dem oberwähnten Ersuchen der Anstalt
zu entsprechen , so wird das magistratische Bezirksamt hiemit ersucht , in Hinkunft
in die bezüglichen Betriebsbewilligungen enthaltenden Amtsausfertigungen
eine Aufforderung in der von der Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt für Nieder¬
österreich in Wien erwünschten Art aufzunehmen.

Verzeichnis der im Rcichsgesetzblatte für Österreich
nnter der Enns im Jahre 1901 publicierten Gesetze

«nd Verordnungen.

Nr . 50 . Staatsvertrag vom 30 . December 1899
zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Österreich , König von Böhmen re.
und Apostolischen König von Ungarn einerseits und Seiner Majestät dem
deutschen Kaiser , König von Preußen , im Namen des Deutschen Reiche?
andererseits , betreffend den gegenseitigen Schutz der Werke der Literatur , der
Kunst und der Photographie.

Nr » 51 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 9 . Mai 1901 , betreffend die Bildung eines neuen Schätzungs-
bezirkes zur Personaleinkommensteuer für den Bereich der neu errichteten
Bezirkshauvtmannschaft Unter -Gänserndorf in Niederösterreich und die hiedurch
bedingte Änderung hinsichtlich des Schätzungsbezirkes „ Politischer Bezirk
Floridsdorf mit Ausschluss der Ortsgemeinde Floridsdorf " in Nieder¬
österreich.

Nr . 53 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 9 . Mai 1901 , betreffend die Bildung eines Erwerbsteuer-Ver¬
anlagungsbezirkes für den Bereich der neu errichteten Bezirkshauptmannschaft
Unter -Gänserndorf und die hiedurch bedingten Änderungen rücksichtlich mehrerer
Erwerbsteuer -Veranlagungsbezirke in Niederösterreich.

Nr . 53 . Verordnung des Finanzministeriums vom
12 . Mai 1901 , betreffend die Errichtung einer Steueradministration in
Innsbruck und di: aus diesem Anlage eintretenden Abänderungen der mit
den Erlässen vom 24 . April 1897 , R .-G .- Bl . Nr . 117 , beziehungsweise vom.
4. October 1897 , R .-G .-Bl . Skr. 233 , kundgemachten Verzeichnisse der Ver¬
anlagungsbezirke zur allgemeinen Erwerbsteuer , beziehungsweise der Schätzungs¬
bezirke zur Personaleinkommeusteuer.

Nr . 54 . Erlass des Finanzministeriums vom
14 . Mai 1901 , betreffend das Maß der Sicherstellung für die richtige.
Einzahlung des Bonificationsrückersatzes bei der Zuckerausfuhr in der Be¬
triebsperiode 1901/1902.

Nr . 55 . Gesetz vom 2. Juni 1901 , betreffend die
Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der Hauszinssteuer für Umbauten,
welche im Gebiete der Stadtgemeindc Jägerndors aus öffentlichen Assaniernngs-
oder Verkehrsrücksichten vorgenommen werden.

Nr . 56 . Gesetz vom 2. Juni 1901 , betreffend die
Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der Hauszinssteuer für Umbauten,
welche im Gebiete der Stadtgemeinde Neutitschein aus öffentlichen Assanierungs¬
oder Verkehrsrücksichten vorgenommen werden.

Nr . 57 . Gesetz vom 2. Juni 1901 , betreffend die
Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der Hauszinssteuer für Umbauten,
welche im Gebiete der Stadtgemeinde Klagenfurt aus öffentlichen Assanierungs¬
oder Verkehrsrücksichten vorgenommen werden.

Nr . 58 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung vom 17 . April 1901 , mit welcher die
Einreihung der höheren forstwirtschaftlichen Lehranstalt in Pisek unter die
achtclassigen öffentlichen oder mit dem Rechte der Öffentlichkeit ausgestatteten
Mittelschulen in Bezug auf die Nachweise der wissenschaftlichen Befähigung
für den Einjährig -Freiwilligendienst verlautbart wird.

Nr . 50 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung vom 18 . April 1901 , womit die
Eintragung der höheren Forstlehranstalt für die österreichischen Alpenländer
zu Bruck an der Mur in das Verzeichnis der den Obergymnasien und Ober¬
realschulen in Bezug auf den Einjährig -Freiwilligendienst gleichgestellten Lehr¬
anstalten des Inlandes verlautbart wird.

Nr . 60 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
0 . Mai 1901 , betreffend die Erweiterung der Verzollungsbefugnisse des-
Hauptzollamtes Neutitschein.

Nr . 61 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
28 . Mai 1901 , betreffend einzelne Änderungen und Ergänzungen
des Zollämterverzeichuisses.

Nr . 63 . Gesetz vom 3. Juni 1901 , betreffend die Ver-
Wendung von Theilen der Gebarungsvberschüsse der gemeinschaftlichen Waisen-

! cafsen.

Nr . 63 . Gesetz vom 6. Juni 1901 , betreffend die Her¬
stellung mehrerer Eisenbahnen auf Staatskosten und die Festsetzung eines
Bau - und Jnvestitionsprogrammes der Staatseisenbahn -Verwaltung für die
Zeit bis Ende des Jahres 1905.

Nr . 64 . Kaiserliches Patent vom 8. Juni 1901,
betreffend die Einberufung der Landtage.

Nr . 65 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 5 . Juni 1901 , betreffend die Abänderung der Vorschriften über
die Formen und den Inhalt der in Gemäßheit des Z 29 des Gesetzes vom
28 . December 1887 , N .-G .-Bl . Nr . 1 ex 1888 , betreffend die Unfallversicherung
der Arbeiter , zu erstattenden Unfallsanzeigen.

Nr . 66 . Gesetz vom 11. Juni 1901 , betreffend den Bau
von Wasserstraßen und die Durchführung von Flnssregulierungen.
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Gesetze, Venndnimgen und Entscheidungen,
sowie

Rmimtivbcstiiiliiliiilgcil des GkiuciiiSerathcs, Stildtrathes»>,d des MaMates
in Angelegenheiten der Geineliideverllmltllng und politischen Aintstiiliiung.

Inhalt:
I . «Verordnungen und Entscheidungen:

1 . Androhung der Verminderung der Wasserabgabe anlässlich eines Rück¬
standes von Wassermehrverbrauchsgebüren.

2 . Die Leitung der n .-ö. Landes - Gebär - und Findelanstalt.
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I . Verordnungen und Entscheidungen.
L.

Androhung der Bermindernng der Wasserabgabe
anlässlich eines Rückstandes von Wassermehr-

verbrauchsgebnren.

Entscheidung des k. k. Venvaltungsgerichtshofcs vom 14 . Mai !
1901, Nr. 2920 (M.-Z. 1745/VII.) :

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.
Senats -Präsidenten Marquis Bacqnehem  in Gegenwart der Räche des
k. k. Verwaltungsgerichtshofes Dr . Zistler , Zenker,  Ritter v. S ch n r d a,
Truxa,  dann des Schriftführers k. k. Gerichts -Adjuncten Dr . Freiherrn v.
Rnmler,  über die Beschwerde der Stadtgemeinde Wien gegen die Ent-
scheidnug des k. k. Ministeriums des Innern vom 2 . Juli I960 , Z . 14031,
betreffend den Wasserbezug des Hauses Nr . 10 der Neustiflgasse in Wien nach
der am 13 . April 1901 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung,
und zivar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Aus¬
führungen des Dr . Theodor Starke !, Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien,
für die Beschwerde , des k. k. Ministerial -Secretärs Edlen v. Pflüg  l , für
das belangte Ministerium , und des Dr . Ritter v. O f e n h e i m , Hof - und
Gerichtsadvocaten in Wien , für die mitbetheiligten Parteien , zu Recht erkannt : s

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

Entscheid » n gsgründe:

Mit dem Decrete des magistratischen Bezirksamtes für den VII . Wiener
Gemeindebezirk vom 19 . Mai 1897 , Z . 9812 , wurden die Eigenthümer des
Hauses Nr . 10 in der Neustiftgasse zur Zahlung rückständiger Wassermehr-
verbranchsgebüren im Gesammtbetroge von 28 fl. 92 kr. mit dem Bedeuten
ansgesordert , dass nach Ablauf der hiezn gestellten I4lägigen Frist die Ein¬
bringung dieses Betrages im gerichtlichen Wege veranlasst und gleichzeitig die
Absperrung der Wasserausläufe in diesem Hause mit Ausnahme eines Parterre-
Auslaufes durchgeführt werden müsste.

Anlässlich der hiegegen von den Hauseigenthümern eingebrachten Be¬
schwerde hat die k. k. n .-ö. Stallhalterei mit der Entscheidung vom 28 . Juni
1899 , Z . 56644 , ausgesprochen , dass durch obige Verfügung des magistratischen
Bezirksamtes weder der Wirkungskreis der Gemeinde überschritten , noch gegen
ein bestehendes Gesetz verstoßen worden sei.

Dem gegen diese Statthalterel -Entscheidung von Dr . Adolf Ritter v.
Osenhciin  im eigenen Namen und namens der übrigen Miteigenthümer
des Hauses Nenstiftgasse Nr . 10 überreichten Recurse hat das k. k. Ministerium
des Innern laut Erlasses vom 2. Juli 1900 , Z . 14031 , insoweit der Recnrs
die erfolgte Erinnerung zur Zahlung der in Rede stehenden Gebürenrückständ:
und die Androhung ihrer Einbringung im gerichtlichen Wege zum Gegenstände
hat , keine Folge zu geben befunden , weil der bezügliche Theil des bezirks¬
ämtlichen Dekretes sich nicht als eine Entscheidung oder Verfügung , sondern
nur als ein gegen die Beschwerdeführer erhobener Anspruch wegen Wasser-
mehrverbrauches , beziehungsweise als eine Eininahnung darstelle . Dagegen
wurde über den Rekurs im Punkte der angedrohten Absperrung der Wasser¬
ausläufe im fraglichen Hause unter Behebung der bezüglichen Ausführungen

der Statthalterei -Entscheidung ausgesprochen , dass durch diese Androhung das
Gesetz insofern verletzt worden sei, als die zur Einbringung der Wassergebüren-
rückstände in Aussicht gestellte , in der Absperrung der Wasserausläufe gelegene,
wenn auch nur partielle Entziehung der zngestandenen Benützung einer Ge-
meindeanstalt sich als eine gesetzlich nicht zulässige Executionsmaßregel darstelle.

Gegen diesen zweiten Theil der Entscheidung des Ministeriums des
Innern ist die nun vorliegende Beschwerde der Stadtgemeinde Wien gerichtet.

Die Ausführungen derselben gehen dahin , dass genau zu unterscheiden
sei zwischen dem normalen Verbrauche von Wasser und dem Mehrverbranche
desselben , und dass in Betreff des im vorliegenden Falle in Betracht kommenden
Mehrverbrauches es sich weder um einen ans öffentlichen Rücksichten zn-
stehenden , noch um einen freiwillig zugrstandenen Wasserbezug , sondern einfach
um eine Entnahme ohne Rechtstitel handle , die daher nicht nur ein Recht der
Gemeinde auf angemessene Entschädigung begründe , sondern auch auf jede
sonst geeignete Art hintangehalten werden dürfe . Durch die seitens des magi¬
stratischen Bezirksamtes angedrohte Absperrung der Wasserausläufe werde keine
Execntio » verfügt , und es werde durch dieselbe auch nicht jenes Wasser ver¬
weigert , das dem Hause ans sanitären und öffentlichen Rücksichten zn-
kommen müsse.

Bei der Entscheidung über diese Beschwerde musste sich der Berwaltungs-
gerichtshof zunächst gegenwärtig halten , dass der vorliegende Streitgegenstand
nicht eine Var dem Stadtrathe angefochtene und so gemäß Z 73 und H 82 des
Wiener Gemeindestatnts vom 19 . Deccmber 1890 , beziehungsweise ZH 80 und 89
des neuen Statuts vom 24 . März 1900 im autonomen Jnstanzenzuge ans¬
getragene Angelegenheit betrifft , sondern dass der angefochtene Ministerial-
Erlass sich als eine in Ausübung des staatlichen Aussichtsrechtes gemäß Z 107
des Gemeindestatnts vom 24 . März 1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17 , aus einem
concret ausgeführten Grunde verfügte Sistierung des eingangs angeführten
Bescheides des magistratischen Bezirksamtes darstellt , und dass mithin die hier¬
gerichtliche Cognition auf die Frage beschränkt werden musste , ob der seitens
der belangten Behörde geltend gemachte Sistierungsgrund gesetzlich be¬
gründet sei.

Das k. k. Ministerium des Innern begründet nun seine Verfügung
durch die Annahme , dass die angedrohte Absperrung der Stockwerksausläufe
als eine zur Hereinbringnng der für frühere Quartale von der Commune
aufqerechncten Wafsermehrverbranchsgebüren bestimmte Executionsmaßregel an-
znsehen und demnach unzulässig sei.

Dieser Auffassung vermochte jedoch der Verwaltungsgerichtshof nicht
beiznpflichten , denn es steht ihr im vorliegenden Falle die Thatsache entgegen,
dass das magistratische Bezirksamt in dem den Streit veranlassenden Bescheide
den mitbetheiligten Hausbesitzern gegenüber ganz unzweideutig die Stellung
einer nach dem Civilrechte fordernngsberechtigten Partei eingenommen hat,
indem es die letzteren zwar zur Zahlung der aufgerechneten Mehrverbrauchs-
gebüren aufforderle , durch die gleichzeitig in Aussicht gestellte gerichtliche Ein¬
klagung aber deutlich zum Ansdrucke brachte , dass der mitbetheiligten Partei
die Geltendmachung aller ihr znstehenden Einwendungen gegen die Zahlungs-
Pflicht vor dem ordentlichen Richter offen bleibt und dass es mithin bei ihr
steht, die eingeforderte Zahlung nicht zu leisten , wenn sie mit diesen ihren
Einwendungen im Rechtswege obzusiegen vermeint . Da sich also die vom
magistratischen Bezirksamte vertretene Commune in diesem Bescheide bezüglich
ihrer Forderung dem von ihr im Falle der Zahlungsverweigerung an-
zurufenden Spruch des ordentlichen Richters selbst unterwirft , so kann doch
unmöglich gesagt werden , dass sie mit der dieser Parteierklärung beigefügten
Androhung einer Restriugiernng der Wasserabgabe an die mitbetheiligten
Hausbesitzer eine exekutive Eintreibung ihrer Forderung — und nur dann
könnte von einer Executionsmaßregel gesprochen werden — vornimmt.
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Es mag zugegeben werden , dass diese Androhung eine directe Beeinflufsung
der mitbetheiligten Partei bezweckte, damit diese der Forderung der Gemeinde
leinen Widerstand entgegensetze und sich, wenn sie anch weiterhin aus der
städtischen Wasserleitung mehr als das normale Wasserquantum beziehen will,
den hiefür in dem kundgemachten Regulative vorgeschriebenen Bedingungen säge.

Allein das magistratische Bezirksamt , welches seine an die mitbetheiligten
Hausbesitzer erlassene Verfügung ausdrücklich als einen Act des selbständigen
Wirkungskreises bezeichnet ?, ist hiebei nicht als die zur exekutiven Herein¬
bringung von Geldforderungen der Gemeinde berufene Behörde , sondern als
das mit der Verwaltung der Communal -Wasserleitung und mit der Wahrung
der Interessen dieser Gemeindeanflalt betraute Communalorgan eingeschritten.
Es hat den Besitzern des eingangs genannten Hauses für den Fall , als diese
die von der Commune für die Benützung der Wasserleitung erlassenen Be¬
stimmungen und speciell jene Bedingungen nicht acceptieren , unter welchen
sich die Commune in der Magistratsknudmachung Z . 70713 sx- 1876 , respeciive
Z . 35109 ex 1894 , verpflichtet balle , über die im Z 1 dieser Kundmachung
festgesetzte normale Wassermenge hinaus Wasser für den außergewöhnlichen
Bedarf abzugeben , in Aussicht gestellt , dass eine Einschränkung der Wasser¬
abgabe an dieses Haus einlreten wird . Diese Verfügung wurde jedoch von
der Staatsbehörde einzig und allein aus dem Grunde beanständet und nur
insofern als gesetzwidrig bezeichnet , als sie nach Ansicht des k, k. Ministeriums
des Innern eine nicht zulässige Executionsmaßregel involviert.

Darüber aber , ob die Commune nach dem Gesetze oder nach der er¬
wähnten Kundmachung unbedingt verpflichtet sei, der mitbetheiligten Partei
einen unbeschränkten Wasserbezug und speciell auch ans den Stockwerls-
austäufen zu gewähren , oder ob die Gemeinde berechtigt sei, die Abgabe des
außergewöhnlichen Wasserquantums von der vorherigen Anmeldung oder von
der Bereitwilligkeit der Partei zur Zahlung der Wassermehrverbranchsgebüren
abhängig zu machen , wurde in dem angefochtenen Ministerial -Erlasse über¬
haupt nicht abgesprochen , und es ist die Sistierung der Androhung des magi¬
stratischen Bezirksamtes nicht etwa aus dem Grunde erfolgt , dass die an-
gedrohtc Maßnahme selbst und an sich als eine gegen das Gesetz verstoßende
angesehen worden wäre.

Der Verwaltungsgerichtshof musste sich daher nach den vorausgeschickten
Bemerkungen über den Umfang der ihm im vorliegenden Falle zustehenden
Cognition eines Abspruches über diese Fragen umsomehr enthalten , als die¬
selben den Gegenstand der angefochtenen Entscheidung nicht gebildet haben,
und sohin aus administrativem Wege nicht ausgetragen stnd.

Da aber der von der Staatsbehörde gellend gemachte einzige Sisüerungs-
grund nach den vorstehenden Ausführungen als nicht zutreffend erkannt wurde,
so musste der Gerichtshof noch Z 7 des Gesetzes vom 22 . Octobcr 1885,
R, - G, - Bl . Nr , 36 ex 1876 zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
gelangen.

S.

Die Leitung der n. o. Landes -Gebär - uud Findel¬
anstalt.

Note des n.-ö. Landesausschusses vom 24 , Mai 1901,
Z . 25350/11 (M .-Z , 49121 ) :

Der n, - ö, Landesausschuss hat in seiner Sitzung vom 22 , Mai 1901
den Beschluss geiasst , den Direktor der n .-ö. Landes -Gebär - und Fiudelanstalt
in Wien , k, k. Regierungsrath Dr . Ernst Braun , über dessen Ansuchen mit
1 , Juni 1901 in den bleibenden Ruhestand zu versetzen , von einer Neubesetzung
der durch die Pensionierung des Direktors Dr , Ernst Braun zur Er¬
ledigung kommenden Stelle eines Direktors der n .-ö, Landes -Gebär - und
Fiudelanstalt für die Zeit bis zur Durchführung der in Aussicht genommenen
Neuregelung der Verhältnisse bezüglich der n, - ö. Landes -Gebär - und Findel¬
anstalt abzusehen und bis auf weiteres mit der Versehung der aus die n, -ö,
Landes -Gebäranstalt bezughabenden , im Statut für die n, -ö. Landes -Gebär-
und Fiudelanstalt präcisierten Functionen des Direktors der n . -ö, Landes-
Gebär - und Findelanstalt den Professor der k, k. Hebammen -Lehranstalt in
Wien Dr , Ludwig Piskaeek , mit der Versehung der auf die n .-ö. Landes-
Findelanstalt bezughabenden Agenden des Direktors der n, -ö. Landes -Gebär-
und Findelanstalt aber den ärztlichen Inspektor der n, - ö. Landes -Findlings-
pstege Dr , Gustav Rieth  er zu betrauen.

Es werden demnach von nun an bis zu einer eudgiltigen Regelung der
bezüglichen Verhältnisse die Direclionsagenden der n .-ö, Landes -Gebäranstalt
von jenen der n, - ö. Landes -Findelanstalt getrennt behandelt werden.

Die Verwaltungsgeschäste beider Anstalten bleiben vorläufig vereinigt.
Die Amtszeichnung der Direktion wird in Hinkunst lauten:

Für die n .-ö. Landes - Gebäranstalt:
,,Die Leitung der n .-ö. Landes -Gebäranstalt,"

Für die n .-ö . Landes - Findelanstalt:
„Die Leitung der n .- ö, Landes -Findelanstalt ."
Die Verwaltung wird wie bisher zeichnen:
„Die Verwaltung der n .- ö. Landes -Gebär - und Findelanstalt ."
Hievon wird der Magistrat der k, k. Reichshaupt - und Residenzstadt

Wien mit dem Ersuchen um Verständigung der städtischen Ämter in
Kenntnis gesetzt.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur eigenen Kenntnisnahme
und Verständigung der Herren städtischen Bezirksärzte und städtischen Ärzte
verständigt.

».
Biehmärkte -Kalendarium.

Erlass der k, k n, -ö. Statthallerei vom 18. Juni 1901,
Z . 49796 (M .-Z . 51081/LV ) :

Wiederholt ist in Kreisen von Landwirten und Viehhändlern auf den
höchst nachtheilig empfundenen Mangel eines authentischen Verzeichnisses der
in den einzelnen Ländern stattstndenden Biehmärkte hingewiesen und dem
Wunsche nach einer diesfälligen Abhilfe Ausdruck gegeben worden.

Jüngst wieder hat diese Angelegenheit den Centralansschuss der k. k.
Landwirtschafts -Gesellschaft für Kärnten beschäftigt , welcher neuerdings das
Fehlen eines derartigen Verzeichnisses bemängelte und den Beschluss fasste,
sich an die k, k, Landesregierung mit der Bitte um Zusammenstellung eines
solchen , auch die durchschnittlichen Auftriebsziffern der einzelnen Märkte berück¬
sichtigenden Verzeichnisses zu wenden.

Diesen Beschluss der genannten k. k. Landwirtschafts -Gesellschaft und die
hieran in landwirtschaftlichen Zeitungen geknüpften Bemerkungen lassen darauf
schließen , dass den Jnteressentenkeisen die thatsächliche Erfüllung dieses seit
Langem gehegten Wunsches durch die Veröffentlichung des im Beiblatte zum
Verorduungsblatte des k. k, Ministeriums des Innern seit April 1901 monatlich
erscheinenden ausführlichen Viehmärkte -Kalendarinms bisher unbekannt ge¬
blieben ist.

Über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom 31 , Mai 1901,
Z . 20628 , ergeht daher hiemit an alle k, k, Bezirksbauptmaunschaften , den
Wiener Magistrat und die Stadträthe Wiener - Neustadt und Waidhofeu an der
Abbs die Weisung , in geeigneter Weise , dort wo Amtsblätter bestehen auch
durch dieselben , auf das Erscheinen des Beiblattes zum Verorduungsblatte des
k, k, Ministeriums des Innern hinzuweisen , hiebei speciell die Aufmerksamkeit
der Landwirte , Viehhändler , Viehexporteure , Fleischhauer , Fleischselcher rc. im
Wege der landwirtschaftlichen Corporationen , beziehungsweise der betreffenden
Genossenschaften auf den Bestand des Viehmärtte -Kalendariums zu lenken und
hervorznheben , dass diese Publikationen den Interessentenkreisen mit Rücksicht
auf den mäßigen Pränumerationspreis des erwähnten Beiblattes von 3 L
für Behörden , öffentliche Ämter und deren Beamte und von 4 L für sonstige
Pränumeranten pro Jahr ungemein leicht zugänglich gemacht sind.

!I. NornmtivtiestililmnlUM.
Hemeinderaih:

4.

Zusatzbestimmuugen zn den über die freie Bauweise
festgesetzten Normen.

Zufolge Beschlusses des Wiener Gemeinderathes vom II , Juni 1901,
Z . 10604 ox 1899 , haben in den vom Wiener Gemeinderathe für eine be¬
sondere Art der Verbauung mit Wohnhäusern nach Z 82 der Wiener Bau¬
ordnung in Aussicht genommenen Gebietstheilen hinsichtlich der Verbauung
in geschlossenen Fronten oder einzeln stehend, sowie hinsichtlich des zwischen
den einzelnen Gebäuden mindestens zn belassenden Zwischenraumes folgende
Bestimmungen zu gelten:

1, Die geschlossene Verbauung findet in diesen Gebieten nur statt:
a ) in den vom Wiener Gemeinderathe für die geschlossene Verbauung aus¬

drücklich in Aussicht genommenen Straßen und Plätzen dieses Gebietes;
b ) im Falle der Kuppelung zweier Wohnhäuser ; über mehr als zwei Wohn¬

häuser darf sich die Kuppelung nicht erstrecken, und es darf die Gesammt-
frontlänge beider Wohnhäuser nicht mehr als 36 in betragen ; die
Kuppelung setzt das Einverständnis der beide » Grundeigenthümcr voraus,
jedoch kann , wenn eines der beiden zu kuppelnden Häuser erbaut ist,
das zweite nicht mehr anders , als im Anschlüsse an das erste gebaut
werden;

o) bei Grundstücken , welche schon dermalen in der ganze » Front verbaut
sind und bei welchen ein Umbau ohne Abtheilnng auf mehrere Bau¬
stellen staltfindet;

ä ) bei unverbauten oder an der Front nur theilweise verbaute » Grund¬
stücken, welche, an der Baulinie gemessen, weniger als 10 m Front be¬
sitzen, vorausgesetzt , dass die betreffenden Grundstücke nicht durch eine
seit 3 , März 1899 erfolgte Grundabtheilung entstanden sind,
2 , In allen übrigen Fällen hat die Verbauung mit Belaffung eines

Zwischenraumes zwischen dem Gebäude und den Nachbargrenzen zu beiden
Seiten (bei gekuppelten Bauten an der Seite , wo eine Kuppelung nicht statt¬
findet ) zu geschehen.

Das Maß des mindestens zu belassenden Zwischenraumes beträgt bei
gekuppelten Bauten : 3 m , wenn die Frontlänge des Grundstückes , an der
Baulinie gemessen , höchstens 15 m , 4 m , wenn sie 16 bis 20 m, 5 m , wenn sie
21 bis 25 in , 6 m , wenn sie 26 bis 30 m , ein Drittel der Frontlänge , wenn
diese mehr als 36 m ausmacht.

Beträgt die Frontlänge des Grundstückes mehr als 15 , beziehungsweise
20 , 25 oder 30 m , aber weniger als 16 , beziehungsweise 21 , 26 oder 36 in,
so ist der Seitenabstand so zu bemessen , dass die Länge der Gebäudefroul
noch 12, beziehungsweise 16 , 20 oder 24 m ausmacht.
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Bei nicht gekuppelten Bauten hat die Summe der beiden Seitenabstände
das oben angegebene Maß des Seitenabstandes für gekuppelte Bauten mindestens
zu erreichen , es darf aber keiner der beiden Seitenabstände weniger als 3 in
betragen.

Insofern durch vorausgegangene Anordnungen die Belastung eines
Zwischenraumes von geringerer als der oben angegebenen Breite angeordnet
worden ist, wird hieran durch vorstehende Bestimmungen nichts geändert.
lM .-Z . 164766 er 1899/IX .)

Magistrat:
5 .

Zur Vermeidung der Abhaltung von Commissionen
während der Vormittagsstunden.

Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 10 . Juni
1901 , M .-D .-Z . 1207:

Es ist zu meiner Kenntnis gelangt , dass oftmals Commissionen während
der Vormittagsstunden abgehalten werden.

Hiedurch werden jedoch einerseits die städtischen Beamten ihrer Thätigkeit
im Amte entzogen , andererseits ist es unter Umständen den gewählten
Functionären , welche oft den Commissionen beigezogen werden , infolge ihres
Berufes unmöglich , an den Commissionen theilzunehmen.

Ich sehe mich daher veranlasst , die Bestimmungen des Z 15 s des Nor¬
males über die den städtischen Beamten zukommenden Augenscheinsgebüren rc.
in Erinnerung zu bringen , nach welchen die Amtsvorstände unter ihrer eigenen
Verantwortung verpflichtet sind , dafür Sorge zu tragen , dass die Commissionen
in der Regel für die Nachmittage anberaumt werden.

Es ist jedoch hiebei die Stunde des Beginnes der Commissionen derart
zu wählen , dass die städtischen Beamten nicht verhindert sind, das Mittagmahl
zu Hause einzunehmen , und dass sich die Dauer der Commission voraussichtlich
nicht bis in die Nachtzeit (nach 6 Uhr abends ) ausdehnt , damit eine Mehr¬
belastung der städtischen Finanzen vermieden wird.

«
Feststellung der Umgangssprache der städtischen

Bediensteten.
Erlass des Magistrats -Vicc-Directors Dr . Weiskirchiier

vom 17. Juni 1901 , M .-D .-Z . 1552:
Der Herr Bürgermeister hat in weiterer Ausführung der mit Erlass

vom 27 . Februar 1901 (intimiert am 15 . März 1901 , M .-D .-Z . 481 , und
abgedruckt in der Beilage zum Amtsblatte Nr . 26 sx 1901 , „ Gesetze rc . III,
22 , xaZ . 21 ) getrofseneu Verfügungen augeordnet , dass in Hinkunft in den
Competenten -Tabelleu , welche bei Besetzungsvorschlägen angelegt werden , auch
die Umgangssprache der einzelnen Bewerber angeführt werde.

Ferner hat der Herr Bürgermeister verfügt , dass bezüglich aller jener
Personen , welche anlässlich ihrer Aufnahme in den städtischen Dienst vor-
gestellk werden , deren Umgangssprache festgestellt werde.

Ich ersuche daher Euer Wohlgeboren , in den Verzeichnissen , welche rm
Grunde der obcitierlen Verständigung vom 15 . März 1901 , M .-D .-Z . 481,
an die Magistrats -Direction abgegeben werden , stets auch die Umgangssprache
der betreffenden Personen anzusühreu.

Gleichzeitig drücke ich de» Wunsch aus , dass diese Verzeichnisse zwei
Tage vor dem allgemeinen Vorstellungstage der Magistrats -Direction zuge-
mittelt werden , damit letztere in die Lage gesetzt werde , ein vollständiges
Gesammtverzeichnis rechtzeitig fertigzustellen.

7.
Durchführung von Proeess Angelegenheiten durch

Magistratsbeamte.
Magistrats - Vice - Direclor Dr . Weiskirchiier  hat mit

Jndorsat -Erlass vom 17 . Juni 1901 , M .-D .-Z . 1535 , im Nach¬
hange zur Currende vom 21 . Juli 1900 , M .-D .-Z . 1245 , und
mit Beziehung auf den Stadtraths -Beschluss vom 28 . August 1896,
Z . 7022 (abgedruckl im magistratischen Verordnuugsblatte Nr . IX
sx 1896 , Seite 91 ), sämmtlichen Magistratsreferenten nachstehenden
Präsidial -Erlass des Bürgermeisters Dr . Karl Lueger  vom
8. Juni 1901 , Z . 6809 , zur Kenntnisnahme und genauen
Danachachtung zugemittelt:

Aus Anlass des im Sladtrathe am 5. d. M . erledigten Referates über
die Expensnote des Dr . Richard Schlesinger pro 1900 ersuche ich Sie,

Herr Magistrats -Director , dem Magistrate , beziehungsweise den magistratischen
Bezirksämtern neuerlich in Erinnerung zu bringen , dass jene Forderungen,
bezüglich welcher ein Advocatenzwang nicht gegeben erscheint, durch das be¬
treffende magistratische Amt einzubringen sind , dass ferner in jenen Fällen,
in welchen ein Advocatenzwang besteht , die Nominierung des betreffenden
Vertreters durch den Stadtrath zu erfolgen hat.

III. Gesetze
uoil besonderer Mehligkeit für den politischen Ver¬

waltungsdienst.
8 .

Vermögensübertragungsgebüren.
I.

Gesetz vom 18 . Juni 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 74 (pnbliciert
am 25 . Juni 1901 ) :

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen,
wie folgt:

I . Jmmobiliargebüren.

8 1-
Für die Übertragung des Eigenthumes unbeweglicher Sachen sind

unbeschadet der vom reinen Werte einer Schenkung oder einer Vermögens¬
übertragung von todeswegen entfallenden Gebüren folgende Gebüren zu
entrichten:

1. wenn die Übertragung erfolgt:
von Eltern an eheliche oder uneheliche Kinder oder deren Nachkommen

und umgekehrt;
von Eltern an die mit ihren Kindern die Ehe eingehenden oder durch

dieselbe schon verbundenen Personen;
von Stiefeltern an Stiefkinder und von Wahleltern an Wahlkinder;
zwischen weder geschiedenen , noch getrennten Ehegatten;
zwischen Brautleuten durch Ehepacte,

ohne Üuterschied , ob es sich um eine Übertragung von todeswegen oder durch
ein entgeltliches oder unentgeltliches Rechtsgeschäft unter Lebenden handelt:

a) bei einem Werte von nicht mehr als 30 .000 L . 1 Percent
b ) bei einem Werte über 30 .000 11 . 1'5 „

von dem Werte:
2 . wenn die Übertragung an andere als die unter Z . 1 bezeichneten

Personen von todeswegen oder durch ein unentgeltliches Rechtsgeschäft unter
Lebenden erfolgt:

a) bei einem Werte von nicht mehr als 20 .000 L . 05 Percent
b ) bei einem Werte über 20 .000 X . 2 „

von dem Werte ; ,
3 . wenn die Übertragung an andere als die unter Z . 1 bezeichneten

Personen durch ein entgeltliches Rechtsgeschäft unter Lebenden erfolgt:
s.) bei einem Werte von nicht mehr als 10 .000 X . 3 Percent
b ) bei einem Werte über 10 .000 L bis 40 000 L . 3 5 „
e) bei einem Werte Uber 40 .000 L . 4 „

von dem Werte.
Für eine theilweise unentgeltliche Übertragung unter Lebenden in den

unter Z . 2 bezeichneten Fällen ist an Jmmobiliargebür bezüglich der in der
Tarifpost 91 8 des Gesetzes vom 9 Februar 1850 , R -G .- Bl . Nr . 50 fest¬
gesetzten Gebür nie weniger zu entrichten , als für eine rein entgeltliche
Übertragung nach Z . 3 zu entrichten wäre.

Wird eine von todeswegen an jemanden gelangte unbewegliche Sache
innerhalb zweier Jahre nach dem Erbanfalle von todeswegen oder durch ein
Rechtsgeschäft unter Lebenden weiter übertragen , so ist die für die erste Über-
tragung nach Z . 1 oder 2 entfallende Gebür in die nach diesem Paragraphen
für die zweite Übertragung zu entrichtende Gebür einzurechnen.

8 2.
Bildet den Gegenstand der Übertragung ei» vom Eigenthümer ganz oder

theilweise benütztes Gebäude oder eine der Landwirtschaft gewidmete , vom
Eigenthümer , beziehungsweise dessen Familie selbst, mit oder ohne Beihilfe
von Dienstboten oder Taglöhnern bearbeitete oder eine solche Liegenschaft , die
nur deshalb auf die gedachte Art nicht bearbeitet wird , weil dieselbe in
Execution gezogen wurde oder der Eigenthümer unter Vormundschaft oder
Curatel steht, so ist in folgenden Fällen anstatt der im Z 1 festgesetzten Ge-
büren , unbeschadet der im Z 1 , letztes Alinea , vorgesehenen Einrechnnug , zu
entrichten:

1 . wenn die Übertragung au eine der im Z 1, Z - 1, bezeichneten
Personen erfolgt:

u) bei einem Werte von nicht mehr als 5000 L keine Jmmobiliargebür;
b ) bei einem Werte über 5000 11, jedoch nicht mehr als 10 .000 II,

05 Percent von dem Werte;
2 . wenn die Übertragung an andere als die in Z 1, Z . 1, bezeichneten

Personen erfolgt , welche die unbewegliche Sache gleichfalls aus die oben
gedachte Art benützen:

1'
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s.) bei einem Werte von nicht mehr als 5000 X die Hälfte;
b ) bei einem Werte Uber 5000 L , jedoch nicht mehr als 10 .000 L drei

Viertel
der im Z 1, Z . 2 und 3 , festgesetzten Gebürensätze.

Bei der Abtretung eines Haus - oder Grundbesitzes , dessen Benützung
auf die oben bezeichnet ? Art stattfindet , an ein eheliches oder uneheliches Kind
oder an eine mit einem solchen die Ehe eingehende oder durch dieselbe schon
verbundene Person , an ein Stiefkind oder ein Wahlkind des Eigenthümers,
ist der Wert der zu Gunsten des Übergebers auf dessen Lebenszeit bedungenen
Vorbehalte nur mit dem Fünffachen der jährlichen Leistung zu veranschlagen.
Dasselbe gilt , wenn die Vorbehalte auf die Lebenszeit zu Gunsten des Ehe¬
gatten des übergebenden Elterntheiles oder zu Gunsten beider Elterntheile zur
ungetheilten Hand aus deren Lebenszeit bedungen werden . Werden bei solchen
Abtretungen auch zu Gunsten der Geschwister des Übernehmers zeitliche Vor¬
behalte bedungen , so sind dieselben gleichfalls mit dem Fünffachen der jähr¬
lichen Leistung zu veranschlagen , sofern nicht nach Z 16 , lit . e des Gesetzes
vom 9 . Februar 1850 , R .-G .-Bl . Sir . 50 , die Bewertung nach der dreifachen
Jahresleistung einzutreteu hat.

8 3.

Für Übertragungen von Gebäuden , welchen zur Gänze eine zeitliche
Steuerfreiheit als Neu - oder Umbau bewilligt worden ist, wobei die Fest¬
stellung , ob ein Neu - oder Umbau vorliegt , im Sinne des 8 1- Ui . a und b
des Gesetzes vom 25 . März 1880 , R .-G .- Bl . Nr . 39 , zu erfolgen hat , sind
an Stelle der im 8 1 , Z 3 , vorgesehenen Gebüren 2 ' 5 „Percent vom Werte
zu entrichten , wenn seit der zuletzt vorhergegangenen Übertragung der be¬
treffenden Bauarea ein Zeitraum von nicht mehr als vier Jahren verstrichen
ist, und 3 Percent vom Werte , wenn seit der zuletzt vorhergegangenen Über¬
tragung der betreffenden Bauarea ein Zeitraum von mehr als vier , jedoch
nicht mehr als sechs Jahren verstrichen , und der Neu - oder Umbau innerhalb
dieser Fristen vollendet und benützbar hergestellt worden ist.

Sofern sich jedoch nach Z 2 , Z . 2, in Verbindung mit 8 l , Z . 3, ei»
niedrigerer Percentsatz ergibt , ist die Gebür nach diesem niedrigeren Satze zu
berechnen.

Bei gemeinschaftlicher Übertragung derartiger Gebäude mit anderen
Gebäuden , bei denen vorstehende Bedingungen nicht zutceffen , findet der Satz
von 2 5 Percent , beziehungsweise 8 Percent nur auf die zuerst erwähnten
Gebäude Anwendung . Der Wert der in einem solchen Falle im Sinne des
ersten Absatzes zu begünstigenden Objecte wird — falls säiumtliche den Gegen¬
stand der Übertragung bildende Gebäude der Hauszinssteuer unterliegen —
in der Art ermittelt , dass der Wert sämmtlicher übertragenen Gebäude im
Verhältnisse der auf die begünstigten Objecte entfallenden ganzjährigen , nicht
zahlbaren Hanszinssteuer und der auf die nicht zu begünstigenden Objecte an
Hanszinssteuer entfallenden Jahresvorschreibung aufgetheilt wird.

Beim Zusammentreffen bloß hausclassensteuerpflichtiger oder hauszins-
nud hausclasseustenerpflichtiger Gebäude erfolgt die Wertermittlung in derselbe»
Weise unter Zugrundelegnng der auf diese Gebäude catastermäßig entfallenden
Hausclaffensteuertarifsätze.

Der Satz von 2 5 Percent , beziehungsweise 3 Percent findet nur auf
die dem Neu - oder Umbaue unmittelbar folgende Übertragung Anwendung.

Um die Begünstigung ist unter Beibringung der erforderlichen Nachweise
von der Partei längstens binnen 30 Tagen nach Abschluss des betreffenden
Nechlsgeschäftes bei der Finanzbehörde einzuschreiten.

Kann der Nachweis über die bewilligten Baufreijahre mangels einer
behördlichen Entscheidung nicht erbracht werden , so erfolgt dic Gebürcn-
bemessung unter Ausschluss dieser Begünstigung.

Wird jedoch das rechtzeitig eingebrachte Gesuch innerhalb der dreijährigen
Frist des 8 77 des Gesetzes vom 9 . Februar 1850 durch Vorlage der die
zeitliche Steuerbefreiung für das ganze Object gewährenden Entscheidung
ergänzt und geht aus derselben hervor , dass die Bauvollendung innerhalb der
im ersten Absätze festgesetzten Frist staitgefunden hat , so ist bei Zutreffen der
übrigen im ersten Absätze aufgestellten Bedingungen die Rückvergütung , be¬
ziehungsweise die Abschreibung des entfallenden Mehrbetrages zuzuerkennen.

8 4.
Ein staatlicher Zuschlag zu den in den 88 I . 2 und 3 angeordneten

Gebüren , dann zu der Gebür nach Tarispost 45 4. b des Gesetzes vom
13 . December 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 89 , ist nicht einzuhcben.

8 5.
Sofern nach den ZZ 1 und 2 des gegenwärtigen Gesetzes oder nach der

für Tirol und Vorarlberg in Geltung stehenden Allerhöchsten Entschließung
vom II . Jänner 1860 der Percentsatz der Gebür , beziehungsweise die gebüren-
freie Behandlung einer Übertragung von einer Wertstufe abhängig gemacht
erscheint , ist in Fällen , wo unabgesonderte Theile (ideelle Antheile , H 361
a . b. G . B .) einer Liegenschaft den Gegenstand der Übertragung bilden , der
Wert der übertragenen unabgesonderten Theile und nicht jener der ganzen
Liegenschaft maßgebend.

Werden innerhalb eines Jahres durch freiwillige Rechtsgeschäfte unter
Lebenden von demselben Übergeber an denselben Übernehmer Liegenschaften
oder Antheile vor, Liegenschaften übertragen , deren Gesammtwert die zum
Zwecke der Gebürenbemessuug von einer dieser Übertragungen angenommene
Wertstufe überschreitet , so ist der Gesammtwert für die Gebürenbemeffung
maßgebend , und wird daher der rücksichtlich der gedachten Übertragung etwa
zur Anwendung gebrachte niedrigere Percentsatz , beziehungsweise die zu¬
gestandene Befreiung verwirkt.

8 6.
Die in der Anmerkung 3 zu Tarifpost 91 und in der Anmerkung 1 zu

Tarispost 106 k des Gesetzes vom 9. Februar 1850 festgesetzte besondere
percenluelle Gebür für die unentgeltliche Übertragung der Dienstbarkeit des
Fruchtgenusses oder des Gebrauches einer unbeweglichen Sache wird auf¬
gehoben.

Erfolgt die Übertragung durch ein entgeltliches Rechtsgeschäft , so unter¬
liegt dasselbe statt der in den Tarifposten 39 und 55 des Gesetzes vom
13 . December 1862 , R .- G .-Bl . Nr . 89 , angeordneten 3 '5percemigen Gebür
nur der Gebür nach Scala II vom Werte der gedachten Dienstbarkeiten.

Eintragungen in die öffentlichen Bücher zur Erwerbung der Dienstbarkeit
des Fruchtgenuffes oder des Gebrauches einer unbeweglichen Sache oder einer
ihr gleichgehaltenen Gerechtsame unterliegen der Gebür nicht mehr nach lit . 4,
sondern nach lit . L der Tarifpost 45 des Gesetzes vom 13 . December 1862,
unbeschadet einer nach lit . O dieser Tarispost eintretendeu allfälligen Befreiung.

8 7.
Wird eine Sache , die zu einem mehreren Erben angefallenen Nachlasse

gehört , vor dessen Einantwortung von einem der Theilhaber ganz oder zu
einem Theile , der ihm nicht schon kraft des Erbrechtes zukani , erworben , so
ist zum Zwecke der Gebürenbemeffung ein neues Rechtsgeschäft nicht anzu-
uehmen.

8 8.
Verträge , wodurch einzelne Sache » oder auch ein ganzes Vermögen unter

den Miteigenthümern getheilt werden , sind , sofern hiebei jeder Theilhaber nur
so viel erhält , als dem Werte seines Antheiles an der einzelnen Sache , be¬
ziehungsweise an dem ganzen Vermögen entspricht , kein Gegenstand einer
Übertragungsgebür.

Wird jedoch einem Theilhaber mehr zugewiesen , als der reine Wert
eines Antheiles und die von ihm übernommenen , auf dem Gegenstände der
Thrilung haftenden Lasten betragen , so ist in Ansehung des Mehrerwerbes
dic Vermögensübertraguugsgebür zu entrichten . Erwirbt in einem solchen
Falle der betreffende Theilhaber Sachen , welche der Übertragungsgebür nach
verschiedenen Gebllrensätzen unterliegen , so sind stets jene Sachen als Mehr¬
erwerb im vorbezeichneten Sinn : zu behandeln , von welchen die geringere
Gebür entfällt.

8 V-„
Die Bemessung der Gebür für die Übertragung des Eigenthumsiechtes

unbeweglicher Sachen , sowie die Freilassung einer derartigen Übertragung von
der Gebür auf Grund des 8 2, Z . 1, lit . a , steht ausschließlich den Finanz¬
behörde » zu.

Die näheren Bestimmungen hierüber werden im Verordnnngswege
erlaffen.

8 10.
Der Abschnitt II der Verordnung des Finanzministeriums vom 3. M °i

1850 , R .-G .-Bl Nr . 181 , der 8 2, Punkt 5 , dann die 88 3 , 4 und 5 der
kaiserlichen Verordnung vom 19 . März 1853 , R .-G .-Bl . Nr . 58 , endlich dic
88 1 bis 5 des Gesetzes vom 81 . März 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 53 , werden
außer Kraft gesetzt. Soweit im übrigen durch die ZH 1 bis 9 dieses Gesetzes
keine abweichenden Bestimmungen getroffen werden , haben auf die daselbst
bezeichneten Übertragungen die allgemeinen Vorschriften der Gebürengesetze
Anwendung zu finden.

II . Sicherung der Gebüren von Nachlässen.
8 ii.

Wenn die zum Zwecke der Gebürenbemeffung zu überreichende Nach¬
weisung des Nachlasses nicht längstens binnen zwölf Monaten , von dem Tage
des Erbanfalles an gerechnet , vorgelegt wird , so sind vom Ablaufe dieser Frist
angefangen 4 Percent jährlicher Zinsen vom Betrage der für die Übertragung
des Nachlasses auszumittelnden Gesammtgebür bis zu dem Zeitpunkte der
Fälligkeit der Gebür (Z 60 des Gesetzes vom 9 . Februar 1850 ) zu entrichten.

Erlangt der Gebüreupflichtige in einem späteren Zeitpunkt als dem
Tage des Erbanfalles Kenntnis von demselben , oder wird nach Erstattung
der Nachlassnachweisung ein vorher nicht bekanntes Verlassenschaftsvermögen
aufgefunden , so läuft die zwölfmonatliche Frist von dem Tage der erlangten
Kenntnis . Beim Vorhandensein von mehreren zur ungetheilten Hand für die
Gebür VerpfOchleten genügt es für den Beginn des Laufes der gedachten
Frist , wenn auch nur einer derselben Kenntnis von dem Erbanfalle erlangt.

Der Gebüreupflichtige kann sich von der Verbindlichkeit zur Entrichtung
dieser Zinsen dadurch und in dem Maße befreien , als er auf Rechnung der
ausznmiltelndrn Gebür einen Betrag zur Staatscaffa erlegt.

8 12.
Sobald die Nachlassnachweisung überreicht worden ist, kann die Finanz¬

behörde , wenn sie solche Umstände anzuführen in der Lage ist, welche die
Vermuthung begründen , dass das Vermöge » unrichtig oder unvollständig
ausgewiesen worden ist, und dass der zur Überreichung der Nachweisnng Ver¬
pflichtete von der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Vermögensnachweisung
Kenntnis hat , beim Abbandlungsgerichte den Antrag stellen , dass dem Nach¬
weisungspflichtigen der Offenbarungseid abgenommen werde.

Dieser Antrag kann längstens binnen zwei Jahren nach der Ein¬
antwortung des Nachlasses und nur über Ermächtigung des Finanzministers
gestellt werden , welche dem Gerichte nachznweisen ist.

Das Gericht hat hierüber nach den Grundsätzen des Verfahrens außer
Streitsachen die erforderlichen Erhebungen zu Pflegen und insbesondere auch

> den Erben einznvernehmen.
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In dem Uber den Antrag gefassten Beschlüsse hat das Gericht , wenn
es dem Anträge stattgibt , unter sorgfältiger Würdigung der gegebenen Ver¬
hältnisse den Eidessatz festzustellen , dessen Wortlaut eine Bezugnahme auf die
überreichte NachlasSnachweisung zu enthalten und sich gegen die wissentliche
Verschweigung ron einzubekcnnenden Vermögensbcstandtheilen zu richten hat.

Für die Anfechtung des gerichtlichen Beschlusses gellen die Bestimmungen
der ßK 9 bis II , dann 14 bis 16 des kaiserlichen Patentes vom 9 . August
1854 , N .-G .-Bl . Nr . 208 . Die Eidesleistung darf erst nach Rechtskraft des
Beschlusses erfolgen , wodurch die Ablegung des Offenbarnngseides ange¬
ordnet wird.

Dem Verpflichteten steht es frei , bei der der Eidesleistung vorangehenden
Einvernahme die Angaben der Nachlassnachweisung richtigzustellen oder zu
ergänzen , in welchem Falle ein Verfahren nach dem Gefällsstrafgesetze hin¬
sichtlich der nachträglich einbekannten Gegenstände nicht stattzufinden hat.

Wenn der Verpflichtete bei der zur Eidesleistung angeordneten Tagfahrt
nicht erscheint , ohne sich genügend zu entschuldigen , oder wenn er die Leistung
des Eides verweigert , so hat das Gericht zur Erzwingung der Eidesleistung
auf Antrag eine Geldstrafe von 25 bis 1000 L über den Verpflichteten zu
verhängen . Auf diese gesetzliche Bestimmung ist der Verpflichtete in dem die
Tagfahrt zur Eidesleistung anordnenden Bescheide besonders aufmerksam zu
machen . Desgleichen hat das Gericht in der Folge ans jeweiligen Antrag der
Finanzbchörde unter Anberaumung einer neuerlichen Eidestagsatzung eine
neuerliche , stets höhere Geldstrafe anzndrohen , sowie diese, falls die Eides¬
leistung unterbleibt , zu verhängen , und dies so lange zu wiederholen , bis der
Gesammtbetrag der Strafen nach Ermessen des Gerichtes eine den Umständen
des Falles entsprechende Höhe erreicht . In keinem Falle darf dieser Gesammt¬
betrag 50 .000 L übersteigen.

Der Verpflichtete kann zu jeder Zeit beim Abbandlnngsrichter be¬
antragen , zn der ihm aufgetragenen Eidesleistung zugelassen zu werden . Dem
Anträge ist ohne weiteres Verfahren stattzngebeu.

Wird der Nachlass nicht durch ein k. k. Gericht abgehandelt , so ist der
Antrag der Finanzbehörde auf Eidesabnahme bei dem Bezirksgerichte des
Wohnsitzes des Verpflichteten zu stellen , und steht diesem Gerichte die Be¬
schlussfassung hierüber zu.

Die auf Grund der vorstehenden Bestimmungen verhängten Geldstrafen
fließen dem Armensonde des Ortes zu, in welchem der Verpflichtete seinen
Wohnsitz hat , falls aber der Verpflichtete im Geltungsgebiete dieses Gesetzes
keinen bekannten Wohnsitz haben sollte , dem Armensonde jenes Ortes , in
welchem das zur Beschlussfassung über den Antrag ans Eidesabnahme berufene
Gericht seinen Sitz hat.

8 13.

Schenkungen , welche der Erblasser nicht früher als zwei Monate vor
seinem Tode gemacht hat , sind , wenn aus den Umständen die Absicht des
Erblassers erhellt , der Übertragung im Erbwege vorzugreifen , zum Behufs der
Gebürenbemessnng in den Nachlass einzurechnen , wenn für dieselben nicht
ohnehin die Gebür als von einer Schenkung unter Lebenden entrichtet
worden ist.

Übliche Geschenke sind somit dieser Einrechnnng nicht unterworfen.
8 14.

Wird außer dem im vorhergehenden Paragraphen erwähnten Falle in
einer Erklärung des letzten Willens einer durch den Erblasser bei dessen Leb¬
zeiten gemachten unentgeltlichen Zuwendung Erwähnung gethau , ohne dass
für dieselbe die Gebür als von einer Schenkung unter Lebenden entrichtet
wurde ) so ist eine solche Zuwendung , sofern deren Thatsache von dem an¬
geblich Bedachten nicht überhaupt in Abrede gestellt wird , in Absicht ans die
Gebürenbemessnng so zn behandeln , als ob sie der Erblasser auf seinen Todes¬
fall angcordnet hätte.

Diese Bestimmung findet , wenn glaubhaft gemacht wird , dass die
Schenkung Ihatsächlich schon bei Lebzeiten des Erblassers vollzogen worden ist,
keine Anwendnng , insbesondere nicht in Ansehung dessen, was der Erblasser
bei Lebzeiten seiner Tochter oder Enkelin zum Heiratsgute , seinem Sohne oder
Enkel zur Ausstattung oder unmittelbar zum Antritte eines Amtes oder was
immer für eines Gewerbes gegeben oder zur Bezahlung der Schulden eines
großjährigen Kindes verwendet hat (HZ 788 und 790 a . b. G .-B .).

8 >5-
Wird in einem Nachlasse eine Sache vorgefuuden , von welcher der Erb¬

lasser letziwillig erklärt hat , dass sie nicht die seiuige sei, oder erscheine» derlei
Sachen , insbesondere Wertpapiere oder Bargeld durch abgesonderte Verwahrung
oder Aufschrift als Eigenthnm einer anderen Person bezeichnet, so ist diese
Erklärung oder Bezeichnung in Ermanglung einer anderen Glaubhaftmachung
darüber , dass die gedachten Sachen nicht zum Vermögen des Erblassers ge¬
hörten , in Bezug auf die Gebürenbemessnng unwirksam , und ist die Gebür
von solchen Sachen wie von einem Bestandtheile des Nachlasses einzuheben.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung , wenn der Erblasser Advocat,
Notar oder ein notorisch bekannter Treuhänder war , ferner ans Werteffecten oder
andere Gegenstände , welche als Eigenthnm von Personen bezeichnet sind , die
entweder zu dem Erblasser in einem Lohn - oder Dienstverhältnisse standen,
oder zwischen denen und dem Erblasser ein aus seinem Berufe , Amte oder
Geschäfte hervorgehendes Vertrauens - oder Bevollmächtigungsverhältnis bestand.

8 16-
Sofern es sich um Feststellung der » ach Z 13 maßgebenden Umstände

oder um die in de» 14 und 15 vorhergesehene Glaubhaftmachung handelt,
kann die eidliche Einvernehmung der Partei und die eidliche Abhörung von
Zeugen Uber bestimmte Thatsachen , welche in dieser Hinsicht von Bedeutung
sind , bei Gericht veranlasst werden.

Die Partei hat ihr Ansuchen , welches den Gegenstand der Fragestellung
zn enthalten hat , bei der zuständigen F uanzbehörde zn überreichen . Auf Grund
dieses Ansuchens hat die Finanzbehörde die Beweisaufnahme unter Anführung
der zu beweisende » Thatsachen bei dem Bezirksgerichte des Wohnortes des zu
Vernehmenden zu beantragen.

Von der Anordnung der Tagsatznng zur Aufnahme des Beweises ist
außer der Partei die zuständige Finanzbehörde zu verständigen , welcher ebenso
wie der Partei das Recht zusleht , bei der Tagsatznng vertreten zu sein und
Fragen zu stellen.

Gegen die schließlich? Entscheidung der Finanzbehörde ist die Beschwerde
an den Verwalluugsgerichtshof zulässig.

8 17.
Für die Gebür von den in de» ZZ 16 , 14 und 15 bezeichnten Ver-

mögensbestandtheilen sind ausschließlich diejenigen Personen zahlungspflichtig,
denen diese Vermögensbestaudtheile znfallen.

8 18.
Die in den ZZ 13 , 14 und 15 bezeichnet « , Vermögensbestaudtheile sind,

soweit sie dem Erben bekannt sind, zum Zwecke der Gebürenbemessnng in die
Nachlassnachweisung einznstcllen oder gleichzeitig mit der Erstattung derselben
der Finanzbehörde unmittelbar anzuzeigen.

III . Übergangs - und Schlussbestimm nugen.
8 19.

Für , die in Tirol und Vorarlberg bis einschließlich 5 . October 1909 vor¬
fallenden Übertragungen unbeweglicher Sachen sind statt der in dem Z 1,Z . 2,
lit . b , und Z . 3 , lit . e, festgesetzten Gebüren von 2 nud 4 Perceut nur solche
von 14/z beziehungsweise von 3 >/2 Percent zu entrichten.

8 20.
Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in

Wirksamkeit ;' an eben diesem Tage tritt die kaiserliche Verordnung vom 16 . August
1899 , R .-G .-Bl . Nr . 158 , außer Kraft.

8 21.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist der Finanzminister und der Justiz¬

minister betraut.

II.

Verordnung der Minister der Finanzen und der Justiz vom
2l . Juni 1901 zur Durchführung des Gesetzes vom 18. Juni
1901 , N .-G .-Bl . Nr . 74 , betreffend Gebären von Vermögens-
übertraguiigen , N .-G .-Bl . Nr . 75:

Zur Durchführung des Gesetzes vom 18 . Juni 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 74,
wird Nachstehendes verordnet:

I . Jmmobiliargebüren.
8 I.

Bei Anwendung der Begünstigung nach dem schlussabsatze des H 1 des
Gesetzes ist die grundbücherliche Auszeichnung des voransgegangenen Erb¬
anfalles nicht erforderlich.

Der ebendort vorgesehene Zeitraum von zwei Jahren ist von dem Tage,
an welchem der voransgegangene Erbanfall staltgefunden hat , bis zu dem
Tage zu rechnen , an welchem der weitere Erbfall eintritt , beziehungsweise das
nachgefolgte Rechtsgeschäft unter Lebenden geschlossen wurde.

Ist der vorausgegangene Erbanfall nach den vor Wirksamkeit der kaiser¬
lichen Verordnung vom 16 . August 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 158 , das ist vor dem
6 . October 1899 , bestandenen Gebürenvorschriften behandelt worden , so ist
gleichwohl in die Gebür für die weitere Übertragung jener Betrag einzurechnen,
welcher von der voransgegangene » Übertragung nach den Bestimmungen der
bezogenen kaiserlichen Verordnung , beziehungsweise des Gesetzes vom 18 . Juni
1901 , vorzuschreiben gewesen wäre.

8 2.
Die nach H 2 des Gesetzes zur Erlangung der Begünstigungen unter

Zahl I erforderlichen Bedingungen , wonach d,e übertragene unbewegliche
Sache ein vom Eigenthümer ganz oder theilweise benütztes ( bewohntes ) Ge¬
bäude oder eine der Landwirtschaft gewidmete , vom Eigenthümer beziehungs¬
weise dessen Familie selbst, mit oder ohne Beihilfe von Dienstboten oder Tag¬
löhnern bearbeitete Liegenschaft sein muss , beziehen sich auf den bisherigen
Eigenthümer der unbeweglichen Sache und sind somit als erfüllt anzusehen,
wenn der Übergeber beziehungsweise Erblasser , die betreffende unbewegliche Sache
bis zum Tage des Vertragsabschlusses , beziehungsweise bis zum Tage des Erh-
anfalles in der angegebenen Weise bewohnt , benützt oder bearbeitet hat.

Die im vorstehenden Absätze aufgestellten Bedingungen werden hinsichtlich
des Übergebers beziehungsweise Erblassers auch zur „ Erlangung der Be¬
günstigungen nach Z 2 , Z . 2 des Gesetzes erfordert , überdies aber ist zur
Anwendung dieser Begünstigungen noch erforderlich , dass auch der Übernehmer
beziehungsweise Erbe oder Vermächtnisnehmer die betreffende unbewegliche
Sache auf die oben gedachte Art bewohnt , benützt oder bearbeitet.

Wo dies im Zeitpunkte der Gebürenbemessnng nicht der Fall ist, ist nach
umsichtiger Erwägung aller Umstände , insbesondere der Standes - und Berufs-
Verhältnisse des Erwerbers , zu beurtheilen , ob sei» Wille auf eine solche
dauernde Bewohnung , Benützung oder Bearbeitung gerichtet ist.
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8 3.

Unter dem Ausdrucke „ ganz oder theilweise benütztes Gebäude " im Z 2
des Gesetzes ist in der Regel eine dauernde , wenn auch nur theilweise Be¬
nützung (Bewohnung ) zu verstehen.

Die Begünstigungen des 8 2 des Gesetzes können sonach in den Fällen
nicht zugestanden werden , in welchen der Eigentümer das Gebäude , welches
Gegenstand der Übertragung ist, aus Persönlichen Gründen , wie zum Beispiel
bei Villen , nur vorübergehend oder zeitweilig bewohnt oder benützt.

Dagegen ist bei Übertragungen von Gebäuden , welche aus wirtschaftlichen
Gründen nur zeitweilig bewohnt oder benützt werden , wie znm Beispiel bei
Sennhütten , Berghütten , Presshäusern , die Anwendung der Begünstigungen
des 8 2 des Gesetzes nicht ausgeschlossen.

8 4.

Durch den Umstand , dass die übertragene unbewegliche Sache nur Wege»
einer darauf geführten Execntion , wegen Minderjährigkeit , Curatel oder anderer
zwingender Verhältnisse (zum Beispiel Militärdienste , Krankheit u . s . w .) vor¬
übergehend in der im ß 2 des Gesetzes bezeichnten Art nicht bewohnt , benützt
oder bearbeitet werden kann , wird die Anwendung der Begünstigungen des
gedachten 8 2 nicht ausgeschlossen.

8 5.
Bestehen Zweifel über das Vorhandensein der im Z 2 des Gesetzes fest¬

gesetzten Bedingungen , so hat das zur Gebürenbemefsung zuständige Amt —
unbeschadet der Verpflichtung der Partei , die Umstände , welche dir Gebüren-
befreiung oder das geringere Ausmaß der Gebür begründen , nachzuweisen —
in der Regel die Äußerung des Vorstehers der Gemeinde , in welcher die be¬
treffende unbewegliche Sache liegt , über die thalsächlichen , für die Gewährung
der Begünstigungen maßgebenden Umstände einznholen.

Wird von dem Vorsteher der Gemeinde das verlangte Gutachten nicht
erstattet , oder ergeben sich gegen dieses Gutachten Bedenken , oder findet das
Amt aus besonderen Gründen für angezeigt , von der Einholung einer gemeinde-
ämtlichen Äußerung Abstand zu nehmen , so können jene thatsächlichen Umstände
in anderer Weise ermittelt werden , zum Beispiel durch Einvernahme von
Vertrauensmännern , oder indem andere vertrauenswürdige Körperschaften , zum
Beispiel Bezirksvertretungen , landwirtschaftliche Bezirksvereine u . dgl . oder die
politischen Behörden zur Äußerung veranlasst werden.

8 6.
Zur Vermeidung von Härten , welche dadurch entstehen können , dass eine

nach den 88 1 und 2 des Gesetzes für den Percenlsatz der Gebür maßgebende
Wertstufe nur um einen geringfügigen Betrag überschritten wurde , wird
verordnet:

Die in den 88 1 und 2 des Gesetzes angeordneten Gebiiren sind in der
Weise zu bemessen , dass von dem einem höheren Percenlsatze zugewiesenen
Werte der unbeweglichen Sache nach Abzug der Gebür kein geringerer Betrag
sich ergeben darf , als von dem höchsten Wertbetrage der nächstniedrigeren
Stufe nach Abzug der nach der letzteren entfallenden Gebür erübrigen würde.

Beträgt also znm Beispiel in dem Falle einer Übertragung nach 8 1,
Z . 2 des Gesetzes der Wert 20 .040 L , so würde die diesem Werte entsprechende
zweipercentigc Gebür 400 L d0 k ansmachen . Es soll jedoch von dem dem
Höheren Satze von zwei Percent zugewiesenen Werte nach Abzug der Gebür
kein geringerer Betrag sich ergeben , als von dem höchsten Wertbetrage der
nächst niedrigeren Stufe , das ist von 20 .000 L , » ach Abzug der nach der letzteren
entfallenden Gebür zu anderthalb Percent per 300 L erübrigen würde . Es
ist daher die Gebür nur mit der Differenz zwischen diesem Restbeträge per
19 .700 H iin Gegenhalte zu dem Werte per 20 .040 I( , das ist mit 340 L
statt mit 400 Ic 80 lr zu bemessen.

8 7.
Bei der Abtretung eines Haus - oder Grundbesitzes im Sinne des

Schlussabsatzes des 8 2 des Gesetzes ist der Wert der zu Gunsten des Über¬
gebers , der zu Gunsten des Ehegatten des übergebenden Elterntheiles und der
zu Gunsten beider Elterntheile zur ungetheilten Hand bedungenen Vorbehalte
auf Lebenszeit mit dem Fünffachen der jährlichen Leistung zu veranschlagen.

Vorbehalte z» Gunsten von Geschwistern des Übernehmers sind, im
Falle dieselben für die Lebenszeit einer einzelnen Person oder mehrerer
Personen zur ungetheilten Hand bedungen werden , mit dem Fünffachen der
jährlichen Leistung ; sofern sie aber für mehrere Personen auf die Lebenszeit
jeder einzelnen bedungen werden , mit dem Fünffachen der auf jede Person
entfallenden Leistung zu bewerten.

In Ansehung der Wertveranschlagung von zu Gunsten anderer Personen,
zum Beispiel von Geschwisterkindern u . s. w . bedungenen Vorbehalten bewendet
cs bei den Bestimmungen des § 16 des Gesetzes vom 9 . Februar 1850,
R .-G .-Bl . Nr . 50.

Die Begünstigungen des Schlnssabsatzes des 8 2 des Gesetzes sind von
dem Werte der übertragenen unbeweglichen Sache unabhängig.

8 8-
Gesuche um Zuerkennung der Begünstigungen des 8 3 des Gesetzes sind

längstens binnen 30 Tagen nach Abschluss des betreffenden Rechtsgeschäftes
unter Anschluss der erforderlichen Nachweise in Urschrift oder in beglaubigter
Abschrift bei der leitenden Finanzbehörde erster Instanz (Finanzbezirks -Direction,
Gebürenbemeffungsamt , Centraltaxamt in Wien ) unmittelbar oder im Wege
des Steueramtes (der Finanz , und gerichtlichen Depositencassa ) des Bezirkes,
in welchem die übertragene Realität gelegen ist, einznbringen.

Bilden den Gegenstand der Übertragung Realitäten , welche in verschiedenen
Bezirken gelegen sind , so ist das Gesuch um die Begünstigung bei dem Amte,

an welches die Anzeige behufs Gebürenbemefsung zu erstatten ist, oder bei der
diesem Amte Vorgesetzten Finanzbehörde einznbringen.

Das Gesuch um Zuerkennung der Begünstigung kann auch mit der
Anzeige des Rechtsgeschäftes zur Gebürenbemefsung vereinigt werden.

8 S.
Gesuche um die Begünstigungen des 8 3 des Gesetzes sind zu belegen:
1 . mit einem Auszuge aus dem öffentlichen Buche , in welchem die

zuletzt vorhergegangene Übertragung der Bauarea eingetragen ist , wenn aber
eine solche Eintragung nicht stattgefunden hat , mit der Urkunde über die zuletzt
vorhergegangene Übertragung (Kaufvertrag , Einantwortungsurkunde u . dgl .)
oder mit dem Zahlungsaufträge über die stattgehabte Gebürenbemefsung von
dieser Übertragung;

2 . mit der die zeitliche Steuerbefreiung für den Neu - oder Umbau
(8 3 des Gesetzes ) gewährenden Entscheidung der Steuerbehörde;

3 . mit einem Zeugnisse jenes Organes , welches nach den bestehenden
Vorschriften zur Ertheilung des Bauconsenses competeut ist, Uber den Zeitpunkt
der Vollendung des Banobjectes , für welches die Steuerfreiheit beansprucht
und gewährt wurde;

4 . mit dem Bewohnungs - oder Benlltzungsconseuse.
Stehen die vorbezeichneten Belege innerhalb der im 8 8 dieser Ver¬

ordnung erwähnten Frist von 30 Tagen nicht zur Verfügung , so ist das Gesuch
vorläufig ohne diese Belege einzubringen.

8 10.
Bei Anwendung der Begünstigung des 8 3 des Gesetzes ist die grund¬

bücherliche Durchführung der zuletzt vorhergegangenen Übertragung der be¬
treffenden Bauarea nicht erforderlich.

Die ebendort vorgesehenen Zeiträume von vier und sechs Jahren sind
nach dem Kalender von dem Abläufe des Tages , an welchem der die letzt-
vorhergegangene Übertragung der betreffenden Bauarea begründende Rechtstitel
zu bestehen angefangen hat , bis einschließlich zu dem Tage zu rechnen , an
welchem das nachgefolgte Rechtsgeschäft geschloffen wird.

8 i >.
Die Gesuche um die Begünstigung nach 8 3 des Gesetzes sind gemäß

T . P . 44 q des Gesetzes vom 13 . December 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 89,
stempelfrei.

Die diesen Gesuchen anzuschließenden Behelfe sind nach 8 11 des Gesetzes
vom 9 . Februar 1850 , R .-G .-Bl . Nr . 50 , vom Beilagenstempel befreit.

8 IS.
Die Entscheidung über Gesuche um die Begünstigungen des 8 3 des

Gesetzes steht den Finanzbehörden erster Instanz zu.
Auf Recnrse gegen solche Entscheidungen finden die Bestimmungen des

8 78 des Gesetzes vom 9. Februar 1850 und des Gesetzes vom 19 . März 1876,
R .- G .-Bl . Nr . 28 , Anwendung.

8 13.
Zwei oder mehrere Personen , welche ungetheilt eine Sache erwerben,

sind nach Absatz 6 , Iit . i> der Voreriunerungen zum Tarife des Gesetzes vom
9 . Februar 1850 , R .-G .-Bl . Nr . 50 , als eine Person zn betrachten . Für die
Anwendung der Percentsätze der 88 1 und 2, dann der Befreiung nach 8 2,
Z . 1, Iit . a. des Gesetzes ist daher bei derlei Erwerbungen zur ungetheilten
Hand nicht der Wert der betreffenden ideellen Antheile , sondern der von diesen
mehreren Personen gemeinschaftlich erworbenen unbeweglichen Sache aus¬
schlaggebend.

Bei Übertragungen mehrerer unbeweglicher Sachen an mehrere Personen
dnrch ein und dasselbe Rechtsgeschäft (Erbgang ), wobei jede dieser Personen
das volle Eigenthnm einer oder mehrerer der übertragenen Sachen erwirbt,
ist dagegen für die Gedürenbefreiung , beziehungsweise für die Bestimmung des
Percentsatzes der Gebür diejenige Wertziffer maßgebend , welche den von jeder
einzelnen Person erworbenen unbeweglichen Sachen entspricht.

8 14.
Bilden nnabgesonderte Thüle (ideelle Theile , 8 361 a . b. G . B .) einer

Liegenschaft den Gegenstand der Übertragung , so ist der Wert der übertragenen
unabgesonderten Theile , und nicht jener der ganzen Liegenschaft maßgebend,
das ist : die von der Übertragung nicht getroffenen ideellen Antheile bleiben
bei der Bestimmung des Percentsatzes nach den 88 1 und 2 oder der An¬
wendung der Befreiung nach 8 2 , Z . 1, Iit . a. des Gesetzes außer Betracht.

8 15.
Wird bei der Einantwortung einer zn einem Nachlasse gehörigen , gesetzlich

untheilbaren Liegenschaft (in Tirol ) die nachträgliche Übernahme des Gutes
durch einen der Erben Vorbehalten , so ist diese nachträgliche Übernahme in
Absicht auf die Anwendung des 8 7 des Gesetzes einer vor der Einantwortung
erfolgten gleich zu achten und znm Zwecke der Gebürenbemefsung ein neues
Rechtsgeschäft nicht anzunehmen.

8 16.
Die Bestimmung des 8 9 des Gesetzes schließt die Anordnung in sich,

dass bei unbeweglichem Nachlassvermögen ohne Unterschied des Wertes und
ohne Rücksicht darauf , ob eine Jmmobiliargebür zu entrichten ist, oder ob eine
solche nach 8 2 , Z . 1 , Iit . a des Gesetzes entfällt , sowie ohne Rücksicht auf den
Zeitpunkt des Erbanfalles die Finanzbehörde ausschließlich zur Gebüren-
bemesiung berufen ist, und dass hier die Entrichtung der Gebür mittels
Stempelmarken ausnahmslos entfällt.

Dies gilt auch dann , wenn sich im Nachlasse auch bewegliche Sachen
befinden.
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Bei Übertragungen von todeswegen in den Fällen des Z 2 , Z . 1, lil . a
des Gesetzes kann die Vorlage der Nachlassnachweisung (Z 46 Gebürengesetz)
unterbleiben , insofern der Wert der unbeweglichen Sachen 1000 L nicht über¬
steigt und zugleich das ganze reine Vermögen , welches übertragen wird , mit
Hinzurechnung der dem Gerichte bekannt gewordenen , in den 88 13 , 14 und 15
des Gesetzes erwähnten Veimögensbestandtheile , diesen Wert von 1000 X nicht
übersteigt . An Stelle der Nachlassnachweisung hat das Abhandlungsgericht dem
zur Gebürenvorschreibnng bestimmten Amte mit Beziehung auf Z 2 , Z . 1, lib . rr
des Gesetzes das Nachlassinventar oder das eidesstättige Vermögensbekenntnis
in Urschrift oder beglaubigter Abschrift , sowie die zum Nachweise der Abzugs-
Posten (Z 57 Gebürengesetz ) beigebrachten Belege zu übermitteln und die Nachlass¬
zuweisung bekanntzugeben . Erfolgt die Mittheilung gerichtlicher Acten in
Urschrift , so hat das Amt diese Acten nach Entnahme der für seine Amts¬
handlung maßgebenden Daten der» Gerichte ohne Verzug zurückzustellen.

Die im Sinne des ersten Absatzes des 8 9 des Gesetzes der Finanz-
behörde Ankommende ausschließliche Zuständigkeit zur Feststellung derBemessuugs-
grundlagen bleibt auch in den Fällen des vorstehenden Absatzes unberührt.

In allen übrigen Fällen sind die bestehenden Vorschriften Uber die Er¬
stattung der Nachlassnachweisung unter Bedachtnahme auf Z 18 des Gesetzes
zu beobachten.

8 17.
Rechtsgeschäfte , deren Freilassung von der Jinmobiliargebür im Sinne

des ß 2 , Z . 1, lit . n des Gesetzes angesprochen wird , sind gleichwohl behufs
Anerkennung dieses Anspruches dem zur GebUrenbemessung bestimmten Amte
anzuzeigen.

s 18.
Die Gebürenbesreiung nach Tarifpost 106 , ö I des Gebürengesetzes vom

9 . Februar 1850 , R .-G .-Bl . Nr . 50 , wird durch die Bestimmungen des Gesetzes
vom 18 . Juni 1901 nicht berührt und bleibt sowohl hinsichtlich des bewegliche »,
als auch hinsichtlich des unbeweglichen Nachlassvermögens aufrecht.

8 19.
Nach H 10 des Gesetzes finden die allgemeinen Vorschriften der Gesetze

über die Stempel - und unmittelbaren Gebllren auch auf die in den HZ 1 bis 9
des Gesetzes bezeichnet « ! Übertragungen insoweit Anwendung , als nicht dieses
Gesetz ausdrücklich von jenen allgemeinen Bestimmungen Abweichendes festsetzt.

Es sind daher in Ansehung dieser Übertragungen insbesondere zu be¬
obachten:

die Vorschriften Uber die Ermittlung des Wertes unbeweglicher Sachen
(88 50 ff. des Gesetzes vom 9. Februar 1850 , N -G .-Bl . Nr . 50 , Artikel III
des Gesetzes vom 7 . Juni 1881 , R .-G .-Bl . Nr . 49 , Verordnung vom
25 . Jänner 1884 , R .-G .-Bl . Nr . 18 , Verordnung vom 23 . Decembee l897,
R .-G .-Bl . Nr . 301 , und H 13 des Gesetzes vom 9. Februar 1882 , R .-G .-Bl.
Nr . 17 ) ;

die kaiserliche Verordnung vom 19 . März 1853 , R .-G .-Bl . Nr . 53 , jedoch
mit Ausschluss des Z 2, Punkt 5 , dann der Z8 3 , 4 und 5.

8 20.
Die Vorschriften über die festen Slempelgebüren zu den Urkunden über

Rechtsgeschäfte , womit das Eigenthum unbeweglicher Sachen übertragen wird,
kommen auch bei den in den §8 1 bis 5 und 7 bis 9 des Gesetzes bezeichueten
Übertragungen zur Anwendung.

II . Sicherung der Gebüren von Nachlässen.

8 21.
Insoweit nach den §8 9 und 10 des Gesetzes vom 13 . December 1862,

R .-G .-Bl . Nr . 89 , die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebllren in einem
späteren Zeitpunkte als dem des Erbaufalles einzutreten hat , beginnt der Laus
der im 8 11 des Gesetzes bestimmten Zinsen nicht vor jenem späteren Zeit¬
punkte.

8 22.
Wird in einem Falle , wo nach 8 11 des Gesetzes Zinsen im Ausmaße

von jährlich vier Percent bis zum Zeitpunkte der Fälligkeit der Gebür zn
entrichten sind , die Zahlung der Gebür über diesen Zeitpunkt hinaus verzögert,
so sind von da an die gesetzlichen Verzugszinsen im Ausmaße von fünf Percent
jährlich nach Maßgabe der Verordnung des Finanzministeriums vom 6. April
1856 , R .-G .- Bl . Nr . 50 , beziehungsweise des Gesetzes vom 23 . Jänner 1892,
R .-G .-Bl . Nr . 26 , zu entrichten.

8 23.
Die Bestimmung des zweiten Absatzes des 8 11 des Gesetzes , dass in

Fällen , wo nach Erstattung der Nachlassnachweisung ein vorher nicht bekanntes
Berlasseuschaftsvermögen ansgefunden wird , die im ersten Absätze des ange¬
führten Paragraphen bestimmte zwölfmouatliche Frist vom Tage der erlangten
Kenntnis zu laufen beginnt , ist auch in jenen Fällen eines nachträglich hervor¬
gekommenen Verlassenschaftsvermögens anzuwenden , wo vorher eine Nachlass-
»achweisung , fei es , weil wegen Abganges eines Vermögens keine Verlassen¬
schaftsabhandlung stattgefunden hat , sei es aus einem anderen Grunde , nicht
erstattet wurde.

8 24.
Mit Rücksicht auf 8 11 des Gesetzes hat das Abhandlungsgericht den

Tag , au welchem die Nachlassnachweisung bei ihm überreicht wird (8 16 des
Gebürengesetzes vom 9. Februar 1850 , R .-G .-Bl . Nr . 50 ) auf der Nachlass¬
nachweisung genau ersichtlich zu machen , insofern letztere nicht schon als selb¬
ständige Eingabe mit dem Eingangsvermerk bezeichnet oder unter Mitwirkung
des Abhandlungsgerichtes zustande gekommen und mit dem Datum der Auf¬
nahme versehen ist.

8 25.
Will ein Gebürenpflichtiger sich im «sinne des Schlussabsatzes des 811

des Gesetzes durch vorläufigen Erlag auf Rechnung einer auszumiltelnden
Nachlassgebür von der Verbindlichkeit zur Entrichtung der im ersten Absätze
dieses Paragraphen angeordneten Zinsen befreien , so ist ein solcher Erlag bei
der zuständigen Cassa mittels eines doppelt anszufertigenden Erlagscheines
nach folgendem Muster zu bewirken:

„Auf Grund des Schlussabsatzes des 8 11 des Gesetzes vom 18 . Juni

1901 , R .-G .-Bl . Nr . 74 , erlegt - ^ - Endesgeferiigte auf Rechnung der aus-

zumittelnden Gebür vo » dem Nachlasse nach am.

verstorbenen . . . . . .. .

in . . . . den Betrag . li . ü,

sage . . . Kronen . Heller.
.ain . . .

Ju Ansehung der Stellung des Antrages auf Abnahme des Offen-
barnngseides durch das Gericht (8 12 des Gesetzes) wird verordnet:

Die Finanzbehörde , welche in einem speciellen Falle gegen die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Ausweisung eines Nachlassvermögeus Bedenken hegt,
hat , wenn sich der Fall zur Einleitung des Gesällsstrafverfahrcns nicht eignet,
alle Umstände , welche für eine solche Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit sprechen,
einer eingehenden gewissenhaften Prüfung zu unterziehen und , nur wenn sich
diese Umstände als stichhältig erweisen , wegen Einholung der Ermächtigung
des Fiuanzministers zur Stellung des Antrages auf Eidesabnahme unter aus¬
führlicher Darlegung des Falles an die Vorgesetzte Finanz -Landesbehörde zu
berichten.

Die Fiuanz -Landcsbehörde hat , wenn sie nach sorgfältiger Prüfung der
Sachlage dem Anträge der Unterbehörde beizutreteu findet , denselben mit
einem entsprechend motivierten Berichte dem Fiuanzminister vorzulege » .

Erachtet eine Finanz -Landesbehörde ans Anlass eines ihr vorliegenden
Necurses oder sonst bei Ausübung ihres Aufsichtsrechtes den Fall einer Eides¬
abnahme nach 8 12 des Gesetzes für gegeben , so hat sie ihrerseits die vor¬
stehenden Anordnungen sinngemäß zn beobachten.

8 27.

Das Abhandlungsgericht hat bei der ihm nach 8 12 , Absatz 4 des Gesetzes
obliegenden Feststellung des Eidessatzes des Ofsenbarungscides darauf bedacht
zn sein , dass der Eidessatz nach der Lage des Falles die Vermöge,isbestand-
tbeile oder Gattungen oder Gruppen von Vermögensbestandtheilen oder die
einzelnen Gegenstände , deren unrichtige oder unvollständige Ausweisung ver-
muthet wird , mit genügender Klarheit umfasse , und dass darin die Vermögens-
nachweisung , um deren Unrichtigkeit oder Ünvollständigkeit es sich handelt,
eventuell auch die nach 8 18 des Gesetzes erstattete besondere Anzeige sammt
allsälligen Nachträgen (Richtigstellungen ) in geeigneter Weise berufen werde.

Die Eidesformel wird beispielsweise zu lauten haben:
„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden einen reinen

Eid , dass ich in Ansehung des Vermögens des am . verstorbenen
N . N ., worüber ich (persönlich , durch meinen Vertreter ) die Nachweisung am
.nebst Nachtrag (Richtigstellung ) vom.

erstattet habe , von Wertpapieren (ausstehenden Forderungen , Pretiosen , Bar¬
schaft u . s. w .) wissentlich nichts verschwiegen habe.

So wahr mir Gott helfe !"
8 28.

Zur Stellung des Antrages auf gerichtliche Beweisaufnahme gemäß 8 16
des Gesetzes sind die leitenden Finanzbehörden erster Instanz (Finanzbezirks-
Direction , Gebürenbemessungsamt , Centraltaxamt in Wien ) berufen.

Hinsichtlich des Verfahrens bei der Beweisaufnahme , insbesondere auch
hinsichtlich der Fälle der Unzulässigkeit der eidlichen Vernehmung und hin¬
sichtlich der Zeugengebüren finden die einschlägigen Bestimmungen der Civil-
processordnung sinngemäße Anwendung.

Die Würdigung der Ergebnisse der Beweisaufnahme steht der Finanz¬
behörde zu, welche dabei an keine bestimmten Beweisregeln gebunden ist.

Die Finanzbehörde hat daher unter sorgfältiger Benicksichtigung der
Ergebnisse der gesammten Verhandlung und Beweisführung zn beurtheilen,
ob eine Thatsache für wahr oder für glaubhaft zn halten sei oder nicht.

Sie hat insbesondere in gleicher Weise zn entscheiden , welchen Einfluss
es auf die Beurtheilnng des Falles hat , wenn eine Partei die Beantwortung
von Fragen verweigert , welche bei der gerichtlichen Einvernehmung an sie
gestellt werden.

Die Umstände und Erwägungen , welche für die Überzeugung der Finanz¬
behörde maßgebeud waren , sind in der Begründung der Entscheidung an¬
zugeben.

III . Übergangs - und Schlussbestimmungen.

8 29.
Die kaiserliche Verordnung vom 16. August 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 158,

und die hiezu erlassene Durchführung vom 2 . September 1899 , R .-G .-Bl.
Nr . 171 , treten mit dem Tage der Kundmachung des Gesetzes vom 18 . Juni
1901 , R .-G .-Bl . Nr . 74 , außer Kraft , sind jedoch auf die vor diesem Tage
vorgefalleneu Vermögensübertragungen anzuwenden.
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Ausnahmen hievon treten in folgenden Richtungen ein:
1 . In Bezug auf den Offenbarungseid (Z 11 der kaiserlichen Verord¬

nung ) finden in alle » Fällen die Bestimmungen des Z 12 des G -setzes nnd
der 8Z 26 und 27 der gegenwärtigen Verordnung Anwendung.

2 . Sofern es sich um die im ß 14 der kaiserlichen Verordnung vor¬
gesehene Glaubhaftmachung handelt , sind die Bestimmungen des Z 16 des
Gesetzes und des § 28 der gegenwärtigen Verordnungen anwendbar.

8 30.
Die Begünstigungen des Z 9 des Gesetzes finden unter de» ebendort

vorgesehenen Bedingungen ans die Übertragungen von Gebäuden Anwendung,
welche auf Grund von Rechtsgeschäften staltfinden , die nach Beginn der Wirk¬
samleit des Gesetzes abgeschlossen werden.

Früher abgeschlossene Rechtsgeschäfte unterliegen lediglich den zur Zeit
des Abschlusses geltenden Bestimmungen.

8 31.
Wenn in Ansehung eines Nachlasses , bei dem der Erbanfall vor dem

Zeitpunkte des Beginnes der Wirksamkeit des Gesetzes eingetreten ist, in diesem !
Zeitpunkte der Lauf der im Z 10 der kaiserlichen Verordnung vom 16 . August
1899 angeordnete » Zinsen noch nicht begonnen halte , so sind die 4percentigen
Zinsen nach H 1l des Gesetzes erst vom Abläufe der Frist von zwölf Monaten >
vom Tage des Erbanfalles , beziehungsweise von dem im zweiten Absätze im
Z II des Gesetzes erwähnten späteren Zeitpunkte an zu berechnen , und zwar
bis zu dem Zeitpunkte der Fälligkeit der Gebür-

Hatte dagegen der Lauf der im Z 10 der kaiserlichen Verordnung er¬
wähnten Zinsen zur Zeit des Beginnes der Wirksamkeit des Gesetzes zwar
schon begonnen , war jedoch in eben diesem Zeitpunkte die im ersten Absätze
des Z 11 des Gesetzes bestimmte Frist von zwölf Monaten noch nicht ab-
gelaufen , so wird mit diesem Zeitpunkte der Lauf der bis dahin mit 5 Percent
zu berechnende » Zinsen unterbrochen . Vom Ablaufe des gedachten Zeitraumes
von zwölf Monaten an sind sodann die im Z 11 des Gesetzes vorgesehenen
4percentigen Zinsen bis zum Zeitpunkte der Fälligkeit der Gebür zu berechnen.

Wenn endlich im Zeitpunkte des Beginnes der Wirksamkeit des Gesetzes
der Lauf der im Z 10 der kaiserlichen Verordnung angeordneten Zinsen bereits
begonnen hatte und auch der im ersten Absatz des Z 11 des Gesetzes bestimmte
Zeitraum von zwölf Monaten bereits abgelaufen war , so sind von dem er¬
wähnten Zeitpunkte an die Zinsen gemäß H II des Gesetzes statt mit 5 Percent
nur mit 4 Percent zu berechnen , nnd zwar bis zu dem Zeitpunkte der Fällig¬
keit der Gebür . (Z 60 des Gesetzes vom 9 . Februar 1850 .)

8 32.
Im Hinblicke aus die im Z 72 des Gesetzes vom 9. Februar 1850

statuierte sächliche Haftung wird de» Behörden nnd Ämter », welche für die
zwangsweise Einbringung der Gebüren Sorge zu tragen haben , aufgetrag n,
wenn Gebüren für Übertragungen unbeweglicher Sachen (einschließlich der
etwaigen auf den Wert der übertragenen unbeweglichen Sachen verhältnismäßig
entfallenden 1-, 4 - oder 8percentigen Bereichernngsgebür ) innerhalb der
30tägigen Zahlungsfrist nicht entrichtet werden , nach Ablauf dieser Frist un¬
gesäumt nnd ohne Ausnahmedie bücherliche Sicherstellung sammt Nebcn-
gebüren zu veranlassen.

8 33.
Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Gesetze vom 18 Juni 1901,

R .- G .- Bl . Nr . 74 , in Kraft.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte nnd im Landes¬
gesetzblatte für Österreich nnter der Enns im Jahre

1001 pnblicierten Gesetze und Verordnungen.
Reichsgesehblatt.

Nr . 07 . Verordnung des Finanzministeriums vom
13 . Juni 1901 wegen Abänderung einiger Bestimmungen über die

abgabefreie Verwendung von Brantwein und Zucker zur Herstellung von
Liqueur für die Ausfuhr über die Zoll -Linie.

Nr . 08 . Verordnung des Finanzministeriums vom
18 . Mai l90I , betreffend das Übereinkommen zwischen der k. k. öster¬
reichischen und der fürstlich Liechlenstein ' schen Regierung zum Zwecke der Ver¬
meidung von Doppelbesteuerungen.

Nr . OS. Kundmachung des Eisenbahuministeriums
vom 5 . Juni 190 I , betreffend die Abänderung einiger Bestimmung?»
der Allerhöchsten Concessionsurkunde vom 28 . Juli 1886 , R .-G .-Bl . Nr . 136,
für die Localbahn Linz-Ürfahr nach Aigen (Mühlkreisbahn ) .

Nr . 7V . Kundmachung des Eiseubahnmiuisteriums
vom 5 . Juni 1901 , betreffend die Erstreckung der Baufrist für die
Localbahn Teltsch —Zlabings.

Nr . 7t . Verordnung des Finanzministeriums vom
8 . Juni 1901 , betreffend die Festsetzung der Taxen für die Ausfertigung
von Bieranalhsencertificaten anlässlich der Bier -Ein - nnd Ausfuhr.

Nr . 72 . Verordnung des Finanzministeriums vom
18 . Juni 1901 , mit welcher der in der Verordnung vom II . Februar
1900 , R .-G . -Bl . Nr . 25 , festgesetzte Termin zur Einlösung der Kupfer¬
scheidemünzen zu 1 nnd Hz kr. ö. W . zum halben Nennwerte bis auf weiteres
verlängert wird.

Nr . 75 Kundmachung des Handelsministeriums
vom 10 . Juni 1901 , betreffend die neuerliche Zulassung der Elek-
tricitätszählertype XX , weiters die definitive Zulassung der Elektricitätszähler-
type X1 .IV und die provisorische Zulassung der Elektricitätszählerthpe XIV
zur aichamtlichen Beglaubigung.

Nr . 74 . Gesetz vom 18. Juni 1901 , betreffend Gebüren
von Vermögensüberlragungen . *)

Nr . 75 . Verordnung der Minister der Finanzen
und der Justiz vom 21 . Juni 1901 zur Durchführung des
Gesetzes vom 18 . Juni 1901 , R .-G .-Bl Nr . 74 , betreffend Gebüren von
Bermögensübertragnngen . - )

Nr . 70 . Kundmachungdes Eisenbahnministeriums
vom 5 . Juni 1901,  betreffend die Fristerstreckung für die Betriebs-
eröffnnng mehrerer Linien des Netzes von Kleinbahnlinien im Gebiete der
königlichen Hauptstadt Prag und der angrenzenden Gemeinden.

Nr . 77 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 13 . Juni 1901 , betreffend eine rücksichtlich der Concessionäre
der Localbahn Tirschnitz — Wildstein — Schöubach eingetretene Änderung.

Nr . 78 . Gesetz vom 23 . Juni 1901 , betreffend die
Forterhebnng der Steuern und Abgaben , sowie die Bestreitung des Staats-
anfwandes in der Zeit vom 1 . Juli bis Ende December 1901.

Nr . 70 . Allerhöchstes Handschreiben vom 22 . Juni
1901,  betreffend das Verhältnis , in welchem die im Reichsrathe vertretenen
Königreiche »nd Länder in der Zeit vom 1. Juli 1901 bis 30 . Juni 1902
zu den Kosten der gemeinsamen AiigelegenheUen beizntragen haben.

Nr . 80 . Gesetz vom 26. Juni 1901 , womit Be¬
stimmungen der Rentensteuer abgeändert werden.

Nr . 81 . Gesetz vom 27 . Juni 1901 , womit be-
zUglich der beim Kohlenbergbaue in der Grube beschäftigten Arbeiter das
Gesetz vom 21 . Juni 1884 , R . G .-Bl . Nr . 115 , über die Beschäftigung von
jugendlichen Arbeitern und Frauenspersonen , dann über die tägliche Arbeits¬
dauer und die Sonntagsruhe beim Bergbane abgcändert wird.

Nr . 82 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 18 . Juni 1901 , betreffend die Ermächtigung des k. k. Haupt¬
zollamtes I . Classe in Aussig zur zollfreien Behandlung von Übersiedlungs¬
effecten.

L. Landesgesktzblatt.

Nr . 25 . Verordnung der k k. n.-ö. Finanz Landes-
Diiection vom 22 . Juni 1901 . Z . 35890 , betreffend die
Zulassung von Straßen zum Transporte anmeldnngspflichtigerBier -, Mineralöl -,
Zucker - und Brantweinsendungen , welche im Verkehre zwischen den im Reichs¬
rathe vertretenen Königreichen nnd Ländern »nd den Ländern der ungarischen
Krone Vorkommen.

Nr . 20 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 29 . Juni
1901 . Z . 53703,  betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe » im all¬
gemeinen öffentlichen Krankenhause in Ober -Hollabrunn und die Einführung
von drei Vervflegsclassen in diesem Krankenhause.

Nr . 27 . Kundmachung der k. k. n. - ö. Finanz-
Landes -Direction vom 2 . Juli 1901 , Z . 44716 , be¬
treffend die Termine zur Einzahlung der direkten Steuern im III . Quartale 1901.

Nr . 28 . Gesetz vom 28 . Juni 1901 , wirksam für das
Erzherzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Entwässerung ver¬
sumpfter Grundstücke in Wenjapons (Gerichtsbezirk Raabs ).

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Inhalt:
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1. Befähigungsnachweis für das Gewerbe des Damenfrifierens.
2 . Überwachung der Eisgewinnung und Eis -Erzeugung.
3 . Die Vorschreibung von Ban - und Kanzleitaxen fällt in den autonomen

Wirkungskreis der Gemeinde . Eventuelle Verpflichtung zur Zahlung
dieser Taxen im Falle eines Stornierungsgesnches.

4 . Entschädigung für Weinproben.
5 . Neufestsetzung des üblichen Taglohnes ( H 7 K.-V .- G .).
6 . Competenz zur Entscheidung über Commissionsaebürenansprüche der

k. k. Polizeiorgane.
7 . Desinfektion der Biehtransportwaggons.
8 . Verkehr der k. und k. Consnlarämter mit inländischen Behörden.
9 . Sanitätspolizeiliche Vorschriften zur Verhütung von Jnfeclione » an¬

lässlich fachtechnischer Untersuchungen rc.
10 . Amtlicher Ausdruck von Stempelwertzeichen ans unbeschriebenes Papier

oder Blankette.
11 . Stempelbehandlnng der den Sustentationsreversen der Einjährig -Frei-

Willigcn -Aspiranten beigesetzten behördlichen Bestätigungen.
12 . Zur Hintanhaltung der Verwechslung von Arzneimitteln.
13 . Stempelpflicht der Gesuche um Zusicherung der Aufnahme in den

Heimatsverband.
14 . Verwendung von Stoffabfällen und Hadernzeug zum Putzen von

Maschinenbestandtheilen.
15 . Regelung des Verkehres mit Schwerfuhrwerk in mehreren Straßen des

IV. GemeindebezirkeS.
16 . Zuziehung von Sachverständigen im Administrativverfahren Uber land¬

wirtschaftliche Agenden.
17 . Verpflegstaxen im allgemeinen öffentlichen Krankenhanse in Ober-

Hollabrunn und die Einführung von drei Verpflegsclaffcn in diesem
Krankenhanse.

18 . Regelung des Wagenverkehres auf dem erweiterten Kärnthner-
tbormarkte.

19 . Generalconsulat von Peru.
20 . Refnndierung von an französische Staatsangehörige verabfolgten Unter¬

stützungen.

21 . Verpflichtung des Erstehers einer Liegenschaft , die eingetragenen Real¬
lasten öffentlich rechtlicher Natur ohne Anrechnung auf das Meistbot
und ohne Rücksicht auf ihren buchmäßigen Rang zu übernehmen.

22 . Warnung vor dem Vladimir Svozil ' schen „ Animalin " .
23 . Führung der Register und Vormerkbücher bei der Einfuhr und Ver¬

wendung von Saccharin.
24 . Eisigsäure -Lösnngen.
25 . Die Verwendung von Hängegerüsten.
26 . Stempelfreiheit der in Angelegenheit der Krankenversichernng der

Arbeiter ausgestellten ärztlichen Zeugnisse.
27 . Anwendung der Bestimmungen des Hausierpatentes auf den Handel

mit Reibsand und Reibwascheln im Umherziehen.
28 . Neue Heilmethoden.
29 . Kirchen - und Pfarrhofbanten in Wien.
30 . Gewerbe -Jnspectorat.
31 . Legalisierung von Urkunden.
32 . Ablenkung des Viehtriebes im X. Bezirke aus der Neilreich - in die

Fernkorngaffe.
II . Normativbestimmungcn:

Gemeinderath:
33 . Zusätze zu den Bestimmungen über die freistehende Bauweise.

Magistrat:
84 . Erweiterung der Geschäfte der k. k. Taxamtscaffa.
35 . Die Wasseragenden der Wiener Stadtbahn rc.
36 . Lichteinfallsöfsnungen n . dgl.
37 . Unverzügliche Erledigung der anlässlich bevorstehender Meistbotver-

theilungen seitens der k. k. Finanzprocnratur gestellten Anfragen.
38 . Einzahlung der Zuständigkcitsiaxen.
39 . Sleuerämtliche Ausweise über die RUckstandsposten an der Grnnd-

und Hansclassensteuer.
LII . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen

Berwaltungsdienst:
40 . Abänderung der Organisierung der Handels - und Gewerbekammern.
Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte für Österreich unter der

Enns im Jahre 1901 publicierten Gesetze und Verord¬
nungen.

l . Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Befähigungsnachweis für das Gewerbe des Damen-
frisierens.

Erlass der k. k. n.-ö. Statthaltcrei vom 7. November 1900,
Z . 94463 (M .-Z . 121520 ex 1900/XVII ) :

Das k. k. Handelsministerium hat mit Erlass vom 17 . October 1900,
Z . 19720 . über das dortselbs ! überreichte Ansuchen des Clubs der Friseure
und Perückenmacher Wiens vom 12 . April 1897 um Regelung des Damen-
friseurgewerbes Nachstehendes zu eröffnen gefunden:

„Das gewerbsmäßige Frisieren von Damen muss als ein gemeiniglich
von Frauen betriebenes Gewerbe angesehen werden , für welches gemäß Z 14,
Schlnssabsatz der Gewerbeordnung die Art der Erbringung des Befähigungs¬
nachweises dcr freien Würdigung der Gewerbebehörde überlassen ist.

Es gebt nicht an , gegen diese gesetzliche Bestimmung den Gewerbe-
bchördc » ausdrücklich eine bestimmte Art der Erbringung des Befähigungs¬
nachweises für das Damenfriseurgewerbe vorzuschreiben , da hiedurch die diesen
Behörden gesetzlich gewährleistete freie Würdigung beseitigt würde.

Was die Erlheilung der Concessionen für die Errichtung von Damen-
frisier -Lehranstalten anbelangt , so muss daran festgehalten werden , dass ans
derartige Lehranstalten die kaiserliche Verordnung vom 27 . Juni 1850 , N .-G-
Bl . Nr . 309 , Anwendung zu finden hat , welche im Z 10 dcr Regierung
(Landesstelle ) das Recht cinräumt , wegen Mangels der in den ZA 2 und 3
gestellten Bedingungen die Eröffnung einer derartigen Lehranstalt zu unter¬
sagen ; falls kein Grund zur Untersagung vorhanden ist, so nimmt die Landes-
stclle die Eröffnung einfach zur Kenntnis.

Nachdem eine Norm , in welcher Weise der im Z 3 , Punkt 3 der citicrtcn
Verordnung vorgeschriebene Befähigungsnachweis z» erbringen ist, nicht besteht , ?

ist die Entscheidung darüber , ob in einem concreten Falle durch die vor¬
gelegten Zeugnisse dcr Befähigungsnachweis erbracht ist, dem freien Ermessen
der Landesstelle überlaffen.

Im Interesse geregelter Concurrenzverhältniffe im Friseurgewerbe könnte
schließlich dem Club der Friseure und Perückenmacher Wiens , beziehungsweise
dieser Fachgenossenschaft die eventuelle Errichtung eines offenen , sohin allgemein
zugänglichen Lehrcurses für Damenfrisieren anempfohlen werden , jedoch mären
die genannten Corporationen darauf aufmerksam zu machen , dass die Ab¬
solvierung eines solchen Lehrcurses , beziehungsweise die Ausstellung eines be¬
züglichen Lehrbriefes seitens derselben mit Rücksicht auf di - obigen Aus¬
führungen nicht als ausschließliches Kriterium für die Ectheilnng der in Rede
stehenden Concessionen betrachtet werden könnten.

2.
Überwachung der Eisgewinunng nud Eis -Erzeuguug.

Circular -Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 6 . Februar
1901 , Z . 7598 (M .-Z . 10932/VIII ) :

In Anbetracht der sanitären Gefahren , welche unter Umständen durch
den Genuss von unreinem Eis oder durch dessen Verwendung als Bei¬
mengung zu Getränken als Kühlmittel hervorgernfen werden können , hat das
k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 10 . Jänner 1901,
Z . 16039 er 1800 , mit Beziehung ans das in dem Fachblatte „ Das öster¬
reichische Sanitätswesen " vom 7. Juni 1900 . Nr . 23 , mitgetheilte Gutachten
des Obersten Sanikätsrathes aufmerksam gemacht , dass bei Gewinnung von
Eis aus öffentlichen Gewässern , sowie bei gewerbsmäßiger künstlicher Er¬
zeugung von Eis den politischen Behörden die gesetzliche Handhabe geboten
ist, die erforderliche Obsorge zur Hintanhaltung der Gewinnung und des
gewerbsmäßigen Vertriebes von gesundheitsschädlichem Speiseeis eintretcn
zu lassen.
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Das k. k. Ministerium des Innern hat weiters darauf hingewiesen,
dass es in den gedachten Fällen der politischen Behörde anheimgestellt ist,
durch entsprechende Erhebung an der Entnahmsstelle des zur Eisgewinnung
dienenden Wassers unter Intervention des Amtsarztes festzustellen , dass das¬
selbe weder in physikalischer Hinsicht grob verunreinigt , noch der Verun¬
reinigung durch Jnfectiousstofse oder sonstige gesundheitsschädliche Stoffe
ausgesetzt ist.

Schließlich wird darauf aufmerlsam gemacht , dass es den politischen
Behörden zukommt , im Falle deS Verdachtes einer derartigen Verunreinigung
eventuell die chemisch-bacteriologische Untersuchung des verdächtigen Wassers
zu veranlassen.

Hievon wird zufolge des eingangs bezogenen Ministerial -Erlaffes behufs
genauer Dauachachtung die Mitthcilung gemacht.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich , an die Stadtiäthe in Wiener -Neustadt und Waidhofen a , d. Mbs,
an den Wiener Magistrat , dann an alle magistratischen Bezirksämter und an
die k. k. Polizei -Dircction in Wien.

3 .
Die Vorschreibung von Bau und Kanzleitaxen fällt
in den autonomen Wirkungskreis der Gemeinde.
Eventnelle Verpflichtung zur Zahlung dieser Taxen

im Falle eines Storniernngsgesuches.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom

26 . Februar 1901 , Nr . 1484 (M .-Z . 40942/IX ) :
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k, k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-
Präsidenten Dr . Ritter v. Atter , in Gegenwart der Näthe des k. k. Ver-
waltungsgerichtshofes k. k. Senatspräsidenten Ritter v , Hennig , k. k. Hof-
räthe Dr . Zistler , Dr . Kleeberg und Truxa , dann des Schriftführers
k. k. Bezirks -Lommiffärs Freiherrn v . Weigelsperg , über die Beschwerde
deS Rudolf Freiherrn v. Doblhoff  in Wien , namens der Eigcnthümer der
Realität Einl .-Z . 22 in Weinhaus , gegen die Entscheidung des k. k. Mini¬
steriums des Innern vom 10 . Mai 1900 , Z . 14475 , und den Beschluss des
Wiener Stadtrathes vom 4 . Juli 1900 , Z . 7469 , betreffend die Verpflichtung
zur Zahlung von Baulinien - und Kanzlcitaxen , nach der am 26 . Februar 1901
durchgesührten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung
des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des k. k. Sections-
rathes v . Nagy,  in Vertretung des belangten k. k. Ministeriums des Innern
und jener des Dr . I . Brzobohaty,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien,
in Vertretung des belangten Wiener Stadtrathes , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgcwiesen . Ein Kostenersatz wird
nicht auferlegt.

Entscheid ungsgründe:
DaS magistratische Bezirksamt für den XVIII . Wiener Gemeindebezirk

hatte mit Bescheid vom 8 . Juni 1899 , Z , 4449 , dem von Rudolf Freiherrn
v . Doblhoff  nomine der EigenthUmer der Realität Eint -Z , 22 Weinhaus,
beim Wiener Magistrate überreichten Ansuchen um Stornierung des am
18 . März 1897 beim Wiener Magistrate cingebrachten Gesuches um Bekannt-
gäbe der Bauliuien für die bezeichnte Realität keine Folge gegeben und den
Genannten zur Zahlung der Baulinie » - und Kanzleitaxen zusammen im Be¬
trage von 200 fl . 15 kr. verhalten.

Mit der Entscheidung der Bandepntation für Wien vom 31 . Jänner
I960 , Z . 132 , wurde dieser Bescheid , insoweit er die Zurückweisung des
Sioruicrungsansuchens betroffen hatte , behoben , eine Entscheidung bezüglich
des Auftrages zur Zahlung der genannten Taxen aber als nicht in der Com-
peteuz der Bandepntation gelegen , abgelehnt.

Das Ministerium des Innern hat mit seinem heute angefochtenen Er¬
lasse vom 10 . Mai 1900 , Z . 14475 , über die hiegegen sowohl seitens der
Gmeiude Wien als auch seitens des Freiherrn v. Doblhoff  eingebrachten
Recurse die angefochtene Entscheidung jedoch mit dem Vorbehalte bestätigt,
dass durch sie dem Ansprüche der Gemeinde Wien auf jene Baulinien - und
Kanzleitaxen , welche ihr bis zur Einbringung des Stornierungsansuchens aus
dem Gesuche um Bekanntgabe der Baulinien erwachsen sind , in keiner Weise
Präjudioert werde.

Hievon wurde der Beschwerdeführer seitens des magistratischen Bezirks¬
amtes mit der » eiierlich -n Aufforderung in Kenntnis gesetzt, die Bautaxen
ver 199 fl . 65 kr. und die Kanzleitaxen Per 70 kr. nunmehr ungesäumt und
bei Execulionsvermeiduiig zn erlegen.

Den hiegegen überreichten Necurs hat der Wiener Stadtrath mit seinem
heute ebenfalls angefochtenen Beschlüsse vom 4 . Juli 1900 , Z . 7469 , aus
dem Grunde abgewicsen , weil in dem Zeitpunkte , da das Ansuchen um
Stornierung des Bauliniengesuches cinlangte , dieses Bauliniengesuch bereits
vollständig erledigt und sohin der Gemeinde auch bereits der rechtliche Anspruch
auf die nach den Laudesgesetzcn vom 26 . Deceniber 1874 , L.-G .-Bl . Nr . 4
er 1875 , und vom 13 . Februar 1866 , L.-G .-Bl . Nr . 3 , zn entrichtenden Bau-
nnd Kanzleitaxen erwachsen gewesen sei.

Die Beschwerde macht hiegegen geltend , dass die Entscheidung über die
Pflicht zur Entrichtung der Taxe » auch in die Competenz der Baudeputation
gefallen wäre ; dass durch die Stornierung des Gesuches um Bekanntgabe der
Banlinien von selbst jeder Anspruch dcr Gemeinde auf die Taxenlrichtung
hinfällig geworden , und daher der in der angefochtenen Ministerial -Entscheidung

gemachte Vorbehalt unhaltbar sei; und dass , da der Baulinienplan den Gesuch¬
stellern infolge der Stornierung niemals zugekommen und also es zu einer
Baulinicnausfertigung auch gar nicht gekommen sei, die Vorschreibung von
Bautaxen überhaupt nach dem Gesetze nicht gerechtfertigt gewesen sei.

Der Verwaltungsgerichtshof musste vor allem daran sesthalten , dass
seitens der Gemeinde Wien wider die Entscheidung des k. k. Ministeriums des
Innern vom 10 . Mai 1900 eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshofe
nicht eingebracht wurde , daher jener Theil dieser Entscheidung , welcher in Be¬
stätigung der Entscheidung der Baudeputation vom 31 . Jänner 1900 die
Zurückweisung des Stornieruugsausuchens behob , zu Recht besteht , so dass
also das am 18 . März 1897 überreichte Gesuch um die Baulinienausfolgung als
storniert zu betrachten war ; hienach halte der Verwaltungsgerichtshof lediglich
zu überprüfen , ob die Competenz zur Entscheidung in der Taxenfrage seitens
der Baudeputation mit Recht abgelehut wurde , und die Competenz der Ge¬
meinde im autonomen Justanzenzuge (Magistrat oder magistratisches Bezirks¬
amt , Stadtrath ) statthat , und wenn , beziehungsweise insofern dies zn bejahe»
ist, ob die Bemessung der Bau - und Kanzleitaxen in msrito begründet war.

Der Verwaltungsgerichtshof ist hiebei von nachstehenden Erwägungen
ausgegangen:

Sowohl das niederösterreichische Landesgesetz vom 13 . Februar 1866,
L.-G .-Bl . Nr . 3 . betreffend die Regulierung der Taxen für die Augenscheins¬
vornahme ans Anlass von Baulichkeiten und Bauverändernngen bei Privat-
gedäuden rc., als auch das Landesgesetz vom 26 . Deceniber 1874 , L - G .-Bl.
Nr . 4 ex 1875 , betreffend tue Regulierung der von der Sladtgemeinde Wien
einzuhebeuden Kanzleitaxen haben den Zweck, der Gemeinde Wien für Amts¬
handlungen in ihrem Wirkungskreise , und zwar das erstere Gesetz für Amts¬
handlungen in Bausachen und das letztere Gesetz für Amtshandlungen in
Parteisachen im allgemeinen durch Einführung von Gebüren eine Einnahme
zn verschaffen . Insofern als daher eine einzelne Partei zur Zahlung einer
solchen Gebür verpflichtet wird , handelt es sich um eine den Gemeindehaushalt
betreffende Frage der Sladtgemeinde Wien , deren Lösung der Sladtgemeinde
Wien im selbständigen Wirkungskreise zukommt , und bei welcher über Be¬
schwerden gemäß der ZA 73 und 80 des Wiener Gemeindestatuts der Stadtrath
endgiltig zn entscheiden hat.

Weun in der Beschwerde darauf hiiigcwieseu wird , dass es sich bei den
Taxen nach Maßgabe des Gesetzes vom Jahre 1866 um Bautaxeu handelt,
dass eben darum auch diese Taxfrage sich als eine Bau -Angelegenheit darstellt,
und dass daher gemäß Z 107 der Bauordnung nur die Baubehörden zur
Entscheidung berufen sind , so ist zu bemerken , dass die Bansache nur die
Unterlage sür die Gebürenbemessung bildet , und dass letztere ganz selbständig
durch ein besonderes Gesetz nicht durch die Bauordnung geregelt wird . In¬
sofern die Beschwerve Weiler als unzulässig hervorhebt , dass die Gemeinde
Wien , beziehungsweise deren Organe über den Bestand oder Nichtbestand
ihres eigenen Anspruchs entscheiden , so muss erwidert werden , dass ein solcher
Vorgang dem gesetzlich gewährleisteten Selbstbestimmungsrechte der Gemeinde
Wien entspricht.

Der Verwaltungsgerichtshof konnte daher weder in der Ablehnung der
Competenz zur Entscheidung über diese Gebürenfragen seitens der höheren
Baubehörden , noch auch darin , dass Uber die Beschwerden wegen dieser Ge-
bürcnforderung der Stadtrath Wien entschieden hat , eine Gesetzwidrigkeit
siuden . Wenn aber die Baubehörden zur Entscheidung Uber diese Gebüren
nicht berechtigt erschienen , war es seitens des Ministeriums des Innern ganz
consequent , bei Bestätigung der Entscheidung der Baudeputation , mit welcher
die Zurückweisung des Stornierungsansuchens seitens der Stadtgemeinde Wien
behoben wurde , beizufügen , dass hiedurch dem durch andere Organe im Ent-
scheidnngswege festzustellenden Ansprüche aus die fraglichen Gebüren in keiner
Weise präjudiciert werde . Was nun diesen Anspruch selbst betrifft , musste vor
allem sestgcstellt werden , dass durch die rechtskräftig ausgesprochene Stornierung
der Baulinienbestiminung naturgemäß unmöglich alle jene Amtshandlungen
einfach als nicht vorgenommen behandelt werden können , welche die Behörden
infolge der Überreichung des erwähnten Gesuches und vor der Einbringung
des Stornierungsansuchens pflichtgemäß gesetzt haben , und welche im Sinne
des Taxtarises vom 13 . Februar 1866 , L.-G .-Bl . Nr . 3 und des Tarifcs zu
dem Gesetze vom 26 . December 1874 die Gemeinde Wien zur Einhebnng einer
Gebür berechtigen.

Die Beschwerde behauptet zwar , dass die Zurückziehung des Baulinien¬
bestimmungsansuchens die Wirkung habe , dass , nachdem hiedurch die Er¬
ledigung dies Ansuchens entfallen und den Beschwerdeführern auch tbatsächlich
diese Erledigung nicht zugekommen sei, von einer Baulinienbestimmung ihnen
gegenüber nicht gesprochen werden könne , sie daher auch nicht zu der hiesür
entfallenden Gebür verhalten werden können . Die Beschwerde übersieht jedoch
hiebei , dass das Landesgesetz vom 13 . Februar 1866 die Taxen für die
Angenscheinsvornahme und die Amtshandlungen , welche von der Sladtgemeinde
Wien vorgenommen werden , vorschreibt , und dass daher , wenn im Taxtarife 3
für die Ausmittlung und Bestimmung der Baulinie die Gebür bestimmt ist,
die Verpflichtung zur Leistung dieser Gebür dann eintritt , sobald die Gemeinde
die Augenscheiusvornahme und Amtshandlungen , welche zur Ermittlung und
Bestimmung dieser Baulinien erforderlich sind, vollzogen hat und dass dann
ebensowenig wie bei den Gebüren nach Maßgabe des Laudesgesetzes vom
26 . December 1874 die Verzichtleistung aus die Erledigung seitens der Partei
die Verpflichtung zur Zahlung dieser Gebüren alterieren kann . Da nun zweifellos
sichergestellt erscheint , dass zur Zeit der Zurückziehung des Baulinienansuchens
die Ermittlung und Bestimmung der Banlinien durch die Amtsorgane der
Sladtgemeinde Wien bereits vollzogen war , sind die hiesür entfallenden Ge¬
büren auch füllig geworden . Die Beschwerde innsste daher als unbegründet
abgewiesen werden.
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Wenn die Beschwerde endlich darauf hinweist , dass die Beschwerdeführer
leine Gelegenheit hatten , die zifferinäßige Richtigkeit der magistratischen Tax-
bemessung zu überprüfen , so ist hierauf zu bemerken , dass dieselben durch Be¬
hebung oder wenigstens durch Einsicht in den Baulinienplan sich von den
Grundlagen der Taxbemeffuug die Überzeugung hätten verschaffen können und
sollen , und dass daher dieser ganz allgemein gehaltene Einwand nicht hinreicht,
das Verfahren diesfalls mangelhaft zu erkennen.

4.
Entschädigung für Weinproben.

Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes vom

13 . März 1901 , Nr . 1923 (M .-Z . 41308/XV ) :

Im Namen Seiner Mnzestät des Kaisers!
Der k. k. Beiwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Ersten

Präsidenten De . Grafen Schönborn , in Gegenwart der Näthe des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes k. k. Senatspräsidenten Ritter v. Hennig , und der
k. k. Hofräthe Praxmarer , Dr . Reißig und Truxa , dann des Schrift¬
führers k. k. Hofsecretärs Ritter v. Pienczykowski , über die Beschwerde
der Gemeinde Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des
Innern vom 4 . Mai 1900 , Z . 14789 , betreffend die Pflicht zur Leistung der
Entschädigung für Weinproben , nach der am 13 . März 1901 durchgesührteu
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vor¬
trages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Josef Brzobohaty,
Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde , und der
Gegenausführungen des k. k. Ministerialrathes Dr . v. Mahl - Schedl in
Vertretung des belangten k. k. Ministeriums des Innern zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

Entscheidungsgründe:
Unterm 17 . März 1900 , Z . 23314 , hat die k. k. niedei österreichische

Statthalterei entschieden , dass zur Leistung der Entschädigung für drei zu
Untersuchungszwecken entnommene Weinproben der Weinhandlung Chamrat
und Lnzatto  die Gemeinde Wien verpflichtet sei, da wenn auch die Magistrate
der Städte mit eigenem Statute — entsprechend ihrer grundsätzlichen Stellung —
im Z 2 , alinsa 1 des Gesetzes vom 16 . Jänner 1896 als den politischen Be¬
hörden koordiniert erwähnt sind , doch für die Frage der Anwendbarkeit der
Gesetzesbestimmung , mit welcher dem Staate die Entschädigungsleistung für
Lebensmittelproben auferlegt wird , auf Probeentnahme durch Organe solcher
Städte überhaupt der Umstand wohl zu beachten sei, dass gemäß dem
Schlusssätze des Z 2 desselben Gesetzes der gesetzliche Wirkungskreis der mit
der Verwaltung der Gesundheits - und Lebcnsmittelpolizei betrauten auto¬
nomen Körperschaften , in erster Linie also der Gemeinden , aufrecht erhalten,
und der Staatsschatz keinesfalls berufen sei, Kosten von Amtshandlungen zu
tragen , welche und insoweit sie schon in diesen gesetzlichen Wirkungskreis der
Gemeinde fallen.

Diese Entscheidung wurde vom k. k. Ministerium des Innern aus ihren
Gründen bestätigt.

Der Werwaltungsgerichtshof musste die hiewider seitens der Gemeinde
Wun überreichte Beschwerde für begründet erkennen.

Wenn im Z 2, Absatz 1 des Gesetzes vom 16 . Jänner 1896 , R . -G --
Bl . Nr . 89 ex 1897 normiert wird , dass „ Auffichtsorgane , denen die im 8 3
bis 5 bezeichneten Befugnisse zustehen , die Organe der Politischen Behörden
(beziehungsweise Magistrate der Städte mit eigenem Statute ) oder die durch
ein allfälliges Landesgesetz hiezu bestimmten Organe der autonomen Körper¬
schaften find , so ist damit der Wille des Gesetzgebers klar dahin ausgesprochen,
dass außer den landesfürstlichen Behörden iind ihren Organen nur jene
Magistrate als Aufsichtsorgane in gedachter Richtung wirken sollen , welche
und soweit sie auf Grund eines Statutes als politische Behörden erster In¬
stanz oder auf Grund eines Landesgesetzes zu fungieren berechtigt sind.

Die in den 88 3 bis 5 umschriebenen Befugnisse werden sich also
angesichts dieser Bestimmung immer nur als eine den politischen Behörden
und können sich unter gar keinen Umständen als eine den Organen einer
autonomen Verwaltung als solchen znstehende Aufgabe darstellen , und die in
Erfüllung dieser Aufgabe vorgenommene Amtshandlung ist keine solche, welche,
wie die Statthalter « annimmt , in den selbständigen Wirkungskreis der Ge¬
meinde fällt . Von dieser Erwägung ausgehend und durch sie offenbar geleitet,
hat es der Gesetzgeber auch nicht für entsprechend gehalten , die Pflicht zum
Ersätze des Wertes der der Partei zu Probezweckeu abgenommenen Lebens¬
mittel der Gemeinde aufzubürden , und er hat daher auch im 8 3 , Absatz 4
in nicht falsch zu verstehender Art bestimmt , dass auf Verlangen der Partei
die fragliche Entschädigung in der Höhe des üblichen Kaufpreises vom Staate
zu leisten ist.

Schon angesichts dieser ganz allgemein und ohne jede Einschränkung
auf irgend welche Fälle aufgestellten Vorschrift muss es als gänzlich unthunlich
bezeichnet werden , aus dem Gesetze auf die Verpflichtung der Gemeinde Wien
zur Leistung der fraglichen Entschädigung schließen zu wollen . Allein auch
überdies ist die Anschauung der Behörden , wonach sich die in Rede stehende
Probeentnahme als eine von den Organen der Gemeinde Wien in Hand¬
habung der Gesundheits - und Lebensmittelpolizei , also im selbständigen
Wirkungskreise vorgenommene Amtshandlung darstelle , deren Kosten zu tragen
keinesfalls der Staatsschatz berufen sein könne , eine durchaus irrige . Aller¬
dings bestimmt der zur Begründung dieser Anschauung berufene Absatz 5 des
8 2 IsA . eit ., dass der gesetzliche Wirkungskreis der mit der Verwaltung der
Gesundheits - und Lebensmittelpolizei betrauten autonomen Körperschaften

hiedurch nicht eingeschränkt wird . Aber ohne dass es in Betracht gekommen
wäre , zu Prüfen , aus welche Bestimmung mit dem Demonstrativwörtchen
„hiedurch " hingedeutet werden wollte , schien es dem Verwaltungsgerichtshofe
klar , dass keinesfalls der Absatz 5 des 8 2 die Aufgabe haben könnte , der
Norm des Absatzes 1 desselben Paragraphen zu derogieren , welcher, wie sckiou
dargestellt wurde , als Träger der in den 88 3 bis 5 umschriebenen Befugnisse
allen die politischen Behörden ausstellt , die autonomen Organe als solche
aber , abgesehen von dem oben erwähnten Ausnahmsfalle , von diesen Be¬
fugnissen ausschließt.

Im Sinne dieser Erwägungen war die angefochtene Entscheidung als
gesetzlich nicht begründet aufzuheben.

l Nenfeslsctzilngdesüblichen Taglohnes (ß7 K .-B .-G .) .
Zufolge Magistrals -Beschluss vom 11 . April 1901 (M .-Z . 13684/XVIIl)

wurde seitens des Wiener Magistrates folgendes Schema des üblichen Tag-
' lohnes für das Wiener Gemeindegebiet mit der Geltung vom 1. Jänner 1902
- festgestellt:

I . Für männliche Arbeiter:
Jugendliche Hilfsarbeiter . 1 X 20 ü
Gewöhnliche Taglöhner . - . 2 „ 20 „
Prosessionshilssarbeiter . 2 „ 80 „
Professionisten (Gehilfen ) . 3 „ 50 „
Vorarbeiter . . 4 „ — „

II . Für weibliche Arbeiter:
Jugendliche Hilfsarbeiterinnen . I L — Ir
Hilfsarbeiterinnen (Taglöhnerinnen ) . 1 „ 60 „
Profesfionistinuen (Gehilfinnen ) . 2 „ — „
Vorarbeiterinnen , Manipnlantinnen rc . 3 „ — „

!
!
I

!
1
!

«.
Competenz zur Entscheidung über Connuissious

gebürenansprüche der k. k. Polizeiorgane.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthallcrei vom 26 . April 1900,

Z . 952 » (M .-Z . 36600/V ) :
Laut der an die k. k. Polizei -Direclion in Wien gerichteten Noten vom

1. December 1899 , Z . 202218 , 6 . December 1899 , Z . 193434 , und 12 . Jänner
1900 , Z . 190209 ex 1899 , hat der Wiener Magistrat die beanspruchte Zahlung
von Commissionskosten , welche anlässlich der Intervention polizeilicher Func-
tionäre gelegentlich der rücksichtlich Legung von Speisekabelu , beziehungsweise
behufs Ermittlung der Ausstellungsorte der Rohrmaste als nolhwendige Be¬
triebsanlagen für die städtischen Straßenbahnlinien vorgenommcuen Local¬
augenscheine ausgelaufen sind , unter Hinweis auf die Bestimmungen der
88 39 , 40 beziehungsweise 41 des Gesetzes vom 19 . December 1890 , L.-G .-Bl.
Nr . 45 , ab gelehnt.

Über die nun von der Polizei -Direction hievon erstattete Anzeige findet
die k. k. Statthalterei zu entscheiden , dass die Gemeinde Wien zur Zahlung
der oberwähnten Commissionskosten verpflichtet ist.

Gründe:
Die fraglichen Localverhandlungen bezwecken die Ermittlung der für die

Aufstellung der Maste für die elektrische Oberleitung geeigneten Punkte . Bei
diesen Verhandlungen intervenierte die Gemeinde Wien einerseits in der Eigen¬
schaft als Concessionärin der städtischen Straßenbahnen und Projectswerberin,
andererseits im selbständigen Wirkungskreise vom straßenpolizeiliche » Stand¬
punkte.

Nachdem die Amtshandlung im Interesse der Gemeinde Wien als Pro-
jectantin erfolgte , ist dieselbe auch zur Zahlung der Commissionskosten ver¬
pflichtet , wobei der Umstand , dass die Vertreter der Gemeinde bei der Commission
gleichzeitig auch in Vertretung der straßenpolizeilichen Interessen fungierten,
belanglos erscheint.

Die oben citierteu gesetzlichen Bestimmungen (88 46 , 47 und 48 des
neuen Wiener Gemeindestatutes vom 24 . März 1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17 ) be¬
ziehen sich nur auf den gesetzlich umschriebenen ämtlichen Wirkungskreis der
Gemeinde und erscheinen , nachdem die Gemeinde bei den in Rede stehenden
Commissionen in erster Linie als Betriebsunternehmerin fungierte , die vom
Magistrate geltend gemachten Einwendungen nicht stichhältig und die bezogenen
Paragraphen des Gemeindestatutes nicht anwendbar.

Gegen diese Entscheidung ist der binnen vier Wochen , von dem dem Zu¬
stellungstage nächstfolgenden Tage an gerechnet , bei der k. k. n .-ö. Statthalterei
in Wien einzubringende „ Recurs an das k. k. Ministerium des Innern
zulässig " .

Über die hiegegen von der Gemeinde Wien ergriffene Berufung ist mit
dem Erlaffe der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 29 . April 1901 , Z . 28994,
folgende Entscheidung eingelangt:

„Mit den Zuschriften vom 1., 6 . nud 12 . December 1899 , Z . 202218,
Z . 193434 und Z . 190209 , hat der Wiener Magistrat die seitens der Wiener
Polizei -Direction begehrte Liquidierung von Kosten , welche durch d'.e Inter¬
vention von Polizeibeamten bei den am 5 ., 17 ./ 21 . und 24 . October , dann
am 20 . November 1899 vorgenommenen commissionellen Verhandlungen , be¬
treffend die Legung der Speisekabel und die Aufstellung der Rohrmaste für
einige städtische Straßenbahnlinien , erwachsen sind , abgelehnt ."

1*
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Diese Ablehnung brachte die Wiener Polizei -Direction unter dem
24 . Jänner 1900 , Z . 6009 , mit der Bitte zur Kenntnis der Statthalterei , zu
entscheiden , ob den Polizeiorganen anlässlich der erwähnten Intervention der
Anspruch auf eine Vergütung seitens der Privatinteresseitlen zustehe oder nicht,
eventuell wer zahlungspflichtig sei.

Hierüber hat die k. k. Statthaltern mit der Entscheidung vom 26 . April
1900 , Z . 9525 , ausgesprochen , dass die Gemeinde Wien zur Zahlung der in
Rede stehenden Commisstonskosten verpflichtet sei.

In Stattgcbung des hiegegeu von der Stadtgemeinde Wien eingebrachten
Necurses hat das k. k. Ministerium des Innern laut Erlasses vom 28 . März
1901 , Z . 8464 , nach mit dem k. k. Eisenbahnministerium gepflogenem ^ Ein-
vernehmen die angefochtene Entscheidung wegen Jncompetenz der k. k. Statt¬
haltern zur Fällung derselben außer Kraft zu setzen gefunden.

Denn die erwähnten commissionellen Amtshandlungen wurden im Hin¬
blicke darauf , dass die Detailbestimmungen über die Trace der Leitungen in
den der Gemeinde Wien gehörigen Straßen und Grundstücken , sowie die
genaue Feststellung der Punkte , wo einzelne Rohrmaste am Straßen - oder
Trottoirrande anfzuslellen sind , innerhalb des Rahmens des vom k. k. Eisen¬
bahnministerium genehmigten Projektes der Gemeinde überlassen worden sind,
von dem Wiener Magistrate nicht als in Eisenbahnangelegenhciten delegierter
politischer Behörde , sondern als Localpolizeibehörde , somit im selbständigen
Wirkungskreise der Gemeinde gepflogen.

In Consequenz dessen waren auch die eingangs bezogenen , die Kosten¬
liquidierung ablehnenden , Zuschriften des Wiener Magistrates , wie dies
übrigens schon in ihrer Überschrift zum Ausdrucke gebracht worden ist, als
im selbständigen Wirkungskreise der Gemeinde hinausgegebene Bescheide an-
znsehen , gegen welche gemäß Z 73 des Gesetzes vom 19 . December 1890,
L.-G .-Bl . Nr . 45 , beziehungsweise 8 80 des jetzt in Kraft stehenden Wiener
Gemeindestatutes der Beschwerdezug an den Wiener Stadtrath vorgesehen ist.

Die Stattbalterci war demnach nicht berufen , über den Bericht der
Wiener Polizei -Direction vom 24 . Jänner 1900 , Z . 6009 , welcher seinem
Inhalte nach sich als eine Beschwerde gegen diese magistratischen Bescheide
darstellte , mit einer meritorischen Entscheidung vorzugehen.

Hievon wird der Magistrat unter Rückschluss der Beilagen des Berichtes
vom 10 . November 1900 , Z . 110056 , mit dem Beifügen in die Kenntnis
gesetzt, dass die Verständigung der k. k. Polizei -Direction in Wien gleich¬

zeitig erfolgt . ^

Desinfektion der Viehtransportwaggvns.
Erlass der k. k. n .-ö. Slatthallere : vom 3. Mai 1901,

Z . 35571 (M .-Z . 37167/XV ) :
Zum Zwecke einer gleichmäßigen Handhabung der Bestimmungen des

Gesetzes vom 19 . Juli 1879 , R .- G .-Bl . Nr . 108 (Desinfektions -Gesetz) wird
der Magistrat aufgefordert , dafür Sorge zu tragen , dass die Eisenbahnstations-
Organe seitens der Beschau -Thierärztc von der Constatierung des Milzbrandes
oder der Notzkraukheit bei der Ausladung von Viehtrau sparten jederzeit sofort in
die Kenntnis gesetzt werden , damit die nach ß 2 des obeitielten Gesetzes vor-
geschriebene Vernichtung des Düngers und des Slrenmateriales des betreffenden
Waggons in der zugehörigen Dcsinfectiousanstalt durch die Organe ver¬
anlässt werden kann . Hiebei ist auch auf eine entsprechende Bezeichnung eines
derartig verseuchten Waggons hinzuwirken , um eine Verwechslung desselben
in der Desinfectionsanstalt zu vermeiden.

Jene politischen Bezirksbehörden aber , in deren Bereich sich Waggon-
Desinfectionsanstalten befinden , werden unter Einem angewiesen , darüber zu
wachen , dass die Vernichtung des Streumateriales und des Düngers aus den
verseuchten Waggons auch thatsächlich in vorschriftsmäßiger Weise Nattfindet.

Hiedurch findet auch der Bericht vom 5 . März 1901 , Z . 12589 , seine
Erledigung.

8 »
Verkehr der k. und k. Consularämter mit inländischen

Behörden.
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 8. Mai 1901,

Z . 36509 (M .-Z . 39306 ) :
Durch eine Mittheilung des k. k. Ministcrraihs -Präsidinms hat das

Ministerium des Äußern davon Kenntnis erhalten , dass Anfragen oder
Requisilionsschrcibe » inländischer Behörden an k. und k. Consularämter von
denselben oftmals sehr spät und erst nach wiederholten Urgenzc » ihre Erledi¬
gung finden.

Wenn nun auch die in solchen Fällen gepflogenen Erhebungen , insoweit
es sich um effektive k. und k. Consularvertretungen handelt , fast ausnahmslos
zu dem Ergebnisse geführt haben , dass die concrete Sachlage der einzelnen
Angelegenheiten die frühere Hinausgabe einer meritorischen Erledigung nicht
möglich erscheinen ließ , so hat sich das Ministerium des Äußern doch veranlasst
gesehen , an sämmtliche k. und k. Consularvertretungen eine Circularweisung
des Inhalts hinauszngeben , dass in Fällen , wo der meritorischen Erledigung
einer Requisition , fei dieselbe von Seile einer Behörde oder eines Staats¬
angehörigen der Monarchie eingebracht , Hindernisse im Wege stehen, der
Empfang des betreffenden Schreibens zu bestätigen ist, wobei gleichzeitig die
Gründe , welche einer sofortigen Erledigung im Wege stehen , anznführen sind.

Über Wunsch des Ministeriums , des Äußern , welches eine thunlichst durch¬
greifende Abstellung des erörterten Übelstandes anstrebt , sind zufolge Erlasses
des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 20 . April 1901,

Nr . 9152/2190 II n , Fälle der Nichtbeantwortung oder der säumigen Erledi¬
gung amtlicher Zuschriften durch ein Consularamt , sofern das Ressort des
genannten k. k. Ministeriums in Betracht kommt , jeweils zur h. o. Kenntnis
zu bringen ; gleichzeitig ist jedoch dafür Sorge zu tragen , dass Rcquisitions-
schreiben der k. und k. Consularämter seitens der betreffenden inländischen Behörde
eine analoge Behandlung erfahren . Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirks-
hauptmannschasten in Niederösterreich , den Wiener Magistrat , die Stadträlhe
in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Abbs und die k. k. Polizei -Directio»
in Wien.

S.
Sanitätspolizeiliche Vorschriften zur Verhütung
von Infektionen anlässlich fachtechnischer Unter¬

suchungen re.
Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen

mit dem Ministerium für Culkus und Unterricht vom II . Mai
1901 , mit welcher sanitätspolizciliche Vorschriften zur Verhütung
von Jnfectionen anlässlich der fachtcchnischen Untersuchung und
Verwertung von Objecten , welche Keime der auf Menschen all¬
gemein übertragbaren Anstecknngskrankheiten enthalten , erlassen
werden (R .-G .-Bl . Nr . 49 ) :
Entnahme und fachtechnischc Verwertung infektiöser Untersuchungsobjecte.

1. Die Entnahme und fachtechnische Verwertung von Untersuchungs-
objecten von Kranken , welche der Ansteckung mit allgemein übertragbaren
Jnfectionskrankheiten , wie Blattern , Scharlach , Masern , Diphtherie , Keuch¬
husten , Bauch -, Fleck- und Rückfalltyphus , Pest , Cholera , Lepra , Ruhr , Gelb¬
fieber , Milzbrand , Rotz , Lyssa, Rathlaus , epidemischer Genickstarre verdächtig
oder mit solchen behaftet sind , ferner von Leichen a » derlei Jnsectionskrauk-
heiten Verstorbener , von Thieren , thierischen Cadavern und Gegenständen,
welche mit auf Menschen allgemein übertragbaren Ansteckungskeimen inficiert
erachtet werden , darf nur durch die hiezu berufenen Ärzte beziehungsweise
Thierärzte unter genauer Beobachtung der hinsichtlich der betreffenden In¬
fektionskrankheit erlassenen Vorschriften und unter Anwendung aller von der
Wissenschaft gebotenen Vorsichten erfolgen , durch welche sowohl die Insertion
der eigenen Person als auch jeuc anderer vermieden werden kann.

Einfache mikroskopische Untersuchung.
2 . Die unmittelbare mikroskopische Untersuchung der entnommenen Unter¬

suchungsobjecte zu diagnostischen Zwecken ist Ivo möglich am Orte der Ent¬
nahme des Uutersuchunqsmateriales selbst oder doch an isolierter Stelle und
in isolierter Weise derart vorzunehmen , dass sofort nach vollzogener Unter¬
suchung alle Reste und Spuren inficierlen Materiales durch thermische oder
chemische Vernichtung der Kraukheitskeime verlässlich unschädlich gemacht werden.

Geschäftsmäßiger Privatbetrieb mikroskopisch -diagnostischer Untersuchungen.
3 . Die geschäftsmäßige Vornahme einfacher mikroskopischer Untersuchungen

zu diagnostischen Zwecken , und zwar mit Ausschluss aller Cultur - und Thier¬
versuche ist nur über besondere Bewilligung des Ministeriums des Innern
jenen Fachmännern gestattet , welche nach dem Gutachten des Obersten Sauitäts-
rathes hiezu die vollständige wissenschaftliche Qualifikation besitze» und nach¬
gewiesen haben , dass sie über die geeigneten Untersuchungs -Localiläten ver¬
fügen.

Mikroskopische Untersuchungen über die Erreger der Pest , Cholera , des
Gelbfiebers , der Blattern und des Flecktyphus sind von dieser Bewilligung
ausgeschlossen.

Bakteriologische Untersuchungen mit Cultur - und Thierversuchen.
4 . Mit Cultur - und Thierversuchen verbundene dacteriologische Unter¬

suchungen von Materialien , welche infektiöse Mikroorganismen enthalten,
dürfen grundsätzlich nur in hiefür besonders eingerichteten Jnstituts -Localilätcn
vorgenommen werden.

Derlei Institute bedürfe » , insofern dieselben nicht als Staatsanstallen
durch staatliche Behörden im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
als Oberster Sanitätsbehörde errichtet sind, einer besonderen , nach Einholung
des Fachgutachtens des Obersten Sanitätsrathcs ertheilten Genehmigung des
Ministeriums des Innern.

Leitung der Institute sür bakteriologische Untersuchungen.
5 . Vorstand eines Institutes für die im Punkt 4 bezeichneten bacterio-

logischen Untersuchungen kann in der Regel nur ein ärztlicher Fachmann sein,
welcher nebst der erforderlichen theoretischen und praktischen bakteriologischen
Ausbildung die in das Gebiet der Infektionskrankheiten einschlägigen Kennt¬
nisse besitzt.

Die ausnahmsweise Zulassung nichtärzUicher Personen bleibt dem Mini¬
sterium des Innern nach Einholung des Gutachten des Obersten Sanitäts-
rathes Vorbehalten.

Der Vorstand ist für den gesammten Betrieb des Institutes und für die
Beobachtung aller bezüglichen Vorschriften persönlich verantwortlich.

In jeder solchen Anstalt muss sür den Fall der zeilweisen Abwesenheit
oder einer Verhinderung des Vorstandes ein fachlich vollkommen qualificierter
Vertreter desselben , welcher der Vorgesetzten politischen Behörde namhaft zu
machen ist, zur verantwortlichen Leitung des Institutes bestellt sein.
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Bedienstete des Institutes.
6 . Als Hilss - und Dienstperfouale dürfen nur Physisch gesunde , intelligente

und durchaus verlässliche , von moralischen Gebrechen , insbesondere von Trunk¬
sucht freie Personen verwendet werden.

Instructionen.
7. Der Wirkungskreis dieses Hilss - und Dienstpersoaales ist vom Vor¬

stande in besonderen Instructionen genau zu begrenzen und ist die pünktliche
Befolgung der Vorschriften vom Vorstande , beziehungsweise von dessen Stell¬
vertreter zu überwachen.

Diese Instructionen , welche in der Anstalt an geeigneter Stelle zu
asfichieren sind , müssen die zur Vermeidung von Insertionen bei den bakterio¬
logischen Untersuchungen und Manipulationen zu beobachtenden Vorsichts¬
maßregeln enthalten.

Einrichtung und Betrieb der Institute.
8 . Die Einrichtung der Anstalt muss so beschaffen und ihr Betrieb

derart geordnet sein , dass einerseits eine Gefährdung der daselbst beschäftigten
Personen , andererseits eine Verschleppung von Jnfectionsstoffen nach außen
zuverlässig hintangehalten wird . Die Anstaltsräume dürfen nicht in Wohn¬
gebäuden , und in Spitälern nicht neben Krankenzimmern oder Wohnungen
untergebracht sein , und müssen nachstehende besondere Einrichtungen besitzen:

a) Für die bakteriologischen Arbeiten mit Cullur - und Thierversuchen müssen
in der Regel mehrere isolierte Räume zur Verfügung stehen , welche von
fremden Personen nicht ohne Wissen des Vorstandes , beziehungsweise
seines Stellvertreters betreten werden können,

d ) Diese Räume müssen gut ventilierbar sein . Der Fußboden , die Tische
für die Thiervcrsuche und Thiersectionen , sowie die Gefäße sür die Auf¬
nahme von Abfällen und sonstigen nicht mehr gebrauchten inficierten
Objecten muffen aus undurchlässigem Materiale bestehen , welches leicht
gereinigt und desinficiert werden kann . Auch die Wände der Arbeits¬
räume sind so herzustellen , dass sie leicht desinficiert werden können,

o) Es muss Vorsorge getroffen sein, dass inficierte Objecte in undesinfi-
ciertem Zustande ans diesen Räumen nicht hinausgelangen können.

Die Cadaver sowohl der inficierten als aller in den Untersuchung ? -
ränmen gehaltenen Thiere sind entweder chemisch oder durch Kochen zu
sterilisieren oder sofort zu verbrennen . Zu letzterem Zwecke soll ein ge¬
eigneter Verbrennungsofen zur Verfügung stehen,

ä ) Die in den bacteriologischen Arbeitsräumen beschäftigten Personen haben
geeignete Überkleider zu tragen , welche vor dem Verlassen der Arbeits-
räums abzulegen und sofort in eigenen Schränken zu verwahren sind.

Die )e Überkleider sind nach jeder wahrnehmbaren Verunreinigung
mit Jnfectionsstoffen und außerdem jedesmal , bevor sie gewaschen be¬
ziehungsweise gewechselt werden , der zuverlässigen Desinfection zu unter¬
ziehen.

Die in den erwähnten Arbeitsräumen beschäftigten Personen dürfen
dieselben erst nach vollständiger Reinigung der unbekleideten und nach
Desinfection der mit infectiösen Substanzen in Berührung gekommenen
Körpertheile verlassen . Essen , Trinken und Rauchen ist in diesen Räumen
verboten.

s ) Inficierte Thiere sind derart zu verwahren , dass ein Entkommen derselben
unter allen Umständen vollkommen ausgeschlossen ist.

Die zur Verwahrung derselben dienenden Käfige oder Behälter
müssen so beschaffen sein , dass ein Verschleudern und Verstauben in¬
fektiöser Abfälle sicher vermieden wird . Dieselben müssen ferner leicht zu
reinigen und zu desinficieren sein . Falls deren Unterbringung nicht
innerhalb des Laboratoriums stattfindet , müssen hiefür isolierte , fremden
Personen nicht zugängliche Stallungen mit undurchlässigem und leicht
desinficierbarem Boden vorhanden sein.

Vorgehen bei Erkrankungen des Anstaltspersonales.
9 . Die in bacteriologischen Instituten beschäftigten Personen sind ver¬

pflichtet , jede Erkrankung sofort dem Vorstande anzuzeigen und bis zur Fest¬
stellung der Diagnose und Entscheidung über eine etwaige sanitälspolizeiliche
Anordnung in isolierter Pflege zu verbleiben.

In diesem Falle ist der Vorstand , beziehungsweise dessen Stellvertreter
verpflichtet , sich sofort durch ärztliche beziehungsweise bacteriologische Unter¬
suchung von der Natur der Krankheit die Überzeugung zu verschaffen und im
Falle des Verdachtes einer Jnfection die Anzeige an die politische Behörde zu
erstatten.

Kann der Verdacht auf eine Infektionskrankheit nicht mit voller Sicher¬
heit ausgeschlossen werden , so ist der Erkrankte sofort unter strenge Isolierung
und Beobachtung zu setzen, und müssen auch nebst der unverzüglichen Anzeige
des verdächtigen Falles an die zuständige politische Behörde , bis zur Ver¬
fügung durch dieselbe , alle jene Maßregeln eingeleitet werden , welche bei
Verdacht auf eine Jnfectionskraiikheü in sanilätspolizeilicher Beziehung vor¬
geschrieben beziehungsweise angezeigt sind.

In jenen Fällen , in welchen sich der Laboratoriums -Vorstand selbst an
den Untersuchungen betheiligt , gelten in sinngemäßer Weise auch für ihn die
in den vorstehenden Absätzen angeführten Anordnungen.

Anstalten für bacteriologische Untersuchungen auf Cholera , Pest , Gelbfieber,
Blattern und Flecktyphus.

10 . Bacteriologische Untersuchungen jeder Art übe - die Erreger von
Cholera und Pest , sowie von Gelbfieber , Blattern und Flecktyphus , mit Aus¬
nahme der im Z 2 angeführten diagnostischen Untersuchungen , dürfen nur in
hiefür bestimmten staatlichen oder staatlich autorisierten Instituten vorgenommen
werden.

, Für den Betrieb dieser Anstalten sind außer den sub 8 und 9 aus¬
gezählten Bedingungen noch nachstehende vorgeschrieben:

u) Die Arbeiten müssen in besonderen Untersnchungsräumen vorgenommen
werden , welche durch eine Hauptthüre abschließbar sind und zu welcher
der Vorstand oder dessen Stellvertreter den bloß sür diese Thüre passenden
Schlüssel zu verwahren hat.

Diese Räume müssen ferner für sich allein mit allen denjenigen
Einrichtungen und Instrumenten ausgestattet sein , welche für die Unter¬
suchungen von Mikroorganismen der vorerwähnten Art und sür die
Vornadme von einschlägigen Thierversuchen erforderlich sind.

Die Ventilationsöffnungen sind durch engmaschige Drahtschutzgitter
gegen das Eindringen kleiner Thiere zu versichern , desgleichen die Fenster
durch entsprechenden Gitterstoff gegen das Eindringen von Jnsectcn ver¬
wahrt zu halten.

b ) Alle erforderlichen Desinfektionen sind , soweit inficierte Objecte in Be¬
tracht kommen , durch die für das Institut bestellten Ärzte selbst unter
Verantwortung des Laboratoriumsvorstanües . beziehungsweise seines
Stellvertreters auszuführen.

Diener dürfen nur unter Aufsicht und Verantwortung der unter¬
suchenden Ärzte zu Verrichtungen herangezogen werden , bei denen sie
eventuell mit infectiösen Objecten in Berührung kommen können,

o) Die bei den Untersuchungen beschäftigten Personen sind , falls eine wirk¬
same und ungefährliche Art der Schutzimpfung bekannt ist, in ent¬
sprechenden Intervallen einer solchen zu unterziehen.

c>) Die in diesen Anstalten beschäftigten Personen haben außer den Über¬
kleidern auch Überschuhe zu tragen , welche in gleicher Weise wie die
Überkleider zu behandeln sind.

s ) Dem verwendeten Hilfspersonale (Laboranten , Diener ) sind während der
ganzen Dauer seiner Zuweisung zur Dienstleistung in solchen Instituten
vollkommen isolierte und mit einem eigenen Aborte versehene Wohnungen
innerhalb des Institutes oder möglichst nahe am Institute anzuweisen.
Keinesfalls dürfen diese Personen während der genannten Zeit in einem
Privathause wohnen.

Versendung von infectiösen Untersuchnngsobjecten an Institute.
11 . Objecte , welche für Menschen infektiöse , noch virulente Keime ent¬

halten , dürfen nur von den hiezu Berechtigten , im Punkte 1 angeführten ärzt¬
lichen Organen oder von den zur Untersuchung autorisierten Instituten an die
amtlich bezeichneten Untersuchungsstellen oder an autorisierte Üntersuchungs-
institute versendet oder von letzteren an andere derartige Institute abgegeben
werden.

Die Versendung dieser Objecte darf nur in einer solchen Verpackung
stattfinden , durch welche eine Beschädigung beim Transporte sicher ausgeschlossen
und die Gewähr geboten ist, dass bei einem etwaigen Zerbrechen der Gefäße
ihr Inhalt nicht Uber die Ümhülluiig nach außen gelangen kann.

Hiezu eignen sich dickwandige Glasgefäße mit eingeschliffenem Glasstöpsel,
welcher mit feuchter Thierblase oder Kautschukstoff zu überbinden ist. Die das
infectiöse Object einschließenden Gefäße sind deutlich zu signieren und mit
einem von Desinfectionsflüssigkeit durchtränkten Stoffzenge umhüllt unter Be¬
nützung eines elastischen Verpackungsmateriales (Watte , Holzwolle , Häcksel,
Stroh rc .) in einem festen, undurchlässigen Behälter bruchsicher zu verpacken.

Für die Ausfolgung der bei den Zollämtern aus dem Auslände an-
kommenden derartigen Sendungen an die Institute gelten die diesfalls er¬
lassenen Vorschriften und Vorsichtsmaßregeln.

Der Inhalt der Sendung ist stets zu deklarieren und der Name des
Absenders anzugeben.

Verkehr mit Präparaten aus nicht virulenten Mikroorganismen.
12 . Zum Vertriebe angefertigte mikroskopische Baclerienpräparate (Deck¬

glaspräparate ) und Bacterienculturen , welche keine virulenten infectiösen Mikro¬
organismen enthalten , jedoch ans infektiösem Materiale hergestellt werden,
dürfen nur in den autorisierten Instituten erzeugt werden.

Strafbestimmungen.
13 . Übertretungen dieser Verordnung werden , insofern nicht Bestimmungen

des Strafgesetzes Anwendung finden , nach Maßgabe der Ministerial -Verordnung
vom 30 . September 1857 (R .-G .-Bl . Nr . 198 ) geahndet.

Schlussdestimmungen.
14 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in Kraft.

(St .-Z . 43815 , M .-Z . 47272/V1II .)

10 .
Amtlicher Aufdruck vou Stempelwertzeichen auf

unbeschriebenes Papier oder Blankette.
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 29 . Mai

1901 , Z . 34402 (M .-Z . 46443/III ) :
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 5. April 1901,

Z . 10888 , hat das k. k. Finanzministerium unter Beziehung auf die Ver¬
ordnung vom 23 . Februar 1900 , R .-G .-Bl . Nr . 36 , mit welcher vom 1. April
1900 an der amtliche Aufdruck von Stempelwertzeichen beim Central -Stempel-
amte in Wien bis zum Betrage von 500 L , bei einigen anderen Abstempelungs¬
stellen bis zum Betrage von 50 ü auf unbeschriebenes Papier (d. i. ganz
leeres Papier oder unbeschriebene Blankette ) eingeführt wurde , zur Beseitigung
aufgetauchter Zweifel Nachstehendes angeordnet:

2
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1. Eine Entwertung der aufgedruckten Stempelzeichen durch Überschreiben,
Überstempeln oder Durchkreuzen ist nicht erforderlich.

2. Bei mit dem Stempelaufdrucke versehenem leeren Papiere oder bei
mit dem Stempelaufdrucke„ersehenen Blanketten (8 1, lit . b, Z. 1 und 2 der
Verordnung) muss die Schrift in der Regel auf der mit dem amtlichen
Stempelaufdruck versehenen Seite des Papieres oder Blankettes begonnen
werden; eine Ausnahme hievon findet nur dann statt, wenn bei Blanketten
von Wechseln oder denselben in Bezug auf die Gebürenpflicht gleichgehaltenen
kaufmännischen Urkunden der Stempelausdruck auf der Rückseite des Blankettes
vorgenommen wurde.

3. Zum Aufdrucke von Stempelwertzeichen auf leeres Papier dürfen —
zum Unterschiede von Blanketten — nur ganze oder halbe Papierbogen
normalen Kanzleiformates zugelassen werden.

4. Der Umtausch solcher Stempelwertzeichen, beziehungsweise die Ersatz¬
stempelung für auf verdorbenem Papiere angebrachte Stempelzeichen, darf nach
Maßgabe der im übrigen hiefür bestehenden Vorschriften durch das Stempelamt
im eigenen Wirkungskreise nur gegen Beibringung des seinerzeit zur Ab¬
stempelung gebrachten, vollständigen, mit dem Stempelaufdrucke versehenen
Papieres, d. i. also des ganzen oder halben Papicrbogens, des vollständigen
Blankettes oder Handels-Gewerbebuches vorgenommen werden.

Die Entrichtung der Stempelgebür durch den Stempelaufdruck, welcher
die Parteien der Manipulation mit den Stempelmarkenenthebt, empfiehlt sich
insbesondere in Wien zur Benützung durch die Staatsverwaltung und ihre
Organe bei Ausstellung von Quittungen, Zeugnissen re.

Behufs Erwirkung des Stempelaufdruckes sind lediglich die leeren Papier¬
bogen oder Blankette, und zwar bei mehr als 10 Stück unter Anschluss einer
beim Central-Stempelamte (Wien, I .. Riemergasse7) erhältlichen Anmeldung
beizubringen, worüber vom Stempelamte sofort im kurzen Wege der Aufdruck
geleistet werden wird.

11.
Stempelbehandlnng der den Sustentationsreversen
der Einjährig Freiwilligen -Aspiranten beigesetzten

behördlichen Bestätigungen.
Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 28. Mai 1901,

Z. 41369 (M .-Z . 44671/XVI ) :
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesverlheidigung vom

3. Mai 190t, Z. 13587, hat das k. k. Finanzministerium aus Anlass einer
gestellten Anfrage, betreffend die Stempelbehandlung der den Sustentations¬
reversen der Einjährig-Freiwilligen-Aspiranten beigesetzten Bestätigungender
politischen Behörden, fämmtlichen Finanz-Landesbehörden zur Verständigung der
politischen Behörden über die Richtigkeit der im Reverse enthaltenen Angaben,
beziehungsweise über die Vermögensverhältnissedes Reversausstellers die
bedingte Gebürenfreiheit nach T.-P . 102 des Gewerbegesetzes genießen.

Dagegen unterliegen Bestätigungen der politischen Behörde Uber die
Echtheit der Unterschrift des Reversausstellersder Gebür nachT.-P . 66a an
des Gesetzes vom 13. December 1862, R.-G.-Bl. Nr. 89.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich, an Ken Magistrat in Wien und an die Stadträlhe in Wiener
Neustadt und Waidhofena. d. Abbs.

12 .
Zur Hintanhaltnng der Verwechslung von Arznei

mittel «.
Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterci vom 8. Juni 1901,

Z . 45640 (M .-Z . 48727/VIII ) :
In einer öffentlichen Apotheke Galiziens ist kürzlich infolge verbots¬

widriger Herstellung eines lukusum sonnae eum manna durch Auflösung
eines bereit gehaltene» Lxtraetnm oonuas o. manna. anstatt durch die ver¬
schriebene Jnfundierung eine Verwechslung mit Lxtraetum sxü erfolgt und
hiedurch der Tod eines Kindes verursacht worden.

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Jnuern vom 17. Mai 1901,
Z. 12491, ist dieser Vorfall allen Apothekern und den Hausapotheken
führenden Ärzten mitzutheilen, und die Ministerial-Verordnung vom 18. Mai
1898, R.-G.-Bl. Nr. 85, Uber die Signierung der Standgesäße, sowie der
Miuisterial-Erlass vom 2. Jänner 1900, Z. 9364 sx 1899, in Erinnerung
zu bringen, nach welchem die Verwendung von pharmacentischen Präparaten
(Lxirsotsu ) zur Bereitung von Pseudo-Jnfusen und Pseudo-Decocten rc.,
sowie jede Substitution von Arzneimitteln und Arzneiherstellungen an Stelle
der ärztlich verordneten Dispensation unbedingt verboten und im Übertretunqs-
falle strengstens zu ahnden ist.

Hievon werden die k. k. Bezirkshauptmannschaften, der Wiener Magistrat,
die magistratischen Bezirksämter in Wien, die Stadträlhe in Wiener-Neustadt
und Waidhofen an, der Ubbs, die k. k. Polizei-Dwection in Wien, die Wiener
Ärztekammer, die Ärztekammer für Niederösterreich mit Ausnahme von Wien,
das Wrener Apotheker-Hanptgremium, die Apotheken-Filialgremien für das
Viertel unterm Wienerwald in Baden, für das obere Wienerwald-Viertel in
Melk, für das Viertel unterm Manhartsberg in Stockerau, für das Viertel
oberm Manhartsberg in Stein an der Donau iu Kenntnis gesetzt.

IS.
Stempelpflicht der Gesuche um Zusicherung der Auf¬

nahme iu den Heimatsvrrband.
Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 13. Juni 1901,

Z. 49423 (M .-Z. 49711) :
Anlässlich einer gestellten Anfrage hat das k- k. Finanzministerium mit

Erlass vom 4. April 1901, Z. 14548, ausgesprochen, dass die von Ausländern
oder Personen, deren Staatsbürgerschaftnicht nachweisbar ist, im Sinne des
8 5 des Gesetzes vom 5. December 1896, R.-G.-Bl. Nr. 222, zum Behufs
der Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaftüberreichten Gesuche um
die Zusicherung der Aufnahme in den Heimatsverband einer Gemeinde der
Stempelgebür von 1 L von jedem Bogen (T.-P . 43, lit . a, Z. 2 des Gesetzes
vom 13. December 1862, R.-G.-Bl. Nr. 89) unterliegen, wogegen die Gesuche,
mit welchen die genannten Personen nach erwirkter österreichischer Staatsbürger¬
schaft um die Anerkennung der Wirksamkeit der zugesicherlen Aufnahme in den
Heimatsverband einschreiten, nach 8 4 des citierten Gesetzes vom Jahre 1896
gebürenfrei sind.

Hievon werden alle Bczirkshauvtmannschaften, der Wiener Magistrat und
die Stadträlhe in Waidhofena. d. Ubbs und Wr.-Neustadt zufolge Erlasses
des k. k. Ministeriums des Innern vom 29. Mai 1901 aä Z. 12846 behufs
Verständigungder mit der Matrikenführnngbetrauten Organe und Ämter,
erstere auch zur Verständigung der Gemeindeämter, in Kenntnis gesetzt.

14 .
Verwendung von Stoffabiällen und Hadernzeug zum

Putzen von Maschinenbestandtheilen.
Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 14. Juni 1899,

Z . 43227 (M .-Z . 110573/VIII ox 1899) :
Auf Grund gepflogener Erhebungen über die Verwendung von Stoff¬

abfällen und Hadernzeug zum Putzen von Maschinenbestandtheilen in Gewerbe¬
betrieben hat das Ministerium des Innern nach Einholung des Fachgutachtens
des Obersten Sanitätsralhes mit dem Erlasse vom 30. April 1899, Z. 35069
ex 1898, darauf hingewiesen, dass die Verwendung eines derartigen Putz¬
materiales, wenn dasselbe nicht vorher mindestens durch nachhaltiges Äuskochen,
welches jedoch auf zur Speisebereitung dienenden Herde» nicht staltfinden darf
— von ansteckungsfähigen Krankheitskeimen befreit wurde, die Gesundheit der
dasselbe verwendenden Arbeiter durch Jnfectionen bedroht und zur Verbreitung
von AnstecknngskrankheitenAnlass zu bieten vermag.

Das I. k. Ministerium des Innern bat weiters darauf aufmerksam
gemacht, dass es in vielen Fällen zweckmäßiger und ökonomischer sein wird,
wenn statt des Hadernmateriales Fließpapier bei den Putzarbeiten zur Ver¬
wendung gelangt.

Wird beim Putzen der Maschinenbestandtheile Terpentinöl verwendet, so
empfiehlt es sich, dass zum Schlitze der damit hantierenden Arbeiter flüssigkeits¬
dichte Handschuhe in Verwendung gelangen und für energische Lllfrung des
Arbeitsraumes zur Verdauung der reizenden Dämpfe des Terpentinöls
gesorgt werde.

Nachdem das Terpentinöl im allgemeinen, insbesondere aber das un¬
gereinigte Terpentinöl durch seinen Reiz verursachende Einwirkung auf die
Haut zu schmerzhaften und langwierigen Hauterkrankungen zu führen Pflegt,
wäre die Verwendung desselben in den Industriebetrieben thunlichst ein¬
zuschränken.

Selbstverständlich ist es in Betrieben, wo Putzmittel in großem Umfange
Verwendungfinden, nöthig, dass die mit den Putzarbeiten beschäftigten Arbeiter
zur entsprechenden Hautpflege angehalten, und dass denselben die hiezu er¬
forderlichen Utensilien zur jedesmaligen Reinigung nach Beendigung der Arbeit
geboten werden.

Auf diese von fachmännischer Seite hervorgehobenen Umstände wird der
Magistrat zufolge des eingangs citierten Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern und mit Beziehung auf den Bericht vom 30. Jänner 1896, Z. 184742
sx 1895, zur weiteren Veranlassungmit der Aufforderungin die Kenntnis
gesetzt, das städtische Sanitätspersonale anznweisen, in Hinkunft auch der Ver¬
hütung von Gesundheitsschädigungen ans den besprochenen Gebiete die vollste
Beachtung zuzuwenden.

An die k. k. Gewerbe-Jnspectorate des I. und II . Anfsichtsbezirkes in
Wien, welche zur Überwachung der Gewerbebetriebe in erster Linie berufen
sind, ergehen von h. a. unter einem die gleichen Weisungen.

Hievon ist auch der „Fachverein für geprüfte Maschinisten, Maschinen¬
wärter, Dampfkesselheizerund deren Mitarbeiter in Niederästerreich" mit Be-
ziehung auf die von diesem Vereineh. a. überreichte Eingabe vom3. September
1895 in die Kenntnis zu setzen.

15
Regelung des Verkehres mit Schwerfuhrwerk i«

mehreren Straßen des RV . Gemeindebezirkes.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 20. Juni 1901,

M .-Z. 24214/XIV:
Auf Grund des 8 100 des Gemeindestatutes für Wien vom 24. März

l900^ L.-G - und V.-Bl. Nr. 17, wird der Verkehr mit Schwerfuhrwerk in
der Starhemberggaffe im IV. Bezirke in der Strecke zwischen der Rainergasse
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und Mayerhosgaffe und in der Rainergasse im IV . Bezirke in der Strecke
zwischen der Johann Straußgaffe und Favoritenstraße verboten.

Für den Schwerfuhrwerksverkehr von der Favoritenstraße zur Wiedener
Hauptstraße und Matzleinsdorferstraße wird die Fahrroute Starhemberggaffe,
Kolschitzkygasse, Schönburgstraße , Seisgaffe , Johann Straußgaffe , Rainergasse,
Blechthurmgaffe und umgekehrt vorgeschrieben.

Von dem obigen Verbote ist nur jenes Fuhrwerk ausgenommen , welches
tue Zu - und Abfuhr von Gütern für die in den vorbezeichneten Straßen¬
strecken ansässigen Wohnparteieu und Gewerbetreibenden besorgt.

Diese Kundmachung erlangt mit der Eröffnung des Betriebes auf der
Straßenbahnlinie in der Rainergaffe Wirksamkeit , gleichzeitig tritt die Kund¬
machung vom 24 . März 1897 , Z . 167810 ex 1896 , außer Kraft.

Übertretungen dieser Anordnungen werden nach Z 100 des Gemeinde¬
statutes für Wien mit Geldstrafen zu Gunsten des allgemeinen Versorgungs-
fondes bis zum Betrage von 400 X oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen
geahndet.

L« .
Zuziehung von Sachverständige » im Administrativ-

verfahren über landwirtschaftliche Agenden.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . Juni 1901,

Z . 53772 (M .-Z . 52996/XV ) :
In den Kreisen der landwirtschaftlichen Bevölkerung sind in der letzten

Zeit wiederholt Klagen laut geworden , dass die politischen Behörden I . Instanz
bei Handhabung der die Landwirtschaft berührenden Gesetze von der Heran¬
ziehung landwirtschaftlicher Sachverständigen absehen und infolgedessen wegen
Mangels eingehender Kenntnis der einschlägigen Verhältnisse den thatsächlichen
Bedürfnissen und den Interessen der Landwirtschaft nicht immer ausreichend
Rechnung tragen.

Die hieraus sich ergebenden Übelstände haben dem Landwirtschaftsrathe,
welcher sich mit dieser Angelegenheit eingehend befasst hat , Anlass zu dem
Wunsche geboten , dass die politischen Bezirksbehörden in den ihrer Verfügung
oder Entscheidung unterliegenden landwirtschaftlichen Angelegenheiten land¬
wirtschaftliche Fachorgane thnnlichst heranziehen mögen.

Um den vorgebrachten Beschwerden für die Zukunft vorzubeugen , wird
der Wiener Magistrat über Erlass des k. k. Ackerbauministeriums vom

6 . Juni 1901 , Z . 2I98I , angewiesen , in allen Fällen , in denen es sich um
Entscheidungen oder Verfügungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten
handelt und die Zuziehung von Sachverständigen im Gesetze vorgeschrieben
oder im Hinblick auf die allgemeinen Grundsätze des Administrativverfahrens
geboten erscheint , landwirtschaftliche Sachverständige einzuvernehmen.

Hiebei wird es sich empfehlen , wegen der Wahl der in einzelnen Fällen
heranzuziehenden Sachverständigen die Mitwirkung der im Bezirke etwa be¬
stehenden landwirtschaftlichen Corporationen in Anspruch zu nehmen , insoweit
dies mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des Falles ohne Zeitverlust und ohne
Kostenvermehrung möglich ist.

Diese Weisung ergeht an sämmtliche k. k. Bezirkshanptmannschaften in
Niederösterreich , an den Wiener Magistrat , im Wege des letzteren an alle
magistratischen Bezirksämter in Wien , endlich an die Stadträthe in Wiener-
Neustadt und Waidhofen a. d. Abbs.

17 .
Verpflcgstaxen im Allgemeinen öffentlichen Kranken¬
hanse in Oberhollabrunn und die Einführung von

drei Verpflegsclasse » in diesem Krankenhause.
Kundmachung des k. k. n.-ö. Statthalters vom 29 . Juni

1901 , Z . 53703 (M .-Z . 54122/XVI ) :
Ter n .-ö. Landes -Ausschuss hat im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö.

Statthalterei die für das Allgemeine öffentliche Krankenhaus in Oberholla¬
brunn per Kopf und Tag festgesetzte Verpflegsgebür vom 1. Juli 1801 an¬
gefangen , und,zwar für Erwachsene auf den Betrag von 2 X , für Kinder
unter 4 Jahren auf den Betrag von 1 X erhöht.

Gleichzeitig wurde der Einführung von weiteren zwei Verpflegsclaffen in
diesem Krankenhause , und zwar mit einer täglichen Verpflegstaxe von 10 X
für die erste Classe und von 6 X für die zweite Claffe zugestimmt . Für die
dritte Claffe gellen die zuerst bezifferten , nunmehr erhöhten Gebüren.

Dies wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

18 .
Regelung des Wagenverkehres ans dem erweiterten

Kärnthnerthormarkte.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom Juli 1901,

M .-Z . 46656/XIV:
Auf Grund des Z 100 des Gesetzes vom 24 . März 1900 , L.-G .-Bl.

Nr . 17, wird angeordnet:
I . Die zum Kärnthnerthormarkte einbezogene Fläche auf der Wienfluss¬

einwölbung von der ehemaligen Leopoldsbrücke bis zu der oberhalb der Ver-
kaufshülte der Dampffischerei -Gesellschaft „ Nordsee " führenden Straße ist dem
allgemeinen Fuhrwerksverkehre entzogen , und nur Marktfuhrwerke dürfen auf
derselben einfahren.

2 . Die Einfahrt der Marktfuhrwcrke bat nur von der Seite der ehe¬
maligen Leopoldsbrücke , die Ausfahrt nur auf der der genannten Fisch¬
verkaufshütte zugewendeten Seite zu erfolgen.

3 . Das Radfahren ist auf der im Punkte 1 genannten Fläche gänzlich
untersagt ; Radfahrer , welche den Markt besuchen wollen , haben ihr Rad auf
dem Aufstellungsplatze zurückzulassen.

Übertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis zu 400 X
oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen bestraft.

1».
Generalkonsulat von Peru.

Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 2. Juli 1901,
Z . 4177/Pr . (M .-Z . 54443 ex 1901 ) :

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 23 . Juni 1901,
Z . 4587/M . I ., wurde der hiesige Hof - und Universitäts -Buchhändler Oskar
Ritter v. Hölder mit der zeitweisen Vertretung des Generalconsuls der
Republik Peru in Wien Robert Pornitz betraut.

Hievon erfolgt mit dem Beifügen die Verständigung , dass Oskar Ritter
v. Hölder vorkommendeufalles als interimistischer Gereut des General-
consulates der erwähnten Republik anzuerlennen und zur Ausübung seiner
Function zuzulassen ist.

2«.
Refundierung von an französische Staatsangehörige

verabfolgten Unterstützungen.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 3 . Juli 1901,

Z . 54570 (M .-Z . 28967/Xl ) :
Aus Anlass eines speciellen Falles , in welchem es sich um die Re-

fundierung einer von einer ungarischen Sladtgemeinde einem französischen
Staatsangehörigen verabfolgten Unterstützung Handelle , hat die k. u . k. Bot¬
schaft in Paris dem k. u . k. Ministerium des Äußern berichtet , dass nach der
französischen Gesetzgebung weder den staatlichen , noch den kommunalen Be¬
hörden eine Ersatzpflicht für Vorschüsse und Unterstützungen zusällt , die im
Auslande französischen Staatsangehörigen verabfolgt werden.

Die Refundierung solcher Gelder kann nur von den sustentations-
pflichtigen Verwandten verlangt werden . Da aber in den meisten derartigen
Fällen das Ausfinden der Verwandten der Unterstützten äußerst schwierig ist
und dieselben dann fast immer mittellos sind , des weiteren auch keine gesetz¬
lichen Mittel zugebote stehen , die Ersatzpflichtigen zu einer Refundierung zu
zwingen , so bleiben die Bemühungen der k. u . k. Botschaft in dieser Richtung
durchwegs resultatlos.

Hievon werden die Herren Vorstände aller k. k. Bezirkshauptmannschaften
und die Herren Bürgermeister von Wien , Wiener -Neustadt , Waidhofen a . d.
Ibbs zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 6 . Juni 1901,
Z . 11627 , in die Kenntnis gesetzt.

21 .
Verpflichtung des Erftehers einer Liegenschaft , die
eingetragenen Reallastcn öffentlich rechtlicher Natnr
ohne Anrechnung auf das Meistbot und ohne Rück¬
sicht auf ihren buchmäßigen Rang zn übernehmen.

Das k. k. Executionsgericht Wien hat anlässlich der Feststellung der
Versteigerungsbedingungen für die Häuser Einl .-Z . 810 und 814 im VII . Be¬
zirke mit Beschluss vom 4. Juli 1901 , X XVI 677/1/23 , verfügt , dass die
im Lastenblatte dieser Realitäten zu Gunsten der Gemeinde Wien eingetragenen
Reallasten , betreffend die Verbindlichkeit zur Vornahme von Adaptierungen
anlässlich der Niveanregulierung und Trottoirumlegung vom Ersteher ohne
Anrechnung auf das Meistbot und ohne Rücksicht auf ihren buchmäßigen Rang
zu übernehmen sind.

Begrü ndnng.
Die bezogenen Reallasten sind publicistischer Natur . Sie stehen nicht der

Gemeinde Wien als Privatrechtssubject zn , sondern als einer öffentlichen
Körperschaft , welche die Baupolizei und die Bauvorschriften und die L>traßen-
regulierung im eigenen Wirkungskreise zu besorgen hat . Diese Reallasten
bilden gar keine Actionen des Gemeindevermögens . Ihre Bezeichnung als
Reallast ist auch eigentlich unzutreffend . Sie sind einfache Beschränkungen des
Eigenthumsrechtes öffentlich rechtlicher Natur , wie es so viele andere derartige
Beschränkungen des immobilen Eigenthumsrechtes gibt . Die vorliegenden
Reallasten haben ihre rechtliche Grundlage im Z 2, Absatz 2 der Wiener Bau¬
ordnung.

Aus dem Vorgesagten ergibt sich auch die Uuanwendbarkeit des Z 150 E .-O.
auf den vorliegenden Fall insofern , als Z 150 E .-O . nur solche Reallasten im
Sinne hat , welche prwatrechckicher Natur sind.

Es kommt aber noch folgender Gesichtspunkt in Betracht.
Die Gemeinde Wien kann in ihrer Eigenschaft als mit den Agenden

der Baupolizei betraute öffentliche Corporation jederzeit dem Ersteher — im
Falle der Actualität der Niveanregulierung — die erforderlichen Aufträge ertheilen,
welche sich mit dem Inhalte der verbücherten Reallasten decken, auch wenn
diese gelöscht sind , ohne dass gegen diese administrativen Aufträge ein Rechlszug
offen stünde.

L*



64 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 70 , 30 . August 1901.

Bezüglich der Niveauregulierung und Baulinienbestimmung ist der
Rechtsweg ausdrücklich ausgeschlossen (Z 11 der Wiener Bauordnung ). Diese
Aufträge sind ganz unabhängig von vorheriger Eintragung als Neallast im
Grnndbuche.

Wenn nun die bereits erfolgte Eintragung in das Grundbuch im Wege
der Versteigerung zur Löschung kommen würde , so würde sich eine Irreführung
des Erstehers durch die Versteigerungsbedingungeu ergeben ; denn wenn diese
Reallasten jemals actuell werden , wird der Ersteher von ihnen getroffen —
ob sie im Grundbuche stehen oder nicht.

Ter Zweck der Eintragung dieser Reallasten liegt bloß in dem Bestreben
der Gemeinde , die Härten des öffentlichen Rechtes insofern zu mildern , dass
der Publicität und der bona üäss möglichst wenig Abbruch geschähe.

Keineswegs kann aber zugegeben werden , dass öffentliches Recht durch
bloßer Evidenz halber und um der bona üäss des Tabularwesens willen
erfolgte Auszeichnung im Grundbuche civilisicrr werde.

Weil es sich hier um öffentliches Recht handelt , gibt es auch keine
Präclnsion und ist es auch ganz gleichgiltig , ob die Gemeinde Wien zur Ver¬
handlung über die Versteigerungsbedingungen erscheint oder nicht.

Die ganze Frage ist übrigens aller Voraussicht nach rein akademischer
Natur , da die Frage der Regulierung , entweder überhaupt nicht, oder doch
nicht in einem Zeitpunkte , der schon gegenwärtig ein Calcul zuließe , zu
erwarten ist.

Die hiergerichtlichen Erhebungen haben nämlich dargethan , dass sich ein
fixer Zeitpunkt der Niveauregulierung in der Neustiftgasse zwischen der Museum¬
straße und der Neubaugasse nicht angeben lässt und diese Regulierung auch
nicht in absehbarer Zeit zu erwarten ist, da dieselbe nicht nur von dem Neu¬
bau der in unmittelbarer Nähe der Realitäten Einl .-Z . 410 und 418 Neustift¬
gaffe befindlichen Häuser allein abhängig ist, sondern der Umbau aller alten
Häuser in dieser Strecke erforderlich ist, damit die Regulierung definitiv durch¬
geführt werden kann.

Zu den umzubauenden Häusern (27 an der Zahl ) gehört auch das
Palais der königl . ung . Leibgarde , Neustiftgasse 2.

Es werden daher voraussichtlich noch viele Jahre vergehen , bevor an
die Straßenniveauregulierung geschritten werden kan » .

Die Vornahme der Regulierung hängt aber nicht allein von dem Um¬
bau der alten Häuser ab , sondern auch noch von der gleichzeitigen Durch¬
führung der an den einzelnen Gebäuden vorzunehmenden Adaptierungen für
die Straßenhebuug.

Die Erzielung der Einvernahmen zur gleichzeitigen Durchführung der
Adaptierungsarbeiten wird wahrscheinlich wieder langwierige Verhandlungen
mit den Hausbesitzern bedingen , so dass selbst in dem Falle , als die Durch¬
führung der Regulierung in Aussicht genommen wird , längere Zeit vergehen
dürste , bis zur wirklichen Arbeitherstelluug.

Die bauliche Beschaffenheit der durch diese Regulierung tangierten Häuser
ist nicht der allein ausschlaggebende Factor für den Zeitpunkt des Umbaues.

Meist sind hiefür finanzielle Erwägungen maßgebend behufs Erzielung
einer besseren Verwertung des Grundes durch Aufführung eines mehrstöckigen
Gebäudes mit größerem Zinserträge , so dass also der ,Zeitpunkt für den
Umbau der einzelnen Häuser meist von den Erwägungen privater Personen
abhängig ist , daher die Zeit , innerhalb welcher der Umbau der alten Häuser
in der Neustiftgasse zwischen der Hosstallstraße und der Neubaugasse erfolgen
wird , sich auch nicht annähernd bekanntgeben lässt.

Aus diesen Gründen wurde auch mit dem hiergerichtlichen Beschlüße
vom 9 . Mai 1901 , L XVI 677/1/16 , welcher in diesem Belange rechtskräftig
geworden ist, ausgesprochen , dass diese Neallasten bei der Festsetzung der
Schätzwerte gar nicht mitveranschlagl « urden (M .-Z . 58661/1 ).

22 .

Warnung vor dem Vladimir Svozil 'schen
„Animalin ".

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 6. Juli 190l,
Z . 51750 (M .-Z . 56704/XV ) :

Mit h . ä . Erlaffe vom 27 . März 1901 , Z . 21996 , wurde dem Magi¬
strate aufgetragen , für eine weitgehende Publikation einer Warnung vor dem
von einem gewissen H . Mesaros  erzeugten Pflanzenbeizmittel zu sorgen.

In neuester Zeit wurde von einem gewissen Vladimir Svozil,  Wirt-
schaftsbeamter a . D ., X ., Goethegaffe 7 , für ein ebenfalls mit dem Namen
„Animalin " bezeichnetes Präparat Neclame gemacht . Dasselbe besteht nach
einem Gutachten der k. k. landwirtschaftlich - chemischen Versuchsstation in
Wien aus einem Gemische von Kupfervitriol (7 '5 Percent ), Kalk , Salpeter,
Chlorkalium und schwefelsaurem Ammoniak und ähnelt , was Zusammensetzung
und Werl betrifft , sehr dem im h. ä . Erlasse von 27 . März 1901 , Z . 21996,
bezeichneten „Animalin " . Vermuthlich hält sich der Erfinder an kein bestimmtes
Recept , sondern behält nur die Menge des einzigen , etwaigermaßen wirksamen
Bestandtheiles , nämlich deS Kupfervitriols , bei.

Was die Person des auf der Neclame Unterzeichneten Vladimir Svozil
anbelangt , so dürfte dieselbe mit dem Erfinder des „ Animalin " identisch sein,
welcher seinerzeit in dem der k. k. Staatsanwaltschaft in Wien aufgenommenen
Protokolle von Frau H . Mesaros  als unbekannten Aufenthaltes bezeichnet
worden war und letzterer die Erfindung zur Ausbeutung verkauft hatte.

Übrigens hat die k. k. Staatsanwaltschaft seinerzeit der k. k. landwirt¬
schaftlich-chemischen Versuchsstation in Wien mitgetheilt , dass sie gegen H.
Mesaros  mangels eines strafbaren Thatbestandes nicht einschreiten könne.

Allem Anscheine nach handelt es sich hier um einen Versuch , die Wirkung
der mit dem bezogenen Erlasse angeordneten Warnung durch Vorschiebung
eines anderen Namens wettzumachen.

Der Magistrat wird daher zufolge Erlasses des k. k. Ackerbauministeriums
vom 8 . Juni 1901 , Z . 14269 , beauftragt , im Sinne des eingangs citierten
h . ä . Erlasses auch eine Warnung vor dem von Svozil  propagierten
„Animalin " ergehen zu lassen.

2S
Führung der Register und Vormerkbücher bei der

Einfuhr und Verwendung von Saccharin.
Erlass der k. k. n .-ö. Statlhalterei vom 8 . Juli 1901,

Z . 28993 (M .-Z . 57109 ) :
Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 26 . März 1901.

Z . 39282 er 1900 , wird bemerkt , dass aus den vorgelegten Revisions -Proto¬
kollen , betreffend die Einfuhr und Verwendung von Saccharin , nicht immer
ersichtlich ist, ob die vorgeschriebenen Register und Vormerkvücher geführt
werden , auch ist den Acten meist nicht zu entnehmen , was zur Behebung und
Ahndung der constatierten Ordnungswidrigkeiten veranlasst wurde.

Die politischen Bezirksbehörden werden daher aufgefordert , in dieser Hin¬
sicht die erforderlichen Anordnungen zu treffen.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , den Wiener
Magistrat und an die Stadträthe in Wr .-Neustadt und Watdhofen a. d. Ibbs.

24
Essigsäure Lösungen.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 8. Juli 1901,
Z , 57084 (M .-Z . 57108/VIII ) :

Anlässlich der Anfrage einer politischen Landesbehörde , bei welchem
Coucentrationsgrade essigsäurehältige Flüssigkeiten , welche zur häuslichen Her¬
stellung von Speiseessig in Verkehr gebracht werden , unter den im Z 15 der
Ministerial -Berordnnng vom 21 . April 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , vor¬
geschriebenen Vorsichten abzugeben wären , hat das k. k. Ministerium des
Innern zufolge Erlasses vom 19 . Juni 1901 , Z . 28233 , darauf aufmerksam
gemacht , dass die verdünnte Essigsäure der österreichischen Pharmakopöe , welche
20 Percent reine Essigsäure enthält , in freiem Handverkaufe in Apotheken
abgegeben werden darf.

Es unterliegt daher der freie Verkehr essigsäurehältiger Flüssigkeiten,
welche nicht mehr als 20 Percent reiner Essigsäure enthalten , keinem
Anstande.

Insofern jedoch dieser Percentgehalt an Essigsäure überschritten ist, fallen
solche Flüssigkeiten unter jene chemischen Präparate , bei deren Verkauf die im
obgedachten Z 15 der Ministerial -Verordnung vom 21 . April 1876 bezeichneten
Vorsichten anzuwenden sind , zumal durch wissenschaftliche Versuche ermittelt
wurde , dass Essigsäure -Lösungen von höherem als 20percentrgen Säuregehalte
ernste Verätzungen der Schleimhäute mit reactioer Entzündung hervorzurufen
geeignet sind.

Hievon haben die politischen Bezirksbehörden die betreffenden Geschäfts¬
kreise zu verständigen.

Dieser Erlass ergeht an sämmtliche k. k. Bezirkshauptmannschaften in
Niederösterreich , die k. k. Polizei -Direction in Wien , an den Wiener Magistrat,
im Wege des letzteren an alle magistratischen Bezirksämter in Wien , an die
Stadträthe in Weener -Neustadt und Waidhofen a . d. Ubbs , sowie an die
n .- ö. Handels - und Gewerbekammer.

25 .
Die Verwendung von Hängegerüsteu.

Decret des Wiener Magistrates vom 9. Juli 1900 , M .-
Z . 17802/IX an die Genossenschaft der Bau - und Steinmetz¬
meister in Wien:

Über eine vom Verein der Baumeister in Niederösterreich eingebrachte
Beschwerde , betreffend die Handhabung der Magistrals -Verordnung vom
8. Jänner 1894 , Z . 1528 (abgedruckt in der Beilage zum Amtsblatte der
Stadt Wien vom 6. Februar 1894 auf Seite 5 ) wird die Genossenschaft
ersucht , ihren dem Bau - und Maurermeisterstande angehörigen Mitgliedern
die gedachte Verordnung über die Verwendung von Hängegerüsten in Er¬
innerung zu bringen und dieselben insbesondere aufmerksam zu machen , dass
nach Punkt 11 derselben Hängegerüste nur unter Aufsicht und Verantwortung
eines behördlich autorisierten Civil - oder Bauingenieurs , behördlich -antorisierten
Civil -Architekten , Bau -, Zimmer - oder Maurermeisters aufgestellt oder ver¬
wendet werden dürfen , dass nach Punkt 12 der Kundmachung Name , Charakter
und Wohnort des verantwortlichen Sachverständigen am Arbeitsorte an auf¬
fälliger Stelle in deutlicher Weise ersichtlich zu machen sind , und dass nach
Punkt 15 derselben Kundmachung die Aufstellung eines Hängegerüstes schriftlich
vom verantwortlichen Sachverständigen mindestens drei Tage vor Beginn der
Aufstellung im kurzen Wege zur Anzeige zu bringen ist, und zwar für die
Aufstellung in den Bezirken I bis IX und XX bei dem Stadtbauamte , in den
übrigen Bezirken bei der Bauamtsabtheilung des betreffenden Bezirksamtes.

Für den Fall der Außerachtlassung des Punktes 12 (Ersichtlichmachung
des Sachverständigen ) und für den Fall , als die Anzeige der Verwendung
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des Hängegerüstes durch den die betreffende » baulichen Arbeiten ausführciidcn
Gewerbsinanii und nicht durch einen andere » Sachverständigen erstattet
werden sollte , werden die betreffenden Gewerbsleute zu gewärtigen haben,
dass eventuell sie selbst als verantwortlich für das Gerüst und seinen Zustano
angesehen werden. 2«.
Stempelfreiheit der in Angelegenheit der Kranken¬
versicherung der Arbeiter ansgestellten ärztlichen

Zeugnisse.
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthallerei vom 9 . Juli

1901 , Z . 58256 (M .-Z 57450/XVIII ) :
Das ! . k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom 16 . Juni 1901,

Z . 34823 , erklärt , dass die in Angelegenheit der Krankenversicherung der
Arbeiter ausgestellten ärztlichen Zeugnisse nach Z 75 des Krantenversicherungs-
gesetzes vom 30 . März 1888 , R .-G .Bl . Nr . 33 , stempelfrei sind , wenn den¬
selben im Sinne des fünften Absatzes der Vorerinnerungen zum Tarife des
Gebürengesetzes vom 9 . Februar 1850 , R .-G .-Bl . Nr . 50 , an dcr Stelle , wo
sonst die Stempelmarke angebracht wird , eine Bemerkung über diesen Zweck
des Zeugnisses lind die Person , welcher es zu diesem Zwecke zu dienen be¬
stimmt ist, beigesetzt ist, oder wenn wenigstens ans dem Inhalte des Zeugnisses
hervorgeht , dass es zu dem oberwähnten Zwecke ausgestellt ist.

Hievon werden die k. k. Bezirkshanptmannschaflen , der Wiener Magistrat,
die Wiener magistratischen Bezirksämter und die Stadträthe in Wr .-Nenstadt
und Waidhofen a. d. LMs , sowie die beiden Ärztekammern verständigt.

27
Anwendung der Bestimmungen des Hausierpatentes
auf deu Handel mit Reibsand und Rcibwascheln im

Uinherzieheu.
Die k. k. n.-ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 12 . Juli

1901 , St .-Z . 46772 (M .-Z . 58617/XI1I ), dem Wiener Magistrate
den magistratischen Bezirksämtern , allen k. k. Bezirkshauptmann-
schaflen, den Stadträlhen in Wiener -Neustadt und Waidhofeil an
der Mbs und der k. k. Pvlizei -Dircction in Wien eine Abschrift
des an das magistratische Bezirksamt für den XII . Bezirk in Wien
gerichteten Erlasses vom 12 . Juli 1901 , Z . 46772 , zur Kenntnis
und Danachachtnng gebracht. Letzterer lautet:

Aus dem Berichte vom 21 . Mai 1901 , Z . 14739 , betreffend die Anfrage,
ob Händler mit Reibsand und Neibwascheln , welche ihr Gewerbe von Ort zu
Ort in verschiedenen Bezirken ausüben , mit einer Licenz zu versehen sind , mit
dem Beifügen zurück, dass auf diesen Handel im Umherziehen die Bestimmungen
des Hansierpatentes Anwendung zu finden haben , nachdem der diese Frage
normativ regelnde h. ä . Erlass vom 2 . März 1881 , Z 48250 , durch den
später erschienenen Erlass des k. k. Handelsministeriums vom 23 . December j
1881 , Z . 20409 , mit welchem grundsätzliche Bestimmungen , betreffend die
Regelung des Hausierhandels und einzelner verwandter , im Uinherziehcn be¬
triebener Erlverbszweige , erlassen wurden , derogiert erscheint.

28 .
Nene Heilmethoden.

Erlass dcr k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . Juli 1901,
Z . 35906 (M .-Z. 62835/VIII ) :

Mit Beziehung auf den Bericht vom 16 . April 1901 , Z . 22559 , dessen
Beilagen im Anschlüsse zurückfolgen , wird dem Wiener Magistrate nach Ein¬
holung eines Gutachtens des uiederösterreichischen Landessanitätsrathes eröffnet,
dass die Anwendung der elektrischen Hochfrequenzströme zu therapeutischen
Zwecken kein neues Heilverfahren ist, sondern nur eine weitere Entwicklungs¬
stufe der Elektrotherapie bildet.

Es wird weiters bemerkt , dass die Anwendung neuer Heilmethoden und
neuer Medicamenle in der ärztlichen Privalordination auch ohne vorherige
behördliche Genehmigung zulässig ist, da die Einholung einer solchen beim k. k.
Ministerium des Innern im Sinne des Erlasses dieses Ministeriums vom
2 . März 1892 , Z . 14498 ex 1891 , nur für Privatheilanstalten geboten wurde.

Es unterliegt aber keinem Anstande , auch ohne Concession für eine
Privatheilanstall solche Apparate in einer ärztlichen Hansordination zu ver¬
wenden.

2S.
Kirchen - und Pfarrhofbauten in Wien.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . Juli 1901,
Z . 68576 (M .-Z . 631I9/III ) :

Mit dem h. ä . Erlasse vom 26 . Februar 1900 , Z . 18380 , wurde an¬
lässlich der Bewilligung eines Vorschusses von 1,046 .000 X an ? dem Stamm-
Vermögen des Religionsfondes behufs Tilgung der bei den bisher in Wien
ausgesührten , beziehungsweise in Aussichtung begriffenen Kirchen - und Pfarr-

bofbauten anshaftenden Schulden dem Wiener Magistrate eröffnet , dass für
die etwaige Inangriffnahme weiterer Kirchen - und Pfarrbosbauten in Wien,
insoweit für dieselben voraussichtlich öffentliche Mittel in Anspruch genommen
werden müssten und insbesondere insofern dieselben solche Objecie betreffen,
welche in dem im Jahre 1897 festgestellten Gesammtprogramme für die
Wiener Kirchen - und Pfarrhofbauten cinbezogen sind , in Hmknnft in allen
Fällen die specielle Genehmigung des k. k. Ministeriums für Cultus und
Unterricht Vorbehalten bleiben müsse , wonach der Wiener Magistrat Vor/orge
zn treffen hätte , dass hierauf schon bei den Verhandlungen wegen Erthcilnng
des betreffenden Baucousenses Bedacht genommen werde , damit die Jnangriff-
nahme derartiger Bauten in Hinkunft nur dann erfolge , wenn die Beseelung
des Erfordernisses vorwegs vollständig sichergestellt ist.

Da nun zu den in das oberwähnte Gesammlprogramm aufgenommenen
Bauten auch die Pfarrkirche in der Donaustadt im II . Wiener Gemcindebezirke
(Kaiscrjubilänmslirche ) zählt und hinsichtlich dieser Kirche laut Erlasses des
k. k. Ministeriums für Cullns und Unterricht vom 23 . Juli 1901 , Z . 1716,
bereits Einleitungen zum baldigen Banbeginne im Zuge sind , wird dcr Wiener
Magistrat infolge dieses Erlasses anfgesordert , sich die Bestimmungen des
eingangs bezogenen h . o. Erlasses gegenwärtig zu halten , wonach die Jnan-
grifsnakme des Baues nicht ohne specielle Genehmigung des k. k. Ministeriums
für Cultus und Unterricht zulässig ist.

Der Wiener Magistrat wird demnach angewiesen , die Vornahme der
bezüglichen commissioiiellen Verhandlungen hierher anznzeigen und die Ver-
handlungsactcn noch vor dcr Entscheidung behufs Einholung der ministeriellen
Genehmigung vorzulegen.

30 .
Gewerbe -Jnspectorat.

Erlass des k. k. n.-ö. Statthalterei -Präsidiums vom 31 . Juli
1901 , Z . 5014/Pr . (M .-Z . 63793/XVII ) :

Der Herr Handelsminister hat sich mit dem Erlasse vom 20 . Juli 1901,
Z . 28892 , im Einvernehmen mit dem Herrn Ministerpräsidenten als Leiter
des Ministeriums des Innern bestimmt gefunden , den derzeit dem k. k. Ge-
werbe -Jnspectorate für den II . Anfsichlsbezirk in Wien zugetheilten provi¬
sorischen Commissär der Gewerbe -Jnspection Josef Karaschia  von seiner
dermaligen Dienstverwendung mit Ende Juli d. I . zn entheben und ihn mit
l . August d. I . zn dem k.' k. Gewerbe -Jaspectorate für den IV . Aufsichts¬
bezirk in Graz zu versetzen, sowie den derzeit dem k. k. Äcwecbe -Jnspectorate
für den I . Aufstchtsbezirk in Wien zugetheilten provisorischen Coinmissär der
Gewerbe -Jnspection Johann Sie gm und,  desgleichen vom 1 . Auguil d. I.
znm Gewerbe -Jnspectorate für den 11 . Aufsichtsbezirk mit dem Amtssitz - in
Wien zu versetzen.

Hievon werden die k. k. Bezirkshanptmaiinschaften , der Wiener Magi¬
strat , die Stadträthe in Wiener Neustadt und in Waidhofen a . d. Ubbs nud
die Arbeiter -Unfallversichernngsanstalt für Niederösterreich in Wien verständigt.

Die Bezirkshauplinannschaftcn haben diese Versetzungen in den Amts¬
blättern zu verlautbarcn.

3 ».
Legalisierung von Urkunden.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 8. August 1901,
Z . 69699 (M .-Z . 66188/XVI ) :

Es ist dem k. k. Ministerium des Innern zur Kenntnis gekommen , dass
den in Deutschland zu einer Ehe schreitenden österreichischen Staatsangehörigen
häufig dadurch Schwierigkeiten erwachsen , dass die von hierländischen Ge¬
meinden ausgestellten Heimaischeine , Sittcnzengnisse , Armuts - oder Vermögens¬
zeugnisse seitens der hierländischen Behörden nicht entsprechend legalisiert werden.

Infolge Erlasses des genannten Ministeriums vom 22 . Juli 1901,
Z . 23133 , macht die k. k. Statthalterei daraus aufmerksam , dass die erwähnte»
Arten von Urkunden für ihren Gebrauch in Deutschland im Sinne des Artikels IV,
Absatz 1 und 3 des Legalisierungsvcrtrages mit dem Deutschen Reiche vom
25 . Februar 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 85 , der Beglaubigung in letzter Linie durch
die Landcsstelle bedürfen.

Diese Legalisierung ist von den politischen Behörden , so oft ihnen ans
Anlass von Gesuchen um Ehesähigkeitszeugnisse derartige Documente Vor¬
kommen , stets ohne Verzug von amlswegen zu veranlassen.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , an die Stadt¬
räthe in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Dbbs , den Wiener Magistrat
und alle magistratischen Bezirksämter.

32
Ablenkung des Viehtriebes im X .. Bezirke ans der

Neilreich - in die Fernkorugasse.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom August 1901,

M .-Z . 17214/XV:
In Abänderung des Z 7 , Alinea 2 der Viehtriebordnnug der k. k.

Reichshaupt - und Residenzstadt Wien vom März 1901 , Z . 48524 sx 1900,
wird angeordnel , dass im X . Bezirke der Viehtrwb aus der Davidgasse nicht
mehr durch die Neilreich -, sondern durch die Fernkorngasse in die Quellengasse
zu leiten ist.

Übertretungen dieser Kundmachung werden auf Grund des H 100 des
Gemeindestatutes für Wien mit Geld bis zu 4000 L oder mit Arrest bis zu
14 Tagen bestraft.
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II. NlMlmtivliestimmuiuien.
Zemeiuderath:

Zusätze zu den Bestimmungen über die freisteheude
Bauweise.

Beschluss des Wiener Gemeinderathes vom 11. Juni 1901,
Z . 10604 ex 1899 (M .-Z . 164766 ex 1899 ) :

In den vom Wiener Gemeinderache für eine besondere Art der Ver¬
bauung mit Wohnhäusern nach Z 82 der Wiener Bauordnung in Aussicht
genommenen Gebietstheilen haben hinsichtlich der Verbauung in geschlossenen
Fronte » oder einzelnstehend , sowie hinsichtlich des zwischen den einzelnen Ge¬
bäuden mindestens zu belassenden Zwischenraumes folgende Bestimmungen zu
gellen:

1. Die geschlossene Verbauung findet in diesen Gebieten nur statt:
n) in den vom Wiener Gemeinderathe für die geschlossene Verbauung

ausdrücklich in Aussicht genommenen Straßen und Plätzen dieses
Gebietes;

b ) im Falle der Kuppelung zweier Wohnhäuser ; Uber mehr als zwei
Wohnhäuser darf sich die Kuppelung nicht erstrecken, und es darf die
Gesainnnsrontlänge beider Wohnhäuser nicht mehr als 56 m betragen;
die Kuppelung setzt das Einverständnis der beiden Grnndeigenthümer
voraus , jedoch kann , wenn eines der beiden zu kuppelnden Häuser erbaut
ist, das zweite nicht mehr anders als im Anschlüsse an das erste gebaut
werden;

c) bei Grundstücken , welche schon dermalen in der ganzen Front verbaut
sind , und bei welchen ein Umbau ohne Abtheilung aus mehrere Bau¬
stellen stattfindet;

ä ) bei unverbauten , oder an der Front nur theilweise verbauten Grund¬
stücken, welche an der Baulinie gemessen , weniger als 10 m Front
besitzen, vorausgesetzt , dass die betreffenden Grundstücke nicht durch eine
seit 3 . März 1899 erfolgte Grundabtheilung entstanden sind.
2 . In allen übrigen Fällen hat die Verbauung mit Belastung eines

Zwischenraumes zwischen dem Gebäude und den Nachbargrenzen zu beiden
Seiten (bei gekuppelten Bauten an der Seite , wo eine Kuppelung nicht statt¬
findet ) zu geschehen.

Das Maß des mindestens zu belassenden Zwischenraumes beträgt bei
gekuppelten Bauten:

3 in wenn sie 16 bis 20 m , 5 in wenn sie 21 bis 25 w , 6m wenn
sie 26 bis 30 m , ein Drittel der Frontlänge , wenn diese mehr als 36 m
ausmacht.

Beträgt die Frontlänge des Grundstückes mehr als 15 , beziehungsweise
20 , 25 oder 30 m , aber weniger als 16 , beziehungsweise 21 , 26 oder 36 m,
so ist der Seitenabstand so zu bemessen , dass die Länge der Gebäudefront noch
12 , beziehungsweise 16 , 20 oder 24 m ausmacht.

Bei nicht gekuppelten Bauten hat die Summe der beiden Seitenabstände
das oben angegebene Maß des Seitenabstandes für gekuppelte Bauten
mindestens zu erreichen , es darf aber keiner der beiden Seitenabstände weniger
als 3 m betragen.

Insofern durch vorausgegangene Anordnungen die Belastung eines
Zwischenraumes von geringerer , als der oben angegebenen Breite an¬
geordnet worden ist, wird hieran durch vorstehende Bestimmungen nichts ge¬
ändert.

Magistrat:
34 .

Erweiterung der Geschäfte der k. k. Taxamtscassa.
Erlass des Magistrats -Vicedirectors Dr . Weiskirchner

vom 28 . Juni 1901 , M .-D .-Z . 1662:
Die k. k. Finanz -Landes -Direclion hat mit der Note vom 24 . Juni 1901,

Z . 902/kr ., Nachstehendes anher mitgetheilt:
„Die k. k. Taxamtscassa in Wien , welche vor zwei Monaten in die neuen

Amtsräume HI . , Vordere Zollamtsstraße 5 , Ubersiedelte , tritt mit I . Juli 1901
in einen bedeutend erweiterten Geschältskreis , indem einerseits die Caflcn-
Abtheilung V des Wiener Hauptzollamtes mit 30 . Juni 1901 ausgelassen
wird , und alle nicht zollämtlichen Agenden dieser Elaste mit dem bezeichnten
Termine an die Taxamtscassa übergehen und andererseits eine Reihe von
bisher der n .-ö. Landes -Hauptcassa zugewiesenen Agenden mit dem gleichen
Zeitpunkte an die Taxamtscassa überwiesen werden.

Die der k. k. Taxamtscassa bisher abgelegenen und die derselben ab
1. Juli 1901 neu zugewiesenen Agenden sind der nachstehenden Zusammen¬
stellung zu entnehmen:

I . Bisherige Geschäfte.
1 . Cassageschäfte des Central -Taxamtes in Wien.
2 . Cassageschäfte des Central -Skempelamtes in Wien.
3 . Übernahme der Contoguthabnngen der Patentamtscassa in Wien.

II . Neu zuwachsende Geschäfte.
4 .. Die nachfolgenden Agenden der mit 30 . Juni 1902 aufzulassenden

Eassa -Abtheilung V des Wiener Hauptzollamtes , und zwar:

1. Die Gebarung folgender Verrechnnngszweige:
n) Finanzwache (Capitel X . Titel 5 ) ;
t>) Taxamtscassa (Capitel X , Titel 6) ;
e) Verzehrungssteuer (Capitel XIV ) mit Ausnahme der Steuerrestitution

und Bonistcationsauszahlung für Zucker und Brantwein , welche beim
k. k. Hauptzollamte verbleiben;

c>) Salz (Capitel XV );
e) Tabak (Capitel XVI ) ;
I ) Stempel (Capitel XVII , Titel 1) ;
x ) Mauten (Capitel XIX ) ;
d ) Besondere Abgaben (Capitel XXI ) ;
i ) Gefällsstrafgeldüberschüsse (Capitel XI ).

2 . Allgemeine Depositen.

L . Bon der k. k. n .-ö. Landes -Haupicassa abgegebene Agenden:
l . Die Gebarung folgender Verrechnnngszweige:

n) leitende Finanzbehörden (Capitel X , Titel 2 ) ;
b ) directer Steuerdienst (Capitel X , Titel 3) ;
o) Finanzprokuratur (Capitel X , Titel 7) ;
ä ) Evidenzhaltung des Grundsteuercatasters (Capitel X , Titel 9) ;
o) Milüärtaxen (Capitel XI , Titel 3) ;
I) Vergütungen und Belohnungen an Parteien rc . (Capitel XII , Titel 1) ;
x ) Stenerexecutionskosten (Capitel XII , Titel 3 ) ;
k ) Fiscalitäten und Heimfälligkeiten;
i ) Staatsgüterveräußerung,

2 . Baucautionen und Cautionsdepoflten.
3 . Auszahlung der Stipendien und Handwerkslehrgelder für Rechnung

des Fondes der Strafgelderüberschüffe.
4 . Erwerbsteuer -Einnahmen und Ausgaben.
Aus dieser Zusammenstellung ist hervorzuheben , dass die gesammte

Militärtaxgebarung und die Auszahlung der im Finanzgesetz vorgesehenen
Vergütungen und Belohnungen an Parteien und öffentliche Organe anlässlich
ihrer Mitwirkung bei Ermittlung und Feststellung der Grundlagen der direkten
Staatssteuern , dann bei der Steuereinbringung mit 1. Juli 1901 von der
u .-ö. Landes -Hauptcassa an die Taxamtscassa übergeht ."

Hievon wird zur Kenntnisnahme und Danachachtung die Mittheilung
gemacht.

33 .

Die Wasseragende » der Wiener Stadtbahn re.
Erlass des Magistrats -Vice-Directors Dr . Weiskirchner

vom 2. Juli 1901 , M .-Z . 2021/V1I . :
Die k. k. Bahnerhaltungssection „Wien III " hat mit Note vom 5. September

1900 , Z . 780 , mitgetheilt , dass alle den Wasserbezug behandelnden Agenden
für die Linien der Wiener Stadtbahn , der Wiener Verbindungsbahn , der Linie
Hciligenstadt — Klein -Schwechat der Bahnerhaltungssection III obliegen.

Station Hütteldorf füllt in den Rayon der Bahnerhaltungssection I
Westbahnhof , und Station Heiligenstadt in den Rayon der Bahnerhaltungssection
. Wien II " Kaiser Franz Josess -Bahnhof , daher die Wasseragenden bezüglich
dieser zwei Stationen den betreffenden Sectionen zuzusenden sind.

Hievon werden die magistratischen Bezirksämter , die Buchhaltung und
das Stadtbauamt zur Danachachtung verständigt.

3 «.

Lichteinfallsöffnungen n. dgl.
Erlass des Magistrats -Directors Pr eye,r vom 29 . Juli 1901:
Zufolge Beschlusses des Wiener Gemeinderathes vom 25 . Juli 1901,

Z . 19127 , werden die Beschlüsse des Gemeinderathes . vom 8 . Mai 1885,
Z . 881 , und vom 4 . October 1889 , Z . 541 , bezüglich des Punktes III des
Platzzinstarifes für Kelleröffnungen aller Art , Lanalaufbruchschächte und Deckel,
Licht- und Luftschächle und sonstige Herstellungen aufgehoben.

Für die Folge entscheidet der Stadtrath über die Zulässigkeit solcher
Einbaulen und bestimmt auch die Höhe des Platzzinses.

Hievon wird zur Kenntnisnahme Miltheilnng gemacht.
» *

*

Magistrats -Director Pr eher  hat ferner unterm 10. August
1901 , M .-D .-Z . 2166 , nachstehenden Präsidial -Erlass des Vice-
Bürgermeisters Strobach  ääto . 8. August 1901 , Pr .-Z . 9887,
den städtischen Ämtern zur Kenntnisnahme und genauen Danach«
achtung zugemittelt:

Nach dem Gemeinderaths -Beschlusse vom 25 . Juli 1901 , Z . 9127 , ent¬
scheidet der Stadtrath auch über die Zulässigkeit von Lichteinfallsöffnungen,
sowie über die Höhe des hiesür zu entrichtenden Platzzinses.

Ich ersuche Sie , Herr Magistrats -Director , das Stadtbauamt auf¬
zufordern , den Platzzins unter Rücksichtnahme auf den Grundwert zu be¬
messen, und zwar in der Weise , dass eine der 5percentigen Verzinsung des
thatsächlich in Anspruch genommenen Grundes entsprechende Entschädigung in
Vorschlag gebracht wird.
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»7 . !
Unverzügliche Erledigung der anlässlich bevor¬
stehender Meistbotvcrtheilnngen seitens der k. k.

Finanzprocnratnr gestellten Anfragen.
Erlass des Magistrats -Directors Pr eher  vom 30 . Juli 1901.
Nach einer Mittheilung der k. k. n .-ö . Finanzprokuratur ist vor kurzem

folgender Fall vorgekommeu:
Anlässlich der executiven Feilbietung eines Liegenschaftsantheiles hat

ein magistratisches Bezirksamt auf eine Anfrage der k. k. n .-ö. Finanz¬
prokuratur dieser den von dem fraglichen Liegenschaftsantheile aushaftenden
Hauszinsstcuerrückstand mit dem Beifügen bekanntgegeben , dass besten An¬
meldung beim k. k. Executionsgerichte zum Versteigerungstermine veranlasst wnrde.

Als sodann vom k. k. Execnlionsamte die Tagkatznng zur Verthcilung
des für den exekutiv feilgeboienen Liegenschaftsantheil erzielten MeistboteS
anberanmt wurde , verständigte die k. k. n .-ö. Finanzprokuratur das betreffende
magistratische Bezirksamt ungesäumt in der üblichen Weise , um — falls noch
ein HanszinsstcncrrUckstand bestehen sollte — besten Liquidierung bei dieser
Tagsatzung bewirken zu können.

Diese zweite Note der k. k. n -ö. Finanzprokuratur blieb jedoch bis zum
Tage der Meistbolsveriheiluugs -Tagsatzung unbeantwortet , weshalb sich das
genannte Amt , um ein etwaiges Versäumnis zu vermeiden , gezwungen sah,
in aller Eile unmittelbar vor der anbcranmten Stunde der Tagsatzung Er¬
hebungen zu Pflegen , welche allerdings die inzwischen erfolgte Berichtigung
des angemeldelen HanSziiisstenerillckstandes ergaben.

Um nun derartige , gewiss unliebsame Vorkommnisse , wodurch möglicher¬
weise nicht nur dem k. k. Ärar , sondern auch der Gemeinde Wien ein Nach-
theil erwachsen kann , und wodurch der k. k. n .- ö. Finanzprokuratur ganz
unnnötige Kosten für Wagenmiete verursacht werden , künftighin zu vermeiden,
ergeht an sämmtliche magistratischen Bezirksämter die Weisung , die Zuschriften
der k. k. n .- ö. Finanzprokuratur betreffs einer bevorstehenden Meistbots-
vertheilung in allen jenen Fällen unverzüglich zu beantworten , in welchen die
k. k. n .-ö . Finanzprokuratur seitens des magistratischen Bezirksamtes von der
Anmeldung von Forderungen zur Versteigerung verständigt ist. und zwar hat
diese Antwort selbst dann zu erfolgen , wenn überhaupt keine Forderungen
mehr aushaften , oder aber , wenn die zur Versteigerung angemeldeten Forde¬
rungen inzwischen bezahlt worden sind.

38.
Einzahlung der Zuständigkeitstaxen.

Magistrats -Vice -Director Dr . Richard Weiskirchner  hat
unterm 2 . August 1901 , M .-D .-Z . 1959 , nachstehenden Präsidial-
Erlass des Vice -Bürgermeisters Strobach  vom 17 . Juli 1901,
P .-Z . 9058 , zur Kenntnisnahme und Danachachtung hinaus¬
gegeben :

Es ist zu meiner Kenntnis gelangt , dass eine Partei von der erfolgten
Verleihung der Zuständigkeit in Kenntnis gesetzt wurde , ohne dass dieselbe i
zuvor die bezüglichen Taxen entrichtet hatte.

Da ein derartiger Vorgang geeignet ist, die Interessen der Gemeinde zu
schädigen , ersuche ich Sie , Herr Magistrats -Vice -Director , den Ämtern ein-
znschärfen , dass in Fällen der erfolgten Verleihung der Zuständigkeit , die
Partei -vorerst zur Entrichtung der Taxe anfzufordern ist und erst nach erfolgter
Einzahlung dieser Taxe das Dekret zugestellt wird.

30.
Steuerämtliche Ausweise über die Rückstandsposten

an der Grund - und Hansclassenftener.
Erlass dcs Magistrats -Directors Pr eher  vom 12 . August

1901 , M .-Z . 55317/XVII:
Die k. k. Finanz - Landes - Direktion hat unterm 1. Juli 1901 zur

Z . 44199/1 den nachstehenden Erlass an die k. k. Sieuerämter in Nieder¬
österreich gerichtet:

Gelegentlich der Überprüfung der Ausweise über die mit Ende 1900
verbliebenen Rückstandsposten an der Grund - und Hausclassensteuer wurden
mannigfache Inkorrektheiten in der Verfassung derselben wahrgenommen . Zur
Erzielung eines gleichmäßigen Vorganges bei Ausfertigung dieser Ausweise
wird Nachstchendeszurkünftigen , genauen Danachachtung in Erinnerung gebracht:

1 . Sind in den vorerwähnten Ausweisen sämmtliche Colonnen ent¬
sprechend dem Vordrucke ausznfüllen.

2 . Sind in Colonne b stets die einzelnen Gemeinden des Steuer-
bczirkes in alphaberischer Reihenfolge anzusühren und die Rückstandsposten
nnv Stcuerrückstände daher gemeindeweise für den ganzen Steuerbezirk zur !
Nachweisung zu bringen.

3 . Ist das Gegenstandsjahr , für welches diese Answeise gelegt werden
in Colonne 0 1 anzusetzen , und sind die Vorjahre in chronologischer Ordnung,
nach rechts zurückgehend anznreihen . Zum Beispiel 1901 , 1900 , 1899 , 1898,
n . s. w . Dementsprechend werden die Rückstandsposten einznstellen sein.

4 . Ist in der Colonne ä nicht , wie es seitens mehrerer Ämter geschehe»
ist , die Summe der Rückstandsposten , sondern die dieser entsprechende Summe
an Staatsstener (ohne Fondsbeilräge ) zur Nachweisnng zu bringen.

5 . Wird ausdrücklich bemerkt , dass die Summe aller Rückstandsposten
nicht in einer einheitlichen (speciellen ) Colonne zu bilden ist, sondern dass die
Anzahl der Fälle in der Colonne e und 1 zusammengenommen die Summe
der Rückstandsposten ergeben muss.

6 . Die Colonne A bildet eine Nachweisnng für sich und dürfen diese
Fälle bei Feststellung der Übereinstimmung der Gesammtanzahl der Rückstands-
Posten mit der Anzahl der Fälle in den Colonnen e und k nicht in Berück¬
sichtigung gezogen werden.

7 . Ist bei Nachweisung der Fälle , hinsichtlich welcher die Realexecution
eingeleitet wurde , an der Hand des Realcxecutionscatasters mit größter Ge¬
nauigkeit vorzugehen , und sind diese Fälle streng nach den drei Realexecutions-
graden in der Ärt zu scheiden, dass beispielsweise in dem Falle , als hinsichtlich
ein und derselben Nückstandspost bereits alle drei Realexeculionsgrade ein¬
geleitet wurden , nicht auch in den Colonnen s I und e II je ein Fall , sondern
lediglich der letzte fortgeschrittenste Grad in Colonne e III nachznweisen
sein würde.

8 . Beisätze in der Colonne o wie : „hinsichtlich aller Rückstandsposten"
oder sonstige Angaben sind unzulässig und haben die Fälle in jeder bezüglichen
Colonne ziffermäßig zum Ausdrucke zu gelangen.

9 . Schließlich sind die gemeindeweise angeführten Nückstandsposten und
sonstigen Daten in eine Steuerbezirkssumme zusammenzufassen , und müssen
die Schlusssummen ans den Colonnen 1 inclusive 44 mit den Gesammt-
summen ans den Colonnen s und k übereinstimmen.

10 . Selbstverständlich wird nach dem unter Absatz 4 Gesagten die Schlnss-
summe der Colonne ä den Gesammtrückstand an reiner Staatssteuer des
ganzen Steuerbezirkes zur Darstellung bringen.

Sollten bei einem Amte Nückstandsposten an der einen oder anderen
der beiden genannten Stenern nicht vorkomme », so ist dies im Ausweise zu
bestätigen.

Der Vorlagetermin (30 . April jedes Jahres ) ist genauestens einzuhalten,
und wird hiebei auf den h . ä . Erlass vom 29 . Juni 1899 , Z . 761 Präs,
hingewicsen.

Nach diesen Direktive » ist zufolge des bezogenen Erlasses der k. k. Finanz-
Landes -Direction auch seitens der städtischen Steueramts -Abtheilungen in Wien
bei Verfassung der in Rede stehenden Ausweise vorzugehen ; jedoch findet
Punkt 2 des Erlasses insofern keine Anwendung auf die städtischen Stcner-
amts -Abtheilungen , als an diesen die Ausweffe nur nach Steuerbezirken , und
nicht gemeindeweise zu verfassen sind.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt behufs Verständigung der
zugehörigen Steueramts -Abtheilung in Kenntnis gesetzt.

IH. Gesetze
voll besonderer Mehligkeit für den politischen Ver-

maltungMenst.
40.

Abänderung der Organisierung der Handels - und
Gewerbekammern.

Gesetz vom 30 . Juni 1901 , womit das Gesetz vom 29 . Juni
1868 , R .-G . -Bl . Nr . 85 , betreffend die Organisierung der Handels¬
und Gewerbekammern , theilweise abgeändert wird (R .-G .-Bl.
Nr . 103 ) :

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen,
wie folgt:

Artikel  I.
Z 7, Absatz 3 des Gesetzes vom 29 . Juni 1868 , R .- G .-Bl . Nr . 85,

hat zu lauten , wie folgt:
2 . von den anfgeführten Unternehmungen der für die Wahlberechtigung

festgesetzte Erwerbsteuerbetrag zu entrichten ist.
Die Feststellung dieses Steuerbetrages für die einzelnen Kategorien steht

dem Handelsminister im Einvernehmen der betreffenden Kammer mit der
Beschränkung zu, dass jedenfalls die Entrichtung des dem Steuercensus für
die Wahlberechtigung zum Landtage gleichkommenden Steuerbetrages von den
unter 1 . aufgeführten Ünternehmungen genügt , um für die daselbst bezeichneten
Personen die Wahlberechtigung für die Handels - und Gewerbekammern zu
begründen.

Artikel II.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

Artikel  III.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist Mein Handelsminister betraut.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte für Österreich
unter der Enns im Jahre 1001 publicierte » Gesetze

und Verordnungen.
Nr . 83 . Kundmachung des  Finanzministeriums

vom 19 . Juni 1901 wegen Errichtung von Punzierungsstätten in
Landskron und Mährisch -Trüban.
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Nr . 84 . Gesetz vom 29 . Juni 1901 , betreffend die
Aufhebung der chirurgischen Gremien und die Überweisung des Vermögens
derselben an die Ärztekammern.

Nr . 85 » Gesetz vom l . Juli 1901 , betreffend die im
Jahre 1901 sicherznstellenden Bahnen niederer Ordnung.

Nr . 86 . Gesetz vom 8. Juli 1901 , betreffend die Er¬
höhung der Branlweinabgabc und die Zuwendung eines Theiles des Ertrages
dieser Abgabe an die Landesfonde der im Neichsrathe vertretenen Königreiche
und Länder.

Nr . 87 . Gesetz vom 3. Juli >901 , betreffend die Ver¬
äußerung der Realität Nr . 409/11 in Prag.

Nr . 88 . Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreffend die Ver¬
äußerung der znm Stadlauer und Floridsdorscr Brückenköpfe gehä igen Gründe.

Nr . 80 . Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreffend die Ver¬
äußerung der Bastion I in Zara.

Nr . NO. Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreffend die Ver¬
äußerung fortificatorifcher Gründe nächst dem Neichsthore am Pohorelec
in Prag.

Nr . 01 . Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreffend die Ver¬
äußerung mehrerer Militärimmobilien in Prag.

Nr . 02 . Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreffend die Ver¬
äußerung zweier Objecte des unbeweglichen StaatSeigenthumes in Marburg.

Nr . 03 . Gesetz vom 3. Juli 190 l , betreffend die kauf-
refpeclive tauschweise Veräußerung des k. k. Mttnzamtsgebäudes in Prag und
mehrerer Objecte des k. k. Lotlo -Amlsgebäudes.

Nr . 04 . Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreffend die
tauschweise Veräußerung der ärarischcn Scharnsteiner Auen in Grüuau.

Nr . 05 . Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreff. nd die tausch¬
weise Veräußerung eines Objectes des unbeweglichen Staalseigenthnmcs in Pilsen.

Nr . 06 . Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreffend die Ver¬
äußerung und Belastung von Objecten des unbeweglichen Staatseigenthumes
welche sich in der Benützung der Heeresverwaltung befinden.

Nr . 07 . Gesetz vom 3. Juli 190l , betreffend die Ver¬
äußerung eines Theiles der in der Benützung der Heeresverwaltung sichenden
Cat .-Parc . 297 in Brcilensee.

Nr . 08 . Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreffend die Ver¬
äußerung des unbeweglichen Staatseigenthumes ans dem „ Wawel " in Krakau-

Nr » 00 . Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreffend die Ver¬
äußerung des Militärinvalidenhauses in Wien.

Nr . 100 . Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreffend die Ver¬
äußerung des ärarischen Truppenspitales in Marburg.

Nr . IO ». Gesetz vom 3. Juli 1901 , betreffend die Ver¬
längerung der Wirksamkeit des Artikels I , Alinea k des Gesetzes vom
28/August 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 139 , betreffend die Veräußerung einzelner
Objecte des unbeweglichen Staatseigenthnmes.

Nr . 102 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 18 . Juni 190l , betreffend die Ermächtigung des k. k. Haupt-
zollamtes II . Classc in Buchs zur zollfreien Behandlung von Übersicdlnngs-
cfsecleu.

Nr . 102 . Gesetz vom 30 . Juni 1901 , womit das Gesetz
vom 29 . Juni 1868 , N .-G .-Bl . Nr . 85 , betreffend die Organisierung der
Handels - und Gewerbekammern , thcilweise abgeändert wird . *j

Nr . 104 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
11 . Juli 1901 , womit in Abänderung der Miuisterial-Verordnungen

vom 5 . Juni 1886 . R .-G .°Bl . Nr . 89 , vom 14 . Ociobcr 1889 , R .-G .-Bl.
Nr . 168 , vom 25 . October 1893 , N .-G .- Bl . Nr . 158 , vom 26 . April 1896,
N .-G .-Bl . Nr . 69 , vom 21 . Jänner 1899 , N .-G .-Bl . Nr . 14 , und vom
8 . Juli 1900 , N .- G .- Bl . Nr . 122 , die im Neichsrathe vertretenen Königreiche
und Länder in 24 Aussichtsbczirke für die Amtshandlungen der Gewerbe-
Jnspectoren eingetheilt werden.

Nr . 105 . Erlass des Finanzministeriums vom
13 . Juli 1901 , betreffend die Durchführung der im Artikel II des

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen :c." vollinhaltlich ausgenommen.

Gesetzes vom 8 . Juli 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 86 , ungeordneten Brantwein-
nachoerstcuerung.

Nr . 106 . Verordnung des Finanzministeriums vom
1 1. Juli 1901 , mit welcher in Vollziehung des ArtikelsX, Z. 3 des
Gesetzes vom 25 . October 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 220 , für das Jahr 1901 die
Höhe des Nachlasses an der Grund - und Gebäudesteuer , ferner die Erwerb-
stener -Hauptsumme und der Steuerfuß für die der öffentlichen Rechnungs¬
legung unterworfenen , im ß 100 , Absatz 1 und 5 des citierteu Gesetzes be-
zeichncten Unternehmungen festgesetzt wird.

Nr . 107 . Verordnung des Fiuauzministeriums vom
11 . Juli 1901 , betreffend die Bemessung der Effectenumsatzsteuervon
Umsatzgeschäften in Aciien der Prager Credilbank ( kraLskä nvsrni banka ).

Nr . 108 . Verordnung des Justizministeriums vom
12 . Juli 1901 , womit das Gesetz vom I . April 1872 , N .- G .-Bl.
Nr . 43 , betreffend die Vollziehung der Freiheitsstrafen in Etn êlhaft , im
Zcllcngefäugnisse des Kreisgcrichtes und des Bezirksgerichtes in Olmütz vom
1. August 1901 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird.

Nr . 100 . Kaiserliches Patent vom 18. Juli 1901,
betreffend die Auslösung der Landtage von Galizien und Kram.

Nr . 110 . Verordnung des Finanzministeriums vom
12 . April 1901 , cinveruehmlich mit den betheiligten Centralstellen,
betreffend die Vereinfachung des Vorganges bei der Überweisung von Activitäts-
bczügen und Ruhegenüssen von einer Landescaffa an eine andere Cassa inner¬
halb des Verwaltuugsgebietes einer auweisenden Landesbehörde.

Nr . 111 . Verordnung des Ministeriums für Cultus
und Unterricht im Einvernehmen mit den Ministerien
des Innern und des Handels vom 24 . Juni 1901,
betreffend die Ergänzung der Mmisierial -Verordnung vom 27 . December
1893 , R .-G .- Bl . Nr . 196 , über die Durchführung des Z 13 , Absatz 3 des
Gesetzes vom 26 . December 1893 , N .-G .-Bl . Nr . 193 , über die Regelung der
concessionierten Baugewerbe.

Nr . 112 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 18 . April 1901 , betreffend die Errichtung einer Zollexposilnr
in den Fahrpostlocalitäten des Post - und Telcgraphenamtes zu Meran.

Nr . 113 . Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und
des Handels vom 20 . Juli 1901 , betreffend den mit dem
Deutschen Reiche abgeschloffenen Staatsvertrag zum gegenseitigen Schutze der
Werke der Literatur , der Kunst und der Photographie.

Nr . 114 . Verordnung des Ministers für Cultus
und Unterricht und des Finanziuinistcrs vom 17 . Juli
1901 , womit der für die Führung des Decanatsamtes in den nach dem
Gesetze vom 19 . September 1898 , R .-G .-Bl . Nr . 176 , einzubringenden Local¬
einkommensbekenntnissen der congruaergänzungsberechtigten Seelsorgegeistlichkeit
als Ausgabepost anzuerkennende Betrag in Ansehung des neu errichteten
Dekanates Lavis in der Diöcese Trient festgesetzt, beziehungsweise für das
bestehende Decanat Cembra abgeändert wird.

Nr . 115 . Kundmachung des Eiseubahnmiuistcrinms
vom 18 . Juli 1901 , betreffend die Erstrecknng des Bauvollendnngs-
termines für die schmalspurige Localbahn von Kühnsdorf »ach Elsenkappel.

Nr . 116 . Kundmachung des Eisenbahnministerinms
Vom 18 . Juli 1901 , betreffend die Erstrecknng des Bauvollendungs-
termiues für die Localbahn Bregenz —Bezau <Bregenzerwaldbahn ) .

Nr . 117 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Finanzen und des Handels vom 23 . Juli 1901,
betreffend das Verbot der Einfuhr von „ Dr . Williams Pinkpillen " .

Nr . 1L8 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 3 . August 1901,
betreffend die Ausdehnung des Verbotes der Ein - und der Durchfuhr gewisser
Waren und Gegenstände aus Ägypten vom 7. Mai 1900 , R -G .-Bl . Nr . 81,
auf Constantiuopel.

Nr . LIO. Concessionsnrkunde vom 3. August 1901
für die Localbahn von Nixdorf nach Rnmburg mit der Abzweigung von
Hcrrnwalde nach Schönlinde.
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woi. IX.

GeschO Vermdiilliilien»ni>Entscheidungen)
sowie

Noi'iiilitiblicstiiiimilM» des Gcmcittdckllthcs, Stadtrathcs»,,d des Mligistnitcs
III Ziigelegkiijjiiteii dir GeiiikliikmerLialtliiißund pülltischkii UiiitLfujiruiig

Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1 . Versicherungspflicht für Heimarbeiter.
2 . Die Wiener Bauordnung hat in Z 6t nicht die Gefahr der Belästigung

her Nachbarschaft durch Ranch , sondern nur die Fcuersicherheit im Äuge.
3 . Über das Recht der Gemeinde Wien , den Verbrauch des Hochqnellen-

wassers ans den normalen Bedarf zu beschränken.
4 . Auflassung der Consularagentie der Vereinigten Staaten von Amerika

in Innsbruck.
5 . Bestellung eines neue » königlich spanischen Honorar -Vice -Consuls in

Wien.
6 . Zwangsverpachtnng »nd -Verwaltung von Gast - und Schankgewerben.
7 . Verpflichtung der Krankencaffen zur Lieferung von Arbeiter -Verzeichnissen

für die Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt.
8 . Pfannl ' sche Knallpräparate.
9 . Bcgünstignngsausspruch nach Z 34 letzter Absatz des Wehrgesetzes.

10 . Abschluss von Bauverträgen namens des Religionsfondes oder Staats¬
schatzes mit Unternehmern von Kuchen - und Pfarrhofbanten.

11 . Ausscheidung des Cantons Bern aus dem Sprengel des General-
Consulates in Zürich.

12 . Abfuhr der zur ratenweisen Tilgung gelangten , an Besitzer verlauster
Weingärten gewährten Darlehen.

13 Genaue Adreffenangabe auf amtlichen Sendungen an in de» Vereinigten
Staaten von Nordamerika sich anfhaltende Österreicher.

14 . Krankenversicherung von Mitgliedern aufgelöster Betriebskrankencassen.
15 . Agenten oder Bureanx zur Vermittlung von Ausgleichen insolventer

Kauslente u . dgl.
16 . Beamtshandlung der nach Z 61 des Krankenversicherungsgcsctzes von

den Kiankliicassen zu erstatt nden Anzeigen über den Austritt von Mit¬
gliedern.

17 . Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Breznäbänya.

I. Vnortzuungen und Entschlidungen.
i.

Bersicheriingspflicht für Heimarbeiter.
Der k k. Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde der Wiener Be¬

zirks ! ankencassa gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern
vom 29 Mai 1899 , Z . 16203 , betreffend die Krankenversicherungspflicht der
I . G . nach der am 4 . Februar 1901 dnrchgeführten öffentliche » mündlichen
Verhandlung als unbegründet abgewiesen.

Entschdidungsgründe.
Mit Erlass vom 18 . Jänner 1899 , Z . 4015 , hat die k. k. n .-ö. Statt¬

halterei über eine von der Wiener Bezirkskeankencaffa gegebene Anregung
das Erkenntnis des magistratischen Bezirksamtes für den I . und VIII . Bezirk
von Wien vom 8 . October 1898 , Z . 51232 , mit welchem der Geschäftsführer
F St . wegen Nichtanmeldnng der I . G zur Krankenversicherung im Sinne
des Z 31 des Krankenversichernngsgesetzes mit I fl ., eventuell 6 Stunden
Arrest bestraft wurde , von amtswegen zu beheben gefunden , weit die im
Gegenstände gepflogenen Erhebungen ergeben haben , dass I . G . Heimstätten¬
arbeiterin im Sinne des Z 8 des Krankenversicherungsgesetzes gewesen sei,
bezüglich welcher eine Verpflichtung znr Anmeldung zur Versicherung durch
den Dienstgeber von gesctzeswegen nicht bestehe.

Das k. k. Ministerium des Innern hat jedoch mit Entscheidung vom
29 . Mai 1899 , Z . 16203 , dem Nccnrse der I . G . gegen diese Statthalterei-
Entlcheidung Folge gegeben und unter Aufhebung derselben erkannt , dass die
Genannte vermöge ihrer Beschäftigung bei I . Sch . krankcnversicherungs-
pflichtig gewesen sei.

Gegen diese Ministerial -Entscheidnitg hat die Wiener Bezirkskrankcncassa
die Beschwerde an den Vcrwaltungsgerichtshof eingebrocht.

In derselben wird gegenüber der in den Entscheidnngsgründen der
Ministerialinstanz ausgesprochenen Annahme , dass in dem Arbeitsbuche der
I . G . seitens der I . Sch . bestätigt werde , es habe dieselbe bei ihr vom Juni
bis October 1898 ehrlich und fleißig gearbeitet und sei gesund und lohn-

18 . Gemeindezuschtäge.
19 . Abgabe von Tabak -xtract an den österreichischen Gärtnei verband.
20 . Übertretungen der Gewerbeordnung sind von der Zuständigkeit des

k. k. Verwaltnngsgcrichtshofes ansgeschloffen.
21 . Niederland ersetzt keine Verpflegskostcn.
22 . Sonntagsruhe im Baugewerbe.
23 . Geweibsmäßiger Betrieb von Gutscheinen nach dem sogenannt !» Hydra¬

oder Schneeballensystem.
24 . Meldung der Lehrlinge bei Gewerbe -Genossenschaften und Lehrlings-

Krankencassen.
25 . Verkehr ans der Aspernbrücke.
26 Handel mit Antimomn.
27 . Über das Verhalten gegenüber dem Fuhrwerke der Feuerwehr.
28 . Verkehr des Fuhrwerkes in der Rochnsgaffe im III . Bezirke.
29 . Verkehr des Schwerfnhrwerkes in der Geringergasse im XI Bezirke.
30 . Regelung dcs Verkehres des Lastenfuhrwerkes in der Allcegaffe im

VI . Bezirke.
81 . Fnhrwerksverkehr Am Hof . auf der Freyung und am Jndenplatze im

l.  Bezirke während der Nachtmärkte.
II . Normativbestimmnugen:

Stadtrath:
32 . Benützung von Schullocalitätcn.
33 Auszahlung der Rnhegehalte jener Pensionisten , welche im Bezüge

eines Mietzinsbcilrages stehen.
Magistrat:

34 . Vereinfachung des Ztistellungsdienstes.
35 Stampiglien.
36 . Einbringung der Hauszinssteuer von Superädificaten.
37 . Aufnahme in den Heimatsverband.
Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und Landesgcsetzblatte

für Österreich unter der Enns im Jahre  1901 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

befriedigt entlassen worden , geltend gemacht , dass der Inhalt dieses Zeugnisses
weder den Thatsachen entspreche , noch dass dasselbe ans legale Weise zustande
gekommen sei.

Insbesondere wird in der Beschwerde durch ein Attest der Allgemeinen
Arbeiter -Kranken - und Unterstützungscassa in Wien vom 8 . Juli 1899 nach-
znweiscn gesucht, dass I . G . sich während eines größeren Theiles jener Zeit-
Periode , auf welche die oben erwähnte Arbeitsbestätigung lautet , im Kranken¬
stände der bezeichnet « : Caffa , ja während eines Theiles dieses Zeitabschnittes
sogar in Spitalspflege befunden hrbe , woraus hervorgehe , dass die Genannte
während der fraglichen Zeit nicht als Arbeiterin in Verwendung gestanden
sein könne.

Gegenüber diesen Ausführungen der Beschwerde ist zunächst zu be¬
merken , dass sich die angesochtene Entscheidung auf den Ausspruch beschränkt,
dass I . G . „ zu der Zeit , als sie für die Cigarettenhülse » . Erzeugerin I . Sch.
arbeitete ", vermöge dieser Beschäftigung kcankenversichsrungspflichtig war.

Die genaue Feststellung der Zeiträume dieser Arbeitsleistungen war aber
überhaupt nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung . Die von der
Beschwerde behaupteten — übrigens im Administrativverfahcen nicht geltend
gemachten — häufigen Erkrankungen der G . berühren demnach nicht die
Thatbestandsannahme der angefochtenen Entscheidung , dass I . G . für die
genannte Arbeitgeberin überhaupt einmal gearbeitet hat , und sind überdies
für die den alleinigen Gegenstand der Entscheidung bildende Frage der
Kraukenversicherungspflicht , welche doch nicht von der Häufigkeit der Arbeits-
Unterbrechungen in Eclrankungsfällen , sondern nur von dem zwischen dem
Arbeiter und Arbeitgeber bestehenden Verhältnisse abhängt , völlig irrelevant,
da — wenn auch von der in der Ministerial -Eutscheidnng berufenen Be¬
stätigung im Arbeitsbuch ? ganz abgesehen wird — durch die in den Proto¬
kollen des magistratischen Bezirksamtes I und VIII vom 5 . November und
1 . December 1898 und vom 7. Jänner 1899 enthaltenen Anssagen der
Arbeitgeberin I . Sch ., beziehungsweise ihres Geschäftsführers F . St.
zweifellos dargethan erscheint , dass I . G . innerhalb des zwischen dem
20 . Juni und 10 . October 1898 liegenden Zeitraumes für die Erstgenannte
Arbeiten leistete und diese Thatsache auch von der beschwerdeführenden Caffa
selbst nicht gänzlich bestritten wird . Es kann sich daher nur » m die Frage
handeln , ob I . G - nach der Beschaffenheit ihrer Arbeitsleistung in einem ver-
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sicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse stand , oder o^ sie als eine selbständige
hausindustrielle Arbeiterin im Sinne des 8 3 des Krankenversicherunqsqesetzes
anzusehen war.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die im erstere » Sinne gefällte
Ministerial -Enlscheidmig als der Sachlage und dem Gesetze gemäß erkannt.

Aus den bereits berufenen Aussagen der Arbeiterin und ihres Geschäfts¬
führers ergibt sich zwar , dass I . G — wie sämmtliche Arbeiterinnen der
Unternehmung — in ihrer eigenen Wohnung ohne Hilfskräfte arbeitete , ohne
zur Einhaltung einer bestimmten Arbeitszeit und Ablieferungsfrist für die
fertige Arbeit verpflichtet zn sein , und dass sic nach der Menge der fertig-
gestellten Ware , also im Stücklöhne entlohnt wurde . Allein diese Momente,
welche auch bei gewerblichen Accordarbeitern Vorkommen könne » und häufig
Vorkommen , bilden nicht das maßgebende Kriterium eines selbständigen haus¬
industriellen Arbeiters . Im vorliegenden Falle spricht gegen die Annahme
einer solchen Selbständigkeit der durch die Aussage des Gatten der I . G . in
den . Protokollen vom 4 . November 1898 , beziehungsweise 1. August 1899
bestätigte Umstand , dass die Genannte mit dem ihr von der Arbeitgeberin
beigestellten Nohmateriale ansichließlich für I . Sch . arbeitete und von dieser
so viel Arbeit erhielt , dass sie gleichzeitig für einen anderen Betrieb nicht
hätte arbeiten können , und noch mehr die von der Arbeitgeberin selbst be¬
stätigte Thatsache , dass I . G . während ihrer Beschäftigung ihr Arbeitsbuch
bei I . Sch . deponieren musste , ein Umstand , welcher den Bestand eines ab¬
hängigen Arbeitsverhältnifses deutlich beweist.

Aus diesen den Gegenstand der angefochtenen Entscheidung erschöpfenden
Erwägungen musste daher der Verwaltungsgerichtshof zur Abweisung der
Beschwerde gelangen , ohne im übrigen in jene Consequenzen einzugehen,
welche sich daraus für die Frage der Mitgliedschaft und Unlerstntzungspflicht
der beschwerdeführenden Bezirkskrankencaffa ergeben können . (B .-A - Z . 36397,
I . Bezirk .)

2 .

Die Wiener Bauordnung hat in H « 4 nicht die
Gefahr der Belästigung der Nachbarschaft dnrch
Rauch , sondern nur die Feuersicherheit in, Auge.

Entscheidung - des k. k. Venvalluiigsgerichtshofes vom 7 . Mai
1901 , Nr . 3550 (M .-Z 69535 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der Verwaltungsgerichtshof gieng bei seiner Entscheidung von nachstehenden
Erwägungen aus:

Ganz abgesehen davon , dass der fragliche Bauconsens ohnehin nur unter
der Bedingung ertheilt wurde , „ dass im Falle einer entstehenden Rauch-
belästigung unverzüglich Abhilfe getroffen werde ", wodurch der Beschwerde-
führer gleichsam schon im voraus klaglos gestellt wurde , steht vor allem nach
der Acienlage fest, dass zur Zeit , als die angefochtene Entscheidung erfloss , ein
Bau auf dem Nachbargrnndstücke des beschwerdeführenden Anrainers gar nicht
bestand , dass vielmehr von dessen Vertreter bei der commissionellen Verhandlung
vom 21 . August 1898 nur ans die angeblich bestehende Adsicht hingewiesen
wurde , daselbst ein Haus zu erbauen , dessen vierstöckiger Hostract circa 6 bis
8 m von der Grenze der Realität Nr . 8 entfernt sein werde.

Daraus folgt , dass , wenn selbst dem Absatz 1 des H 64 der Bauordnung
die Deutung gegeben werden könnte , dass sich der Schornstein 1 m über die
Dachfläche nicht drs Neubaues allein , sondern auch über jene der angrenzenden
Gebäude erheben müsse , der heutige Beschwerdeführer sich ans diese Bestimmung
nicht zu berufen vermöchte , da zweifellos zugegeben werden muss , dass eine
so weitgreifende Rücksicht, wenn sie vom Gesetze schon überhaupt gefordert
winde , nur bezüglich der zur Zeit der Confentierung des Neubaues schon
bestehenden oder doch wenigstens schon genehmigten , nicht aber auch bezüglich
erst beabsichtigter Gebäude genommen werden müsse , deren Dachflächenhöhe
noch gar nicht feststeht.

Aber auch durch den Umstand , dass inhaltlich der erlheilten Banbewillignng
der Banwerber , und zwar , wie die Beschwerde vermeint , entgegen der Be¬
stimmung des Z 64 . Absatz 1, den Schornstein nur I in über die Dachfläche
des ebenerdigen Zubaues und nicht über jene seines , des Bauwerbers , schon
bestehenden Hauptgebäudes aufznführen brauche , wurde irgend ein Rechts¬
anspruch des Beschwerdeführers nicht verletzt . Denn aus dem Vergleiche der
Bestimmungen des oft citierten Z 64 , Absatz I , mit jener des Z 66 b, Absatz l,
wonach „ Schornsteine für größere Feuerungen . . . so gebaut sein müssen , dass
durch deren Benützung die Nachbarschaft derselben nicht belästigt wird " —
ergibt sich a contrario , dass bei der den Bau von Schornsteinen geringerer
Bedeutung betreffenden Bestimmung — vorliegend handelt es sich um eine
kl ine , ganz gewöhnliche Feuerstelle mit einem engen Rinchfange — die Gefahr
der Belästigung der Nachbarschaft dnrch die Rinchentwicklung gar nicht ins
Auge gefasst wurde , daher die lediglich die Feuersicherheil des Baues selbst
bezweckende Norm des Z 64 , Absatz 1, von dem Anrainer zum Schutze gegen
allfällige Rauchbelästiguug nicht gellend gemacht werden kann.

Die Beschwerde war demnach als unbegründet abznweisen.

».
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Dr . Ritter v. Alter , in Gegenwart der Räthe des k. k. Ver-
waltungsgerichtshoses Praxmarer , Dr . Haberer , Dr . Neißig und Ritter
v. Schurda , dann des Schriftführers , k. k. Naihssecretärs -Ad,nnclen Freiherrn -
v . Apfaltrern , über die Beschwerde des Franz Änderte  in Wien gegen I
die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 23 . December 1899 , ^
Z . 29947 , betreffend einen Bauconsens , nach der am 7 . Mai 1901 durch - ^
geführten öffentlichen , mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des
Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des k. k. Sectionsrathes
v. Nagy  für das belangte k. k. Ministerium des Innern , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.

Die Wiener Baudepntation gab mit ihrem Erlasse vom 10 . Mai 1899,
Z . 192 , dem Recurse des Dominik Wondra  gegen den Bescheid des Wiener
Magistrates vom 9 . September 1898 , Z . 145085 , mit welchem dem Recurrenten
die Bewilligung zur Erbauung eines ebenerdigen Zubaues im Hofraume des
Hauses V . Bezirk , Zentagaffe 8, mit der Begründung versagt worden war,
dass der Schornstein des in Rede stehenden Zubanes nicht an einer Fener-
mauer bis über das Dach des Gaffentractes emporgeführt werden könne , „mit
Rücksicht auf die Bestimmungen des 8 64 der Bauordnung für Wien " Folge
und ertheilte unter Behebung des angefochtenen Bescheides dem Recurrenten
den erbetenen Bauconsens „ unter den vom Vertreter des Wiener Stadlbau.
amtes bei der Localcommission vom 24 . August 1898 gestellten Bedingungen " , j
Die für den heutigen Streit in Betracht kommende , von dem Vertreter des
Stadlbauamtes gestellte Bedingung hatte gelautet : „dass im Falle einer ent-
stehenden Ranchbelästigung unverzüglich Abhilfe getroffen werde " .

Mit der heute angefochtenen Ministerial -Entscheiduug wurde die Bau-
deptttations -Eutscheidung ükier den dawider eingelegten Rccurs des Anrainers
Franz Änderte „bestätigt " .

Sowohl die Entscheidung des Ministeriums des Innern , beziehungsweise
der Wiener Baudeputation , als auch die wider erstere hiergerichls überreichte
Beschwerde des Franz Änderte  stützen ihre Rcchtsanschaunngen auf den
ß 64 , Absatz 1 der Wiener Bauordnung , welcher lautet : „ Die Rauchfänge
wüsten mindestens 1 m über die Dachfläche hinausragen " .

In Anwendung und Auslegung dieser Gesetzesbestimmung haben nun
concreten Falles die Oberbebörden lediglich die Fläche des den projectierten
ebenerdigen Zuban deckenden Blechdaches ins Auge gefasst und also angen,mmen,
dass das Hinausragen der Schornsteine über die höchsten anrainenden Dach¬
flächen gesetzlich nicht vorgeschrieben sei, während die Beschwerde (im Einklänge
mit der Entscheidung des Magistrates ) annimmt , dass im Sinne eben des
Z 64 der Bauordnung vorliegenden Falles der Rauchfang 1 m nicht etwa über
die Dachfläche des ebenerdigen Zubauer , sondern über die Dachfläche des
Hauptgebäudes hinausragen müsse, da nur so eine Belästigung der Nachbarschaft
durch Rauch hintangehalteu zu werden vermöchte.

Über das Recht der Gemeinde Wien , den Verbrauch
des Hochquellenwassers auf den normalen Bedarf

zu beschränken.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 14 . Mai

1901 , Nr 2920:

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.

Senats -Präsidenten Marquis Bacquehem,  in Gegenwart der Räthe des
k. k. Verwaltnngsgerichtshofcs Dr . Zi stier , Zenker,  Ritter v . Schurda
und Truxa,  dann des Schriftführers k. k. Gerichts -Adjuncten Dr . Freiherrn
v. Ruinier Uber die Beschwerde der Sladtgemeinde Wien gegen die Ent¬
scheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 2 . Juli 1900 , Z . 14031,
betreffend den Wafserbezng des Hauses Nr . 10 der Neustiftgaffe in Wien,
nach der am 13 . April 1901 durchgeführten öffentlichen mündlichen Ver¬
handlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der
Ausführungen des Dr . Theodor Starke !, Hof - und Gerichtsadvocaien in
Wien , für die Beschwerde , des k. k. Ministerial -Secretärs Edlen v. Pflügt
für das belangte Ministerium , und des Dr . Ritter v. Ofenheim,  Hof - und
Gerichtsadvocaien in Wien , für die mitbelhciligten Parteien zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

Entscheidungsgrüude.

Mit dem Decr . te des magistratischen Bezirksamtes für den VII . Wiener
Gemeindebezirk vom 19 . Mai 1897 , Z . 9812 , wurden die Eigenthümer des
Hauses Nr . 10 in der N -ustiftgafse zur Zahlung rückständiger Waffermehr-
verbrauchsgebüreu im Gesammtbetrage von 28 fl. 92 kr. mit dem Bedeuten
aufgefordert , dass nach Ablauf der hiezu gestellten lltägigen Frist die Ein¬
bringung dieses Betrages im gerichtlichen Wege veranlasst und gleichzeitig die
Absperrung der Wasserauslänfe in diesem Hanse mit Ausnahme eines Parterre-
Auslaufes durchgeführt werden müsste.

Anlässlich der hiegegen von den Hauseigenthümern eiugebrachten Be-
schwerde hat die k. k. n .-ö . Statthalter « mit der Entscheidung vom 28 . Juni
1899 , Z 56644 , ausgesprochen , dass durch obige Verfügung des magistratischen
Bezirksamtes weder der Wirkungskreis der Gemeinde überschritten , noch gegen
ein bestehendes Gesetz verstoßen worden sei.

Dem gegen diese Statthalterci -Entscheidnng von Dr . Adolf Ritter v.
Ofenheim  im eigenen Namen und namens der übrigen Miteigenthümer
des Hauses Neustiflgasse 10 überreichten Recnrse hat das k. k. Ministerium
des Innern laut Erlasses vom 2. Juli 1900 , Z . 14031 , insoweit der Recurs
die erfolgte Erinnerung zur Zahlung der in Reo - stehenden Gebürenrückstände
und die Androhung ihrer Einbringung im gerichtlichen Wege znm Gegenstände
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hat , keine Folge zu geben befunden , weil der bezügliche Theil des bezirks¬
ämtlichen Dekretes sich nicht als eine Entscheidung oder Verfügung , sondern
nur als ein gegen die Beschwerdeführer erhobener Anspruch wegen Wasser-
mehrverbranches , beziehungsweise als eine Ermahnung darstelle . Dagegen
wurde über den Recurs im Punkte der angedrohten Absperrung der Wafser-
ausläufe im fraglichen Hause unter Behebung der bezüglichen Ausführungen
der Statthalterei Entscheidung ausgesprochen , dass durch diese Androhung das
Gesetz insofern verletzt worden sei, als die zur Einbringung der Waffer-
gebürenrückstäude in Aussicht gestellte , in der Absperrung der Wasserausläufe
gelegene , wenn auch nur partielle Entziehung der zugestandenen Benützung
einer Gemeindeanstalt sich als eine gesetzlich nicht zulässige Executivmaßregel
darstelle.

Gegen diesen zweiten Theil der Entscheidung des Ministeriums des Innern
ist die nun vorliegende Beschwerde der Stadtgemeinde Wien gerichtet.

Die Ausführungen derselben gehen dahin , dass genau zu unterscheiden
sei zwischen dem normale » Verbrauche von Wasser und dem Mehrverbrauche
desselben , und dass in Betreff des iw vorliegenden Falle in Betracht kommenden
Mehrverbrauches es sich weder um einen ans öffentlichen Rücksichten zu-
stehendkn , noch um einen freiwillig zugestandenen Waffcrbezug , sondern einfach
um eine Entnahme ohne Rechtetitcl handle , die daher nicht nur ein Recht
der Gemeinde auf angemessene Entschädigung begründe , sondern auch auf
jede sonst geeignete Art hintangehalten werden dürfe . Durch die seitens des
magistratischen Bezirksamtes angedrohtc Absperrung der Wafferausläufe werde
keine Exccution verfügt , und es werde durch dieselbe auch nicht jenes Wasser
verweigert , das dem Hanse ans sanitären und öffentlichen Rücksichten zu¬
kommen müsse.

j Darüber aber , ob die Commune nach dem Gesetze oder nach der er¬
wähnten Kundmachnng unbedingt verpflichtet sei, der mitbetheiligten Partei

' einen unbeschränkten Wasserbezug und speciell auch aus den Stockwerksaus-
, laufen zu gewähren , oder ob die Gemeinde berechtigt sei, die Abgabe des

anßergcwöhnlichen Wasserqnantums von der vorherigen Anmeldung oder von
s der Bereitwilligkeit der Partei zur Zahlung der Wassermehrverbranchsgebüren

abhängig zu machen , wurde in dem angefochtenen Ministerial -Erlasse überhaupt
nicht abgesprochen , und es ist die Sistierung der Androhung des magistratischen
Bezirksamtes nicht etwa aus dem Grunde erfolgt , dass die angedrohte Maß¬
nahme selbst und an sich als eine gegen das Gesetz verstoßende angesehen
worden wäre.

Der Verwaltnngsgerichtshof musste sich daher nach den vorauSgeschickteu
, Bemerkungen über den Umfang der ihm im vorliegenden Falle zustehenden
j Cognition eines Abspruches über diese Fragen umsomehr enthalten , als die-
> selben den Gegenstand der angefochtenen Entscheidung nicht gebildet haben
! und sohin ans administrativem Wege nicht ausgeteagen sind.

Da aber der von der Staatsbehörde geltend gemachte einzige Sistieruugs-
! grnnd nach den vorstehenden Ausführungen als nicht zutreffend erkannt wurde,
, so musste der Gerichtshof nach H 7 des Gesetzes vom 22 . October 1875,

N . G .-Bl . Nr . 36 er 1876 , zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
gelangen.

4 .
Auflassung der Consularagentie der Vereinigten

Staaten von Amerika in Innsbruck.
Bei der Entscheidung über diese Beschwerde musste sich der Verwaltungs-

gcrichlshof zunächst gegenwärtig halten , dass der vorliegende Streitgegenstand
nicht eine vor dem Stadtrath e angefochtene und so gemäß Zß 73 und 82 des
Wiener Gemeindestatutes vom 19 . Deccmber 1890 , beziehungsweise ZH 80 und
89 des neuen Statutes vom 24 . März l900 im autonomen Justanzenzuge
ausgelragene Angelegenheit betrifft , sondern dass der angefochtene Ministerial-
Erlass sich als eine in Ausübung des staatlichen Anfsichtsrechtes gemäß § !07
des Gemeindestatutes vom 24 . März I960 , L.- G .-Bl . Nr . 17 , aus einem
concret angeführten Grunde verfügte Sistierung des eingangs angeführten
Bescheides des magistratischen Bezirksamtes darstellt , und dass mithin die
hiergerichtliche Cognition auf die Frage beschränkt werden musste , ob der
seitens der belangten Behörde geltend gemachte Sistierungsgrund gesetzlich be¬
gründet sei.

Das k. k. Ministerium des Innern begründet nun seine Verfügung durch
die Annahme , dass die augedrohte Absperrung der Stockwerksausläufe als
eine zur Herei,ibringnng der sür frühere Quartale von der Commune auf¬
gerechneten Wassermehrverbranchsgebüren bestimmte Executionsmaßregel an¬
zusehen und demnach unzulässig sei.

Dieser Auffassung vermochte jedoch der Verwalt,inqsgerichtshof nicht
beiznpflichten . Denn es steht ihr im vorliegenden Falle die Thalsachc entgegen,
dass das magistratische Beziiksamt in dem den Streit veranlassenden Bescheide
den mitbetheiligten Hausbesitzern gegenüber ganz unzweideutig die Stellung
einer nach dem Cwilrechte fordeningsberechtigten Partei eingenommen hat,
indem es die letzteren zwar zur Zahlung der ausgerechneten Mehrverbranchs-
gebüren ausfordeite , durch die gleichzeitig in Aussicht gestellte gerichtliche Ein¬
klagung aber deutlich zum Ausdrucke brachte , dass der mitbetheiligten Partei
die Gelleudmachnng aller ihr zustehenden Einwendungen gegen die Zahlungs-
Pflicht vor dem ordentlichen Richter esse» bleibt und dass es mithin bei ihr
steht , die eiugeforderle Zahlung nicht zu leisten , wenn sie mit diesen ihren
Einwendungen im Rechtswege zu obsiegen vermeint . Da sich also die vom
magistratischen Bezirksamt ? vertretene Commune in diesem Bescheide bezüglich
ihrer Forderung dem von ,hr im Falle der Zahlungsverweigerung anzurufenden
Spruche des ordentlichen Richters selbst unterwirft , so kann doch unmöglich
gesagt werden , dass sie mit der dieser Partcierklä nng beigefügten Androhung
einer Nestringiernng der Wasserabgabe an die mitbetheiligten Hausbesitzer eine
exccutive Eintreibung ihrer Forderung — und nur dann könnte von einer
Executionsmaßregel gesprochen werden — vorniiumt.

Es mag zugegeben werden , dass diese Androhung eine indirectc Be¬
einflussung der mitbetheiligten Partei bezweckte, damit diese der Forderung der
Gemeinde keinen Widerstand entgegensetze und sich, wenn sie auch weiterhin
aus der städtischen Wasserleitung mehr als das normale Wasserquantnm be¬
ziehen will , den h,esür in dem kundgemachten Regulativ vorgeschriebenen Be¬
dingungen süge.

Allein das magistratische Bezirksamt , welches seine an die mitbetheiligten
Hausbesitzer erlassene Verfügung ausdrücklich als einen Act des selbständigen
Wirkungskreises bezeichnet ?, ist hiebei necht als die zur executiven Herein-
bringung von Geldfordernngen der Gemeinde berufene Behörde , sondern als
das mit der Verwaltung der Communal -Wasserleitung und mit der Wahrung
der Interessen dieser Gemeindeanstalt betraute Commnnalorga » eingeschritten.
Es hat den Besitzern des eingangs genannten Hauses für den Fall , als diese
die von der Commune für die Benützung der Wasserleitung erlassenen Be¬
stimmungen und speciell jene Bedingungen nicht acceptieren , unter welchen sich
die Commune in der Magistrats -Kundmachung Z . 70713 sx 1876 , respective
Z , 25109 sx 1894 verpflichtet hatte , über die im Z 1 dieser Kundmachung
festgesetzte normale Wassermenge hinaus Wasser für den außergewöhnlichen
Bedarf abzugeben , in Aussicht gestellt, dass eine Einschränkung der Wasser¬
abgabe an dieses Haus eintreten wird . Diese Verfügung wurde jedoch von
der Staatsbehörde einzig und allein ans dem Grunde beanständet und nur
insofern als gesetzwidrig bezeichnet , als sie nach Ansicht des k. k. Ministeriums
des Innern eine nicht zulässige Executionsmaßregel involviert.

Die k. k. n -ö. Statthallerei hat mit Erlass vom 22 . Mai
1901 , Z . 3234/Pr ., dem Magistrate Wien (M .-Z . 42837 sx
1901 ) Nachfolgendes eröffnet:

Das Departement ok State in Washington hat anlässlich der frei¬
willigen Resignation des bisherigen Consularagenten de, Vereinigten Staaten
von Amerika in Innsbruck , Angust Bargehr , die Auflassung dieser Consular-
agentie verfügt und sind die bezüglichen Agenden mit 8 . März 1901 vom
Generalconsulate der Vereinigten Staaten in Wien übernommen worden.

Hievon wird der Magistrat unter Bezugnahme auf den hierortigen
Erlass vom 12 . April 1893 , Z . 2823/Pr ., in Kenntnis gesetzt.

5 .
Bestellung eines neuen königlich spanischen Honorar-

Viceeonsuls in Wien.
Die k. k. n -ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 30 . Mai

1901 , Z . 3518/Pr . (M .-Z . 74103 sx 1901 ), dem Magistrate
Wien Nachfolgendes eröffnet:

Laut einer an das k. s. Ministerralhs -Präsidinm gelangten Mittheil,mg
des k. k. Ministeriums des Äußern vom II . Mai 1901 , Z . 29446/10 , ist der
mit der interimistischen Leitung des königlich spanischen Consulates in Wie»
betraut gewesene Honorar -Viceconsnl Mariano Duran y Castilla von seinen
Functionen enthoben worden.

Hievon wird infolge Erlasses des k. k. Ministenums des Innern vom
24 . Mai 1901 , Z . 8763/M . I ., und mit Beziehung auf die hierortige Er¬
öffnung vom 22 . April 1898 , Z . 2263/Pr ., hiemit Mittheil,ing gemacht.

*

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 7. September 1901,
Z . 5627/kr . (M .-Z . 73576/XVIlI ) :

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 15 . August 1901,
Z . 6126/M . I -, ist Don Augei Cortijo y Cadvrniga  zum königlich
spanischen Honorar -Vicecousul in Wien ernannt worden und hat die königlich
spanische Botschaft um Anerkennung des Genannten in seiner neuen Eigenschaft
gebeten.

Hievon wird der Magistrat mit dem Beifügen in Kenntnis gesetzt, dass
der Genannte , welcher spanischer Staatsangehöriger ist und in Wien , I ., Elisa-
bethstraße 5 , wohnt , in seiner amtlichen Eigenschaft anerkannt und zur Aus¬
übung seiner Consularfnnctionen zugelaffe » wird.

6 .
Zwangsverpachtnng und -Verwaltung von Gast und

Schankgewerben.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . Mai 1901,

Z . 46837 (M .-Z . 45556/XVI1 ) :
Das Ministerium des Innern ist in Kenntnis gelangt , dass einzelne

Gewerbebehörden dem Ansinnen von Executionsgerichten um Genehmigung
von als Zwangsverwalter oder Zwangspächter für Gast - und Schankgewerbe
gerichtlich bestellten Personen aus dem Grunde nicht willfahren , weil die Ge¬
nehmigung des Betriebes eines Gast - und Schankgcwerbes durch einen Stell¬
vertreter oder Pächter gemäß § 19 der Gewerbeordnung nur aus wichtigen

1'
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Gründen erfolgen darf , ein solch wichtiger Grund jedoch in der gerichtlich
verfügten Zmangsverwaltnng oderZwangsverPachtnng nicht erblickt werde » kann.

Diese Rechtsaufsassnng der Unterbehörden konnte das Ministerium des
Innern im Einvernehmen mit dem Handelsministerium für zutreffend nicht
erkennen , da nach Z 341 Ex .-Ord . auch gewerbliche Unternehmungen aller
Art , also insbesondere auch auf Gast - und Schankgewerbe Execution durch
Zwangsverwaltung oder durch Verpacht geführt werden kann.

Da die Ausübung solcher Gewerbebetriebs durch einen Stellvertreter oder
Pächter der Genehmigung durch die Verwaltungsbehörde bedarf , so ist nach
Z 341 , Besatz 2 E .-O . der Beschluss des Executionsge ichlcs , durch welchen
der Verwalter ernannt oder die Verpachtung bewilligt wird , vor der Zu¬
stellung an die B >theiligten der zuständigen Verwaltungsbehörde zur Ge¬
nehmigung vorzulegen.

Laut der erläuternden Bemerkungen zu der Regierungsvorlage der Exe-
cutionsordnung (S . 229 , 230 ) lag dieser Bestimmung keineswegs die Ansicht
zugrunde , der Verwaltungsbehörde eine Entscheidung darüber anheimzng den,
ob im concreten Falle die Zwangsvermaltung oder Verpachtung als zulässig
zu erachten wäre , sondern der Gewerbebehörde sollte nur der gesetzlich be¬
stimmte Einfluss (Z 5b G .-O ) auf die Wahl des Stellvertreters oder Pächters
gewahrt se'ii . Wenngleich im Z 19 G . O . bestimmt ist, dass die Ausübung
des Gewerbes durch einen Stellvertreter oder Pächter an der Gewerbebehörde
nur aus wichtigen Gründen zu genelmigen ist, so kann die Frage , ob über¬
haupt eine Stellvertretung oder Verpachtung zngelassen werden soll, dann nicht
mehr zweifelhaft seni . wenn eine solche nicht pettöulichc Ausübung des Ge¬
werbes zur Dnrchfühtung einer durch das spätere Gesetz zngelassenen Excu-
tionsmaßregel nclhwendig erscheint . Es bildet vielmehr die Bewilligung der
Execution durch das Gericht den im ß 19 . Alinea 3 der Gewerbeordnung vor¬
gesehenen wichtigen Grund , bei dessen Vorliegcn die Ausübung des Gewerbes
durch einen Stellvertreter oder die Verp chtnng von der Gewerbebehörde zu
genehmigen ist.

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 14 . Mai 1901,
Z . 10579 , haben die Gewerbebehörden erster Instanz ihren bezüglichen Ent¬
scheidungen diese Nechtsanschanung zugrunde zu legen.

Das k. k. Justizministerium wurde feitet,s des Ministeriums bereits er¬
sucht, zu veranlassen , dass die Executionsgerichte von jeder Auflassung einer
bewilligten Zwangsverwaltung oder Zwangsveipachlung eines Gast - oder
Schankgcwerbes der zuständigen Gewerbebehörde elfter Instanz eine Mit¬
theilung zukommen lassen. 7.
Verpflichtung der Kraukelicassen zur Lieferung vou
Arbeiter -Verzeichnissen für die Arbeiter Unfallver-

sicher ungsanstalt.
Erlass der k. k. n . ö. Statthalkerei vom 7. Jmu 1901,

Z . 46463 (M .-Z . 48008/XVII1 ) :
Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 20 . Mai 1801,

Z . 18126 , dem an das k. k. Handelsministerium gerichteten Rekurse der
Genossenschaftskraukencaffa der Groß - und Kleinfnhrwerksbesitzer in Wien
gegen die Statthalterei -Entscheidnng vom 5. Februar 1901 , Z . 8988 , mit
welcher die Caffa in Bestätigung des Bescheides des Magistrates vom 8. Jänner
1901 , Z . 51 , verpflichtet wurde , dem Magistrate ein Verzeichnis der von zwei
Genossenschaftsmitgliedern im Jahre !900 versicherten Hilfsarbeiter vorznlegen,
im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium keine Folge gegeben , weil
dieser Auftrag in der im Z 9 der kaiserliche» Verordnung vom 20 April 1854,
R .-G .-Bl . Nr . 96 , normierten allgemeinen Zengnispflicht seine rechtliche Be¬
gründung findet.

8 .
Pfannt 'sche Knallpräparatv.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalkerei vom 13. Juni 1901,
Z . 51912 , an die k. k. Bezirkshanptmannschaft Krems (M .-
Z . 49350/X1V ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dein Erlasse vom 7 . Juni
1901 , Z . 19867 , über die an dasselbe gerichtete Eingabe des Fabriksbesitzers
Franz Pfannl  in Krems anher eröffnet , dass die von demselben erzeugten
Knallpräparate (Kapseln für Miniaturpistolen ) nicht zu jenen gehören , deren
Eizengnng und Verkauf im Sinne der dem Erlaffe des Ministeriums des
Innern vom 14 . Juli 1891 , Z . 23237 , zugrunde liegenden gesetzlichen Vor¬
schriften als verboten anzusehen sind , und dass demnach die vom Wiener
Magistrate gefällten , von der k. k. Statthallerei rücksichtlich der Kuallpräparate
im Necnrswege bestätigten Straferkenntnifse nur insofern ans gesetzlicher
Grundlage beruhen , als die fraglichen Gewerbetreibenden nicht auf Grund
einer nach Z 15 , Z . II G .-O - verliehenen Concession zum Veikaufe der
fraglichen Piäparate berechtigt waren.

In Ermanglung einer solchen Eonc . ssion fanden demgemäß die erwähnten
Straferkenntnisse ihre Begründung nicht in den Ministerial -Berordnungen
vom 20 . Februar 1852 , R .-G .- Bl . Nr . 47 , und vom 80 . September 1857,
R . G -Bl . Nr . 198 , sondern in Z 132 lit . u der Gewerbeordnung.

Die Beilagen des Berichtes vom 15 . December 1900 , Z 25825 , folgen
mit dem Aufträge zuiück , die vorgenannte Firma zu Händen chres gesetzlichen
Vertreters Dr . Josef Porz  er , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , I .,
Scholteiibastci 1, unter Rückschluss der Originalbeilagen sofort zu ver¬
ständigen.

N

Vegünstigiingsanssprnch nach Z 34 lctztcr Absatz des
Wehvgesetzes.

Cirmlar -Erlass der k. k. n.-ö. Statthalkerei vom 17 . Juni
1901 , Z . 43831 (M .-Z . 51105 XVI ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverthe digung hat mit dem Erlasse
, vom !3 . Mai 1801 , Nr . 12505/3444 II a , Uber eine , anlässlich eines be¬

sonderen Falles hierorts gestellte Anf -age eröffnet , dass in jenen Fällen , in
welchen der Begünstigungsansprnch nach Z 34 , letzter Absatz des Wehrgesetzes
zwar nach dem 1. October , jedoch vor dem thalsächlichen Einreihungstagc
entstanden ist, gemäß Z 41 erster Absatz lit . s W. G ., beziehungsweise ß 135 : 1
I!t . e W .-V ., 1. Theil , Ersatz zu leisten ist, weil die hiefüc wesentliche Vor¬
aussetzung , dass der nachträglich geltend gemachte Titel bereits zur Zeit der
Einreihung bestanden hat , erfüllt ist, während der an den erwähnten Stellen
unter Klammer enthaltene Hinweis ans den 1 . October , lediglich den regel¬
mäßigen Einreihnngstermin andentet.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshanptmannschaften in Nieder-
österreich , den Wiener Magistrat , im Wege desselben an alle magistratische»
Bezirksämter , ferner an die Stadträthc in Wiener Neustadt und Waidhofen
a . d. Abbs.

1«.

Aoschluss vou Bauverträgen namons des Religions-
fondes oder Staatsschatzes mit Unternehmern von

Kirchen- » nd Pfarrhosbauten.
Erlass der k. k. n.-ö. Statthaltern voin 25 . Juni 1901,

Z . 53302 (M .-Z . 53348/III ) :
Ans Anlass eines vo - gekommenen Falles , in welchem durch gerichtliche

llrtheile der Neligioussond als Patron einer Pfarre auf Grund des behufs
Neubaues des Pfarrdauses geschloffenen Bauvertrages nicht nur zur Zahlung
von Verzugszinsen von dem Patronalsbeilrage an den Unternehmer , sondern
dem l ' tzteren gegenüber auch zur Zahlung der die Psarrgemeinde treffende
Concnrrenztangeiite Verhalten wurde , weil der Bauvertrag nur zwischen dem
Religionsfoude und dem Unternehmer abgeschlossen war , hat sich das k. k.
Ministerium für Cultus und Unterricht laut Erlass vom 3 . Juni 190l,
Z . 21058 , zur Hintanhaltung ähnlicher Vorkommnisse zu folgenden Anord¬
nungen bestimmt gefunden:

Um in Zukunft der Ev ntnalität zu begegnen , dass von den jeweils
fälligen Verdienstzahlungen , Verzugszinsen erwachsen , werden in den Banver-
trägen beziehungsweise Banbedingnissen bei Banführnngen , an welchen der
Religionsfond oder Staatsschatz vermöge des Patronates betheiligt ist, schon
bei Festsetzung der Zahlungstermine die dementsprechenden Cantelen vorzu¬
sehen sein.

In dieser Richtung ist näml -ch einerseits die durch die vorgezeichuetc
Einholung der Genehmigung des k k. Ministeriums für Cultus und Unterricht
zur Verwendung außerordentlicher Eredite für die Flüssigmachung der einzelnen
Raten bedingte Znfristung durch einen emsprechenden Vorbehalt zu berück¬
sichtigen und dürfen andererseits jene Zahlungen , welche von der Genehmigung
des Eollaudierungselaborates durch das genannte k. k. Ministerium abhängig
gemacht werden , erst für eine » bestimmten Zeitpunkt (etwa 2 bis 4 Wochen)
nach dieser Genehmigung zngesichert werden , damit nicht schon zwischen dem
Genehmigungsacte und der Jntimation Verzugszinsen erlaufen.

Desgleichen hat das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht , was
überhaupt den Abschluss von Bauverträgen anbelangt , Folgendes anznordnen
befunden:

Namens des Religionsfondcs oder Staatsschatzes sind von den politischen
Behörden Bauverträge mit den Unternehmern von Kirchen - und Pfarrhof-
banten künftighin überhaupt nur in jenen Fällen zu schließen, in welchen der
Neligioussond oder Staatsschatz vermöge des ihm obliegenden Patronates
betheiligt ist.

Dagegen haben sich in Fällen , wo dies nicht zutrifft , oder in welchen
nur eine Subvention ans dem Neligionsfonde oder Staatsschätze bewilligt
wurde , die politischen Behörden ihrerseits überhaupt der directen Intervention
bei der Banvergebnng und beim Vertragsabschlüsse zu enthalten , und diese
Acte vielmehr den wirklich bauführenden Facwren (Kirche, Psarrgemeinde,
Privatpalron ) zu überlassen und .sich nur auf die erforderliche Überwachung zu
tusch»änken , ob den bei der Subventionsgewährung jeweils gestellten Bedin¬
gungen hinsichtlich des Projektes beziehungsweise projectsgemäßer Ausführung
des Baues , Sicherstellung der Aufbringung der Kosten und dergleichen genüge
geschieht.

Hiedurch wird der Schein vermieden , als ob die Unternehmer daun
hinterher sich mit ihren ausständigen Forderungen an die Staatsverwaltung
halten könnten , weil unter deren Intervention der Vertrag abgeschlossen oder der
Bau vergeben wurde.

Aber auch bei Bauführungln an Kirchen und Pfründengebäuden , welche
dem landesfürstlichen oder dem Patronate des Religionsfondes unterstehen
oder bei welchen der genannte Fond oder der Staatsschatz aus sonstigen
Gründen , z. B . wegen Bestreitung des überwiegenden Theiles der Baukosten,
als Bauherr einlritt , ist bei Vergebung des Baues und Abschluss des Bau¬
vertrages künftighin in der Weise vorzugehen , dass entweder:
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s ) diese Acte von dcn gehörig legitimierten Vertretern der übrigen con-
currirenden Parteien (Kirche, Pfriinderiinhaber , Pfarrgemeinde rc.) mit-
unterzeichiiet , daher im Namen sämmtlicher Betheiligten ansgefertigt
werden , oder dass

b ) wenn dies im einzelnen Falle ansnahmsweise nicht möglich oder mit be¬
sonderer Verzögerung verbunden seiusollle , derReligionsfond beziehungsweise
Staatsschatz dem Unternehmer gegenüber ausdrücklich nur für die dem
Fonde beziehungsweise Staate obliegende oder von ihm übernommene
Quote sich verpflichtet und in einem eigenen Absätze der Unternehmer
ausdrücklich erklärt , hinsichtlich der Beitragsquoten der übrigen Concurrenz-
parteien sich ausschließlich an diese letzteren zu halten und mit diesen be¬
sondere Verträge abzuschließen.

Die Modalität sub i> wird sich naturgemäß hauptsächlich ans solche Fälle
beziehen , in welchen eine Einigung über die Concurrenz noch nicht erzielt
werden konnte und dieserthalb die instanzmäßige Entscheidung einzutreten hat,
der Bau selbst sich aber als unaufschieblich darstellt , während in der Regel der
Fälle zur Vermeidung nachträglicher Complicationen daran festzuhalten ist,
dass a» die Vergebung und Inangriffnahme des Baues erst dann geschritten
werden darf , wenn die Concurrcnzfrage vollständig ausgetragen ist.

Hievon werden alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener Magistrat,
die Stadträthe Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Mbs in Kenntnis
gesetzt.

LI.
Ausscheidung des Clintons Bern aus dem Sprengel

des General -Consnlates in Zürich.
Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 5. Juli 1901,

Z . 4287/ ? r . (M .-Z . 56296 ) :
Das Ministerium des Äußeren hat sich ans Gründen der Zweckmäßigkeit

bestimmt gefunden , den Cantvn Bern , der bisher dem Sprengel in Zürich
zugewiesen war , aus diesem Amtsbezirke auszuscheiden und in Bezug ans die
consularischen Agenden direct der k. u . k. Gesandtschaft in Bern zu unterstellen.

Über Erlass des Ministeriums des Innern vom 28 . Juni 1901,
Z . 4770/M . I ., werden hievon die Herren Vorstände sämmtlicher Bezirkshaupt¬
mannschaften in Niederösterreich , die k. k. Polizei -Direction in Wien , der
Wiener Magistrat , die magistratischen Bezirksämter in Wien und die Stadt¬
räthe in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Mbs in Kenntnis gesetzt.

LS
Abfuhr der zur ratenweise « Tilgung gelangten , an
Besitzer verlauster Weingärten gewährten Darlehen.

Note des magistratischen Bezirksamtes für den XIX . Bezirk
vom 5. Juli 1901 , Z . 14123:

Über die Anregung des Bezirksamtes für den XIX . Bezirk hat die n .-ö.
Statthalterei mit dem Erlasse vom 15 . März 1901 , Z . 16811 , und der n .-ö.
Landesausschuss mit dem Erlaffe vom 11 . Juni 1901 , Z . 32010 , angeordnet,
dass die Abfuhr der zur ratenweisen Tilgung gelangten unverzinslichen , an
Besitzer verlauster Weingärten vom k. k. Ärar und niederösterreichischen Landes-
fonde gewährten Darlehen in der Weise zu geschehen hat , dass die am 31 . De-
cember des betreffenden Jahres einlangenden Darlehensraten im Laufe des
darauffolgenden Jahres , jedenfalls aber vor Schluss dieses Jahres au die
Niederösterreichische Landeshauptcassa , respective an das Niederösterreichische
Landes -Öbereinnehmeramt abzuführen sind.

I».
Genaue Adressenangabe auf amtlichen Sendn « gen
au in den Vereinigten Staaten von Nordamerika sich

aufhaltende Österreicher.
Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 6. Juli 1901,

Z . 56172 (M .-Z . 56705/XVI ) :
Laut einer an das k. k. Ministerium des Innern gelangten Mitlheilung

des k. und k. Ministeriums des Äußern wird ,die Zustellung amtlicher Schrift¬
stücke, wie Einberufungskarten u . dgl . an Österreicher , welche sich in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika aushalten , vielfach dadurch sehr erschwert
oder unmöglich gemacht , dass solche Sendungen häufig entweder ungenaue
oder fehlerhafte Adressen enthalten.

Eine genaue Adressenaugabe ist aber gerade für die Vereinigten Staaten
aus dem Grunde besonders wichtig , weil es daselbst einen polizeilichen Melde¬
zwang nicht gibt und obendrein unsere Staatsangehörigen , ihrem Erwerbe
nachgehend , den Wohnort oft wechseln und daher in den Stadt - und Land-
adressbllchern , welche die einzigen Behelfe für die Eruierung der Adressaten
bilden , nicht Vorkommen.

Unter diesen Umständen verursachen die Nachforschungen dcn k. und k.
Consularämtern häufig viele , und zwar erfolglose Mühe und erhebliche , unnütze
Postportoauslagen.

Um diesem Übelstande vorzubeugen , ist über Erlass des k. k. Ministeriums
des Innern vom 10 Juni 1901 , Z . 17419 , auf eine sehr genaue Adressierung

der Sendungen , deren Zustellung im Wege der k. nud k. Consulacämter in den
Vereinigten Staaten erfolgen soll, sorgfältig zu achten ; sollten irgendwelche
Angehörigen der Adressaten Briefe der letzteren in Händen haben , auf welchen
die Adresse derselben angegeben ist, so wäre es sehr zweckmäßitg — voraus¬
gesetzt natürlich , dass die Eigenthümer der Briefs damit einverstanden sind —
den betreffenden Theil des Briefes abzuschneiden und die Adressenangabe im
Original anzuschließen.

Ferner empfiehlt es sich, den betreffenden Consularämtern das Glaubens¬
bekenntnis und die Nationalität des Adressaten mitzutheilen , da diese Daten
die Eruierung desselben durch Nachfrage bei den Geistlichen des betreffenden
Glaubensbekenntnisses , beziehungsweise bei den bezüglichen nationalen Ver¬
bindungen erleichtern können.

Dieser Erlass ergeht an alle Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich,
den Wiener Magistrat , die Stadträthe in Wiener -Neustadt nud Waidhofen
an der Mbs , die k. k. Polizei -Direction in Wien.

14 .
Krankenversicherniig von Mitglieder « aufgelöster

Betriebskrankencasseu.

Erlass der k. k. n.-ö. Statlhalterei vom 7. Juli 1901,
Z . 57042 (M .-Z . 56701/XVIII sx 1901 ) :

Die Bezirkskrankencassa in Floridsdorf hat an das k. k. Ministerium des
Innern die Anfrage gestellt:

1. ob Personen , welche einer aufgelösten Betriebskrankencassa angehört
haben und vom Unternehmer wegen Austrittes aus der Beschäftigung bei der
an Stelle der elfteren getretenen Bezirkskrankencassa nicht mehr angemeldet
wurden , die Mitgliedschaft bei der letzteren durch Fortzahlung der Beiträge im
Sinne des Z 13 , Punkt 2 des Krankenversicherungsgesetzes erwerben können,
sofern vom Austritte ans der Beschäftigung bis zu dem Zeitpunkte , in welchem
die Bezirkskrankencassa an Stelle der Betriebskrankencassa getreten ist, vier
Wochen noch nicht abgelanfen sind;

2 . ob die Bezirkskrankencassa verpflichtet ist, Ansprüche von Personen,
welche einer aufgelösten Betriebskrankencassa angehört haben und wegen Aus¬
trittes aus der Beschäftigung bei der elfteren nicht mehr angemeldet wurden,
zu befriedigen , sofern sie in der im Z 13 , Punkt 3 des Krankenversicheruugs-
gesetzes bezeichneten Art begründet erscheinen.

Hierüber hat das k. k. Ministerium des Innern mit Erlass vom 19 . Jnni
1901 , Z . 8498 , unvorgreiflich der Entscheidung im concrelen Falle Nachstehendes
eröffnet:

In den vorstehenden Anfragen hat die Bczirkskrankencafsa offenbar
Personen vor Augen , die einer Betriebskrankencassa angehört haben und
wegen ihres vor durchgesührter Auflösung dieser Cassa erfolgten Arbeits¬
austrittes bei der Bezirkskrankencassa nicht angemeldet wurden , also Personen,
welche die Mitgliedschaft bei der Bezirkskrankencassa nicht erworben haben.

Da nun das Krankenverficherungsgesetz andere Arten der Erwerbung der
Mitgliedschaft bei einer Bezirkskrankencassa als durch Ausübung einer die
Versicherungspflicht begründenden Beschäftigung oder durch Aufnahme als
freiwilliges Mitglied nicht kennt , so muss die sä 1 gestellte Anfrage verneint
werden , zumal die daselbst bezogene Bestimmung des Z 13 , Punkt 2 des
Krankenversicherungsgesetzes nicht von der Erwerbung , sondern von der Bei¬
behaltung der bereits erworbenen Mitgliedschaft spricht.

Rllcksichtlich der Anfrage sä 2 wird bemerkt , dass Unterstützungsansprüche,
die vor der Auflösung einer Betriebskrankencassa entstanden sind (zu denselben
sind auch solche Ansprüche zu zählen , die in der Bestimmung des Z 13 , Punkt 3
des Krankenversicherungsgesetzes begründet erscheinen ), gemäß der Bestimmungen
der ZZ 40 Schlussabsatz beziehungsweise 49 letzter und vorletzter Absatz des
Krankenversicherungsgesetzes aus den Mitteln der aufgelösten Betriebskranken¬
cassa und , falls diese nicht ausreichen , vom Betriebsnnternehmer zu decken sind.

15 .
Agenten oder Bureanx z»r Vermittlung von Aus¬

gleichen insolventer Kanflente u . dgl.
Circular -Etlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 12 . Juli

1901 , Z 5617 (M .-Z . 59237/XVII ) :
Das k. k. Ministerium des Innern hat aus einer Eingabe der Handels-

uud Gewerbekammer in Wien entnommen , dass über den rechtlichen Charakter
der von einzelnen Agenten oder Bureanx gewerbmäßig betriebenen Vermittlung
von Ausgleichen insbesondere insolventer Kanflente oder Gewerbetreibender
mit ihren Gläubigern — bei einzelnen Gewerbebehörden Zweifeln bestehen.

Aus diesem Anlasse hat sich das k. k. Ministerium des Innern bestimmt
gesunden , im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium bekanntzngeben,
dass nach Ansicht der betheiligten Ministerien die Zulässigkeit solcher Be¬
schäftigungen oder Unternehmungen nicht nach den Vorschriften der Gewerbe¬
ordnung , sondern nach dem Erlasse des Staatsministeriums vom 28 . Februar
1863 , Z . 2306 , zu benrtheilen ist.

Denn die Vermittlung eines solchen Ausgleiches stellt sich, selbst in dem
Falle , wenn es sich um einen Ausgleich zwischen einem Kaufmanns und seinen
Gläubigern handelt , keineswegs als eine Vermittlung „in Handelsgeschäften " ,
sondern als eine Intervention dar , welche lediglich die Abwicklung der ans
bereits abgeschlossenen Geschäften sich ergebenden Verpflichtungen bezweckt.
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Gemäß Art . V, lit . 1 des Kundmachnngspatentes zur Gewerebordnnng
sind aber alle Unternehmungen von Privakgeschäflsvermittlungen in anderen
als Handelsgeschäften von den Bestimmungen der Gewerbeordnung ausge¬
nommen , und bedingt der Staatsministerial - Erlass vom 28 . Februar 1863,
Z . 2306 , für die Ausübung einer solchen Unternehmung die Erlangung einer
besonderen Bewilligung der Landcsstellc , welche ausdrücklich auf die Ver¬
mittlung von Ausgleichen insolventer Personen lauten müsste.

Da sonach der gewerbsmäßige Betrieb einer solchen Beschäftigung oder
Unternehmung ohne besondere Bewilligung dem in der Ministerial -Verordnung
vom 30 . September 1857 . R .- G .- Bl . Nr . 98 , angedrohten Strafen unterliegt,
werden die zur Durchführung des Strafverfahrens berufenen politischen Bc-
zirksbehörden angewiesen , der unbefugten Thätigkeit solcher Agenten der Unter¬
nehmungen , sowie einer etwa durch Ausübung einer solchen Vermittln » gs-
thätigkcit stattfindenden Überschreitung der Berechtigung befugter Geschäfts¬
vermittler durch sofortige Einleitung des Strafverfahrens entgegenzutreten
und hiebei insbesondere auch jene häufig vorkommenden Fälle nicht außeracht
zu lassen , in welchen versucht wird , den Betrieb derartiger Vermittlungen
durch Ausstellung und Übernahme von Vollmachten der Cessionen zn ver¬
schleiern.

Das k. k. Justizministerium hat die Gerichte angewiesen , diesbezügliche
Wahrnehmungen den zuständigen politischen Behörden I . Instanz mitzutheilen.

Bei Jnstrnierung allsälliger Gesuche um Ertheilung der Bewilligung
zur Vermittlung von Ausgleichen ist sich im Sinne des mehrerwähnten Staats-
ministerial - Erlasses gegenwärtig zu halten , dass die Ertheilung von Privat-
agenticn überhaupt auf ganz besonders berückfichtigungswürdige Fälle zu
beschränken und bei der Entscheidung das Vorhandensein eines wirklichen Be¬
darfes strenge zu prüfen ist. Es wird hiebei in elfterer Hinficht nicht außeracht
zu lassen sein , dass eine solche vermittelnde Thätigkeit , wenn dabei nicht mit
größter Vorsicht Vorgängen wird , stets den Schuldner in die imminente Gefahr
bringt , sich des Vergehens nach der allgemeinen Norm des ß 486 St .- G.
durch Contrahierung neuer Schulden , Leistung von Zahlungen , Anweisung
von Bedeckungen oder des Vergehens nach Z 486 , lit . Z St .-G . schuldig zn
machen , dass es daher nur Personen von höchster Vertrauenswürdigkeit zu-
getraut werden kann , diese vermittelnde Thätigkeit ohne Gefahr der eigenen
strafbaren Mitschuld an diesem Vergehen auszuüben . Bei Beurtheilung des
Bedarfes wird einerseits auf die im betreffenden Orte oder Bezirke bereits
vorhandenen Notare , öffentlichen und Privatagenten und andererseits ans die
Zahl der zur berufsmäßigen Parteieuvertretung befugten Advocaten , sowie auf
den Umstand Bedacht zu nehmen sein, dass di - Ausübung der Befugnis der
Advocaten örtlich nicht beschränkt ist.

Hievon werden zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern
vom 15 . Juni 1901 , Z . 38555 sx 1900 , alle Bezirkshauptmannschaften , der
Wiener Magistrat , die magistratischen Bezirksämter und die Stadträthe in
Waidhofen a . d. Abbs und Wiener -Neustadt zur Danachaibtuug in Kenntnis
gesetzt.

1«.

Beamtshandlrmg der «ach H 61 des Kranken¬
versicherungsgesetzes von den Krankeueassen zu
erstattenden Anzeigen über den Austritt von Mit

gliedern.

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 12. Juli
1901 , Z . 60480 (M .-Z . 58903/LVI1I ) :

Hinsichtlich der Handhabung der Bestimmung des Z 61 K.-V .-G . bat
das k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom l . Juli 1901,
Z . 20014 , eröffnet , dass seitens der Politischen Behörden zwar nicht aus die
buchstäbliche Ausführung dieser gesetzlichen Bestimmung zn dringen ist, dass
jedoch jene der im Z 61 bezeichneten Krankencassen , bei welchen der Austritt
auch während der Dauer der versicherungspflichtige » Beschäftigung erfolgen
kann — also die Betriebs - und Vereins - Krankencassen beziehungsweise regi¬
strierten Hilfscassen — umso nachdrücklicher anzuweisen sind , solche Fälle , wenn
sie ihnen bekannt werden , der Politischen Behörde zur Anzeige zu bringen.

Diese dem Wortlaute des Gesetzes gegenüber einschränkende Inter¬
pretation findet laut dieses Erlasses ihre Rechtfertigung in dem Grundsätze,
dass keine gesetzliche Norm in einer den offenbaren Absichten des Gesetzes
widerstreitenden Art ausgelegt werden darf , dass bei dieser Bestimmung nicht
subjective Parteienrechle , sondern nur öffentliche Interessen in Frage kommen,
dass mit der normierten Verpflichtung gewisse Evidenzzwecke erreicht werden
solle», und dass diese Zwecke bei buchstäblicher Anwendung nicht erzielt
werde » .

Denn cs ist klar , dass dann , wenn jede der im ß 61 bezeichneten Tassen
jeden unter was immer für Umständen erfolgten Austritt eines Mitgliedes
der politischen Behörde anzeigen , beziehungsweise nur die Thatsache des Aus¬
trittes zur behördlichen Kenntnis bringen würde , es geradezu unmöglich wäre,
jede Anzeige zum Anlasse von Erhebungen zu machen und in jedem einzelnen
Falle nachzuforschcn , unter welchen Ümständen der Austritt erfolgt ist , in
welche neue Beschäftigung das Mitglied eingetreten ist und ob der neue
Arbeitgeber seine Anmeldepflicht erfüllt hat.

Infolge dieser „Verhältnisse hat die Praxis wenigstens theilweise diese
Verpflichtung außer Übung kommen lassen . Und doch gibt es eine allerdings
nur beschränkte Anzahl von Fällen , in welche» die Meldepflicht der im Z 61
bezeichneten Krankencassen die im Z 31 umschriebene Anzeigepflicht des Arbeit¬
gebers geradezu ergänzt . Z 31 verpflichtet nämlich den Arbeitgeber , den Eintritt

in die Beschäftigung und den Austritt aus derselben anzuzeigen . Es muss
daher von der Bestimmung des Z 61 Gebrauch gemacht werden , wenn der
Austritt ans einer der daselbst bezeichneten Krankencassen , beziehungsweise ans
der dem Gesetze entsprechenden Versicherung bei einer solchen Cassa ohne
gleichzeitigen Wechsel der versichernngspflichtigen Beschäftigung erfolgt . Ist der
Cassa ein solcher Fall bekannt , oder musste er ihr bekannt sein, so wird sie
die Anzeige zu erstatten haben.

Bei einer solchen eingeschränkten Handhabung des Z 61 wird es den
Behörden möglich sein, von den Anzeigen einen entsprechenden Gebrauch
zu machen.

17.

Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der
Stadt Breznobämya.

Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 14 . Juli 1901,
Z . 60820 (M .-Z . 58904 ) :

Laut Mitthcilung des königlich ungarischen Handelsministeriums vom
7. Mai 1901 , Z . 26820 , wurde die Ausübung des Hausierhandels auf dem
Gebiete der Stadt Breznöbünya (Bries ) im Altsohler Comitate unter Auf-
rechthaltnng der im § 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den diesen
Paragraphen ergänzenden nachträglichen Verordnungen den Bewohnern ge¬
wisser Gegenden gewährten Rechte verboten.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
23 . Juni 1901 , Z . 21083 , mit Beziehung ans Z 10 des Hausterpatcntes alle
k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener Magistrat und sämmtliche magi¬
stratischen Bezirksämter , die Stadträthe Wiener -Neustadt und Waidhofen a . d.
Ubbs und die n .-ö. Handels - und Gewerbekammer in Kenntnis gesetzt.

18.

Gerneindeznschläge.
Das k. k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom 16 . Juli 1901,

Z . 46865 , die Verfügung getroffen , dass in Hinkunft alljährlich die Höhe
lAusmaß , Pcrccnl ) der Landes - , Gemeinde - und aller anderen , wie immer
benannten Beiträge (Bezirkssonds -, Schul - , Bequartiernngs -, Wasserleitungs¬
beiträge rc .), welche entweder von der Zinssteuer oder vom richtiggestellten
Zinse eines steuerpflichtigen Hauses in den autonomen Städten des hiesigen
Verwaltungsgebietes für das jeweils laufende Jahr zu entrichten sind , dort¬
hin nachgewiesen werden , und zwar sofort nach der definitiven Festsetzung der
Höhe der einzelnen Zuschläge . (M .-Z . 63857/XVII .)

1».
Abgabe von Tabakextract an den österreichischen

Gärtnerverband.

Erlass der k. k. n.-ö. Statthallerei vom 17. Juli 1901,
Z . 56155 (M .-Z . 59569 ) :

Das k. k. Finanzministerium hat laut Erlasses des k. k. Ministeriums
des Innern vom 11 . Juni 1901 , Z . 9129 , im Einvernehmen mit dem ge¬
nannten Ministerium und dem k. k. Handelsministerium über Antrag der k. k.
General -Directiou der Tabak -Regie mit dem Erlasse vom 13 . April 1901,
Z . 13847 , dem Allgemeinen österreichischen Gärtnerverbande in Wien gestattet,
den Extract im denaturierten Zustande von der Tabak -Hauptfabrik in Hainburg
unter den vorgeschriebenen Modalitäten , insbesondere auch zu den bisherigen
Preisen im großen zu beziehen und dieses Mittel ohne weitere Formalitäten
an die Gartenbau - und landwirtschaftlichen Vereine , sowie an deren Mitglieder
zu landwirtschaftlichen beziehungsweise Gärtnereizwecken abzugeben.

Diese Bewilligung wurde an die Bedingung geknüpft , dass der Verband
mit Schluss eines jeden Johres der k. k. Geueral -Direction der Tabak -Regie
Nachweisen wird , wie viel Tabakextract im ganzen bezogen und an welche
Vereine und Personen verabfolgt wurde.

Ferner hat der erwähnte Verband seine den Tabakextract (im dena¬
turierten Zustande ) beziehenden Mitglieder ausdrücklich darauf aufmerksam zu
machen , dass dieser Extract laut Ministerial -Verordnung vom 23 . März 1895,
N .-G .-Bl . Nr . 45 , als gisthältige Substanz zu betrachten ist, daher in Gemäß¬
heit der Ministerial -Verordnung vom 21 . April 1876 , R .-G .-R . Nr . 60 , §§ 10
und 3 , jedermann , der im Besitze von Tabakextract ist, dafür zu sorgen hat,
dass bei dieser Gebarung mit demselben jede Gefahr für Gesundheit und
Leben anderer hintangehalten , und dass dasselbe , insbesondere von allen
Genuss - und Heilmitteln ferngehalten und nicht unter der Hand weiter ab¬
getreten werde.

Die Abgabe des Tabakextractes seitens des Gärtnerverbande « an einzelne
Mitglieder soll nur in wohlverwahrten und versiegelten Gefäßen , welche in
auffälliger Weise mit der Aufschrift „ Tabakextract " „ giftig " versehen sind,
erfolgen.

Hievon werden die unterstehenden Bezirkshauptmannschaften und der
Wiener Magistrat unter Bezugnahme auf die hierämtlichen Erlässe vom
26 . Februar 1897 , Z . 15747 , und vom 20 . Juni 1899 , Z . 47004 , mit dem
Beifügen in die Kenntnis gesetzt, dass es in den gedachten Fällen von der
Einholung einer Bewilligung der politischen Behörde erster Instanz zum
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Bezüge von Tabakextract abzukommcn hat , ferner dass von den in Frage
kommende » Gartenbau - und landwirtschaftlichen Vereinen über die von den¬
selben abgegebenen Gewichtsm ngen von Tabakextract eine Vormerkung zn
führen ist. 2«.
Übertretungen der Gewerbeordnung sind von der
Zuständigkeit des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes

ausgeschlossen.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 17. Juli 1901,

Z . 59111 (M .-Z . 60026/XVI1I ) :
Tei Magistrat wird über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom

26 . Juni 1901 , Z . 22857 , in Kenntnis gesetzt, dass der k. k Verwaltungs-
gerichtshof laut Mittheilung vom 28 . Mai 1901 . Z 2529 , die eingebrachte
Beschwerde der Genossenschaften der Grog - und Kleinfuhrweiksbesitzer gegen
die Entscheidungen des k k. Ministeriums des Innern stctto . 3 . Jänner 190t,
Z 46072 , clckto. 8 Jänner 1901 , Z . 45254 , ckäto . 9 . Jänner 1901 , Z . 41540,
und ästto . 17 . Jänner 1901 , Z . 681 , betreffend Strafamtshandlnngen wegen
unbefugten Gewerbebetriebes nach den Zß 21 und 48 des G .setzcs vom
22 . October 1875 , R -G . Bl . Nr . 36 e-r 1876 , ohne weiteres Verfahren znrück-
gewiesen hat , weil Polizeistrafsachen , zu welchen auch die Übertretungen der
Gewerbeordnung gehören , nach Z 48 leZ . eit . derzeit von der Zuständigkeit
des Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossen sind.

Von dieser Erledigung sind die magistratische » Bezirksämter für den
XIV . . XIX . , X und I . Bezük mit Beziehung auf die hierortigcn Erläffe vom
16 . Jänner 1901 , Z . 1323 , 19. Jänner 1901 , Z . 2819 , 21 . Jänner 1901,
Z . 3130 , und vom 5 . Februar 190l , Z . 5688 , zn verständigen.

21 .

Niederland »rsetzt keine Berpftegskosten.
Circular -Erlass der k. k. n. ö. Soitthalterei vom 29 . Juli

1901 , Z . 66931 (M .-Z . 32000/X VI) :
Wie das k k. Ministerium mit Erlass vom 15 . Juli >901 , Z . 6776,

eröffnet , hat das königlich niederländische Ministerium des Äußern laut e nes
Berichtes der k. u . k. Gesandtschaft Haag anlässlich einer von einer öster¬
reichischen Behörde übermittelten Verpflegskostenrelation die Erklärung abge¬
geben , dass die königlich niederländische Regierung niemals von fremden
Regierungen den Ersatz d-r Kosten verlangt , die ihr durch die Verpflegung
mittelloser Kranker erwachsen , daher ab .r auch znm Ersätze solcher Kosten an
answärti e Staaten nicht verpflichtet ist.

Hievo » werden der n .-ö. La desansschnss , dann alle politische » Bezirks-
behördeu in Nnderösterreich verständigt

22 .
Sonntagsruhe im Baugewerbe.

Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 30 . Juli 1901,
Z . 52812 (M -Z . 64099/XVII ) :

Der deutsche Verband der Bantechniker Österreichs hat beim k. k. Handels¬
ministerium unterm 29 . April 1901 eine Eingabe überreicht , in welcher über
die mangelhafte Befolgung der Vorschriften über die gewerbliche Sonntags¬
ruhe in den Baubureanx Klage geführt wird.

Im Hinblicke auf die Ausführungen dieser Eingabe hat das genannte
Ministerium nach gepflogenem Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des
Innern mit dem Erlasse vom 16 . Mai 1901 , Z . 22111 , eröffnet , dass in den
Bureaux der unter die Gewerbeordnung fallenden Baugewerbsbetriebe die
Vorschriften über die gewerbliche Sonntagsruhe mit den für die Comptoir-
arbcit im allgemeinen geltenden Aus , ahmen einzuhaltcn sind , einerlei , ob die
in diesen Bureaux beschäftigten Personen zu den gewerblichen Hilfsarbeitern
im technischen Sinne der Gewerbeordnung oder zu den für höhere Dienst¬
leistungen bestimmten Angestellte » (Z 73 Schlussalinea der Gewerbeordnung)
zählen , weil das gesetzliche Gebot der gewerblichen Sonntagsruhe den betreffen¬
den Geweidebetrieb objectiv — als Ganzes — und nicht bloß die inncihalb
eines Gewerbebetriebes angestcllten gewerblichen Hilfsarbeiter trifft.

23 .

Gewerbsmäßiger Betrieb von Gutschein »» »»ach den»
sogenannte »» Hydra oder Schneeballensysten ».
Circular -Erlass der k. k. n.-ö. Statthaltern vom 2. August

1901 , Z . 51012 (M -Z . 64779/XVIl ) :
Mit dem Urtheile vom 14 . Februar 1901 hat das deutsche Reichsgericht

den gewerbsmäßigen Vertrieb von Gutscheinen »ach den, sogenannten Hydra-
(Gclla -Schneeball -Lawinen -) Systeme , als nach dem H 286 , Absatz 2 des
deutschen Strafgesetzes und dem Z 22 ff. des Reichsstempelgesetzes strafbar
erklärt.

Der Z 286 R .-St .- G . lautet:
„Wer ohne obrigkeitliche Erlaubnis öffentliche Lotterien veranstaltet , wird

mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zn 300 Mark
bestraft.

Den Lotterien sind öff ntlich veranstaltete Ausspielungen beweglicher
oder unbeweglicher Sachen gleich zu achten ."

Das Reichsgericht erblickt in dem Umstande , dass die Erwerbung der
in Frage kommenden Ware von dem zufälligen Verkaufe der Coupons abhängig
ist, die Kriterien einer öffentlich veranstalteten Ausspielung beweglicher Sachen.

Hievon werden die k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener Magistrat,
die Stadlräthe Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Thaya , die k. k.
Polizei -Direction und die n .-ö. Handels - »nd Gewerbekammer in Wien mit
dem Bemerken in Kenntnis gesetzt, dass das k. k. Justizmiuister .um das Urtheil
im Wege des Justizministeiial Verordnungsblattes den Gericht . » und Staats¬
anwaltschaften bekanntbegeben hat.

Diese Publikation ist in der Ausgabe dieses Verordnungsblattes vom
31 . Mai 1901 , Stück X , thalsächlich erfolgt und ist die fragliche Entscheidung
auch für die österreichischen G .richte u td Staatsanwaltschaften von Bedeutung.

24 .

Meidling der L , hrliiige bei Gewerbe -Genossenschaften
nnd Lehriings Krankencassen.

Normal -Erlass der k. k. n.-ö. Stallhallerei vom 3. August
1901 , Z . 67288 (M .-Z . 65053 , XVIII ) :

Unter Berufung auf eine Entscheidung des k. k. Hand lsniinisterinms
vom 18 . October 1800 , Z . 47229 , wonach auch die im zweiten Absätze des
Z 99 der Gewerbeordnung gegebenen Vorschriften über den Vorgang be , Ab¬
schluss der Lehrverträge und über deren Verzeichnung in einem von der
Gewerbe -Genossenschaft zn führenden Protokollbuche nur für die Aufnahme
minderjähriger L. hrlinge gelten , hat die k. k. Bezirlshanptmaunschaft die An¬
frage gestellt , ob mit dem h. o. Erlass vom 20 . Mal 1901 , Z . 40871 , be¬
absichtigt war , die Anwendung der Bestimmungen des Z 99 der Gewerbe¬
ordnung auch auf die Aufnahme großjähriger Lehrlinge herbeizuführen.

Hierüber wird der k. k. Bezükshauptmannschaft eröffnet , dass eine solche
Absicht hierorts keineswegs bestand ; bei der Seltenheit der Fälle , dass Lehrlinge
bei ihrer Aufnahme schon eigeuberechtigt sind , ist auf dieselben bei den h . o.
Weisungen bloß nicht ausdrücklich Bezug gmommen worden.

Äird auf diese Fälle Rücksicht genommen , so e hellt die Unzulänglichkeit
der bestehenden gesetzlichen Vorschriften für eine genaue Evidenzführung über
die Lehrlinge seitens der Genossenschaften nmsomevr.

Da aber diesem Mangel seitens der Genossenschaften selbst durch Aus¬
nahme statutarischer Bestimmungen über die Meldepflicht der Lehrherren ab-
geholfen werden könnte , unter gleichzeitiger Festsetzung von Ordnungsstrafen
auf Grund d. s Z 125 der Gewerbeordnung für Lehrherren , welche die Auf¬
nahme eines Lehrlings nicht gleich bei der Genossenschaft melden , so wild die
k. k. Bezirkshanptmannschaft in Ergänzung des vorbezeichneten h. o. Erlasses
angewiesen , auf die Genossenschaften des Bezirkes einznwirken , damit sie
derartige Bestimmungen in das Statut der Genossenschaft beziehungsweise
ihrer Lehrlings Krankencaffa aufnehm n.

23 .

Berkehr ans der Aspernbrücke.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 14. August

1901 (M .-Z . 61978/V ) :
Auf Grund des Z 100 des Wiener Gemeindestatutes (Landesgesetz vom

24 . Mäiz 1900 , Landcsgesitzblatt Nr . 17 ) wird der Verkehr von schweren
Lastfuhrwerken über die Aspernbrllcke , ferner der Passantenverkehr auf der
Fahrbahn und jede größere Menschenansammlung auf der Brücke verboten.

Die Übertretung dieses Verbotes wird au dem Schuldtragenden gemäß
Z 100 des Wiener Gemeiudestatutes mit einer Geldstrafe bis zum Betrage
von 400 X (oder mit Arrest bis z» 14 Tagen ) geahndet.

Diese Verordnung tritt sofort in Wirksamkeit.
Das mit der Kundmachung vom 4. Jänner 1900 ast Z . 199209 er

1899 erlassene Verbot des Schnellfahrens aus der Aspernbrllcke bleibt auch
weiterhin aufrecht.

2«.
Handel mit Antimoni »».

Das magistratische Bezirksamt für de» IV . Bezirk hat mit Bescheid vom
16 . August 1900 , G .-Z . 14730 , dem Inhaber einer Handelsagentie Friedrich
Wolfgang Schlieper die angesuchte Concessiou znm Handel mit dem Gifte
„Antimonin " (eine Verbindung vom milchsaurem Kali nnd milchsanrem
Antimon ) im IV . Bezirke , Favoritenstraße 20 b , zu ertheileu befunden.

Bei der Ausübung dieser Befugnis hat derselbe die in Betreff des Ver¬
kehres mit Giften bestehenden Ministcrial -Berordnungen vom 21 . April 1876,
R -G .-Bl . Nr . 60 , nnd vom 2. Jänner 1886 , N .-G .-Bl . Nr . 10 , genau zn
befolgen , und etwaige den Geschäftsbetrieb betreffende Veränderungen recht¬
zeitig anznzeigen.

Diese Concessiou wurde unter der Zahl 732/6 i » das Gewerberegister
eingetragen.
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27 .
Über das Verhalten gegenüber dem Fuhrwerke der

Feuerwehr.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 29 . August 1901,

M .-Z . 1671/XIV:
Auf Grund des Z 100 des Gemeindestatntes für Wien vom 24 . März

1900 , L. G .- und V .- Bl . Nr . 17 , wird ungeordnet:
Fußgänger , Radfahrer , Reiter und Leuker von Fuhrwerken aller Art,

einschließlich der Automobile , haben den Fahrzeugen der Feuerwehr und den
von derselben benützten Mietwagen beim Ertönen der üblichen Signale die
Bahn freizugeben und zu diesem Zwecke anszuwcichen , oder wenn dies nicht
möglich sein sollte , je nach Umständen entweder stehen zu bleiben oder vor-
beziehungsweise seitwärts zu eilen und an der nächst gelegenen Stelle das
Fuhrwerk der Feuerwehr voibeizulassen.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach Z 100 des Gemeinde-
statntes für Wien mit Geldstrafen bis zum Betrage von 400 X oder mit
Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

28 .
Verkehr des Fuhrwerkes in der Rochnsgasse in«

löl Bezirke.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 29 . August 1901,

M .-Z . 56738/X1V:
Auf Grund des Z 100 des Gemeindestatntes für Wien vom 24 . März

1900 , L.-G .- und V .-Ll . Nr . 17, wird der Verkehr des schweren Fuhrwerkes,
sowie der Omnibus - (Stell - )Wagen im III . Bezirke durch die RochnSgasse in
der Richtung von der Ungargasse zur Landstraße Hauptstraße und in der
Sechskrügelgasse in der Richtung von der Landstraße Hauptstraße zur Ungar¬
gasse verboten.

Diese Kundmachung tritt sofort in Wirksamkeit , gleichzeitig tritt die
Kundmachung vom 14 . März 1901 , Z . 14450 , außer Kraft.

Übertretungen dieses Verbotes werden mit Geldstrafen bis zum Betrage
von 400 X oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

2S.
Verkehr des Schwerfuhrwerkes in der Geringergasse

im H . Bezirke.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 29 . August >901,

M .-Z . 616I3/XIV:
Auf Grund des Z 100 des Gemeindestatntes für Wien vom 24 . März

1900 , L.-G .- und B .-Bl . Nr . 17 , wird der Verkehr des schweren Fuhrwerkes
im XI . Bezirke durch die Geringergaste in der Richtung von der Kaiser-
Ebersdorferslraße zur Simmeringer Haide verboten.

Übertretungen dieses Verbotes werden nach H 100 des Gemeindestatntes
mit Geldstrafen zu Gunsten des allgemeinen Versorgungssondes bis zum
Betrage von 400 X oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

30 .
Regelung des Verkehres des Lastenfnhrwerkes iu

der Alleegasse im V I . Bezirke.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 29 . August 1901,

M .-Z . 65833/XIV:
Auf Grund des Z 100 des Gemeindestatutes für Wien vom 24 . März

1900 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17, wird der Verkehr des Lasteufuhrwerkes in
d>rn Theile der Alleegasse von der Goldegggaste bis zum Wiedeuergüitel im
IV . Gemeindebezirke nach beiden Richtungen verboten , und hat das vom
Karolinenplatz zum Wiedenergürtel verkehrende Lastenfuhrwerk die Goldegggasse
und Luisengasse zu benützen.

Die Zu - und Abfuhr von Lasten für Parteien oder Gewerbetreibende
in diesem Straßentheile wird von dem Verbote nicht getroffen.

Übertretungen dieses Verbotes werden mit Geldstrafen bis zum Betrag:
von 400 X oder mit Arrestftrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

SI.
Fnhrwerksverkehr Am Hof , auf der Freyung und
am Judcnplatze im I . Bezirke während der Nacht-

märkte.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 29 . August 1901,

M .-Z 96944/XV:
Auf Grund des H 100 des Gemeindestatutes für Wien vom 24 . März

1900 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17 , werden behufs Regelung des Fuhrwerks-
verkebres während der Nachtmärkte Am Hof , aus der Freyung und am Juden
platze in der Zeit von >2 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens nachstehende
allgemeine Anordnungen beziehungsweise Verbote erlassen:

1 . Die Zufahrt der auswärtigen Producenten und der Gärtner zu
obigen Marktplätzen darf erst um 12 Uhr nachts erfolgen ; zur Zufahrt auf
den Markt Am Hof darf nur die Bognergasse , der Heidenschuss oder die
Färbergasse benützt werden.

2 . Sämmlliches Fuhrwerk darf Am Hof nur in einer Richtung , und
zwar vom Gebäude des Kriegsministeriums gegen die Drahtgasse , beziehungs¬
weise von der Feuerwehrkaserne gegen das Gebäude der k. k. priv . österr.
Creditaustalt für Handel und Gewerbe verkehre » .

3 . Die Färbergasse darf nur iu der Richtung zum Markte , die Fütterer-
s gaste und der Schulhof nur in der Richtung vom Markte , die Drahtgasse nur

m der Richtung vom Hof gegen den Judenplatz befahre » werden . Diese Be-
^ stimmung gilt für Fuhrwerke aller Art.

4 . Auf den allgemeinen Durchzugsstraße » obgeuannter Marktplätze und
auf den Wagenausstellungsplätzeu in den wichtigeren Verkehrsstraßen um diese

! Marktplätze muss stets so viel Raum unverstellt bleiben , dass mindestens zwei
Wagen nebeneinander anstandslos verkehren können.

5 . Während der Zu - und Abfahrt der Marktfnhrwerke ist das Umkehren
i der Fuhrwerke auf den Marktplätzen verboten und dürfen die Marktwagen

daselbst nur so lange stehen bleiben , als zum Auf - oder Abladen der Waren
unbedingt nothwendig ist ; Fuhrwerke , welche Waren oder andere Utensilien
vom Markte wegzuführen haben , dürfen erst dann auf denselben einfahren,
bis die abzuholenden Gegenstände zum Verladen zusammcngetragen sind.

6 . Das Stehenlassen von Wagen aller Art vor den Häusern Freyung 8
und Nenngasse 2 ist von 1 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens untersagt.

7 . Mil der Zufuhr der für den Markt Am Hof bestimmten Waren
darf seitens der Marktvictualisnhändler schon um 9 Uhr abends begonnen
werden ; die zugesührten Waren sind in der Zeit von 9 Uhr abends bis zum
Marktbeginne auf der Milte des Platzes , und zwar um die Mariensäule
herum , zu hinterlegen.

8 . Zur ungehinderten Ausfahrt der Lösch- und Rettungszllge aus der
Feuerwehr -Centrale Am Hof ist vor der Front des Hauses Nr . 10 Am Hof
ein Raum von 11 m Breite und vor der dem Gebäude der Creditanstalt
<Nr . 6 Am Hof ) zugekehrten Front des Hauses Nr 9 Am Hof ein Raum von
15 in Breite bis zum Rinnsal der Durchzugsstraße längs der Häuser Nr . 6
bis 9 Am Hof von Marltfuhrwerk jederzeit freizuhalten.

Übertretungen dieser Anordnungen beziehungsweise Verbote werden mit
i Geldstrafen bis zum Betrage von 400 X oder mit Arreststrafen bis zu

14 Tagen geahndet.

II . NlMMltiiülMmimllUM.

81 Miath:
»2.

Benützung von Schnllocalitäteu.
Der Stadtrath hat zufolge Beschlusses vom 9. Jänner 1901 , Z . 182,

die mit Beschluss vom 10 . September 1891 , Z 1517 , genehmigten , mit Be¬
schluss vom 3. Jänner 1893 , Z . 7208 , abgeä,werten „ Bestimmungen für die
Art und Weise der Benützung der an Körperschalten oder Privatpersonen
überlassenen Lokalitäten an den Wiener Volks - und Bürgerschulen " durch Auf¬
nahme folgeuoen Punktes ergänzt:

„4 . Körperschaften und Privatpersoneu , welchen Schullocalitäte » behufs
Abhaltung von Unterrichtscursen , Führung von Kindergarten -Abtheilungen
und dergleichen überlassen werden , haben selbstverständlich vor Beginn ihrer
diesbezüglichen Thätigkeit die schulbehördliche Genehmigung , beziehungsweise
die gewerbebehördliche Concession zu erwirken und sich hierüber auf Ver¬
langen jederzeit auszuweisen ."

(M .-Z . 109132 er 1900 .)
z».

Auszahlung der Rnhegehalte jener Pensionisten,
welche im Bezüge eines Mietzinsbeitrages stehen.

Der Wiener Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 25 . Juli 1901,
Z 8927 (M . Z . 50686/lII ), geuehmigi , dass künftighin die Rnhegehalte jener
Pensionisten , welche im Bezüge eines Mietziusbeitrages stehen , an denselben
Tagen ausgezahlt werde » dürfe », au welchen die MntziusbeM äge behoben
werden können , d. i. a » den den jeweiligen Zinszahlnngstagen vorausgehenden
Wochentagen . _

ZluiMiat:
»4.

Vereinfachung des Znstellungsdienstes.
Erlass des Bürgermeisters Dr . Lueger  vom 2. September

1901 , M .-D .-Z . 1327:
Gegen die Verfügung vom 26 . Februar 1901 , M -D -Z . 448 , betreffend

die einheitliche Gestaltung des Zuitellungsdienstes (abgedruckt im Amtsblaite,
Beilage „ Verordnungen re ." III , Seite 20 ), wurde von mehreren Bezirks¬
vorstehern eine Vorstellung erhoben , in welcher auf die Schwierigkeiten hin¬
gewiesen wird , auf welche die Durchführung dieser Verfügung in manchen
Bezirken stoßen würde.
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Hierüber bemerke ich, dass die bezogene Verfügung , wie schon aus dem
Wortlaute derselben hervorgeht , zur Voraussetzung halte , dass über die Durch¬
führung ein Einvernehmen zwischen den betreffenden Bezirksvorstehern und
Bezirksamtsleitern erzielt werde . Es unterliegt daher keinem Anstande , in jenen
Bezirken , in welchen ein derartiges Einvernehmen nicht zustande gekommen
ist , den früheren Vorgang beizubehalten , jedoch mit der Einschränkung , dass
im letzteren Falle die Zustellung der von der Bezirksvertretung , dem Orts-
schulralhe oder dem Aimeninstitule ausgehenden Acten , Einladungen u . s. w.
ausschließlich durch die den Herren Bezirksvorstehern zugewiesenen Amls-
djener erfolge und dass diese Amtsdiener in Ausnahmssällen , bei dringenden
Massenexpcdilionen , wie zum Beispiel bei Zustellung von Wahllegitimationen,
Steuerzahlungsauflrägen und dergleichen , auch zum Zustellniigsgeschäfte der
Bezirksämter nach Möglichteit herangezogen werden.

Hievon werden Euer Wohlgeboren im Nachhange zum hierämtlichen
Schreiben vom 26 . Februar 1801 , M .-D .-Z . 418 , verständigt.

33.
Stampiglien.

Erlass des Magistrats -Direclors Preycr  vom 15 . August
1901 , M D .-Z . 2044 vx 1901 :

In der letzten Zeit hat die Anschaffung von Stampiglien , Farbkissen rc.
für städtische Ämter insbesondere bei den magistratischen Bezirksämtern für
den II ., XI . und XV . Bezirk derart überhand genommen , dass sich die städtische
Buchhaltung veranlasst gesehen hat , das Augenmerk der Magistrats -Direction
auf die bei der Anschaffung derselben zutage tretenden Übelständc hiuznlenken.

Wie ich ans den bezüglichen Lieferscheinen entnommen habe , ist die Zahl
der angeschafften Stampiglien eine ganz unglaubliche und ist daher zu ge¬
wärtigen , dass die Ausgabe Rubrik IV 21 o Heuer überschritten weiden wird.

Insbesondere muss ich tadeln , dass zahlreiche zwecklose Stampiglien
bestellt wurden.

So wurden beispielsweise solche für einzelne Zahlen , für Monats - und
Straßennamen , ja sogar für Adressen von Firmen angeschafft.

Derartige Stampiglien sind keineswegs geeignet , die Geschäftsführung
zu beschleunigen , da das Heraussuchen derselben viel mehr Zeit in Anspruch
nimmt , als das Niederschreiben der betreffenden Worte.

Ich muss daher solche Bestellungen als ganz unzweckmäßig untersagen.
Weiters hat die städtische Buchhaltung darauf hingewiesen , dass seitens

mehrerer städtischer Angestellter Facsimilien ans Koste» der Gemeinde Wien
avgeschaffl wurden . So erfolgte eine derartige Lieferung für einen Kanzlei-
Oberosficial , einen Exccntionsamts -Osficml , ja sogar für einen Amtsdiener.

Ich sehe mich daher veranlasst , die städtischen Angestellten ausdrücklich
darauf aufmerksam zu machen , dass Stampiglie » nur in vollkommen gerecht¬
fertigten Fällen angeschafft werden dürfe » , und dass die Bestellung von
Facsimilien für städtische Angestellte (mit Ausnahme der Amtsvorstände ) aus
Gemeindekosten als ganz unstatthaft sofort einzustellen ist, und mache ich jeden
Amts - und Anstaltsleiter persönlich für die Einhaltung dieser Bestimmungen
verantwortlich.

Weilers finde ich mich bestimmt , anznordnen , dass in Hinkunft sämmt-
liche, mit dem Visum des Amtsleiters zu versehenden Bestellungen von
Stampiglien , Farbüffen rc . vorerst der Buchhaltung zur Äußerung Uber die
Bedeckungsfrage mitzutheilen sind . Gleichzeitig ersuche ich dieselbe, mir jeden
Fall , in welchem eine ungerechtfertigte Bestellung gemacht wird , anzuzeigen,
und werde ich gegen die betreffenden Bedienstelen sodann unnachsichtlich im
Disciplinarwege Vorgehen.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren zur eigenen Wissenschaft und zur
Verständigung sämmllicher dortamts zugetheilter Angestellter in Kenntnis.

3 « .
Einbrittgnng der Hanszinssteuer von Snperädisicaten.

Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 2l . August
1901 , M .-Z . 65134/XV1I , an sämnttlichc magistratische Bezirks¬
ämter :

Mit dem am 19 . April 1901 zur M .-Z . 30740s intimiertcn Erlasse
der k. k. Finanz -Landes -Direction vom 15 . März 190l , Z . 18134 , wurde
bezüglich der Einbringung der Hanszinssteuer von Snperädificaten , d. i. auf
fremdem Grund und Boden errichteten Gebäuden , wie z. B . die Praterhütlen
sind , unter anderem angeordnet , dass es nicht als principielle Norm gelten
darf , dass zum Zwecke der Stenereinbringung zuerst die Execution auf das
anderweitige Mobilar des Restanten durchznführen und erst im Falle der
Resultatlosigkeit derselben die Pfändung und der Verkauf des Superädificates
(wclches rechtlich als bewegliche Sache gilt ) einzuleiten ist, da sich letztere
Maßregel und insbesondere die Pfändung des Superädificates sehr leicht als
diejenige ergeben kann , welche in einem bestimmten Falle (z. B . wenn gericht¬
liche Pfändungen eines Superädificates zu besorgen sind) zweckmäßigerweise
zuerst vorzunehmen ist.

Hiezu wird weiters bemerkt , dass laut Berichtes des magistratischen
Bezirksamtes für den II . Bezirk das k. k. Execntionsgericht Wien (Abtheilnng IX)
mit Beschluss vom 19 . November 1900 , Z 1817/7 s: 1899 , die zur Zeit der
gerichtlichen Feilbietung von einer Pratcrhütte rückständigen und nicht pfand-
bedeckten Hauszinssteuerrückstältte mit der Begründung liquidiert hat , dass
diese Hanszinssteuer , weil sie von einem Gebäude bemessen ist, dos gesetzliche
Vorzugsrecht cingeräumt werden mnss , da eine Praterhütte unbedingt ein
Gebäude ist, wenn sie auch gesetzlich als bewegliche Sache erklärt wird.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt mit dem Beifügen in Kenntnis
gesetzt, dass von vorstehender Anordnung bezietinngsweise Entscheidung auch
die Execntionsamts - und die Steueramts -Ablheilung durch Mittheilung der
beiliegenden Abschrift zu verständigen ist.

37.
Aufnahme in den Hcimatsverband.

Erlass des Magistrats -Dircclors Preyer  vom 9 September
1901 , M .-D .-Z . 2370:

In der Sitzung des Wiener Gemeinderaths -Ansschnsses für die Ver¬
leihung des Heimals - und Bürgerrechtes vom 26 . Juni 1901 wurden anlässlich
zweier concreter Fälle die Fragen aufgeworfen:

1. ob die Aufnahme und die Zusicherung der Ausnahme in den Heimats¬
verband widerrufen werden kann;

2 . ob die Bezahlung der Anfnahmsgebür eine Bedingung der Ausnahme
sei — und es wurde beschlossen, hierüber ein Gutachten des Magistrates ein-
znholen.

Der Magistrat hat nun in seiner Sitzung vom 12 Juli 1901 sich dahin
geäußert:

1 . dass der Beschluss der Ausnahme oder der Zusicherung der Aufnahme
in den Heimatsverband so lange widerruflich sei, als dieser Beschluss dem Anf-
»ahmswcrber nicht zugestellt worden ist ; außerdem aber nur dann , wenn der
Beschluss unter dem Einflüsse eines Zwanges oder wesentlichen Jrrthnms
zustande gekommen ist;

2 . dass die Anfnahmsgebür als Bedingung der Aufnahme oder der Zu¬
sicherung z» verstehen und ihre Zahlung sofort , das heißt ohne unnölhigeu
Verzug , gefordert werden könne . Solange die Gcbür nicht entrichtet sei,
bestehe der Aufnahmsbeschluss nur bedingt zu Recht , und es stehe der Gemeinde
frei , bei nnnöthigem Verzüge der Gebürenzahlung von dem Beschlüsse zurück-
zutreten.

Der Gemeinderatbs -Ausschuss sür die Verleihung des Heimals - und
Bürgerrechtes hat das Rechtsgntachlen des Magistrates in seiner Sitzung vom
24 . Juli 1901 zur Kenntnis genommen und die Magistrats -Direction ersucht,
die magistratischen Bezirksämter von diesem Gutachten zur Danachachtung zu
verständigen.

Indem diesem Ersuchen hiemit entsprochen wird , hält es die Magistrats-
Direction für nothwendig , den magistratischen Bezirksämtern zugleich den
Gemeinderaths -Beschlnss vom 5 . März 1869 , Z . 126 in Erinnerung zu
bringen , in welchem ausdrücklich verfügt wird , dass die Zuständigkeit erst
durch Erlag der Taxe erworben wird , und dass daher erst nach Erlag der
Taxe das vom Tage des Erlages datierte Zuständigkeitsdecret ausznfertigen
und zuznstellen ist.

Ebenso ist von Ausländern die betreffende Taxe gleich nach der Auf-
nahmsznsicherung zu erlegen , die ihnen jedoch selbstverständlich rückznerstatten
ist, wenn sie aus irgendwelchem Grunde die österreichische Staatsbürgerschaft
und somit die Heimatsberechtigung in W en nicht erlangen.

Die magistratischen Bezirksämter werden daher angewiesen , bezüglich der
Ausfertigung und Zustellung von Znständigkeits - und Znsichernngsdecrelcn sich
streng an die Vorschrift dieses Gemeinderaths -Beschlnsses zu halten und in
ollen Fällen , in welchen ein sür die Beschlussfassung wesentlicher Umstand erst
später zutage kommt , hierüber unverzüglich unter Anschluss des Actes Bericht
zu erstatten , die etwa noch nicht erfolgte Ausfertigung und Zustellung des
Beschlusses aber vorläufig zu unterlassen.

Ebenso ist, wenn die Zahlung der vorgeschriebenen Anfnahmsgebür von
dem Aufnahmswerber unnölhig verzögert wird , der Act zur nenerli Yen Beschluss¬
fassung an den Gemeinderaths -Ansschnss zurückzumitteln.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesctzblatte für Österreich »nter der Enns im Jahre

1S « 1 publicierten Gesetze und Verordnungen.
X. Reichsgesrhbiatt.

Nr . 12 « . Verordnung des Ministers für Cnltus
und Unterricht im Einvernehinen mit dem Ackerbau-
minister vom 31 . Juli 1901 , womit die Zß 4 und 19 der
Ministerialverordnung vom 20 . August 1884 , R .-G .-Bl . Nr . 145 , be¬
ziehungsweise vom 18 . September 1889 , R .-G .-Bl . Nr . 156 , betreffend die
Einführung theoretischer Staatsprüfungen für das culturtechnische Studium
an der Hochschule für Bodencnltur abgeändert werden.

Nr . 121 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 3 . August 1901 , betreffend die Verlegung des Hanptzollamtes
II . Elaste in Vöröstorony ans den Bahnhof in Vöröstoronh (Porcscsd ) und
die Errichtung eines Nebenzollamtes II . Elaste in Vöröstorony.

Nr . 122 . Concessionsnrkundc vom 6 . August 1901
für die Localbahn von Lnndenburg nach Eisgrnb.

Nr . 123 . Verordnung des Finanzministeriums vom
10 August 1901 , betreffend die gänzliche Einlösung der gemein¬
samen schwebenden schuld in Staatsnoten und die Ausgabe von Banknoten
zu 10 X durch die Österreichisch -ungarische Bank.
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Nr . 124 . Kundmachung des Finanzministeriums
VVIN6 . August 1901 , betr-ffend die Errichtung eines mit den Be¬
fugnissen eines Nebenzollamtes II . Classe ansgestatteten Ansagepostens an der
Reichsgrenzbrücke in Pontafel.

Nr . 125 . Erlass des Finanzministeriums vom
16 . August 1901 , betreffend das Ausmaß der Brantweinabgabe
welche für die über die Zollinie eingefühiten gebrannten geistigen Flüssigkeiten
zu entrichten ist.

Nr . 128 . Verordnung der Ministerie» der Finanzen
und des Handels vom 16 . August 1901 , betreffend die
Erhöhung des Zollzuschlages bei der Einfuhr von Artikeln , welche einen Zusatz
von Alkohol enthalten oder zn deren Herstellung Alkohol verwendet wird.

Nr. 1^7 . Erlass des Finanzministeriums vom
17 . August 190 ! , mit welchem ein Nachtrag zu dem mit dem
Finanzministerial -Erlasse vom 13 . Juli 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 105 , kund¬
gemachten Brantweinuachstener -R ' gnlative erlassen wird.

Nr . 128 . Concessionsurkunde vom 7. August 1901
für die Localbahu von Karlsbad (Dallnntz ) nach Merkelsgrün.

Nr . 128 . Kundmachung des Handelsministeriums
Vom 10 . August 1901 , betreffend die definitive Zulassung der
Elcktricitätszähler -Type XXXV a und die provisorische Zulassung der Elek-
tricilätszähler Typen XI -VI und XI -VII zur aichamtlichen Beglaubigung.

Nr . 138 . Verordnung des Justizministeriums vom
16 . August 1901 , betreffend die Errichtung der Bezirksgerichtein
Bojkowitz und Pohrlitz in Mähren.

Nr . 131 . Kaiserliches Patent vom 25 . August 1901,
betreffend die Auflösung des Landtages von Böhmen.

Nr . 132 . Kaiserliches Patent vom 27 . August 1901,
betreffend die Einberufung des Landtages von Oberösterreich.

Nr . 133 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvcrtheidigulig vom 23 . Juli 190 I , womit die Ein¬
tragung der städtischen Handelsakademie in Gablonz in das Verzeichnis der
den Obergymnasien und Obcrrealschnle » i» Bezug auf den Einjährig -Frei,
willigendienst gleichgestellicn Lehranstalten des Inlandes verlautbart wird.

Nr . 134 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Finanzen und des Handels vom 16 . August 1901,
betreffend das Verbot der Einfuhr des durch die Firma Brüder Gehring in
Berlin in Verkehr gebrachten sogenannten elektromotorischen Zahnhalsbandes.

Nr . 135 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Finanzen und des Handels vom 27 . August 1901,
betreffend das Verbot der Einfuhr der von der Firma Rnkin L Albrecht in
Leipzig in den Handel gebrachten Apparate : „ Opydonor Victory " , „ Panapora"
und „ Animator " .

Nr . 138 . Erlass des Finanzministeriums vom
2 . September 1901 , betreffend die Einziehung der Banknoten zu
tO fl . ö. W.

Nr . 137 . Verträge und Übereinkommen des Welt¬
postvereines vom 15 . Juni 1897.

Nr . 138 . Kundmachnng des Handelsministeriums
Vom 3 . August 1901 , womit nachträgliche Bestimmungenzur
Aichordnnng vom 19 . December 1872 , N .-G .-Bl . Nr . 171 , veröffentlicht
werden.

Nr . 138 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 2 . September 190 I , betreffend die Errichtung einer
Bezirkshanptwannschaft in Schlünders i» Tirol.

Nr . 148 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 2 . September 1901 , betreffend die Errichtung
einer Bezirkshanptmarnschast in Friede ! in Schlesien.

Nr . 141 . Kundmachnng des Finanzministeriums
vom 3 . September 1901 , betreffend die Abänderung des mit dem
Erlasse vom 24 . April 1897 , N .-G .-Bl . Nr . 117 , knndgemachten Verzeichnisses
der Vcranlagnngsbezirke zur allgemeinen Erwerbstener.

Nr . 142 . Zusatzübereiukommen zu dein intern
nationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfracht-
verkehr vom 14 Octvber 1890 (R -G -Bl . Nr . 186
ex 1892 ) .

11. Lnudesgesehblatt.
Nr . 28 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom
20 . Juli 1901 , Z 62399 , betreffend die Vereinigung der Ge¬
meinden „ Langenlois " und „ Haindorf am Kamp " zn einer Marktgemeinde
„Langenlois " .

Nr . 38 . Kundmachung des k k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
1. August 1901 , Z 69702 , betreffend die Einhebnng der Landes-
fondsumlagen für die Zeit vom 1. bis 31 . Juli 1901.

Nr . 31 . Gesetz vom 20 . Juli 1901 , wirksam für
das Erzherzogthnm Österreich unter der Enns , betreffend die Regulierung
von Gräben in den Gemcindegebieten Obritz . Seefeld , Groß -Kadolz und
Mailberg und die Entwässerung versumpfter Grundstücke durch Drainage in
der Gemeinde Obiitz.

Nr . 32 . Gesetz vom 26 Juli 1901 , wirksam für
das E,zh rzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Entwässerung
der versumpften Grnndstücke in Drasenhofen.

Nr . 33 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich uuter der Enns vom
3 . August 1901 , Z . 55050 , betreffend die Verlautbarung des
von den Gemeinden Atzenbrngg , Michelhausen , Trasdorf , Zwentendorf , Nnst
und Langenrohr mit dem niederösterreichischm Land sansschnsse und der
Staatsverwaltung in Gemäßheit des Z 5 des Landesgesctz s vom 10 . April
1901 , L.-G .- und V . Bl . Nr . 23 , abgeschlossenen Übereinkommens in Betreff
der Regulierung des Perschlingbaches von Atzenbrngg bis zur Donau.

Nr . 34 . Gesetz vom 26 . Juli 1901 , wirksam für
das Erzherzogthnm Österreich unter der Enns , betreff nd die Entwässerung
versumpfter Grundstücke in den Gemeinden Leitzersdorf , Hatzenbach und Woll-
mannsberg.

Nr . 35 Gesetz vom 26 . Juli 901 , wirksam für
das Erzherzogthnm Österreich unter der Enns , betreffend die Regulierung
des Gmosbahes und Melioration der angrenzenden Grundstücke in der Ge¬
meinde Hetzmannsdorf.

Nr . 38 . Gesetz vom 3. September 1901 , womit der
Stadtgem undc Waidhofen an der Ibbs die B willigung zur Einhebnng von
Canaleinmündungsgebüren erlheilt wird.

Ne . 37 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich uuter der Enns vom 13 . Sep¬
tember 1901 , Z . 83984 , betreffend die Ertheilung der Bewilligung
an die Gemeinde Wien zur Veräußerung eines städtische» Grundes im
IV . Bezirke.

Nr . 3H. Kundmachung des k k. Statthalters im
Erzherzogthumc Öfter .eich uuter der Enns vom 14 Sep¬
tember 1901 , Z . 84529 , betreffend die der Gemeinde Wien ertheilte
Bewilligung zum Verkaufe des Hauses Or .-Nr . 9 Bognergasse im I . Bezirke.

Nr . 38 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom 14 . Scp.
tember 1901 , Z . 84840 , betreffend die der Gemeinde Wien ertheilte
Bewilligung zum Verkaufe mehrerer Banstellen im I . Bezirke (Notheulhnrm -
straße , Am Bergl und Rabenplatz ).

Nr . 48 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 14 Sep¬
tember 1901 , Z . 8557 1, betreffend die der Gemeinde Wien ertheilte
Bewilligung zum Verkaufe mehrerer Baustellen am Karlsplatze im IV . Bezirke.

* «
*

(Ztichtigltcllnng.) Im Amtsblatt,- Nr. 70 „Ges-tze. Verordnungen rc.
VIII ' , 66 , Zeile 38 ff. von oben hat es richtig  wie folgt zu heißen:
„3 m , wenn die Frontlänge des Grundstückes , an der Banlinie gemessen,
höchstens 15 in ; 4m , wenn sie . . ."
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I. VeriN'lmuiuieii mW Entscheidungen.
i.

Äußere Geschäftsbezeichnung für Zahntechniker,
welchen die Bornahme zahnärztlicher Functionen

gestattet wurde.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 15 . Mai

1901 , Nr . 3805 (M .-Z . 76697/XVII ) :
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers I

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. zweiten
Präsidenten Dr . Freiherrn v. Lemayer,  in Gegenwart der Räthe des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes Praxmarer,  Dr . Hab er  er , Dr . Ritter «. Heiterer
und Ritter v. Falser,  dann des Schriftführers k. k Hof -Secretärs Grafen
Lamezan,  über die Beschwerde des A . . . L . . . , Zahntechnikers in Wien,
gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 30 - März
1900 , Z . 6708 , betreffend die Führung des Titels „Zahnarzt ' und die Be¬
zeichnung seiner Betriebsstätte als „zahnärztliches Atelier " , nach der am
15 . Mai 1901 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar
nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des
Dr . Emil Roth,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der
Beschwerde , und des k. k. Sectionsrathes Dr . Leopold Melichar,  in Ver¬
tretung des belangten Ministeriums des Innern , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:
Dem Zahntechniker A . . . L . . ., dessen von der Bezirkshauptmann¬

schaft Sechshaus ausgefertigter Gewerbeschein vom 2 . Juli 1889 , Z . 47038,
aus die Berechtigung zur Anfertigung von künstlichen Zähnen und zum
Handel mit denselben lautet , wurde auf Grund Allerhöchster Entschließung
vom 8 . September 1897 mit dem Erlasse des Ministeriums des Innern vom
13 . September 1897 , Z . 28651 , die ausnahmsweise Bewilligung ertheilt , die

Entfernung lockerer Zähne und Wurzeln zum Zwecke des Zahnersatzes , die
Reinigung , sowie das Plombieren der Zähne , jedoch mit Ausnahme jeder
Narkose vorzunehmen . Dieses erweiterte zahntechnische Befugnis übt A , . .
L. . . im XIV ., . gaffe 27 , aus , wobei er sich der Charakter -Be¬
zeichnung „Zahnarzt " bedient und Firmatafelii mit den Auischliften „ zahn-
ärztliches und zahntechnischesAtelier " , „ zahnärztlicheOrdination A . . . L . . ."
angebracht hat.

Mit der vorliegenden Beschwerde wird die Entscheidung des Ministeriums
des Innern vom 30 . März 1900 , Z . 6708 , mit welcher in Bestätigung der
unterinstanzlichen Entscheidungen dem genannten Zahntechniker die Führung
des Titels „Zahnarzt " und die Bezeichnung seiner Belriebsstätte als „zahn¬
ärztliches Atelier ' untersagt wurde , als gesetzwidrig mit der Behauptung an-
gefochten , dass der Beschwerdeführer zu der beanständeten Bezeichnung seiner
Tbätlgkeit durch den Erlass des Ministeriums des Jnuern vom 13 . September
1897 , Z . 28651 , und durch seine nachgewiesene Befähigung berechtigt sei.

In ersterer Richtung argumentiert die Beschwerde : mit dem citierten
Ministerial -Erlasse sei aus Grund Allerhöchster Entschließung dem Beschwerde¬
führer die Vornahme von Verrichtungen im Munde des Menschen bewilligt
worden , welche nach H 2 der Ministerial -Verordnung vom 20 . März 1892,
Ri -G .-Bl . Nr . 55 , dem Zahntechniker untersagt seien ; durch die Bezeichnung
„Zahntechniker " werde daher die ihm außer der Berechtigung zur gewerbs¬
mäßigen und mechanischen Herstellung von Ersatzstücken für den menschlichen
Mund und von künstlichen Zahnen , Bestandtheilen solcher Ersatzstücke zu¬
stehende Berechtigung zum Zahnziehen , zum Reinigen und Plombieren der
Zähne nicht zum Ausdrucke gebracht ; Zahnziehen und Plombieren der Zähne seien
— wie schon daraus hervorgeht , dass diese Verrichtungen von der Berechtigung
des Zahntechnikers ausgeschlossen sind — nicht zahntechnische , sondern als
Eingriffe in das organisch - Gefüge des menschlichen Mundes , gleich anderen
chirurgischen Operationen , zahnärztliche Functionen ; da also der Beschwerde¬
führer zur Vornahme zahnärztlicher Functionen befugt sei, müsse ihm auch
gestattet sein , seine Thätigkeit nach außen als eine zahnärztliche zu be¬
zeichnen.

Diese Argumentation müsse als vollkommen schlüssig erkannt werden,
wenn die Auslegung richtig wäre , welche die Beschwerde dem citierten
Ministerial -Erlasse dahin zu geben versucht , dass mit demselben dem Be-
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schwerdeführer das Recht zur Ausübung einer zaknärztlichen Praxis ertheilt
worden sei. Denn in diesem Falle würde der Beschwerdeführer allerdings sich
„Zahnarzt " nennen und sein Atelier als ein „zahnärzliches " bezeichnen können,
da ja der zur Ausübung der Zahnheilkunde oder der zahnärztlichen Praxis
Berechtigte ein Zahnarzt und seine berufliche Thätigkeit eine zahnärztliche ist,
ohne dass es darauf ankommt , ob der Betreffende die Berechtigung zur Aus¬
übung der zaknärztlichen Praxis auf Grund des akademischen Doctorgrades
besitzt oder auf anderem Wege erlangt hat.

Mit dem besagten Ministerial -Erlasse ist jedoch dem Beschwerdeführer
als Zahntechniker nur die ausnahmsweise Bewilligung „ zur Entfernung
lockerer Zähne und Wurzeln zum Zwecke des Zahnersatzes , zur Reinigung,
sowie zum Plombieren der Zäbne mit Ausschluss der Anwendung jeder Art
von Narkose " ertheilt worden . Die Berechtigung zur Bornahme dieser einzelnen
zahnärztlichen Verrichtungen ist aber nicht gleichbedeutend mit der Berechtigung
zur Ausübung der zahnärztlichen Praxis . Diese umfasst das Recht , die Zahn¬
heilkunde im vollen Umfange , also die Heilung von Zahnleiden jeder Art
durch operativen Eingriff oder durch Anwendung der sonstigen durch Kunst
und Wissenschaft gebotenen Mittel zu bethätigen . Die Berechtigung zur Aus¬
übung dieser unbeschränkten Zahnheilkunde kommt außer dem akademisch
graduierten Arzte demjenigen zu , welchem die Bewilligung zur Ausübung der
zahnärztlichen Praxis durch einen besonderen Act ertheilt worden ist.

Sowie nun auch jemand , der , ohne einen akademischen Grad zu besitzen,
die Bewilligung zur Ausübung der ärztlichen Praxis erlangt Hai, sich mit
Recht die Bezeichnung „Zahnarzt " beilegt , so wird auch die Ankündigung
„zahnärztliche Ordination " oder „zahnärztliches Atelier " nicht anders auf-
gefasst werden können , als dass hier von einem Zahnärzte ordiniert , be¬
ziehungsweise von einem solchen zahnärztliche Verrichtungen vorgenommen
werden.

Hieraus ergibt sich, dass der Beschwerdeführer aus der ihm ertheilten
Bewilligung , bei Ausübung seines zahntechnischen Befngnisses auch einzelne
zahnärztliche Functionen vorznnehmen , die Berechtigung , sich Zahnarzt zu
nennen , nicht folgern kann , und dass er eben deshalb auch nicht berechtigt ist,
seine Betriebsstätie mit der Aufschrift „zahnärztliches Atelier " zu bezeichnen,
da diese Aufschrift zu der irrigen Annahme führt , dass der Beschwerdeführer
zur Ausübung der Zahnheilkunde oder der zahnärztlichen Praxis überhaupt
berechtigt sei, während ihm doch nur das Reinigen und Plombieren der
Zähne , sowie nur zum Zwecke des Zahnersatzes das Zahnziehen gestattet ist.

Wenn der Beschwerdeführer mit Recht hervorhebt , dass die Bezeichnung
„Zahntechniker " die ihm zustehenden Berechtigungen nicht erschöpfe, so ist zu
bemerken , dass der Beifügung der ihm durch den citierten Ministerial - Erlass
zugestandenen Befugnisse zu der Bezeichnung „Zahntechniker " nicht entgegen¬
steht , der Titel „Zahnarzt " und die Bezeichnung „zahnärztliches Atelier " hat
aber einen über jene Befugnisse hinausgehenden Inhalt.

Wenn die Beschwerde sich Weilers auf die vom Beschwerdeführer bei¬
gebrachten Nachweise seiner wissenschaftlichen Befähigung stützt und meint,
hieraus dessen Berechtigung zum Gebrauche der beanständeten Bezeichnungen
oder doch deren Unbedenklichkeit ableiten zu können , so ist schon gezeigt worden,
dass allerdings die Berechtigung zur Ausübung der zahnärztlichen Praxis dem
Betreffenden das Recht gibt , sich Zahnarzt zu nennen und seine Thätigkeit als
eine zahnärztliche zu bezeichnen , und dass der auf Grund eines an einer öster¬
reichischen Universität erworbenen akademischen Grades erlangte Charakter eines
Zahnarztes zur Ausübung der zahnärztlichen Praxis berechtigt . Dass aber
das von der Universität in Belogna ausgefertigte , von der königl . Universität
in Budapest nostrificierte Diplom eines Magisters der Zahnheilkunde , welches
im diesseitigen Ländergebiete gemäß der Ministe,ial -Berordnung vom 6. Juni
1880 , R .- G .- Bl . Nr . 240 , nur durch die Nostrification an einer diesseitigen
Universität zur praktischen Geltung gelangen könnte , den Beschwerdeführer zur
Ausübung der zahnärztlichen Praxis in den im Reichsrathe vertretenen König¬
reichen und Ländern nicht berechtigt , hat derselbe selbst durch sein Einschreiten
um die Gestattung der Vornahme gewisser zahnärztlicher Functionen anerkannt.

Mit dem vom Beschwerdeführer am Schluff - der Beschwerde beanspruchten
Rechte zur Führung des akademischen Titels „ Magister der Zahnheilkunde
der königl . Universität in Budapest " hatte sich der Gerichtshof nicht zu be¬
soffen , da dem Beschwerdeführer das Recht zur Führung dieses Titels mit
der angefochtenen Entscheidung nicht abgesprochen wurde.

Diesen Erwägungen zufolge konnte der Gerichtshof in den gleichlautenden
Entscheidungen der Administrativbehörden eine Gesetzwidrigkeit nicht erkennen
und war daher die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

2 .
Verpflichtung zur Herstellung eines Hauscanales.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 31 . Mai
1901 , Nr . 4287 (M .-Z . 75930/IX ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Grafen Bylandt - Rheidt , in Gegenwart der Näthe des k. k.
Verwaltungsgerichtshoses Dr . Zistler , Freiherrn v. Jacobi , Zenker und
Dr . Ritter v. Popelka , dann des Schriftführers k. k. Hossecretärs Ritter
v. Pienczyko wski , über die Beschwerde des Gustav Franke und der Karoline
Mittmann in Wien gegen die Entscheidung der Wiener Baudeputation vom
15 . Juni 1900 , Z . 227 , betreffend die Herstellung eines Hauscanales , nach
der am 31 . Mai 1901 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung,
und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Aus¬
führungen des Dr . Otto Eckstein , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in

Vertretung der Beschwerde , dann der Gegeiiansführungen des k. k. Statthalterei-
rathcs Freiherrn v . Sib er , in Vertretung der belangten Wiener Bandeputalion
und jener des Dr . Robert Swoboda,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien,
in Vertretung der mitbetheilioten Stadtgemeinde Wien , zu Recht erkannt:

Tie Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:
Mit dem Bescheide des Wiener Magistrates vom 12 . October 1899,

Z . 155883 , wurden die Beschwerdeführer als gemeinsame Eigenthümer des
Hauses IX ., Spittelauerlände 5 , beauftragt , mit Rücksicht auf die Erbauung
des Havptsammelcanales auf der Spittelauerlände gemäß Z 58 , Schlusssatz
der Wiener Bauordnung in diesem Hause nach vorher eingeholter baubehörd¬
licher Genehmigung den Hauscanal herzustellen und in den Hauptsammelcanal
einzumLnden , die bestehende Senkgrube zu beseitigen und die Dachabfallsrohre
mit dem herziistellenden Hauscanale in Verbindung zu bringen.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Ban-
deputation für Wien vom 15 . Juni 1900 , Z . 227 , mit welcher der gedachte
Auftrag unter Zurückweisung des dagegen eiugebrachten Necurses der Haus-
eigenthümer vollinhaltlich bestätigt wurde.

Die Beschwerdesübrer behaupten , dass der H 58 der Bauordnung für
die Reichshaupt - und Residenzstadt Wien vom 17 . Jänner 1883 keineswegs
auf schon bestehende Gebäude Bezug habe , sondern gleichwie H 57 lerx . eit.
nur von neuen Ballführungen und solchen Herstellungen zu verstehen sei, die
einem Neubaue gleichgehalren werden können . Da nun aber das in Frage
stehende Haus lange vor dem Jahre 1883 erbaut worden und eine Herstellung
der vorgedachten Art an demselben nicht im Zuge sei, so könne den Beschwerde¬
führern der angefochtene Auftrag nicht ertheilt werden.

Was zunächst den Auftrag wegen Casfierung der bestehenden Senkgrube
und Herstellung eines in den städtischen Hauptsammelcanal einmündenden
Hauscanales betrifft , so ist der Gerichtshof der Erörterung der Frage nicht
näher getreten , inwiefern die Beschwerdeführer schon nach dem Wortlaute des
H 58 der derzeit geltenden Bauordnung für sich allein zu den ihnen auf¬
getragenen Herstellungen verhalten werden können . Derselbe hat vielmehr
constatiert , dass bereits im H 18 der mit dem Negierungscirculare vom 13 . De-
cember 1829 , Z . 67863 , publicierten Bauordnung für die k. k. Reichshaupt-
und Residenzstadt Wien (n .-ö. Provincial -Gesetz-Sammlung 1829 , Seite 898)
folgende Bestimmung getroffen erscheint : „ Bei neuen Bauführungen und bei
Herstellungen , die einem neuen Bane gleichgehalten werden können , ist (in der
Regel ) ein gemauerter Hauscanal anzulegen , und nur in denjenigen Gegenden,
wo sich dermal noch kein Communalcanal befindet , wird ausnahmsweise die
Herstellung einer Senkgrube , jedoch nur insolange gestattet , als dem Mangel
eines Communalcanales noch nicht abgeholfen ist. "

Diese gesetzliche Bestimmung ist ihrem vollen wesentlichen Inhalte nach
in die späteren Bauordnungen für die Reichshaupt - und Residenzstadt Wien
übergegangen , wie sich aus dem H 53 der Verordnung des Ministeriums
des Innern vom 23 . September 1859 , R .-G .-Bl . Nr . 176 , und aus H 60
des Landesgesetzes für Niederösterreich vom 2. December 1868 , L.-G .-Bl.
Nr . 24 , erweist.

Es ist völlig klar , dass nach der eben angezogenen , in den früher be¬
standenen Bauordnungen immer wiederkehrenden gesetzlichen Bestimmung jeder
Erbauer eines Hauses , auch wenn ihm nach dem damaligen thatsächlichen
Zustande der Dinge vorläufig die Errichtung einer Senkgrube gestattet war,
dennoch die — als eine öffentlich -rechtliche Verpflichtung auf dem Gebäude selbst
haften bleibende — Verpflichtung auf sich hatte , daun an Stelle der Senk¬
grube einen Unrathscanal anzulegen , sobald ein Hauptcanal bergestellt wurde.

Nach der eigenen Anführung der Beschwerde über den Zeitpunkt der
Errichtung des in Frage stehenden Gebäudes hatte der Gerichtshof keinen
Grund anzunehmen , dass die Errichtung des Hauses etwa in einen Zeit¬
punkte zurückfalle , in welchem die schon in den H 18 der Bauordnung vom
Jahre 1829 aufgenommcnc Bestimmung noch nicht gesetzliche Geltung gehabt
hätte , und dies zwar umso minder , als die letztcitierte Bauordnung , wie aus
deren Einleitung erhellt , sich selbst nur als eine Zusammenfassung der bereits
damals in Kraft gestandenen Bestimmungen darstellt.

Hienach kann also das in Rede stehende Gebäude schon ursprünglich
nur mit der ihm selbst fortdauernd anklebenden Verpflichtung errichtet worden
sein , in dem Zeitpunkte , in welchem ein Communalcanal hergestellt wurde,
die Senkgrube zu beseitigen und einen Hauscanal zu erbauen ; die ursprüng¬
lichen und alle späteren Eigenthümer konnten das Haus nur mit dieser fort¬
dauernden Verpflichtung besitzen und benützen , und diese Verpflichtung ist durch
kein späteres Gesetz, und jedenfalls auch nicht durch die Bauordnung vom
Jahre 1883 aufgehoben worden.

Es kann daher gar keinem Zweifel unterliegen , dass die Baubehörde
nunmehr , wo dem Mangel eines Hauptcanales durch die Herstellung des
Hauptsammelcanales thatsächlich abgeholfen erscheint , berechtigt war , den be¬
züglichen Auftrag an di - derzeitigen Eigenthümer des Hauses zu erlassen,
und dass die Beschwerdeführer diesem Aufträge nach dem Gesetze nachznkommen
verpflichtet find.

Was den weiteren Auftrag betrifft , die Dachabfallsrohre mit dem her¬
zustellenden Hauscanale in Verbindung zu bringen , so erscheint auch die dies-
fällige Vorschrift des H 53 der Bauordnung vom Jahre 1883 bereits in den
HZ 55 und beziehungsweise 48 der früheren Bauordnungen vom Jahre 1868
und 1859 ausgenommen , und würde hierüber insoweit dasselbe gelten , was
im vorstehenden bezüglich der Herstellung des Hauscanales angeführt wurde.

Der fragliche Auftrag steht und fällt aber überhaupt mit dem Aufträge
zur Herstellung des Hauscanales , und dies aus dem Grunde , weil in dem
Augenblicke , wo der Hauseigenthümer verpflichtet ist, Kiesen Canal herzustellen,
jedenfalls auch jene gesetzliche Bestimmung ihm gegenüber in Kraft tritt,
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welche bezweckt, die entsprechende Durchführung des Hauscanales und die Ein¬
führung der Abfallstoste in den Hauptcanal zu bewerkstelligen.

Hienach erscheinen die Beschwerdeführer zur Durchführung der ihnen
anfgetragenen Herstellungen rechtlich verpflichtet , und musste die Beschwerde
als unbegründet abgewiescn werden.

».
Verpflichtung der Gcmischtwaren - Verschleißer zur

Anmeldung des Flaschenbierhandels.
Die k. k. n .-ö. Statkhalterei hat mit Erlass vom 22 . Sep¬

tember 1901 , Z . 81138 (M .-Z . 78156 ) , dem Magistrate nach¬
stehendes Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom
13 . Juni 1901 , Nr . 4685 , zur Kenntnis gebracht:

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltuugsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k, Ersten

Präsidenten Dr . Grafen Sch ön vorn , in Gegenwart der Näthe des k. k, Ver-
waltungsgerichtshofes k. k. Senatspräsidenten Ritter v. Hennig , ferner der
Hofräthe Ritter v, Schurda , Dr . Ritter v. Heiterer , Truxa , Dr . Schön
und Dr . Ploj , dann des Schriftführers k. k, Hof -Seccetärs Grafen Kuen-
burg , über die Beschwerde der Genossenschaft der nichtprotokollierten Gemischt¬
warenhändler und Verschleißer in Wien gegen die Entscheidung des k, k.
Ministeriums des Innern vom 6 . April 1900 , Z , 8367 , betreffend die Ver¬
pflichtung zur Anmeldung des Flaschenbierhandels , nach der am 13 . Juni 1901
durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung
des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Anton
Wesselsky in Vertretung der Beschwerde , sowie der Gegenausführungcn des
k. k. Ministcrial -Bice -Secretärs S onset in Vertretung des belangten k, k.
Ministeriums des Innern , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgcwiesen.

Entscheidungsgründe:
Es handelt sich um die Frage , ob jene Gemischlwaren -Verschleiß - r, welche

ihr Gewerbe vor dem 8 . April 1899 , dem Tage , an welchem die Mmisterial-
Vcrordnung vom 30 . März 1899 , N, -G .-Bl . Nr . 64 , betreffend die Regelung
des Flaschenbierhandels , in Wirksamkeit getreten ist, angemeldet haben , den
Verschleiß von Flaschenbier ausdrücklich anzumelden haben.

Die Beschwerde bestreitet diese von allen drei Instanzen ausgesprochene
Verpflichtung , sowohl mit Rücksicht auf den Wortlaut des 7 der erwähnten
Ministerial -Verordnung , als auch mit Rücksicht auf den im H 5 des Allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches enthaltenen Grundsatz , dass Gesetz: nicht zurückwirken
und auf erworbene Rechte keinen Einfluss haben , welcher Grundsatz auch im
Artikel VI des Knndmachnngsvatentes zur Gewerbeordnung , wonich früher
erworbene Gewerbeberechtigungen aufrecht bleiben , zum Ausdrucke gebracht ist.

Der Verwaltuugsgerichtshof ist bei seinem Erkenntnisse von nachstehenden
Erwägungen ausgegangen:

Es ist allerdings richtig , dass Gesetze im allgemeinen nicht zurückwirken
und auf vorher erworbene Rechte keinen Einfluss haben , und hat auch die
Gewerbeordnung im Artikel VI znm Kundmachnngspatente diesen Grundsatz
anerkannt . Dies schließt jedoch nicht ans , dass durch ein Specialgesetz eine von
diesem Grundsätze abweichende Norm getroffen ivird , welche, eben weil sie
gesetzlich ist, bindend erscheint.

Das Gesetz vom 4 , Juli 1898 , N .-G -Bl . Nr . 203 , betreffend die
Regelung des Umfanges der Berechtigung einiger Detailhandelsgewerbe , setzt
im Z 1 fest, dass der Umfang der Berechtigung der Detailhandelsgewerbe mit
geringerem Warenvorrathe und mit der Beschränkung auf den Verkauf gering¬
wertiger Producte bei einem lediglich localen Betriebe (Gemischtwaren -Verschleiß,
Greisler - , Fragner - oder Höckergewerbe , Victnalienhandel und dergleichen)
im Verordnungswege geregelt werden kann . Im Z 2 Isß . eit . wird normiert,
dass mit dem Zeitpunkte , in welchem die im Z 1 erwähnte Verordnung in
Kraft tritt , die durch dieselbe geregelten Detailhandelsgewerbe nur in dem
dort bezeichnet« . Umfange ausgeübt werden dürfen . Hienach ist es evident,
dass , sobald die Regelung des Umfanges der Berechtigung der Detailhandcls-
gewerbe einmal erfolgt ist, auch jene Gewerbetreibenden , welche bisher auf
Grund ihrer Berechtigung zum Detailhandelsgewerbe den Flaschenbierhandel
betrieben haben , hiezu — da ans dieser Berechtigung dieser Handel ausgeschloffen
wurde — nicht mehr berechtigt sind.

Die Regelung des Umfanges der Berechtigung der Detailhandelsgewerbe
kann auf zweierlei Art erfolgen . Entweder positiv durch Anführung aller jener
Waren und Artikel , welche als in den Umfang dieser Gewerbeberechtigung
fallend bezeichnet werden , oder aber negativ durch Anführung jener Waren rc .,
welche aus dem Umfange dieser Gewerbeberechtigung ausgeschlossen sind.

Letzteres ist nun durch die Ministerial -Verordnung vom 30 . März 1899,
R .-G .-Bl . Nr . 64 , geschehen , indem im Z 7 bestimmt wird , dass den Inhabern
von Detailhandelsgewerben (Gesetz vom 4 . Juli 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 205 ),
welche den Handel mit Flaschenbier nicht ausschließlich , sondern neben dem
Verschleiße anderer Artikel betreiben oder künftig zu betreiben beabsichtigen,
die Berechtigung zum gewerbsmäßigen Abfüllen von Bier in Flaschen und
zum Handel mit Flaschenbier nicht schon auf Grund ihrer Gewerbeberechtigung
zusteht , dass sie daher den Handel mit Flaschenbier ausdrücklich bei der Ge¬
werbebehörde anznmelden haben.

Hienach ist durch diese Ministerial -Verordnung , und zwar auf Grund
der durch das Gesetz vom 4 . Juli 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 205 , ertheilten aus¬

drücklichen Ermächtigung , somit in legaler Weise ausgesprochen , dass der
Flaschenbierhandel nicht mehr in dem Umfange der Gewerbeberechtigung der
Detailhandelsgewerbe gelegen ist, und es kann daher dieses letztere Gewerbe
vom Tage des Inkrafttretens der Ministerial -Verordnung vom 30 . März 1899,
d. i . vom 8 . April 1899 angefaugen , nur in dem durch diese Ministerial-
Verordnung bezeichneten Umfange , d. h mit Ausschluss des Flaichenbier-
bandels betrieben werden (Z 2 des Gesetzes vom 4 . Juli 1896 , R .- G .-Bl.
Nr . 205 ) .

I » der Beschwerde wird darauf bingewiesen , dass aus dem 2 . Absätze
des § 7 der Ministerial -Verordnung vom 30 . März 1899 , wonach der be¬
absichtigte Handel mit Flaschenbier anznmelden ist, nur der Schluss gezogen
werden kann , dass es sich nur um solche Gewerbetreibende handelt , welche
vom Zeitpunkte des Inkrafttretens dieser Verordnung an ein Handelsgewerbe
anmelden , da bei Handelsgewcrbcn , die den Handel mit Flaschenbier schon
betreiben , von einem beabsichtigten Handel keine Rede sein kann.

Die Beschwerde übersieht jedoch , dass im 1. Absätze des Z 7 ausdrücklich
von jenen Inhabern von Detailhandelsgewerben , welche den Handel mit
Flaschenbier betreiben oder künftig zu betreiben beabsichtigen , gesprochen wird,
die Ministerial - Verordnung daher sowohl die bisherigen Gewerbetreibenden
als auch diejenigen , welche erst später das Gewerbe betreiben wollen , vor
Augen hat und dass mit Rücksicht darauf , dass auch für die bisherigen Detail¬
warenhändler das in ihrer ursprünglichen Gewerbeberechtigung gelegen gewesene
Recht zum Flaschenbierhandel erloschen ist, im 2 . Absätze des Z 7 die An¬
führung , dass der beabsichtigte Flaschenbierhandel anzuinelden ist, ganz am
Platze ist.

Hienach war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

4 .
Den abgewiesenen Bewerbern nm Apotheker -Con-
cessionen sind die Namen der Belichenen bekanntzu¬

geben.
Circular -Eclass vom 4. Juli 1901 , Z . 57377 (M-

Z . 56301/VIII ) :
In jüngster Zeit wurde bei der Verleihung einer Apolheker -Toncession

seitens der politischen Behörden I . Instanz Unterlasten , den abgewiesenen
Bewerbern de» Namen des Beliehenen bekanntzngebcn ; hiedurch wurde ihnen
die Ausführung ihres Recurses zweifellos erschwert , da ihnen die Möglichkeit
benommen war , ihre Ansprüche gegenüber jenen des Concessionärs vergleichsweise
geltend zu machen.

Um eine derartige Schmälerung des Berufnngsrechtes für die Zukunft
hintanzuhalten , hat das k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom
21 . Juni 1901 , Z . 12511 , angeordnet , dass in Hinkunft bei Erledigungen der
Gesuche um eine Apotheker -Conccssion allen nicht berücksichtigten Bewerbern
mitzutheilrn ist, wem die Concession verliehen wurde.

Dieser Erlass ergeht an sämmtliche k. k. Bezirkshauptmannschaften in
Niederösterreich , au den Wiener Magistrat , im Wege des letzteren an alle
magistratischen Bezirksämter in Wien , endlich an die Stadträthe in Wiener-
Neustadt und Waidhofen a. d. 8) bbs.

3 .

Verpflegskosten für in öffentlichen Gebäranstalten
nntergcbrachte krankenversichernngspflichtige

Wöchnerinnen.
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . August

1901 , Z . 75225 , dem Magistrate (M .-Z . 72066 sx 1901/XV1II)
u . a. Folgendes eröffnet:

Das k. k. Ministerium des Innern ist zur Kenntnis gelangt , dass ver¬
heiratete Pfleglinge öffentlicher Gebäranstalten zur Zahlung der Berpflegsgebür
auch dann gemahnt werden , wenn sie auf Grund der Bestimmungen der
Krankenversicherungsgesetze gegen den Krankheitsfall versichert sind.

Das Ministerium hält laut Erlasses vom 10 . August 1901 , Z . 28431,
diesen Vorgang für gesetzwidrig . Wenn das Gesetz anordnet , dass bestimmte
Kategorien der im Arbeits - und Lohnverhältnisse stehenden Personen für den
Krankheitsfall versichert seien , so wollte cs diesen Personen in dem durch
Krankheit bedingten Zustande der Erwerbslosigkeit einen besonderen Schutz an¬
gedeihen lasten.

Wenn es also speciell im Falle der Verpflegung solcher Personen in
öffentlichen Krankenanstalten diesen Anstalten , zu welchen auch die öffentlichen
Gebäranstalten aehören , directe Ansprüche gegenüber den Krankencassen zu¬
gesprochen hat , so wollte es gewiss durch diese Bestimmung alle weiteren An¬
sprüche dieser Anstalten gegenüber solchen Pfleglingen ausschließen , und es sind
daher alle jene Vorschriften , welche sich aus die Einhebung der Verpflegskosten
aus dem Vermögen der Pfleglinge beziehen , für krankenversicherungspflichtige
Personen durch die Bestimmung des Z 77 des Krankenverficheriingsgesetzes
derogiert.

Dem Aufträge des Ministeriums entsprechend , hat daher die Statthalterei
den Landesausschuss ersucht , von Maßnahmen zum Versuche der Einbringung
derartiger Gebüren von krankenversicherungspflichtigen Wöchnerinnen in Hinkunst
abzusehen.

1"
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«.
Drucksorten zur Verfassung der Jahresstatistik der

registrierten Hilfscassen.
Das k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom

27 . August 1901 , Z . 30638 (M .-Z . 74826/111 ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes eröffnet:

Die k. k. Hof - und Staatsdruckerei Hai mitgetheilt , dass die zur Ver¬
fassung der Jahresstatistik der registrierte » Hilfscassen erforderlichen Drucksorten,
und zwar die mit der Ministerial -Berordnuirg vom 1. December 1892,
R .- G .-Bl . Nr . 203 , vorgeschriebenen Formnlarien 6 und O nunmehr in ihrem
Drucksorten -Verschleiße aufliegen , und dass je em Eremplar des Formnlares 6,
ferner des Formnlares O (Schema I . ll und III ) um den Preis von 15 Ir,
endlich des Formnlares O (Schema IV und V) um den Preis von 8 Ir daselbst
erhältlich ist.

7 .
Vorschrift , betresfeud Anwendung der Radschuhe oder

Schleifen ( Bremsen ) zur Hemmung der Räder.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 29 . August 1901,

M .-Z . 98980/XIV:
Auf Grund des H 100 des Gemeindestatutes für Wien vom 24 . März

1800 , L.-G - und V .-Bl . Nr . 17 , wird angeordnet:
Innerhalb des Gemeindegebieles von Wien dürfen zur Hemmung der

Räder nur Radschuhc oder Schleifen (Bremsen , und letztere auch nur dann
verwendet werden , wenn hiedurch die Umdrehung der Räder nicht ganz ge¬
sperrt wird.

Hemm - oder Sperrketten dürfen nie , Reißketten (Eisketten ) aber nur bei
Glatteis Verwender werden.

Übertretungen dieser Anordnungen werden mit Geldstrafen bis zum
Betrage von 400 X oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

8 .
Essig - und Schwefeläther als Zusätze zu alkoholischen

Getränken etc.
Circular -Erlass der k. k. n.-ö. Statthaltern vom 5. Sep¬

tember 1901 , Z . 75591 (M .-Z . 74149/VII1 ) :
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 8. August 1901,

Z . 45224 , hat der Oberste Sanitätsralb in der Sitzung vom 6. Juli 1901,
über die Frage der Zulässigkeit eines Zusatzes von Essigäther zu den alkoholischen
Getränken ei» Gutachten erstattet.

Aus diesem Gutachten wird dem Magistrate bekanntgegeben:
Es ist experimentell erwiesen , dass die Äthylester derjenigen organischen

Säuren , welche keine specifischen Wirkungen auf den Organismus ausüben,
pharmakologisch zur Alkoholgruppe gehören , das heißt ganz analog wie die
Alkohole selbst die Schleimhäute der ersten Wege reizen , total anästherieren,
das Centralnervenspstem zuerst erregen und bei stärkerer Einwirkung lähmen.
Zn diesen Estern gehört auch der Essigsäureätylester . Es kann daher nicht
zweifelhaft sein , dass der Zusatz irgend größerer Mengen dieses oder irgend
welcher anderer Ester zu alkoholischen Getränken als eine Übertretung der
Ministerial -Verordnung vom 20 . November 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 221 «wieder
knndgemachl als Beilage IX der Ministerial -Verordnung vom 13 . October
1897 , R .-G .-Bl . Nr . 234 ) zu bestrafen ist, obwohl die narkotischen Wirkungen
dieser Ester geringer sind als die des Alkohols selbst.

Eine andere Frage ist, ob auch die Verwendung sehr kleiner Mengen
dieser Ester und spcciell des Elsigesters zum Zwecke der Parfümierung der
Kunstrume und der auf „ kaltem Wege " hergestellten Trinkbrantweine und
Liqueure überhaupt als veroolen zu betrachten sei.

Die Parfümierung der Kunstrume und Fayon -Brantweine kann umso
weniger unter die Ministerial - Verordnung vom Jahre 1894 subsumiert
werben , als auch der echte Rum und die echten aus dem Wege der Destillation
gewonnenen Brantweine , wie Cognac , Slivovitz u . s. w . ihren eigenthümlichen
Geschmack und Geruch hauptsächlich der Anwesenheit von Ameisensäure -, Essig¬
säure -, Buttersäure - und anderen Estern verdanken.

Allerdings sind diese Ester in den echten Brantweine » nur in Spuren
vorhanden . Als Essigsäure -Ester berechnet , beträgt die Gesammtmenge dieser
Ester in echtem Cognac , Slivovitz und ähnlichen Destillaten meistens nur
wenige Hundertel Percent , Wohl niemals 0 '1 Percent und darüber . In den
echten Ruinen ist der Estergehalt höher . Indessen dürfte auch in diesen —
wenn von der echten Rumessenz abgesehen wird , welche nur zum Importe
dient und für den Consum mit Sprit verschnitten wird — der Estergehalt nie
über 0 2 Percent steigen.

Die angegebenen Zahlen bieten zugleich die Anhaltspunkte , um die
Grenze zwischen erlaubter Parfümierung und verbotener Verstärkung zu
ziehen . Für fämmtliche Spirituosen , welche auf kaltem Wege hergestellt sind,
mit Ausnahme der Kunstrume , also für alle Faoon -Brantweine und Liqueure,
wäre diese Grenze etwa bei 01 Percenl zu ziehen.

Für Kunstrume dürfte es nothwendig sein , die Grenze des Estergehaltes
etwas höher anzusetzen , als dem Gehalte der echten Rume entspricht , da der
natürliche Parfüm der letzteren noch anderen Stoffen als Estern entstammt

und nur durch einen reichlicheren Zusatz von Estern seiner Intensität noch
erreicht werden kann . Wenn für die Kunstrume die Grenze bei 0 5 Percent
gezogen würde , wäre aber damit allen billigen Wünsche » Rechnung getragen,
ohne dass von einer erheblichen Verstärkung der betreffenden Rume die Rede
sein könnte . Kostversnche , die in der k. k. Lebensmittel -Untersuchungsanstalt in
Wien vorgenommen wurden , haben wenigstens ergeben , dass ein Zusatz von
0 ' 2 Percent Essigester zu 45 Percent Sprit noch nicht genügen würde , um
den intensiven Rumgeschmack zu ermöglichen , während 05 Percent dazu
ausreicht.

Hievon werden fämmtliche politischen Bezirksbehörden in Niederösterreich,
k. k. Polizei -Direcnon in Wien in Kenntnis gesetzt.

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 3. October
1901 , Z . 88269 (M .-Z . 81850/XV ) :

Mit Rücksicht auf das Ergebnis der mit dem hierortigen Erlasse vom
27 . Februar 1800 , Z . 14786 , eingeleitelen Erhebungen über die Verwendung
des Schwefeläthers als Genussmittel , sowie als Verstärkungszusatz zu geistigen
Getränken hat das k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom
20 . September 1901 , Z . 41824 , unter Hinweis auf den Erlass vom 3 . August
1901 , Z . 45224 sr 1800 (iutimiert mit dem hierortigen Erlasse vom 5. Sep¬
tember 1901 , Z . 75591 ), betreffend die Beurtheilung der Zulässigkeit des Zusatzes
von Essigälher zu alkoholischen Getränken , ungeordnet , der obgedachten miss¬
bräuchlichen Verwendung des Schwefeläthers unter sachgemäßer Handhabung

! der aus den Vertrieb dieses Artikels anwendbaren Vorschriften mit allem
Nachdrucke entgegeuznwirken.

In dieser Hinsicht kommen zunächst jene Bestimmungen des Lebens¬
mittelgesetzes in Betracht , nach welchen jedwede Verfälschung von Nahrungs¬
und Genussmiltelu verboten ist, ferner die Verordnung des Ministeriums des
Innern , der Finanzen und des Handels vom 30 . November 1894 , R .-G -Bl.
Nr . 221 , wieder kundgemacht als Beilage IX der Ministerial -Verordnung vom
13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 234 , mit welcher verboten wurde , gebrannten
geistigen Getränken sogenannte Verstärkungsessenzen , zu welchen auch Schwefel¬
äther zu zählen ist, beizumengen.

Was die Abgabe von Äther in gewerblichen Vertriebsstätten anbelangt,
bat zur Richtschnur zu dienen , dass dieses narkotische Präparat zu den im
Z 15 der Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels vom
21 . April 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , als gesundheitsgefährlich bezeichnelen
Artikeln gehört , deren Aufbewahrung gewisse Vorsichten erfordert und deren
Abgabe im Kleinverschleiße nur unter bestimmten Voraussetzungen , und zwar
nur an solche Personen zulässig ist, bei welchen weder Missbrauch , noch un¬
vorsichtiges Gebaren zu besorgen steht.

Hinsichtlich des Vertriebes von Mischungen von Spiritus mit Äther,
wie solche als „ Hofsmann ' sche Tropfen " im Gebrauche stehen , ist zu beachten,
dass gemäß der Bestimmung der Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 17 . September 1883 , R .-G . Bl . Nr . 152 , das Feil¬
halten und der Verkauf von Pharmaceutischen Präparaten , als welche sich der
nach dem österreichischen Apothekerbuche (klraiiriaeoposL austriaca ) dargestellte
Hoffmannsgeist , sowie jedes andere demselben nachgebildete nicht officinelle
Präparat qualisiciert , im Kleinverkehre den Apothekern Vorbehalten ist.

Selbstverständlich sind rücksichtlich des Verkehres mit Äther und Älher-
mischungen anch für Äpotheker nicht bloß die im Vorstehenden gedachten Vor¬
schriften , sondern überdies noch die Medicinal -Verordnungen maßgebend , gemäß
deren Handverkaufsartikel nur in den ihrem Charakter als Arzneimittel ent¬
sprechenden Dosierungen an Kunden abgegeben werden dürfen.

Die Verabreichung von Äther beziehungsweise Äthermischungen in Apo¬
theken als Gennssmittel ist unbedingt unstatthaft.

».
Sanitätspolizeiliche Controls trachomkranker

ungarischer Arbeiter.
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Skatthalkerei vom 5 . Sep¬

tember 1901 , Z . 78339 (M .-Z . 74148 ) :
Den an das k. k. Ministerium des Innern erstatteten Berichten der

Statthalterei in Prag zufolge wurden aus Üngarn nach Böhmen zugereiste
Feldarbeiter wiederholt mit ansteckungssähigen Formen von Trachom behaftet
befunden.

Mit Rücksicht auf die Nothwendigkeit der sanitätspolizeilichen Controle
über die gedachten Personen sofort nach deren Ankunft in dem neuen Arbeits¬
ort hat das königl . Ungar . Ministerium des Innern laut Mittheilung vom
14 . November 1900 , Z . 92317 , über Anregung des genannten k. k. Mini¬
steriums die nnterstehxnden Municipien jener Gebiete , aus welchen trachom¬
kranke Arbeiter nach Österreich zur Aufsuchung von Arbeitsgelegenheiten zeit¬
weilig fortzuziehen pflegen , angewiesen , die diesseitigen politischen Behörden,
in deren Amtsbezirk sich in Ungarn in Evidenz gehaltene Trachomkranke
begeben , jeweilig zu verständigen.

Hievon werden alle Direclionen beziehungsweise Leitungen der Wiener
k. k. Krankenanstalten , die Stadlriithe in Wiener -Neustadt und Waidhofeil
a . d. Abbs , sowie die k. k. Bezirkshauptmannschaften Baden , Bruck , Ober¬
hollabrunn , Horn , Korneuburg , Krems , Mödling , Melk , Mistelbach , Neun¬
kirchen, St . Pölten , Tulln , Waidhofen a. d. Thaya und Zwettl zufolge
Erlasses des k. k. Ministeriums vom 20 . August 1901 , Z . 31847 , mit der
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Einladung in die Kenntnis gesetzt., Veranlassung zu treffen , dass von den
Spitalsverwaltungen nicht unterlassen werde , von der Ausnahme nach Ungarn
zuständiger Trachomkranken in öffentliche Spilalspflege sleis sofort dem lönigl .-
ungar . Ministerium des Innern umständliche Mittheilung zu machen.

10 .
Betriebsanlagen zum Dörren von Obst , Cichorien

und sonstigen landwirtschaftlichen Produkten.
Erlass der k. k. n .-L. Slatthallerei vom 11 . September 1901,

Z . 69723 (M .-Z . 75149/XVII ) :
Das k. 1 Ministerium des Innern bat mit Erlass vom 24 . Juli 1901,

all Z . 47119 ex 1900 , Nachstehendes eröffnet:
„Mit dem hicrämtlicheu Erlasse vom 22 . Mai 1890 , Z . 22818 ex 1889 , wurde

im Einvernehmen nut dem Handelsministerium angeordnet , dass in Hinkunft
die gewerbebehördliche Genehmigung für Betriebsanlagen zum Dörren von
Obst , Cichorien und sonstigen landwirtschaftlichen Produkten , bei welchen die
directe Verwendung der Feuerungsgase zum Dörren beabsichtig ! wird , nicht
zu ertheileu ist, und dass die Inhaber derartiger bereits bestehender Dörr-
anlagen im Grunde des Z 74 der Gewerbeordnung zur Umgestaltung der¬
selben innerhalb einer angemessenen Frist in der Weise zu Verhallen sind , dass
die Verbrennungsgase vom Trockenraume vollständig serngchalten werden und
nur die von den Wandungen des Ofens , der Feuerzüge und Rauchrohren
rransmittierte Wärme zum Dörren ausgenützt wird.

Aus Anlass von Einschreiten mehrerer Besitzer von Dörranlagen um
Änderung , eventuell Zurücknahme dieser Anordnung wurde mit dem hier-
ämtlichen Erlaffe vom 28 . Juni 1892 , all Z . 1982 , der Fortbetrieb von be¬
stehenden derlei Dörranlagen mit direkter Feuerung provisorisch gegen Ein¬
haltung von mehrfachen Bedingungen gestattet . Die nach Herausgabe dieser
Anordnungen gemachten Erfahrungen haben jedoch gezeigt , dass einerseits nach
dem heutigen Stande der Fcuernngstcchnik eine entsprechende Trocknung ein¬
zelner landwirtschaftlicher Produkte rationell nur bei Verwendung der direkten
Verbrennungsgase möglich ist, und dass andererseits dem Arbeiterschutze durch
entsprechende Einrichtung beziehungsweise Betriebssührung der Anlagen auch
bei Zulass der direkten Feuerung Rechnung getragen werden kann . Es
brauchen die Arbeiter bei einzelnen Gattungen von Dörren die mit gesund¬
heitsschädlichen Verbrennnngsgasen gefüllten Betriebsräumlichkeiten während
des Arbeitsprocesses überhaupt nicht zu betreten , und können in jenen Anlagen,
in welchen diese Nolhwcndigkeit zeitweise cintritt , ohne empfindliche Belastung
der Unternehmer Einrichtungen getroffen werden , die bei sorgfältiger Instand¬
haltung und bei gewissenhafter Beobachtung geeigneter Verhaltungsmaßregeln
den Schutz der Arbeiter in ausreichendem Maße verbürgen . Nachdem somit
die mit den oberwähnten hicrämtlicheu Erlässen getroffenen Anordnungen
ihre Zweckmäßigkeit verloren haben und gegenwärtig geeignet sind , die Ent¬
wicklung wichtiger Industriezweige ernstlich zu hemmen , findet sich das Mini¬
sterium des Innern im Einvernehmen mit dem Handelsministerium veranlasst,
diese beiden Erlässe zurückzunehmen und anzuordnen , dass in Hinkunft bei der
gewerbepolizeilichen Consentierung von neuen Anlagen zum Dörren landwirt¬
schaftlicher Produkte , namentlich aber der Cichorie und Rübe , die Verwendung
der direkten Feuerung zum Trocknen der betreffenden Produkte im allgemeinen
nicht zn beanständen ist, dass jedoch an derartigen Anlagen , insofern nach der
Art ihrer Einrichtung die Arbeiter auch zeitweise in mit Feuerungsgasen ge¬
füllten Räumlichkeiten Arbeiten verrichten müssen , vom Standpunkte des
Arbeiterschutzes auf Grund des Z 74 der Gewerbeordnung unbeschadet der
etwa in besonderen Fällen bei Anwendung einer bisher nicht üblichen Ein¬
richtung als nothwcudig erscheinenden weitergehenden Bedingungen nachstehende
Forderungen zu stellen sind:

1. Die unteren Darrkammern , in welchen der eigentliche Darrprocess
durchgeführt wird , sind so einzurichten , dass die in denselben zu verrichtenden
Arbeiten von einem gegen den Tarraum abgeschlossenen Manipulatiousgange
aus mittels langgestielter Werkzeuge durchgeführt werde » können . Der Beschluss
des Manipulationsganges gegen den Darranm kann durch lose Blechtafeln
hergestellt werden , welche je nach Bedarf beim Wenden oder Herausnehmen
des Dörrproductcs örtlich abgenornme » werden können , so dass hier die
Arbeiter mit den Verbrennnngsgasen überhaupt nicht in Berührung kommen.

2 . Die offenen Feuerstätten sind so cinzurichten , dass sie im Bedarfsfälle
durch einfache Vorrichtungen gegen die Darrkammern , in welchen die Arbeiter
bei Aufbringen und Wenden des Dörrmateriales , bei Übertragung der lheil-
weise getrockneten Produkte auf heißere Herden und beim Abräumen der
fertigen Ware zeitweise beschäftigt sind , derart abgeschlossen werden können,
dass hiedurch der Zutritt der Verbrennungsgase aus den Feuerungen in die
Darrkammern sicher und vollkommen verhindert wird . Um jedoch das Zurück¬
schlagen der Verbrennungsgase während dieser Zeit in jene Räume , von
welchen die Feuerungen bedient werden , zu verhindern , ist für eine gleichzeitige
Ableitung dieser Gase nach außen durch Anordnung besonderer , mit einem
Schornsteine , beziehungsweise einem Dunstschlauche in Verbindung stehender
Canäle oder Rohre Vorsorge zu treffen . Die Feuerungsgänge , beziehungsweise
jene Räume , von denen die Feuerungen bedient werden , müssen überdies mit
entsprechend angeordnctsn nnd ins Freie führenden Ventilationsöffnungen ver¬
sehen werden , um im Bedarfsfälle die etwa dennoch aus den Feuerungen in
diese Räume zurückgeschlagenen Feuerungsgase sofort ableiten zu können.

3 . Die Fenster der Darrkammern sind zum Öffnen von außen nnd von
innen einzurichten.

4 . Zur Vermeidung der Belästigung der im Dachraume beschäftigten
Arbeiter durch die Verbrennungsgase sind sowohl der Fußboden des Raumes,

welcher gleichzeitig die Decke der oberen Darrkammer bildet , als auch die in
demselben befindlichen Eiuwurfsöffnungen , daun die durch den Dachraum
führenden Diinstschläuche vollkommen luftdicht zu halten . Zu diesem Zwecke
ist der Fußboden als doppelter Fußboden herzustelleu und haben die in dem¬
selben befindlichen Materialeinwurfsöffiiungen beziehungsweise Kästen einen
doppelten Deckelverschluss (unten nnd oben ) zu erhalten ; überdies ist an der
höchsten Stelle der Decke des Dachranmes beziehungsweise des Daches eine
entsprechende Anzahl unverschließbarer , mit Dachreitern gekrönter Öffnungen
anzuordnen . Im Dachraume dürfen außer den zum Beschicken der Hürden mit
dem Trockengut ? erforderlichen Manipulationen keine sonstigen Arbeiten ver¬
richtet werden . Die Benützung des Dachbodens als Schlaf - oder Wohnraum
ist unzulässig.

5 . Vor dem Eintritte der Arbeiter in die Darrkammer zum Zwecke des
Wendens des Dörrmateriales sind die Feuerungen gegen die Darrkammer
abzuschließen , die Verbrennungsgase aus den Feuerungen in den Schornstein
beziehungsweise den Dunstschlauch abzuleitea und gleichzeitig die Thüren und
Fenster der Darrkammer zu öffnen . Das Betreten der Darrkammern behufs
Arbeitsverrichtung darf erst nach einem hinlänglichen Zeiträume , i» welchem
durch Ventilation eine unschädliche Lnftbeschaffenheir in den Darrkammern her¬
gestellt worden ist, erfolgen . Die nähere Festsetzung dieses Zeitraumes kann
erforderlichen Falles durch die Behörde bestimmt werden.

6 . Die Beschickung der Feuerungen ist derart einzurichten , dass sich die¬
selben vor dem Abräumen des fertigen Dörrmateriales und vor den darauf
unmittelbar folgenden Arbcitsverrichtnngen in den Darrkammern in einem
möglichst niedergebrannten Zustande befinden.

7 . Mit Rücksicht darauf , dass in den Cichorien - und Nübendarren auch
in der Nacht , und zwar nach längeren Pausen , gearbeitet wird , ist in diesen
Betrieben für einen besonderen Schlaf - beziehungsweise Aufenlhaltsraum mit
freiem Licht- nnd Luftzutritte Vorsorge zu treffen.

8 . Die Vorschriften über die Ventilation der Betriebsräume sind in der
Betriebsanlage durch Anschlag zu verlantbaren.

An die bereits bestehenden gewerblichen Cichorien - und Rübendarren
mit direkter Feuerung , deren Dörräumc zeitweise als Arbeilsräume dienen,
sind , insofern diese Anlagen der Genehmigung vom Standpunkte des Z 74
der Gewerbeordnung noch nicht unterzogen worden sind , mit Ausnahme des
Punktes 1 thunlichst dieselben Anforderungen zu stellen ."

Die im ersten und zweiten Absatz des vorstehenden Ministerial -Erlaffes be¬
zogenen Normal - Erlässe sind in der bei Mauz erscheinenden „ Normalien-
sammlung für den politischen Verwaltungsdienst " unter Nr . 916 und 917 ent¬
halten.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirlshauptmannfchaften in Nieder¬
österreich , an die beiden Sladträthe in Wiener -Neustadt und Waiohofen an
der Abbs , an den Wiener Magistrat , an die magistratischen Bezirksämter und
an die Gewerbeinspectorate in Wien für den ersten und zweiten Aufsichtsbezirk.

11 .
Bezng von Unfallsrenten reichsdentscher Unfall-
versichernngsanstalteu durch österreichisch -ungarische

Staatsangehörige.
Erlass der k. k. n .-ö. Slatlhalterei vom 11 . September 1901,

Z . 78337 (M .-Z . 76699/XVIII ox 1901 ) :
Infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 22 . August

1901 , Z . 10977 , wird die Verlautbarung der nachstehenden Bestimmungen
über den Bezug von Unfallsrenten deutscher Unfallversicheruugsanstalten durch
Angehörige der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder und ihre
Hinterbliebenen auch außerhalb von Deutschland angeordnet:

Gemäß Z 94 des deutschen Gewerbe -Unsallversicherungsgesetzes und Z 37
des deutschen Bau -Unfallversichernngsgesetzes ruht der Rentenbezug eines be¬
rechtigten Ausländers (Nichldeutscher ) so lange , als letzterer seinen gewöhnlichen
Aufenthalt nicht im Deutschen Reiche hat.

Ferner bestimmt der Z 21 beziehungsweise Z 9 dieser deutschen Gesetze,
dass die Hinterbliebenen eines Ausländers , welche zur Zeit des Unfalles ihren
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Deutschen Reiche haben , keinen Renten¬
anspruch besitzen.

Beide erwähnten Gesetz: ermächtigen jedoch den Bundesrath , diese Be-
schränkungen für die Angehörigen solcher Staaten außer Kraft zu setzen, deren
Gesetzgebung dmtschen , durch einen Betriebsunfall verletzten Arbeiter , beziehungs¬
weise deren Hinterbliebenen eine entsprechende Fürsorge gewährleistet.

Der deutsche Bundcsrath hat nun in seiner Sitzung vom 29 . Juni 1901
beschlossen, die erwähnten gesetzlichen Bestimmungen über das Ruhen der
Renten und Uber die Ausschließung des Anspruches auf Hinterbliebenenrente
für die Angehörigen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder
außer Kraft zu setzen, jedoch mit der Maßgabe , dass die rentenberechtigten
Personen , solange sie sich nicht im Deutschen Reiche aufhalten , den nach¬
folgenden vom deutschen Reichsversichecungsamle vom 5 . Juli 1901 für In¬
länder (Angehörige des Deutschen Reiches ) erlassenen Vorschriften zu genügen
haben.

8 1-
Nimmt ein Rentenberechtigter seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Aus¬

land , „ das ist außerhalb von Deutschland " , so hat er der die Rente zahlenden
Berussgenossenschaft unverzüglich diesen Aufenthalt so mitzutheilen , dass Post¬
sendungen unter der angegebenen Adresse bestellbar sind . Die Mittheilung
kann schriftlich , telegraphisch oder zu Protokoll erfolgen.

2
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Die Mittheilung gilt als unterlassen im Sinne der . Ziffer 3 , Absatz 1,

der 88 84 des Geiverbe -Unfallversichernugsgesetzes und 100 des Ünfall-
versicheruugsgesetzes fiir Land - und Forstwirtschaft , wenn die Abreise des
Rentenberechtigten ins Ausland , das ist außerhalb von Deutschland , glaubhaft
gemacht , innerhalb der Mittheilungssrist aber keine den Vorschriften des 8 1
entsprechende Miltheilung der Berufsgenoffenschaft zugegangen ist.

Diese Frist beginnt mit dem Tage , an welchem die Reise ins Ansland,
„das ist außerhalb von Deutschland " , angctreten worden ist oder , sofern dieser
Zeitpunkt nicht feststeht , mit dem Tage , an welchem die Bestellung einer Post¬
sendung der Berussgenossenschafl an den Rentenberechtigten unter seiner letzten
bekannten Adresse im Jnlande , „das ist Deutschland " , wegen Verlaffens dieses
Aufenthaltes nicht hat bewirkt werden können.

Die Frist beträgt:
1 . wenn der angegebene oder nach den Umständen anzunehmende aus¬

ländische Aufenthaltsort innerhalb Europas gelegen ist, drei Monate;
2 . wenn dieser Ort in den Küstenländern von Asien und Afrika längs

des Mittelländischen und Schwarzen Meeres oder auf den dazu gehörigen
Inseln gelegen ist, sechs Monate;

3 . wenn dieser Ort in einem sonstigen außereuropäischen Laude gelegen
ist, neun Monate.

Im Zweifel ist die längere Frist maßgebend.

8 3.
Bei jedem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes innerhalb des Aus¬

landes , „ das ist außerhalb von Deutschland " , finden die Vorschriften der 88 1
und 2 entsprechende Anwendung , mit der Maßgabe , dass siir die Berechnung
der Mittheilungssrist der letzte bekannte Aufenthaltsort im Auslande , „ das ist
außerhalb von Deutschland " , an die Stelle des letzten inländischen Wohnortes
tritt , und dass die Frist in allen Fällen sechs Monate beträgt.

8 4.
Eine ausdrückliche Vereinbarung zwischen der Berufsgenossenschaft und

dem Rentenberechtigten über die anderweitige Festsetzung des Beginnes und
der Dauer der in den 88 2 und 3 bestimmten Fristen ist zulässig.

8 5.
Auf Erfordern der die Rente zahlenden Berufsgeuofsenschaft haben die

rentenberechtigten Verletzten sich von Zeit zu Zeit bei dem örtlich zuständigen
deutschen Consul oder einer ihnen zu bezeichnenden anderen deutschen Behörde
persönlich vorzustellen.

Diese Vorstellung darf , sofern nicht zwischen der Berufsgenossenschaft
und dem Rentenberechtigten über einen kürzeren Zeitraum ausdrückliches Ein¬
verständnis erzielt ist:

1 . innerhalb der ersten zwei . Jahre von der Rechtskraft des Bescheides
oder der Entscheidung ab , durch welche die Entschädigung zuerst endgiltig fest-
gestellt worden ist:

a) von den am Sitze der Behörde wohnenden oder dort regelmäßig be¬
schäftigten Verletzten nur in Zeiträumen von mindestens sechs Monaten;

t>) von anderen Verletzten nur in Zeiträumen von mindestens neun
Monaten;
2 . in allen übrigen Fällen nur in Zeiträumen von mindestens einem

Jahre verlangt werden . r
8 6.

Die Berufsgenoffenschaft , welche die Vorstellung angeordnet hat , ist ver¬
pflichtet , den Verletzten dis zur zweckentsprechenden Ausführung der Reise
aufgewendeten Kosten an Riffe «, Übernachtungs - und Zehrungsgeld , sowie den
dadurch entgangenen Arbeitsverdienst zu erstatten.

8 7.
Die Bestimmung unter Ziffer 3 , Absatz 3 der 88 94 des Gewerbe -Un-

fallversicherungsgesetzes und 100 des Unfallversicherungsgesetzes für Land - und
Forstwirtschaft gilt auch für die Pflicht zur Mittheilung des Aufenthaltes.

8
Diese Vorschriften treten am 1. October 1901 in Kraft.
Sie finden entsprechende Anwendung auf die Rentenberechtigten , welche

an diesem Tage bereits ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Auslande ge¬
nommen oder die Reise ins Ausland , „ das ist außerhalb von Deutschland " ,
angetreten haben.

Für solche Personen beginnen die in den 88 2 und 3 vorgesehenen Mit¬
theilungsfristen mit dem Tage des Inkrafttretens dieser Vorschriften.

Der Mittheilung des Aufenthaltes , an dem sich ein Berechtigter zu diesem
Zeitpunkte befindet , bedarf es nicht , wenn seine ausländische , „das ist außer-
Halb von Deutschland " , Adresse der die Rente zahlenden Berufsgenoffenschaft
bereits früher genau <8 1) mitgetheilt worden ist.

8 9.
Soweit die Rente von einer Aussührungsbehörde 88 128 ff. des Gewerbe-

Unsallversicherungsgesetzes , 88 134 ff. des Unfallversicherungsgesetzes für Land-
und Forstwirtschaft , 8 6, Ziffer 2 und 3 , und 88 42 , 43 des Bau -Unfall-
versicherungsgesetzes gezahlt wird , tritt diese hinsichtlich der vorstehenden Be¬
stimmungen an die Stelle der Berufsgenoffenschaft.

LS.
Zur Gewerbeberechtigung der Geurischtwaren -Ver-

schleitzer.
Dis k k Statthalterei hat mit Erlass vom 19 . Sevtember 190l,

Z . 82285 , M .-Z . 77758/XVII , dem Recnrse der M . S , Gemischtwaren-
Verschleißeriu in Wien , gegen das Erkenntnis des magistratischen Bezirks¬
amtes für den XI . Bezirk vom 8 . April 1897 , Z . 5459 . mit welchem dieselbe
wegen Verabreichung von Brot , Butterbrot , Käse und Milch an Kunden,
welche diese Lebensmittel sofort in dem Locale selbst sitzend nerzehrten , ' somit
wegen unbefugten Betriebes des Gast - und Schankgewerbes mit 5 fl. ,
eventuell 24 Stunden Hast bestraft wurde , wegen Mangels eines strafbaren
Thatbestandes Folge gegeben lind das angefochtene Erkenntnis aufgehoben,
weil der mit diesem Erkenntnisse geahndete Verkauf von Brot , Butterbrot,
Käse Und Milch nach den gepflogenen Erhebungen nicht in Form einer gast-
uud schankgewerbsmäßigen Verabreichung ansgeübt worden war.

I».
Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Stadt

.Hainburg.
Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit

den Ministerien des Innern und der Finanzen vom 24 . Sep¬
tember 1901 (R .-G .-Bl . Nr . 152 ) :

Auf Grund des 8 10 des kaiserlichen Patentes vom 4. September 1852,
R .-G .- Bl . Nr . 252 , und des 8 5 der Vollzugsvorschrfft zu demselben wird
der Hausierhandel im Gebiete der Stadt Hainburg vom 1. November 1901
ab untersagt.

Dieses Verbot findet auf die Angehörigen der im 8 17 des Hausier¬
patentes und in den betreffenden Nachtragsverordnungen angeführten bezüglich
des Hausierhandels begünstigten Gegenden keine Anwendung.

Durch dieses Verbot wird auch die im 8 60 , Absatz 2 der Gewerbe¬
ordnung erwähnte Feilbietung der dort bezeichnten Artikel des täglichen Ver¬
brauches von Haus zu Hans oder auf der Straße nicht berührt.

L4.
Das Verhalten vor , während und nach einer Über¬
schwemmung der an der Donau nnd am Wiener

Donaucanale liegenden Gemeindebezirke Wiens.
Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume Öster¬

reich unter der Enns vom 8. October 1901 , Z . 92676 (R .-G .-
Bl . Nr . 48 ) :

Nachstehend werden au Stelle der mit Statthalterei -Verordnung vom
18 . December 1889 , Z . 74772 , L.- G .» und V -Bl . Nr . 33 , erlassenen und mit
den Statthalterei -Verordnungen vom 21 . December 1891 , Z . 79169 , L.- G . -
und V .-Bl . Nr . 62 , vom 11. Juli 1893 , Z . 44718 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 32,
und vom 26 . October 1898 , Z . 83043 , L.-G .» und V .-Bl . Nr . 58 , ergänzten
Vorschriften , welche unter einem außer Kraft gesetzt werden , neue Vorschriften
für das Verhalten vor , während und nach einer Überschwemmung der am
Hauptstrome der Donau und am Wiener Donaucanale liegenden Gemeinde¬
bezirke Wiens erlassen.

X . Allgemeines.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei ist die Oberbehörde in allen Überschwemmungs-
Angelegenheiten und es sind alle jene Behörden , welche nach ihrem Wirkungs¬
kreise hiezu bernsen sind , verpflichtet , rechtzeitig die vorgeschriebenen Vor¬
kehrungen gegen die Überschwemmungsgefahr zu treffen.

8 2.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei veranlasst im Monate October jedes Jahres

eine commissionelle Berathung , zu welcher Vertreter des k. und k. Militär-
Statiouscvmmandos (Platzcommandos ) in Wien , des k. k. Eisenbahnministeriums,
der Donauregulieruugs -Commission , der k. k. Post - und Telegraphen -Direcnon,
derjenigen Bezirkshauptmannschaften , deren Gebiete an Wien angrenzen und
an der Donau gelegen sind , der k. k. Wiener Donancanal -Jnspection , der k. k.
Polizei -Direction , der k. k. Polizeibezirks - Commiffariate Döbling , Floridsdorf,
Leopoldstadt , Brigittenau , Prater , Landstraße und Simmering , des Wiener
Gemeinderathes , des Wiener Magistrates , Stadtbauamtes und Marktamtes,
dann der Gemeindebezirke II , III , XI , XIX und XX zugezogen werden.

Den Gegenstand dieser Berathung bilden jene Vorkehrungen , welche für
den Fall einer Überschwemmung der tief gelegenen Stadttheile Wiens infolge
eines Donauhochwaffers oder Eisganges getroffen werden sollen.

Insbesondere wird diese Commission Anträge zu stellen haben über die
in den einzelnen Überschwemmungsbezirken erforderliche Anzahl und Gattung
von Schiffen , über die Bertheilung und Unterbringung der Exposituren des
Central -Comitäs (Rettungshäuser ) in den einzelnen Überschwemmungsbezirken
(88 18 nnd 19 ) und über die Ausmittlung der Entlohnung für die Schiff¬
fahrer und deren Controlsorgane , für die Ordonnanzen und für die Telegraphisten
des Polizeistandes im Polizeirayone , für die eventuell auch außerhalb des
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Wiener Polizeiräyons bei den Überschwemmungs -Telegraphenstationen in Ver¬
wendung stehenden Sicherheitsorgane und für das k. und k. Militär.

Dieser Commission wird seitens des Vertreters der k. k. n .-ö. Post - und
Telegraph en-Direction ein Verzeichnis jener Telegraphenstatiouen in Vorlage
gebracht werden , bei welchen im Falle des Bedarfes der Bcreitschaftsdienst
activiert werden lann.

8 3
Zur einheitlichen Leitung aller bei einer Überschwemmung im Geltungs¬

gebiete der Verordnung zu treffenden Vorkehrungen wird von der k. k. n .-ö.
Statlhalterei ein „ Central - Comits für Überschwemmungs -Angelegenheiten"
eingesetzt.

Dieses Comite hat alle erforderlichen Anordnungen zu treffen , und cs
haben diesen Anordnungen die betreffenden Behörden und Organe bezüglich
der in ihren Wirkungskreis fallenden Maßnahmen unbedingt Folge zu leisten.

Die Durchführung der in den Wirkungskreis einer bestimmten Behörde
oder der Donauregulierungs -Commission fallenden Beschlüsse ist von den Ver¬
tretern der betreffenden Behörde , beziehungsweise der Donauregulierungs-
Commission zu veranlassen und sind von diesen die Aufträge zu unterfertigen.

8 4.
Das Central -Comits besteht aus Vertretern:
der k. k Statthalterei,
des k. und k. Militär -Stationscommandos (Platzcommandos ) in Wien,
des k. k. Eisenbahnmiuisterinms,
der k. k Polizei -Direction,
der k. k. Post - und Telegraphen -Direction für Österreich unter der Enns,
der Donauregulierungs -Commission,
des Wiener Gemeinderath es,
des Wiener Magistrates,
des Wiener Stadtbanamtes und
des Wiener Marktamtcs.
Die Mitglieder des Central - Comits ' s werden im Herbste auf die Dauer

eines Jahres von den betreffenden Behörden ernannt . Der Statthalter bestimmt
den Vorsitzenden des Comitss und dessen Stellvertreter . Es bleibt dem Statt¬
halter Vorbehalten , eventuell über Antrag des Central -Comitss noch Vertreter
anderer Behörden und Körperschaften oder einzelne Persönlichkeiten in das
Central Comits zu berufen . Auch steht es dem Central -Comits frei , bei Be-
rathung wichtiger Angelegenheiten Vertreter anderer , außerhalb des Central-
Comitss stehender Behörden oder Körperschaften oder auch einzelne Persönlich¬
keiten als Experten den betreffenden Sitzungen beiziiziehen.

8 5.

Die Einberufung der Mitglieder des Central -Comitss wird durch dessen
Vorsitzenden veranlasst.

8 6.
Das Central -Comits hat seinen Sitz im Rathhause , und hat die Gemeinde

Wien für alle nothwendigen Diensteserfordernisse dieses Comitss Sorge zu
tragen und demselben das erforderliche Kanzlei - und Dienerpersonale zur Ver¬
fügung zu stellen.

Bei dem Eintritte einer Überschwemmungsgefahr tritt das Central -Comits
in Permanenz l8 29 ) und hat während der Dauer der Gefahr in voller oder
beschränkter Permanenz zn bleiben.

8 7-
Die für die Beurtheilung der Wasserstandsverhältnisse an der Donau und

deren wichtigsten Nebenflüssen erforderlichen Nachrichten erhält das Central-
Comits unmittelbar durch die k. k. hydrographische Landes Abtheilung in Wien.

8 8-
Sowohl über die einzelnen Sitzungen des Central - Comitss , wie über

die während der Permanenz gefassten Beschlüsse sind Protokolle zu führen.

8 s.
Dem Central -Comits obliegt es , während der Dauer der Permanenz

aus den einlangenden Nachrichten , sowie ans den gemachten Wahrnehmungen
nach Bedarf , jedoch mindestens einmal im Tage , und zwar in den Vormittags¬
stunden , einvernchmlich mit der k. k. hydrographischen Landes -Abtheilung in
Wien , einen Rapport Uber die jeweiligen Eisstand - und Wasserstandverhält¬

nisse zu veröffentlichen . ^

Die in den einzelnen Sitzungen des Central -Comits ' s aufgenommenen
Protokolle sind nach der jeweiligen Sitzung , die während der Permanenz ge¬
fassten Beschlüße sind mit den veröffentlichten Rapporten und alle während
des Permanenzdienstes beim Central -Comits eingclangten Nachrichten , wenn
sie nicht schon der Dringlichkeit halber sofort an die k. k. n .-ö. Statlhalterei
gelangt sind , nach Aushebung der Permanenz in Abschriften der Slatthalterei
vorzulegen.

- 8 11 -

Vor Aufhebung der Permanenz hat das Central -Comits die während
seiner Thätigkeit gesammelten Erfahrungen gleichfalls in einem Protokolle
niederzulegen und etwaige Anträge zu stellen.

L . VorderÜbcrschwemmung.
8 12.

Zur Sicherung Wiens vor Überschwemmungen dienen in erster Linie die
von der Donauregulierungs -Commission durchgeführten Regulierungsbauten,
insbesondere die errichteten Dämme , die am rechten Üfer der Donau hergestellt -,

die Stelle eines Dammes vertretende Anschüttung , die in Form eines - beweg¬
lichen Wehres ausgeführte neue Absperrvorrichtung und das Sperrschiff , beide
letztere in Nussdorf.

Die Beaufsichtigung und Erhaltung der Dämme , der Anschüttung , ,de^
Wehres und des Sperrschiffes , sowie der Betrieb , das ist die Handhabung der
beiden letztgenannten , wird von der Donauregulierungs -Commission besorgst

Hiedurch wird jedoch der Frage der Kostenbestreitung des Betriebes de§
Wehres in keiner Weise präjudiciert . -

8 13. "
Während der ganzen Dauer einer Überschwemmungsgefahr werden die

Dämme , die rechtsuferige Anschüttung und deren Scheitellinie , das Wehr und
das Sperrschiff , sowie der unterste Theil des Donaucanales von technischen
Organen der Donanregulieruugs Commission permanent beaufsichtigt.

Diese Beaufsichtigung ist in der Weise organisiert , dass Sectionen ge-i
bildet werden , deren jede einem eigenen Organe zugewiesen ist. Diese .Organe
haben ihren Dienst über Auftrag der Donauregulierungs -Commission anzütreten
und bis zur Abberufung durch dieselbe zu versehen . r >l

Die Eintheilnng und das betreffende Personal werden dem Central-
Comits bei seinem Zusammentritte vom Vertreter der Donauregulierungs^
Commission bekanntgegeben.

8 14.
Das Wehr in Nussdors ist beim Eintritte eines Hochwassers immer schon

in Function , weil es seiner Bestimmung gemäß schon beim Eintritte eines
Wasserstandes von 80 sin ober Null am Pegel der Ferdinandsbrücke im Wiener
Tonancanale , also vor jeder Gefahr , aufgerichtet wird und bei fallendem
Wasser bis zum Wiedereintritt dieses Wasserstandes geschlossen bleibt ; ebenso
wird selbes auch bei Hochwassergefahr , hervorgerufen durch Stockung ' » im
Eisgänge , schon in Function sein , weil es bei Beginn des Eisrinnens auf¬
gerichtet und bis zum Abgang des Eises geschlossen gehalten wird.

Die während eines Hochwassers etwa erforderliche Schützsnmanipnlation,
um je nach Maßgabe der Verhältnisse mehr oder weniger Wasser in den
Donaucanal einznlaffen , wird von dem während des Hochwassers permanent
am Wehre anwesenden Organe der Donauregnlierungs Commission über deren
Auftrag vorgenommcn werden.

Das Sperrschiff ist bei Hochwasser ohne Eis nicht mehr in Function;
dasselbe wird aber zu Anfang des Winters , wenn der Donauwasserstand am
Pegel nächst des Sperrschiff .-s bis 1 15 unter Null gesunken oder Eisrinncn
eingetreten sein wird , eingehängt und erst nach vollständigem Abgänge - des
Eises wieder ausgehängl . Die auf dem Sperrschiffe bei Hochwasser insolge von
Stockungen im Eisgänge erforberlichen Manipulationen werden von dem
hiezu berufenen Organe der Donauregulierungs -Commission nach ihren Auf¬
trägen dnrchgeführt.

Die beiden Thore der Nussdorfcr Schleuse bleiben bei Hochwasser und
Eisgang dauernd geschlossen, da die Schiffahrt bei Wasserständen über 2 50 m
über Null am Pegel der Kronprinz Rudolfbrücke in Wien , sowie bei Eintritt
von Eisrinnen nach den Strompolizeivorschrifte » unterbrochen werden muss,
eine Schleusung also Nicht stattzufiuden hat.

Bezüglich der im Wiener Donaucanale nach dem Einhängen des Sperr¬
schiffes sZ 14) verbleibenden Fahrzeuge ist nach den Bestimmungen der Ver¬
ordnung des Handelsministeriums vom 9 . Decembcr 1889 , R . -G .-Bl . Nr . 190,
vorzugehen.

8 16. '
Die im Überschwemmungsbereiche des Donauhauptstromss und deH

Wiener Donaucanales lagernden Langhölzer sind bei drohender Hochwasser --
gefahr über Aufforderung des Magistrates durch die Eigenthümer vor Ab¬
schwemmung zn sichern.

8 17-
Die Überwachung der in d .-n ZZ 15 und 16 getroffenen Anordnungen

ist Sache der k. k. Wiener Donancanal -Jnspection , beziehungsweise der k. k.
Stromaussichten . -

Sollte sich diesfalls ein Widerstand geltend machen , so ist behufs weiterer
Durchführung dieser Bestimmungen sogleich die entsprechende Anzeige an den
Magistrat als politische Behörde zu erstatten.

Z18. > . '
Jeder der Überschwemmung ansgesetzle Gemeindebezirk bildet einen Über»

schwemmungsbczirk oder wird in mehrere Überschwemmungsbezirke eingetheill.
In jedem solchen Überschwemmungsbezirke wird eine aus Organen der k. k^
Polizei -Direction und der Gemeinde Wien bestehenden Exposttnr (Rettungs-
Haus ) für Überschwemmungs -Angelegenheiten für die Dauer des Bedarfes
bestellt , welcher auch nöthigenfalls das ärztliche Personale beigegeben wird.

Jeder der einzelnen Functionäre der Expositur hat im Einveruehmen
mit den anderen Functionären in seinem eigenen Wirkungskreise das Geeignete
vorznkehren und ist bei sich ergebenden Meinungsverschiedenheiten die An -,
ordnnng des Central -Comitss nöthigenfalls im telegraphischen Wege einzuholen
und diese durchzuführen . (Z 3 .)

8 19.
Die der Überschwemmungsgefahr ausgesetzten Gemeindebezirke werhen

in nachstehende Überschwemmungsbezirke eingelheilt:
I Brigittenau , erster Theil . Die Grenzen dieses Bezirkes sind : '
Das rechte Donancanalufer in der Strecke vom Sporn bis gegenüber

der Mathildengasse , die Mathildengafse , die Wasnergasse , die Rauscherstraße,
die Nordwestbahnstraßc bis zur Stromstraße , dann der Nordwestbahndamm

3
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(einschließlich derselben ) bis zur Donaubrücke dieser Bahn und von hier das
rechtsseitige Donanstrolnufer stromaufwärts bis wieder zum Sporn.

II . Brigittenau , zweiter Theil (Zwischeubrücken ). Die Grenzen dieses
Bezirkes sind:

Pep Nordwestbahudainm (ausschließlich desselben ) von der Nordwestbahn-
briicke dis zur Stromstraße , die Nordwestbahnstraße , die Taborstraße , die
Nordbahnstraße , die Dresdenerstraße , die Junstraße bis zum Donauufer und
das rechte Donaustromufer bis zur Nordwestbahnbrücke.

III . Leopoldstadt , erster Theil . Die Grenzen dieses Bezirkes sind:
Das rechte Donaucanalufer von der Mathildengasse bis zur Verbindungs¬

bahn am Schiittel , die Verbindungsbahn (ausschließlich derselben ) bis zur
Kronprinz Rudolfstraße , die Kronprinz Rudolfstraße , die Vorgartenstraße , die
Junstraße , die Dresdeuerstraße , die Nordbahnstraße , die Taborstraße , die Noid-
westbahnstraße , die Rauscherstraße , die Wasnergasse und die Mathildengasse
bis zum Donaucanalufer.

IV . Leopoldstadt , zweiter Theil (Prater ) . Die Grenzen dieses Bezirkes sind:
Das rechte Donaucanalufer in der Strecke von der Wiener Verbindungs¬

bahn am Schütte ! bis zur Kaiser Josefbrücke , die von dieser Brücke in den
Prater zum ersten Rondeau führende Straße bis zu diesem Rondeau , eine
von diesem in gerader Richtung bis zum stromaufwärts gelegenen Ende der
k. und k. Militärschwimmschule am Donaustrome gezogene Linie , das rechte
Donaustromufer von dieser Anstalt bis zur Junstraße , die Jnnstraße , die Vor-
garteustraße , die Kronprinz Nudolfstraße , die Verbindungsbahn (einschließlich
derselben ) bis zum Donaucanalufer.

V . Leopoldstadt , dritter Theil (Freudenau ). Die Grenzen dieses Be-
zirkes sind:

Das rechte Donaucanalufer in der Strecke von der Kaiser Josefbrücke
bis zur Ausmündung des Canales in den Donaustrom , das rechte Donau¬
stromufer bis zum oberen Ende der k. und k. Militärschwimmschnle , dann
eine von hier in gerader Richtung bis zum ersten Rondeau gezogene Linie,
die vom ersten Rondeau zur Kaiser Josefbrücke führende Straße bis zum
Donaucanalufer.

VI . Leopoldstadt , vierter Theil (Kaisermühlen ). Die Grenzen dieses Be¬
zirkes sind:

Einerseits das rechte Ufer des Donaustromes , andererseits die nördliche
Grenze des Gemeiudegebietes von Wien.

VII . Landstraße (Erdberg ). Die Grenzen dieses Bezirkes sind:
Die Wassergaffc in der Strecke zwischen der Erdbergerlände und der

Erdbergstraße , die Erdbcrgstraße , die Drorygaffe , die Gestctlengasse , die Schlacht¬
hausgasse , die nördliche Begrenzung des Schlachthauses und des Viehmarktes
zu St . Marx , die Schlachthausbahn , dann die Österreichisch -ungarische Slaats-
bahn bis zum Donaucanale und schließlich das rechte Ufer des Donaucanalcs
bis zur Wassergasse.

Zu diesem Überschwemmungsbezirke gehören auch die Häuser Weißgärber-
länbe 32 , 34 , 36 und 38.

VIII . Simmering , erster Theil (Simmeriuger Heide ) . Die Grenzen dieses
Bezirkes sind:

Der Staatseisenbahndamm in der Strecke von dem rechtsseitigen Donau-
conalufer bis zum Durchlässe bei der Einmündung der Schlachlhausbahu , die
Schlachthausbahn , die Rappachgasse bis zur Hallergaffe , die Hallergaffe , die
Dorfgasse bis zum Staalseisenbahnviadnct , der Seeschlachtgraben , die westliche
Grenze der Kapteiwiese bis zum Donaucanale und das rechte Donaucanalufer
bis zur Staatseisenbahnbrücke.

IX . Simmering , zweiter Theil (Kaiser -Ebersdorf ). Die Grenzen dieses
Bezirkes sind:

Die Kaiser -Ebersdorferstraße vom Kirchenplatze iu Simmering bis zum
Damme der Donauländebahn , dieser Damm , beziehungsweise die Grenze des
Gemeiudegebietes von Wien bis zum rechten Ufer des Wiener DonaucanaleS,
dieses Ufer bis zur westlichen Begrenzung der Kapteiwiese , diese Begrenzung
bis znm Seeschlachtgraben , der Seeschlachtgraben bis zum Viaduct der Staats-
ejsenbahu , der Staatseisenbahndamm bis zur Kobelgaffe , die Kobelgaffe und
der Kirchenplatz bis zur Kaiser -Ebersdorferstraße.

X . Döbling (Heiligenstadt , Nussdorf , Kahlenbergerdorf ) . Die Grenzen
dieses Bezirkes sind:

Das rechte Ufer dxs Donaustromes in der Strecke von Kahlenbergerdorf
bis zur Abzweigung deS Donaucanalcs , das rechte Ufer des Donaucanalcs
bis zur Wafserleitungsstiaßc , der Bahnkörper der Franz Josef -Bahn bis zur
Rampengafse , die Rampengasse , die Heiligenstädterstraße , der Hauptplatz bei
der Station Nussdorf , dann weiters die Heiligenstädterstraße bis Kahlen¬
bergerdorf.

Dem Central -Comite steht das Recht zu, im Bedarfsfälle die vor¬
genannten Grenzen der Überschwemmungsbezirke zu ändern.

8 20.
Zur Aufrechthaltung der Communicationen in den Straßen zum Zwecke

der Zufuhr von Lebensmitteln u . s. w . stellt die Gemeinde Wien die erforder¬
liche Anzahl von vollkommen ausgerüsteten und in Bezug auf ihre Tauglichkeit
vom Stadtbauamte geprüften Schiffen bei.

Die Bemannung dieser Schiffe erfolgt nach Thunlichkeit durch schiffs¬
kundige Sicherheitswachleute , im Falle des Bedarfes durch das k. und k.
Militär.

Außerdem hat die Gemeinde Wien noch , bespannte Leiterwagen nach
Bedarf beizustellen . Jedem Leiterwagen ist zur Überwachung ein Sicherheits-
wochmanu beizugeben.

8 21.
Jeder Eigenthümer eines gefährdeten Hauses im Überschwemmungs-

bezirke hat die erforderlichen Treppen und Schrägen , nach Bedarf auch voll¬

kommen ausgerüstete Schiffe , mit welchen die Verbindung sowohl innerhalb
des Hauses , wie mit den außerhalb seines Gebäudes durch die Commune
beigestellten Tommunicationsmitteln aufrecht zu erhalten ist, dann die nölhige
Anzahl Fackeln oder Laternen bereit zu halte » .

Der Magistrat wird jedes Jahr die Eig .-nthümer der gefährdeten Häuser
rechtzeitig auffordern , die erforderlichen Gerälhschaften bereit zu halten , und
sich wenigstens einmal des Jahres rechtzeitig durch eine Revision von dem
Vorhandensein und dem brauchbaren Stande dieser Geräthschaften überzeugen
und die Beseitigung der Vorgefundenen Mängel veranlassen.

Z 22.
Die Mitglieder der in jedem Überschwemmungsbezirke bestehenden

Expositur des Central -Comitss werden bei einer zu besorgenden Über¬
schwemmung durch eine vom Magistrate zu erlassende Kundmachung bekaunt-
gegeben werden.

8 23.

In jedem Überschwemmungsbezirke ist ein Nettungshaus zu bestimmen,
in welchem die Exposilur des Central -Comitös ihren Sitz hat und woselbst
auch die erforderliche Anzahl von als Schiffahrer verwendeten Sicherheitswach¬
leuten unlergebracht wird . Für die Unterkunft dieser Schiffahrer hat die Ge¬
meinde Vorsorge zu treffen.

Das Nettungshaus ist mit dm für „ erste Hilfeleistungen " erforderlichen
Requisiten auszurüsten.

Bei jedem Rettungshause wird ein mit der Aufschrift „ Rettungsschiff"
bezeichnetes Schiff aufgestellt sein , welches auf dem Krauzel mit einer roth-
weißen Fahne versehen ist,

8 24.
Bei dem Eintritte einer Überschweinmnngsgefahr sind die im Über¬

schwemmungsrayon wohnhaften Personen , in erster Linie die Bewohner der
Erdgeschosse , in der Reihenfolge zu delogieren , dass zuerst für die Kranken
und Gebrechlichen , bei dringender Gefahr aber auch für die Gesunden ander¬
weitige Unterkünfte beschafft werden.

Die Delogierung und die Anweisung vorübergehender entsprechender
Unterkünfte obliegt dem Magistrate , welcher sich bei Durchführung dieser
Maßregel der Intervention der Polizeibehörde bedienen kann.

8 25.

Ebenso ist dafür Sorge zu tragen , dass das Vieh noch zur rechten Zeit
aus den Stallungen getrieben und in die durch den Magistrat im Einver¬
nehmen mit der k. k. Polizeibehörde ausgemittelten Räume gebracht werde.
Das Verzeichnis dieser Nothstallungen ist vom Magistrate der k. k. Polizei-
Direktion zu übersende » . Die Ausfertigung der Anweisungen zur Benützung
der Stallungen erfolgt durch die Organe des Marktamtes.

8 26.

Den in den Überschweminuugsbezirken liegenden Häusern ist in bau¬
polizeilicher Hinsicht besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden , und hat der
Magistrat durch das Stadlbauamt den Bauzustand dieser Häuser , insbesondere
jener , deren schlechter Zustand bereits bekannt ist, genau untersuchenzu lasten.

Der Magistrat hat jeweilig das Uutcrsuchungsresultat im kürzesten Wege
der k. k. Polizei -Direction mitzutheilen und unverzüglich die nölhigen Vor¬
kehrungen zur Vermeidung von Unglücksfällen zu treffen.

8 27.
Die Bewohner der in den Überschwemmungsbezirken liegenden Häuser

haben sich bei eintretender Gefahr mit den unumgänglich nölhigen Bedarfs¬
gegenständen wenigstens für zwei Tage zu versehen und sind hiezu bei dem
Eintritte der Nothwendigkeit durch Einsagen in den Häusern , welches der
Magistrat zu besorgen hat , aufzufordern.

8 28.
Sobald ein gefahrdrohendes Hochwasser zu erwarten ist oder der Eisstoß

bei Wien aufbaut , hat das Central -Eomite für Übeischwemmungs -Angelegen-
heiten zu einer Sitzung zusammenzutreten , um die auf die Bildung und Aus¬
dehnung des Eisstoßes , beziehungsweise die auf die Hochwassergefahr bezug¬
habenden Nachrichten entgegenzunehmen , die Sachlage zu besprechen und die
etwa nothwendigen Verfügungen zu treffen.

8 29.
Das Central -Comitö hat in Permanenz zu treten:

a.) wenn das Master im Hauptstrome an dem Pegel der Kronprinz Rudolf¬
brücke 3 m ober Null erreicht hat und nach den einlangenden Berichten
ein weiteres beträchtliches Steigen zu erwarten steht;

d) wenn eine Bewegung der stehenden Eismaffen bei oder oberhalb Wien
oder der Eintritt eines Witterungsumschlages gemeldet wird , welcher in
Bälde eine derartige Bewegung erwarten lässt.

8 so. .
Dem in Permanenz getretenen Central -Comitö obliegt es , in Gemäßheit

der Bestimmungen des 8 S alle bei dem Eintritte einer Überschwemmungs¬
gefahr vorgeschriebenen Maßnahmen zu treffen , insbesondere die Activierung
einzelner oder sämmtlicher Exposituren des Central -Comitös (Rettnngshäuser)
und die Verführung der Schiffe in den der Überschwemmungsgefahr aus¬
gesetzten Straßen , Gaffen und Plätzen zu verfügen.

8 31.
Zur Beobachtung und Rapportierung der Eisstand - und Wafserstand-

verhältniffe sind zunächst die am Hauptstrome der Donau und am Wiener
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Donaucanale stationierten Stromausseher für die ihnen zugewiesenen Strom¬
aufsichtsstrecken berufen und verpflichtet.

Bei Besetzung der von der DonanregulierungS - Commission gebildeten
Sectionen (Z 13) haben die für diese Sektionen bestimmten Organe der
Douaureguliernngs -Commifsion die Berichterstattung an das Central -Comits
in gleicher Weise zu besorgen . Hiebei haben sich die Stromausseher , in deren
Bereich solche Sectionen activiert werden , über Einvernehmen der k k. Statt¬
halter « mit der Donauregulierungs . Commission einer dieser Sectionen ein-
zufügeu , um das Einlangen von Doppeltelegrammen über einen und denselben
Pegel zu verhüten.

8 82.
Der hydrographischen Landesablheilung obliegt die rechtzeitige Anordnung

des Permanenzdienstes bei de» bestehenden Stromanfsichlsposten Niederöster¬
reichs , sowie bei den in Betracht kommenden Pegelstationen im Gebiete der
oberen Donaustrecke und jenen der maßaebendsten Nebenflüsse.

Jedenfalls aber haben mit der Permanenz des Central -Comitss auch
alle am Hauptstrome der Donau und am Wiener Donaucanale stationierten
Stromausseher und die k. k. Wiener Donaucanal -Jnspection in Nussdorf in
permanenten Dienst zu treten , und sind auch die vom Central -Comits zu be¬
zeichnenden Anssichtssectionen der Donauregulierungs -Commission (Z 13 ) von
dieser zu aktivieren.

8 83.
Um den Nachrichtendienst , insolange die Permanenz dauert , ohne Unter¬

brechung aufrecht zu Hallen , kann über Anlangen des Central -Comitss , be¬
ziehungsweise der hydrographischen Landes -Abtheilnng , in den für die Wasser-
standsmeldung in Betracht kommenden k. k. n .-ö. Telegraphenstationen auch
ein erweiterter Telegraphendienst als Bereitschastsdienst acttviert werden.

Je nach der Bedeutung der von den einzelnen Stationen zu erlangenden
Wafserstandsnachrichten , sowie je nach der Größe der Gefahr können bei den
betreffenden Telegraphenstationen zwei Grade der Dienstbereitschaft eintreten,
nämlich die Dienstbereitschaft ersten Grades für die Zeit von 5 Uhr früh bis
10 Uhr abends und die Dienstbereitschaft zweiten Grades für den ununter¬
brochenen Beobachtungs - und Telegraphendienst.

Behufs Activierung des erweiterten Telegraphendienstes hat das Central-
Comits , beziehungsweise die hydrographische Landes -Abtheilnng der k. k. Post-
und Telegraphen -Direction für Österreich unter der Enns jene Stationen nam¬
haft zu machen , deren erweiterte Dienstbereitschaft jeweilig nöthig ist, und
hiebei anzugeben , welcher Grad dieser Diensibereitschast einzutreten hat.

Die k. k. Post - und Telegraphen -Direction verfügt sodann bei den be¬
treffenden Stationen den als nothwendig bezeichneten Grad der Dienstbereitschaft
und ebenso vermittelt diese Direktion die Auflassung der verfügten Dienst-
bereitschaft , wenn solche seitens des Central -Comitss , beziehungsweise seitens
der hydrographischen Landes -Abtheilnng als zulässig erklärt worden ist.

8 34.
Nebst diesen k. k. Telegraphenstationen werden für die Zeit des Bedarfes

die als nothwendig erkannten «Stationen des Polizeitelegraphen und des Tele¬
graphen der Wiener Feuerwehr in den Dienst des Central -Comitss gestellt.

Außerdem werden telegraphische Avisoposten der Polizei -Direction an der
Kreuzung der Prager Reichsstraße mit dem Donaugraben nächst Bisamberg,
beim Wächterhause Nr . 8 der Nordwestbahn , im Uferhause bei Lang -Enzers-
dorf , dann beim Gasthause an der Überfnhrstrckße nach Nussdorf bei Jedlesee
und im Stromaufsichtsgebäude Klosterneuburg (Kuchelau ) errichtet.

Weiters werden die von der Donauregulierungs -Commission errichteten
Telegraphenstationen auf dem linksseitigen Überschwemmungsdamme unterhalb
Wien , und zwar zwischen dem II , Wiener Gemeindebezirkc (Kaisermühlen ) und
der Gemeinde Orth , bei Dammkilometer 6 , 14 und 21 für den Fall des
Bedarfes activiert und in den Dienst des Central -Comitss gestellt.

6 . Während der Überschwemmung.

8 35.
Die für die einzelnen Überschwemmnngsbezirke gebildeten Exposituren

(Rettungshäuser ; Z 18 ) haben den Beginn ihrer Thätigkeit dem Central -Comits
anzuzeigen , und sind zunächst verpflichtet , soviel es nur immer in ihrer Macht
liegt , dafür zu sorgen:

a) dass vor allem die in den Erdgeschossen wohnenden Menschen delogiert
und auf die im ß 24 angedeutete Art nntergebracht werden;

b ) dass die Kranken ärztliche Hilfe und Medicamente erhallen;
e) dass das noch nicht in Sicherheit gebrachte Vieh und vorzüglich die

Pferde und die Kühe ungesäumt aus den Stallungen in die nach Z 25
ausgemitlelten Lokalitäten gebracht werden;

ü ) dass die Commnnication auf den Straßen mittels Schiffen und Wägen
und im Innern der Häuser mittels Treppen oder Schiffen , insolange die
Überschwemmung dauert , fortwährend aufrecht erhalten werde;

s ) dass in den Rettungshänsern die erforderliche Sicherheitswachmannschaft
gegenwärtig und die Rettungsrequisiten , sowie die Rettungsschiffe sammt
Zugehör vorhanden sind;

1) dass , falls die Überschwemmung bei Nachtzeit eintreten sollte , nebst der
gewöhnlichen Straßenbeleuchtung in jedem Hanse mehrere Fenster , sowohl
auf die Gasse , als im Innern der Hofräume erleuchtet werden;

x ) dass den Armen , die sich den im Z 27 erwähnten zweitägigen Vorrath
an Bedarfsgegenständen nicht beschaffen können , dieselben verabreicht
werden;

I») dass den Bewohnern jener Häuser , in welchen die Wasserleitung noch
nicht besteht oder wo die bestehende Leitung unbrauchbar geworden sein
sollte , Trinkwasser in hinlänglicher Menge zugeführt werde;

i ) dass , wenn Verunglückungen von Menschen Vorkommen sollten , die Ver¬
unglückten in die Neitungshäuser oder an Orte gebracht werden , wo sie
der nöthigen Behandlung zugclübrt werden können;

ü ) dass hinsichtlich Vorgefundener Äser die Wasenmeister ihrer diesfälligen
Verpflichtung ans das genaueste Nachkommen;

1) dass , wenn während der Überschwemmung die fernere Bewohnung von
Gebäuden gefährlich werden sollte , bierwegcn sogleich die nöthigen Sicher-
beitsmaßregeln ergriffen oder nach Umständen die darin befindlichen
Parteien delogiert werden.

8 ZS-
Den Anordnungen der exponierten Beamten , die entweder in Uniform

oder mir den vorgeschriebenen Dienflzeichen ihren Dienst versehen müssen , hat
jedermann Folge zn leisten.

8 37.
Sobald die Erpositnren des Central - Comitss in den Rettungshäusern

activiert sind , haben dieselben mindestens einmal des Tages über ihre Thälig-
keit an das Central -Comits zu berichten.

Die Abgabe der regelmäßigen Rapporte ist derart einzurichten , dass die¬
selben spätestens bis 9 Uhr morgens beim Central -Comits einlangen.

8 38.
Während der Dauer der Überschwemmung haben die in den einzelnen

Überschwemmnngsbezirken bestellten Expoflturen in ihren an das Central-
Comits zu richtenden Rapporten den jedesmaligen Umfang der Überschwemmung
genau anzugeben.

Dieselben sind verpflichtet , aus eigener Initiative etwa nothwendig
werdende Maßnahmen anznordnen oder beim Central - Comits derartige weiter¬
gehende Vorkehrungen in Antrag zu bringen.

8 39.
Im Falle des Eintrittes einer Beschädigung an jenen Objecten , deren

Überwachung der Donauregulierungs - Commission obliegt (Z 12 ), hat diese Com¬
mission in ihrem eigenen Wirkungskreise dafür zn sorgen , dass diese Schäden
schleunigst — wenn auch nur provisorisch — behoben werden.

8 40.
Falls die Hilfeleistung von Seite des Militärs nothwendig werden sollte,

hat das Central -Comits dieselbe unmittelbar bei der Militärbehörde (k. und k.
Militärstations -Commando , Platz -Commando in Wien ) anzusprechen.

O . N a ch d e r Ü b e rs ch w em m n u g.

8 41.
Nach Ablauf des Wassers hat der Magistrat dafür zn sorgen , dass die

Straßen , Gaffen und Plätze und das Innere der Häuser vom Schlamme und
den etwa zurückgebliebenen Eisschollen gereinigt werden und überhaupt jedes
Hindernis , wodurch die Commnnication gehemmt ist, beseitigt werde.

Die etwa nothwendig werdende Reinigung der Ufer und der Dämme ist
von der Donauregulierungs -Commission zu veranlassen.

8 42.
Die Straßen - und Hauscanäle sind von dem Stadtbauamte zu unter¬

suchen und ist die Behebung der Vorgefundenen Beschädigung zu veranlassen.

8 43.
Den Bauzustand der überschwemmt gewesenen Gebäude (Wohnungen,

Stallungen , Berkanfsläden , Magazine und Depots von Genussmitteln rc .) hat
der Magistrat sogleich untersuchen zu lassen, und dürfen diese Gebäude nicht
früher wieder benützt werden , bevor nicht der Magistrat die Bewilligung hiezu
erlheilt hat.

Bei dieser Untersuchung ist auf den durch die Überschwemmung etwa
geschädigten Banzustand , wie hauptsächlich darauf zu sehen, ob sich die Gebäude
in einem gehörig ausgetrockneten und für die Benützung qesundheitsnnschäd-
lichen Zustande befinden.

8 14.
Über die Austrocknung und Bewohnbarmachung überschwemmt gewesener

Häuser hat der Magistrat im eigenen Wirkungskreise eine belehrende Kund¬
machung zu erlassen.

8 45.
Der Magistrat hat strenge darüber zu wachen , dass die durch die

Überschwemmung verunreinigten ' oder gänzlich verdorbenen Nahrungs - und
Genussmittel , dann das unbrauchbar gewordene Viehsutter nicht znm Verkaufe
gelangen.

8 46.
Diese Verordnung tritt sofort in Wirksamkeit.

15 .
Stempel auf Eingaben um Einfuhrbewilligung für

amerikanische Reben.
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 14. Ok¬

tober 1901 , Z . 93181 (M .-Z . 84567/XV ) :
Betreffend die Stempelbehandlung von Eingaben um Einfuhrbewilligung

für amerikanische Reben , hat das k. k. Finanzministerium unterm 31 . August
1901 , Z . 28267 , zu entscheiden befunden , dass derlei Eingaben nach der all¬

st*
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gemeinen Norm der T . P . 43 , lit . a 2 des Gesetzes vom 13 . December
1862 , R .-G .-Bl . Nr . 89 , dem Stempel von 1 I! per Bogs » unterliegen.

Hievon werden zufolge Erlasses des k. k. Ackerbauministerinms vom
24 . September 1901 , Z . 23458 , alle k. k. Bezirkshauplmannschaflen und der
Wiener Magistrat in Kenntnis gesetzt.

I«.
Die Errichtung eines ständigen technischen Bureaus
seitens einer zur Herstellung von Anlagen für Er¬
zeugung und Leitung von Elektricität concessionierten
Firma erscheint als Zweigniederlassung , wofür ge¬
mäß 8 4 « (S .-O . eine eigene Concessio » zu er¬

wirken ist.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 15 . October 1901,

Z . 89510 ( M .-Z . 85856/XVIII ) :
Mit der Entscheidung vom 3 . Juli 1901 , Z . 17939 , hat die k. k. Statt¬

hallerei in Innsbruck in Bestätigung des Bescheides des Stadtmagistrates
Innsbruck vom 21 . März 1901 , Z . 8201 , der zur Herstellung von Anlagen
für Erzeugung und Leitung von Elektricität concessionierten Firma Siemens L
Halske Actiengesellschaft Wiener Werk in Wien die Eröffnung eines ständigen
technischen Bureaus in Innsbruck untersagt , insolange die genannte Firma
für diese Zweigniederlassung nicht eine eigene Concession nach Z 40 der Ge¬
werbeordnung erwirkt habe.

Diese Entscheidung wurde damit begründet , dass sich das erwähnte
technische Bureau als eine Zweigniederlassung im Sinne des Z 40 der Ge¬
werbeordnung darstelle , welche die gewerblichen Zwecke des Hauptgeschäftes in
einer Art verfolge und unterstütze , die nicht mehr innerhalb des Rahmens der
mit der Gewerbeberechtigung des Hauptgeschäftes verbundenen Befugnisse sich
vollziehe . Nach § 41 der Gewerbeordnung seien nämlich Gewerbetreibende
zwar befugt , auch außerhalb ihres Standortes Artikel ihres Gewerbes in
Commission zu geben , auf Bestellung zu liefern und bestellte Arbeiten zu ver¬
richten — wobei sie sich bei dem Ausstichen von Bestellungen nach Z 40 der
Gewerbeordnung reisender Agenten bedienen dürfen.

Es stehe daher der Firma das Recht nicht zn , ohne Erwirkung einer
eigenen gewerberechtlichen Concession im Sinne des Z 40 der Gewerbeordnung
förmliche , ans den Betrieb des Gewerbes abzielendc Niederlassungen zu er¬
richten , in welchen Bestellungen auf Erzeugnisse der gewerblichen Hauptnieder¬
lassung entgegengenommen werden.

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 19 . September
1901 , Z . 34451 , dem hiegegen von der genannten Actiengesellschaft ein-
gebrachten Ministerialrecurse aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung
keine Folge gegeben.

Hievon werden behufs entsprechender Danachachtung sämmtliche politischen
Bezirksbehörden in Niederösterreich in Kenntnis gesetzt.

L7.
Sicherheitspolizeilichc Bestimmungen hinsichtlich des

Fuhrwerksverkehres im 11 1̂11 . Bezirke.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 15 . October 1901,

M .-Z . 27533/XIV:

Auf Grund des Z 100 des Wiener Gemeindestatutes vom 24 . März
1900 , L.- G -- und V . -Bl . Nr . 17 , wird ungeordnet:

1.
In nachbezeichneten Straßen ist das Schnellfahren verboten und darf

nur im Schritte gefahren werden:
Celtesgasse , Khevenhüllerstraße , Ludwiggasse ; Paulinengasse zwischen

Staudgasse und Währingerstraße ; Lacknergassc zwischen Staudgaffe und
Währingerstraße ; Gentzgafse zwischen Türkenschanzstraße und Lazaristengaffe;
Karl Beckgaffe zwischen der Schulgaffe und Währingerstraße ; Kulschkergaffe
zwischen der Währingerstraße und Gentzgafse.

II.

Während der Marktzeit ist das Befahren der Kutschkergasse von der
Schopenhauer - bis zur Währingerstraße verboten.

Der Wagenverkehr in der Schopenhauerstraße zwischen der Theresien-
und Hans Sachsgaffe wird dahin geregelt , dass während der Marktzeit die
ans der Theresiengaffe kommenden Wagen in die Schulgaffe , und die aus der
Hans Sachsgasse kommenden in die Canongasse einzubiegen haben , wogegen
die von der Währingerstraße (im IX . Bezirke ) kommenden Wagen in die
Staudgaffe einzulenken haben.

Den Bewohnern der zeitweilig abgesperrten Straßen und den Ge¬
schäftsleuten , die daselbst Geschäftslocale innehaben , ist die Zu - und Abfahrt
gestattet.

III.

Der Verkehr des Sand - , Schotter - und Stein -Fuhrwerkes von und zur
Türkenschanze , sowie durch die Gentzgafse wird in folgender Weise geregelt:

1 . Das Befahren der Türkenschanzstraße im XVIIl . Bezirke mit be¬
ladenem Sand -, Scbolter - und Sleinfuhrwerke ist verboten.

2 . Für das zwischen der Gerühoferstraßs und dem Währingergürtel
verkehrende Sand -, Schotter - und Steinfnhrwerk ist die Fahrt durch die
Gentzgafse in der Richtung von der Gersthoserstraße zum Währingergürtel
unbeschränkt , in der entgegengesetzten Richtung aber nur in den frühen
Morgenstunden gestaltet , so dass das bezeichnet - Fuhrwerk spätestens um
r/z? Uhr morgens die Gentzgasse verlassen haben muss.

Zur übrigen Tageszeit hat das bezeichnet ? Fuhrwerk in der Richtung
vom Währingergürtel zur Gersthoserstraße die bisher vorgeschriebene Noule
durch die Kreuzgasse gegen die Überbrückung der Vorortelinie der Stadtbahn
und durch die Gersthoserstraße einzuhalten.

3. Das zwischen der Türkenschanze und Döbling verkehrende Sand -,
Schotter - und Steinfuhrwerk hat den zur Hartäckerstraße führenden Theil der
Hochschulstraße , sowie die Feldwege daselbst , die Hrrtäcker -, Chimani - und
Billrothstraße zu benützen.

IV. ;
Die Durchfahrt durch die Köhlergaffe und Eyblergaffe im XVIII . Bezirke

ist für Fuhrwerk jeder Art verboten.
Die Zufahrt zu den Häusern dieser Gaffen wird hiedurch nicht berührt.
Übertretungen dieser Anordnungen , welche mit dem Tage ihrer Ver¬

lautbarung in Kraft treten , werden mit Geldstrafen bis zum Betrage von
400 L oder mit Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

Die hierämtliche Kundmachung vom 4 . März 1893 , Z . 150737 , be¬
treffend das Verbot des Führens von mehr als zwei nebeneinander gekoppelten
Pferden durch den engen Theil der ehemaligen Johannesgasse in Weiuhaus
zwischen der Fürstengasse und Hauptstraße — ferner die Kundmachung vom
16 . November 1899 , Z . 183497 — endlich die Kundmachung vom 1. Februar
1900 , Z . 216069 — werden hiemit außer Kraft gesetzt.

L8.
Zulassung der Rippendecken der Firma G . A . Wayß

As Comp , bei Bauführungen.
In Erledigung des Ansuchens der Firma G . A . Wayß L Comp , in

Wien , I ., Walfischgasse 11 , um Zulassung der Verwendung der von ihr
erzeugten , patentierten Rippendecken aus mit Rundeisen armierten Portland-
Stampfbeton wurde auf Grund des Magistrats -Beschlusses vom 17 . October
1901 , M .-Z . 49368/IX , mit Rücksicht aus die vom Sladtbauamte vorgenommene
Erprobung die Verwendung dieser Rippendecken bei Bauführungen in Wien
unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1 . Der statische Nachweis für die Tragfähigkeit und Sicherheit der
Construction ist jedesmal durch Vorlage einer Rechnung zu erbringen.

2 . Die beabsichtigte Ausführung dieser Construction ist in den Consens-
Plänen auszuweisen.

3 . Zu den Eiseneinlagcn ist bestes Walzeisen zu verwenden , und ist die
zulässige Zugsanspruchung im Maximum mir 1000 iê per Quadratcentimeter
anzunehmen.

4 . Zur Herstellung des Betons darf nur langsam bindender , absolut
volumenbkständiger Ponlandcement bester Qualität , sowie vollkommen reiner
Flusssand und ebenso Wasser von entsprechender Reinheit und Qualität ver¬
wendet werden , und ist die zulässige Beanspruchung des Betons auf Druck im
Maximum mit 25 leg per Quadratcentimeter anzunehmen . Der Qualitäts¬
nachweis über den Portlandcement kann jederzeit gefordert werden.

5 . Bei Verwendung besten Portlandcementes darf das Mischungsver¬
hältnis im ungünstigsten Falle ans 1 Volumtheil Cemcut und 3 Volumtheilen
Sand bestehen.

6 . Die fertigen Bautheile sind vor rasch eintretendcr Austrocknung ent¬
sprechend zu schützen und ist der Beton namentlich in den ersten Tagen durch
fleißiges Bespritzen oder Begießen entsprechend feucht zu halten.

Bei Temperatur unter Null -Grad darf nicht betoniert werden.
7. Eine Belastung darf erst nach eingetretener entsprechender Erhärtung

des Betons eintreten und soll in der Regel vor vier Wochen nicht zugelassen
werden.

8 . Die Abänderung und Ergänzung beziehungsweise Zurücknahme dieser
Bewilligung nach den Ergebnissen der praktischen Erfahrungen wird Vorbehalten,
und hat das Stadtbauaml während der Bauausführung entsprechende Controle
auszuüben.

Die Gesuchsbeilagen (ein Längenschnittplan und eine statische Berechnung)
werden im Evidenzbureau des Stadtbauamtes hinterlegt.

1«.
— kvpublivsiion . —

Hintanhaltung von Verunreinigungen.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 23 . Februar 1899,

M .-Z . 104807/XI V:

Auf Grund des Z 93 des Wiener Gemcindestatutes vom 19 . December
1890 , L.-G .-Bl . Nr . 45 , wird verordnet:

1 . Die Verunreinigung der Straßen , Plätze , Flussuser , öffentlichen
Anlagen und Baugründe ist verboten . Insbesondere ist das Ausgießen unreinen
Wassers und Blutes , das Ableeren von Schutt , Hauskehricht und sonstigen
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Abfällen , die Ableitung von faulenden oder fäulnisfähigen Substanzen und
von Stalljauche oder Ünrath unstatthaft.

2 . Der Transport von Cement oder anderer leicht verstaubender Gegen¬
stände in schlecht schließenden Behältern ist verboten.

3 . Das Klopfen von Teppichen und Ausstauben von Gegenständen jeder
Art auf öffentlichen Straßen , Gassen und Plätzen , sowie das Äusstauben von
Abwischtüchern , Kleidern . Wäsche rc. aus den Fenstern aus die Straße ist
verboten.

4 . Die Düngergruben dürfen nicht überfüllt werden , und ist die Aus¬
räumung derselben nach Bedarf in den Morgenstunden , und zwar in den
Sommermonaten ( I . April bis 30 . September ) bis 9 Uhr morgens , in den
Wintermonaten fl . October bis 31 . März ) bis 10 Uhr vormittags in der Art
vorzunehmcn , dass hiebei die Umgebung nicht verunreinigt werde . Die Deckel
der Düngergruben müssen nach jeder Räumung beziehungsweise Benützung
derselben wieder ordnungsgemäß geschlossen werden . Die Verladung des
Dünger hat womöglich im Innern der Häuser und nicht auf der Straße
und die V -rfUhrung desselben ohne Zeitvcrsänmnis und mit Vermeidung jeder
Straßcuverunreinigung zu geschehen. Die Düngerwagen müssen derart schließen
und beladen werden , dass Jauche nicht durchsickern und feste Stoffe nicht herab-
sallen können . Diese Wagen wüsten mit Ausnahme jener Bezirkstheile , in denen
die Düngerverführung an keine Zeit gebunden ist, gedeckt sein.

Auf Grundstücken (Wiesen , Äcker, Weingärten ) ist eine länger dauernde
Ablagerung von Dünger in unmittelbarer Nähe von öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen thunlichst zu vermeiden.

5 . Die mit Dünger beladenen Wagen dürfen ohne Unterschied der Jahres¬
zeit im I . Bezirke nach 10 Uhr vormittags , in den Bezirken II bis inclusive IX
nach bald 12 Uhr vormittags , in den übrigen Bezirken Wiens nach 1 Uhr
nachmittags nicht mehr verkehren . An den zwei Markttagen , Dienstag und
Freitag , ist jedoch die Düngerrerfüyrung aus den Bezirken II bis XX bis
halb 3 Uhr nachmittags gestattet . Ferner ist die Verführung des Düngers an
obige Zeitbeschränkungen in folgenden Bezirksthcilen nicht gebunden : Kaiser¬
mühlen , die oberhalb der Kudlichgasse und der Jnzersdorferstraße gelegenen
Theile des X . Bezirkes , die noch ländlichen Charakter tragenden , nicht dicht
verbauten Tpeile der ehemaligen Vororte : Hietzing , Penzing , Ottakring , Ober-
Döbling , endlich die ehemaligen Vororte : Simmering , Kaiser - Ebersdorf , Hetzen¬
dorf , Altmannsdorf , Lainz , Speising , Ober - und Unter -St . Veit , Hacking,
Hütteldorf , Baumgarten , Breitensee , Dornbach , Neuwaldegg , Pötzleinsdorf,
Gersthof , Neustift am Walde , Salmannsdorf , Unter -Döbling , Ober - und Unter-
Sievering , Grinzing , Heiligenstadt , Nussdorf , Kahlenbergerdorf und Josefsdorf.

6 . Die Abfuhr von Trank , Spülicht , Knochen , Küchenabfällen und
Speiseresten hat womöglich täglich nur in gut geschlossenen Gefäßen auf
bedeckten Wagen innerhalb der im Punkte 5 für DUngerfuhren hestimmten
Zeit zu geschehen.

Der Transport frischer Trebern und Schlempe , letztere in gut ver¬
schlossenen Gesäßen , ist an diese Bestimmung nicht gebunden ; es dürfen sich
jedoch vor Brauhäusern , Spiritus - und Presshesefabnien rc . Wagen vor 4 Uhr
morgens zum Abholen dieser Gegenstände nicht aufstellen.

7 . Die Hinterlegung des Unrathes bei Räumung der Canäle und Senk¬
gruben auf der Straße ist verboten ; derselbe ist vielmehr gleich auf bereit-
gehaltene Wagen , deren Truhen wasserdicht und mit Deckeln verschließbar sein
wüsten , zu laden und es ist dafür zu sorgen , dass beim Wegführen kein Unrath
verschüttet werde,

8 . Das Hineinwerfen von Abfällen jeder Art aus den Haushaltungen
nud gewerblichen Betrieben in die Hauscanäle , Wasserläufe und Aborte , sowie
das Hincinwerfen thierischer Abfälle in Senk - und Düngergruben ist untersagt,
und es habe » insbesondere die btrefsenden Gewerbslente für die entsprechende,
thunlichst rasche Entfernung aller unbrauchbar gewordenen animalischen Abfälle
auf die zur Ablagerung und Vertilg » ,ig bestimmten Plätze zu sorgen.

9 . Ebenso ist es untersagt , sehr heiße , sauere oder alkalische Flüssigkeiten
und Dämpfe oder andere Stoffe in die Canäle abzulassen , welche geeignet sind,
die Canalwandungen und die Canalsohle zu beschädigen , das Äustreten von
Canalgasen auf die Straße oder in benachbarte Wohnungen oder die plötzliche
Entwicklung gesundheitsschädlicher Gase innerhalb der Canäle zu fördern . Die
Ableitung solcher Flüssigkeiten in Canäle ist daher nur nach erfolgter Un¬
schädlichmachung derselben durch Verdünnung , Abkühlung , Sedimentierung,
Neutral,sauon rc . gestattet , Es ist allgemein untersagt , flüchtige , leicht ent¬
zündliche Stoffe oder gar explosive Flüssigkeiten und solche Rückstände in
Canäle und Senkgruben abzulaffen.

10 . Die Hanseigenthümer und Administratoren werden beauftragt , für
die möglichste Reinhaltung des Innern der Häuser , namentlich der Haus - und
Lichthöfe, der Aborte und Pissoire , der Ställe und Düngergruben Sorge zu
tragen , überhaupt alles zu vermeiden , wodurch der Boden verunreinigt und
die Luft verdorben werden kann.

Bereits verwendete , übelriechende Stallstreu darf nicht ausgebreitet,
getrocknet und sodann wieder verwendet werden.

Es ist auch untersagt , aus den Häusern , insbesondere auch ans den
Geschäftslocalen Kehricht , Schutt , verendete Thiere oder was immer für
Abfallstoffe oder Unrath auf die Gaffe zu kehren oder zu werfen.

Es ist ferner verboten , vor dem Eintreffen des Kehrichtsaminelwagens
die Straße mit den Kehrichtgefäße » zu betreten oder gar die Straße oder die
Trottoirs mit den Gefäßen zu verstellen . Endlich dürfen die Mistbehälter nach
ihrer Entleerung auf der Straße nicht ausgestaubt oder ausgeklopft werden.

Übertretungen dieser Vorschrift werden mit Geldstrafen bis zum Betrage
von 400 X oder mit Arreststrafe » bis zu 14 Tagen geahndet.

Durch diese Kundmachung wird die Magistratsknndmachung vom 9 . Februar
1898 , Z . 212036 ex 1896 (siehe Amtsblatt Nr . 34 ex 1898 „ Gesetze, Ver¬
ordnungen rc ." IV ., 7 paZ . 31 ), außer Wirksamkeit gesetzt.

ll. UlMillltivlielNimmliuieii.
Hemeilwerath:

2«.
Aufhebung des F 11 der Kundmachung über die
Abgabe von Wasser aus der Kaiser Franz Josef-

Hochquelleulcitung.
Der Wiener Gemeinderatb hat in seiner Sitzung vom 18 , September

1901 , Z . 11023 ex 1901 , den H 11 der Kundmachung über die Wasserabgabe
aus der Kaiser Franz Josef -Hochqnellenleituug , lautend:

„Um die gute Qualität des Wassers in den Hausleitungen stets zu
erhalten , hat an dem höchsten Auslanfpnnkte jenes Rohres , welches von der
Straße abzweigend in das Haus geführt wird , e,n dünner Wasserstrahl con-
tinuierlich auszufließen , der entweder in ein Reservoir oder in eine Auslauf-
mnschel gerichtet werden kann . Dieser continuierliche Wasserstrahl ist, wenn die
Wasserleitung nicht in die Geschosse geführt wird , bei dem im Erdgeschosse
befindlichen Auslaufe anzubringen.

In beiden Fällen ist aber für diesen Wasserstrahl ein eigens konstruierter
Niederschraubhahu anzuwenden " — aufgehoben . (M .-Z . 2399/VII .)

81afl tratst:
21 .

Hinterlegung der Schlüssel sämmtlicher städtischen
Cassen in der städtische » Hauptcassa.

Zufolge Beschlusses des Wiener Stadtrathes vom 25 . Juni 1901,
Z . 7446 , sind die Duplicats - beziehungsweise Triplicatsschlüssel sämmtlicher
städtischen Cassen (mit Ausnahme jener der städtischen Hauptcassa ) in der
städtischen Hauptcassa zu binterlegen.

Mit Currende des Magistrals -Directors Prep er  äcito . 25 . September
1901 , M .-Z . 30859/III , wurden die Vorstände , beziehungsweise Leiter (Ver¬
walter ) sämmtlicher städtischen Ämter nud Anstalten , sowie die Vorsteher der
Bezirksvertretnngskörper (Bezirksausschüsse , Armeninstitute , Ortsschulräthe rc .)
angewiesen , die vorhandenen Duplicats - beziehungsweise auch Triplicats-
schlüffel (selbstverständlich mit Ausnahme jener Simplexschlüssel , welche zur
doppelten oder dreifachen Cassasperre zu dienen habe ») in einem versiegelten
Couvert , welches mit der genauen Bezeichnung der betreffenden Cassa und
mit der detaillierten Angabe des Inhaltes außen zu versehen ist, der Direction
der städtischen Hauptcassa mittels separaten Gegenscheines , und zwar längstens
bis 15 . October 1901 zuznstellen.

22 .

Städtische Ballführungen auf fremden Grundstücken.
Der Wiener Stadtrath hat die Ämter anlässlich eines besonderen Falles

zufolge Beschlusses vom 28 . August 1901 , Pr .-Z . 10111 , beauftragt , künftighin
Kabellegungen und andere städtische Banführungen auf der Gemeinde nicht
gehörigen Grundstücken nicht früher in Angriff zu nehmen , bevor der betreffende
Grundeigenthümer entweder seine bedingungslose Zustimmung ertheilt oder
der Stadtrarh über die Forderungen und Bedingungen des Grundeigenthümers
endgiltig Beschluss gefasst hat . (M .-Z . 66098/V .)

Magistrat:
23

Verfahren bei Entscheidungen über die Pflicht zur
Zahlung von Spitalspflegegebüren.

Erlass des Magistrats -Directors Prey  e r vom 31 . Juli 1901,
M .-Z . 62063/XVlII , an die magistratischen Bezirksämter:

Um eine verlässliche Grundlage für die administrativen Entscheidungen
über die Pflicht zur Zahlung von Gebüren für Pflege in den Wiener k. k.
Krankenanstalten zu sichern, und die Verhandlungen zu vereinfachen , welche
diesen Entscheidungen voransgehen , hat die k. k. u .-ö. Statthalterei den
Direktionen und Leitungen , dann den Verwaltungen dieser Anstalten ver¬
schiedene Weisungen gegeben.
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Unter Hinweis auf den bei den Wiener k. k. Krankenanstalten hiedurch >
neu eingesiihrten Geschäftsgang , sowie aus die wiederholten , nachdrücklich ein-
geschärften und dennoch nichl immer beobachteten Aufträge der k. k. n .-ö.
Statthalterei zur beschleunigten Durchführung der in Rede stehenden Amts¬
handlungen erhielten die Bezirksbehörden zufolge Erlasses der k. k. n .- ö.
Statthaltern vom 30 . Juni 1901 , Z . 11388 , noch insbesondere folgende
Weisungen:

1 . Wenn die Krankenversicherungspflicht und sohin die Caffenzugehörigkeit
eines Kranken . zweifelhaft ist, so ist nach Abschluss der erforderlichen Er¬
hebungen , wenn die in Frage kommende Krankencassa auch dann noch die
Zahlung verweigert , dann , wenn diese Weigerung nicht aus ganz unzweifel-
hafl unstichhälligen Gründen erfolgt ist, vorerst wenn es sich um einen An¬
gehörigen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder handelt,
eine Erklärung des Landesausschusses seines Heimatslandes hinsichtlich der
Übernahme der Gebürenzahlung auf den Landesfond einzuholen ; anerkennt
der Landesausschuss die Weigerung der Krankencassa nicht als berechtigt , so
hat bei Lehrlings -Krankencassen die Bezirksbehörde selbst zu entscheiden , und
diese Entscheidung auch dem Landesausschusse unter Sicherstellung des Zu-
stellnngstages mitzutheilen , sonst aber , wenn die belangte Krankencassa zu den
im Z 11 des Krankenversicherungsgesetzes bezeichnten Tassen gehört , die Ver¬
handlung der Slatthalterei behufs Entscheidung auf Grund des Z 66 des
Krankenversichernngsgesetzes vorzulegeu.

Eine selbständige Vorentscheidung hinsichtlich der Cafsenmitgliedschaft des
Kranken zur Zeit seiner Aufnahme in das öffentliche Krankenhaus hat zu
unterbleiben.

2 . Auch in allen Fällen , in welchen es sich um die in der Wiener
Gesinde -Ordnung der ui ^derösterreichischen Dienstboten -Ordnuug oder in dem
Hofkanzleidecrete vom 14 . Februar 1837 , Z . I23S6 (Regierungs -Eirculare
vom 30 . März 1837 , Z . 12234 , Prov . Ges . S . Nr . 35 ) begründete Zahlungs-
Pflicht eines Dienst - oder Arbeitgebers handelt , dieser die Zahlung verweigert
und seine Zahlungspflicht nicht unzweifelhaft ersichtlich ist, ist vor der Ent¬
scheidung dem Landesausschusse des Heimatlandes des Kranken Gelegenheit
zu geben , sich über die Einwendungen des Dienst - oder Arbeitgebers zu
äußern , und darf auch hier , wenn das Erkenntnis eine Entlastung des Dienst¬
oder Arbeitgebers ausspricht und deshalb dem Landesausschusse mitgetheilt
werden muss , die Sicherstellung des Tages dieser Zustellung au den Landes¬
ausschuss nicht unterlassen werden.

3 . Wenn eine Krankencassa (bei Lehrlings -Krankencassen die Genossen-
schaftsvorstehung ) in der Beantwortung der an sie gerichteten Zuschriften
säumig ist, so ist dieselbe in Anwendung , beziehungsweise unter Anrufung des
Aufsichtsrechtes (Z 121 d , Absatz 3 der Gewerbe -Ordnung , bei Genossenschaften
8 127 der Gewerbe -Ordnung , bei Bezirks - und Betriebs -Krankencassen Z 30,
Absatz 1 , beziehungsweise Z 47 des Krankenversicherungsgesetzes , bei Vcreins-
Krankencassen HA 23 und 24 des Vereins -Patentes vom 26 . December 1852,
R .-G .-Bl . Nr . 258 , und ß 24 des Versicherungs -Regulativs vom 18 . August
1880 , R .-G .-Bl . Nr . 110 ) unmittelbar oder im Wege ihrer Aufsichtsbehörde,
nöthigenfalls auch durch Ordnungsstrafen zur Einhaltung des gebotenen raschen
Geschäftsganges zu verhalten.

4 . In allen Fällen , in welchen Erhebungen über den Bestand eines
gewerblichen Arbcitsverhältnisses erforderlich sind , ist in das vom Gewerbe-
Inhaber gemäß A 88 der Gewerbe -Ordnung zu führende Arbeitsverzeichnis
Einsicht zu nehmen . Stellt sich hiebei heraus , dass dieses Verzeichnis gar nicht
oder nicht vorschriftsmäßig geführt wurde , oder vor Ablauf von 3 Jahren
nach der letzten Eintragung nicht mehr vorhanden ist (Handelsministerial-
Verordnung vom 24 . Decembcr 1893 . N .-G .- Bl . Nr . 7), so wird unter Be-
dachtnahme auf die Vorschriften des Z 140 der Gewerbe -Ordnung über die
Verjährung auch die Strafarmshandlung einzuleiten sein.

5 . Zur Übersendung von Geldbeträgen an eine k. k. Krankenanstalt sind
in der Regel die von dieser übermittelten Postcheckblankette zu verwenden.

Dem Wiener Magistrate wird noch im besonderen mit Beziehung auf
die Ausführungen des Berichtes vom 8 . Jänner 1901 , Z . 7193 ox 1900,
Folgendes bemerkt:

In jenen Fällen , wo der Verpflegte selbst oder seine Anverwandten
zahlungspflichtig sind , ist auch die nur versuchsweise Einhebung der Gebüren
im Wege der politischen Execution unzulässig und ist daher die in solchen
Fällen übliche Inanspruchnahme des Execntionsamtes ganz abzustellen.

Es wird dann allerdings kein auf solche Weise beschaffter Nachweis über
die Uneinbringlichkeit der Gebür vorliegen ; diesbezüglich sind also anderweitige
Erhebungen vorzunehmen ; nicht der Verpflegte selbst ist zur Beibringung eines
Armutszeugnisses zu verhalten , sondern dieses vom Amte einzuholen.

Von Entscheidungen über die Zahlungspflicht des Verpflegten hat es bei
den Bezirksämtern abzukommen , da solche außerhalb des Wirkungskreises der
politischen Behörden fallen . Wenn die Verpflichtung der Gemeinde Wien , die
angesprochenen Gebüren aus der Dienstboten -Krankencassa zu bezahlen , seitens
der Stadt -Buchhaltung anerkannt wurde , ist die vorläufige Ausfertigung einer
sogenaunlen „ Spitalsanweisung " entbehrlich . Es hätte vielmehr in diesem
Falle gleich die Zahlung zu erfolgen und wäre diese nicht erst durch das
Bezirksamt , sondern gleich von der Stadt - Buchhaltung zu veranlassen.

Lehnt die Gemeinde die Zahlung ab , so hat die k. k, Krankenhaus¬
verwaltung von nun an die Enthebung der Gebür vom Dienstgeber zunächst
selbst zu versuchen ; erst wenn dieser Versuch erfolglos geblieben ist, wendet
sich die Krankenhausverwaltung wieder an das Bezirksamt . Dieses hat daher
nicht erst nochmals die Einhebung durch die „Hauptcassen -Abtheilung " zu ver¬
suchen , sondern sogleich die protokollarische Einvernehmung des Dienstgebers
und die sonst noch erforderlichen Erhebungen vorzunehmen.

Die bei vielen magistratischen Bezirksämtern übliche Aufforderung an
die als zahlungspflichtig angesehene Krankencassa zur Einzahlung der Gebüren
mit der Androhung , dass im Falle der Weigerung die Entscheidung der Statt¬
halterei werde eiugeholt werden , welche Aufforderung überflüssig ist und nach
ihrem Wortlaute vielfach als Entscheidung des Bezirksamtes aufgefasst worden
ist, hat in Hinkunft zn unterbleiben.

Ebenso ist den Bezirksämtern unter Hinweis auf Z 66 des Kranken¬
versicherungsgesetzes zu erinnern , dass es ihnen auch nicht zukommt , eine
Entscheidung des Inhalts zu fällen : „ dass keine Krankencassa als zahlungs¬
pflichtig sestgestellt werden konnte " .

Die bezüglichen bei den Bezirksämtern in Verwendung stehenden Druck¬
sorten sind außer Gebrauch zu setzen.

24 .

Anschaffungen für städtische Ämter im Handeinkanse.

Erlass des Magislrats -Directors Preyer  vom 18 . September
1901 , M .-D .-Z . 2476:

Es wurde mir zur Kenntnis gebracht , dass mehrere städtische Ämter
bei der im „Handeinkaufe " erfolgenden Anschaffung von Schreibmaterialien,
Schapirographen u . dgl . die Lieferung durch Personen bewerkstelligen ließen,
welche keine gewerbliche Berechtigung für den betreffenden Geschäftszweig
besaßen.

Ein derartiges Vorgehen muss entschieden missbilligt werden , weshalb
ich die Anordnung treffe , dass künftighin Anschaffungen für städtische Ämter
nur bei erwiesenermaßen gewerbsberechtigten Geschäftsleuten zu erfolgen haben,
demnach vor der Anschaffung in entsprechender Weise zu prüfen sein wird , ob
der betreffende Offerent eine ihn zur Lieferung berechtigende Gewerbsurkunde
besitzt. Bei städtischen Contrahenten entfällt selbstverständlich eine derartige
Untersuchung , da schon bei der Bestellung derselben der Nachweis der gewerb¬
lichen Berechtigung vorgelegt werden muss.

25 .

Übertragung der Verwaltung des Theresienbades
an das Magistrats -Departement VII.

Erlass des Magislrats -Directors Pr ey er vom 20 . September
1901 , M .-D .-Z . 2372 :

Der Herr Bürgermeister hat sich bestimmt gefunden , die Verwaltung der
städtischen Badeanstalt „ Theresienbad " , welche bisher dem magistratischen Be¬
zirksamte für den XII . Bezirk zugewiesen war , dem Magistrats -Departement VII
zu übertragen.

Es sind daher alle auf die Verwaltung dieses Bades bezüglichen , noch
nicht erledigten Acten sofort dem Magistrats -Departement VII zu übermitteln .

Die nicht ans die Badeanstalt , sondern auf die übrigen Theile der
„Theresienbad " genannten Realität bezughabenden Verwaltungs -Angelegen¬
heiten bleiben dem magistratischen Bezirksamte für den XII . Bezirk zugewiesen.

2«.
Einladung der Mitglieder der vom Gemeinderathe
zur Controls des unbeweglichen Vermögens ein¬

gesetzten Commission zn den Localaugenscheinen.

Magistrats -Director Preyer  hat mit Erlass vom 24 . Sep¬
tember 1901 , M .-D .-Z . 2460 , nachstehenden Präsidial -Eclass des
Bürgermeisters Dr . Karl Lueger  vom 18 . September 1901,
Pr .-Z . 11054 , zur Kenntnisnahme und Danachachtung hinaus¬
gegeben :

Anlässlich des Ansuchens der k. k. Post - und Telegraphen -Direction in
Wien um Renovierungen in dem für das k. k. Postamt Nr . 82 vermieteten
städtischen Hause XII ., Meidlinger Hauptstraße 4 (M .-Z . 63903 ), hat der
Magistrat einen Localaugenschein ausgeschrieben und zu demselben auch ein
Mitglied der vom Gemeinderathe zur Controle des unbeweglichen Vermögens
eingesetzten Commission eingeladen.

Nach dem Magistratsberichte war der hiezu eingeladene Vertreter infolge
Abreise verhindert zu intervenieren.

Sache des Magistrates wäre es nun in diesem Falle gewesen , einen
der übrigen zwei Vertreter einzuladen . Dass der Localaugenschein stattgefunden
hat , ohne dass diese Einladung erfolgte , hat den Stadtrath in seiner Sitzung
vom 13 . September veranlasst , nachstehenden Beschluss zu fasten:

„Der Magistrat wird beauftragt , in Hinkunft für jeden Fall ein Mitglied
der Häuser - Lommission zuzuziehen , respective für den Fall der Verhinderung
eines Mitgliedes die übrigen Vertreter der Commission einzuladen ."

Ich ersuche Sie , Herr Magistrats -Director , das Weitere zu veranlassen.
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27.

Vereinfachung bei der Berechnung der Wasser-
gebüren.

Erlass der Magistrats -Direction an die magistratischen Be¬
zirksämter vom 26 . September 1901 , M .-Z . 2477/V1I:

Behufs Ermöglichung der richtigen Gebücenberechnung bei der quartal-
mäßigen Controle des Wasserverbrauches werden sämmtliche Änderungen der
gebürenden Wasserquanlitäten dem Wasserbezugs -Revisorate gleich bei der
Acten -Erledigung im kurzen Wege bekannlgegeben und die diesbezüglichen
Acten mit der Stampiglie : „Im Wafferbezugs - Revisorat vorgemerkt " versehen.

Die Bezirksämter werden sohin verständigt , dass die Rückleitung der mit
dieser Stampiglie versehenen Acten an die Buchhaltung , beziehungsweise an
das Wasserbezugs -Revisorat als Videat -Acten nicht mehr uothwendig ist,
insofern nicht Reducicrungeu von Mehrverbrauchsgebüren auf den Preis von
9 L per Hektoliter , oder gänzliche Abschreibung derselben , welche vom Stadt-
rathe genehmigt wird , in diesen Acten enthalten sind.

28 .

Verbot von Sammlungen unter den städtischen Be¬
amten und Dienern anlässlich von Dienstjubiläen

» . dergl.
Magistrats -Director Preyer  hat mit Erlass vom 3 . Oc¬

tober 1901 , M .-D .-Z . 2583 , nachstehenden an ihn gerichteten
Präsidial -Erlass des Bürgermeisters Dr . Lueger  vom 26 . Sep¬
tember 1901 , Z . 11450 , zur Kenntnisnahme und Danachachtung
hinausgegeben:

Es kommt wiederholt vor , dass aus Anlass des Jubiläums eines
Amts - oder Abtheilungs -Vorstandes dem Jubilar von den demselben unter¬
gebenen Beamten und Dienern Geschenke überreicht und Festlichkeiten ver¬
anstaltet werden , deren mitunter nicht unbedeutende Anschaffungs - und Ver-
anstaltungskosten von dem dem Jubilar unterstehenden Amts - beziehungs¬
weise Dienstpersonale im Sammlungswege aufgebracht und bestritten werden.

Da durch eine solche Sammlung , wenn auch nur indirect und unter
dem Scheine freiwilliger Leistungen , gewistermaßen doch ein Zwang auf das
dem Gefeierten untergeordnete und von demselben abhängig - Personale aus-
geübt wird , finde ich mich bestimmt , derartige Sammlungen für die Zukunft
strengstens zu untersagen.

Von den Amtsvorständen , welchen aus was immer für einem Anlaste,
die Untergebenen Geschenke zu überreichen beabsichtigen , erwarte ich, dass sie
die Annahme solcher ablehnen , widrigens ich mich genöihigt sehen würde,
gegen die Zuwiderhandelnden im Disciplinarwege vorzugehen.

Ich ersuche Sie , Herr Magistrats -Director , diesfalls das Weitere zu
veranlassen und sämmtliche Beamten und Diener von dieser meiner Anordnung
in Kenntnis zu setzen.

III. Gesetze
von besonderer Wichtigkeit für den politischen Ver¬

waltungsdienst.
29 .

Gebarnngsiiberschüsse der kumulativen Waisencassen.

Gesetz vom 29 . August 1901 , betreffend die Verwendung der
dem Erzherzogthume Österreich unter der Enns auf Grund des
Gesetzes vom 3 . Juni 1901 , N .-G .-Bl . Nr . 62 , zugewiesenen
Theile der Gebarungsüberschüsse der cumulativen Waisencassen
(L.-G .-Bl . Nr . 42 ) :

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogthumes Österreich unter
der Enns finde Ich anzuordnen , wie folgt:

8 l.
Von dem gemäß Z 1 des Gesetzes vom 3. Juni 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 62,

dem Erzherzogthume Österreich unter der Enns alljährlich überwiesenen Theile
der Gebarungsüberschüste der cumulativen Waisencassen wird der k. k. Reichs¬
haupt - und Residenzstadt Wien die Hälfte dieses Betrages überlassen , welcher
im Sinne des Gesetzes vom 3. Juni 1901 , R .-G .-Bl . 'Nr . 62 , und der nach-
folgenden Bestimmungen dieses Gesetzes ausschließlich zur Pflege und Erziehung
armer , nach Wie » zuständiger Waisen , sowie verwahrloster oder verlassener
Kinder bis zum zurückgelegten 18 . Lebensjahre zu verwenden ist, wobei die
Waisen von im Kriege oder sonst in unmittelbarer Ausübung des Wehrdienstes

um das Leben gekommenen Militärpersonen vorzugsweise Berücksichtigung zu
finden haben.

Über die gesetzmäßige Verwendung des der k. k. Neichshaupt - und
Residenzstadt Wien zugewiesenen Theilbetrages hat dieselbe alljährlich einen
Rechenschaftsbericht der k. k. niederösterreichischen Slatthalterci und dem nieder-
österreichischen Landtage , letzterem im Wege des niederösterreichischen Landes-
Ausschusses zu erstatten.

8 2.
Die dem Erzherzogthume Österreich unter der Enus mit Ausschluss von

Wien verbleibende Hälfte der dem Lande zugewiesenen Theile der Gebarungs¬
überschüsse der cumulativen Waisencassen ist zur Pflege armer , in dem Kron-
lande Österreich unter der Enns , mit Ausschluss von Wien , zuständiger
Waisen , sowie verwahrloster oder verlassener Kinder bis zum zurückgelegten
18 . Lebensjahre zu verwenden , wobei die Waisen von im Kriege oder sonst
in unmittelbarer Ausübung des Wehrdienstes um das Leben gekommenen
Militärpersonen vorzugsweise berücksichtigt werden müssen.

Über die gesetzmäßige Verwendung dieses Theilbetrages hat der nieder¬
österreichische Landes -Ausschuss alljährlich einen Rechenschaftsbericht dem k. k.
Ministerium des Innern im Wege der k. k. niederösterreichischen Statthalterei
zu erstatten.

8 3.
Unter „ arme Waisen " sind zu verstehen:
1 . arme , ganz verwaiste (elternlose ) Kinder;
2 . halbverwaiste , gänzlich vermögenslose Kinder , deren Vater , beziehungs¬

weise Ernährer gestorben ist, wenn die Mutter derselben nachweisbar für die
Pflege und Erziehung der Kinder zu sorgen nicht imstande ist.

8 4.
Verlassene Kinder sind jene:

a ) deren Vater beziehungsweise Ernährer verschollen oder wegen unheil¬
baren körperlichen oder geistigen Leiden in einer Anstalt oder in einem
Armenhause untergebracht ist, wenn die Mutter derselben nachweisbar
für die Pflege und Erziehung der Kinder zu sorgen nicht imstande ist;

b ) deren Erzeuger und deren Heimat unbekannt sind , wenn für dieselben
nicht anderweitig fürgesorgt ist;

c) Findlinge , welche der Firidlingspflege nicht mehr theilhaftig sind und
für welche anderweitig nicht vorgesorgt ist;

ä ) Kinder , deren Ellern wegen Misshandlung ihrer Kinder verurtheilt und
deren Vater der väterlichen Gewalt verlustig erklärt wurden , oder gegen
deren Vater eine der im Z 178 des Allgemeine » bürgerlichen Gesetzbuches
vorgesehenen Verfügungen getroffen worden ist.
In besonders berückstchtigungswürdigen Fällen steht dem Landes -Ausschusse,

beziehungsweise der Gemeinde Wien das Recht zu , Kinder , deren Eltern in
Unlersuchnugs - oder Strafhaft sich befinden oder Kinder , deren Vater be¬
ziehungsweise Ernährer wegen unheilbaren körperlichen oder geistigen Leiden
zur Aufnahme in eine Anstalt oder in ein Armenhaus geeignet ist, oder deren
Vater wegen moralischer Gebrechen der väterlichen Gewalt verlustig erklärt
wurde , als verlassene Kinder zu behandeln.

Sind die Eltern verlassener Kinder erwerbsfähig oder vermögend , so
ist der ganze oder iheilweise Ersatz der für diese Kinder erwachsenden Ver-
pflegs - und Erziehungskosten von denselben hereinzubringen.

8 5.
Uneheliche Kinder , deren Mütter Vermögen besitzen oder erwerbsfähig

sind , oder für welche von deren Erzeugern die zum Unterhalte des Kindes
erforderlichen Alimentationsbeträge geleistet werden , sind nicht als „ verlassene"
und auch nicht als „ halbverwaiste " Kinder anzusehen.

8 6.
Für arme Waisen und verlassene Kinder im Alter unter sechs Jahren

haben wie bisher die Armenbehördcn zu sorgen ; dort , wo eine weitere Unter¬
stützung dieser Kinder erforderlich ist, ist dieselbe aus den dem Lande Nieder¬
österreich , respective der Haupt - und Residenzstadt Wien mit dem Gesetze vom
3 . Juni 1901 , R .- G .-Bl . Nr . 62 , zugewiesenen Mitteln zu leisten.

Vom erreichten sechsten Lebensjahre an können arme Waisen und ver¬
lassene Kinder über Ansuchen der Armenbehörden und der Vormünder , in
welchen Ansuchen in jedem Falle die Zustimmung der Obervormnndschafts-
behörde ausgewiesen sein muss , in Waisenanstalten ausgenommen werden.

8 7.
Die Confejsion , sowie die eheliche oder uneheliche Abstammung eines

Waisenkindes ist nicht in Betracht zu ziehen.

8 8-
Die Pflege und Erziehung der Kinder in Waisenanstalten hat in Gemäß¬

heit der Anstaltsstatuten zu erfolgen.

8 9.
Moralisch verwahrloste Kinder , welche nach Niederösterreich einschließlich

der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien zuständig sind , sind in Gemäß¬
heit des Gesetzes vom 24 . Mai 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 90 , in die niederöster¬
reichischen Landes -Besserungsanstalten abzugeben , und sind die Kosten wie
bisher aus dem niederösterreichischen Landesfonde zu bestreiten.

8 io.
Die Überwachung aller Angelegenheiten , welche die Pflege und Erziehung

der in diesem Gesetze benannten Kinder betreffen , steht unbeschadet des den
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staatlichen Behörden auf Grund bestehender Gesetze zukommenden Aufsichls-
rechtes dem niederösterreichischen Landes -Ausschusse , respeclive der Gemeinde
Wien zu.

Hiedurch wird die Competenz der k. k. Behörden in Bezug ans die Ver¬
waltung der k. k. Waisenhäuser nicht berührt.

8 N-
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.
Mit dessen Vollzug sind Meine Minister der Justiz , des Innern , sür

Cultus und Unterricht und der Finanzen beauftragt.

Verzeichnis der iui Reichsgesetzblatte und im Lnudes-
qesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1881 publicierten Gesetze und Verordnungen.
X. Reichsgefehblatt.

Nr. 143 . Verordnung des Eisenbahnministers
vom 24 . September 1901 , betreffend die Abänderung und Er¬
gänzung einiger Bestimmungen des mit Verordnung vom 10 . December 1892
sR .-G .-Bl . Nr . 207 ) mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1893 eingeführten
Beiriebsreglements für die Eisenbahnen der im Reichsrathe vertretenen König¬
reiche und Länder.

Nr . 144 . Verordnung des Justizministers im
Einvernehmen mit den Ministern des Innern , des
Handels und der Finanzen vom 3 . September 1901,
betreffend die Erhöhung der den Beisitzern und Ersatzmännern des Gewerbe¬
gerichtes in Aussig a . E . zu gewährenden Entschädigung.

Nr . 145 . Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , des Innern , der Finanzen , des Handels und
der Eisenbahnen vom 11 . September 1901 , betreffend die
Ermächtigung des k. k. Hauptzollamtes in Trantenau zur Abfertigung der mit
der Post aus dem Auslände eiulangenden Pflanzensendnngen.

Nr . 148 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 14 . September 1901 , betreffend die provisorische Zulassung
der Elektricitätszähler - Typen X4 VIII und X4IX zur aichamtlichen Beglaubigung.

Nr . 147 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 19 . September 1901 , betreffend die Bildung eines Erwerb-
steuer - Veranlagungsbezirkes für den Bereich der neu errichteten , Bezirkshaupt-
mannschaft Schlanders in Tirol , sowie die hiedurch bewirkte Änderung hin¬
sichtlich des Erwerbsteuer -Veranlagungsbezirkes politischer Bezirk Meran.

Nr . 148 . Gesetz vom 27 . September 1901 , mit welchem
in theilweiser Abänderung und Ergänzung der Gesetze vom 30 . April 1870,
R .-G -Bl . Nr . 68 , und vom 24 . November 1876 , R .- G -Bl . Nr . 137 , die
Dienstverhältnisse der bei der staatlichen Veterinärverwaltung in Verwendung
stehenden Nmts -Thierärzte einer neuen Regelung unterzogen werden.

Nr . 148 . Conccssionsurkunde vom 17 . August 1901
sür die Eisenbahn Rakonitz — Laun.

Nr . 150 . Concessionsurkundc vom 28 . September
1901 , für die Localbahn von Hartberg nach Friedberg.

Nr . 151 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 23 . September 1901 , betreffend die Bildung eines Erwerb-
steuer - Beranlagungsbezirkes für den Stadtheil Lieben der königlichen Haupt¬
stadt Prag.

Nr . 153 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 24 . September 1901 , betreffend
das Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Stadt Hainburg .*)

Nr . 153 . Verordnung des Gesammtministeriums
vom I . October 1901 , über die Verleihung der vollen Gerichts¬
barkeit an das k. u . k. Bice -Consulat in Crajova.

Nr . 154 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 2 . October 1901,
betreffend die Ausdehnung des Verbotes der Ein - und Durchfuhr gewisser
Waren und Gegenstände aus Constantinopel vom 3 . August 1901 , R .-G -Bl.
Nr . 118 , auf das Stadt - und Hafengebiet von Neapel.

») Erscheint in vieler Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher

Papier aus der k. l . priv . Pittener Papierfabrik . — Buchdrucke

Nr . 155 . Kaiserliches Patent vom 1 . October 1901,
betreffend die Auflösung der Landtage von Dalmatien , Tirol , Görz und
Gradiska , sowie Istrien.

Nr. 150 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 4 . October 1901 , betreffend die definitive Zulassung der Elek-
Iricitätszähler -Type XXVIII und die provisorische Zulassung der Elektricitäts-
zähler -TyP -n 4 , 41 und 411 zur aichamtlichen Beglaubigung.

Nr . 157 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
^ vom 6 . October 1901 , betreffend die Einrichtung und Besorgung

des Dienstes bei dem Baue neuer Eisenbahnlinien.

6 . Lnndesgkskliblatt.
Nr . 41. Kundmachung der k. k. niederösterreichischen

Fin anz >Landes -Direction vom 26 . September 1901,
Z . 67161 , betreffend die Termine zur Einzahlung der directen Steuern
im IV . Quartale 1901.

Nr . 43 . Gesetz vom 29 . August >901 , betreffend die
Verwendung der dem Erzherzogthume Österreich unter der Enns aus Grund
des Gesetzes vom 3. Juni 1901 , R .- G .-Bl . Nr . 62 , zugewiesenen Theile der
Gebarungsllbcrschüsse der cumulativen Waisencassen .*)

Nr . 43 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 21 . Sep¬
tember 1901 , Z . 85929 , betreffend die der Gemeinde Wien ertheilte
Bewilligung zum Verkaufe mehrerer städtischer Gründe im III . Bezirke.

Nr . 44 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 21 . Sep¬
tember 1901 , Z . 85928 , betreffend die der Gemeinde Wien ertheilte
Bewilligung zum Verkauf von drei Baustellen im I . Bezirke iFleischmarkt und
Schönlaterngasse ) .

Nr . 45 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 1. Oc¬
tober 1901 , Z . 87892 , betreffend die der Gemeinde Gaunersdorf
ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Auflage von 3 X 40 b von jedem
im Gemeindegebiete Gaunersdorf zum Verbrauche gelangenden Hektoliter Bier
für die Jahre 1902 und 1903.

Nr . 48 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 1. Oc¬
tober 1901 , Z . 87893 , betreffend die der Gemeinde Kagran ertheilte
Bewilligung zur Eiuhebung einer Auslage von 3 X 40 b von jedem im Ge¬
meindegebiete Kagran zum Verbrauche gelangenden Hektoliter Bier für die
Jahre 1902 , 1903 und 1904.

Nr . 47 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 3 . Oc¬
tober 1901 , Z . 88704 , betreffend die Verlautbarung des von der
Wasscrgeuossenschafl in Wenjapons mit dem niederösterrelchischen Lanbes-
ausschusse und der Staatsverwaltung in Gemäßheit des Z 5 des Gesetzes vom

l 28 . Juni 1901 , L.-G -- und V .-Bl . Nr . 28 , abgeschlossenen Übereinkommens,
betreffend die Entwässerung versumpfter Grundstücke in Wenjapons.

Nr . 48 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
8 . October 1901 , Z . 92676 , betreffend das Verhalten vor,
während und nach einer Überschwemmung der an der Donau und am Wiener
Donaucanale liegenden Gemeindebezirke Wiens .*)

Nr . 49 . Gesetz vom 23 . September 1901 , mit welchem
die Zeitdauer der Bestimmung für die Bestreitung der Herstellung ? - und
Erhaltungskosten in der Leithastrecke von Trautmannsdorf abwärts er¬
weitert wird.

Nr . 5V . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
8 . October 1901 , Z . 92800 , betreffend die der Gemeinde Mödling
ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Canalumlage.

») Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenom men.

Redacteur : Magistratsrath Dr . Friedrich Edler v. Radler,

cei E . Kainz «v R . Liebhart , vormals I . B . WalliShaufser.
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I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Ausschroten roher Gänse durch Gemischtwaren-
Verschleißer — unstatthaft.

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit dem Erlasse vom 28 . December
1898 , Z . 1I69I8 , dem Recurfe des S . G ., Gemischtwaren -Verschleißer in
Wien , gegen das Erkenntnis des magistratischen Bezirksamtes für den II . Bezirk
vom 1. Februar 1897 , Z . 501 , mit welchem derselbe wegen unbefugten Aus-
schrotens von Gänsen gemäß HZ 11 und 132 g. des Gewerbegesetzes mit 5 fl., eventuell
24 Stunden Arrest bestraft wurde , bei erwiesenem Thatbestande der Über¬
tretung keine Folge gegeben , da Gemischtwaren -Verschleißer nicht berechtigt
sind , Gänse in rohem Zustande auszuschroten und selbstverständlich auch nicht
befugt sind , die durch die Ansschrotung gewonnenen Theile der Gänse zu ver¬
kaufen.

Gegen diese Entscheidung findet gemäß Z 150 der Gewerbeordung ein
weiterer Recurs nicht statt . (G .-Z . 2298 Magistratisches Bezirksamt für den
II . Bezirk.)

L.

Verkehr mit Mineralölen.
Verordnung der Ministerien des Innern , der Finanzen , des

Handels , des Ackerbaues und der Eisenbahnen vom 23 . Jänner
1901 , R .-G .-Bl . Nr . 12 * ) :

8 1.
Als Mineralöle im Sinne dieser Verordnung gelten : Rohpetroleum und

dessen Destillationsproducte (Petroleumäther , Gasolin , Benzin , Ligroin , Neolin,
Naphtha , Petrolenmessenz , rectistciertes Petroleum , Pntzöl , Schmieröl u . s. w .),
sowie durch trockene Destillation ans Ozokerit (Erdwachs ), Bergtheer , bitumi-

») Durch diese Verordnung erscheinen die im magistratischen Verordnungsblatts vom
Jahre 1865 aus Seite 7S, 7S und I2t und vom Jahre >868 auf Seite 7t enthaltenen Ver¬
ordnungen ausgehoben.

nösem Schiefer , Braunkohle oder Steinkohle gewonnene Öle (Photogen,
Solaröl , Benzol u . s. w .) .

8 2.
Die Mineralöle (H 1) werden in zwei Elasten eingetheilt.
In die erste Elaste gehören jene Mineralöle , welche bei einem Baro¬

meterstände von 760 Millimetern schon bei einer Erwärmung auf weniger
als 21 " des hunderttheiligen Thermometers entflammbare Dämpfe entweichen
lasten ; alle übrigen gehören in die zweite Elaste.

8 3-
Die Untersuchung der Mineralöle aus die Entflammbarkeit im Sinne

des Z 2 hat mittels des in der Beilage 1 ^ *) beschriebenen Abel 'schen
Petroleumprobers unter Beachtung der in der Beilage 1 ö *) folgenden
Anweisung für die Handhabung des Probers zu erfolgen.

Wird die Untersuchung unter einem anderen Barometerstände als
760 Millimeter vorgenommen , so ist derjenige Wärmegrad maßgebend , welcher
nach der unter Beilage 1 L befindlichen Umrechnungstabelle unter dem
jeweiligen Barometerstände dem im H 2 bezeichnten Wärmegrad entspricht.

8 4.
Die k. k. Nornialaichungs -Commission wird ermächtigt , Abel 'sche Petro¬

leumprober und die dazu gehörigen Hilfseinrichtungen nach vorgängiger
Prüfung zu beglaubigen und im Bedürfnisfalle auch einzelne Aichämter außer¬
halb Wiens mit der Prüfung und Beglaubigung zu betrauen.

Die Beilagen 1 4 und 2 enthalten die von der k. k. Normalaichungs-
Commission erlassene Vorschrift in Betreff der Bedingungen , unter denen ein
Abel ' scher Petroleumprober zur Prüfung zugelassen wird , daun der Bedin¬
gungen , unter denen eine Beglaubigung erfolgen darf , ferner in Betreff der
Kennzeichnung und Stempelung eines zu beglaubigenden Probers , endlich in
Betreff der Nachstempelung von beglaubigten Petroleumprobern.

Für die Prüfung und Beglaubigung der Petroleumprober und der dazu
gehörigen Hilfseinrichtungen sind nach Maßgabe der jedesmal erforderlich
gewordenen Mühewaltung und sonstigen Aufwendungen die laut Beilagen 1 ^
und 2* > vom Handelsministerium festgesetzte» Gebären zu entrichten.

*) Diese Beilage ist im V. Stiia des vieichsgesetzdlattks vom Jahre ISVI enthalte».
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8 5.
Die t . k. Normalaichungs -Commisston wird praktische Unterweisung in

der Ausführung und Überwachung von Mineralölunlersuchungen mittels des
Abel ' schen Probers crtheilen und lm BedürfnisfaÜe auch einzelne Aich-
Jnspectoren außerhalb Wiens hiefür ermächtigen.

8 6.
Die zur Untersuchung von Mineralölen auf ihre Entflammbarkeit be¬

stimmten Organe haben sich ausschließlich beglaubigter Abel ' scher Petroleum¬
prober zu bedienen.

8 7.
Die aus dem Zollauslande einlangenden Mineralölsendungen mästen

durch Bescheinigungen ausländischer Behörden gedeckt sein , ans welchen ent¬
nommen werden kann , ob die betreffenden Mineralöle unter jene der ersten
oder zweiten Elaste dieser Verordnung gehören . Lässt sich dieser Umstand aus
der Bescheinigung nicht entnehme » , oder obwaltet der Verdacht einer nach¬
träglichen Veränderung des Jnhalles der Sendung , oder wird eine Bescheinigung
überhaupt nicht beigrbracht , so kann eine Untersuchung der Mineralöle platz¬
greisen.

Ergibt sich ans der Bescheinigung oder ans der im Falle des ersten
Absatzes vorgenomincnen Untersuchung , dass ein Mineralöl unter die Mineralöle
erster Elaste gehört , so ist dasselbe nach den für letztere vorgcschricbenen Be¬
stimmungen zu behandeln.

Den Greiizämtern wird durch das Finanzministerium bekauntgegeben
werden , welche ausländischen öffentlichen Behörden berufen sind, die im ersten
Absätze erwähnten Bescheinigungen ansznstellen.

Auf Mineralölsendnngen von nicht mehr als 50 ÜA im Grenzverkehre
finden die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung.

Ebenso finden diese Bestimmungen keine Anwendnng auf aus dem Zoll-
anslande zur Destillation und Raffinierung bezogene Mineralöle (Taris-
unminer 119 » und b ), auf halb raffinierte und raffinierte schwere Mineralöle
(Tarifnummer 121a . und b) und auf zur Beleuchtung nicht verwendbare , im
Nachtrage vom Jahre 1888 zum alphabetischen Warenverzeichnisse des Zoll-
larifes vom Jahre 1882 , unter die Harze der Tarifiiuinmer 117 gereihten
„Steinkohlentheeröle " der aromatischen oder Benzolreihe.

8 8.
Das in inländischen Raffinerien hergestellte raffinierte oder halb raffinierte

steuerpflichtige Petroleum (Leuchtpetroleum ) ist in den Reservoirs seitens der
Finanzorgane stichprobenweise auf seine Entflammbarkeit zu untersuche » und
ist, falls die Untersuchung ergeben sollte , dass es unter die Mineralöle der
ersten Elaste falle , nach den für letztere vorgeschriebeuen Bestimmungen zu
behandeln.

8 s.
Die Mineralöle der ersten Elaste sind als solche in der in den folgenden

Paragraphen bestimmten Weise erkennbar zu machen.

8 io.
Die im inländischen Verkehre vorkommenden Mineralöle sind von den

Gemeinden , beziehungsweise den von der Regierung hiefür bestellten Organen
der Untersuchung auf ihre Entflammbarkeit zu unterziehen.

Von der Untersuchung ausgenommen sind Mineralöle der ersten Elaste,
welche als solche erkennbar gemacht sind , daun die zur Raffinierung und De¬
stillation bestimmten Mineralöle , Schmieröle , sowie die zur Beleuchtung nicht
verwendbaren Steinkohlentheeröle.

8 II-
Die Gewinnung der Mineralöle aus Theer , sowie die Destillation der

rohen Theer - und Erdöle darf innerhalb geschloffener Ortschaften nicht gestattet
werden , und die Fabriksanstallen müssen von Wohnhäusern in einer hin¬
reichenden Entfernung liegen , welche die Gewerbebehörde über die nach dem
dritten Hauptstücke der Gewerbeordnung gepflogenen Verhandlungen von Fall
zu Fall zu bestimmen hat.

Das Destillierlocale muss so eingerichtet , beziehungsweise gegen das
Nasfinierlocale so gelegen sein , dass die Übertragung des Feuers von dem
einen Locale zu dem anderen lhnnlichst ausgeschlossen sei.

Die Vorrathsräume für das rohe Öl sowohl , als für die Destillations-
producte wüsten so eingerichtet sein , dass dieselben selbst im Falle eines Brandes
der Fabrik vor der Verbrennung geschützt bleiben.

In dieser Beziehung gemachte Erfahrungen empfehlen vorzüglich die
cisternenarlige Lagerung.

8 12.
Die Versendung der Mineralöle jeder Art darf nur in solchen Gebinden

oder Gefäßen geschehen, welche das Verdunsten , Ausschwitzen oder Durchsickern
des Inhaltes möglichst verhindern und beim Verladen nicht leicht beschädigt
werden können.

Gebinde und Gefäße , welche Mineralöle der erste» Elaste enthalten,
haben in deutlichen Buchstaben die nicht verwischbare Inschrift : „feuergefährlich"
zu tragen.

8 31.
Für den Transport von Mineralölen auf Eisenbahnen und Traject-

anstalten sind die Bestimmungen des Betriebsreglements für die Eisenbahnen
der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder und des internationalen
Übereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr maßgebend.

Die Abschlauchnng aus fixen oder ambulanlen Reservoirs auf Bahnhöfen
ist ans abseits gelegenen Geleisen vorzunehmen , und bleibt es der Bahnauf¬

sichtsbehörde Vorbehalten , nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse , sowie der
Intensität des Petroleumverkehres in der betreffenden Station besondere Vor¬
sichtsmaßregeln auznordnen.

8 14-
Bei der Verfrachtung von Mineralölen erster Elaste sind die folgenden

Bestimmungen einzuhalten:
1. Die Wagen dürfen nur im Schritt fahren.
2 . Jeder aus mehr als einem Wagen bestehende Transport muss außer

den Kutschern noch von einer erwachsenen Person begleitet sein.
3 . Die Kutscher , sowie das sonstige Begleitungspersonale haben sich des

Rauchens zu enthalten.
4 . Findet die Verfrachtung zur Nachtzeit statt , so sind zur Beleucht »» ,

der Wagen anssch ließlich Sicherheitslaternen zu verwenden.
5 . Die Wagen dürfen unter bedeckten Räumen nicht stehen gelasten und

müssen unter steter Aufsicht gehalten werden.
6 . Der Transport von Mineralölen der ersten Elaste ans Straßen in

Glasballons ist nur unter der Bedingung gestattet , dass die Ballons mit
Stroh , Heu , Kleie , Sägemehl , Infusorienerde oder ähnlichen lockeren Substanzen
in starken Holzkisten oder einzeln in soliden , mit einer gut befestigten Schutz¬
decke versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial - ausgesütterten
Körben oder Kübeln fest verpackt sind.

8 15.
Für den Transport von Mineralölen der ersten Elaste ans Binnen¬

gewässern wird Folgendes vorgeschriebe » :
1 . Besteht die Schiffsladung ausschließlich oder zum größten Theile aus

Mineralölen der ersten Elaste , so har:
s.) das Einladen nur ans dem von der Localbehörde dazu bestimmten Platze

zu geschehen, welchen das Fahrzeug binnen der von dieser Behörde vor¬
gezeichneten Frist verlassen muss;

b ) das Fahrzeug im Falle des Laudens stets in einer entsprechenden Ent¬
fernung von anderen Fahrzeugen oder von bewohnten Gebäuden an-
znlcg^ n;

o) der Schiffsführer bei der Ankunft am Bestimmungsorte der Localbehörde
sogleich anzuzeigen , dass das Fahrzeug Mineralöle der ersten Elaste
geladen habe , und die Menge derselben mittels des Frachtbriefes aus¬
zuweisen . Das Fahrzeug ist sodann ans den von der Localbehörde be¬
stimmten Platz zu führe » , welchen es ohne deren Erlaubnis nicht ver¬
lassen darf ; ferner hat

ä ) die Ausladung innerhalb der von der Localbehörde festgesetzten Frist und
auf dem dazu bestimmten Platze zu geschehen.
2 . Bilden die Mineralöle der ersten Elaste bloß einen verhältnismäßig

kleinen Theil der Schiffsladung , so müssen die betreffenden Colli und Gefäße
in ganz abgesonderten Schiffsräumen oder auf dem Verdecke, jedoch stets
getrennt von anderen leicht brennbaren oder explodierbaren Frachtgütern ein¬
gelagert werden.

Die Ein - und Ausladung darf nur an solchen Plätzen statlfinden , wo
andere brennbare Stoffe nicht vorhanden sind.

3 . Mit Fahrzeuge », auf welchen sich Mineralöle der ersten Classe befinde »,
dürfen Passagiere nicht befördert werden.

4 . Ans Fahrreugen , welche Mineralöle der ersten Classe führen , sowie
bei der Eni . und Ausladung oder Lagerung dieser Öle darf Feuer oder Licht
nicht gemacht und Tabak nicht geraucht werben.

8 16.
Werden Mineralöle der zweiten Classe auf Binnengewässern verfrachtet,

so sind die Mineralöle enthaltenden Gebinde und Gefäße mit feuersicheren
Schntzdecken zu versehen.

Fahrzeuge auf Binnengewässern , welche Passagiere befördern , dürfen von
Mineralölen der zweiten Classe höchstens 1000 üZ an Bord haben.

8 17.
Die Bedingungen , unter welchen zur See ankommende Schiffe mit einer

ganz oder theilweise aus Mineralölen bestehenden Ladung diefelbe zu löschen
haben , beziehungsweise in das Innere des Hafens eintrcten dürfen , sind nach
den hierüber bestehenden besonderen Vorschriften und den von Fall zu Fall
seitens der Hafenbehö de zu treffenden Anordnungen zu beurtheilen.

8 18-
Mengen von mehr als 20 .000 üx Mineralöl der zweiten Classe, sowie

Mengen von mehr als 1000 ÜA Mineralöl der ersten Classe dürfen nur ans
besonderen Lagerhöfen gelagert werden.

Die Gewerbebehörde hat die bezügliche Bewilligung , falls nicht besondere
Umstände einzelne Abweichungen als zulässig oder nothwcndig erscheinen lasten,
an folgende Bedingungen zu knüpfen:

a) Der Lagerhos muss mir den erforderlichen Blitzableitern versehen und
mit einer entsprechenden Einfriedung (Mauer , Erdwall u . s. w .) von
mindestens Manneshöhe umgeben sein , welche den Zutritt Unberufener
verhindert.

Er muss bequem von allen Seiten mit Löschgeräthen umfahren
werden können.

Es sind größere Mengen von Wurserde innerhalb des Lagerhofes
bereit zu halten.

b ) Die gelagerten Flüssigkeiten sowohl wie auch die dieselben etwa um¬
schließenden Baulichkeiten wüsten mindestens 60 m von allen außerhalb
des Lagerhofes befindlichen Gebäuden entfernt sein.
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o) Die Sohle derjenigen Thcile des Lagerhofes , welche zur Lagerung der
Flüssigkeiten dienen , muss ans undurchlässigem , nnverbrennlichcm Material
hergestellt sein und ein Gefälle von mindestens I : 100 nach einer oder
mehreren Sammelgrnben haben ; sie muss ferner entweder tiefer als die
sie umgebende Terrainsohle liege » , oder mit einer ans feuersicherem
Materiale hergestellten ununterbrochenen Umfassung versehen sein . In
beiden Fällen muss der Raum zwischen den Umfassungswänden mit
Einschluss des Rauminhaltes der- Sammelgruben groß genug sein, di:
gesammte Menge der dort ausbewahrten Flüssigkeiten im Falle des Aus¬
laufens aufzuuehmen.

ä ) Falls die Flüssigkeiten nicht im Freien oder unter offenen Schupfen,
sondern in Gebäuden gelagert werden , müssen die letzteren massive Um-
fassnngswände , reichliche Erleuchtung durch Tageslicht und gute Ventila¬
tion haben , dürfen aber keine Zwischendecken besitzen ; Einrichtungen zu
künstlicher Beleuchtung dürfen weder in noch an den Gebäuden angebracht
werden . Feststehende eiserne Reservoirs müssen mit Dunstabzügen ver¬
sehen sein.

e) Geschäftliche Verrichtungen dürfen im Lagerhofe nur bei Tageslicht vor-
genommen werden . Das Betreten des Lagerhofes bei Nachtzeit ist außer
dem Wächter desselben nur den dazu dienstlich berufenen Beamten
gestattet ; hiebei darf nur eine Sichcrheitslaterne benützt werden.

1) Feuer oder Licht darf innerhalb des Lagerhofes nicht angezündet , auch
darf daselbst nicht geraucht werden ; ebenso ist das Einbringen von Zünd-
malcrialien in den Lagerhof untersagt.

Diese Vorschriften sind an allen Eingangsthüren des Lagerhofes in
augenfälliger Weise anzuschreiben.

A) Auf dem Lagerhofe dürfen außer einer für den Wächter bestimmten,
durch eine Mauer von den übrigen Theilen des Lagerhofes abgesonderten
Wohnung , welche eventuell auch als Kanzleilocale zu dienen hat , Wohn-
räume nicht eingerichtet , beziehungsweise nicht benützt werden.

Bei Lagerhöfen , in welchen nur Mineralöle der zweiten Classe
gelagert werden sollen , kann von den Vorschriften zu a und b abgesehen
werden ; die Gewerbebehörde entscheidet dann nach ihrem Ermessen über
die in Bezug auf Einfriedung und freie Lage des Terrains zu stellenden
Anforderungen.

8 IS.
Mengen von nicht mehr als 20 .000 ÜA, aber mehr als 1500 kss Mineralöl

der zweiten Classe , sowie Mengen von nicht mehr als 1000 I-A, aber mehr
als 150 Irx Mineralöl der ersten Classe dürfen nur mit ortspolizeilicher
Erlaubnis gelagert werden.

Bei Ertheilung dieser Erlaubnis sind unter Anlehnung an die im Z 18,
insbesondere in den Absätzen o und k enthaltenen Vorschriften die nach den
örtlichen Verhältnissen sich als nothwendig ergebenden , mindestens aber die im
Z 21 aufgeführten Bedmgungen vorznschreiben.

8 20.
Bei allen auf Bahnhöfen und innerhalb des gesetzlich bestimmten Feuer¬

rayons der Bahnen zu errichtenden Lagerhöfen darf die Gewerbebehörde,
beziehungsweise die Ortspolizeibehörde erst auf Grund der vorher eingeholten
Zustimmung der Eiseubahnaufsichtsbchörde und unter Berücksichtigung der von
der letztet en ausgestellten Bestimmungen die Bewilligung ertheilen.

8 LI.
Mengen von nicht mehr als 1500 ÜK, aber mehr als 300 ÜA Mineralöl

der zweiten Classe, sowie Mengen von nicht mehr als 150 ÜA, aber mehr
als 15 kx Mineralöl der ersten Classe dürfen nur in Kellern oder in zu ebener
Erde gelegenen Räumen gelagert werden , welche eine gute Ventilation und
weder Abflüsse (Gerinne ) nach außen (Straßen , Höfe n . s. w.), noch Heiz¬
oder künstliche Beleiichtungsvorrichtnngen haben . Der Fußboden des zur
Lagerung dienenden Theiles dieser Räume muss aus undurchlässigem , nnver-
breniilichem Materiale hergestellt und mit einer aus feuersicherem Materiale
hergestellten ununterbrochenen Umfassung von solcher Höbe versehen sein, dass
der Raum zwischen den Umfassungswanden mit Einschluss des Rauminhaltes
einer etwa vorhandenen Sammelgrnbe ausreicht . die gesammte Menge der dort
aufbewahrten Mineralöle im Falle des Anslaufens aufzuuehmen.

Die Vorschrift des Z 18 iit . k, erster Absatz , findet auch auf diese Räume
Anwendung.

Die Lagerung kann ferner auf Höfen , in Gärten oder anderen umfriedeten
Grundstücken erfolgen , wenn das Ausfließen der Flüssigkeiten durch Eingraben
der Gebinde oder durch eine aus feuersicherem Materiale hergestellte Umfassung
verhindert wird.

Das Umfüllen der nach Maßgabe dieses Paragraphen gelagerten Flüssig¬
keiten in andere Gefäße und die sonstigen geschäftlichen Verrichtungen mit
denselben dürfen nur bei Tageslicht vorgenommen werden.

Die Einholung einer ortspolizeilichen Erlaubnis ist nicht erforderlich,
doch ist die Lagerung der Ortspolizeibehörde , und wenn Lagerungen auf Bahn¬
höfen oder innerhalb des gesetzlich bestimmten Fenerrayons der Bahn beabsichtigt
sind , der betreffenden Bahnverwaltung vorher anznzeigen.

8 22.
Werden Mineralöle der ersten Classe mit Mineralölen der zweiten

Classe oder mit anderen brennbaren Flüssigkeiten in demselben Raume oder
in solchen Räumen , welche nicht durch unverbrennliche , mit Öffnungen nicht
versehene Zwischenwände von einander getrennt sind , gelagert , so finde » auf
sämmtliche Flüssigkeiten die in den ZZ 18 bis 21 für die Mineralöle der
ersten Classe gegebenen Vorschriften Anwendung.

Dasselbe gilt für den Fall , als Mineralöle der zweiten Classe mit
anderen , jedoch leicht flüchtigen und entzündlichen Flüssigkeiten in der im ersten
Absätze angegebenen Weise gelagert werden.

Werden hingegen Mineralöle der zweiten Classe zusammen mit anderen
brennbaren , jedoch nicht leicht entzündlichen Flüssigkeiten in der vorstehend
(Absatz 1) angegebene » Weise gelagert , so finden auf sämmtliche Flüssigkeiten
die in den 18 bis 21 für die Mineralöle der zweiten Classe gegebenen
Vorschriften Anwendung.

8 23.
Die Bestimmungen der ZH 18 bis 21 finden nicht Anwendung auf die

Aufbewahrung von Mineralölen an den Gewinnungsstätten derselben und in
Fabriken , in welchen diese Stoffe hergestellt , bearbeitet oder zu technischen
Zwecken verwendet werden , und ebensowenig auf die vorübergehende Lagerung
anlässlich des Eisenbahn - und Schiffahrtsverkehres.

8 24.
In den Verkaufsräumen der Detailhändler dürfen Mineralöle der ersten

Classe bis zu 15 kx , hingegen Mineralöle der zweiten Classe vis zu 50 üg,
und wenn die Aufbewahrung in metallenen , mit einem Hahne zum Abfüllen
versehenen Gefäßen erfolgt , bis z» 300 kx: ansbewahrt werden.

Die Aufbewahrung und der Verkauf von Mineralölen der ersten Classe
darf , soweit es sich um Quantitäten von mehr als >/z Liter bandelt , nur in
vollkommen dichten und ebenso verschlossenen , widerstandsfähigen Gefäßen,
soweit es sich um geringere Quantitäten handelt , auch in verschlossenen Glas¬
flaschen erfolgen . Falls nicht ein die Verdunstung der Flüssigkeit vollständig
verhindernder FUllapparat benützt wird , darf das llmfüllen von Mineralölen
der ersten Classe von einem Gesäße in ein anderes nur bei Tageslicht und
nicht in der Nähe einer Flamme , von glimmendem Rauchtabak oder sonst
eines glühenden Körpers erfolgen.

8 25.
Das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Mineralölen der

erste» Classe ist nur in solchen Gefäßen gestattet , welche an in die Augen
fallender Stelle auf rothem Grunde in deutlichen Buchstaben die nicht ver¬
wischbare Inschrift „ feuergefährlich " tragen.

Wird derartiges Mineralöl gewerbsmäßig zur Abgabe in Mengen von
weniger als 50 kx fkilgehalten , oder in solchen geringeren Mengen verkauft,
so muss die Inschrift m gleicher Weise noch die Worte : „Nur unter be¬
sonderen Vorsichtsmaßregeln zu Brennzwecken verwendbar ; in der Nähe von
Licht nicht umznfüllen , au einem kühlen Orte wohl verschlossen aufzubewahrcn"
enthalten.

Diese Bestimmung findet auf das Verkaufen und Feilhalten von
Mineralölen in den Apotheken zu Heilzwecken nicht Anwendung.

8 26.
Für die zur Zeit der Kundmachung dieser Verordnung bereits in Be¬

nützung stehenden Lagerräume , in welchen mit Genehmigung der Gewerbe¬
behörde die in den ZZ 18 und 19 bezeichnet ?» Quantitäten gelagert werden
dürfen , ist die Einholung der in den ZZ 18 und 19 gedachten Bewilligung
nicht erforderlich.

8 27.
Die Übertretungen der gegenwärtigen Vorschriften werden , insoweit sie

nicht schon durch die bestehenden Gesetze verpönt sind , mit Geldstrafen bis zu
200 L oder im Falle der Zahlungsunfähigkeit mit Arrest bis zu 14 Tagen
bestraft.

Bei Vollziehung der Straferkenntnisse und sonstigen Anordnungen hat
die Behörde die zur Sicherung des Erfolges nöthigen Maßregeln zu ergreifen.

Bezüglich des Strafverfahrens und der Rechtsmittel in demselben gelten
die politischen Vorschriften.

8 28.
Diese Verordnung tritt sieben Monate nach ihrer Kundmachung in Kraft.

8 29.
Mit dem Beginne der Wirksamkeit dieser Verordnung treten die Be¬

stimmungen der Ministcrial -Verordnnngen vom 17 . Juni 1865 , R .- G .-Bl.
Nr . 10 , vom 27 . Jänner 1866 , R .- G .-Bl . Nr . 14, und vom 10 . Februar
1868 , R . G -Bl . Nr . 13 , außer Kraft.

Die mit den Negierungen der Bodenseeuferstaaten , sowie die mit der
kaiserlich deutschen Neichsregierung getroffenen Vereinbarungen über die Be¬
förderung gefährlicher Stoffe auf dem Bodensee , beziehungsweise auf der Elbe
und die auf Grund dieser Vereinbarungen im Einvernehmen mit dem Mini¬
sterium des Innern erlassenen Verordnungen des Handelsministeriums vom
14 . Jänner 1895 , R -G .- Bl . Nr . 12 , und vom 12 . December 1895,
R .-G .-Bl . Nr . 190 , werden durch die Bestimmungen der gegenwärtigen Ver¬
ordnung nicht berührt. :r.
Verbot des Hausierhandels ouf dem Gebiete der
Gemeinde Török -Becse und der Stadt Skalitz in

Ungarn.
Erlass der k. k. » .-ö. Statthalkerei vom 27 . Februar 1901,

Z . 84796 (M .-Z 80118 ax 1901 ) :
Laut Mittheilung des königl . ung . Handelsministeriums vom 29 . Juli

1901 , Z . 50361 , beziehungsweise vom 6 . August 1901 , G .-Z . 51006 , ist die
1*
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Ausübung des Hausierhandels auf dem Gebiete der Gemeinde Török -Becse
im Torontaler Comitate und der Stadt Skalitz (Szakolcsa ) im Neutraer
Comitate unter Aufrechthaltung der im Z 17 der bestehenden Hausiervorschriflen
und der diesen Paragraphen ergänzenden nachträglichen Beiordnungen den
Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte verboten worden.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
7 . September 1901 , Z . 34372 , alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener
Magistrat und sämmtliche magistratischen Bezirksämter , die Stadträthe Wiener-
Neustadt und Waidhofen a. d. Jjbbs , und die n .- ö . Handels - und Gewerbe-
kammcr in Kenntnis gesetzt.

4 .
Verpflichtung zur Herstellung von Hauscanälen.

Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes vom 18 . Mai
1901 , Nr . 3884 (G .-Z . 29049/magistratischcs Bezirksamt für den
XIII . Bezirk ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.

Senats -Präsidenten Ritter v. Henni  g , in Gegenwart der Räthe des
I . k. Verwaltnngsgerichtshofes Dr . Zistler , Dr . Kleebcrg,  Ritter « .
Schurda  und Dr . P l o j , dann des Schriftführers k. k. Rathssecretärs-
Adjnncten Freiherr » v. Apfaltrern,  über die Beschwerde der Stadt-
gemcinde Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern
vom 30 . Mai 1900 . Z . 18532 , betreffend die Herstellung eines Hanscanalcs
und die Reconstruction der Dachwasser -Abfallrohre an dem Hause Nr . 237
der Auhosstraßc im XIII . Wiener Bezirke , nach der am 18 . Mai 1901 dnrch-
geführten öffentliche » mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des
Vortrages des Referenten , sowie der Ansfüyinngcn des Dr . Robert
S w o b o d a , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , für die Beschwerde , und
der Gegenansführnngen des k. k. Ministerial - Secretäcs Max Edlen v.
Pflügt,  für das belangte k. k. Ministerium des Innern , sowie des
Dr . Robert Schüller,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , für die mit-
betheiligte Bertha Fried mann,  Besitzerin des Hanfes Nr . 237 Auhof-
straße im XIII . Wiener Bezirke , zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

E n ts ch e i d u n g s g r ü n d e:

Mit dem Bescheide des magistratische » Bezirksamtes kür den XIII . Bezirk
in Wien vom 25 . Februar 1899 , Z 7244 , wurde Bertha F r i e d in a n n
als Eigenthüineriii des Hauffs XIII ., Anhofstraße 237 . anfgefordert , sogleich
bei diesem Hause einen Hauscanal herzustellen und denselben mit dem neu
erbauten Hauptiinrathscanal in Verbindung z» bringen , ferner die Dach-
Wässerabfallsrohre derart zu reconstrnieren , dass dieselben nicht frei ans das
Trottoir , sondern überdeckt in den Hanscanal oder in den Hauptunrathscanal
ansmüuden.

Über Recnrs der genannten Hausbesitzerin hat die Bandcputation für
Wien mit Entscheidung vom 31 . Jänner 1900 , Z . 197 , diesen Auftrag als
in den Bestimmungen der ZZ 57 , 58 und 53 der Bauordnung für Wien vom
17 . Jänner 1883 , L -G .-Bl . Nr . 35 , nicht begründet aufgehoben.

Dem hiegegen seitens der Stadtgemeinde Wien eingebrachten Recurse
hat das k. k. Ministerium des Innern laut Erlasses vom 30 . Mai 1900,
Z . 18532 , keine Folge gegeben.

Gegen diese Ministerial -Entscheidung hat die Stadtgemeinde Wien an
den VerwalliingSgerichtshof die Beschwerde eingebracht.

In derselben wird selbst der Rechtsstandpunkt vertreten , dass für die
Frage , ob die Eigcutbümerin des bezeichnelen , bereits im Jahre 1868 er¬
bauten Hauses verpflichtet sei, einen Hauscanal berzustellen und denselben in
den städtischen Hauptcaual einzumünden , mit Rücksicht auf Artikel 8 des
Wiener Gemeindestatutes vom 19 . December 1890 , L -G .-Bl . Nr . 45 nur
mehr die Bestimmungen der Bauordnung für Wien vom 17 . Jänner 1883,
L.- G .-Bl . Nr . 35 . maßgebend sein können . Es können daher auch aus den
Bestimmungen der für Niedcrösterreich mit Ausschluss von Wien geltenden
Bauordnung dermalen irgendwelche Verpflichtungen für die Besitzer von
Häusern , welche in den mit Wien vereinigten Vororten gelegen sind , nicht
mehr abgeleitet werden

Der Verwaltungsgerichtshof hatte sonach auch nur zu prüfen , ob der
Beriha Friedmann  auf Grund der für Wien geltenden Bauordnung der
eingangs erwähnte Auftrag ertheilt werden dürfte oder nicht . Die Beschwerde
behauptet zunächst , der Auftrag , bei dem Hause XIII ., Auhofstraße 237 , einen
Hauscanal herzustellen und denselben mit dem neu erbauten Hanptcanale in
Pci bindnng zu bringen , sei im H 58 der Wiener Bauordnung begründet . Die
angesochtenc Entscheidung verneint dies , und zwar , wie sich aus den Aus¬
führungen des Negierungsvertrcters bei der öffentlichen mündlichen Ver¬
handlung ergibt , aus dem Grunde , weil die Vorschrift des Z 58 der Wiener
Bauordnung sich nur auf Neubauten , welche unter der Geltung dieser Bau¬
ordnung aufgeführt worden sind , beziehe.

Der Veiwaliuiigsgerichlshof vermochte dieser einschränkenden Auslegung
der citierten Gefftzesstelle nicht beizutreten.

Allerdings haben sowohl der § 57 als auch der Z 58 der Bauordnung
zunächst Neubauten im Ai,ge , was sich ja schon daraus ergibt , dass diese
Paragraphen in dem V . Abschnitte der Bauordnung enthalten sind , welcher
„von den auf den Bau selbst bezugnehmenden Vorschriften " handelt , übrigens

ist cs selbstverständlich , dass Vorschriften von Verordnungen überhaupt im
großen und ganzen zumeist neue Ballführungen im Auge haben werden.

Daraus kann aber nicht gefolgert werden , dass Vorschriften einer Bau¬
ordnung , durch welche dem Einzelnen bestimmte Verpflichtungen auferlegt
werden , die mit dem Besitze eines Bauobjectes verknüpft sind , nur ans solche
Bauobjecte beschränkt werden könnten und müssten , welche unter der Herr¬
schaft dieser Bauordnung entstanden sind , sondern es muss , wenn in dem
Gesetze selbst nicht in dieser Richtung eine ausdrückliche Beschränkung auf die
erst auf Grund dieses Gesetzes entstehenden Neubauten normiert ist, die bau¬
rechtliche Verpflichtung vielmehr auf den Besitz eines Banobjectes überhaupt
gebunden wird , gefolgert werden , dass , wenn der vom Gesetze beabsichtigte
Zweck, zu dessen Erreichung eine Verpflichtung auferlegt wird , ebenso bei
bereits bestehenden , wie bei erst neu zu errichtenden Gebäuden zutrifft , diese
Verpflichtung sich auf bereits bestehende Gebäude ebenso bezieht wie auf
Nenbaue.

Die ZZ 57 und 58 der Wiener Bauordnung geben nun die Vorschriften
darüber , wie in dem Gebiete der Gemeinde Wien für die Beseitigung der
atmosphärischen Niederschläge und der Abfallstoffe aus den Gebäuden vor¬
zusorgen ist. Aus diesen Gesetzesstellcn geht hervor , dass als der regelmäßige
Zustand derjenige anzusehcn ist, dass in den Gassen Wiens Straßen - be¬
ziehungsweise Hanptcanäle bestehen , und dass die Ableitung der Niederschläge
und Abfallstoffe aus den Häusern durch Hauscanäle oder Rohrleitungen
welche in die Straßencanäle ausmünden , zu bewerkstelligen ist.

Nur ausnahmsweise , und zwar nur in Stadttheilen und Straßen , in
welchen noch kein Hauptcanal besteht, kann die Herstellung von Senkgruben
gestattet werden . Im Falle der seinerzeiligen Erbauung des Hauptcanales hat
aber der Hanseigenthümer sofort einen Hauscanal herzustellen und die Senk¬
grube zu beseitigen.

In dieser letzteren Bistimmung ist sonach die Vorschrift gelegen , dass
innerhalb des Gebietes der Stadt Wien in Stadttheilen oder Straßen , wo
die erforderlichen Haupt -, respective Straßencanäle bereits errichtet sind,
Senkgrube » überhaupt zu bestehen aufhören müssen.

Diese Vorschrift enthält eine Einschränkung auf die erst künftig ent¬
stehenden Häuser nicht, und könnte sie wohl auch nicht enthalten , falls das
Gesetz nickt selbst jenen Zustand , welchen es , wie ja der Z 58 deutlich verräth,
als einen Übelstand und einen nur unt -r Umständen nicht zu vermeidenden
Nothbehelf ansieht , stabilisieren wollte . Denn wenn der K 58 thatsächlich , wie
die angefochtene Entscheidung nach der ihr vom Regierungsvertreter gegebenen
Interpretation und wie auch die mitbetheiligte Partei vermeint , nur den Be¬
sitzern solcher Häuser , die unter der Herrschaft der Bauordnung für Wien
vom Jahre 1883 (in den mit Wien vereinigten Vororten , sonach erst seit dem
Jahre 1890 ) erbaut wurden , die Pflicht auferlegen würde , bei Erbauung
enies Haupicanales statt der bestehenden Senkgruben Hauscanäle zu erbauen,
so könnte es leicht eiutreten , dass die Gemeinde Wien zwar in Erfüllung der
ihr obliegenden Fürsorge für die Verbesserung der sanitären Verhältnisse in
der Gemeinde auch in den bisher vernachlässigten Gassen Hanptcauäle errichten
würde , dass aber alle ihre Fürsorge zum Nachtheile des Gemeinwohles auf
lange Zeit hinaus vergeblich und der von ihr erbaute Canal unbenutzt bleiben
könnte , falls die Besitzer der Häuser in den betreffenden Gassen bei mangelndem
Bürgersinne und Verkennung des eigenen Interesses , sowie der aus dem
Zusammenleben in einer Communität sich von selbst ergebenden Pflichten des
Einzelnen gegenüber der Gesammtheit sich nicht bestimmt fänden , freiwillig
die im Gesetze perhorrescierten Senkgruben , welche allerdings in einer ge¬
ordneten Gemeinde ohne zwingende Noch nicht geduldet werden können , durch
ein modernes System zu ersetzen. Die Möglichkeit der Legalisierung eines
solchen Vorgehens kann aus einem Gesetze, welches bestimmt ist, die öffentliche
Wohlfahrt zu fördern , nicht herausgelesen werden , sofern es ein unzweideutiger
Wortlaut des Gesetzes nicht zwingend verschreibt.

Es ergibt sich also aus dem Zusammenhalten der ZZ 57 und 58 , dass
zwar kein Besitzer eines alten Hauses , in welchem bereits ein Hauscanal oder
ein anderes Ableitungssystem mit Ausnahme der Senkgruben besteht, diese
seine Ableitungsvorrichtungen nach den neuen Vorschriften des Z 57 der Bau¬
ordnung umzugestalten verpflichtet ist, dass aber in dein Falle , wo die Ab¬
leitung der atmosphärischen Niederschläge und der Abfallstoffe durch Senk¬
gruben erfolgt , diese Ableuungsart abgestellt werden muss , sobald ein Haupl-
canal errichtet wird . Dass dieser Gegensatz vom Gesetze auch beabsichtigt war,
darauf deutet auch der Umstand hin , dass der 8 57 ausdrücklich von neuen
Ballführungen und solchen Herstellungen , die einem Neubau glrichgehalten
werden können , spricht , der Z 58 aber eine solche Einschränkung nicht mehr
enthält , sondern die Hauscigcnlhümer überhaupt als Verpflichtete anführt.

Im gegebenen Falle ist es nun unbestritten , dass in dem Hause der
Bertha Friedmann  bisher eine Senkgrube bestand , und dass die Gemeinde
Wien in letzter Zeit iu der Auhofstraße einen Hauplcanal errichtet hat . Daraus
ergibt sich für die Hauseigenthümerin die Verpflichtung , die Senkgrube zu be¬
seitigen , und einen Hauscanal herzustellen.

Ähnliche Erwägungen gelten auch in Betreff des mit der angefochtenen
Entscheidung behobenen Auftrages wegen Reconstruction der Dachwässer-
Abfallsrohie in dem Sinne , dass die Dachwässer nicht frei auf das Trottoir,
sondern überdeckt iu den Hauscanal oder in den Hanptcanal ausmünden.

Auch der ß 53 der Bauordnung für Wien gibt zunächst nur Vorschriften,
wie sich bei neuen Ballführungen zu benehmen ist, um die atmosphärischen
Niederschläge in einer das Gesammiwohl nicht beeinträchtigenden Weise von
den Dächern abznleitcn , und fordert dieser Paragraph die Neueinsührung der
im I . und 2 . Absätze angeführten Vorkehrungen nur von den Erbauern
neuer Häuser , beziehungsweise solchen Besitzern bereits bestehender Gebäude
mit breiten Dachsäumen , welche die bestehenden Vorrichtungen erneuern . Es
ist nicht zn bezweifeln , dass das Gesetz auch im 4 . Absätze des A 53 , wo an-
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geordnet wird , dass an den Dachrinnen Abflussrohre von entsprechender
Dimension anzubringen sind , mittels welcher das Wasser womöglich durch
die Abortschläuche , sonst aber überdeckt in die Canäle zu leiten ist, in erster
Linie an Neubauten gedacht hat.

Trotzdem muss es als dem Sinne des Gesetzes angemessen erkannt
werden , dass diese letztere Bestimmung überall dort , wo die gesetzliche Voraus¬
setzung , nämlich das Vo . handensein von Straßencanälen gegeben eescheintz
auch auf jene Häuser anzuwenden ist, bei welchen die Voraussetzung für die
Einführung der im 1 . und 2 . Absätze des Z 52 angeordueten Vorkehrungen
nicht zutrifft.

Denn Straßencanäle werden eben zu dem Zwecke angelegt , damit durch
dieselben auch die Niederschlag - Wässer abgeleitet werden . Es wäre sonach
widersinnig , anzunehmen , dass nach der Intention des Gesetzes dort , wo ein
neuer Straßencanal errichtet wird , es zulässig wäre , die durch Dachrohre
gesammelten und von den Dächern abgeleiteten Niederschlagswässer nicht in
den Straßencanal abzuleiten . Der Auftrag aber , diese Niederschlagswäffer
nicht frei auf das Trottoir abfließen zu lassen, ist einfach ein Gebot der
Fürsorge für die Erhaltung des unbehinderten und gesicherten Verkehres auf
den Gassen und der Conservieruitg der Straßen , zn dessen Erlassung die
Gemeinde schon in Ausübung der Gemeindepolizei berechtigt erscheint.

Demgemäß musste die angefochtene Entscheidung als gesetzlich nicht
begründet aufgehoben werden.

s.
Binnenschiffahrts Jnspection.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 26 . Juni 1901,
Z . 52846 (M .-Z . 53843/XIV ) :

In der mit dem Handelsministerial -Erlaffe vom 9 . Juni 1897 , Z . 18930,
erlassenen Dienstes -Jnstruction für den k. k. Binuenschifsahrts -Jnspector (Statt-
Halterei -Crlass vom 24 . Juni 1897 , Z . 63137 , Normaliensammlung für den
politischen Verwaltungsdienst Nr . 532 ) wurde unter anderem Nachstehendes
ungeordnet:

Als Specialgewerbe -Jnspector für das Schiffergewerbe auf Binnen¬
gewässer erstreckt sich die Lhätigkeit des Binnenschiffahrts -Jnspectors auf alle
im § 15, Punkt 5 der Gewerbeordnung (Gesetz vom 15 . März 1883 , R .-G-
Bl . Nr . 39 ), bezeichnten Unternehmungen , in den im Reichsrathe vertretenen
Königreichen und Ländern.

Auf andere Unternehmungen wie Werften , Schiffmühlen , Lagerhäuser,
FlusSregulierungs -Unternehmungen , Hafen - und Quaibauten , hat sich seine
gewerbeinspectorische Thätigkeit nicht zu erstrecken.

Das k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 8 . Juni 1901,
Z . 9179 , den bezogenen zweite » Absatz außer Kraft gesetzt und an Stelle des¬
selben Nachstehendes verfügt:

Bezüglich aller anderen Unternehmungen , wie Werften , Schiffsmühlen,
Lagerhäuser , FlusSregulierungs -Unternehmungen , Hafen - und Quaibauten , hat
sich seine Jnspectionsthätigkeit ausschließlich auf die schwimmenden Objecte
(inclusive der sogenannten Fixbagger bei den Flussregulierungen ) und die auf
diese» Objecten ständig oder zeitweilig beschäftigte Arbeiterschaft zu erstrecken.

Als integrierende Bestandtheile dieser Objecte sind auch die Verbindungs¬
stege zwischen den schwimmenden Objecten und dem festen Lande , sowie die
Transmissionen jener Schiffmühlen , deren Mühlwerk sich am Lande befindet,
zu behandeln.

Gleichzeitig werden die Agende » des k. k. Binnenschiffahrts - Jnspectors
dem k. k. Binnenschiffahrts -Jnspectorate überwiesen.

Hievon werden die an der Donau gelegenen Bezirkshauptmannschaften,
der Wiener Magistrat und die Donaucanal -Jnspectiou in Kenntnis gesetzt.

«.
Ballonfahrten nach Russland.

Erlass des k. k. n .-ö. Statthalterei -Präsidiums vom 22 . Juli
1901 , Z . 4696/Pr . (M .-Z . 60724 ) :

Nach einer Mittheilung des k. uud k. Ministeriums des Äußern an das
k. k. Ministerium des Innern hat die kaiserlich russische Botschaft in Wien
behufs Verständigung der betheiligten Kreise bekanntgegeben , dass in Zukunft
die Mitglieder von Instituten , Gesellschaften und Vereinigungen für Luft¬
schiffart , welche Ballonfahrten unter Umständen unternehmen , die ihre Landung
innerhalb der Grenze Russlands herbeiführen könnten , mit , ihre Identität
beglaubigenden Urkunden versehen sei» müssen.

Seitens der Luftschiffahrts -Vereinigungen ausgestellte , von der zuständigen
Regierungsbehörde gehörig beglaubigte Certificate und in Ermanglung der¬
selben Photographien , welche mit einer Beglaubigung versehen sind , die den
Namen , Vornamen und Charakter angibt , werden von den russischen Behörden
als zureichender Identitätsnachweis angesehen werden.

Die Lustschiffahrer , welche sich mit derartigen Bescheinigungen nicht aus-
weisen können , sowie jene Personen , welche in Ballons nach Russland kommen,
um militärische Recognoscierungen vorzunehmen , werden angehalten und ihre
Ballons verfallen der Beschlagnahme.

7.
Hintanhaltnng von Stellnngsnmtrieben.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 20 . August 1901,
Z . 69720 (M .-Z . 69240/XVI ) :

Aus Anlass neuerlicher zur Kenntnis des Ministeriums für Landes-
vertheidigung gelangter Fälle von listigen Stellnngsnmtrieben wird infolge
Erlasses dieses Ministeriums vom 25 . Juli 1901 , Z . 22523/V , der unter dem
15 . September 1894 , Z . 72448 , iniimiene Ministenal -Erlass vom 8 . Sep¬
tember 1894 , Nr . 18688/IIs , betreffend die Handhabung der Bestimmungen
des Z 27 : 1 und 4 und des Z 101 : 5 der Wehrvorschriften I . Theil , zur ge¬
nauesten Beobachtung in Erinnerung gebracht.

Insbesondere wird auch darauf zu achteu sein , dass eiu Stellungs¬
pflichtiger nur dann der Stellung im Dttegierungswege zu unterziehen sein
wird , wenn seine Persons -Identität auf eine jeden Zweifel ausschließende
Weise amtlich festgestellt ist.

Der letztcitierte Miuisterial -Erlass ist bei den bezogenen Stellen der
Wehr Vorschriften 1. Theil anzumerlen.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirlshauptmannschaften in Nieder¬
österreich , an den Wiener Magistrat und an die Stadträthe in Wiener -Neustadt
und Waidhofeu an der Abbs.

8 .

Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete der
Gemeinde Karolyfalva ( Ungarn ) .

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 12 . September
1901 , Z . 81621 (M .-Z . 75490 sx 1900 ) :

Laut Mittheilung des königl . Ungar . Handelsministeriums an das k. k-
Ministerium des Innern vom 5. Juli 1901 , Z . 40841 , wurde die Ausübung
des Hausierhandels auf dem Gebiete der Gemeinde Karolyfalva (Karlsdorf)
im Temeser Comitate , unter Anfrechthaltung der im K 17 der bestehenden
Hansiervorschriften und an den diesen Paragraphen ergänzenden nachträglichen
Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte »erboten.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
29 . August 1901 , Z . 31265 , mit Beziehung auf Z 10 des Hausierpatentes , alle
k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich , der Wiener Magistrat und
sämmtliche magistratischen Bezirksämter in Wien , dis Stadträthe Wiener-
Neustadt und Waidhofen a. d . Abbs und die n .-ö. Handels - und Gewerbe-
kammer in Wien in Kenntnis gesetzt.

S.
Herabsetzung der Höhe der Stammeinlage im An
weisnngs - ( Check- nnd Clearing ) Verkehre des

Postsparcassenamtes.
Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit

dem Ministerium des Innern und dem Finanzministerium vom
27 . September 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 162:

Das Handelsministerium findet im Einvernehmen mit dem Ministerium
des Innern und mit dem Finanzministerium auf Grund des Z 5 des Ge¬
setzes vom 19 . November 1887 , R .-G -Bl . Nr . 133 , und ui Abänderung der
Verordnung vom 22 . November 1887 , R .-G .-Bl . Nr . 134 . Z 7, die Höhe
der Stammeinlage im Anweisungs - (Check- und Clearing -) Verkehre des Post-
sparcassenamtes bis auf weiteres mit 100 L festznsetzeu.

Die übrigen die Stammeinlage betreffenden Bestimmungen der be-
zeichneten Verordnung werden hiedurch nicht berührt.

10 .

Errichtung einer k. k. Direktion für den Ban der
Wasserstraßen und die Bestellung des Wasserstraßen-

Beirathes.
Verordnung des Handelsministeriums vom 11. October 1901,

R .-G .-Bl . Nr . 163:

Auf Grund des Z 3 des Gesetzes vom 11 . Juni 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 66,
wird verordnet , wie folgt:

8 1.
Zum Zwecke der einheitlichen Leitung der im Z 1 des Gesetzes vom

11 . Juni 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 66 , bezeichnten Arbeiten , nämlich des Baues
eines Schiffahrtscanales von der Donau zur Oder,
eines Schiffahrtscanales von der Donau zur Moldau nächst Budweis

nebst der Canalisierung der Moldau von Budweis bis Prag,
eines Schiffahrtscanales vom Donau -Odercanale zur mittleren Elbe

nebst Canalisierung der Elbestrecke von Melnik bis Jaromer,
einer schiffbaren Verbindung vom Donau -Odercanal znm Stromgebiete

der Weichsel und bis zu einer schiffbaren Strecke deS Dniester , wird im
2
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Handelsministerium eine besondere Geschäftsabtheilungerrichtet, welche die
Bezeichnung„K. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen" führt.

s 2.
Die k. k. Direction für den Bau der Wasserstraßen umfasst unter der

obersten Leitung des Handelsministers, beziehungsweise des von ihm zu be¬
stellenden Stellvertreters, eine technische und eine administrative Abtheilung
welchen gemeinsam die Vorbereitung und Durchführung des Baues obliegt.

8 3.
In den Wirkungskreis der technischen Abtheilung fallen:
Die Arbeiten behufs Ausstellung der General- und Detailprojecte, die

technische Vertretung bei den über diese Projecte abzuhaltendenCom¬
missionen, die Begutachtungder Commissionsoperate in technischer Beziehung,
die technische Leitung des Baues der Wasserstraßenund überhaupt die Be¬
handlung aller Angelegenheiten technischer Natur.

8 4.
Zum Wirkungskreise der administrativen Abtheilung gehören die Ver¬

fügungen wegen Einleitung der erforderlichenAmtshandlungen und Com¬
missionen(Tracenrevision, politische Begehung und Enteignungsverhandlung),
die Vorbereitung und Bearbeitung der dem Handelsministerium gemäß Z 13,
Absatz4 des Gesetzes vom 11. Juni 1901, R.-G.-Bl. Nr. 66, zustehenden
Entscheidungen, der Abschluss von Verträgen wie überhaupt alle den Bau der
Wasserstraßen betreffenden finanziellen und administrativ- juristischen An¬
gelegenheiten.

8 5.
Behufs Durchführung der Bauten werden je nach Bedarf eigene, der

k. k. Direction für den Bau der Wasserstraßenunterstehende Bauleitungen
aufgestellt, deren Wirkungskreisdurch besondere Bestimmungen geregelt wird.

8 6.
Der gemäß Z 3 des Gesetzes vom II . Juni 1901, N.-G.-Bl . Nr. 66,

zu bestellende Beirath (Wasserstraßen-Beirath) ist berufen:
a) zur Erstattung von Gutachten;
b) zur Stellung von selbständigen Anträgen, welche sich auf den Bau und

Betrieb der im Z 1 des Gesetzes vom II . Juni 1901, R.-G.-Bl. Nr. 66,
bezeichneten Wasserstraßen beziehen.
Bei der Zusammensetzung dieses Beirathes ist auf die Interessen des

Handels, der Industrie, des Gewerbes, der Land- und Forstwirtschaft, sowie
der Arbeiterschaft Rücksicht zu nehmen.

8 7-
Der Wasserstraßen-Beirath ist in nachstehender Weise zusammengesetzt:
I . 20 Mitglieder werden durch die Landesausschüsse der an dem Baue

der Wasserstraßen betheiligten Länder in der Weise ernannt, dass die Landes¬
ausschüsse für Böhmen, Galizien, Mähren und Niederösterreich je 4, die
Landesausschüsse für Oberösterreich und Schlesien je 2 Mitglieder entsenden.

II.  20 Mitglieder werden vom Handelsminister im Einvernehmen mit
den übrigen betheiligten Ministerien ernannt.

III.  Außerdem sind die nachZ 14, Absatz1 des Gesetzes vom 11. Juni
1901, R.-G.-Bl. Nr. 66, vom Handelsminister im Einvernehmen mit dem
k. k. Ministerium des Innern ernannten Gewerbe-Jnspectoren Mitglieder des
Beirathes.

Für jedes der sub I und II bezeichneten Mitglieder ist auch ein Ersatz¬
mann zu ernennen.

Die Landesausschüssefind in der Auswahl der von ihnen zu ernennenden
Persönlichkeiten nicht an ihre Mitglieder gebunden.

8 8.
Dem Handelsminister bleibt Vorbehalten, für die Wiedcrbesetzungder im

Wasserstraßen-Beirathe zur Erledigung gelangenden Stellen der Mitglieder Vor¬
sorge zu treffen und insbesonderein dem Falle, als einem Mitglied? die
fernere Ausübung seiner Function durch Krankheit oder sonstige in der Person
desselben eintretende Hinderungsgründe unmöglich gemacht oder erheblich
erschwert würde, an Stelle desselben den Ersatzmann einzuberufen, eventuell
eine Nenernennung zu veranlassen.

8 9.
Der Wasserstraßen-Beirath versammelt sich über Einladung des Handels¬

ministers nach Bedarf.
Der .Handelsminister oder ein von ihm zu ernennender Stellvertreter

führt den Vorsitz in der Plenar-Versammlnngdes Beirathes.
Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
Die Gutachten werden durch Abstimmung der anwesenden Mitglieder

festgestellt. »
8 io.

Der Wasserstraßen-Beirath kann zur Borberathung von Angelegenheiten
seines Wirkungskreises Ausschüsse eiusetzen.

8 N.
Die betheiligten Ministerien entsenden nach ihrem Ermessen Vertreter

zu den Berathungen des Wasserstraßen-Beirathes und seiner Ausschüsse.
Diese Vertreter sind berechtigt, jederzeit in den Debatten das Wort zu

ergreifen, haben jedoch kein Stimmrecht.

8 12-
Die Function der Mitglieder und Ersatzmänner ist ein Ehrenamt. In¬

wiefern für Aufwendungen irgend welcher Art eine Entschädigung stattfindet,
bestimmt die Geschäftsordnung.

8 13-
Die Bureaugeschäfte des Wasserstraßen-Beirathes werden vom Handels¬

ministerium besorgt.
8 14.

Das Handelsministerium erlässt für den Wasserstraßen-Beirath eine Ge¬
schäftsordnung, welche sofort provisorisch in Geltung tritt.

Nach Begutachtung durch den Wasserstraßen-Beirath wird die Geschäfts¬
ordnung vom Handelsministerium definitiv sestgestellt.

11.

Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete mehrerer
im Szepeser Comitate gelegenen Orte.

Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 12. October 1901,
Z . 89887 (M .-Z . 84630 sx 1901) :

Laut Mittheilung des k. Ungar. Handelsministeriums vom8. August 1901,
Z. 49193, ist die Ausübung des Hausierhandels.auf dem Gebiete der Bade¬
orte Alsö-Tätrasüred,Uj-Tätrafüred,Mühlenbach(O-Tätrafüred),Tätra-Lomnicz,
Borlangliget, Lublüfüred, Thurzüsüred, Jglöfüred, Lautschburg(Lucsiona),
Gausdorf (Gänücz), Baldücz, Hüsz-Park, Schwarzenberg(Feketehegy) und
Koronahegy, alle im Szepeser Comitate gelegen, unter Aufrechthaltung der im
§ 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den diesen Paragraphen
ergänzenden nachträglichen Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden
gewährten Rechte verboten worden.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
22. September 1901, Z. 34685, alle k. k. Bezirkshauptmannschaften, der Wiener
Magistrat und sämmtliche magistratischen Bezirlsämter, die Stadträthe in
Wiener-Neustadt und Waidhofeu a. d. Ibbs und die n.-ö. Handels- und
Gewerbekammer in Kenntnis gesetzt.

12

Kirchliche Jnventargegenftände von kunst¬
historischen Werte.

Circular-Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 17. October
1901, Z . 94023 (M .-Z . 86186) :

Um den Verkauf oder die sonstige dauernde Entfernung kirchlicher
Jnventargegenstände von kunsthistorischein Werte thunlichst zu erschweren und
namentlich den Export von derlei Objecten in das Ausland möglichst zu ver¬
hüten, hat die Central-Commission für Kunst- und historische Denkmale mit dem
an die ConservatorenII . Section gerichteten Erlasse vom 15. Juli 1901,
Z. 865, die Verfügung getroffen, dass in Hinkunft die Zustimmung zu solchen
Transactionen, sowie die eventuelle Schätzung der Gegenständez»m Zwecke
des Verkaufes ausnahmslos der Central-Commission selbst und nicht den
Conservatoren Vorbehalten bleiben.

Dieser Erlass, dessen Inhalt auch den Ordinariaten Wien und St . Pölten
mitgetheilt wird, ergeht au alle k. k. Bezirkshauptmannschaften und an die
Herren Bürgermeister von Wien, Wiener-Neustadt und Waidhofen an der Abbs.

I » .

Zulassung der Verwendung von Gipsplatte » der
Firma E . A E . Hedemann in Kopenhagen.
In Erledigung des Ansuchens der Firma E. L E. Hedemann  in

Kopenhagendurch Jos. Haas L Sohn.  Wien , I., Franz Josefsquai 29,
wurde zufolge Magistrats-Beschlusses vom 17. October 1901 (M.-Z. 43199/IX)
die Verwendung von Gipsplatten aus Gips mit Zusatz von Kohlenasche, Säge¬
spänen und Korkkleie, erzeugt von der erstgenannten Firma, zur Aufführung
von Scheidewänden bei Hochbauten in Wien unter folgenden Bedingungen
zugelaffen:

I . Die Hedemann 'schen  Gipsplatten mit Zusatz von Kohlenschlacke,
Sägespänen oder Korkkleie werden im Sinne des Z 37 der Bauordnung inso-
lange als Baumaterial für Wände bei Hochbauten in Wien als zulässig
erklärt, als dieselben dem zur M.-Z. 43199 sr 1901 überreichten Muster
entsprechen.

2- Zur Herstellung der Wände dürfen nur vollkommen trockene Platten
verwendet werden; die einzelnen Tafeln müssen untereinanderund die Wand
selbst muss, um sie standhaft zu machen, mit den anderen Gebäudetheilen durch
dünnflüssigen Gipsmörtel und erforderlichenfalls durch Anwendung anderer
Hilfsmittel gut verbunden werden.

3. Die aus diesen Platten hergestellten Wände dürfen nur zur Ab¬
trennung einzelner Bestandtheile einer Wohnung oder eines Geschäftslocales,
jedoch nicht zur Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäftslocale
von einander, und zwar nur dann angewendet werden, wenn diese Wände
keiner Belastung ausgesetzt und nicht höher als ein gewöhnliches Stockwerk
aufgeführt werden.
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Die Wände müssen bei einer Zimmertiefe bis 5 50 m und bei normaler
Stockwerkshöhe eine Stärke von mindestens 6 em besitzen.

Bei Wänden von größerer Länge oder Stockwerkshöhe sind stärkere
Platten zu verwenden , und können nach Lag - der örtlichen Verhältnisse auch
geringere Wandstärken zur Verwendung kommen.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von Wänden aus Hed emann ' schen
Gipsplatten ist in den Consensplänen ausznweiscn.

5 . Die Aufstellung solcher Wände hat in der Regel auf Traversen zu
erfolgen und gehört zu den Befugnissen der concessionierten Baugewerbe-
treibenden , da es sich hier um sicherheitspolizeiliche Rücksichten , insbesondere
auch um die Beurtheilung der Tragfähigkeit von Decken und Trägern handelt,

6 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen , eventuell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung auf Grund der praktischen Er¬
fahrungen mit diesem Baumaterial bleibt Vorbehalten.

Die beigebrachten Musterplatten werden vom Stadtbauamte verwahrt.

14 .

Zulassung der Verwendung der Franz Frizzi 'schen
Gips - und Cementplatten.

In Erledigung des Ansuchens des Franz Frizzi , Stuccaturers , Wien,
XII -, Tivoligasse 18 , wurde zufolge Magistrats -Beschlusses vom 17 . October
1901 (M .-Z . 74013/IX ), die Verwendung der von dem Genannten aus Stein¬
kohlenasche, Gips und Leimwasser , beziehungsweise aus Steinkohlenasche und

Weißkalkmörtel mit Portlandcement hergestellten Gips - und Cementplatten zur
Ausführung von Scheidewänden bei Hochbauten in Wien unter folgenden
Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Die Gips - und Cementschlackenplatten von Franz Frizzi werden
nur insolange als Baumaterial für Wände bei Hochbauten in Wien als zu-
lässig erklärt , als dieselben dem zur M .-Z . 74013 sr 1901 überreichten Muster
entsprechen.

2. Zur Herstellung von Wänden dürfen nur vollkommen trockene Platten
verwendet werden ; die letzteren müssen unter einander mit 10 em langen
eisernen Dübbeln und mit den anderen Gebäudewänden zur Verhinderung
des Umfallens mit Gipsmörtel , beziehungsweise Portlandcementmörtel , er¬
forderlichen Falles auch unter Anwendung weiterer Hilfsmittel , gut verbunden
werden.

3 . Die aus diesen Platten hergestellteu Wände dürfen nur zur Abtrennung
einzelner Bestandtheile einer Wohnung oder eines Geschästslocales , jedoch nicht
zur Abtrennung verschiedener Wohnungen oder GeschäftSlocale von einander
und nur dann angewendet werden , wenn diese Wände keiner Belastung aus¬
gesetzt und nicht höher als ein gewöhnliches Stockwerk ausgesllhrt werden.

Die Wände müssen bei einer Zimmertiefe bis 5 50 m und normaler
Stockwerkshöhe im unverputzten Zustande eine Stärke von mindestens 6 ein
besitzen.

Bei Wänden von größerer Länge und mehr als Stockwerkshöhe ist die
Wandstärke entsprechend zu erhöhen.

Nach Lage der örtlichen Verhältnisse können mit Zustimmung der Bau¬
behörde auch andere Wandstärken zur Verwendung kommen.

Derartige Wände können bei untergeordneten und Provisorischen Objecten
auch als Umfassungswände , jedoch nicht an Stelle der Feuermauern , zur
Anwendung gelangen , wenn nicht sicherheitspolizeiliche oder andere Rücksichten
gegen die Anwendung dieses Materiales sprechen , worüber im einzelnen Falle
die Entscheidung der Baubehörde umsomehr Vorbehalten bleiben muss , als bei
Durchnässung der Wände eine Verminderung der Festigkeit eintritt.

4 . Die beabsichtigte Ausführung derartiger Wände ist in den Consens¬
plänen auszuweisen.

5 . Die Ausstellung solcher Wände hat in der Regel auf Traversen zu
erfolgen und gehört zu den Befugnissen der concessionierten Baugemerbe-
treibenden , da es sich hier um sicherheitspolizeiliche Rücksichten , insbesondere
auch um die Beurtheilung der Tragfähigkeit von Decken und Trägern handelt.

Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen , eventuell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung ans Grund der praktischen
Erfahrungen mit diesem Baumateriale bleibt Vorbehalten.

Die beigebrachten Musterplatten werden vom Stadtbauamte aufbewahrt.

15 .

Handel mit Giften.
Das magistratische Bezirksamt für den IX . Bezirk hat zufolge Decretes

vom 22 . October 1901 , Z . 19752 , der protokollierten Firma Lorber L
Traitlcr die Concession zum Verschleiße von Giften und von zu arzneilicher
Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , soweit dieselben nicht aus¬
schließlich den Apothekern Vorbehalten sind , mit dem Betriebsorte IX ., Währinger-
straße 68 , ertheilt und gleichzeitig den öffentlichen Gesellschafter dieser Firma
Julius Lorber , XVIII ., Sternwartestraße II , wohnhaft , als Stellvertreter
(Geschäftsführer ) in diesem Betriebe genehmigt.

1«.
Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der
Gemeinde Vizje im Comitate Belovär Körös in

Ungarn.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 29 . October 1901,

Z . 94022 (M . -Z . 89817 ex 1901 ) :
Laut Mittheilung des k. Ungar . Handelsministeriums vom 31 . August

1901 , Z . 55910 , wurde die Ausübung des Hausierhandels auf dem Gebiete
der Gemeinde Vizje im Comitate Belovür -Körös unter Aufrechthaltung der im
Z 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den diesen Paragraphen er¬
gänzenden nachträglichen Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden
gewährten Rechte verboten.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
6. October 1901 , Z . 37659 , alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener
Magistrat , sämmtliche magistratischen Bezirksämter , die Stadträthe Wiener
Neustadl und Waidhofen a . d. Abbs und die n .-ö. Handels - und Gewerbe¬
kammer in Kenntnis gesetzt.

17
Abstellung der durch die k. k. Gewerbe Jnspectoren
wahrgenommenen Unzukömmlichkeiten wider die

Arbeiterversicherungsgesetze.
Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 31 . October

1901 , Z . 99826 (M .-Z . 90772/XVIII ) :
Über Anregung des k. k. Ministeriums des Innern hat das k. k. Handels¬

ministerium die sämmtlichen k. k. Gewerbe -Jnspectoren ausdrücklich angewiesen,
von nun an in jedem einzelnen von ihnen constatierten Falle eines nach
ihrer Anschauung den Bestimmungen der Arbeiterversicherungsgesetze nicht
entsprechenden Vorgehens , sofern nicht die Abstellung der gerügten Unzu-
kömmlichkeit sofort im kurzen Wege durch ihre persönliche Intervention zu
erreichen ist, die entsprechende Mittheilung an die competente politische Behörde
zu machen und in ihren Jahresberichten bei Ausführung solcher Fälle , sowohl
über die Anrufung der Behörde , als auch über den allfälligen Erfolg ihrer
Intervention zu berichten.

Behufs Erleichterung der den k. k. Gewerbe -Jnspectoren damit auferlegten
Berichterstattung wird hiemit infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 19 . October 1901 , Z . 38305 , allen zur Besorgung der Staats¬
aufsicht Uber die » ach dem Krankenverficherungsgesetze eingerichteten Krankeu-
cafsen berufenen politischen Bezirksbehörden zur Pflicht gemacht , in allen Fällen,
in welchen sie von den Gewerbe -Jnspectoren solche Mittheilungen erhalten,
die auf Grund dieser Mittheilungen getroffenen Verfügungen den betreffende»
Gewerbe -Jnspectoren zur Kenntnis zu bringen.

Am zweckmäßigsten wird dies durch Übermittlung der betreffenden Amts¬
schriften >m Einsichtswege geschehen.

18 .
Hanfierverbot im Gebiete der Stadt Szombathely

(Steinamanger ) im Comitate Vas.
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 4 . November 1901,

Z . 95193 (M .-Z . 91839 sx 1901 ) :
Laut Miltheilung des k. Ungar . Handelsministeriums vom 3 . September

1901 , Z . 56871 , wurde die Ausübung des Hausierhandels im Gebiete der Stadt
Szombathely (Steinamanger ) im Comitate Vas unter Aufrechthaltung der im
§ 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den diesen Paragraphen er¬
gänzenden nachträglichen Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden
gewährten Rechte verboten.

Hievon werden über Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
6 . October 1901 , Z . 38031 , alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener
Magistrat und sämmtliche magistratischen Bezirksämter , die Stadträthe in
Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. I )bbs und die n .-ö. Handels - und Ge¬
werbekammer in Kenntnis gesetzt.

1».
Errichtung einer landwirtschaftlich -bacteriologischen

und Pflanzenschutz -Station in Wien.
Kundmachung des Ackerbauministeriums vom 31 . October 1901,

R .-G .-Bl . Nr . 181:
Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung

vom 18 . Mai 1901 das nachstehende Statut allergnädigst zu genehmigen

der k. k. landwirtschaftlich -bacteriologischen und Pflanzenschutz- Station
in Wien.

8 1-
Die k. k. landwirtschaftlich -bacteriologische und Pflanzenschutz -Station ist

eine in fachlicher Beziehung selbständige , administrativ aber mit der landwirt-
2*
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schaftlich -chemischen Versuchsstation in Wien vereinigte Anstalt , deren Aufgaben
die folgenden find:

Das Studium der für die Landwirtschaft im allgemeinen nützlichen und
schädlichen Mikroorganismen — insbesondere der Bactcriologie des Bodens,
des Düngers und der Pflanzen in ihrem Gesammtumfange — sowie der für
die Culturpflanzen pathogenen Mikroorganismen.

Die Erforschung der Lebensbedingnngen der thierischen und pflanzlichen
Schädlinge der Culturpflanzen und die Gewinnung von Grundlagen für eine
planmäßige Bekämpfung derselben , sowie das Studium der Nützlinge ans dem
Thier - und Pflanzenreiche , insbesondere der thierischen und pflanzlichen Feinde
der Schädlinge.

Die Herstellung von Präparaten zur Vertilgung von Cultnrschädliugen
(z. B . Mäusetyphusculturen u . dgl .) , dann die Herstellung und Vermehrung
von Culturen oder Knöllchenbacterien , Fermentbacterisn und anderer land¬
wirtschaftlich wichtiger Mikroorganismen.

Die Erforschung und Bekämpfung solcher Pflanzenkrankheiten , die durch
anorganische Einflüsse , wie z. B . Rauch und Hüttengase , Frost u . dgl . hervor¬
gerufen werden.

Die Sammlung , Sichtung und Veröffentlichung statistischen Materiales
über das Auftreten der wichtigsten Pflanzenkrankheiten und Culturschädlinge
im In - und Auslande , sowie die rechtzeitige Warnung der Landwirtschaft vor
denselben und die Bekanntgabe von Vorbeugungsmitteln.

Die Verbreitung der Ergebnisse der einschlägigen Forschungen mittels
Wort und Schrift , die Ertheilung von Rath , Belehrung und Auskünften an
Interessenten , sowie die Einübung letzterer , dann fachliche Informationen für
das Ackerbauministerium und für andere Behörden nach den vom Ackerbau¬
ministerium zu gebenden allgemeinen Direktiven.

Die Ausführung von bakteriologischen , mhkologischen und mikroskopischen
Untersuchungen im landwirtschaftlichen Interesse , sowie die Ermittlung der
Ursachen von Pflanzenkrankheiten und Culturschädigungen.

8 2.
Die Station kann sich mit Genehmigung des Ackerbauministeriums mit

anderen Anstalten , die ähnliche Zwecke verfolgen , behufs gegenseitiger fachlicher
Unterstützung in dauernde Verbindung setzen. Derartigen Anstalten , denen
insbesondere die Aufgabe zufällt , fortlaufend über das Auftreten von Pflanzen¬
krankheiten und Culturschädliugen an die Station zu berichten und als locale
Auskunftsstellen zu wirken , sowie die Leitung oder Beaufsichtigung der Maß¬
regeln zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten oder Culturschädliugen in
ihrem Rayon zu übernehmen , steht das Recht zu , sich „ Auskunftsstellen für
Pflanzenschutz des k. k. Ackerbauministeriums " zu neunen und sich jederzeit
bei der Station in Wien kostenlos Rath und Auskunft einzuholen.

Ferner kann die Station einzelne geeignete Personen mit der fort¬
laufenden oder fallweisen Berichterstattung über das Auftreten von Pflauzen-
krankheiten oder Culturschädigungen an die Station betrauen.

Solche Personen können sich, solange ihr Verhältnis zur Station fort-
daucrt , „ Berichterstatter der landwirtschaftlich -bacteriologischen und Pflanzen¬
schutz-Station in Wien " nennen . Die Pflichten und Rechte dieser zur Mit¬
wirkung herangezogenen Anstalten und Einzelpersonen (Auskunftsstellen und
Berichterstatter ) werden durch eine besondere Instruction festgestellt.

A3-
Das Personale der landwirtschaftlich -bacteriologischen und Pflanzenschutz-

Station besteht ans dem Vorsteher der Anstalt und auS den erforderlichen
Hilfskräften an Adjuncten , Assistenten und Laboranten.

Der Vorsteher steht in der VII . , die Adjuncten stehen in der IX . und
die Assistenten in der X . Rangclasse . Die Laboranten beziehen den für Diener
gesetzlich normierten Jahresgehalt nebst der Activitätszulage.

Das gesammte Personal wird vom Ackerbauministerium ernannt.
Der Vorsteher kann vom Ackerbauministerium ermächtigt werden , Volontäre,

welche die ihnen zugewiesenen Arbeiten ohne Bestallung leisten und in keinem
Dienstverhältnisse zur Station stehen , aufxunehmen , sowie auch fachlichen
Interessenten gegen eine bestimmte Gebür Arbeitsplätze , Utensilien und Con-
sumtibilien der Anstalt bebufs Durchführung der von ihnen beabsichtigten
Arbeiten oder zur Einübung anzuweissn.

8 4.
Die Pflichten und Befugnisse des Personales der Station werden durch

eine besondere Instruction festgestellt.

8 5.
Die Gebüren , welche für ausgeführte Arbeiten (Z 1) , sowie für die

Benützung von Arbeitsplätzen (Z 3) an die Station zu entrichten find , werden
durch einen besonderen Tarif festgesetzt.

8 6.
Die Station ist berechtigt , über die in ihrem Wirkungskreise (Z 1) von

ihr vorgenommenen Untersuchungen und Prüfungen (Analysen ) Urkunden
ausznstellen . Diese Urkunden bedürfen zu ihrer Giltigkeit der Fertigung durch
den Vorsteher oder dessen Stellvertreter und der Beidrückung des Stations-
sieqels.

§ ?-
Die Art der Veröffentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse aus den

Arbeiten der Station tvird vom Ackerbauministerium bestimmt-

20 .
Förderung der heimische » Industrie.

Circular -Erlass der k. k n .- ö. Statthalterei vom 30 . Oktober
1901 , Z . 99112 (M .-D .-Z . 3055 ) :

Die im In - wie Auslande gegenwärtig herrschende ungünstige Conjunctur
hat viele inländische Industrien in eine umso misslichere Lage versetzt, als
die heimischen Prodnctionsbedingungen in mancher Hinsicht gegenüber dem
Auslande ungünstigere sind . Der Druck dieser Verhältnisse macht sich ins¬
besondere für unsere Maschinenindustrie geltend , so dass sich eine Reihe größerer
Maschinenfabriken bereits gezwungen sah , einen Theil ihrer Arbeiter zu ent¬
lassen und die Arbeitszeit (und damit natürlich auch die Löhne ) der übrigen
zu restringrieren . Biele dieser Unternehmungen — namentlich in Böhmen,
wo die Maschinenindustrie bekanntlich zur größten Entwicklung gelangt ist —
sind nur noch auf kurze Zeit mit Arbeit versorgt und werden , wenn dieselbe
beendet ist, mit weiteren Arbeiterentlassungen u . s. w . Vorgehen müssen.

Dass unter solchen Umständen jeder Verlust heimischen Absatzes an die
ausländische Concurrenz umso nachtheiliger wirkt und von den betheiligten
Kreisen umso schmerzlicher empfunden wird , erscheint selbstverständlich . Leider
haben sich in letzter Zeit wiederholt Fälle ereignet , in welchen Bestellungen
von Maschinen , Eisenconstructionen re . nicht allein von Privaten , sondern
auch von öffentlichen Organen , namentlich autonomen Verwaltungskörpern
an ausländische Firmen hintangegeben wurden . Es sollen sich sogar Fälle
ereignet haben , in welchen Lieferungen an die ausländische Concurrenz über¬
tragen wurden , trotzdem sich inländische Firmen von vornherein bereit
erklärten , die Preise der ausländischen Concurrenz zu acceptieren . Die be¬
theiligten Interessentenkreise haben denn auch nicht ermangelt , durch ihre
berufenen Vertreter beim k. k. Handelsministerium Vorstellungen zu machen
und die Intervention desselben anzurnfen . Das Ministerium des Innern hat
im Einvernehmen mit dem Handelsministerium bereits mit dem Erlasse vom
8 . Juni 1900 , Z . 17684 (intimiert mit Statthalterei -Erlass vom 10 . Juli
1900 , Z . 54108 ' (und mit dem Erlasse vom 19 . December 1900 , Z . 43521)
(intimiert an den n .- ö. Landesausschuss mit der Note vom 11 . Jänner 1901,
Z . 115746 er 1900 ) an alle Landesstellen die Aufforderung gerichtet , dahin
Einfluss zu üben , dass die autonomen Behörden und Anstalten bei Deckung
ihres Bedarfes unter sonst gleichen Verhältnissen in Bezug auf Preis , Güte
und Lieferzeit grundsätzlich Erzeugnisse der heimischen Industrie bevorzugen.

Indem die im vorstehenden angeführten Verhältnisse der besonderen
Aufmerksamkeit der unterstehenden Behörden und Organe empfohlen werden,
werden die letzteren infolge des im Einvernehmen mit dem Herrn Minister-
Präsidenten als Leiter des Ministeriums deS Innern ergangenen Erlasses
des Handelsministers vom 15 . Oktober 1901 , Z . 48062 , auf das Eindringlichste
angewiesen , dahin zu wirken , dass bei Vergebung von Lieferungen und Arbeiten
in erster Reihe die heimische Industrie berücksichtigt , jedenfalls aber der Bedarf
von Staatsbehörden und - Anstalten — unter sonst gleichen Verhältnissen in
Bezug auf Lieferzeit , Güte und Preis , bei welch letzterem Momente auch die
schwierigeren Productionsbedinguugen des Inlandes thuulichste Berücksichtigung
zu finden hätten — durch Erzeugnisse des Inlandes gedeckt werde.

In keinem Falle sollten vor der beabsichtigten Vergebung an eine aus¬
ländische Firma Verhandlungen mit den inländiichen Offerenten unterlassen
werden.

Besonderer Wert ist ferner darauf zu legen , dass auch in solchen concreten
Fällen , in welchen staatliche Organe nicht direct selbst als Besteller in Betracht
kommen , seitens derselben bei Genehmigung der Errichtung oder Erweiterung
von Betriebsanlagen rc . die gleichen Grundsätze der thunlichsten Beachtung
empfohlen werden.

Dieser Erlass ergeht an sämmtliche k. k. Bezirkshauptmannschaften in
Riederösterreich , an die Herren Bürgermeister in Wien , Wiener -Neustadt und
Waidhofen an der Adbs und an die k. k. Wiener Pvlizei -Direction mit dem
Bemerken , dass seitens des Herrn Handelsministers bereits auch an alle
autonomen Landesbehörden ein analoges Ersuchen gerichtet worden ist.

21 .
Die Ärzte des Wiener Stadtphysikates « ud die bei
den magistratischen Bezirksämter » fungierenden
städtischen Bezirksärzte sind ärztekammerpflichtig.

Erlass der k. k. u .-ö. Statthalterei vom 7 . November 1901,
Z . 97773 (M .-Z . 94286/VIH sr 1901 ) :

Mit der hierämtlichen Entscheidung vom 9 . April 1901 , Z . ,27483 , ist
das Ansuchen des Wiener Stadtphysikates um Befreiung der Arzte dieses
Physikates und der bei den magistratischen Bezirksämtern fungierenden
städtischen Bezirksärzte von der Verpflichtung zum Beitritte zur Wiener Ärzte¬
kammer unter Hinweis aus den Wortlaut des Z 15 des Gesetzes vom
22 . December 1891 , R .-G .- Bl . Nr . 6 er 1892 , zurückgewieseu worden.

Dem dagegen eingebrachten Recurse der Stadtphysiker Dr . Löffler
und Dr . Schmid  in Wien hat das k. k. Ministerium des Innern laut
Erlasses vom 16 . October 1901 , Z . 21049 , aus de» Gründen der ange¬
fochtenen Entscheidung keine Folge gegeben.



101Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 96 , 29 . November 1901.

n. NkMMlluüiMmmmuM.
Helneiilderath:

22 .
Trennung des Steuer - und Wahlcatafters vom

Steueramte.
Zufolge Gemeinderaths -Beschliisses vom 22 . October 1901 , Z . 12235,

wurde der bisherige Steuer - und Wahlcataster aus seinem Abhängigkeitöver-
bältnifse gegenüber dem Steueramte losgelöst und als Hilfsamt unter dem
Titel : „ Central -Wahl - und Steuercataster ' unmittelbar dem Magistrate unter¬
geordnet . (M .-Z . 83379/XVIl .)

:
23 .

Borlage von Gesuchen wegen Herstellung von Erker
anlagen an den Stadtrath.

Der Wiener Stadtralh hat anlässlich eines Falles augeordnet , dass Ge¬
suche um die Bewilligung zur Herstellung von Erkeranlagen ebenso wie jene
um Bewilligung zur Herstellung von Risaliten und Thorportalen (siehe den
Stadtraths -Beschluss vom 17 . Februar 1899 , Z . 1293 ex 1899 , Amtsblatt,
Beilage „ Gesetze und Verordnungen " Nr . IV , Seite 35 ), im Falle bei der
Realität eine Grundabtretung für Straßenzwecke erforderlich ist, dem Stadt-
rathe nur dann zur Beschlussfassung vorgelegt werden dürfen , wenn bezüglick
der Schadloshaltung für den abzntretenden Grund ein Übereinkommen bereits
zustande gekommen ist. (M .-Z . 47565/IX .)

ZNagPial:
24

Hilfsarbeitcrinnen im Damenkleidermachergewerde.
Erlass des Magistrals -Direckors Pr eyer  vom 15 . Oktober

1901 , M .eD .-Z . 2811 :
Mit dem Magistrats -Directions -Erlosse vom 7. April 1898 , M .-D .-Z . 333,

abgcdruckt im Amtsblatts der Stadt Wien ex >893 , Beilage „ Verordnungen ' rc.,
Seite 28 , wurde die Anordnung getroffen , dass bei der Ausfertigung von
Arbeitsbüchern an Absolventinnen von Privat -Lehranstalten für Maßnehmen,
Schnittzeichnen und Kleidermachen in dieRnbrik „Beschäftigung " die Bezeichnung
„Hilfsarbeiterin im Damenkleidermachergewerde " einznsetzen ist.

Da diese Anordnung nickt durchgehends befolgt wird , sehe ich mich ver¬
anlasst , dieselbe zur genauen Danachachtnng in Erinnern - g zu bringen , füge
jedoch bei , dass die erwähnte Bezeichnung nur dann zu wählen ist, wenn der
Besuch eines mindestens einjährigen Cnrses an einer einschlägigen Privat Lehr¬
anstalt nachgewiesen erscheint.

25 .

Parcelliernngs - und Grundabtheilungspläne.
Erlass des Magistrats -Directors Pr eher  vom 17 . Oclober

1901 , M .-Z . 82967/IX , an das Stadtbauamt:
Das Stadtbauamt hat bisher die ihm zur Berichterstattung Angestellten

Grundabtheilungspläne , falls nach seiner Ansicht gegen die Abtheilung kein
Ansland obwaltete , gemäß dem Magistrats -Decrete vom 19 . Jänner 1889,
Z . 72605 , mit der Clausel versehen:

„Vom Stadtbauamte geprüft und den Bestimmungen der Bauordnung
für Wien entsprechend befunden ."

In einem speciellsn Falle , in dem der Stadtrath die Bewilligung zu
einer Parcellierung entgegen dem Anträge des Magistrates verweigerte , hat
sich nun die Partei in ihrem Recnrse auf jene Clansei berufen , die sich auf
den ihr znrückgestellten Plänen befand , und ans der sie abzuleiten versucht,
dass eine Abweisung des Parcelliernngsgesuches gar nicht zulässig sei, weil ja
eben die Pläne nach dem Wortlaute der Elausel de» Bestimmungen des Ge¬
setzes entsprechen.

Um derartige Berufungen für die Zukunft anszuschließen , und da die
Clausulierung durch das Stadtbanamt lediglich interne Bedeutung besitzt,
demnach die Möglichkeit einer Verwechslung derselben mit der vom Magistrale
beiznsctzendeii Genehmigungsclanfel hintanznhalten ist, wird das Sfadtbanamt
angewiesen , in Hinkunst den als entsprechend befundenen Grundabrhellnngs-
plänen und -Tabellen die Clausel beizusetzen:

„Zur B .-A .-Z . in der Amtshandlung des Stadtbanamtes ge¬
standen.

Wien , am . "

Dieselbe Clausel ist in Zukunft auch auf jenen Plancopien anzubringen
deren Beglaubigung durch den Magistrat gewünscht wird.

Der Umstand , dass Abtheilungspläne und -Tabellen den gesetzlichen Be¬
stimmungen entsprechen , beziehungsweise dass Plancopien mit den Originalen
übereinstimmen , ist in den bezüglichen Berichten an den Magistrat ausdrücklich
zn bestätigen.

2«.
Behandlung der Eingaben der städtischen Bediensteten

anlässlich ihrer Militärdienstpflicht.
Erlass des Magislrats -Dircclois Preyer  vom 21 . October

1901 (M .-D .-Z . 28891:
Ich habe wiederholt die Wahrnehmung gemacht , dass die Eingaben der

der bewaffneten Macht angehörigen städtischen Bediensteten , in welchen die
Einberufung zur activcu Militärdienstleistung , militärischen Ausbildung oder
Waffenübung zur Kenntnis gebracht und allenfalls um Belastung der Bezüge
gebeten wird , nicht gleichmäßig behandelt werden.

Um diesfalls eine einheitliche Amtshandlung herbeizuführcn und a »f-
getanchte Zweifel zu beseitigen , sehe ich mich veranlasst , den hierämtlichen , in
Übung stehenden Vorgang zur allgemeinen Danachachtung mitzulheilen.

In dieser Frage hat man zunächst zu unterscheiden , ob es sich:
1. um städtische Beamte einschließlich der Praktikanten und Aspiranten oder
II . um Diurnisten und sonstige provisorische städtische Angestellte (Aus¬

hilfsdiener , Feuerwehrleute u . s. w .) handelt.

Weiters sind folgende Unterscheidungen zu machen:
I . 1. Beamte , Praktikanten und Aspiranten , welche zur (achtwöchent-

lichen) militärischen Ausbildung oder zu einer Waffenübung einberufen werden,
bedürfen keines Urlaubes , sondern haben nur die schriftliche Anzeige von ihrer
Einberufung unter Citierung der Daten der Einberusungskarte (welche der
Anzeige nicht beizulegen ist) und unter Bekanntgabe des Einrnckungstermines
im Dienstwege zu erstatten.

In diesem Falle bleiben die Bezüge aufrecht , ohne dass ein diesbezügliches
Ansuchen zu stellen ist.

2 . Haben städtische Beamte , Praktikanten oder Aspiranten zur ein -, zwei-
oder dreijährigen activen Militärdienstleistniig einzurvcken , so haben sie ebenfalls
bloß eine Anzeige wie im früheren Falle zn erstatten.

Die Belastung der Bezüge ist hier von einem besonderen Ansuchen ab¬
hängig , dessen Befürwortung nach der gegenwärtigen Übung nur dann erfolgt,
wenn der Gesnchsteller , nach den im Wege der Bezirksvorsteher zu pflegenden
Erhebungen über die Familien - und Bermögensverhältniste , berncksichtigungs-
würdig erscheint.

In diesem Falle wurde bisher von Hieramts für die Dauer des ein¬
jährigen Präseuzdienstes als Einjährig -Freiwilliger die Belastung des halben
Gehaltes (ohne Quartiergcld ) , beziehungsweise des halben Adjutums , bei
längerer Militärdienstleistnng nur die Gewährung eines monatlichen Süllen»
tationsbeitragcs non 20 X beim Stadtrathe in Antrag gebracht ; in Hinkunft
wäre jedoch auch ein Sustenlationsbeilrag nicht mehr zu beantragen.

Xä II . Diurnisten oder sonstige provisorische städtische Bedienstete , welche
die (achtwöchentliche ) militärische Ausbildung oder eine Waffenübnng ableisten
müssen , haben um den erforderlichen Urlaub im Dienstwege anznsnchen , und
ist bei Behandlung dieser Gesuche die bei der Magistrats -Directwn in Gebrauch
stehende, zur Vorlage an den Herrn Bürgermeister bestimmte Drncksorte mit
den erforderlichen Abänderungen allgemein zu verwenden.

Ein etwaiges Ansuchen um Belastung des Taggeldes für diese Zeit ist
abgesondert zu stellen und es kann , wenn es sich nm eine militärische Dienst¬
leistung bis zn vier Wochen handelt , der Fortbezug des ganzen Taggeldcs
beim Stadtrathe beantragt werden.

2 . Falls sich jedoch die militärische Dienstleistung auf mehr als vier
Wochen bis höchstens acht Wochen erstrecken sollte , io wäre der Fortbezng
des halben und ganzen Taggeldes nur nach dem Ergebnisse der durch die
Bezirksvorsteher gepflogenen Erhebungen in besonders rücksichtswürdigen
Fällen beim Stadtrathe in Antrag zu bringen.

In beiden Fällen ist in den Antrag an den Stadtrath die Bemerkung
aufzunehmen : „ unter der Voraussetzung der Bewilligung des angesuchten
Urlaubes " .

3 . Wenn provisorische Bedienstete auf länger als acht Wochen zur
militärischen Dienstleistung einoernfen werden , so ist ein Urlaub selbst nicht
gegen Carenz des Taggeldes in Antrag zn bringen , es sind die Betreffenden
vielmehr , falls sie nichi selbst auf ihre Stelle verzichten , von amtswegen ihres
Dienstes zu entheben.

Als Grundsatz hat bei B .fürwortung des Fortbeznges des ganzen oder
halben Gehaltes , Adjutums oder Taggeldes zu gelten , dass der Gesuchsteller
mindestens seit Jahresfrist ununterbrochen im Dienste der Gemeinde Wien
stehen muss.

Bei diesem Anlässe ersuche ich die sämmtlichen Herren Amtsvorsteher
die Veranlassung zn treffen , dass alle städtischen Angestellten , welche zu ein-
jähriger oder längerer activen Militärdienstleistniig einznrücken haben , die
Anzeige hievon bereits sechs Wochen vor dem voraussichtlichen Beginne dieser
Dienstleistung erstatten.
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27

Bekanntgabe aller wichtigen Entscheidungen,
Normativ Bestimmungen re. an die Schriftleitnng

des Amtsblattes.

Erlass des Mugistrats -Directors Pr eher  vom 23 . October
1901 , M .-D .-Z . 2925:

Nach den Stadt , aths - beziehungsweise Gemeinderaths -Beschlüssen über die
Herausgabe des Amtsblattes der Stadt Wien , St .-Z . 801 und G .-R .-Z . 596
ex 1891 , haben die städtischen Ämter alle nicht vertraulich zu behandelnden
Entscheidungen und Verfügungen von grundsätzlicher Bedeutung oder besonderer
Wichtigkeit der Schriftleitnng des Amtsblattes der Stadt Wien behufs Auf¬
nahme in die monatlich erscheinende Beilage „ Gesetze, Verordnungen rc. " zu
übergeben.

Da diese Vorschrift nicht durchwegs gehandhabt wird , bringe ich dieselbe
zur genauen Danachachtung in Erinnerung und mache bei diesem Anlasse
auch darauf aufmerksam , dass nach dem hierämtlichen Erlasse vom 20 . October
1897 . M .-D .-Z . 269t (abgedrnckt im Amtsblatle ex 1897 , Beilage „ Gesetze,
Verordnungen rc ." , Seile 108 ), die betreffenden Schriftstücke nicht von der
Schriftleitnng des Amtsblattes , sondern von den Absendern mit entsprechenden
Überschriften , unter welchen die Veröffentlichung im Amtsblatts erfolgen soll,
zu versehen sind.

28.

Überwachung des Zustandes des Straßeiipflasters.
Erlass des Magistrats -Directors Pr eher  vom 8 . November

1901 (M .-D .-Z . 3018 ) :
Der Herr Bürgermeister hat unterm 31 . October 1901 znr Z . 13028

nachstehenden Erlass an mich gerichtet:
„Der Zustand des Straßenpflasters ist leider an vielen Stellen des

Wiener Gemeindegebietes noch immer ein keineswegs klagloser.
Indem ich unter einem an die Herren Bezirksvorsteher und den Herrn

Verwaltungs -Director der „ Gemeinde Wicn — städtische Gaswerke " ent¬
sprechende Weisungen erlaffe , ersuche ia , auch Sie . Herr Magistrals -Director,
mit allem Nachdrucke darauf hinzuwirken , dass der Zustand des Straßen¬
pflasters unausgesetzt überwacht und die lheils der Gemeinde , lheils staat¬
lichen oder privaten Unternehmungen obliegenden Herstellungen unverweilt
und in klagloser Weise zur Ausführung gelangen.

Ich ersuche sohin Euer Wohlgeborcn , dahin zu wirken , dass dem vor¬
stehenden Erlasse vollinhaltlich und genauest entsprochen werde , mache Sie
hiefür persönlich verantwortlich und weise Sie an , städtische Angestellte , welche
sich bei der ihnen obliegenden Nachsichtspflege über den Zustand der Gemeinde¬
straßen eine Lässigkeit zu Schulden kommen lassen , unnachsichtlich zur Ver¬
antwortung zn ziehen . "

2 «.
Neue GeschäftscinLhcilnug und Geschäftsordnung für

den Magistrat.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 13 . November

1901 , -rä M .-D .-Z . 2546 ox 1900:

An die sämmtlichen Herren Amtsvorsteher.
Der Herr Bürgermeister hat über Antrag der Magistrats -Direction am

19 . October 1901 ack M .-D .-Z 2546 ex 1900 eine neue Geschäftseintheilung
und Geschäftsordnung für den Magistrat festgesetzt, welche, insofern sie den
übertragenen Wirkungskreis und insbesondere den Wirkungskreis als Politische
Behörde I . Instanz betrifft , mit dem Erlasse des Herrn k. k. Statthalters vom
12 . November 1901 , Z . 101511 , bestätigt wurde und mit 1. Jänner 1902 in
Kraft treten wird.

In der Anlage erbaltcn Euer Wohlgeboren die erforderliche Anzahl von
Exemplaren dieser Geschäslseintbeilung und Geschäftsordnung *) zur Kenntnis¬
nahme und Miltheilung an das zugetheille Personale mit nachstehenden Be¬
merkungen zugemittelt:

Der vorliegenden Reform liegt das Bestreben zugrunde , durch ein¬
greifende Gcschäftsvereinfachungen den Geschäftsgang beim Magistrate , welcher
den heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht , von überflüssigem Forma¬
lismus zu befreien , alle entbehrlichen Schreib - und Manipulationsgeschäfte zu
beseitigen , endlich die Kanzleibeamten in stärkerem Maße als bisher zu selb¬
ständigen Arbeiten heranzuziehen.

Zugleich tritt — insbesondere wegen der Auflassung des Central - Ein-
reichungs -Protokolles — an Stelle der heutigen , nicht systematischen Geschästs-
eintheilung eine streng fachliche Gliederung der Magistrats -Abtheilungen , so
zwar , dass es Beamten und Parteien ohne Schwierigkeit möglich fft, ein
Geschäftsstllck ressortmäßig anhängig zn machen und aiiszufinden.

Was das System der neuen Geschäftseintheilung betrifft , so beginnt
die Reihenfolge der neuen Magistrals -Abthrilungen (bisher Departements
genannt ) mit der Abtdeilung für Nechts -Angelegenheiken ; sohin folgen die
Abtkeilungen II bis XV für die Agenden des selbständigen Wirkungskreises in
der laut Z 46 des Wiener Gemeindestatutes bestimmten Reihe ; hieran schließen

*) Siche Beilage zu dieser Nummer der „ Gesetze, Verordnungen rc ."

sich die Abtheikungen XVI bis XX für die Agenden des übertragenen Wirkungs¬
kreises ; als letzte der ressortmäßigen Abtheilungen erscheint die für Statistik,
deren Arbeiten sich auf die gesarnmte Geschäftsgebarung des Magistrates er¬
strecken; den Schluss bildet die Magistrals -Abtheilung XXII für alle jene
Agenden , welche nicht anderwärts zugew -.esen sind , insbesondere für Amts-

i bebürfuisse ; diese Abtheilung ist zugleich Anskunstsstelle , deren Schaffung mit
, Rücksicht auf die Auflassung des Haupt -Tinreichungs -Protokolles nolhwendig

erschien.
! In Betreff der Oberleitung der Magistrats -Ab,Heilungen V, VI und VIl

durch den Vorstand der Magistrats -Abtheilung V, dann der Magistrats - Ab-
theilungen XI , XII und XIII durch Herrn Magistrats -Vice - Director Dr . W e is-
kirchner , bleiben die bisherigen Bestimmungen aufrecht.

! Hinsichtlich der neuen Geschäftsordnung bemerke ich Folgendes : Dieselbe
will nicht eine vollkommen erschöpfende Vorschrift über die formelle Geschäfts-

^ behaudlnng geben ; sie verweist im Einklänge mit H 101 des Gemeindestatutes
! auf die für das Verfahren der politischen Bezirksvehörden bestehenden Bor-
i schifften , regelt jedoch innerhalb dieses Rahmens in viel umfassenderer Weise,
i als die bisherige , eine Reihe die currente Geschäftsführung betreffender Fragen

und behandelt sehr eingehend die in den W 96 und 98 des Gemeindestatutes
! vorgesehene kollegiale Geschäftsbehandlung unter Beschränkung derselben auf
^ Fälle von besonderer Wichtigkeit oder grundsätzlicher Bedeutung.
! Bezüglich der Behandlung der bis 31 . December 1901 in den Magistrats-
, Departements angehörigen Geschäftsstücke haben die nachfolgenden Übergaugs-
i bestimmungeu zu gelten.

Hinsichtlich der Behandlung jener Geschäftsslücke , welche aus der Agende
j eines Magistrats -Departements entfallen werden , ersuche ich die Herren De-
^ partementleiter , eine Instruction , getrennt nach Materien , behufs Über-
! mittlung an die zuständigen Magistrats Abtheilungen auszuarbeite » und dieselbe
! unter Anschluss der allenfalls hiebei in Gebrauch stehenden Drucksortcn z„ -
! verlässig bis 7. December 1901 der Magistrats Directiou vorzulegen.

Die Herren Bezirksamtsleiter erhalten gleichzeitig die zur Bearbeitung
der neu decentrali, "irrten Agenden erforderlichen Informationen und Behelfe
zugemittelt ; es sind die nachfolgenden , im Abschnitte L der Geschäftseintheilung
angeführten Agenden:

1. Amtshandlung , betreffend Pauschalierung und Nachsicht des Musik¬
impostes (Gruppe I , Punkt 1).

2 . Brandschadenveisicherung für die nicht unter centraler Verwaltung
stehenden städtischen Häuser (Gruppe II , Punkt >) .

3 . Verhandlungen wegen Herstellung von Schieneugeleisen über das
Trottoir (Gruppe IV , Punkt 4 ).

4. Bewilligung von Wasserläufen in öffentliche Gewässer , wenn diese
Wafferläufe nicht das Gebiet mehrerer Bezirke durchziehen (Gruppe IV,
Punkt 6) .

5 . Enthebung der Markt - und Schlachtgebüren (Gruppe VI , Punkt 4 ) .
6 . Handhabung des Rinderpestgesetzes (Gruppe VI , Punkt 5 ).
7 . Lebensrettungstaglien und Prämien für Bergung von Leichen

(Gruppe VII , Punkt 4).
8 . Straßengrundübernahm - in den Bezirken X bis XIX (Gruppe IV,

Punkt 5) .
9 . Entscheidung über das gesetzliche Religionsbekenntnis von Kindern,

insbesondere von solchen im schulpflichtigen Alter (Gruppe XI , Punkt 27 ) .
Ich spreche die zuversichtliche Erwartung aus , dass sich die städtischen

Beamten dem Studium der neuen Geschäftseintheilung und Geschäftsordnung
eifrig widmen und im Sinne und Geiste der vorliegenden Reform wirken
werden.

Die neue Geschäftsordnung soll frisch Pulsierei,des Leben in den vielfach
veralteten und schleppenden Geschäftsgang des Magistrates bringen ; die ein-
geführken Geschäftsvereinfachungen dürfen nicht todter Buchstabe bleiben , die
Beamtenschaft wird daher eine durchgreifende Änderung der Geschäftsbehanblung
im Sinne dieser Bestimmungen eintreten lassen müssen.

Nicht unwichtig find die Angelegenheiten , welch- nach der neuen Ge-
schäftsoidnung von den städtischen Kauzleibeamteu selbstänotg durchzuführen
sind . Auf die Pflichttreue und den Diensteifer aller Kauzleiorgaue bauend,
hoffe ich zuversichtlich , dass dieselben das in sie gesetzte Vertrauen in jeder
Hinsicht rechtfertigen werden.

Schließlich bemerke ich, dass ich demnächst eine Conferenz sämmtlicher
Amtsvorstände veranstalten werde , um den Herren Amlsoorständen Gelegenheit
zu geben , in Bezug auf einzelne Bestimmungen der Geschäftsordnung An¬
fragen zu stellen , sowie um eine » einheitlichen Vorgang bezüglich der Ein¬
richtung der Ämter und der klaglosen Abwicklung der Geschäfte anzubahnen.

*
*

Übergangsbestimmungen für die Actenbehaudlung anlässlich
der neuen Geschäftseintheilung für den Magistrat.

Nach der vom 1. Jänner 1902 angefangen in Wirksamkeit tretenden
neuen Geschäftseintheilung des Magistrates werden an die Stelle der bis¬
herigen Magistrats -Departements folgende Magistrats -Ablheilungen treten,
und zwar an die Stelle des

Magistrats -Departements I
II

II l
IV

V
VI

VII

die Magistrats -Abtheilung I
XXI

II
III

V
III

VIII
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Magistrats-Departements VIII
„ „ IX
.. .. X

XI
.. .. XIl
.. .. XIII
„ „ XIV
„ .. XV

„ XVI
„ XVII

.. XVIII
„ XIXa

„ „ XIXb
der Schubexpositur

die Magistrats-Abtheilung X
„ „ XIV
.. .. XV
.. ., XI

XII
„ .. XIII
.. IV
.. .. IX
.. .. XVI
,. XVII

XVIII
» .. VI

VII
„ „ XX

Rücksichtlich der Behandlung der in den Magistrals-Departements an¬
hängigen Acten finde ich nunmehr folgende Verfügungen zu treffen:

I . Sollte sich bei dem Vergleiche des bisherigen Geschäftsbereiches eines
Magistrats-Departements mit dem Geschäftsbereiche der an seine Stelle tretenden
Magistrats-Abtheilung ergeben, dass gewisse Agenden zu entfallen haben, so
ist zu trachten, dass die anhängigen Geschäftsslücke dieser Art noch vor dem
I . Jänner 1902 ihre Erledigung finden. Insoweit dies aber nicht möglich ist.
find solche Acten an die zugehörige Magistrats-Abtheilung mittels Actenver-
zeichnisses abzutreten, und es ist dies im Geschäftsprotokolle zu vermerken;
die abgetretenen Acten werden in der zugehörigen Magistrats-Abtheilung neu
protokolliert.

2. Bei einzelnen Ämtern, insbesondere Sachverständigen- und Hilfs¬
ämtern, bis l . Jänner 1902 unerledigt gebliebene Acten der Departements
sind mit der schriftlichenÄußerung an jene Magistrats-Abtheilung abzugeben,
welche an die Stelle desjenigen Magistrats-Departements getreten ist, ans dem
das Geschäftsstück herstamint. damit das Nncklangen vermerkt und die weitere
Amtshandlung, eventuell Abtretung an die nach der neuen Geschäftseintheilung
zuständige Magistrats-Abtheilung von dort aus veranlasst wird.

3. Die in einer Magistrats-Abtheilung verbleibenden Acten des derselben
entsprechenden Magistrats-Departementssind unter der bisherigen Magistrats¬
zahl fortznführen, nur ist in Ausfertigungen neben die Departementnnmmer
in einer Klammer die Abtheilnngsnnmmec zu setzen, z. B. M.-Z 66219 XV.
(Abth. IX.) Diese Acten sind nach ihrer Enderledigung an die Hauptregistratur
abzugeben.

4. Die Geschäftsprotokolle und Jndices eines Magistrats-Departements
haben in jener Magistrats-Abtheilung zu verbleiben, welche an die Stelle eben
dieses Departements getreten ist; nur die im Magistrals-Departement XVII
abgesondert geführten Jndices über Wahl-, Privilegien- und Mnsterschutz-
Angelegenheiten sind an die Magistrats-Abtheilung XIX abzugeben.

5. Amtsbehelfe und Drucksorten sind bei jenen Magistrats-Abtheilungen
zu belassen, beziehungsweise an jene abzugeben, in deren Geschäftsbereichesie
vorzugsweise Verwendung finden werden.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Laudes¬
gesetzblatte für Österreich »uter der Enns im Jahre

1601 publicierten Gesetze und Verordnungen.
Reichsgesehblati.

Nr . 158 . Verordnung dcs Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium vom 21 . Sep¬
tember 1901 , betreffend die Erhöhung der Anmeldegebür für Patente.

Nr . 150 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 8. October 1901 , betreffend die Errichtung einer mit den
Befugnissen eines Nebcnzollanites II . Classe ausgestattetcn Zollexpositur in
Gebirgs-Neudorf.

Nr . 160 . Kundmachung dcs Eisenbahnministerinms
vom 8. October 1901 , betreffend die Ergänzung der Concessions-
nrkunde vom 31. Juli 1898, R.-G.-Bl. Nr. 139, für di- Localbahn Krakau—
Kocmyrzdw.

Nr . 161 . Kundmachung des Eisenbahnministerinms
vom 8. October 1901 , betreffend die Ergänzung der Allerhöchsten
Conccssionsurkunde vom 25 . September 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 161 . für die
Eisenbahnen Luzian - Zaleszczyki , Hliboka —Serelh , Nadautz — Frassin (Brodina ),
Nepolokoutz — WiLnitz und Jtzkany —Suczawa.

Nr . 162 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 27 . September 1901 , betreffend
die Herabsetzungd>r Höbe der Stamme,nlage im Anweisungs- (Check- und
Clearing-) Verkehre des Postiparcassenamtcs*)

Nr . 163 . Verordnung des Handelsministeriums vom
11. October 1901 , betreffend die Errichtung einerk.k. Direktion für den
Bau der Wasserstraßen und die Beistellung des Wasserstraßen-Beirathes.*)

Nr . 164 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 4 . October 1901 , betreffend die nähere Beschreibung(sammt
Zeichnung) der Waffermesscr-Type XXXIV und der Elektricitätszähler-Typen
XIII, XIV, xiv -t und XVI.

Nr . 165 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 25 . September l90l , betreffend Erweiterung der Bollzngs-
besugnisse des k. k. Nebenzollamtes Niedereinsiedel(zu Seebnitz in Sachsen).

Nr . 166 . Concessionsnrkundevom 9. October 1901
für die schmalspurige Localbahn von Gmünd nach Groß-Gerungs.

Nr . 167 . Kundmachungdes Handelsministeriums
vom 18. October 1901 , betreffend die definitiveZulassung der Elektri-
citätszähler-Type XXIV sammt Nebenformen zur aichamtlichen Beglaubigung.

Nr . 168 . Vierter Nachtrag zur Bollzugsoorschnft zum
II . Hauplstücke des Gesetzes vom 25. October 1896, R.-G.-Bl. Nr. 220,
betreffend die directen Personalsteneru.

Nr . 160 . Verordnung des Finanzministeriums vom
2b . October 1901 , betreffend die Anwendung der Bestimmungen des
Zuckersteuergesctzesauf einige im Handel unter der irrigen Bezeichnung
„Dextrine" vorkommenden Waren.

Nr . 170 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 2b . October 1901 , betreffend die
Abänderung beziehungsweise Ergänzung mehrerer Bestimmungen des alpha¬
betischen Warenverzeichnisses zum Zolltarife.

Nr . 171 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 24 . October 1901 , betreffend die Bildung eines neuen Schätzungs¬
bezirkes zur Personaleinkommensteuer für den Bereich der neu errichteten Be¬
zirkshauptmannschaft Schlanders.

Nr . 172 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 24 . October 1901 in Angelegenheit der Zusammenfassung der
politischen Bezirke Sinj und Jmoski zu einem Veranlagungsbezirke der Steuer-
gesellschaft III . Erwerbstenerclasse auf Grund des Z 2 der kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 19. Jul , 1897, R.-G.-Bl. Nr. 181.

Nr . 173 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 24 . October 1901 , betreffend Abänderungen des mit der Kund¬
machung vom 4. Oktober 1897, R.-G.-Bl. Nr. 233, verlautbarten Ver¬
zeichnisses der Schätzungsbezirke zur Personaleinkommcnsteuer.

Nr . 174 . Kundmachnng des Finanzministeriums
vom 24 . October 1901 , betreffend Abänderungen des mit der Kund¬
machung vom 4. October 1897, R.-G.-Bl. Nr. 233, verlantbarten Ver¬
zeichnisses der Schätznngsbezirke zur Personaleinkommensteuer.

Nr . 175 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 25 . October 1901 , betreffend die Bildung eines Personalein¬
kommensteuer- Schätzungsbezirkes für den Stadttheil Lieben der königlichen
Hauptstadt Prag.

Nr . 176 . Kundmachung des Eisenbahnministerinms
vom 28 . October 1901 , betreffend die Erstreckung der Baufrist für
die Eisenbahn Görz—Haidenschaft.

Nr . 177 . Verordnung des Justizministeriums vom
28 . October 1901 , betreffend die Richteramtsprüfungen.

Nr . 178 . Verordnung des Justizministeriums vom
30 . October 1901 , betreffend die Verlegung des Amtssitzes des Be¬
zirksgerichtes Risano in Dalmatien.

Nr . 170 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 1. November 1901,
betreffend die Aufhebung des mit der Ministerial-Verordnung vom 2. Oc¬
tober 1901, R.-G.-Bl. Nr. 154, erlassenen Ein- und Durchfuhrverbotes
gegenüber dem Stadt - und Hafengebiele von Neapel.

Nr . 180 . Erlass des Finanzministeriums vom
31 . October 1901 , betreffend einige Abänderungen der auf die Be¬
steuerung von Zucker bezügliche» Vorschriften(Erleichterungen bei Überreichung
der im Z 14 des ZuckersteuergesetzesvorgeschriebenenSchriftstücke, Zulassung

tz Erscheint in dieser Nummer der„Verordnungen ic." vollinhaltlich ausgenommen. °) Erscheint in dieser Nummer der„Verordnungen rc." vollinhaltlich ausgenommen,
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des Copierversahrens , Führung mehrerer Verschleißregister , Vereinfachung der >
Controle bei Einlagerung uuverüeuerter Zucker - Erzeugnisse und Erhöhung ^
des Maximalgewichtes der Zuckermnster.

Nr . 181 . Kundmachung des Ackerbauministeriums
vom 31 . Actober 1901 , betreffend die Errichtung einer landwirt- '
schaftlich-bacleriologischen und Pflanzenschutz -Station in Wien .*)

Nr . 182 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 8. November 1901 , betreffend eine Abänderung im 8 2 des
Statutes für den Staatseisenbahnrath.

Nr . 183 . Kundmachung des Eisenbahnmiuisteriums
vom 28 . Actober 1901 , betreffend die Concessionierung einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn von Triest nach
dem Orte Opöina.

L. Landesgksetzblatt.
Nr . 51 . Gesetz vom 20 . September 1901 , wirksam im

Erzherzogthum e Österreich unter der Enns betreffend die Verbauung und
Regulierung des Schlattenbaches und Schwarzenbaches , sowie ihrer wichtigsten
Zuflüsse.

Nr . 52 . Kundmachung des k k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
14 Actober t90l , Z 94083 , betreffend die der Gemeinde Maria-
Lach ertheilte Bewilligung zur Einhebnng von 100 Percent der dirccten i
Steuern übersteigenden Umlagen für das Jahr 1901.

Nr . 53 . Kundmachung des k. k. Statthalters im z
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
14 . Actober 1901 , Z . 94420 , betreffend die der Gemeinde Alten¬
markt an der Triesting ertbcilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Percent
der directen Steuern übersteigenden Umlagen für das Jahr 1901.

Nr . 54 . Kundmachung des k k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
22 . October190I , Z . 98707 , betreffend di- Einhebung der Landes¬
umlagen für das Jahr 1901.

Nr . 55 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
14 . October 1901 , Z . 94399 , betreffend die der Gemeinde Wart¬
mannstätten ertheilte Bewilligung zur Einhebnng von ISO Percent der directen
Stenern übersteigenden Umlagen für das Jahr 1901.

Nr . 56 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
22 . October 1901 , Z . 97348 , betreffend die der Gemeinde Helt-
mannsdorf ertheilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Percent der directen
Steuern übersteigenden Umlagen für das Jahr 1901.

Nr . 57 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
14 . October 1901 , Z . 94359 , betreffend die der Gemeinde Trais- 1
kirchen ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsumauflage von 2 H
für die Jahre 1801 , 1902 und 1903.

Nr . 58 . Kundmachungdes k. k. Statthalters iin
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
22 . October 1901 , Z . 97306 , betreffend die der Gemeinde Lang-
Enzersdorf ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsumauflage für
die Jahre 1901 und 1902.

Nr . 58 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
22 . October 1901 , Z . 97307 , betreffend die der Gemeinde Poys-
dorf ertheilte Bewilligung zur Einhebnng einer Bier - und Brantweinconsum-
auslage für die Jahre 1902 bis inclusive 1906.

Nr . 68 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
22 . October 1901 , Z 9731 4,  betreffend die der Gemeinde Wiener-

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen . !

Neustadt ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsumauflage für
das Jahr 1902.

Nr . 61 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
21 . October 1901 , Z . 97346 , betreffend die der Gemeinde Groß-
Ebersdorf ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsumauflage für
die Jahre 1901 und 1902.

Nr . 62 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
22 . October 1901 , Z . 97765 , betreffend die den Gemeinden
Mistelbach und Wölkersdorf ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bier-
und Brantweinconsnmanflage für das Jahr 1902.

Nr . 63 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
22 . October 1901 , Z . 97766 , betreffend die der Gemeinde Kornen-
burg ertbeilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierconsumauflage für das
Jahr 1902.

Nr . 64 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 7 . No¬
vember 1901 , Z . 104150 , womit das Regulativ für das Ver¬
steigerungsamt im k. k. Versatz -, Verwahrungs - und Versteigerungsamte in
Wien erlassen wird.

Nr . 65 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 16 . Octo¬
ber 1901 , Z . 96512 , betreffend die Einführung einer Amtskleidung
für die Beamten und eines Dienstesabzeichens für die dem Beamtenstande
nicht angehörcnden , im Parteienverkehre verwendeten Bediensteten des k. k.
Versatz -, Verwahrw ' gs - und Bersteigerungsamtes und seiner sämmtlichen
Zweiganstalten in Wien.

Nr . 66 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enus vom
19 . October 1901 , Z 98125 , betreffend die Neusqstemisiernng
des Beamten - und Dienerstandes des k. k. Versatz -, Verwahrungs - nnd Ver¬
steigerungsamtes und seiner sämmtlichen Zweiganstalten in Wien.

Nr . 67 . Gesetz vom 14. October 1901 , wirksam für
das Erzherzogthum Österreich unter der Enus , betreffend den Schutz der
Pflanze Edelweiß (Onaxbalinm Iwontoxoäinw ).

Nr . 68 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enus vom
25 . October 1901 , Z . 98708 , betreffend die der Gemeinde
Hetzendorf ertheilte Bewilligung zur Einhebnng von 100 Percent der directen
Stenern übersteigenden Umlagen für das Jahr 1901.

Nr . 68 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
31 . October 1901 , Z . 100515 , betreffend die mehreren Armen¬
bezirken ertheilte Bewilligung zur Einhebnng erhöhter Armenumlagen für
das Jahr 1901.

Nr . 78 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 5 . No¬

vember 1901 , Z . 101438 , betreffend die der Gemeinde Jnzers-
dorf bei Wien ertheilte Bewilligung zur Einhebung von Mietzinshellern für
die Jahre 1901 , 1902 und 1903.

Nr . 71 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 5. No¬
vember 1901 , Z . 101436 , betreffend die der Gemeinde Bisamberg
ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage für die Jahre 1901
bis einschließlich 1905.

Nr . 72 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 5 . No¬
vember 1901 , A. 101437 , betreffend die der Gemeinde Mauer
bei Wien ertheilte Bewilligung zur Einhebnng von Mietzinshcllern für die
Jahre 1901 , 1902 und 1903 . _

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redacteur : Magistratsrath Dr . Friedrich Edler v. Radler.

Papier aus der k. k. vriv . Vitteuer Papierfabrik . — Buchdruckerei E . Kainz «ke R . Liebhart , vormals I . N . Walliöhauffer.



1901.

Amtsblatt der k. k. Reichshaupt , und Residenzstadt Wien . — Nr . 105 , 31 . December 1901.

Gesetze , Verordnungen nni>Entscheidungen,

XII.

sowie

Normativbestimmimgcii des Gcmeiudcrathcs, Stadtmthes ,,„ddes Magistrates
iii Angelegenheiten der Oeineindeoeillialtniig und politischen Auitslichrnng

Inhalt:
I . Beiordnungen und Entscheidungen:

1. Austragung der Geschäftszahlen in den Geschäftsbüchern.
2 . Die Krankenversicherung der sogenannten „ Nässerer " ; Begriff des

„selbständigen " Arbeiters im Sinne des Krankencaffengesetzes.
3 . Berechtigung der Anstreicher zum Verkaufe von Farben , Lacken und

Firnissen in geringem Umfange.
4 . Überführung von Leichen ans Ungarn nach Österreich und in das

Ausland.
5 . Requisitionen ungarischer oder bosnisch -herzegowinischer Finanzbehörden

um Zustellung von Zahlungsaufträgen über Stempelgebüren oder um
Einhebnng solcher sind nicht mehr dem k. k. Finanzministerium vor-
znlegen.

6 . Entschädigung für Entnahme von Proben im Sinne des Z 3 des
Lebensmittelgesetzes.

7 . Regulativ für das Versteigernngsamt im k. k. Versatz - , Verwahrungs¬
und Versteigerungsamte in Wien.

8 . Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete des Marktfleckens Darnvär
in Ungarn.

9 . Verbot der Durchfahrt des zur Lastenbesöiderung bestimmten Fuhr¬
werkes durch die Cotiage -Anlagen im XVIII . und XIX . Bezirke.

10 . Erhöhung der Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Kranlenhanse
in Krems.

11 . Öffentliche Sammlungen.
12 . Aufhebung der Sistierung der Ausgabe von Silberguldenstücken un

Wege der Verwechslung an Parteien.

13 . Warnung vor der Auswanderung nach Süd -Afrika.
14 . Central -Comito für Überschwemmungs -Angelegenheiten in Wien.
15 . K. k. Landwchr -Ergänzungs -Bezirks -Commando Nr . 24 Wien.

«I . Normativbestimmungen:
Magistrat:

16 . Verständigung des Centralverbandes der Industrielle » Österreichs von
allen öffentlichen Licfernngsausschreibungen der Gemeinde Wien.

17 . Ausbildung des Kanzleipersonales in allen Zweigen des Manipulations¬
dienstes.

18 Mitwirkung der magistratischen Bezirksämter bei Überwachung des
Gewerbeschulbesuchcs.

19 . Vornahme von commissionellen Verhandlungen über gewerbliche Be¬
triebsanlagen und von Unfallserhebnngen.

20 . Raschere Einbringlichmachung rückständiger Wassermehrverbrauchs-
gebüren.

21 . Placatiernngen an städtischen Objecten.
22 . Überwachung der Trottoirreinigung.

I » l . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen
Verwaltungsdienst:

23 . Regelung der Versorgungsgenüsse der an öffentlichen Volks - und
Bürgerschulen angestelltcn Lehrpersonen und ihrer Hinterbliebenen.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und Landesgesetzblatte
für Österreich unter der Enns im Jahre 1901 publicicrten
Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
1.

Austragung der Geschäftszahlen in den Geschäfts
büchern.

Erlass des Magistrats -Direclors Preyer  vom 11 . April
1901 , M .-D .-Z . 168:

Bei Durchsicht der von den magistratischen Bezirksämtern über Acten-
rückstände vorgelegten Berichte habe ich bemerkt , dass in manchen Bezirken
eine Verzögerung in der Berichterstattung dadurch eingetreten ist, dass die Er¬
ledigung vieler Acten in den Geschäftsbüchern nicht verzeichnet war , was erst
gelegentlich der Anlage der Rückstandsausweise durch sehr zeitraubende Um¬
fragen , Nachforschungen in den Geschäftsbüchern bei den Prioren , in de»
Registraturen n . s. w . festgestellt werden konnte.

Dies hätte leicht vermieden werden können , wenn an dem Grundsätze
sestgehaltcn worden wäre , dass bei jeder Enderledignng die sämmtlichen im
Acte enthaltenen Geschäftszahlen deutlich ersichtlich gemacht werden müssen
und dass zum Austragen und Registrieren von Acten nur gut geschulte Kanzlci-
beamte verwendet werden , welche die Eintragungen in die Geschäftsbücher mit
größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorzunehmen habe » .

Ich ersuche daher die Herren Bezirksamrsleiter , behufs Hintanhaltnng
ähnlicher Versäumnisse im Sinne des vorstehenden Grundsatzes an die zu¬
gewiesenen rechtskundigen und Kanzleibeamten die erforderlichen Weisungen
zu erlassen , insbesondere zum Austragen und Registrieren von Acten nur
erprobte , verlässliche Kanzleibeamte zu verwenden und einem schleuderhaflen
Gebaren bei Führung der Geschäftsbücher mit Entschiedenheit entgegen¬
zutreten.

2 .

Die Krankenversicherung der sogenannten „Wafserer " ;
Begriff des „ selbständigen " Arbeiters im Sinne des

Krankencaffengesetzes.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 1. Juni

1901 , Nr ^4327 ( G .-Z . 34619 mag . Bezirksamt für den I . Bezirk ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Grafen Bylandt - Rheidt , in Gegenwart der Räthe des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes Dr . Haberer , Dr . Zistler , Dr . Kleeberg und
Dr . Ritter v. Heiterer , dann des Schriftführers k. k. Bezirks -Commissärs
Freiherrn v. Weigelsperg , über die Beschwerde der Wiener Bezirkskranken -
cassa, gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 6 . April
1900 , Z . 10945 , betreffend eine Krankenversicherungspflicht , nach der am
1. Juni 1901 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar
nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des
Dr . Wilhelm Koentzer , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung
der Beschwerde , dann der Gegenausführungen des k. k. Ministerial -SecrctärS
Freiherrn v. Weiß , in Vertretung der belangte » Behörde , zu Recht erkannt:

Die angesochtene Entscheidung wird wegen mangelhaften Verfahrens
aufgehoben.

Entscheidungsgründe:
Das k. k. Ministerium des Innern Kat mit dem Erlasse vom 6 . April

1900 , Z . 10945 , dem Necurse der Bezirkskraukencassa in Wien gegen die
Entscheidung der k. k. n .-ö. Statthalkerei in Wien vom 27 . August 1898,
Z . 74806 , mit welcher in Abänderung des Bescheides des magistratischen
Bezirksamtes für den I . und VIII . Bezirk in Wien , vom 27 . August 1898,
Z . 18023 . ausgesprochen wurde , dass der Wagenwascher L. L. zur Zeit seiner
am 27 . März 1897 erfolgten Aufnahme in das k. k. Kaiser Franz Josef-
Spital in Wien krankenversicherungspflichtig gewesen sei, keine Folge gegeben.

Gegen diese Ministerial -Entscheidung hat die genannte Bezirkskranken-
caffa die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshos eiugebracht , in welcher
im wesentlichen geltend gemacht wird , dass die sogenannten Wafserer (Wagen¬
wascher ) ihre Dienste nicht den Gewerbsinbabern (Fiakern ), sondern den
Kutschern leisten und von diesen entlohnt werden , dass aber weder die Kutscher,
noch die Fiaker als Arbeitgeber der Wafserer anzusehen seien, dass vielmehr
ein solcher zu niemandem in das Verhältnis der Unterordnung trete , über
seine Arbeitskraft vielmehr frei als selbständiger Unternehmer verfüge , ja dass
überhaupt derselbe gar nicht als Arbeiter , sondern als selbständiger Unter¬
nehmer anzusehen sei.

Bei Entscheidung der vorliegenden Streitsache kann es nicht auf eine
allgemeine Erörterung der zwischen den sogenannten Wafferern einerseits und
den Fiakereigenthümern oder deren Kutschern andererseits bestehenden Rechts¬
verhältnisse , die ja sehr verschiedenartig sein können , sondern nur auf das
concrete Rechtsverhältnis , in welchem der Wagenwascher L. L. gestanden ist
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ankommen . Unter diesem Gesichtspunkte ist zunächst hervorzuheben , dass die
Krankenversicherungspflicht des Genannten gemäß Z 1 des Krankenversicherungs-
gesetzes nur dann gegeben wäre , wenn er als Arbeiter in einem Fiaker-
gewerbsbetriebe beschäftigt gewesen wäre . Hiebei wäre es dann gleichgiltig,
ob derselbe seine Entlohnung unmittelbar vom Gewerbsinhaber oder durch
Vermittlung des Kutschers empfienge . Sind nun die Dienstleistungen des L. L.,
welche wie bei allen sogenannten Wasserern in Handlangerdiensten bei
Reinigung der Wagen und Wartung der Pferde bestanden , solche gewesen,
welche nach dem zwischen den Lohnfuhrunternehmern und den Kutschern ge¬
schlossenen Arbeitsvertrage letztere selbst leisten müssen , so kann nicht gesagt
werden , dass dieser Wasserer in dem Betriebe der Unternehmer gewesen sei,
er würde lediglich den Kutschern , die sich eigenmächtig einer ihnen obliegenden
Dienstleistung entschlagen und dieselbe ihm übertragen hätten , persönliche Dienste
geleistet haben.

In dieser Beziehung geben aber die gepflogenen Erhebungen keinen
sicheren Ausschluss . L. L. selbst hat beim magistratischen Bezirksamt sür den
V . Bezirk Wien am 26 . Juni 1897 zu Protokoll gegeben , er sei Wasserer am
Fiakerstandplatz in der Maysedergasse und erhalle täglich 1 fl. 5 kr. Lohn,
und zwar zahle ihm jeder einzelne der sieben Fiaker 2b kr. täglich . Aus dieser
Aussage ist nicht zu entnehmen , ob ein Arbeitsverhältnis zwischen ihm und
de» Fiakereigenthümern bestehe ; denn es ist unklar , ob unter „ Fiaker " die
Eigenlhümer oder die Kutscher gemeint seien . Nicht mehr Klarheit bringt die
Aussage , welche I . R ., Geschäftsführer der Fiakereigenthümerin R . Sch . am
21 . März 1899 bei dem magistratischen Bezirksamte für den XIII . Bezirk
gemacht hat , in die Sache . Derselbe gab zwar an , L. sei bis zu seiner am
27 . März 1897 erfolgten Spitalsaufnahme auf dem erwähnten Standplatze
beschäftigt gewesen und habe sowohl von ihm , als auch von den übrigen sechs
auf diesem Standplatze befindlichen „ Fiakern " für das Waschen der Wagen
je 2b kr. pro Tag erhalten . Es ist nicht erhoben worden , ob N . nicht auch
als Kutscher in dem Fiakergewerbe der R . Sch . thätig war . Auch hier bleibt
also die Frage offen, ob L. den Fiakereigenthümern oder den Fiakerkutschern
Dienste geleistet habe , und diese Frage erscheint ebensowenig durch die Markt,
amtsäußerung vom 24 . August 1899 , Z . 5073 , gelöst , durch welche bloß
constatiert wird , dass er den gepflogenen Erhebungen zufolge zu den anderen
„Fiakern " in demselben Verhältnisse gestanden sei, wie zu I . R.

Wenn aber auch sestgestellt wäre , dass L. seine Dienste nicht persönlich
den Kutschern , sondern den Fuhrwerksunternehmern geleistet habe , so würde
dies nicht als genügender Beweis sür den Bestand einer vcrsicherungspflichtigen
Beschäftigung gelten können . Denn es wäre dann noch zweierlei möglich:
es könnte nämlich entweder L. a ' s Angestellter der Fuhrwerksunternehmungen
erscheinen , oder aber er könnte seine Thätigkeit als Wasserer als selbständige
Beschäftigung ausüben und in Ausübung dieser letzteren seine Dienste gegen
Entgelt den Fuhrwerksunternehmungen anbieten und überlassen.

Der angefochtenen Entscheidung liegt die erstere Annahme zugrunde.
Allein eine ausreichende Begründung dafür findet sich in den Acten nicht.
Dass L. die Wafsererdienste auf dem Standplatze in der Maysedergasse nicht
fallweise , sondern regelmäßig und für bestimmte Unternehmer verrichtete , mag
factisch zntreffen ; dass dies aber aus Grund eines auf Begründung eines
dauernden Dienstverhältnisses gerichteten Vertrages geschah, ist nicht erwiesen,
daher auch nicht der in der angefochtenen Entscheidung behauptete Umstand,
dass L. verpflichtet gewesen sei, den betreffenden Unlernebmerii jederzeit während
der Benützung dis Standplatzes die erwähnten Dienste zu leisten . Wenigstens
haben die bisherigen Erhebungen einen Anhaltspunkt dafür nicht ergeben.
Die Bemerkung des L. L. bei seiner Einvernahme , er könne von den Fiakern
jeden Tag entlassen werden , lässt — namentlich im Hinblicke darauf , dass
wie gesagt , nicht einmal festgestellt ist, ob er bei seiner Aussage unter ..Fiaker"
die Fiakereigenthümer oder die Kutscher gemeint hat — auch die Deutung
zu , dass keiner der Fiaker verpflichtet war , sich der Dienste L.'s zu bedienen.
Die Dienstleistungen desselben waren allerdings untergeordnete und für den
Gewerbsbetrieb der Fiaker nolhwendige . Allein dies schließt die Möglichkeit,
dass dieselben von L. als selbständige Beschäftigung verrichtet wurden , nicht
aus . Nicht bloß Personen , denen die Eigenschaft von Unternehmern zukommt,
sind von der Krankenversicherungspflicht im Sinne des Z 1 des Kranken¬
versicherungsgesetzes frei . Das Krankenversicherungsgefetz kennt auch den Begriff-
von selbständigen Arbeitern und nimmt dieselben von der Krankenversicherungs¬
pflicht aus , wie sich aus der Bestimmung des Z 3, Absatz 3 , ergibt , welche
gewissen selbständigen Arbeitern , nämlich denen der Hausindustrie , das Recht
des freiwilligen Beitrittes zur Krankenversicherung einräumt.

Für die entscheidenden Behörden wäre aber umsomehr Anlass gegeben
gewesen , der Frage , ob im gegebenen Falle nicht vielleicht L. in dem Ver¬
hältnisse eines selbständigen Arbeiters zu den Fiakern aus dem Standplatze
in der Maysedergasse gestanden sei, näher zu trete » , als I . R . bei seiner
Einvernahme am 21 . März 1899 ausdrücklich angab , dass L. bei ihm in
keinem fixen Arbeitsverhältnisse gestanden sei, das Marktamt bestätigte , dass
er bei den anderen Fiakern in demselben Verhältnisse gestanden sei. und die
Genossenschaft der Wiener Fiaker in der Äußerung vom 24 . Mai 1898,
Z . 268 er 1897 über das Verhältnis zwischen den Fiakern und den Wasserern
auf den Wiener Standplätzen ganz allgemein berichtete , dass der Wasserer
auch Wagenwascher , für sich selbständig ist, bei keinem Fiakereigenthümer in
einem stricte » Dienstverhältniste steht und von keinem Standplatzinhaber , wenn
es ihm nicht beliebt , zu einer derartigen Verrichtung verhalten werden kann,
endlich dass das Kommen auf den Standplatz und das Verlassen desselben
seinem eigenen Willen anheimgestelll ist. Nicht ganz ohne Belang wäre auch
die Constatierung , ob der bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung von
dem Vertreter der Beschwerde angeführte Umstand , dass die Wasserer von der
Polizeibehörde Licenze » für einen bestimmten Standplatz erhalten , bei L. L.
zutrifft.

AuS allen diesen Erwägungen hat der Berwaltungsgerichtshos die Über¬
zeugung gewonnen , dass die gepflogenen Erhebungen zur Feststellung der für
die Entscheidung der Streitsache maßgebenden thatsächlichen Verhältnisse nicht
ausreichen , weshalb die angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Ver¬
fahrens ausgehoben werden musste,

(Vgl . Amtsblatt Nr . 17 er 1901 , „ Gesetze, Verordnungen rc ." II , 7,
paZ. 12.)

Berechtigung der Anstreicher znm Verkaufe von
Farben , Lacken und Firnissen in geringem Umfange.

Die Handels - und Gewerbekammer für das Erzherzogthum
Österreich unter der Enns hat unterm 19 . October 1901,
Z . 11992 , nachstehende Gutachten abgegeben:

Mit Note vom 13 . (18 .) Mai 1901 , Z . 9153 , wurde anher die Anfrage
gerichtet , ob Anstreicher zum Verkaufe von Farben berechtigt seien.

Die von der Kammer hierüber einvernommene Genossenschaft der nicht
handelsgerichtlich protokollierten Gemischtwarenhändler und Verschleißer iu
Wien gibt zu , dass in früherer Zeit sich die Anstreicher auch häufig mit dem
Verkaufe gebrauchsfertiger Farben befasst haben ; dieser habe aber aufgehört,
als das bisher von den Anstreichern mit der Hand vorgenommene „ Farben-
reiben " durch die Verbreitung der fabriksmäßig erzeugten , maschinell ver¬
riebenen Farben allmählich überflüssig wurde . Da nach dieser Entwicklung
gegenwärtig sür das Publicum ein Bedürfnis sür den Verkauf fertiger Farben
durch Anstreicher nicht mehr besteht , so erscheinen diese nach Ansicht der Ge¬
nossenschaft auch nicht mehr zum Verkaufe fertiger Waren berechtigt.

Das Gremium der Wiener Kaufmannschaft findet , dass die Ausübung
des Anstreichergewerbes , als in der Herstellung von Anstrichen bestehend , an
sich mit dem Verkaufe von Farben nichts zu thun habe . Da dies aber von
jeher Gepflogenheit war , so solle mit Rücksicht auf einige Freiheit der Gewerbe
und die Bedürfnisse des Publicums der Abgabe von Farben seitens der
Anstreicher über Verlangen kein Hindernis entgegengesetzt werden.

Die Genossenschaft der Anstreicher und Lackierer in Wien bejaht die
Gegenstandsfrage.

Der Anstreicher bezieht die Rohfarbe in fester Form , um selbe durch
Behandlung mit Leinöl oder Firnis als Öl - und Lackfarbe anstrichfertig in
den Handel zu bringen . Dadurch handle er nicht mit Urproducten , wozu er
eine eigentliche gewerbliche Berechtigung haben müsste , sondern er verkaufe
bloß seine gewerblichen Erzeugnisse . Auch fahre das Publicum bester , wenn
es derartig sorgfältig bereitete Farben den von Fabriken gelieferten vorziehe.

Die Kammer ist der Ansicht , dass es dem Anstreicher nicht verwehrt
werden kann , Farben , sowohl solche, die er im trockenen Rohzustände , also in
gänzlich gebrauchsunfähigem Zustande bezogen und zum Zwecke ihrer Gebrauchs-
sähigkeil fachmännisch verarbeitet , als auch solche, die er nicht selbst gerieben
hat , verkanfen zu dürfen . Allerdings kommt es bei Ansübung dieser Thätigkeit,
welche im ersten Falle ja auch eine Verarbeitung des Rohmateriales enthält
und nicht lediglich ein Handel ist, immer auf ihren Umfang an . Würde ein
Anstreicher thatsächlich nur solche Geschäfte betreiben , ohne überhaupt Anstreicher¬
arbeiten zu übernehmen , so wäre es gewiss berechtigt , die separate Anmeldung
der Farben -Erzeugung , beziehungsweise des Farbenhandels zu fordern . Wenn
aber ein Anstreicher über Wunsch der Kunde » diesen gelegentlich kaufweise
Farben überlässt , so kann dies nicht als außerhalb seiner Gewerbeberechtigung
liegend bezeichnet werden.

In dem der Anfrage zugrunde liegenden speciellen Falle gibt die Markt-
amts -Abtheilung für den XI . Bezirk an , der Anstreicher Johann Peter le
habe nur gelegentlich und ohne Ankündigung des Farbenverkaufes an Kunden
Farben verkauft . Die Kammer vermag hierin umsoweniger eine Gewerbe-
Überschreitung zu erblicken , als diese Austastung dem Publicum manche Be¬
quemlichkeiten bietet.

Die Kammer spricht sich sohin übereinstimmend mit einem in der
Sammlung Frey - Maresch  lGutachten und Entscheidung ) Nr . 19 abgedruckten
Gutachten dahin aus , dass den Anstreichern als solchen ein in geringem Um¬
fange oder gelegentlich stattfindender Verkauf von Farben , Lacken oder Firnissen
nicht verwehrt werden könne.

4 .
Überführung von Leichen aus Ungarn nach Österreich

und in das Ausland.

Circular - Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . October
1901 , Z . 95621 (M .-Z . 88332/VHI ) :

Laut Mittheilung des königl . Ungar . Ministeriums des Innern hat
dasselbe die bisher in Geltung gewesene Bestimmung des Punktes 3, Alinea 2
des am 18 . Juni 1875 sud Z . 25194 erlassenen Regulativs , betreffend die
Exhumierung und Überführung von Leichen, zufolge welcher die Ertheilung der
Bewilligung zur Überführung von Leichen iu das Gebiet der im Reichsrathe
vertretenen Königreiche und Länder und in das Ausland dem königl . Ungar.
Ministerium des Innern Vorbehalten war , mit dem Circular -Erlasse vom
5. September 1901 , Z . 76215 , außer Kraft gesetzt und die erwähnte Befugnis
auf den ersten Beamten jenes Municipiums , in besten Gebiet das betreffende
Individuum starb oder beerdigt wurde , übertragen . In Fiume ertheilt , wie
bisher , der Gouverneur die Bewilligung zur Leichenübersührung.
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Von der Bewilligung der Überführung in die diesseitige Reichshälfte
muss nicht nur die betreffende politische BehördeI. Instanz, sondern auch die
Vorstehung jener Gemeinde, auf deren Gebiet die Leiche überführt wird, ver¬
ständigt werden.

Bei Überführungen in ein anderes ausländisches Gebiet als jenes des
Deutschen Reiches, für welches das Übereinkommen vom 12. März 1890,
R.-G.-Bl. Nr. 46, gilt, wird die Bewilligungbis zur ungarischen oder hier-
ländigen Grenzstation ertheilt, jedoch nur dann, wenn von der ausuchenden
Partei der Nachweis erbracht ist, dass die compclente ausländische Behörde der
Weiterbeförderung von der Grenzstation ab zugestimmt hat.

Der Banus von Croatien hat die Comitatsbehörden und die Magistrate
der Städte Zägrüb (Agram), Varasa (Warasdin), Eszek(Esseg) und Zimany
lSemlin) zur Bewilligung des Leichentransvortes nach dem Auslande ermächtigt.

Hievon werden die unterstehenden Behörden zufolge Erlasses des k. k.
Ministeriums des Innern vom 10. October 1901, Z. 36410, unter Bezug¬
nahme auf die hierortigen Erlässe vom 16. April und vom 30. September
1888, ZZ . 20456 und 54310, zur weiteren Veranlassung in Kenntnis gesetzt.

5.

Requisitionen ungarischer oder bosnisch-herzegowi-
nischer Finanzbehörden um Zustellung von Zahlungs
aufträgen über Stempelgebnren oder nm Einhebung
solcher sind nicht mehr dem k. k. Finanzministerium

vorznlegen.
Erlass der k. k. Finanz-Landes-Direction vom 30. October

1901, Z. 72244 (M.-Z. 92756/III) :
Mit Rücksicht auf das mit der kaiserlichen Verordnung vom 29. December

1899, R .-G.-Bl. Nr . 268, genehmigte Übereinkommen zwischen dem Finanz¬
minister der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder einerseits und
dem Finanzminister der Länder der ungarischen Krone andererseits, betreffend
die Stempel und unmittelbaren Gebüren, den Verbrauchsstempel und die
Taxen, durch welches unter Änderung auch die Ansprüche der beiderseitigen
Reichshälften auf die Gebüren von dem anderen Reichstheile ausgestellten
Rechnungen und Quittungen Uber Geldleistungen eine jeden Zweifel aus¬
schließende Regelung erfahren haben, hat das k. k. Finanzministeriumzufolge
Erlasses vom 1. October 1901, Z. 25829, anzuordnen befunden, dass es
nunmehr von der mit hierortigem Schreiben vom 15. October 1897, Z. 61506,
zufolge Erlasses des k. k. Finanzministeriums vom5. October 1897, Z. 37251,
bekanntgegebenen Weisung, wonach Requisitionenungarischer und bosnisch-
herzegowinischer Finanzbehördenwegen Zustellung von Zahlungsaufträgen
über Stempelgebüren von in der diesseitigen Reichshälste ausgestellten
Rechnungen und Quittungen oder wegen Einbebung solcher Gebüren nicht zu
vollziehen, sondern von Fall zu Fall dem k. k. Finanzministerium vorzulegen
sind, bis auf weiteres sein Abkommen zu finden hat.

6.

Entschädigung für Entnahme von Probe » im Sinne
des tz L des Lebensmittelgesetzes.

Unter Bezug aus die Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshoses
vom 13. März 1901, Nr. 1002 (siehe Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 70
ox 1901 „Gesetze, Verordnungen rc." VIII 4, 59), hat die k. k. n.-ö.
Statthalterei mit dem Erlasse vom 8. November 1901, Z. 91156, angeordnet,
dass künftighin bei Entnahme von Proben im Sinne des Z 3 des Lebens-
Mittelgesetzes nur deren Empfang zu bescheinigen ist, die sofortige Bezahlung
dagegen nicht zulässig erscheint. (M.-Z. 94894/XV er 1901.)

7.

Regulativ für das Versteigerungsamt im k. k. Versatz ,
Berwahrungs - und Versteigerungsamte in Wien.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns vom 7. November 1901, Z. 104150:

Auf Grund der vom k. k. Ministerium des Innern mit Erlass vom
8. Mai 1901, Z. 2921, ertheilten Ermächtigung wird im Nachstehenden das
Regulativ für das Versteigerungsamt im k. k. Versatz-, Berwahrungs- und
Versteigerungsamte in Wien verlautbart.

Dieses Regulativ hat mit 15. November 1901 in Wirksamkeit zu treten.
Kielmanseggm . x.

* H-i-

Regulativ fiir das Versteigerungsamt im k. k. Versatz-, Berwahrungs- und
Berstcigernngsamtein Wien, I., Dorotheergasse 17, Spiegelgasse 16.

Allgemeine Bestimmungen.
8 1.

Das k. k. Versteigerungsamt im k. k. Versatz-, Berwahrungs- und Ver¬
steigerungsamte ist dazu bestimmt, Verkaufsgegenstände, deren öffentliche Ver¬
steigerung im allgemeinen gesetzlich zulässig oder behördlich angeordnet worden

ist, nach Maßgabe der im gegenwärtigen Regulativ enthaltenen Vorschriften
und der etwa für gewisse Arten von Versteigerungen(Kunstauctionen, Ver¬
käufen aus Gewerbebetrieben, Execntionsverkäufenu. dgl.) noch zu treffenden
besonderen Bestimmungen im Wege des Mcistboles unter der Leitung und
Überwachungder eigenen beeideten Amtsorgane zum öffentlichen Verkauf
zu bringen.

Solche Sonderbestimmungen werden in den ZA 79 bis 88 erlassen, be¬
ziehungsweise späterer Verlautbarung Vorbehalten.

8 2.
Über die Zulässigkeit des Verkaufes der angemeldeten Gegenstände ent¬

scheidet, sofern nicht hierüber gesetzliche Bestimmungen maßgebend sind, im
Zweifel die Leitung des Versteigerungsamtes, in letzter Linie die Central-
Directiou des k. k. Versatz-, Berwahrungs- und Versteigerungsamtes.

8 3-
Insbesondere sind Gegenstände des Staatsmonopols, ärarische Monturs¬

und Ansrüstungsgegenstände, sowie Kreuzpartikeln vom Verkaufe im Ver¬
steigerungsamte ausgeschloffen.

8 4.
Neue Waren werden, einzelne Gegenstände ausgenommen, in der Regel

nicht zur Versteigerung zugelasse». Werden mehrere gleichartige neue Gegen¬
stände von einem Verkäufer gleichzeitig zur Versteigerung angemeldet, so hat
die Leitung des Versteigerungsamtes die Entscheidung der Central-Direction
einzuholen. Handelt es sich dabei um die Versteigerung größerer Mengen
gleichartiger neuer Gegenstände, so hat die Central-Direction das Gutachten
des Beirathes einzuholeu.

Solche neue Gegenstände, welche in größeren Mengen offenbar zum
Zwecke der Versteigerung angeserligt wurden, sind zur öffentlichen Versteigerung
nicht zuzulaffen.

8 5.
Verkäufe, welche unter das Gesetz vom 16. Jänner 1895, R.-G.-Bl.

Nr. 26, Uber Ausverkäufe fallen, sind nach Maßgabe der Bestimmungen
dieses Gesetzes vorzunehmen.

8 6.
Für die Pfänderlicitation des Versatzamtes des k. k. Versatz-, Ver-

wahrungs- und Versteigerungsamtes in Wien, bei welchen auch die im Z 46
vorgeschriebene, den Käufer treffende, fünfperccntige Erstehnngsgebür einge-
hoben wird, sind die bisher geltenden, beziehungsweise die neu zu erlaffenden
besonderen Bestimmungen zu beobachten.

8 7.
Überhaupt sind rücksichtlich aller Licitationen, für welche besondere ge¬

setzliche Vorschriften bestehen, diese Vorschriften zu beobachten. Insbesondere
ist rücksichtlich der freiwilligen Feilbietungen, unbeschadet des demk. k. Versatz¬
amte nach Punkt „fünfzehendens" des Gründungspatentes zusteheuden Rechtes
auf Annahme „all anderer Effecten wann selbe auch nicht in Versattz gewesen
dannoch aber zu verkauffen verlangt wurden" zur Versteigerung in den Fällen,
in welchen dies bisher vorgeschriebenwar, nach dem kaiserlichen Patente vom
15. Juli 1786 (Joseph. G. S . Nr. 424) die Bewilligung der Gemeinde Wien
einzuholen, welcher auch das Recht der Entsendung eines Licitations-Com-
missärs zusteht.

8 8.
Nicht punzierte Gold- und Silberwaren werden zu freiwilligen Ver¬

steigerungen nicht zugelassen; dieselben werden vielmehr der Partei sofort mit
dem Bemerken zurückgestellt, dass dieselbe zuerst den Bestimmungen des
Punzierungsgesetzes zu entsprechen habe.

Dagegen werden nicht punzierte, verfallene Pfänder aus Gold oder
Silber zur Versteigerung gebracht; jedoch wird hiebei der Umstand, dass das
betreffende Pfand nicht punzicrt ist, gelegentlich des Ausrufes mit dem Bei¬
fügen verkündet, dass, insofern das Object von einer Person erstanden werden
sollte, welche sich mit dem gewerbsmäßigen Verkaufe von Gold- und Silber¬
waren befasst, dieselbe die Bestimmungen des Punzierungsgesetzes genau ein-
znhalten habe.

Da antike, dann solche Gold- und Silbergegenstände älterer Erzeuguug,
denen vom Standpunkte der Kunst oder Wissenschaftein Wert beigelegt wird
und welche daher in ihrer Eigenschaft als Antiquität oder Kunstgegenstände
in Verkehr gelangen, im Sinne der bestehenden Vorschrift der Feingehalts-
coutrole nicht zu unterziehen sind, unterliegt deren Feilbietung beziehungs¬
weise Ausfolgnng auch nicht den vorerwähnten Beschränkungen. Dieselben
werden daher, auch wenn sie unpunziert oder nicht probehältig sind, nach
eingeholter Zustimmung des k. k. Hauptpunzierungsamtes in Wien feilgeboten
und an Private oder gewerbsmäßige Wiederverkäufe! ausgesolgt werden.

Bei Entscheidung der Frage, ob derlei hinsichtlich der punzierungs-
ämtlichen Behandlung begünstigte Gegenstände vorliegen, wird das k. k. Haupt-
punzierungsamt in Wien im Einvernehmenmit der Central-Direction des
k. k. Versatz-, Berwahrungs- und Versteigerungsamtes in Wien Vorgehen und
erforderlichenfalls ein sachliches Gutachten einholen.

8 s.
Der Central-Direction steht übrigens das Recht zu, auch ohne Angabe

von Gründen gewisse Gegenstände von der Annahme zur Versteigerung fall¬
weise auszuschließen.

1'
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Einbringung der Be r st eigerungsgegenstände.

8 io.
Die einzubringenden Gegenstände müssen in der Regel , namentlich

dann , wenn sie mittels der Transportmittel der Anstalt eingebracht werden
sollen , mündlich mindestens einen Tag , schriftlich per Post aber mindestens
zwei Tage vor der Einbringung angemeldet werden.

Nur ausnahmsweise , namentlich bei einzelnen und kleineren Objecten,
kann die sofortige Einbringung ohne vorherige förmliche Anmeldung gestattet
werden.

8 11-
Alle Gegenstände , die noch an demselben Nachmittage zur Versteigerung

gelangen sollen , müssen zwischen 8 Uhr und 11 Uhr vormittags eingebrachl
werden.

Nach II Uhr eingebrachte Gegenstände können nicht vor dem nächst¬
folgenden Tage (wenn dies ein Sonn - oder Feiertag wäre , nicht vor dem
nächsten Wochentage ) zur Versteigerung gelangen.

Wird von einer Partei die vorgängige Ausstellung ihrer zu versteigernden
Objecte gewünscht , so beziehen sich diese Fristen aus den Beginn der Aus¬
stellung.

8 12.
Wer Gegenstände dem Beisteigerungsamte zum Verkaufe übergeben will,

ist in der Regel nicht gebunden , sich bei der mündlichen Anmeldung durch
Angabe von Namen , Stand , Charakter und Wohnung auszuweisen.

ES empfiehlt sich jedoch , wegen der Abrechnung (Z 39 ) diese Daten
anzugeben , widrigens die Abrechnung persönlich eingeholt werden müsste.

Die Personaldaten dienen ausschließlich zum internen Gebrauche der
Anstalt , und werden gegen den Willen der Parteien nicht veröffentlicht.

Dem Amte steht das Recht zu, erforderlichenfalls , insbesondere gegen¬
über Kindern und Dienstboten , in der ihm geeignet erscheinenden Weise die
Ausweisleistung zn verlangeu.

8 13-
Jeder Gegenstand wird der amtlichen Schätzung unterzogen , und findet

diese bei solchen Gegenständen , welche keinen Markt -, sondern nur einen Lieb¬
haberwert besitzen, wie bei wissenschaftlichen Objecten u . dgl ., durch Experten
statt , die für die Höhe des Schätzwertes nicht verantwortlich sind.

Dieser Schätzungswert wird dem Ausrufspreise zugrunde gelegt . Die
Selbstbestimmung des AuSrufspreises durch die Partei wird nur insoweit
zugelassen , als derselbe innerhalb der Grenzen des reellen Kaufwertes liegt.

8
Bei der Anmeldung kann auch angegeben werden , zu welchem Mindest¬

preis ? die Sache abgegeben werden kann . Anmeldungsformularien werden
beim Bersteigerungsamte und bei den Versatzamtsfilialen und Aufnahms¬
ämtern ausgegeben.

8 15.

Über die erfolgte Anmeldung wird eine Anweisung zur Einbringung
und , falls die Transportmittel des Amtes in Anspruch genommen werden
wollen , für diese eine Transportanweisung unter Bezeichnung des Tages der
Einbringung ausgefertigt.

8 16-
Um 12 Uhr mittags wird die Einbringung für Transporte geschloffen

und können nur Einzelobjecte bis 2 Uhr nachmittags angenommen werden.

8 17.

Außer bei vereinzelten Objecten erfolgt die Übernahme der eingebrachten
Gegenstände in das Amt nur gegen Entrichtung der Anmeldegebllr von
zehn Heller.

Die Anmeldungsscheine dienen dem Anmelder als Bestätigung und
Legitimation ; auf denselben ist die Anzahl und Gattung der eingebrachten
Gegenstände , sowie in der Regel der Tag der Licitation der betreffenden
Sachen ersichtlich gemacht und die Zahlung der Anmeldegebllr bestätigt . Ohne
diese Legitimation werden Gegenstände in die Jnnenräume des Amtes nicht
eingelassen es ist daher dieser Schein auf Verlangen stets vorzuweisen.

8 18-
Transportmittel , welche nicht zum Anstaltsdienste gehören , dürfen unter

keinen Umständen über Nacht — weder beladen , noch leer — im Hause
verbleiben.

Veröffentlichung der Licitationen.

8 is.
Die abzuhaltenden Versteigerungen werden vom Amte regelmäßig ent¬

sprechend kundgemacht , und werden hiebei die Gegenstände nach Gattungen
gruppiert zur Darstellung gelangen.

Die Nennung des Eigenthümers wird nur über Verlangen der Partei
erfolgen.

Für diese gewöhnliche Kundmachung ist eine Gebür nicht zu entrichten.
Die besondere Placatierung , die Ausgabe von Katalogen u . dgl . über

specielle Auctionen wird auf Verlangen der Parteien vom Amte gegen Ver¬
gütung der Kosten übernommen.

Ausstellung der Versteigerungsgegenstände.

8 20.

Die zu versteigernden Gegenstände werden , wenn nicht die Parteien
darauf ausdrücklich verzichten oder die Ausstellung ablehnen , vorher zur Be¬
sichtigung des Publikums , und zwar während eines Tages gebürenfrei aus¬
gestellt ; bei Vorhandensein besonderer Gründe ist der Central -Direction
anheimgestellt , die Ausstellungsdauer auf Ansuchen der Partei zn verlängern.

Für diese längeren Ausstellungen ist sodanu die im Z 54 normierte
Gebür zu zahlen.

Die Besuchsstunden der Ausstellung sind durch die W 60 und 61 geregelt.

8 21-

Jeder ausgestellte Gegenstand muss mit dem ..Ausrufszettel " versehen
sein , welcher die laufende Nummer , die Qualität (Feingehalt ) oder sonstige
differenzierende Merkmale des Gegenstandes und den Ausrufspreis unter
Angabe , ob dieser auf Amtsschätzung beruht oder vom Verkäufer bestimmt
ist , ferner den Tag der Versteigerung enthält.

Vorgang bei den Versteigerungen.

8 22.
Die Versteigerungen werden durch die Organe des Bersteigerungsamtes

vorgenommen , und zwar hat bei denselben vor allem zn fungieren : ein
Beamter der Anstalt als Leiter und als LicitationS - Commissär bei den von
der Gemeinde Wien besonders bewilligten freiwilligen Licitationen äols ^ storio
nomine , einer als Protokollführer und einer als Ausrufer , ferner kassiere,
Schatzmeister und sonstige Hilfsbeamten nach Bedarf.

8 23.

Nllcksichtlich der Wahrung der gesetzlichen Versteigerungsformen , betreffend
die Licitationen , für welche besondere gesetzliche Vorschriften bestehen , sind die
darauf bezüglichen Sonderbestimmungen maßgebend.

8 24.

Das ausrufende Amtsorgan hat streng unparteiisch vorzugehen und darf
niemand an der Freiheit des Anbotes hindern oder verkürzen . Der Ausrufer
darf von den Versteigern » gsstücken für sich weder unter eigenem noch fremdem
Namen etwas kaufen oder sich sonst zueignen . Den Angestellten des Amtes
ist das Mitbieten bei den Licitationen in jeder Form direct und indirekt,
bei sonstiger Disciplinarbehandlung , untersagt.

8 25.

Beim Ausrufen muss das zu versteigernde Stück gezeigt , benannt und
der Ausrufspreis bestimmt angegeben werde » . Bei Sachen von höherem
Werte oder solchen, die nach ihrer Natur eine genauere Besichtigung erfordern,
sind den Kauflustige » einige Minuten zur Überlegung zu lassen . Findet sich
für gewisse Sachen momentan kein Abnehmer , so können dieselben nach einiger
Zeit nochmals ausgerufen werden.

8 26.

Wird nach dem Ausrufe auf eine Sache geboten , so hat der Ausrufer
den Betrag dreimal mit dem gewöhnlichen Beisatze „zum ersten - , zum zweiten - ,
zum drittenmale " deutlich zu wiederholen.

Diese dreimalige Wiederholung muss ohne Übereilung und besonders
der letzte Ruf nach einer etwas längeren Pause geschehen. Mit dem Meist¬
bietenden darf nicht abgeschlossen werden , bis der letzte Ruf ganz vorüber ist.
Nach dem letzten Rufe bestätigt der leitende Beamte den Abschluss des Kaufes
durch einen Schlag mit einem Hammer . So oft vom ersten bis zur gänzlichen
Vollendung des dritten Rufes ein neues Anbot geschieht, muss dieses abermals
wiederholt und , wie oben angegeben ist, ausgerufen werden.

8 27.

Bis zu einem Anbote von höchstens 5 L werden Mehrbote in beliebiger
Höhe angenommen . Weiterhin werden aber bis auf weiteres nur jene Mehr¬
bote berücksichtigt , welche bei einem 5 L übersteigenden Betrage das frühere
Anbot um mindestens 10 d , bei einem 50 L übersteigenden Betrage das
frühere Anbot um mindestens 50 ir und bei einem 500 L übersteigenden
Betrage das frühere Anbot um mindestens 1 l! überbieten.

8 28.

Da die Bersteigerungeu öffentlich sind , kann keinem der Bieter irgendein
Vorzugsrecht eingeräumt werden . Jedermann , welcher das feilgebotene Gut
zu besitzen fähig ist, kann daher während des Ausrufes so oft und so viel
bieten , als er will.

Hingegen ist niemandem erlaubt , eine zu versteigernde Sache zu radeln,
die Mitbewerber abzuschrecken oder im Nachbicten auf was immer für eine
Art zu hindern.

Bei der Abhaltung der Licitationen ist in jeder Weise vom Amte dafür
zu sorgen , dass dem unbefangenen Publicum die Betheiligung an den Ver¬
steigerungen gewahrt werde.

Demselben ist vor allen anderen der Berkaufsgegenstand beim Ausrufe
zur Besichtigung vorzuweisen . Die Anwendung künstlicher Mittel , um Kauf¬
lustige zum Zurückstehen zu veranlassen , Drohung , unanständiges Benehmen
oder abfällige Beeinflussung der Anbote ist nicht zu gestatten.
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8 29.
Ganze Stücke von Stoffen oder Schnittwaren u . dgl . dürfen nicht stück-

weise ausgeschnitten und nicht nach Maß verkauft werden.

8 30.
Nach Zuschlag des Gegenstandes ist der Verkauf als abgeschlossen anzu¬

sehen und ist der Ersteher zum sofortigen Erläge des Kaufpreises und des
Aufschlages (siehe Z 46 ), sowie zur Übernahme des erstandenen Gegenstandes
verpflichtet.

Reclamationen , betreffend die erstandenen
Gegenstände.

8 31.
Da jedermann Gelegenheit geboten ist, die Licitationssachen vor dem

Erstehen genügend zu besichtigen und zu prüfen , sind Reclamationen über den
Preis und die Qualität derselben nach dem Zuschläge unbedingt unstatthaft.

Sollten jedoch bei Pretiosen und Juwelen nach dem Zuschläge die
Unechtheit oder Fehler oder bei derlei antiken Gegenständen ein bedeutender
Mangel an Feingehalt vom Ersteher behauptet werden , ohne dass vom Aus¬
rufer ein solcher Mangel erwähnt worden wäre , so entscheidet hierüber nach
Zuziehung von zwei beeideten Schätzmeistern , von welchen der eine von der
Partei nominiert werden kann , der Leiter der Licitation , beziehungsweise die
Central -Direction , in letzter Instanz die k. k. niederösterrcichische Statthalterei
in Wien.

Aber auch die im vorstehenden Absätze vorgesehenen Reclamationen
können nur dann berücksichtigt werden , wenn sie vor der Entfernung des
fraglichen Gegenstandes aus den Licitationslocaleu erhoben worden sind.

Verhütung von Ausschreitungen.

8 32.
Die Handhabung der überall angeschlagenen Hausordnung obliegt den

Anstaltsfnnctiouären , welche durch eine Amtskleidung kenntlich gemacht sind.
Sie haben alle nöthigen Vorkehrungen zur Verhütung von Ausschreitungen
zu treffen.

Jede Störung des regelmäßigen und unbefangenen Ganges der Ver¬
steigerungen ist nöthigenfalls unter Anrufung polizeilicher Hilfe hintanzuhalten.

Zuwiderhandelnde sind zur Ordnung zu verweisen , bei fortgesetzter
Störung aus dem betreffenden Versteigerungsraume zu schaffen und können
bei Widersetzlichkeit von der Theilnahme an den Versteigerungen auf bestimmte
Zeit ausgeschlossen werden.

Die Anstalt ist befugt , professionellen oder augenscheinlich die Versteige¬
rungen beeinflussenden Kaufbcwerbern bestimmte Plätze anzuweisen . Gegen
Widersetzliche kann nöthigenfalls die Intervention der k. k. Polizei in Anspruch
genommen werden.

8 33.
Zur Erzwingung der Befolgung einer Ausschlussverfügung der Central-

Direction kann gleichfalls die Intervention der k. k. Polizei angerusen werden.

8 34.
Über Beschwerden gegen Ordnungsverfügungen der Amtsorgane ent¬

scheidet die Central -Direction , in letzter Linie die k. k. niederösterreichische
Statthalterei.

Wegschaffung der versteigerten und unver steigert
gebliebenen Gegenstände.

8 35.
Die bei den Versteigerungen zugeschlagenen Gegenstände können bis

6 Uhr desselben Tages abgeholt werden , beziehungsweise , wenn die Ver¬
steigerung länger dauert , bis zu einer halben Stunde nach dem officiellen
Schluffe der bezüglichen Licitation.

Werden diese Gegenstände nicht bis 12 Uhr mittags des nächsten Tages
geholt , so werden sie in die Amtsmagazine geschafft und dort acht Tage auf
Kosten und Gefahr des Erstehers eingelagert.

Nach diesem Zeiträume werden sie auf Kosten des Eigenthümers und
ohne Rücksicht auf einen bestimmten Preis relicitiert (siehe Zß 43 und 47 ) .
Das gleiche gilt von jenen Gegenständen , welche bei der Versteigerung nicht
verkauft wurden und daher vom Eigentbümer abzuholen sind.

Aus Verlangen wird die Zustellung oder Zustreifnng dieser Objecte nach
dem von der Anstalt ausgegebenen und placatierten Tarife übernommen.

Haftung des Amtes für Verlust oder Beschädigung von
zur Licitation übernommenen Gegenständen.

8 36.
Das Amt kommt für das Verschulden seiner Amtsbediensteten auf und

haftet dem Einbringer , sowie dem Ersteher sowohl für Verlust als für Be¬
schädigung der dem Amte übergebenen , beziehungsweise nicht behobenen Gegen¬
stände gleich einem Verwahrer nach den Bestimmungen des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches . Ausgeschlossen ist die Haftung für Gegenstände,
welche während der Zu - und Abtransports in Verlust geraihen oder beschädigt
werden , ebenso wenn Gegenstände in Gemäßheit des 8 35 , Absatz 2, eingelagert
werden.

8 37.
Im Falle der Ersatzpflicht wird für verlorene Gegenstände nur der vor

dem Verluste amtlich erhobene Schätzwert und , wenn ein solcher nicht vorliegt,

der gerichtlich festgestellte Betrag vergütet ; bei Beschädigungen wird der in
Gemäßheit des Z 31 , Absatz 2 dieses Regulativs durch die Schätzmeister er¬
mittelte Schadensbetrag ersetzt.

8 ZS-
Da aber das Amt die eingebrachten Gegenstände gegen Fenersgefahr,

sowie für die Dauer der Transporte gegen Transportschäden versichert , so wird
dasselbe bei während des Transportes eingetretenen Verlusten oder Be¬
schädigungen den Beschädigte » den von der Versicherungsanstalt geleisteten
Schadensbetrag zukommen lassen.

In gleicher Weise wird das Amt bei einem durch Feuersbrunst ent¬
standenen Schaden , auch wenn es für denselben gesetzlich nicht anfzukommen
hätte , keinen Anstand nehmen , dem Beschädigten einen verhältnismäßigen Be¬
trag aus dem ihm von der Fenerversicherungsanstalt ersetzten Betrage zuzu¬
wenden.

Abrechnung nach der Licitation.

8 39.
Nach Durchführung der Versteigerungen erhält jeder Verkäufer , der seinen

Namen und Wohnort bekanntgegeben hat , eine binnen 48 Stunden zur Post
zu gebende Abrechnung , aus welcher der erzielte Verkaufspreis und die hievon
abzuziehendcn Gebüren für Ausstcllungs - und Lagerzins , Percentualabzug,
Transport - und Transporlversicherungsspescu , Verlautbarung , Relicitation rc.
verzeichnet sind.

Diese Abrechnung nebst dem dem Amte zurückzustellenden Anmeldescheine
dient als Beleg zur Behebung des reinen Erlöses bei der Cassa des Amtes.

8 40.
Falls der Gegenstand nicht verkauft wurde , ist dies während der obigen

Frist unter Bekanntgabe der ausgelaufenen Gebürenforderung des Amtes
(H 43 ) dem Eigentbümer mitzutheilen.

Diese Amlsschreiben sind recommandiert zuzustellen , und wird das Porto
mit den anderen Gebüren eingehoben.

Ist Name und Wohnort des Verkäufers nicht bekannt , so hat derselbe
sich zur Bebebung der unter Z 39 und 8 40 , Absatz 1, angeführten Amls-
schreiben persönlich einzufinden.

Gebürentarif für das Versteigeriingsamt.
Anmeldegebür.

8 41.
Für die Ausfertigung des Einlassscheiues von Licitationsobjecten (Z 17)

wird eine Anmeldegebür von 10 ü eingehoben.

Manipulation s - und Lagergebür.

8 42.
Werden Gegenstände außer den in den ZZ 63 und 64 erwähnten Fristen,

während welcher eine Gebür nicht zu zahlen ist, im Amte eingelagsrt , be¬
ziehungsweise aus demselben nicht rechtzeitig abgeholt , so ist für diese Gegen¬
stände eine Manipulattons - und Lagergebür von 20 ü per Stück und Tag zu
bezahlen . Bei Collectionen über 20 Stück werden per Stück 15 ü , bei
Collectionen über 50 Stück 10 Ii per Stück berechnet , Diese Gebür entfällt,
wenn eingebrachte Gegenstände von amtswegen für eine spätere Licitation
znrückgehalten werden.

Versteigerungsgebür des Verkäufers.

8 43.
Der Verkäufer hat eine Versteigerungsgebür , welche nicht über 5 Pereent

vom Erlöse beträgt , zu entrichten.
Bei Posten von hohem Werte oder in Ausnahmsfallen ist die Central-

Direction berechtigt , über diese Gebür besondere Vereinbarungen zu treffen.
Falls ein Object bei der Ltcitalion nicht verkauft wurde , ist vom Eigen-

thümer der eingebrachten Gegenstände nur die Hälfte dieser percentuellen Ge¬
büren , welche vom Ausrufspreise zu berechnen kommen , zu entrichten.

Zieht eine Partei vor dem Beginne der Lwilation einen oder mehrere
Gegenstände zurück , so hat sie 1 Peicent vom Ausrufs - beziehungsweise
Schätznngspreise dem Amte zu leisten.

8 44.
In den oben angeführten Gebüren sind die Localmiete , Beistellung des

Personales , allfällige Schätzung , Feuerassecnranzprämie , die Verlautbarung
in üblicher Form , sowie die Ausstellung der Objecte während des einen der
Versteigerung vorausgehenden Ausstellungstages , nicht aber allfällige Experten-
gcbüren enthalten.

A u s st e l l u n g s g e b ü r.

8 45.
Über Verlangen der einbringendeu Parteien kann die Ansstellungsdauer

über den im vorigen Paragraphen erwähnten einen Ausstellungstag verlängert
werden . In diesem Falle ist jedoch für jeden wetteren Tag eine Ausslellungs-
gebür von 10 Ii für die in den Ausstellungsräumen belegte oder behängte
Fläche bis zu 33 cm im Gevierte zu entrichten . Bei großem Volumen eines
einzelnen Gegenstandes verdoppelt sich diese Gebür . Bei mehreren Gegenständen
(Collectionen ) wird diese Gebür so oft cingehoben , als Normalflächeu be¬
ansprucht werden . Von der Central -Direction kann eine Pauschalierung dieser
Gebür fallweise dann zugestauden werden , wen » für die Collection ein separater
Ausstellungsraum in Anspruch genommen wird.
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ErstehungSgebür deS Käufers.

8 46.
Den Käufer trifft eine ErstehungSgebür , welche aus einem bpercentigen

Aufschläge auf den Erstehungsprcis besteht.

Relicitationsgebür.

8 47.

a) Bei unterlassener Abholung seitens des Erstehers.
Eine Licilationsgebür von 5 Percent des Erlöses ist bei der Wieder¬

versteigerung von solchen im Amte zugeschlagenen und bezahlten Gegenständen
vom ersten Ersleher zu emrichlen , wenn er dieselben durch acht Tage nach dem
Zuschläge nicht abgeholt hat . (8 64> Absatz 1 .)

Der neuerliche Ersteher hat den Aufschlag von 5 Percent des neuerlichen
Erlöses zu entrichten.

h ) Be , unterlassener Abholung unverkauft gebliebener Sachen seitens
des Verläufers . . - . . .

Wurden bei der anberaumten Licitation nicht verkaufte Sachen durch
acht Tage vom Eigenlhnmer (Verkäufer ) aus dem Amte nicht wieder abgeholt,
so wird unter Zugrundelegung dis von amtswegen festgestcllten Schätzungs¬
wertes die Relicilation veranlasst , und ist sodann unbeschadet der nach 8 43,
Absatz 3, einzuhebenden halben Veisteigerungsgebür ^ om ursprünglichen Aus-
russpieisc die weitere volle Versteigerungsgedür im Sinne des 8 43 , Absatz l
beziehungsweise 2 , dem Verkäufer zur Last z» schreiben . Den Ersteher trifft
der Aufschlag wie im 8 46 . . . ^

c) Bei unterlassener Zahlung des Kaufpreises durch den Ersteher.
Endlich wird eine Gebür (Ausichlag ) nach 8 46 vom neuerlichen Ersteher

bei der Wied . rversteigerung solcher Sachen eingehoben , für die der Kaufpreis
lrotz des Zuschlages bis zum osficiellen Schluffe der Auction ungerechlfertigter-
weise nicht eilegl wurde . ^ .

Der Cenlral -Direction bleiben jedoch auch in diesem Falle alle civil-
rechtlichen und strafrechtlichen , beziehungsweise disciplinären Schritte gegen den
sich der Zahlung entziehenden ursprünglichen Ersteher gewahrt.

Transportdienst.

8 48.

Über Verlangen der Parteien übernimmt die Anstalt die Einbringung
der zu tirilierenden und die Zustellung (Zustreisung ) der erstandenen Gegen¬
stände ins Haus nach dem kundgemachten Tarife.

Besondere Bekanntmachung der einzelnen Licitation  en.
8 49.

Besondere (künstlerische ) Arten der Veröffentlichung und Placatierung,
sowie Anlage und Druck der Kataloge bleibt in der Regel den Parteien über¬
lassen ; das Amt übernimmt jedoch nach Vereinbarung gleichfalls diese Ver-
anstaliungen (8 19 ) gegen Ersatz der Kosten.

* *
*

Transporttarif für die Ein - und Ausbringung von Gegenständen zum und
aus dem Versteigerungsamte.

8 50.
Das Bersteigerungsamt übernimm ! die Einbringung von Gegenständen

zu den Llcitationen und die Zustellung der erstandenen Objecte an die Käufer
im Wiener Geweindegebiete und berechnet hiesür eine Transportgebür von
2 5 Percent vom Erlöse , beziehungsweise , wenn der Gegenstand nicht verkauft
wurde , vom Schätzungswerte des Gegenstandes.

8 51.
Eine doppelte Gebür , also von 5 P -rcent vom Erlöse beziehungsweise

Schätzungswerte wird von solcher, Objecten berechnet , welche vermöge ihres
Gewichtes oder Umfanges , als Claviere , feuerfeste Cossen , Maschinen u . dgl.
die Bcistellung von zwei oder mehreren qualificierten Trägern erforderlich
machen , oder welche mit Rücksicht auf ihren besonderen künstlerischen Wen
und ihre Gebrechlichkeit außerordentliche Maßnahmen und Vorsichten beim
Transporte erheischen , als wertvolle Bilder , Spiegel , Statuen u . dgl.

8 54.

Die Beförderung von Pretiosen wird in der Regel vom Amte nicht besorgt.

8 55.

In den obigen Ansätzen ist die gewöhnliche Emballage inbegriffen . Wird
für besonders gebrechliche oder wertvolle (insbesondere Kunst -) Gegenstände eine
eigene Verpackung verlangt , oder muss nach der Beschaffenheit des Gegenstandes
eine solche stattfinden , so wird hiefür eine angemessene Vergütung besonders
berechnet.

8 56.

Die Annahme eines Trinkgeldes ist de» die Lieferungs - und Abholungs-
transporte besorgenden Organen der Anstalt unter keinen Umständen gestattet.
Dieselben sind auch nicht berechtigt , die zu leistenden Gebüren in Empfang zu
nehmen , sondern sind dieselben ausschließlich an die Caffa des Amtes abzustalten.

8 57.

Die Verpackung und Zusendung von erstandenen Gegenständen an Orte
außerhalb Wiens bleibt der Vereinbarung der Parteien mit dem Amte überlassen.

« *

Zeiteintheilung und Dienstordnung für das Versteigerungsamt.
Amtsstunden.

8 58.

Die Annahme von eingebrachten Licitationsgegenständen erfolgt an
Wochentagen von 8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags , beziehungsweise 2 Uhr
nachmittags . Die Ausfolgung von Gegenständen hingegen von 8 Uhr früh
bis 12 Uhr mittags und von 3 Uhr nachmittags an bis eine halbe Stunde
nach beendeter Licitation.

8 59.

Die Licitationen , ausgenommen die Versteigerungen von Lebensmitteln,
finden nur an Wochentagen in der Zeit zwischen 3 Uhr nachmittags und 9 Uhr
abends statt.

An diesen Tagen ist dem Publicum der Zutritt zu den Licitationssälen
bereits von 1 Uhr an gestattet.

Lebensmitlel -Licitationen werden in der Regel nach besonderer Kund¬
machung in den Morgenstunden abgehalten.

8 60.

Die Ausstellungsräume sind dem Publicum in der Regel von 1 Uhr
nachmittags ab geöffnet.

8 61.

An Sonn - und Feiertagen bleibt das Amt für Parteien geschlossen,
jedoch ist der Besuch der Ausstellungen von 9 Uhr früh bis I2 >/2 Uhr nach¬
mittags gestattet.

Eintrittskarten.

8 62.

Die Central -Direction des k. k. Versatz -, Verwahrungs - und Versteigerungs-
amtcs ist berechtigt , zum Besuche der Ausstellungen und zur Theilnahme an
den Versteigerungen Eintrittskarten , eventuell gegen eine mäßige Einlassgebür
anszugeben.

Fristen für die Einbringung und Abholung von
Licitationsgegenständen.

8 63.

Gegenstände , welche über Wunsch der Parteien an einem bestimmten
Nachmittage versteigert werden sollen , werden (8 11) nur Rs 11 Uhr vor¬
mittags desselben Tages angenommen ; später einlangende Sachen könnten
frühestens am darauffolgenden Tage zur Versteigerung gelangen.

8 64.

8 52.

Für den Transport von Objecten der in 8 50 angeführten Kategorie,
deren ErstehungS - beziehungsweise Schätzungswert den Betrag von 600 L
übersteigt , wird eine höhere Gebür als 15 L dann nicht eingehoben , wenn
dieser Transport mittels eines Transport - (Möbel -) Wagens bewerkstelligt
werden kann.

Das Gleich - gilt für die in 8 51 aufgefübrten Gegenstände bei einem
Erlöse beziehungsweise Schätzungswerte von 500 L , und zwar hinsichtlich
einer Gebürengrenze von 25 L.

8 53.

Gegenstände , welche in der Hand getragen werden können , werden nach
Zulässigkeit des Dienstes ohne Unterschied der Entfernung innerhalb des Ge¬
meindegebietes von Wien zugestellt , und wird hiefür per Collo der Betrag
von 20 d berechnet . Wenn ' jedoch das Bruttogewicht einzelner Colli 5 ÜA
übersteigt , so findet — auch wenn dieselben in der Hand getragen werden
können — für deren Transport der oben in den 88 50 bis 52 normierte
Tarif für dieselben Anwendung.

Alles , was bei einer Versteigerung in einem Licitationssaale zugeschlagen
wurde , ist spätestens bis 12 Uhr des nächstfolgenden Tages vom Ersteher ad-
zuholen . Bis zu diesem Zeitpunkte erfolgt die Verwahrung dieser Gegenstände
seitens des Amtes kostenlos ; nach dessen Ablauf werden diese Sachen aus
Kosten und Gefahr des Erstehers sofort in di - Amtsmagazine eingelagert und
nach weiteren acht Tagen wieder versteigert (siehe 88 42 und 47 s ) .

In den Höfen , Durchfahrten und Magazinen versteigerte und zugeschlagene
Sachen müssen stets sofort aus der Anstalt abtransportiert werden . Für die¬
selben übernimmt das Amt keinerlei Haftung und versteigert dieselben sogleich
wieder , wenn sie bis 11 Uhr vormittags des folgenden Tages nicht abgeholi
wurden . .

Die AuSsolgung von bereits einmagazinierten Sachen an die Berechtigten
erfolgt täglich während der Amtsstunden bis 2 Uhr nachmittags.

8 65.

Bei Berechnung der in den 88 63 und 64 erwähnten Fristen sind die in
dieselben fallenden Sonn - und Feiertage nicht einzurechnen.
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Hausordnung für das Versteigerungsamt.

Öffentlichkeit.
8 66.

Der Zutritt in das Innere des Amtes , die Gänge und Säle desselben
ist während der Amtsstunden (ZZ 58 bis 61 ) jedermann behufs Besichtigung
der Ausstellungen , Einbringung und Abholung von Gegenständen , Theilnahme
an den Versteigerungen und überhaupt zur Abwicklung der Amtsgeschäfte gestattet.

Eintrittsgelder und Gebüren.

8 67.

Sollte für den Zutritt in einzelne Locale die Anordnung zur Zahlung
eines Eintrittsgeldes <8 62 ) oder behufs Abwicklung eines bestimmten Ge¬
schäftes der Erlag einer Gebür kundgemacht sein , so ist der Eintritt , beziehungs¬
weise jene Geschäftsabwicklung vor Erlag dieser Zahlungen nicht gestattet.

Pflichten der Amtsorgane.

8 68.
Die Amtsorgane haben den Parteien überall mit Höflichkeit und Zu¬

vorkommenbeit zu begegnen und denselben insbesondere jede Auskunft bereit¬
willig zu ertheilen und , wenn sie im Einzelfalle nicht hiezu ermächtigt oder
in der Lage sind , die Anfragevden an jene Organe zu weisen , welche im be¬
sonderen Falle berufen und orientiert sind.

Benehmen des Public umS.

8 68.
Desgleichen hat sich auch jedermann gegen alle Amtsorgane entsprechend

zu betragen.
Den Organen des Amtes steht das Recht zu , Personen , deren Erscheinung,

Kleidung oder Benehmen anstandswidrig ist, den Eintritt , beziehungsweise das
Verweilen im Amtsgebände zu verwehren.

Freihaltung der Passage.

8 M.
Es ist verboten , sich an den Zugängen zum Amtsgebände , sowie im

Innern , in Gängen , Saalthüren und Höfen rc . in einer Weise anzusainmeln,
dass die Bewegungsfreiheit der Amtsbedicnstetcn und des Publikums gestört
werde , oder an den Wänden oder sonst irgendwo im Hanse ohne die Inter¬
vention von Amtspersonen irgendwelche Gegenstände aufzustellen oder aus¬
zubreiten.

Besondere Verhaltungsmaßregeln.

8 71.

Im ganzen Innern des Hauses ist das Rauchen verboten.
Auch dürfe » Hunde dahin nicht mitgenommen werden.
Das Liegen oder Schlafen auf den Bänken oder sonstigen Sitzgelegen¬

heiten >m Hause ist unstatthaft ; auch dürfen dieselben mit keinerlei Gegenständen
belegt werden.

Verbot jeglichen Handels und Geschäftsverkehres.

8 72.

Im Amtsgebände ist jeder Handel , Privatversteigerung , Geschäftsver-
mittlung oder ei» sonstiger Geschäftsverkehr , sei es mit den amtlichen Vcr-
steigerungsgegenständen oder sonstigen Sachen , ausnahmslos untersagt.

Verhalten bei den Versteigerungen.

8 73.

Es ist nicht gestattet , durch directe oder indirecte Einwirkung , durch ge¬
waltsames Abdrängen oder Vorspiegelungen oder aber durch vorlaute , abfällige
Kritik der Versteigerungsgegenstände andere Licitanten vom Besichtigen der
Sachen und vom Mitbietcn abzuhalten oder abznschreckcn, deren Unbefangenheit
irgendwie zu beeinträchtigen und sich in den Gang der Licitationen einzumischen.

Das Gleiche gilt von allen Verabredungen oder Unternehmungen , welche
darauf hinausgehen , dritte Personen durch unnatürliches Hinanftreiben der
Anbote zu übermäßigen Kaufpreisen künstlich zu bewegen oder zu schädigen , ins¬
besondere zu dem Zwecke, um den Betreffenden das Weiterbieten zu verleiden.

Besonderes Verbot für Gewerbsleute.

8 74.

Insbesondere ist es allen Händlern , Trödlern , Antiquaren und sonstigen
Gewerbetreibenden verboten , die anwesenden Parteien aus dem Versteigerungs¬
locale wegzulocken , um sie in ihre eigenen Verlausslocale zu führen oder mit
ihnen Privatgeschäfte abznschließen.

Handhabung der Hausordnung.
8 75.

Die Handhabung dieser Hausordnung obliegt den Organen des Amtes,
welche im Dienste stets die Amtskleidung (Uniform ) tragen . Den Anordnungen
dieser öffentlichen Organe ist unbedingt Folge zu leisten.

Zwangsmaßregeln.

8 76.
Widersetzlichkeiten gegen die Anordnungen der Amtsorgane ziehen , sofern

sie nicht nach dem Strafgesetze oder nach den politischen Gesetzen zu ahnden
sind , die Wegweisung aus den betreffenden Räumen oder aus dem ganzen
Hause , nölhigenfalls auch die Ausschließung aus dem Hanse für einen oder
mehrere Tage , eventuell für immer nach sich.

Diese Verfügungen stehen der Central -Dircction des k. k. Versatz -, Ver-
wahrungs - und Versteigerungsamtes auf Grund der Anzeige eines Amts-
organes zu.

Intervention der k. k. Polizeibehörden.

8 77.
Um den Anordnungen und Verboten dieser Hausordnung den nöthigen

Nachdruck zu verleihen , kann erforderlichenfalls die Intervention der k k.
Polizeibehörden oder Organe in Anspruch genommen werden.

Beschwerderecht.

8 78.
Gegen die Verfügung der Central -Direction in Handhabung der vor¬

stehenden Hausordnung kann binnen 14 Tagen an die k. k. Statthalterei in
Wien die Beschwerde gerichtet werden , welch letztere jedoch niemals auf¬
schiebende Wirkung hat.

Die Entscheidungen der k. k. Statthalterei sind endgiltig.

Sonderbestimmungen , betreffend die Vornahme der
politisch - executiven Feilbietungen , dann der Feil¬
bietungen der im administrativen Strafverfahren oder
in  H a n d h a b u u g sonstiger V e r w a l t u n g s g e s e tz e gep fändete»
oder s o n st z u st a n d e gebrachten Gegenstände im  V er¬

st e i g e r u n g s a m t e.

8 79.
Nach einem von der k. k. niederösterreichischen Statthalterei gutgeheißenen

Anträge des Wiener Magistrates werden die politisch -executiven Feilbietungen,
dann die Feilbietungen der im administrativen Strafverfahren oder in Hand¬
habung sonstiger Verwaltungsgesetze gepfändeten oder sonst zustande gebrachten
Gegenstände , insofern nicht etwa die Transferierung der zu versteigernden
Gegenstände mit Rücksicht auf ihre Eigenart oder wegen sonstiger Umstände
nicht zweckdienlich sein sollte und vom Wiener Magistrale eine anderweitige
Verfügung getroffen wird , nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen
bis auf Widerruf im Versteigerungsamte vorgenommen.

8 80.
Die zur politisch -executiven Feilbietung gelangenden Gegenstände werden

nach Depots , das ist nach den bei einem Pfandschuldner in einem PfändungS-
acte gepfändeten Gegenständen geordnet , mit mehreren Verzeichnissen in nicht
periodisch bestimmten Zeiträumen , sondern nach Bedarf übergeben , und bleibt
dem Wiener Magistrate die Wahl Vorbehalten , diese Übergabe entweder selbst
zu besorgen oder vom Versteigerungsamte besorgen zu lassen.

8 81.
Die Übergabe der im administrativen Strafverfahren oder in Hand¬

habung sonstiger Verwaltungsgesetze oder sonst zustande gebrachte » Gegenstände
hat von den betreffenden Ämtern unmittelbar an das Versteigernngsamt zu
erfolgen , wobei die im Z 80 getroffenen Bestimmungen sinngemäße Anwendung
zu finden baben.

8 82.
Dem Verderben unterliegende Gegenstände haben nach Thnnlichkeit » och

am Tage des Einlangens in dem betreffenden Amte von demselben an das
Versteigernngsamt abgeliefert zu werden.

Rücksichtlich aller in den ZZ 80 bis 82 bezeichneten Gegenstände darf in
Handhabung des H 9 die Zulassung zur Versteigerung nicht verweigert werden.

8 83.
Der Tag des Abtransportes der administrativ gepfändeten Gegenstände

in das Versteigernngsamt ist den Pfandschuldnern durch das städtische Execu-
tionsamt mindestens 14 Tage vorher mit dem Bedeuten bekanntzngebe » , dass
die Feilbietung am Tage nach dem Abtransports zu gewärtigen ist, falls nicht
an diesem Tage die Sistierung der Feilbietung erwirkt und beim Versteigerungs¬
amte spätestens vor erfolgtem Zuschläge ausgewieseu wird.

8 84.
Die Versteigerung der Pfandgegenstände ist im Sinne der gesetzlichen

Bestimmungen einheitlich » ach Depots geordnet vorzunehme » , und wird die
Versteigerung der Gegenstände eines Depots geschloffen, sobald der erzielte
Erlös zur Befriedigung der vollstreckbaren Forderung , sowie sämmtlicher Kosten
und Gebüren hinreicht.

8 85.
Bei diesen Feilbietungen wird — abgesehen von etwaigen Transport-

gebüren — nur eine zweipercentige Maiiipulationsgebür von dem Erlöse der
feilgebotenen Gegenstände , worin alle etwaigen sonstigen , nach dem Gebüren -
tarife von dem Verkäufer zu leistenden Gebüren inbegriffen sind , und der den
Ersteher treffende fünfpercenlige Aufschlag (Z 46 ) eingehoben.
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8 86.
Der Erlös der feilgebotenen Gegenstände ist längstens binnen acht Tagen

nach der Veräußerung unter Anschluss der in allen Rubriken ordnungsgemäß
ausgefertigten Verzeichnisse (Licilationsprotokolle ) an das städtische Executious-
amt , beziehungsweise an die sonstigen einbringenden Ämter abzusühren.

8 87.
Jnsolange nicht etwa unvorhergesehene Schwierigkeiten oder sonstige un¬

vorhergesehene Hindernisse oder Anstände die Entsendung magistratischer Com-
missäre nothwendig machen , werden beeidete Beamte des k. k. Versatz -, Ver-
wahrungs - und Vcrsteigerungsamtcs in Wien äsIsAutorio nomine der Exccu-
tionsbehörde als Licitatwns -Commissäre (H 22 ) fungieren.

8 88.
Im übrigen haben alle Bestimmungen dieses Regulativs auch für diese

Feilbietungen volle Geltung.

8 .

Verbot des Hausierhandels aus dem Gebiete des
Marktfleckens Daruvär in Ungarn.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 10 . November 1901,

Z . 101857 (M .-Z . 96253 sx 1901 ) :
Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlaffe vom 26 . Oktober

1901 , Z . 39415 , anher eröffnet , dass laut Mittheilung des kön. ung . Handels¬
ministeriums vom 24 . September 1901 , Z 58867 , die Ausübung des Hausier¬
handels aus dem Gebiete des Marktfleckens Daruvär (Comitat Pozsega ) unter
Ausrechthaltung der im Z 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den
diesen Paragraphen ergänzenden Nachtrags -Verordnungen den Bewohnern
gewisser Gegenden gewährten Rechte verboten wurde.

Hievon werden die kt k. n .- ö. Bezirlshauptmannschaften , die Stadträthe
von Wiener -Neustadl und Waidhosen a. d. Ibbs , der Magistrat in Wien,
die magistratischen Bezirksämter in Wien und die k. k. Polizei -Direktion in
Wien in Kenntnis gesetzt.

Ä.
Verbot der Durchfahrt des zur Lastenbeförderung
bestimmten Fuhrwei kes durch die Cottage Anlage»

im HS8I  uud XLX . Bezirke.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 14 . November

1901 , M .-Z . 88875/XIV:

Auf Grund des Z 100 des Gemeindestatutes für Wien vom 24 . März
1900 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17 , wird angeordnet:

Die Durchfahrt des zur Lastenbeförderung bestimmten Fuhrwerkes durch
die Cottage -Anlagen des LVIII . und XIX . Bezirkes zwischen der Gentzgasse,
Ghmnasiumstraße und Lannerstraße ist verboten , und hat bas zwischen dem
XVIII . und XIX . Bezirke verkehrende Lastenfuhrwerk die Gymnafinmstraße,
beziehungsweise die äußere und innere Gürtelstraße zu benützen.

Übertretungen dieser Anordnungen werden mit Geldstrafen bis zum
Betrage von 400 X , oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

1V.
Erhöhung der Verpflegstaxe im allgemeine », öffent

lichen Krankenhause in Krems.
Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthnme

Österreich unter der Enns vom 16 . November 1901 , Z . 104396:
Der niederösterreichische Landesausschuss ), hat im Einvernehmen mit der

k. k. niederösterreichischen Statthallerei die für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Krems Pro Kops und Tag festgesetzt Verpflegsgebür von
1 X 90 Ir auf den Betrag von 2 X pro Kopf und Tag erhöht.

Diese Verpflegskostenerhöhung ist mit 1. Juni 1901 in Kraft getreten.
Dies wird hicmit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

LI.
Öffentliche Sammlungen.

Über Anfrage des Wiener Magi -rates hat die k. k. n .-ö. Statthalterei
mit Erlass vom 17 . November 1901 , Z . 106637 (M .-Z . 95170 III ) , eröffnet,
dass das Circulierenlassen von Subscriptionsbogen in Bekanntenkreisen der
Comitemitglieder — im vorliegenden Falle der Mitglieder des Executiv-
Comites des in Wien zu errichtenden Kaiserin Elisabelh -Denkmales — sowie
der Einleitung einer Sammlung durch Aufruf in den Tagesblätlern den
Charakter einer öffentlichen , eine behördliche Bewilligung bedürfenden Samm¬
lung nicht besitzt, wohl aber das Auflegen von Subscriptionsbogen in Ge-
schäflslocalen . Die letztgenannte Art der Einleitung ^öffentlicher Sammlungen
stehe auch mir den Bestimmungen des Normal -Erlasses der k. k. n .-ö. Statt¬
haltern vom 14 . April 1901 , Z . 26924 (siehe Amtsblatt Nr . 44 „ Gesetze,
Verordnungen rc . " V, 8 , xux . 38 ), nicht im Einklage.

12

Aufhebung der Sistierung der Ausgabe von Silber¬
guldenstücken im Wege der Verwechslung au Parteien.

Erlass der k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Directton vom 19 . No¬

vember 1901 , Z . 81881 , Präs . allg . (M .-Z . 96010M ) :
Das k. k. Finanzministerium hat sich laut Erlasses vom 11 . November

1901 , Z . 4585 , bestimmt gefunden , die mit dem Erlasse vom 3 . November
1899 , Z . 60821 (h. ä . Jntimat vom 10 . November 1899 , Z . 70204 ), an¬
geordnete gänzliche Sistierung der Ausgabe von Silberguldenstücken im Wege
der Verwechslung an Parteien hiemit aufzuhebeu und anzuordnen , dass in
Hinkunft jene Ämter , welche mit der fakultativen Verwechslung von Theil-
münzen der Kronenwährung betraut sind , auch Silbergulden im Wege der
Verwechslung an Parteien zu erfolgen haben werden . Eine besondere Bevor-
räthigung dieser Cassen mit Einguldenstücken zum Zwecke der Verwechslung
wird aber nur dann staltfinden , wenn dies die Bedürfnisse des Verkehres
ersichtlich nothwendig erscheinen lassen

Hievon werden die k. k. Landeshauptcaffa , das k. k. Hauptzollamt , die
k. k. Taxamlscaffa , sämmtliche k. k. Finanz - und gerichtlichen Depositenämter
in Wien , sämmtliche k. k. (Haupt - und ) Steuerä vter in Ni -deröst - rr -ich ui
Kenntnis gesetzt.

I » .
Warnung vor der Answandernng nach Sud -Afrika.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthallerei vom 29 . November 1901,

Z . 109185 (M .-Z . 99217/XVIII ) :
Infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 16 . November

1901 , Z . 33159 , werden alle politischen Gezirksbehörden in Niederösterreich,
sowie die k. k. Polizei -Direktion in Wien in Kenntnis gesetzt, dass laut dem Berichte
der l . und k. Consulate in Capstadt uud Durban für österreichische Aus¬
wanderer derzeit in Süd -Afrika keine Aussichten auf Erwerb vorhanden sind.
Infolge des Krieges stocken nämlich Industrie , Handel und Gewerbe . Dazu
kommt noch die durch Anwesenheit großer englischer Truppenmassen hervor-
gerufene Theuerung der Lebensmittel und sonstigen Bedarfsartikel . Auch für
die nächste Zukunft ist eine Besserung dieser Lage nicht zu erwarten , da den
österreichischen Auswanderern in Süd -Afrika im Falle der Beendigung der
Feindseligkeiten eine nicht zu unterschätzende Concurrenz einerseits durch die
Boeren , welche früher die wohlhabende Elaste der Bevölkerung und kaufkräftige
Abnehmer auf allen Gebieten der Industrie , des Handels uud des Gewerbes
bildeten , umsomehr aber infolge des Krieges verarmt sind , andererseits
durch britische Einwanderer , welche voraussichtlich von der englischen Regierung
kräftige Unterstützung finden werden , entstehen dürfte.

Mit Rücksicht ans diese Verhältnisse muss derzeit vor einer Auswanderung
österreichischer Staatsbürger nach Süd -Afrika eindringlich gewarnt werden.

L4.

Central -Comitv für Überschwemmungs Angelegen¬
heiten in Wien.

Verzeichnis
der in Gemäßheit des Z 4 der Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogthume Österreich unter der Enns vom 6 . Oktober 1901 , Z . 92676,
L.-G .-Bl . Nr . 48 , für das Jahr 1901/1902 ernannten Mitglieder des Central-

Comitss für Überschwemmungs -Angelegenheiten in Wien.

X . Bon der Statthalter ei ernannt:

Vorsitzender : Johann Freiherr v. Kutschers , k. k. Hofrath , wohnhaft
IV . Bezirk , Schlüffelgaffe 5 . ,

Stellvertreter des Vorsitzenden : Guido Freiherr v . Siber , k. k. Statt-
haltercirath , wohnhaft XVIII . Bezirk , Michaelerstraße 32.

Miiglieder : Franz Ritter v. Krenn , k. k. Ba »ra !h. wohnhaft III . Bezirk,
Barichgasse 26 ; Roman Grengg , k. k. Siatthalterei Oberingenieur , wohnhaft
XV . Bezirk . Kranzgaffe 1 ; Johann Pachnik , k k. Siatthalterei -Oberingenieur
wohnhaft XIX . Bezirk . Pyrkergasse 11 ; Ignaz Pollak , k. k. Statthalterei-
Jngenieur , wohnhaft IX . Bezirk , Liechtensteinstraße 15.

L . Vom k. k. Eisenbahnministerinm:

Ignaz Rohaczek , k. k. Baurath , wohnhaft XVII . Bezirk , Hernalser
Hauptstraße 112.

0 . Vom k. und k. Platzcommando:
Adolf Urbarz , k. und k. Major des Geniestabes , wohnhaft VII . Bezirk,

Kirchberggasse 28.
Stellvertreter : Victor Mühldorfer , k. und k. Militär -Bauingenieur-

Assist-nt , wohnhaft VIII . Bezirk , Schlüffelgaffe 15.
v . Von der Don auregulierungs - Com Mission:

Rudolf Halter , k. k. Ober -Ingenieur , wohnhaft XIII . Bezirk , Linzer-
straße 369 . (Über Ersuchen sind auch die Herren Siegmund Taussig , k. k.
Ober -Baurath und Hafenbau -Direcior , wohnhaft IV . Bezirk , Heugaff - 2 , und
Gustav Bozdech,  k . k. Bauralh und Stronibau -Director , wobnhaft II . Bezirk,
Valeriestraße 48 , von den jeweiligen Sitzungen deS Central -Comiiss zu ver-

- ständigen ) .
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8 . Von der k. k. Post - und Telegraphen - Direction:
Karl Hansel , k. k. Bau -Obercommisssär , wohnhaft XVIII . Bezirk,

Martinsstraße 73.

I ' . Von der k. k. Polizei - Direction:
Theodor Reiberger , k. k. Obcr -Polizeirath , wohnhaft VII . Bezirk,

Siegmundgasse 16.
Stellvertreter : Dr . Adolf Rosenbaum , k. k. Polizei -Obercominissär,

wohnhaft IX . Bezirk , Liechtensteinstraße 26 ; Ferdinand Freiherr Gorup v.
Besanez,  k . k. Polizeirath , wohnhaft I . Bezirk , Walfischgasse 15.

Stellvertreter : Tobias Anger , k. k. Ober -Jnspector der Sicherheits¬
wache , wohnhaft IV . Bezirk , Johann Straußgasse 18 ; Karl Julius Polt,
k. k. Polizei -Obercommiffär , kais. Rath , wohnhaft XVIII . Bezirk , Haizinger-
gasse 13 (für den in Betracht kommenden Telegraphendienst ).

6 . Von der Gemeinde Wien:

Wenzel Oppenberger,  Stadtrath , wohnhaft II . Bezirk , Große Sperl-
gasse 1 a ; Anton Nagler,  Gemeinderath , wohnhaft III . Bezirk , Rennweg 59;
Georg Grundier , Gemeinderath , wohnhaft IX . Bezirk , Rögergasse 16 ; Tr.
Moriz Waas,  Magistratsralh , wohnhaft XVIII . Bezirk , Herbeckstraße 3 ; Franz
B erg er , Stadtbau -Director , wohnhaft VII . Bezirk , Schottenfeldgasse 37 ; Karl
Kainz,  Marktamts -Director , wohnhaft Klosterneuburg , Unterer Stadtplatz 7.

LS.
K . k Landwehr -Ergänznngs - Bezirks - Commando

Nr . 24 Wien.
Zuschrift des k. k. Landwehr-Ergänzungs -Bezirks -Commandos

Nr . 24 Wien vom 10 . Deeember 1901 , Nr . 3030/ßi (M .-
Z . 101676/XVI ) :

Es wird das Ersuchen gestellt , die unterstehenden magistratischen Bezirks¬
ämter zu verständigen , dass sich das obige Commando ab 13 . Deeember 1901
in Wien , V ./2 , Siebenbrunnengasse 37 , befindet.

II. Ulmnatiiüiefliimmmgen.
Zitagistrat:

L« .
Verständigung des Centralverbandes derJndustriellen
Österreichs von allen öffentlichen LiefernngSans-

schreibunge » der Gemeinde Wien.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 2. Deeember

1901 , M .-Z . 77828/1V:
Zufolge Stadtraths -Beschlusses vom 26 . November 1901 , Z . 13669,

wurde verfügt , dass der Centralverband der Industriellen Österreichs , I .,
Rathhausstraße 2 , von allen öffentlichen Liesernngsausschreibiingen der Ge¬
meinde Wien zu verständigen ist.

Die städtische Kanzlei -Direction wird angewiesen , die künftige Neu¬
auflage der amtlichen Drucksorten zur Ausschreibung von Offertverhandlungen
dementsprechend zu ergänzen.

Hievon ergeht die Verständigung zur Kenntnisnahme und weiteren ent-
sprechenden Veranlassung.

L7
Ausbildung des Kanzleipersonales in allen Zweigen

des Manipulationsdienstes.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 4 . No¬

vember 1901 , M .-D .-Z . 3063 ox 1901:
Es wurde die Wahrnehmung gemacht , dass die Kanzleibeamten nicht

immer in allen Zweigen des Manipulationsdienstes bewandert find ; wenn
nun ein Beamter beurlaubte oder erkrankte College » vertreten soll oder einem
anderen Amte zugewiesen wird , zeigen sich die Nachtheile der einseitigen Aus¬
bildung in empfindlicher Weise zum Schaden des Dienstes.

Ich muss demnach großen Wert darauf legen , dass schon die Kanzlei-
Praktikanten nicht längere Zeit in einer und derselben Art verwendet , vielmehr
in sämmtliche Zweige des Kauzleidienstes nach und nach eingeführt werden.

Dies gilt namentlich auch von den Kanzleibeamten und «Praktikanten
der Gemeindebezirks -Kanzleien , in welchen es bei dem verhältnismäßig kleinen
Stande an Kanzleibeamten unumgänglich nothwendig erscheint , dass alle
Beamten sich ausreichende Kenntnisse sowohl für den Dienst in der Gemeinde¬
bezirkskanzlei selbst, als auch bei den Ortsschulräthen und Armeninstituten
verschaffen.

Ich stelle demnach an alle in Betracht kommenden Herren Amtsvorsteher
das dringende Ersuchen , zu veranlassen , dass durch zeitweilige Änderung in
der Zutheilung der Obliegenheiten den Kanzleibeamten einschließlich der Kanzlei-
Praktikanten Gelegenheit gegeben wird , alle Theile des Kanzleidienstes kennen
zu lernen und sich mit den einschlägigen Bestimmungen vertraut zu machen.

L8.
Mitwirkung der magistratischen Bezirksämter bei

Überwachung des Gewerbeschulbesuches.
Erlass des Magistrats - Directors Preyer  vom 9 . No¬

vember 1901 , M .-D .-Z . 3108:
Die Ortsschulräthe erhalten von der Gewerbeschul -Commission regelmäßig

Verzeichnisse der in letzter Zeit aufgedungenen Lehrlinge und Lehrmädchen
behufs Überwachung des Gewerbeschulbesuches zugemittelt . Zur Feststellung,
ob die betreffenden Lehrherren der ihnen »ach Z 100 , Alinea 3 der Gewerbe¬
ordnung obliegenden Pflicht Nachkommen , Pflegen die Ortsschulräthe die Lehr¬
herren vorzuladen und zur Vorlage des Controlbuches zu verhalten.

Da jedoch die Parteien den Vorladungen nicht immer Folge leisten und
den Ortsschulräthen kein Recht znsteht , die zwangsweise Vorführung zu ver¬
fügen , unterliegt es keinem Anstande , dass sich die Ortsschulräthe in solchen
Fällen an das zuständige magistratische Bezirksamt mit dem Ersuchen wenden,
die allfällige zwangsweise Vorführung zu veranlassen und in geeigneter Weise
— am einfachsten durch Einsichtnahme in das Controlbuch — sestzustellen,
ob der Lehrherr der ihm nach der bezogenen Gesetzesstelle aufhabenden Ver¬
pflichtung entsprochen hat oder nicht.

Einem derartigen Ersuchen haben die magistratischen Bezirksämter zu
willfahren und bei wahrgenommenen r»bertretnngen des Z 100 der Gewerbe¬
ordnung die Strafamtshandlung nach den einschlägigen Bestimmungen durch¬
zuführen . In jedem Fall ? sind die Gewerbeschul -Commission und der betreffende
Örtsschulrath von dem Ergebnisse der Amtshandlung durch das magistratische
Bezirksamt zu verständigen.

Gleichzeitig wird an die Ortsschulräthe das dringende Ersuchen gestellt,
die Intervention der magistratischen Bezirksämter nur in jenen Fällen in
Anspruch zu nehmen , in welchen kein anderes Mittel zur Feststellung des
ordnungsgemäßen Gewerbeschulbesuches der Lehrlinge oder Lehrmädchen zu-
gebote steht.

1».
Vornahme von comnnssionellen Verhandlungen über
gewerbliche Betriebsanlagen nnd Von7 Nnfalls-

erhebungen.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 22 . November

1901 , M .-D .-Z . 3273:
Mildemhierämtlichen Normal -Erlasse vom 10 . Juni 1901 , M .-D .-Z . 1207

— abgedruckt im Amtsblatts der Stadt Wien , Beilage „ Verordnungen rc ." ,
Seite 51 — wurde in Erinneeung gebracht , dass Commissionen in der Regel
für die Nachmittage anberaumt werden sollen.

Über mündliche Anregung des Herrn k. k. Gewerbe - Oberinspectors
Negierungsrathes Michael Kulka  finde ich diesen Normal -Erlass insofern ab¬
zuändern , als die nach dem III . Hauptstücke der Gewerbe -Ordnung vorzu-
nehmenden commissionellen Verhandlungen über gewerbliche Betriebsanlagen,
bei welchen die Mitwirkung des k. k. Gewerbe -Jnspectorates als nothwendig
oder wünschenswert erachtet wird , in Hinkunft thunlichst in den Vormittags¬
stunden — mit dem Beginne zwischen 8 nnd 9 Uhr — abgehalten werden sollen.

Hiebei ist auch darauf Bedacht zu nehmen , dass derartige Verhandlungen
womöglich an einem Tage zu Ende geführt werden.

Im übrigen bleiben die Bestimmungen des eingangs bezogenen Normal-
Erlasses vollinhaltlich aufrecht.

Bei diesem Anlasse halte ich es auch für geboten , sdie anscheinend m
Vergessenheit gerathenen Bestimmungen des hierämtlichen Normal - Erlasses vom
26 . Juni 1895 , M .-D .-Z . 922 , über die Vornahme von Unfallserhebungen
nach Z 31 U.-V .-G . zur genauen Danachachtung in Erinnerung zu bringen.

Hienach sind Unfallserhebungen — dringliche und unaufschiebbare Fälle
ausgenommen — nach einem Turnus , und zwar nachmittags in folgender
Ordnung vorzunehmen:

Montag : von den Bezirksämtern I , VIII , IX , XVIII , XIX.
Dienstag : „ „ „ II , III , IV , XV.
Mittwoch : ,. „ ,. V . VI . X , XIII.
Donnerstag : „ „ „ VII , XII , XIV.
Freitag : ., ., „ XI . XVI , XVII.
Das magistratische Bezirksamt für den XX . Bezirk hat die Unfalls¬

erhebungen in der Regel für Dienstag anzuberaumen.

20 .
Raschere Einbringlichmachung rückständiger Waffer-

mehrverbrauchsgebüren.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 30 . November

1901 , M .-D .-Z . 3053:
Herr Vice -Bürgermeister Dr . Neumayer  hat nachstehenden Präsidial-

Erlass ääto . 2 . November 1901 aä Z . 12665 , an mich gerichtet:
„In letzter Zeit mehren sich die Fälle von Abschreibungen rückständiger

Wassermehrverbrauchsgebüren in auffallender Weise , woraus der Schluss ge¬
zogen werden kann , dass seitens der magistratischen Bezirksämter wegen Herein-
bringung solcher Gebüren nicht mit jener Raschheit und Energie vorgegangen
wird , wie es im Interesse der Gemeinde Wien geboten erscheinen würde.
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Ich finde mich daher bestimmt , Sie , Herr Magistrats -Direetor , zu ersuchen,
die Herren Amtsleiter anweisen zu Mollen , mit aller Strenge darauf zu sehen,
dass bezüglich der Eiubringlichmachung rückständiger Wassermehrverbranchs-
gebüren sofort und in energischer Weise die erforderlichen Schritte eingeleitet
werden ."

Indem ich diesen , den Herren Bezirksamtsleitern bereits in der Coufereuz
vom 5. November 1901 bekanntgegebenen Erlass schriftlich verlautbare , verweise
ich auf die wiederholt , insbesondere mit hierämtlichen Erlasse vom 26 . Juni
1901 , M .-D .-Z . 1636 , hinsichtlich der raschen Einbringlichmachung der Wasser-
gebüren getroffenen Anordnungen und bemerke , dass ich mit dem Schreiben
vom 7 . Oktober 1901 , M .-D .-Z . 2708 , neuerlich an den Herrn Ober - Stadt-
bnchhalter das dringendste Ersuchen gestellt habe , die geeigneten Verfügungen
zur Beschleunigung der WaffergebUrenberechnungen u . s. w . zu treffen.

Es wurden auch bereits , wie mir mitgetheilt wurde , entsprechende Maß¬
nahmen seitens der Stadtbuchhaltung getroffen , welche in absehbarer Zeit eine
Ordnung der hinsichtlich der Waffermehrverbranchsgebüren bestehenden Ver¬
hältnisse ermöglichen werden.

21

Placatierungen an städtischen Objecten.
Erlass des Magistrats -Directors Pr eher  vom 10. December

1901 , M .-D .-Z . 3426 , an sämmtliche Amtsvorstände:
Anlässlich eines speciellen Falles hat der Bürgermeister angeordnet , dass

künftighin vor Bewilligung von Placatierungen größeren Umfanges an städti¬
schen Objecten an ihn zu berichten ist.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren zur Danachachtung in Kenntnis.

22 .
Überwachung der Trottoirreinigung.

Erlass des Magistrals -Directors Preyer  vom 13 . December
1901 , M .-Z . 1660/XIV sx 1901 :

Zufolge Gremial - Beschlusses des Magistrates vom 16 . November 1901,
Z . 1660 «r 1900 , hat in Hinkunft die Trottoirbegehnng bei Schneefall und
Glatteis durch städtische Beamte zu entfallen , und hat der Stadtrath in seiner
Sitzung vom 10 . December 1901 zur Zahl 13724 den Ausfall der dies¬
bezüglichen Budgetpost genehmigt.

Hievon wird mit dem Beifügen die Miltheilung gemacht , dass unter
einem die k. k. Polizei -Direction ersucht wird , durch die Sicherheitswachorgane
die ordentliche Reinigung der Trottoire aus das strengste überwachen zu lassen.

Über die diesfalls dem Bezirksamte zngehende » Anzeigen , ist im Sinne
der Magistrats -Kundmachung vom 7. November 1901 , Z . 130391 , mit der
größtmöglichen Beschleunigung zu amtshandeln , und verspricht sich der Magi¬
strat hievon mehr Erfolg als von den Trottoirrespicierungen durch städtische
und polizeiliche Beamte . _

Hl. Gesetze
uoil besonderer Wichtigkeit für den politischen ver-

wultungsdienst.
2»

Regelung der Versorgnngsgenüffe der an öffentlichen
Volks - nnd Bürgerschule » angestellten Lehrpersonen

und ihrer Hinterbliebenen.
Gesetz vom 7. November 1901 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 76:
Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogthumes Österreich nnter

der Enns finde Ich aiizuordiien , wie folgt:

Ruhegenüsse der Lehrpersonen.

8 i.
Die Versetzung eines Mitgliedes des Lehrstandes in den Ruhestand findet

statt , wenn dasselbe wegen allzu vorgerückten Lebensalters , wegen schwerer
körperlicher oder geistiger Gebrechen oder wegen anderer berücksichtigungswerter
Verhältnisse zur Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten untauglich erscheint.

Die Landes -Schulbehörde kann eine solche Versetzung entweder auf Ansuchen
der betreffenden Person oder von amtswegen , jedoch immer erst nach Einver¬
nehmung der Bezirksschnlbehörde , verfügen.

Doch können Lehrpersonen , welche das 60 . Lebensjahr und das 35 . an¬
rechenbare Dienstjahr zurückgelegt haben , auch ohne den sonst erforderlichen
Nachweis der Dienstuntauglichkeit in den Ruhestand versetzt werden.

8 2.
Durch freiwillige Dienstentsagung oder eigenmächtige Dienstesverlassnng

geht der Anspruch auf die Versetzung in den Ruhestand verloren.

8 3-
Die Verlassung des Schuldienstes zufolge der freiwilligen Dienstes¬

entsagung oder der Versetzung in den Ruhestand kann ohne besondere Be¬
willigung der Landesschulbehörde nur mit dem Ende eines Schuljahres er¬

folgen , zu welcher Zeit auch die Räumung der Dienstwohnung und die
Übergabe des mit der Lehrstelle verbundenen Besitzes an Grundstücken statt¬
zufinden hak, über deren Nutzungen » ach Z 23 zu entscheiden ist.

8 4.
Das Ausmaß des Ruhegenusses (der Abfertigung oder Pension ) ist

einerseits von den anrechenbaren Jahresbezügen , andererseits von der Dienst¬
zeit des in Ruhestand Versetzten abhängig.

8 5.
Als Grundlage für die Berechnung der Ruhegenüfse sind die gesammten

anrechenbaren Jahresbezüge , in deren Genuss sich eine Lehrperson unmittelbar
vor der Versetzung in den Ruhestand befand , anzunehmen.

Zu den für die Pension anrechenbaren Bezügen gehören der Gehalt,
die Dienstalters - und Fnnctionszulagen , insoweit diese Bezüge durch die
geltenden gesetzlichen Bestimmungen von der Anrechenbarkeit für das Pensions¬
ausmaß nicht ausgenommen sind . Ergänzungszulagen werden jenen Lehr¬
personen , welche an einer öffentlichen Volksschule außerhalb Wiens angestellt
sind , in die Pension eingerechnet.

8 6-
Anrechenbar ist jene Dienstzeit , welche ein Mitglied des Lehrstandes nach

bestandener Lehrbefähigungsprüfung an einer öffentlichen Schule zugebracht
bat (Z 56 des Reichsgesetzes vom 14 . Mai 1869 ) ; von der vor Ablegung der
Lehrbefähigungsprüfung im öffentlichen Schuldienste zugebrachten Dienstzeit
sind jedoch den Lehrpersonen der öffentlichen Volksschulen zwei Jahre einzn-
rechnen . Eine Unterbrechung hebt die Anrechnung der bereits vollstreckten
Dienstzeit nicht auf , wenn sie erwiesenermaßen außer Schuld und Zuthun des
betreffenden Lehrindividuums lag.

8 7-
Denjenigen Lehrpersonen , die bei ihrer Versetzung in den Ruhestand eine

anrechenbare Dienstzeit von zehn Jahren noch nicht vollstreckt haben , gebürt
nur eine Abfertigung , welche für eine Dienstzeit bis zu fünf Jahren mit dem
IVsjährigen , für eine Dienstzeit von mehr als fünf Jahren mit dem zwei¬
jährigen Betrage der anrechenbaren Jahresbezüge (Z 5 ) und der Quartiergeld-
enlschädigung , beziehungsweise des Quartiergeldes oder Quartiergeldbeitrages
zu bemessen ist.

Lehrpersonen , welche infolge eines in Ausübung ihres Dienstes erlittenen
Unfalles , infolge Krankheit oder infolge einer von ihnen nicht absichtlich
herbeigesührten körperlichen Beschädigung dienstunfähig geworden sind , werden,
und zwar im ersteren Falle , wenn sie auch noch keine zehnjährige ununter¬
brochene Dienstzeit haben , in den zwei letzteren Fällen jedoch erst dann so
behandelt , als ob sie zehn Dienstjahre wirklich zurückgelegt hätten , wenn sie
mindestens fünf Dienstjahre zurückgelegt haben.

8 8.
Diejenigen Lehrpersonen , welche mit dem vollendeten zehnten anrechen¬

baren Dienstjahre in den Ruhestand versetzt werden , erhalten 40 Percent der
anrechenbaren Jahresbezüge (A 5 ) als Pension , welcher Betrag für jedes
weitere znrückgelegte anrechenbare Dienstjahr um 2 Percent steigt , so dass mit
dem zurückgelegten 40 . Dienstjahre der ganze anrechenbare Jahresbezug als
Pension entfällt.

Bei der Berechnung dieser Dienstzeit werden Bruchtheile eines Jahres,
insofern sie sechs Monate überschreiten , als ein volles Dienstjahr ungerechnet.

Im Falle die Versetzung in den Ruhestand nach einer 35jährigen an¬
rechenbaren Dienstzeit nach Z 1, Absatz 2, erfolgt , kann in besonders rücksichts-
würdigen Fällen Uber Einschreiten des Penstonswerbers mit Zustimmung
jenes Factors , der in dem betreffenden Falle den etwaigen Abgang der zu¬
ständigen Penstonscassa zn decken hat , eine Erhöhung der Pension bis zum
Gesammtbetrage des zuletzt bezogenen anrechenbaren Jahrcsbezuges gewährt
werden.

Der normalmäßige Ruhegenuss einer Lehrperson darf nicht geringer als
mit dem Betrage von 800 L bemessen werden.

8 9-
Der in Ruhestand Versetzte hat sich nach Behebung des jene Versetzung

begründenden Hindernisses seiner Thätigkeit nach der Weisung der Landes -Schul-
behörde im Schuldienste wieder verwenden zu lassen oder auf seinen Ruhe¬
genuss zn verzichten.

Der Ruhegenuss erlischt auch dann , wenn der in Ruhestand Versetzte
ohne Zustimmung der Landes -Schulbehörde einen mit Gehalt dotierten Dienst
übernimmt.

Versorgungsgenüsse der Witwen und Waisen.
8 io.

Die Witwen und Waisen der Mitglieder des Lehrstandes haben nur
dann einen Versorgnngsanspruch , wenn der verstorbene Gatte und Vater selbst
zu einem Ruhegenusse berechtigt gewesen wäre.

8 11-
Die Witwe » und Waisen der mit dem Lehrbefähigungszeugnisse ver¬

sehenen Unterlehrer haben keinen Versorgungsanspruch , wenn die Genehmigung
der Bezirksschnlbehörde zu der Verehelichung nicht eingeholt wurde.

8 12.
Die Witwe eines Mitgliedes des Lchrstandes , welches zur Zeit seines

Todes noch nicht das zehnte anrechenbare Dienstjahr zurückgelegt halte , erhält
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eine Abfertigung mit der Hälfte des letzten , von dem Verstorbenen bezogenen
anrechenbaren Jahresgehaltes (Z 5) .

Die im Z 7, Absatz 2 , festgesetzten Begünstigungen werden für den Fall,
als der Tod einer Lehrperson unter den dort angegebenen Umständen erfolgt,
auch auf die Bemessung der Ruhegenüsse der Witwen und der ehelichen Kinder
ausgedehnt.

8 13.
Wenn der Verstorbene bereits das zehnte anrechenbare Dienstjahr voll¬

endet hatte oder die Dienstzeit desselben nach Z 7 so zu behandeln ist, als ob
er zehn Jahre wirklich zurückgelegt hätte , so gebürt der Witwe eine Pension,
welche mit 40 Percrnt der letzten , von dem Verstorbenen bezogenen anrechen¬
baren Jahresbezüge (Z 5) zu bemessen ist, mindestens aber 600 L betragen soll.

8 14.
Wurde die Ehe mit dem verstorbenen Gatten erst während des Ruhe¬

standes eingegangen oder die eheliche Gemeinschaft erwiesenermaßen aus Ver¬
schulden der Gattin durch gerichtliche Scheidung aufgehoben , so hat die Witwe
keinen Anspruch auf einen Ruhcgenuss.

8 15.
Im Falle einer Wiederverehelichung kann die Gattin sich für einen

abermaligen Witwenstand die Pension Vorbehalten oder einen zweijährigen
Betrag jener Pension als Abfertigung annehmen.

Hat sich die Witwe die Pension Vorbehalten und erwächst ihr aus zweiter
Ehe ein neuer Penstonsanspruch , so soll ihr nur eine Pension , und zwar die
höhere , gebüren.

8 16-
Für die ehelichen Kinder einer verstorbenen Lehrperson gebürt der Witwe,

wenn sie selbst auf eine fortlaufende Pension Anspruch hat , ohne Rücksicht aus
die Zahl der vorhandenen Kinder ein Erziehungsbeitrag in der Höhe von einem
Fünftel der Witwenpension für jedes unversorgte , in ihrer Verpflegung stehende
Kind bis zur Vollendung des 24 . Lebensjahres oder bis zu dessen früherer Ver¬
sorgung , bei einer Tochter insbesondere bis zu ihrer früheren Verehelichung.

Im Falle einer solchen Verehelichung vor vollendetem 22 . Jahre hat
eine Tochter jedoch eine Abfertigung mit dem Zweifachen ihres jährlichen Er¬
ziehungsbeitrages zu erhalten.

Es darf jedoch der Erziehungsbeitrag für ein Kind den Betrag von
jährlichen 300 L und die Summe aller Erziehungsbciträge den Betrag der
Witwenpension nicht übersteigen.

8 17.
Wenn nach einem verstorbenen Mitglieds des Lehrstandes keine Witwe

vorhanden ist oder dieselbe keinen Anspruch auf einen Ruhegenuss hat , so
gebürt allen unversorgten ehelichen Kindern des Verstorbenen , welche das
24 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben , zusammen im Falle des Z 12
dieselbe Abfertigung , welche der Witwe zugestanden wäre , im Falle des Z 13
aber eine Waisenpension (Concretalpension ), welche bei Vorhandensein von ein
oder zwei Kindern mit der Hälfte der Witweupenston . bei Vorhandensein von
mehr als zwei Kindern nach dem im Z 16 , Alinea I , ausgestellten Grundsätze
derart berechnet wird , dass die Summe dieser Beträge die Hälfte des vom
Vater zuletzt bezogenen anrechenbaren Jahreseinkommens (§ 5) nicht über¬
schreiten darf.

8 18-
Die Waisenpension (Concretalpension ) erlischt erst mit dem Tage , an

welchem kein unversorgtes Kind des Verstorbenen unter dem Alter von
24 Jahren vorhanden ist.

8 IS.
Wenn die Witwe eines Mitgliedes des Lehrstandes sich wieder verehelicht,

so tritt an die Stelle der Erziehungsbeiträge (§ 16 ) für die Kinder des Ver¬
storbene » die Waisenpension (Concretalpension . H 17j ; behält sie sich für den
Fall eines abermaligen Witwenstandes das Wiederaufleben ihrer Pension vor,
und tritt dieser Fall nach Z 15 wirklich ein , so bezieht sich dieser Vorbehalt
auch auf die Erziehnngsbeilräge , so dass bei dem Eintritte jenes Falles sofort
die Waisenpension (Concretalpension ) der Kinder erlischt.

8 20.
Den Hinterbliebenen eines in der Activilät oder in dem Ruhestande

verstorbenen Mitgliedes des Lehrstandes gebürt — unbeschadet aller sonstigen
gesetzlichen Vorsorgungsgenüssc — zur Bestreitung der Krankheits - und Leichen¬
kosten ein Sterbequartal i» der Höhe des dreifachen Betrages der von dem
Verstorbenen zuletzt als Gehalt oder Ruhegenuss bezogenen Monatsgebür.

Das Sterbequartal gebüri der Witwe oder in deren Ermanglung der
ehelichen Nachkommenschaft des Verstorbenen.

Sind in Ermanglung auch der letzteren andere Personen in der Lage,
nachzuweisen , dass sie den Verstorbenen vor dem Tode gepflegt oder die Be¬
gräbniskosten aus Eigenem gedeckt haben , so kann mit Genehmigung des
Landes -Schulrathes unter Zustimmung jenes Factors , der in dem betreffenden
Fall - den etwaigen Abgang der zuständigen Lehrerpensionscassa zu decken hat,
auch diesen Personen das Sterbequartal ausbezahlt werden.

8 21.
Witwe und Kinder einer in activer Dienstleistung verstorbenen Lehrperson

oder auch die Witwe oder die Kinder allein haben das Recht , die Natural¬
wohnung des Vorstorbenen noch ein Vierteljahr lang , vom nächsten gesetzlichen
Wohnungskündigungstermine an , zu benützen , oder den ihm zustehenden
Qnartiergeldbelrag für den nächst verfallenden Erhebungstermin zu beziehen.

8 22.
Die Nutzungen eines zur Dotation der Schulstelle gehörigen Grundstückes

gehören den Erben eines in activer Dienstleistung verstorbenen Mitgliedes des
Lehrstandes nur dann , wenn der Todesfall zwischen dem 1. Juni und 31 . Oktober
erfolgte . Außer diesem Falle haben die Erben bloß Anspruch aus den Ersatz
jener Auslagen , welche zur Gewinnung dieser Nutzungen gemacht wurden.

8 23.
Die in Gemäßheit der Anordnungen dieses Gesetzes bestimmten Pensionen,

Erziehungsbeiträge und Waisenpensionen werde » dadurch , dass eine Lehrperson
durch Selbstmord geendet hat , nicht berührt . Die in Gemäßheit der An¬
ordnungen dieses Gesetzes bestimmten Ruhegehalte der Lehrpersonen , die Pen¬
sionen ihrer Witwen , sowie die Erziehungsbeiträge und Waisenpensionen für
ihre Waisen werden in gleichen , am ersten eines jeden Mouates fälligen , am
zweiten zahlbaren Raten im vorhinein ausgefolgt.

Der Bezug nimmt seinen Anfang von dem ersten des der Versetzung in
den Ruhestand oder dem Tode der Lehrperson und in Betreff des Erziehungs¬
beitrages , beziehnngswaise der Waisenpension dem Tode des Vaters , beziehungs¬
weise der Mutter nächstfolgenden Monates.

Quartiergeldpensionen.

8 24.
Den definitiv angestellten Lehrpersonen , welche Anspruch auf eine Pension

haben (ZA 7 und 8), wird im Falle der Versetzung in den Ruhestand die Hälfte
des von ihnen zuletzt bezogenen Quartiergeldes oder Quarticrgeldbeitrages,
beziehungsweise der Quartiergeldentschädigung , die sie zuletzt thalsächlich bezogen
haben , oder aus die sie mangels einer Naturalwohnnng Anspruch zu erheben
berechtigt wären , als Quartiergeldpension aus der Lehrerpensionscassa gewährt
und in vierteljährigen Raten zu den für das Quartiergeld , beziehungsweise für
die Quartiergeldentschädigung normierten Ansallsterminen ans die Dauer des
Ruhestandes flüssig gemacht.

Lehrerpensionscassen.

8 25.
Zur Deckung der Ruhegenüsse für dienstuntauglich gewordene Mitglieder

des Lehrstandes außerhalb Wiens , sowie zur Befriedigung der Versorgungs¬
ansprüche ihrer Hinterbliebenen ist die Landes -Lehrerpensionscassa bestimmt,
welche von der Landes -Schulbehörde verwaltet wird . (Z 57 des Reichsgesetzes
vom 14 . Mai 1869 .)

8 26.
Sämmtliche Mitglieder des Lehrpersonales , welche nach abgelegter Lehr-

bcfähigungsprüfung eine Lehrstelle erlangen oder bereits innehaben , sind ver¬
pflichtet , für Pensionszwecke an die Landes -Lehrerpensionscassa einen fort¬
laufenden Jahresbeitrag zu leisten , welcher 2 5 Percent des für die Bemessung
des Ruhegenusses anrechenbaren Activitätsgehaltes beträgt und in monatlichen
Raten bei der Gehaltsauszahlung eingehoben wird.

Die definitiv angestellten Lehrpersonen haben überdies vom Zeitpunkte,
wo sie in den Genuss eines Quartiergeldes oder Quartiergeldbeitrages oder
einer Quartiergeldentschädigung treten , und für die Dauer dieses Genusses
jährlich 2 '5 Perceut vom halben Quarliergelde oder Quartiergeldbeitrage,
beziehungsweise von der Halden Quartiergeldentschädigung für die Quartier¬
geldpension zu entrichten.

Der 2 '5percenlige Quarticrgeldpensionsbeitrag wird in vierteljährigen
Raten vom Quarliergelde , rücksichtlich von der Quartiergeldentschädigung , in
Abzug gebracht.

Jenen Lehrpersonen , welche im Genüsse einer Naturalwohnnng stehen,
wird , insolange dieser Genuss andauert , der 2 '5percentige Jahresbeitrag zur
Quartiergeldpension von der Hälfte der für ihre Kategorie normierten Quartier-
geldentschädiqung berechnet und in monatlichen Raten im vorhinein vom Gehalte
abgezogen.

8 27.
Als besondere Zuschüsse werden der Landes - Lehrerpensionscassa zu¬

gewiesen:
s.) die auf das Land entfallenden Gebarungsüberschüsse des Schulbücher¬

verlages;
b ) die Jnterkalarien für erledigte Lehrstellen , soweit sie nicht den Erben

eines verstorbenen Directors , Oberlehrers oder Lehrers zufallen , oder
durch die Remuneration des Hilfslehrers in Anspruch genommen werden;

o) die Strafgelder , welche infolge von Strafverfügungen der Schulbehörde
eingehen.

8 28.
Der zur Bestreitung der jährlichen Ausgaben der Landes -Lehrerpensions-

caffa noch weiters erforderliche Betrag wird aus dem Lanbesfonde gedeckt.

8 29.
Überschüsse , welche sich in dem Jahreseinkommen der Landes -Lehrer¬

pensionscassa (ZA 26 bis 28 ) ergeben , sind zu capitalisieren und nur die Zinsen
derselben in die nächste Jahresrechnung einzubeziehen.

8 30.
Die Versorgungsgenüffe der an den öffentlichen Volksschulen Wiens an¬

gestellten Lehrpersonen und ihrer Hinterbliebenen werden aus der Wiener
städtischen Lehrerpensionscassa bestritten.

Die Gemeinde Wien ist berechtigt , die in den HZ 26 und 27 erwähnten
Zuflüße für ihre eigene Pensionscaffa einzuheben , und verpflichtet , de» etwaigen
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Abgang der letzteren aus Gemeindemitteln zu decken. Eine Übernahme der .
Wiener städtischen Lehrerpensionscassa durch die Landes -Lehrerpcnsionscassa ist
ausgeschlossen.

8 31.

Aus der Wiener städtischen Lehrerpensionscassa werden auch oie Ver¬
sorgungsgenüsse jener Lehrpersonen bestritten , die mit 1 . Jänner 1892 an einer
öffentlichen Volksschule eines der mit dem Gesetze vom 19 . December 1890 , I
L. -G .-Bl . Nr . 45 , geschaffenen Wiener Gemeindebezirke XI bis XIX angestellt
waren , mögen diese Lehrpersonen seither noch im activen Dienstverhältnisse
stehen oder sich bereits nn Ruhestände befinden.

Desgleichen gehen auch die Versorgungsansprüche der Hinterbliebenen
der im vorstehenden Absätze erwähnten Lehrpesonen aus die Wiener städtische
Lehrerpensionscassa über.

Schlussbestimmungen.

8 32.
Dieses Gesetz findet auf die bereits derzeit im Genüsse eines Ruhebezuges

stehenden Lehrpersonen , sowie auf ebensolche Witwen und Waisen keine An¬
wendung.

Die Hinterbliebenen nach jenen Lehrpersonen , welche sich derzeit im Ruhe¬
stände befinden , werden für den Todesfall der letzteren nach diesem Gesetze
behandelt werden.

8 33.

Mit dem Beginne der Wirksamkeit dieses Gesetzes treten sämmtliche mit
demselben in Widerspruch stehenden gesetzlichen Bestimmungen , insbesondere
die denselben Gegenstand betreffenden ZZ 56 bis 85 des Gesetzes vom 5 . April
1870 , L.-G .- G . Nr . 35 , betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse des
Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen des Erzherzoglhums Österreich
unter der Enns , außer Kraft.

8 34.

Dieses Gesetz tritt am I . Jänner 1902 in Wirksamkeit.

8 35.

Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist Mein Minister für Cultus und
Unterricht beauftragt.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1S01 publicierten Gesetze und Verordnungen.

Reichsgesehblatt.
Nr . 184 . Verordnung der Ministerien des Innern,

des Handels und der Eisenbahnen vom 14 . No¬
vember >901 , betreffend die Herstellung und Verwendung von Calcinm-
carbid und Acetylen , sowie den Verkehr mit diesen Stoffen.

Nr . 183 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 10 . November 190 I , betreffend die Zulassung einer von der
Firma Frigola L Comp , in Breslau construierten Decimal -Tischwage zur
Aichung und Stempelung.

Nr . 188 . Kundmachung des Eisenbahnininisteriums
vom 11 . November 1901 , betreffend die Erstreckung der Baufrist
für die Localbahn von Schweißing nach Haid.

Nr . 187 . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1901 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes
in Liesing in Niederösterreich.

Nr . 188 . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1901 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes
in Wcipert in Böhme » .

Nr . 18S . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1901 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes
in Dobrzan in Böhmen.

Nr . INO . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1901 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes
in Nusle in Böhmen.

Nr . 1SI . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1901 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes
in Wrschowitz in Böhmen.

Nr . ISS . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 21 . Oktober 1901 wegen Einführung einer neuen Form für
die den ausländischen Ursprung von Gold - und Silberwaren kennzeichnenden
Punzen (Anslandspnnzen ).

Nr . ISS . Verordnung des Finanzministeriums vom
25 . November 1901 , betreffend eine Ergänzung der Bestimmungen
über den Verkehr mit Brantwein , welcher der allgemeinen Denaturierung
zugeführt wurde.

Nr . 1S4 . Verordnung der Ministerien der Finan¬
zen , des Handels und des Ackerbaues vom 26 . No¬
vember 1901 , betreffend die zollbegünfligte Behandlung von Marsalawein.

Nr . ISS . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 29 . November 1901 , betreffend die Arzneitaxe für das
Jahr 1902 . ' ' 7

Nr . 1S8 . Concessionsurkunde vom 16 . November
1901  für die Localbahn von Stammersdors nach Auersthal.

Nr . 1S7 . Verordnung des Finanzministeriums vom
27 . November 1901 , mit welcher der Bierwürze-Controlmessapparat
Patent „ Erhard -Schau " zur amtlichen Erhebung der Bierwürzemenge zugelassen
und dessen Beschreibung , sowie Verwendnngsvorschrift bekanntgegeben wirb.

Nr . 1S8 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 23 . November 1901 , betreffend die Zulassung einer auto¬
matischen Getreidewage mit Lanfgewichtseinrichtung (System „ C. Reuther und
Reifert " ) zur Aichung und Stempelung.

Nr . ISS . Kundmachung des Eisenbahuministeriums
vom 30 . November >901 , betreffend die Erstreckung der Ban¬
vollendungsfrist für die Localbahn von Wlaschim nach Unter -Kralowitz.

Nr . SOS . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und
der Finanzen vom 7 . November 1901, betreffend das Verbot
des Hausierhandels im Gemeindegebiete von Gainfarn.

Nr . SOI . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . November 1901, betreffend die Umwmdlnng des königlich
ungarischen Nebenzollamtes II . Classe in Klenak in ein Hauptzollamt II . Classe.

Nr . 302 . Gesetz vom 4 . December 1901, betreffend
die Gewährung von Unterstützungen aus Staatsmitteln zur Linderung be¬
ziehungsweise Abtvehr des Nothstandes.

L. Landcsgesehblatt.

Nr . 7S Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom 5 . No>
vember 1901 , Z . 101478 , betreffend die der Gemeinde Hinter-
briihl ertheilte Bewilligung zur Einhebung von Mietzinshellern für die Jahre
1901 bis einschließlich 1906.

Nr . 74 . Kundmachung der k. k. n . -ö Statthalterei
vom 7 . November 1901 , Z . 102723 , betreffend die Acti-
vierung der erweiterten , Mit den Befugnissen einer Aichamtsexpositur aus-
gestatteten Fassaichstelle in Stockera ».

Nr . 73 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom 16 . No¬
vember 1901 , Z . 104396 , betreffend die Erhöhung der Verpflegs-
taxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Krems.

Nr . 76 . Gesetz vom 7 . November 1901 , wirksam für
das Erzherzogthum Österreich unter der Enns , womit die Versorgungsgenüsse
der an öffentlichen Volks - und Bürgerschulen angestellten Lehrpersonen und
ihrer Hinterbliebenen geregelt werden .*)

») Erscheint in dieser Nummer der „Beiordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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